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Ertter Vortrag.

Die politischen Elemente nn- die Ursachen 
der Nevolutkon.

Mer es unternehmen wollte, die Geschichte seines deutschen 
Vaterlandes in der jüngsten Vergangenheit, die Geschichte 
einer so tief innerlichen und allgemeinen Bewegung, wie 
die gegenwärtige, vollkommen unparteiisch darzustellen, der 
würde entweder sich selbst täuschen, oder er müßte zugestehen, 
daß er es vermocht hat, gleichgiltig und theilnahmlos den 
gewaltigen Erschütterungen gegenüberzustehen, von denen sein 
Vaterland und seine Zeit ergriffen und durchwühlt worden 
ist; und er müßte zugleich die Thatsache leugnen, daß selbst 
die lautersten Quellen, aus denen er zu schöpfen vermochte, 
überall mehr oder weniger getrübt und verdunkelt waren 
von dem gewaltigen Sturm, der über sie daherbrauste.

Für die Verträge, die ich heut die Ehre habe vor Ihnen 
zu eröffnen, habe ich daher eine solche Forderung nicht an 
mich zu stellen vermocht. — Ich kann und mag es nicht 
versuchen, partei- und farblos die Geschichte des Volkes 
darzustellen, dem ich angehöre, für das ich fühle und strebe, 
und wo es sein kann wirke; die Geschichte einer Zeit, von 
deren hochgehenden Wellen ich mich selbst unwiderstehlich 
gehoben und getragen fühle. — Die politische Ueberzeugung, 
die sich in mir gebildet, nicht als eine gestaltlose Theorie, 
sondern als ein Produkt der Anschauungen, die mir aus der 



vergangenen Geschichte meines Vaterlandes und meines Vol
kes geworden sind, sie muß mir auch den Anhaltpunkt für 
die Beurtheilung der Ereignisse bieten, welche seine gegen
wärtige Geschichte bilden.

Aber eben so wenig wie ich auf das Recht verzichte, 
den Gang, den die Ereignisse genommen, die Entwickelung, 
die sich in ihnen bekundet, und das geschichtliche Ziel, zu dem 
sie führen müssen, nach meiner persönlichen Ueberzeugung 
aufzufassen und darzustellen, eben so wenig werde ich mich 
der Pflicht entziehen, die Thatsachen selbst mit dem Ernst 
und der Gewissenhaftigkeit zu prüfen, die mich vor Entstel
lung der Wahrheit im Sinn und im Interesse einer Partei
überzeugung zu schützen vermag, und die handelnden Per
sonen und ihre politische Wirksamkeit offen und frei, aber 
ohne absichtliche Schonung auf der einen, ohne Vorurtheil 
und Geringschätzung auf der anderen Seite zu beurtheilen.

In diesem Sinne, aber in keinem andern darf und will 
ich Ihnen Unparteilichkeit der Darstellung versprechen, so 
weit meine Kraft ausreicht, die Thatsachen und die Personen 
mit objektivem Urtheil zu erfassen.

Die Erhebung des deutschen Volkes im Jahre 1848 
ist nicht die unerwartete Folge eines von Außen gegebenen 
Anstoßes, einer allgemeinen Bewegung, in welche es unbe
wußt mit hineingerissen wurde, sondern das Produkt eines 
wohlberechtigten, eines lange und tief gefühlten Bedürfnisses 
nach politischer Freiheit und nationaler Einheit. Einmal 
mit Entschiedenheit an den Tag getreten, kann diese Forde
rung der Nationen wohl einen Augenblick zurückgedrängt 
werden; aber sie geht ihrer Erfüllung unabweislich entgegen. 
Nur der erste Versuch zur Verwirklichung derselben ist ge
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scheitert und zwar nicht durch den Mangel an Kraft und 
Recht des Volkes, sondern durch den Widerstreit der politi
schen Elemente, aus denen es das Gebäude seiner Einheit 
und Freiheit aufrichten sollte.

Wir wollen, um Beides zu bewahrheiten, sowohl diese 
staatlichen Elemente Deutschlands in ihrer Bedeutung für 
die Gegenwart in's Auge fassen, als auch die Geschichte der 
Jahre überschauen, welche der Erhebung unmittelbar voran
gegangen sind und in denen sich dieselbe sichtbar vorbereitete.

Deutschlands politische Zerrissenheit hat nicht nur eine 
große Zahl von Staaten geschaffen, die in ihrer Selbststän- 
digkeit ein natürliches Hemmniß für die Erneuung der na
tionalen Einheit sein mußten, sondern wir unterscheiden in 
diesen Staaten auch vier verschiedene Bildungen, deren jede 
zu der gemeinsamen Forderung der Nation in einem andern 
Verhältniß steht: die kleineren Staaten, die vier Königreiche, 
die beiden Großmächte, die wider in sich die widerstrebend- 
stcn Standpunkte zur deutschen Einheitsfrage einnehmen.

Die kleineren Staaten haben in Wahrheit nur den 
Schein der Selbstständigkeit. So weit aber diese reicht, 
vermag sich der Volkswille rascher und entschiedener zur Gel
tung zu bringen, als in jedem anderen. Um demselben Wider
stand leisten zu können, noch mehr aber um irgend eine Ge
währ für ihre Existenz nach Außen zu finden, bedürfen sie 
des entschiedenen Anschlusses an eine größere Macht, und 
wenn sie nicht in volle Abhängigkeit von ihren mächtigeren 
Nachbarn gerathen wollen, so müssen sie nach der nationa
len Einheit des Ganzen streben, dem sie angehören und in 
dem sie als selbstständige Glieder wieder zu einer gewissen Be
deutung und zu einem Antheil an seiner politischen Macht gelan
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gen können. — Einer allgemeinen Bewegung vermögen diese 
Staaten nur den geringsten Widerstand entgegenzustellen. 
Sie haben sich daher für die Berufung eines deutschen Par
laments erklärt, sie habe alle die Verfassung vom 28. März 
anerkannt und sich dann eben so alle dem Bündniß vom 
26. Mai angeschlossen.

Die mittleren Staaten Deutschlands, insbesondere 
die vier Königreiche, sind nicht groß genug, um volle Selbst- 
ständigkeit gewinnen zu können und zu groß, um dieselbe 
freiwillig und vollständig aufzugeben, und darum um so 
eifersüchtiger bemüht, dieselbe zu wahren. Sie sind zu klein, 
um den beiden Großmächten gegenüber Geltung zu finden, 
aber groß genug, um die eine derselben gegen die andere 
zu stützen, um das Gleichgewicht bald hierhin, bald dorthin 
in Schwanken zu bringen oder wieder herzustellen. Sie sind 
zu klein, um einem äußeren Feinde Widerstand zu leisten, 
aber groß genug, um ihn gegen ihre eigenen Stammsge
nossen zu stärken. Die Bildung einer starken und festen 
Einheit der deutschen Nation widerstrebt ihren Souveräne- 
tätsgelüsten. Sie wollen lieber abgerissene Stücke des zer
rissenen, als zusammenhängende Glieder des einheitlichen 
Deutschland sein. Zu schwach, um dem mächtigen Sturm 
des Jahres 1848 zu widerstehen, haben sie sich doch der 
Vollendung und Abschließung des Einheitswerkes überall 
entgegengestellt. Sie wollten statt des einheitlichen Ober
hauptes ein vielköpfiges Direktorium, sie haben alle die Ver
fassung der Nationalversammlung abgelehnt; sie haben sich 
dem preußischen Bundesstaat zum Theil gar nicht, zum Theil 
nur zum Schein angeschlossen, sie werden auch mit Oester
reich sich zu keinem Bündniß vereinigen.
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Von den beiden deutschen Großstaaten ist Oesterreich 
vermöge seiner ganzen politischen Gestaltung das nothwen
dige und beständige Hemmniß deutscher Einheit und Frei
heit. So lange der österreichische Staat als solcher im 
Stande ist, gewaltige Theile verschiedener Nationen zu einem 
einzigen politischen Ganzen zusammenzuhalten, so lange kön
nen diese Nationen in sich unmöglich zu einer vollen Ein
heit gelangen. So ringt Italien vergeblich nach nationa
ler Einigung politischer Selbstständigkeit, weil Oestreich hem
mend in der Entwickelung seines staatlichen Lebens eingreift. 
So kann die slavische Nation nicht zu einer Einigung ge
langen, weil die verschiedenen Glieder derselben an den 
östreichischen Staat gefesselt sind und so vermag selbst das 
ungetheilte ungarische Volk trotz ungeheurer Anstrengungen 
keine lebendige Nationalität zu gewinnen, weil es in den 
unnatürlichen Verband des östreichischen Länderkompleres 
eingezwängt ist, und am allerschwersten hat der Druck der 
östreichischen Oberhoheit auf der deutschen Nation gelastet, 
die ihren innern Schwerpunkt immer mehr verlor, jemehr 
sich der östreichische Staat nach Osten und Süden ausdehnte.

Oestreich, das als Staat keine naturale, sondern nur 
eine politische Einheit kennt, kann seine politische Existenz 
nur so lange wehren, als es ihm gelingt, nicht nur alle 
Nationalitäten, die ihm angehören, von der Einheit ihrer 
Stammgenossen fern zu halten, sondern auch die nationale 
Einigung aller der Völker zu hindern, von denen einzelne 
Glieder seinem unnatürlichen Staatsverband angehvren. 
Oestreich kann die Wiederherstellung der deutschen Einheit 
nicht zugeben, auch wenn die deutsch-östreichischen Länder
gebiete von derselben ausgeschlossen bleiben; nicht darum 
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allein, Weil es dadurch seinen bisherigen Einfluß auf die 
deutschen Angelegenheiten verlieren müßte, sondern vor Allem 
weil seine deuschen Provinzen von dem natürlichen Verbände 
der deutschen Nation stärker angezogen würden, als von 
dem naturwidrigen des östreichischen Staats, weil die Bande, 
mit welchen sie an diesen gefesselt find, mit der Herstellung 
einer kräftigen Nationalität Deutschlands sich nothwendig 
lockern und endlich lösen müßten.

Oestreich, das in sich kein nationales Lebensprincip hat, 
das sein kunstreiches Staatsgebäude auf die Zerrissenheit 
der Nationen begründet, wird und muß der ewige und un
versöhnliche Feind aller nationalen Erhebung und Einigung 
bleiben, um seine eigne Existenz zu wahren. Es muß vor 
Allem heimlich oder offen der Wiederherstellung deutscher 
Einheit entgegenwirken, weil es, aus deutschem Boden her- 
vorgewachsen, in diesem immer noch die kräftigste Wurzel 
seines eignen Lebens findet.

Wie aber Oestreich ohne eigne nationale Einheit ist, 
und darum jedem Streben nach derselben feindlich gegen- 
überfleht, so kann es auch in seiner gegenwärtigen Ge
staltung unmöglich zur politischen Freiheit gelangen. Nur 
dasjenige Volk kann frei sein und seinen Willen für die 
Leitung und Gestaltung des Staatslebens zur Geltung 
bringen, das im Bewußtsein eines gemeinsamen Zieles einen 
starken und einigen Willen aus sich zu schaffen vermag. 
Wo aber in ein und demselben Staat verschiedene und wi
derstrebende Nationalitäten nach entgegengesetzten Richtungen 
auseinanderstreben, da kann auch von einem einheitlichen 
und starken Willen und darum auch von wahrer Freiheit 
und Selbstbestimmung des Volkes nicht die Rede sein, son- 
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dem nur von einzelnen Freiheiten, die den Staatsangehö
rigen gewährt werden. Aber die eigentliche Macht des 
Staats kann nur in demjenigen Mittelpunkt ruhen, in dem 
sich die Einheit desselben darstellt, d. h. in der Regierung 
oder vielmehr in der Krone, die sich als das einigende 
Band zwischen den verschiedenen Nationalitäten ansieht.

Oestreich kann in sich nationale Einheit und politische 
Freiheit weder schaffen noch dulden, es muß diesen großen 
Forderungen der Gegenwart überall feindlich entgegentreten, 
wo sie in sein Gebiet eintreten, oder auch nur seinen 
Grenzen nahen, und darum kann, das ist meine feste Ueber
zeugung, diese gerechte und unabweisliche Forderung des 
deutschen Volkes nicht unter Mitwirkung, sondern nur durch 
die Vernichtung Oestreichs in seiner gegenwärtigen Gestal
tung verwirklicht werden.

Preußen endlich — ich spreche nicht von dem Preu
ßen, wie es sich seit einem Menschenalter, wie es sich be
sonders in der Gegenwart durch die Irrwege darstellt, auf 
denen sich seine Regierung befindet, sondern von dem preu
ßischen Staat, wie er in der Geschichte geworden und wozu 
er nach dem offenen Fingerzeig der Geschichte berufen ist — 
Preußen bildet in jeder Beziehung, insbesondere aber, wo 
es die politische und nationale Gestaltung Deutschlands gilt, 
den entschiedensten und unversöhnlichsten Gegensatz gegen 
Oestreich.

Preußen ist berufen, die durch Oestreich zerrissene und 
aufgelöste Einheit der deutschen Nation zu verjüngen und 
wiederherzustellen, ihr die politische Freiheit zu schaffen, die 
in dem Boden der Gegenwart wurzelt.
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An der Stelle, von welcher ich zu Ihnen spreche (Ber
lin) und noch weiter westwärts, so war die Grenze der deut
schen Nation, bevor der preußische Staat seine Mission 
empfing, die Grenzen Deutschlands nach Osten zu erwei
tern. Und die zahlreichen Stämme die bis zur Memel ge
genwärtig zu Deutschland gehören, sie sind nicht nur durch das 
deutsche Schwerdt Preußens dem Szepter des deutschen Rei
ches unterworfen, sondern auch durch den deutschen Geist Preu
ßens der deutschen Nation gewonnen worden. Preußen, 
Schlesien, Pommern und die Marken sind so treue und feste Glie
der der deutschen Nation geworden, wie Schwaben, Fran
ken, Sachsen, während unter Oestreichs Herrschaft das ur- 
deutsche Böhmen dem Slaventhum anheimgefallen ist und selbst 
in Tirol die romanische Nationalität Eingang gefunden hat.

Preußen hat sich aber in seiner raschen Entwickelung eben 
so im Westen wie im Osten bis an die äußerste Grenze 
Deutschlands ausgedehnt und gerade dadurch, daß es ge
genwärtig in seinem Gebiet die verschiedensten deutschen 
Stämme zu einem neuen Ganzen vereinigt, bekundet es 
seinen Beruf, innerhalb der deutschen Nation die Verschie
denheit der Stämme auszugleichen und zu versöhnen, durch 
deren Eifersucht die Zerrissenheit Deutschlands hervorgerufen 
wurde, und eine neue Einheit Deutschlands zu gestalten, in 
der nicht abermals ein einzelner Stamm zur Herrschaft ge
langen, sondern die ganze Nation zu einem untheilbaren in allen 
seinen Gliedern gleichberechtigten Ganzen sich vereinigen soll.

Preußen, das seit seinem Entstehen offenbar den Beruf 
hatte und erfüllte, für die Größe der deutschen Nation zu 
wirken, ist gegenwärtig vor allen Staaten berufen und be
fähigt, die deutsche Nation nach Außen hin zu schirmen und
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, zu schützen. Nach Osten und nach Westen hin steht es den 
beiden mächtigen Nachbarvölkern gegenüber, von denen 
der Selbstständigkeit Deutschlands Gefahr droht, auch im 
Norden muß es der Habsucht der kleinen Staaten germa
nischen Ursprungs gegenübertreten, die von der Zerrissenheit 
Deutschlands für ihre eigene Vergrößerung Gewinn ziehen 
wollen, und wer weiß, wie bald Preußen auch Oesterreich 
gegenüber die Südgrenze Deutschlands wird schützen müssen. 
Nur durch Preußens Macht kann Deutschland nach Außen 
hin Achtung und Sicherheit finden. Aber diese Macht Preu
ßens ist viel zu gering, um die weitläufigen und schwer be
drohten Grenzen seines eigenen Gebietes zu schützen, wenn 
es sich nicht auf das gesammte Deutschland, auf die Kraft 
der deutschen Nation zu stützen vermag. Weil Preußen des 
gesummten Deutschlands bedarf, um sich selbst zu schützen, 
darum ist es auch der sicherste und zuverlässigste Schutz 
Deutschlands. Denn nimmermehr kann Preußen die Wah
rung deutscher Interessen aufgeben, ohne sich selbst aufzu- 
geben, weil es sofort von seiner Höhe herabsinken müßte, 
sobald es seine Einheit mit der gesammten deutschen Nation 
nicht unerschütterlich festhalten wollte.

Preußen bedarf der Einheit Deutschlands, um die wider- 
streitenden Interessen seiner eigenen Angehörigen zu versöh
nen, es bedarf derselben, um seine eigenen Grenzen nach 
Außen zu schützen und vor Allem, um seine weltgeschichtliche 
Aufgabe für die Wiedergeburt Deutschlands zu erfüllen.

Aber wie Preußen die Stütze und der Schutz deutscher 
Einheit sein muß, so ist es seiner geschichtlichen Entwickelung 
nach auch der natürlichste Träger für die Wiedergeburt deut
scher Freiheit. Preußen ist ein jugendlicher Staat, ein Sohn 
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der Gegenwart, das schon in seinem Entstehen es als seine 
Aufgabe erkannte, das Produkt des Mittelalters, die rohe 
Willkürherrschaft des Adels, zu brechen, und das selbst gegen 
den Willen einzelner Regierungen fort und fort auf diesem 
Wege vorschreiten muß, wenn es sich nicht selbst untreu wer
den soll. Preußen hat sich zum festesten Schirm des Pro
testantismus, dieses mächtigsten Trägers der Neuzeit, ge
macht, und mit ihm die Fahne der geistigen Freiheit entfal
tet, die es nicht wieder aus Händen legen kann, wie 
unwürdig sie auch in der Hand einzelner Regierungen ge
führt werden mochte. Preußen hat durch den Mund seines 
größten Regenten und unter der Herrschaft des unbeschränk
testen Absolutismus den Grundsatz proklamirt, daß der Kö
nig nur der erste Diener des Staates sei, während der 
glänzendste Regent von Frankreich sich selbst als den Inbe
griff des Staates bezeichnete; und wie dieser König zuerst 
mit verwegener, aber gewaltiger Hand den morschen Bau 
des alten deutschen Reiches zertrümmerte, um in seinem eige
nen Reich den Grund zu einem verjüngten Deutschland zu 
legen, so hat er auch mit gleichem Muth der Freiheit des 
Geistes die Bahn gebrochen, die von seinen Nachfolgern 
nicht wieder verschlossen werden konnte. Preußen hat end
lich in der Zeit der tiefsten Demüthigung Deutschlands den 
Geist wahrhaft politischer Freiheit in seinen beengten Gren
zen wieder wach gerufen und die Schöpfungen eines Stein, 
Hardenberg, Humboldt in den Jahren 1808 — 12, durch 
welche der leibeigene Bauer zum freien Mann und zum 
selbstständigen Besitzer seines Grund und Bodens wurde, durch 
welche der Bürger in den Städten berufen und zur Selbst
verwaltung seiner eigenen Angelegenheiten, durch welche die
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Jugend zu hoher geistiger Bildung erhoben und Jedermann 
zur Vertheidigung des Vaterlandes berufen wurde, sie ha
ben den Geist der deutschen Nation wieder wach gerufen, 
mit dem sie in den Jahren 1813—15, Preußen voran, das 
langgetragene und selbstverschuldete Joch der Fremdherrschaft 
abschüttelten, um wieder einen würdigen Platz unter den Völ
kern Europa's einzunehmen.

Deutschland und Preußen haben seit einem Menschen
alter den Geist verleugnet, von dem damals beide zu einem 
so glänzenden Siege getragen wurden. Die schwere Hand 
Oesterreichs lastete während dieser unglücklichen Zeit auf 
beiden und so lange das unglückliche Bündniß nicht zerrissen 
ist, wird weder Preußen noch Deutschland seine Aufgabe zu 
erfüllen vermögen.

Dies sind die widerstrebenden und zum Theil unver
söhnlichen politischen Elemente, welche die deutsche Nation 
bei ihrer Erhebung im Jahre 1848 vorfand, um aus ihnen 
den Bau der deutschen Einheit und Freiheit aufzurichten. 
Wir wollen nun noch zusehen, inwieweit das deutsche Volk 
durch die vorangegangenen Ereignisse vorbereitkt war, um 
dieses große Werk zu vollbringen.

Deutschland, das im ersten Jahrzehnt des gegenwärti
gen Jahrhunderts so tief gesunken war, daß alle Bande der 
Einheit sich auflösten, daß der Rheinbund deutscher Fürsten, 
Baiern und Würtemberg voran, unter dem Protektorat des 
französischen Kaisers sich bildete und diesem bei der Unter
drückung her deutschen Nation Hülfe leistete, daß endlich der 
deutsche Kaiser die Krone dieses zerfallenen Reiches nieder
legte; Deutschland hatte sich im Kampf von 1813 — 15 zu 
neuer Kraft erhoben, seine Freiheit wiedererrungen und auch 
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seine abtrünnigen Söhne wieder zu sich zurückgeführt. Der 
Aufruf, mit dem sich die Fürsten von Kalisch und Breslau 
aus an das deutsche Volk gewendet, um es zur Rettung des 
Vaterlandes um sich zu schaaren, hatten ihm schon damals 
für den Fall des Sieges die Wiederherstellung einer starken 
nationalen Einheit, die Gewährung fester politischer Frei
heiten verheißen.

Der Sieg war errungen, das fremde Joch abgeschüt
telt, die Throne wieder hergestellt und neu befestigt und die 
Völker und Stämme Deutschlands, erschöpft von den un
geheuren Anstrengungen dieses Kamvfes, überließen es ver
trauensvoll den Fürsten, den Neubau aufzurichten, durch 
welchen deutsche Einheit und Freiheit begründet und gesichert 
werden sollte. Auf dem Wiener Kongreß wurde im Jahre 
1815 unter Mitwirkung fremder Diplomaten dieses große 
Werk vollendet, dessen Resultat der deutsche Bund ist.

Es ist Thatsache, daß schon damals von Preußen und 
Hannover Entwürfe vorgelegt, von Oesterreich und sogar 
von Rußland angenommen wurden, nach denen Deutschland 
eine festere bundesstaatliche Einheit gewinnen sollte, in wel
cher die Selbstständigkeit der Einzelstaaten nur insoweit er
halten bliebe, als sie mit der kräftigen Einheit des Ganzen 
verträglich ist, daß in diesen Entwürfen auch dem gesammten 
deutschen Volke, wie den Angehörigen der Einzelstaaten ein 
bestimmtes und nicht allzueng begrenztes Maaß politischer 
Freiheiten und Rechte zugesichert wurde. Aber an dem hart
näckigen Widerstand von Baiern und Würtemberg, deren 
Regenten den ihnen von Napoleon verliehenen Zuwachs an 
Macht nicht wieder aufgeben wollten, scheiterte die Durch
führung dieser Entwürfe; die Selbstständigkeiten der Einzel
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staaten mußten zur Grundlage der neuen Gestaltung Deutsch
lands gemacht werden und die Einheit wurde nur insofern 
zugelassen, als diese Selbständigkeit dadurch nicht gefährdet 
schien. Es mußte an die Stelle des beabsichtigten Bundes
staates der Staatenbund treten und auch das Maaß der dem 
Volke zu sichernden Rechte durfte nur so eng gesteckt werden, 
daß dadurch der freien Bewegung der Einzelstaaten oder 
vielmehr den einzelnen Regierungen kein Hinderniß in den 
Weg gelegt wurde. Ja auf ausdrückliches Verlangen 
Baierns wurden diese Verheißungen nicht ausdrücklich in 
die Bundesakte, sondern nur in einen besonderen Anhang 
zu derselben ausgenommen.

So entstand, als die Errungenschaft jener heißen Kämpfe 
von 1813—15, der deutsche Staatenbund, dessen Verfassung 
in den ersten Paragraphen der Bundesakte die Bestimmung 
desselben mit den Worten feststellt:

„Die souveränen Fürsten und freien Städte 
„Deutschlands vereinigen sich zu einem beständigen 
„Bunde, welcher der deutsche Bund heißen soll. 
„Der Zweck dieses Bundes ist die Erhaltung der 
„äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands 
„undderUnabhängigkeitundUnverletzlichkeitder 
„einzelnen deutschen Staaten."

Aber auch in dieser Verfassungsurkunde der deutschen 
Nation, oder vielmehr des deutschen Fürstenbundes, wurde 
dem deutschen Volke die Freiheit der Presse, der Religions
übung und allen Einzelstaaten eine landständische Verfassung 
feierlich zugesichert, (in Preußen insbesondere wurde die Er
füllung dieser allgemeinen Verheißung am 22. Mai 1815 
durch Königliche Proklamation wiederholt) und allgemeine 
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Anordnungen für die öffentliche Wohlfahrt, insbesondere für 
gleichmäßige Gestaltung von Handel und Gewerbe in Aus
sicht gestellt.

Das Volk, erscköpft von den Stürmen der jüngsten 
Jahrzehnte, selbstgenügsam im Genuß des eben errungenen 
Ruhmes und unerschöpflich im Vertrauen zu den Fürsten, 
deren Thron es mit seinem Blute wieder aufgerichtet hatte, 
nahm ohne Murren an, was ihm geboten ward, rechnete 
mit Zuversicht auf das, was ihm verheißen wurde, und hoffte 
auf die Wirksamkeit des Bundestages, der ohne alle Zu
ziehung von Vertretern des Volkes, lediglich aus Bevoll
mächtigten der einzelnen Regierungen bestand, die nach den 
von diesen ausgehenden Instruktionen zu handeln hatten.

In der That ward auch in einigen kleineren Staaten 
eine konstitutionelle Verfassung eingeführt und von einigen 
Bundestagsgesandten Maßregeln für das Gemeinwohl vor
geschlagen. Aber Oesterreich, mit Kaiser Franz und Met- 
ternich an der Spitze der Regierung, hatte bereits die Wie
derherstellung der Zustände vor der französischen Revolution 
beschlossen und wußte auch in Preußen die Erfüllung der 
Verheißungen von 1815 zn hintertreiben.

Als aber die deutsche Jugend, besonders auf den Uni
versitäten, unbefriedigt von dem verkümmerten Ergebniß des 
großen Nationalkampfes, ihre Bestrebungen für die Begrün
dung einer wahrhaften Einheit begann und die burschen- 
schaftlichen Verbrüderungen zu diesem Zweck über die mei
sten Universitäten Deutschlands sich verbreiteten, als die Er
mordung Kotzebue's durch Sand die öffentliche Aufmerksam
keit auf diese Verbindungen lenkte, da hatte die Partei der 
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allgemeinen Reaktion einen Haltpunkt für ihre Pläne ge
funden.

Eine Ministerkonferenz wurde 1819 nach Karlsbad be
rufen, um die ernstesten Maßregeln gegen die „demagogischen 
Umtriebe," welche auf den Umsturz aller Regierungen ge
richtet sein sollten, zu berathen; und das Resultat dieser 
Berathung waren die berüchtigten „Karlsbader Beschlüsse," 
durch welche in Mainz eine Centraluntersuchungskommission 
für alle revolutionären Umtriebe eingesetzt, die Universitäten 
und die Lehrfreiheit auf denselben den härtesten Beschrän
kungen unterworfen und die strengste Censur für alle deutsche 
Staaten eingeführt wurde.

Um aber das Netz der Reaktion und der Polizeiherr
schaft über ganz Deutschland und besonders über die klei
nen konstitutionellen Staaten auszubreiten, wurden 1820 zu 
den Bestimmungen der Bundesakte noch 61 Artikel als 
„Wiener Schlußakte" hinzugefügt, durch welche für alle 
deutsche Staaten ausdrücklich der Grundsatz festgestellt wurde, 
„daß die gesammte Staatsgewalt in dem Ober
haupte des Staates vereinigt bleiben müsse, wäh
rend zu gleicher Zeit der Bundestag berechtigt wurde, zum 
Schutz der Fürsten gegen Ungehorsam ihrer Unterthanen 
und gegen Eingriffe in ihre Rechte einzuschreiten und end
lich dem Bundestag allein das Recht zuerkannt ward, über 
seine Competenz und über die Auslegung der Bundes- und 
Schlußakte zu entscheiden.

Durch diese Bestimmungen von Karlsbad und Wien 
ward nicht nur die Freiheit vernichtet und das bereits ver
liehene Recht verkümmert, sondern auch in die Selbstständig- 
keit der einzelnen Staaten und in die Durchführung ihrer 



— 18 -

Verfassungen eingegriffen und der Bundestag zu einem all
gemeinen Polizeiorgan sür die gesammten deutschen Lande 
umgewandelt.

Vom Jahre 1820 ab sank der Bundestag daher auch im
mer tiefer in seiner Wirksamkeit und in der öffentlichen Mei
nung. Die freisinnigeren Gesandten wurden sämmtlich aus 
demselben entfernt, die Veröffentlichung der Verhandlungen 
hörte mit dem Jahre 1824 auf, keine Angelegenheit, die 
das Gemeinwohl des Volkes betraf, kam ferner zur Bera
thung und nur die militärische und polizeiliche Sicherheit 
war der Gegenstand seiner Wirksamkeit. In den Staaten 
mit landständischer Verfassung kämpften die Vertreter des 
Volkes meist vergeblich gegen die Willkür der Regierungen, 
und in den meisten Staaten, wie auch in Preußen, das sich 
von nun an gänzlich der Metternich'schen Politik hingab, 
blieb der Artikel 13 der Bundesakte trotz der feierlichen Ver
heißungen von 1813 und 1815 ganz unerfüllt.

Die französische Revolulion von 1830 setzte ihre Er
schütterungen auch nach Deutschland fort. Die lange ge
waltsam unterdrückte Unzufriedenheit des Volkes gab sich 
in zahlreichen Aufständen kund. In Sachsen, Kurhessen, 
Braunschweig und Hannover fand in Folge dessen die Begrün
dung freierer Verfassungen statt, in den süddeutschen Staa
ten gewannen die Volksvertretungen wieder an Bedeutung 
und in Baden wurde sogar, trotz der Karlsbader Beschlüsse, 
die Preßfreiheit eingeführt und von Welcker 1831 der An
trag auf die Bildung eines deutschen Volkshauses gestellt. 
Aber Preußen und Oesterreich blieben damals noch von der 
allgemeinen Bewegung frei, und als die Gestaltung der 
Verhältnisse in Frankreich die Besorgnis vor größeren Er-
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schütterungen beseitigt hatte, konnte man wieder in Ruhe an 
die Ausführung von Maßregeln gehen, welche den wieder 
erwachten Geist der Freiheit kräftig niederzuhalten bestimmt 
waren.

Schon im Jahre 4830 wurden vom Bundestage aus
gedehnte militärische Anordnungen zur allgemeinen inneren 
Sicherheit Deutschlands getroffen, 4831 die Karlsbader 
Verordnungen gegen die Presse verschärft, 4832 die Preß- 
freiheit in Baden durch Bundesbeschluß wieder aufgehoben, 
das freie Vereinswesen in ganz Deutschland unterdrückt, 
eine allgemeine deutsche Reisepolizei und Fremdenkontrolle 
eingerichtet, die gegenseitige Auslieferung aller politischen 
Flüchtlinge zugesichert und endlich die Wirksamkeit der land- 
ständischen Versammlungen den widerrechtlichsten Beschrän
kungen unterworfen, ja sogar die freie Meinungsäußerung 
innerhalb derselben unter Censur gestellt.

Einige stürmische Demonstrationen für die Neubegrün- 
dung deutscher Einheit und Freiheit, insbesondere das große 
Hambacher Fest, an dem sich unter Führung von Wirth 
und Siebenpfeiffer wohl 30,000 Menschen betheiligt, hatte 
die erwünschte Rechtfertigung für diese Beschlüsse gegeben, 
und als im Jahre 4833 das unbesonnene Unternehmen ge
gen den Bundestag in Frankfurt gänzlich mißglückt war, 
glaubte Metternich und seine Gesinnungsgenossen die Zeit 
gekommen, um den letzten Schein deutscher Freiheit und deut
schen, Volksrechts zu vernichten.

Es wurde zunächst eine zweite Centraluntersuchungs- 
kommission für alle politischen Umtriebe in ganz Deutschland 
eingesetzt, die ihr inquisitorisches Netz über alle deutschen 
Staaten auSbreitete und 4867 Beschuldigte zur geheimen

S«
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Untersuchung und langjähriger Hast brächte. Der schwerste 
Schlag gegen die bestehenden Rechtsverhältnisse wurde jedoch 
durch die geheimen Beschlüsse der Wiener Ministerial- 
konferenz im Jahre 1834 geführt, von deren 60 Artikeln 
wir nur einige hier aufführen wollen, um den Geist der
selben zu charakterisiren.
§. 1. Das in der Wiener Schlußakte anerkannte Grund

prinzip des deutschen Bundes, gemäß welchem die ge
summte Staatsgewalt in dem Oberhaupt des Staates 
vereinigt bleiben muß, ist in seinem vollen Umfange 
unverletzt zu erhalten. Jede demselben widerstrebende, 
auf eine Theilung der Staatsgewalt abzielende Be
hauptung ist unvereinbar mit dem Staatsrechte der 
im deutschen Bunde vereinigten Staaten, und kann 
bet keiner deutschen Verfassung in Anwendung kommen.

§. 16. Verordnungen, welche von der Regierung vermöge 
der Regierungsgewalt in verfassungsmäßiger Form 
erlassen worden sind, haben für die Unterthanen ver
bindliche Kraft und werden von ersterer mit Nachdruck 
gehandhabt werden. Den etwa gegen solche Verord
nungen gerichteten Kompetenzübergriffen der Gerichte 
werden die betreffenden Regierungen auf jede mit den 
Gesetzen vereinbare Weise standhaft begegnen. Ein 
Nichtanerkennen solcher Verordnungen durch die Stände 
kann die Regierung in Handhabung derselben nicht 
hemmen. Ueberhaupt kann der Gang der Regierung 
durch ständische Einsprache, in welcher Form diese auch 
immer vorkommen möge, nicht gehemmt werden.

§. 20. Das Recht der SteuerbewiUigung ist nicht gleich
bedeutend mit dem Recht, das Ausgabe-Budget zu 
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regeln. Aus diesem Unterschiede folgt, daß Ständen 
das Recht, einzelne, innerhalb des Betrages der all
gemeinen Etatsumme vorkommende Posten festzusetzen 
oder zu streichen, nicht zusteht.

§. 24. Die Regierungen werden einer Beeidigung des Mi
litärs auf die Verfassung nirgends und zu keiner Zeit 
stattgeben.

Außerdem enthielten diese Beschlüsse die umfassendsten und 
strengsten Verordnungen über Censur, die sich sogar auf die 
Reden und Protokolle der Landtage erstreckten, und die Zeit
schriften in jeder freien Meinungsäußerung hemmten, sowie 
die strengsten Polizeimaßregeln gegen Universitäten und so
gar gegen Privatschulen, und endlich hieß es in
§. 59. Die vertragsmäßige Verpflichtung zur Erfüllung 

der durch vorstehende Artikel eingegangenen Verbind
lichkeiten kann durch Hindernisse, welche dem alsbal- 
digen Vollzüge der gemeinsamen Verabredungen in 
einzelnen Fällen durch bestehende Verfassungen oder 
bereits geltende Vorschriften im Wege stehen, nicht be
einträchtigt werden. Es wird vielmehr auf Beseiti
gung dieser Hindernisse von der betreffenden Regie
rung hingewirkt werden.

Diese geheimen Beschlüsse, an welche von nun an alle 
deutschen Regierungen gebunden waren, und durch welche sie 
in ihren freiheitsfeindlichen Bestrebungen sich geschützt und 
gesichert fühlten, bedürfen wahrlich keines Commentars: 
Unter dem Druck dieser Bestimmungen mußte das Recht vor 
aller Welt sich verkümmert und gehöhnt, die Verfassungen 
sich zum leeren Schein herabgewürdigt sehen, und der Kampf 
der Volksvertretungen ein verzweifelter und vergeblicher sein.
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Die Reaktion übte ihre Gewaltherrschaft unumschränkt aus, 
das deutsche Volk, von unsichtbaren Banden umstrickt, hatte 
keine Waffe, um dieselben zu zerreißen und schien in stumpfe 
Lethargie zu versinken, während nach Außen der deutsche 
Name der tiefsten Geringschätzung preisgegeben war. Es 
war einer der traurigsten und schmählichsten Zeitabschnitte 
in der Geschichte des deutschen Volkes eingetreten.

Während in dieser Zeit die Rechte und Freiheiten des 
deutschen Volkes auf's Schonungsloseste niedergetreten waren, 
und die Idee der nationalen Einheit mehr und mehr zu 
verkümmern schien, trat auf einem scheinbar untergeord
neten Gebiet die Nothwendigkeit einer festeren Einigung her
vor. Preußen machte einmal wieder seinen Beruf geltend, 
die Scheidewand zwischen den einzelnen Stämmen niederzu- 
reißen, indem es den Zollverein begründete, oder doch zu 
einer Bedeutung erhob, vermöge deren die einmal auf dem 
materiellen Gebiet hergestellte Einheit auch das Verlangen 
nach einer innigeren politischen Gemeinsamkeit erwecken und 
wach erhalten mußte.

In dieser Zeit der politischen Erschlaffung, in welcher 
alle Thatkraft des Volkes ausschließlich auf das materielle 
Interesse gerichtet war, schien plötzlich ein neues Leben zu 
erwachen, als am 7. Juni 1840 Friedrich Wilhelm IH. starb 
und Friedrich Wilhelm IV. den preußischen Thron bestieg. 
Das preußische Volk schien an der allgemeinen politischen Be
wegung Deutschlands wenig oder gar keinen Antheil genommen 
zu haben, so lange der König lebte, mit dem es so schwere 
Leiden getheilt hatte. Man hatte sich stillschweigend verstän
digt, mit dem Fürsten nicht zu rechten, der nicht berufen zu 
sein schien, die neue Zeit für Preußen und für Deutschland 
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herbeizuführen, der sich vor den vernehmlichen Forderungen 
dieser Zeit in die Stille eines patriarchalischen Familien
lebens zurückgezogen hatte, und es der Hand östreichischer 
Diplomatie überließ, die Schicksale Deutschlands zu lenken, 
während der Absolutismus im eigenen Lande mit einer ge
wissen Milde gehandhabt wurde. Man wollte den frommen 
und wohlgesinnten Fürsten nicht allzustürmisch mahnen an 
die Verheißungen, deren Erfüllung er immer noch seinem 
Volke schuldete.

Mit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms lV. aber 
mußten die Erwartungen und Forderungen des Volkes eine 
andere Richtung nehmen. Ein Fürst, der vermöge seiner 
ganzen Bildung auf der Höhe der Zeit stand, der es stets 
geliebt hatte, mit den edelsten und freiesten Geistern zu ver
kehren, der, in einem vorgeschrittenen Alter zum Thron ge
langt, darauf hingewiesen war, die, wie es hieß, lange ge
hegten Pläne rasch und entschieden durchzuführen, und der 
seinen Anspruch auf Anerkennung und Liebe nicht aus der 
Vergangenheit schöpfen, sondern nur durch Begründung einer 
besseren Zukunft gewinnen konnte, — ein solcher Fürst, in 
einer solchen Zeit zum Herrscher eines völlig gereiften Vol
kes berufen, mußte mit Recht die lange unterdrückten Er
wartungen des Volkes hoch spannen.

Und in der That gab er selbst die gegründetste Veran
lassung, auf die Erfüllung dieser Hoffnungen zu bauen. 
Seine ersten Regierungshandlungen bezeugten, daß er ent
schlossen sei, aus der engen und geheimnißvollen Abgeschlossen
heit des Kabinets in den offenen Verkehr mit dem Volke zu 
treten; die Berufung und Wiedereinsetzung von Männern, 
wie Bopen, Schön, Iahn, Grimm u. A., welche an die 
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schönsten Zeiten preußischer und deutscher Vergangenheit 
mahnten, zeigten die Richtung, in welche er mit seiner Re
gierung eintreten wollte. Und als er bei der Huldigungs
feier zu Königsberg, und später zu Berlin, mit begeisterter 
und begeisternder Rede in die Mitte des Volkes trat, da 
durften sich nicht nur die Gemüther ihm erschließen, sondern 
es mußte auch der Geist dieses Volkes zu einem freieren Fluge 
sich erheben, um mit diesem Fürsten seiner höheren Bestim
mung entgegenzusch reiten.

Der Athem dieser sreigewordenen Entwickelung war es 
zunächst, von dem sich die zur Huldigung berufenen Stände 
Preußens durchdrungen fühlten. Sie mußten es den offenen 
Erklärungen des Königs gegenüber vor Allem als ihre Pflicht 
erkennen, die Wünsche und Forderungen des Volkes wahr 
und treu vor das Ohr desselben zu bringen, und als den 
ersten und allgemeinsten dieser Wünsche bezeichneten sie die 
Ausführung des Gesetzes vom 22. Mai 1815 über die Be
gründung einer landständtschen Verfassung.

Mit dem Moment, in welchem diese erste entschieden ge
stellte Forderung des Volkes an den Thron gelangte, trat 
schon die Wendung in den Prinzipien der Regierung an's 
Licht. Die Forderung wurde, zunächst in milder, fast zwei
felhafter Form, dann aber in sehr entschiedener Weise zu
rückgewiesen. Und als nun die Presse, insbesondere die 
vier Fragen von Jacoby, das Recht des Volkes auf die 
Erfüllung dieser Forderung geltend zu machen suchte, wurde 
auch gegen diese bald wieder die äußerste Strenge der Cen
sur in Bewegung gesetzt.

Im Jahre 1841 wurden die verschiedenen Provinzial- 
stände berufen, und das Interesse des Volkes an den Ver
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Handlungen derselben wesentlich erhöht, indem der Veröf
fentlichung der Protokolle ein etwas weiterer, wenn auch 
immer noch sehr beschränkter Spielraum gegeben wurde. Die 
Anträge aber, welche von diesen Landtagen besonders auf 
stärkere Vertretung des Bürger- und Bauernstandes, die 
dem Ritterstande gegenüber überall die Minderheit bildeten, 
auf Befreiung der Presse u. s. w. vor den Thron gelangten, 
wurden entschieden abgelehnt, und besonders zog sich die 
Stadt Breslau die Ungnade des Königs zu, weil sie bei 
dem schlesischen Provinziallandtage um Einführung vonNeichs- 
ständen petitionirt hatte.

Noch schroffer trat die Regierung auf dem kirchlichen 
Gebiet der freieren Zeitrichtung gegenüber, indem Männer 
wie Eichhorn, Thiele, Stahl, Göschel und Götze in hohe und 
einflußreiche Staatsämter eintraten, und entschieden die Ab
sicht darthaten, die strenge und starre Orthodoxie einer eng
lischen Hochkirche an die Stelle des Protestantismus und 
seiner freien Entwickelung einzuführen.

Dagegen erschien noch Ende 1841 unerwartet eine et
was mildere „Censurinstruction," nach welcher wohlmeinender 
Tadel der Regierung zulässig sein sollte, und 1842 wurde die 
provinzialständische Verfassung durch Begründung der „stän
dischen Ausschüsse" erweitert, in denen der erste Anfang 
zur Bildung eines einheitlichen Organs für die Vertretung des 
Volkes sich darstellen sollte. — Doch waren die Befugnisse, 
welche diesen Ausschüssen ertheilt wurden, so gering, die 
Vorlagen, die an dieselben gelangten, so unbedeutend, und 
die Rede, mit welcher sie eröffnet wurden, so wenig verhei
ßend, daß sich auch an diese neue Institution keine Hoff
nungen des Volkes knüpfen konnten, während andererseits 
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die Regierung durch dieselbe bekundete, daß sie die einfache 
Durchführung des Gesetzes von 1815 durch Begründung 
einer wahrhaften Voksvertretung in keiner Weise beabsichtige.

1843 ward auf dem Gebiet der Presse fast gleichzeitig 
ein Rückschritt und ein Fortschritt bemerkbar, indem einer
seits die Bilder- und Karrikaturenfreiheit, von welcher der 
Volksgeist einen kräftigen Gebrauch zu machen gelernt hatte, 
aufgehoben, andererseits durch Begründung des Obercen
surgerichts der absoluten Willkühr der Censoren ein Ziel 
gesetzt wurde.

Die Provinziallandtage wiederholten auch in diesem 
Jahre ihre Anträge auf Preßfreiheit, Schwurgerichte und 
Reichsstände vergebens; besonders aber zogen sich die Land
tage von Posen und der Rheinprovinz die strengste Un
gnade zu, weil jener mit Entschiedenheit an die Nationali
tätsrechte der Provinz mahnte, und dieser das seit undenk
licher Zeit vorbereitete Strafgesetzbuch fast einstimmig ver
warf. Die Landtagsabschiede für diese beiden Provinzen sind 
in jenem strafenden und verwarnenden Ton gehalten, mit 
welchem man sich damals berechtigt glaubte, den Organen 
der Volksvertretung ihre vermeintlichen Uebergriffe verweisen 
zu dürfen.

Im Jahre 1844 trat die längst sich vorbereitende Be
wegung auf dem religiösen Gebiet durch Begründung der 
deutschkatholischen Kirche, zunächst von Czerski und später von 
Ronge vertreten, so wie auch durch freie Bewegungen in
nerhalb der protestantischen Kirche mit Entschiedenheit her
vor. Es ist wohl schwerlich gerechtfertigt, wenn diese reli
giöse Bewegung, welche gleichzeitig auch im Judenthum sich 
kund gab, nur als eine verhüllte politische bezeichnet wird, 
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die eben nur unter dieser Form sich verbergen und ausbrei
ten konnte. Die Reform, ja die Revolution auf dem reli
giösen Gebiet, ist vielmehr eine eben so nothwendige und 
unvermeidliche, wie auf dem politischen, wenn der mündig 
gewordene Geist des Volkes sich von den Fesseln alter 
und veralteter Autoritäten hier wie dort freimachen, und 
an Stelle derselben die Selbstherrschaft des freien Geistes 
begründen will.

Mögen Männer wie Dowiat bei ihren Bestrebungen 
auf dem religiösen Gebiet politische Zwecke im Auge gehabt 
haben, so ist darum doch die religiöse Bewegung auch an 
sich eine nicht minder berechtigte, und wenn sie während der 
allgemeinen politischen Revolution etwas mehr in den Hin
tergrund trat, so scheint die Zeit nicht mehr fern zu sein, 
wo sie mit dem vollen Gewicht ihrer Bedeutung wieder in die 
Wagschale der Entscheidung fallen wird.

Die preußische Regierung, welche anfangs im Deutsch
katholizismus eine Annäherung der katholischen Kirche an 
die protestantische zu erkennen glaubte, und daher die Aus
breitung derselben nicht ungern sah, mußte bald erkennen, daß 
diese Bewegung tiefer und weiter greife, und stellte sich ihr 
daher alsbald aufs Entschiedenste entgegen, indem sie über
haupt auf allen Gebieten der freien geistigen Entwickelung 
ihre Schranken aufstellte, die Lehrfreiheit auf den Universi
täten verkümmerte, die Schulen unter die strengste Kontrolle 
stellte, freisinnige Lehrbücher und Lehrer durch frommgläu
bige verdrängte, und auf diese Weise den sich mächtig er
hebenden Geist in die von der Regierung ihm angewiesenen 
Schranken zurückdrängen zu können glaubte. Die Maßregeln 
gegen den Gustav-Adolph-Verein, das Auftreten des Kul
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tusministers Eichhorn bei der Jubelfeier der Universität 
Königsberg, der Entwurf zum Ehescheidungsgesetz und auf 
anderem Gebiet das Disziplinargesetz gegen die Richter 
vom 29. Juli 1844 sind Zeugnisse des Geistes, von wel
chem damals die preußische Regierung geleitet wurde, wäh
rend andererseits durch die Zulassung größerer Oeffentlichkeit 
in Communalangelegenheiten und durch Begründung eines 
Handelsraths und Handelsamts den Forderungen des Vol
kes eine, wenn auch noch so schwache Berücksichtigung wurde.

Von den Provinziallandtagen des Jahres 1845 erfolgte 
nun ein wahrer Sturm von Petitionen, die, meist von den 
großen Städten des Landes angeregt, auf Preßfreiheit, Oef
fentlichkeit auf allen Gebieten des politischen Lebens, Schwur
gerichte, Religonsfreiheit und vor Allem auf Verleihung 
einer Verfassung gerichtet waren. Die Rügen der Regie
rung über frühere Anträge und Beschlüsse wurden mit Ernst 
und Würde zurückgewiesen, und sehr dringend die weitere 
Verbreitung der Landtagsprotokolle gefordert, während die 
Regierung erklärte, „daß die Verhandlungen der 
Stände nur für das Ohr des Königs, nicht aber 
für Zeitungsleser bestimmt seien."

Die Opposition der Landftände hatte eine Bedeutung 
und einen Charakter gewonnen, der die Regierung über
zeugen mußte, daß man derselben in irgend einer Weise 
Rechnung tragen müsse, wenn nicht die Bande der Einheit 
zwischen Regierung und Volk durch dieses achtfach wieder
holte und überall gleich starke Widerstreben sich allmählig 
lösen sollten. Daher verbreitete sich trotz der streng abwei
senden Landtagsabschiede alsbald das Gerücht, daß der Kö
nig die Verleihung einer Verfassung beabsichtige.
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Inzwischen brächte das Jahr 1846 bedeutsame Ereig
nisse. Zunächst den Aufstand in Posen und die unglückliche 
Einverleibung Krakaus mit Oestreich, durch welche die preu
ßische Diplomatie der östreichisch - russischen gegenüber ihre 
Schwäche vor aller Welt blos legte, die Provinz Schle
sien der bittersten Verarmung preis gegeben ward, und 
endlich die Verträge von 1815 einen unheilbaren Riß er
hielten. Eben so bedeutsam waren die Konflikte zwischen 
Bürgern und Militair in Köln und Königsberg, welche 
das kaum noch zu unterdrückende Widerstreben des Volkes 
gegen den militairischen Absolutismus an den Tag legten, 
und bei denen die Regierung entschieden für das Militair 
Partei zu nehmen schien. Unv während selbst der Magistrat 
von Berlin sich an einer entschiedenen Adresse für Aufrecht
haltung und Wiederherstellung der Gewissensfreiheit erhob, 
und dafür eine derbe Zurechtweisung erfahren mußte, ent
wickelte die Regierung durch Berufung einer auf frühere 
Kreis- und Provinzialsynoden gestützte Generalsynode ihre 
ganze Kraft, um eine festere Gestaltung der evangelischen 
Landeskirche herbeizuführen.

So hatten sich die Verhältnisse in Preußen, dem Kern
punkte deutscher Entwickelungen in jener Zeit, gestaltet, als 
sich endlich die lange verbreiteten Gerüchte von der Verleihung 
einer Verfassung, freilich in sehr unerwarteter Weise, durch 
die Patente vom 3. Februar 1847 bewahrheiteten.

Die Patente vom 3. Februar und die Ereignisse, die 
sich unmittelbar an den Erlaß und die Ausführung dersel
ben knüpfen, sind so bedeutsamer Natur und so erfolgreich 
für die politische Entwickelung, nicht nur Preußens, sondern 
Deutschlands gewesen, daß wir sie mit vollem Recht als den 
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Ausgangspunkt oder vielmehr als die Anfänge der Revo
lution von 1848 ansehen, und daher auch hier etwas mehr 
auf dieselben eingehen dürfen.

Nach den Patenten vom 3. Februar 1847 sollten die Pro- 
vinziallandtage und die ständischen Ausschüsse in bisheriger 
Weise fortbestehen, ersteren aber das Petitionsrecht nur für 
Provinzialangelegenheiten verbleiben, letztere mindestens alle 
vier Jahr berufen werden. Neben diesen sollte, wenn es 
die Regierung für gut fände, besonders zur Bewilli
gung von Anleihen und Steuererhöhungen, der vereinigte 
Landtag, aus den Mitgliedern sämmtlicher Provinzial- 
landtage bestehend, aber in zwei Kurien (die erbliche Her
renkurie und die Drei-Ständekurie) getheilt, berufen werden. 
Und diese Versammlung sollte, natürlich nur wenn sie be
rufen ward, alle bisher den Provinziallandtagen übertrage
nen Rechte (also den Beirath bei einem großen Theil der 
Gesetzgebung und das Petitionsrecht) überkommen. End
lich sollte noch eine Ständische Deputation für das 
Staatsschuldenwesen aus acht Mitgliedern erwählt wer
den, die für den Fall eines Krieges statt des vereinigten 
Landtages die Zustimmung zu Anleihen zu geben befugt 
wäre.

Dies die Grundbestimmungen der Patente, durch welche 
die Gesetze von 1815 und 1820 mehr als erfüllt sein, und 
der Regierung ein leicht Handbares Mittel zur Erhebung 
von Anleihen und neuen Steuern gewährt werden sollte, 
ohne dem Volk die Rechte zu verleihen, welche mit der Be- 
Mfung wahrhafter Reichsstände verknüpft sein mußten.

Die öffentliche Stimme sprach einmüthig ihr Urtheil 
Ahin aus, daß durch diese Patente die Rechte des Volkes 
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und seiner Vertreter nicht erhöht, sondern beschränkt wür
den, daß mit denselben auch noch die letzten Garantieen 
gefallen seien, welche bisher durch die Gesetzgebung von 
1820 gewährt worden waren, und daher war die Volks
stimmung überall eine mehr düstere, als freudige, wie 
sie in den berühmten Schriften von Heinrich Simon (An
nahmen oder Ablehnen), Gervinus (die preußische Verfas
sung) u. A. ihren Ausdruck fand.

Auf den 11. April war der vereinigte Landtag berufen, 
und Alles harrte dem entscheidenden Tage mit Spannung ent
gegen. Wenige Tage vorher erschienen noch das wichtige und 
ziemlich freisinnige Gesetz über Bildung neuer Neligionsge- 
sellschaften, ein zweites über die Begründung von Handels
gerichten, sowie eine äußerst beschränkende Geschäftsordnung 
für den Landtag selbst, während andererseits durch die Ge
währung der vollsten Oeffentlichkeit der Protokolle dieser 
denkwürdigen Versammluug die Bedeutung und die Macht 
verliehen wurde, die sie zu einer der wichtigsten in der Ge
schichte Preußens und Deutschlands machte.

Die Bedeutung des vereinigten Landtages von 1847 
ist durch die welterschütternden Ereignisse von 1848 in den 
Hintergrund gedrängt, aber nicht verwischt worden. Der 
Muth, die Ausdauer und die Besonnenheit der Männer, 
welche auf einem so unsicheren und schmalen Rechtsboden, 
wie ihnen das Patent vom 3. Febr. gewährte, den schwie
rigen und gefährlichen Kampf gegen den Absolutismus auf- 
nahmen und durchführten, verdient unsere volle Bewunde
rung und Anerkennung, auch wenn wir dieselben Männer 
später unter veränderten Umständen nicht stark genug fanden, 
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die Konsequenzen des von ihnen begonnenen Werks zu ver
treten.

Der vereinigte Landtag hat vor Deutschland und Eu
ropa die Thatsache an den Tag gelegt, daß das preußische 
Volk diejenige politische Reife erlangt hat, die ihm seine 
Stellung unter den Staaten Europas sichert, und es an die 
Spitze Deutschlands ruft, um diese Stellung einzunehmen 
und zu behaupten.

Die Eröffnung des vereinigten Landtags fand durch 
jene geschichtlich denkwürdige Rede des Königs statt, in 
welcher, wie nie zuvor und nie nachher, die tiefinnersten 
Ideen und Absichten desselben sich darstellten, in welcher der 
selbstbewußte Absolutismus dem zur Souveränität anstreben
den Volkswillen sich gegenüberstellt, und denselben gewisser
maßen zum Kampf herausfordert, wie er im Jahre 1848 
begonnen wurde, und im Jahre 1850 noch nicht vollen
det ist.

Wir führen aus dem Inhalt dieser immer noch nicht 
hinreichend gewürdigten Rede nur einige der bedeutendsten 
Stellen an:

„Der edle Bau ständischer Freiheiten — ist durch 
Ihre Vereinigung vollendet. — Als Erbe einer unge- 
schwächten Krone, die ich meinen Nachfolgern unge- 
schwächt bewahren muß und will, weiß ich mich (zwar) 
vollkommen frei von jeder Vepflichtung gegen Nicht- 
ausgeführtes, vor Allem gegen das, vor dessen Aus
führung meinen erhabenen Vorgänger sein eigenes, 
wahrhaft landesväterliches Gewissen bewahrt hat." — 

Ferner:
„Es drängt mich zu der feierlichen Erklärung, daß
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es keiner Macht der Erde je gelingen soll, mich zu 
bewegen, das natürliche, grade bei uns durch seine 
innere Wahrheit so mächtig machende Verhältniß zwi
schen Fürst und Volk in ein konventionelles, konstitutio
nelles zu wandeln, und daß ich es nun und nimmer
mehr zugeben werde, daß sich zwischen unsern Herr- 
Gott im Himmel und dieses Land ein beschriebenes 
Blatt Papier, gleichsam als eine zweite Vorsehung, 
eindränge, um uns mit seinen Paragraphen zu regieren, 
und durch sie die alte heilige Treue zu ersetzen." — 

Ferner:
„Mein Volk kennt mein Herz, meine Treue und 

Liebe zu ihm, und hängt in Liebe und Treue an mir. 
Mein Volk will nicht das Mitregieren von 
Repräsentanten, die Schwächung der Hoheit, die 
Theilung der Souveränität, das Brechen der Vollge- 
walt seiner Könige, die ihm seine Geschichte, seine Frei
heit, seinen Wohlstand begründet, und seine theuersten 
Errungenschaften allein schützen können, und sie schützen 
werden, so Gott gnädig ist, wie bisher." —

Und ferner:
„Sie, meine Herren, sind deutsche Stände im alt

hergebrachten Wortsinn, d. h. vor Allem und wesentlich 
Vertreter und Wahrer der eigenen Rechte, der Rechte de
rer, deren Vertrauen den bei weitem größten Theil dieser 
Versammlung entsendet. Nächstdem aber haben sie die 
Rechte zu üben, welche Ihnen die Krone zuerkannt hat. 
Siechaben ferner der Krone den Rath gewissenhaft zu 
ertheilen, den dieselbe von Ihnen fordert. Endlich steht 
es Ihnen frei, Bitten und Beschwerden, Ihrem Wir

3
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kungskreise, Ihrem Gesichtskreise entnommen, aber nach 
reiflicher Prüfung, an den Thron zu bringen. Das 
sind die Rechte, das die Pflichten germanischer Stände, 
das ihr herrlicher Beruf. Das aber ist Ihr Beruf 
nicht, Meinungen zu repräsentiren, Zeit- und Schul- 
meinungen zur Geltung bringen zu sollen. Das ist 
vollkommen undeutsch und ebenem vollkommen unprak
tisch für das Wohl des Ganzen; denn es führt noth
wendig zu unlösbaren Verwickelungen mit der Krone, 
welche nach dem Gesetze Gottes und des Lan
des und nach eigener freier Bestimmung herr
schen soll, aber nicht nach dem Willen von 
Majoritäten regieren kann und darf, wenn 
Preußen nicht bald ein leerer Klang in Europa sein 
soll. -Meine Stellung und Ihren Beruf klar erkennend, 
und fest entschlossen unter allen Umständen dieser Er
kenntniß treu zu handeln, bin ich in Ihre Mitte ge
treten, und habe mit königlichem Freimuth zu Ihnen 
geredet. Mit derselben Offenheit und als höchsten 
Beweis meines innigsten Vertrauens zu Ihnen, edle 
Herren und getreuen Stände, gebe ich Ihnen hier mein 
königliches Wort, daß ich Sie nicht hierher gerufen 
haben würde, wenn ich den geringsten Zweifel hegte, 
daß Sie Ihren Beruf anders deuten wollten und ein 
Gelüst hätten nach der Rolle sogenannter 
Volksrepräsentanten."

Diesen Worten diesen unzweideutigen Erklärungen ge
genüber war es wahrlich eine schwere Aufgabe für die zum 
ersten Male vereinigte Versammlung, die Stellung einzuneh- 
men, in welcher sie in gleicher Weise die Rechte des Volkes
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und die Ehrfurcht vor dem Throne zu wahren vermochte. 
Sie hat mit bewundernswerthem Takt und maßvoller Be
sonnenheit jene nicht preis gegeben, ohne diese zu verletzen. 
Sie hat für den Augenblick wenig oder nichts Thatsächli
ches erreicht, was sie als ihre Errungenschaft bezeichnen 
könnte. Aber sie hat mehr gethan als das. Sie hat im 
Volke, das ihren Verhandlungen mit der gespanntesten Theil
nahme folgte, das Bewußtsein wachgerufen, daß es ein 
Recht habe, das ihm heilig und unveräußerlich sein müsse; 
sie hat das Volk ermuthigt zum Kampfe für die Wahrung 
und Wiedergewinnung dieses Rechtes, und hat ihm durch 
Wort und That das Beispiel eines Kampfes gegeben, der, 
wenn ihm das Recht zur Seite steht, immer zum Siege 
führen muß.

Wir können hier den trefflichen Verhandlungen nicht 
folgen, die über die von Schwerin beantragte, von Becke
rath vrrfaßte, von Arnim und Auerswald amendirte Adresse 
gepflogen wurden. Wir können die vielbesprochene Erklä
rung der Rechte nur erwähnen, die Vincke mit 134 anderen 
abgab. Wir dürfen nur daran erinnern, wie die preußischen 
Deputirten mit Saucken an der Spitze, das Anlehn für die 
preußische Ostbahn (diese Lebensfrage der Provinz die sie 
entsendet) ablehnten, um vor Allem das Rechtsprinzip zu 
wahren. Wir können nicht verweilen bei den Verhandlun
gen über die Gleichberechtigung aller Konfessionen, von denen 
das künstlich aufgerichtete Gebäude des christlich germani
schen Staates erschüttert ward. Wir können endlich auch 
nur das Resultat der großartigen Verhandlungen über die 
nothwendigen Abänderungen in der ständischen Gesetzgebung 
anführen, nach welchen zweijährige Periodizität des vereinigten 

3»
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Landtages, Wegfallen der vereinigten Ausschüsse und die 
Zustimmung des vereinigten Landtages zu allen Anleihen 
und Steuererhöhungen als unbedingte und unabweisliche 
Forderungen des Volkes hingestellt ward.

Aber wir müssen erwähnen, daß von allen diesen so 
maßvoll gehaltenen Forderungen keine gewährt, daß sie mit 
Entschiedenheit, ja mit Härte zurückgewiesen wurden, daß 
man die Mehrzahl moralisch nöthigte, gegen ihre innerste 
Ueberzeugung sich an der Wahl zu den ständischen Aus
schüssen zu betheiligen, und daß man Männer wie Vincke, 
Hansemann u. A. leider mit harten Drohungen heimsendete, 
weil sie sich diesem Gewissenszwange nicht fügen wollten. —

Die preußische Regierung hatte sich nicht entschließen 
können, auf den Boden zu treten, der sich so sichtbar vor 
ihr ausbreitete, um den Neubau Preußens und Deutschlands 
auf friedlichem Wege in starker Gemeinschaft mit dem Volke 
zu beginnen und zu vollenden. Die Geschichte hatte für 
die Neugestaltung Deuschlands und Europas den Weg der 
gewaltsamen Umwälzung bestimmt.

Wir führen hier nur noch die Worte an, die ein Mann 
wie Camphausen am 18. Januar 1848 sprach, um zu zei
gen, daß man in Preußen diese Erschütterungen bereits als 
unvermeidlich ansah, ehe man das Nahen des Sturmes 
ahnte, der von Frankreich her über Deutschland hereinbrach:

„Die Regierung wird wissen, daß, nicht wie ihr 
Organ dem Lande einzureden bemüht gewesen ist, der 
Zwiespalt geschlichtet ist, der zwischen den thatsächlichen 
Zuständen und der früheren Regierung besteht. Um 
so mehr halte ich es für meine Pflicht, die Regierung 
hierüber nicht in Zweifel zu lassen, als der Gang, 
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den sie am Schlüsse des vereinigten Landtages und 
nach ihm eingeschlagen hat, mich mit tiefer Betrübniß 
und mit Sorge für die Zukunft erfüllt.

„ In Preußen, wo die Stände bis auf die äußerste 
Grenze vorrückten, und weit hinübergebogen die Hand 
zur Ausgleichung boten, ist diese Hand im Zorn zu
rückgestoßen worden. In Preußen haben die Stände 
von Seiten der Regierung Tadel und Nichtbeachtung 
gefunden, und Aeußerungen des Mißfallens und Un
willens, welche in geringem Einklänge mit einem mo
narchischen Staate stehen, der von den Ständen nur 
Rath verlangen, sie nur Rath zu ertheilen berechtigen 
will. Ein Wort hätte hingereicht, den Verfassungs
streit auf immer zu beendigen. Es ist nicht gesprochen 
worden. Die Folgen müssen getragen werden. Die 
Geschichte wird richten zwischen uns und der Regierung." 
So sprach am 18. Januar 1848 voll edlen Unwillens 

derselbe Mann, an den sich zwei Monate später der er
schütterte Thron als an seine letzte Stütze anlehnte, der 
Mann, der sich in den Zeiten der Gefahr freiwillig auf- 
opferte, um die Krone Preußen vom drohenden Untergang 
zu retten.



Zweiter Vortrag.

Die Revolution in Wien und in Berlin.
Die Erhebung des deutschen Volkes im Frühjahr 1848 ist 
durch die französische Revolution nicht veranlaßt, sondern 
nur gezeitigt worden. Im vollen Bewußtsein seiner politi
schen Mündigkeit hatte das Volk die Forderungen bereits 
klar und bestimmt hingestellt, deren Erfüllung es auf dem 
Gebiete der politischen Freiheit und der nationalen Einheit 
verlangte, und in dem sicheren Gefühle seines Rechtes 
und seiner Kraft, war es entschlossen, sich dieselben zu wah
ren und zu erkämpfen.

Die Februarereignisie in Paris haben das deutsche 
Volk nicht unbewußt mit sich fortgerissen, nicht neue Ideen 
und Wünsche plötzlich in demselben erweckt, neue und un
bekannte Bahnen vor ihm eröffnet, sondern nur das Ziel 
näher gerückt, das ihm längst klar und sicher vor Augen 
stand.

Die französische Revolution war nur ein lauter und 
verständlicher Zuruf an die Fürsten und Völker Deutsch
lands, „daß es Zeit sei." — Für jene, freiwillig und schnell 
zu gewähren, was ohne Gefahr nicht länger verweigert 
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werden konnte; für diese, ernst und entschieden zu fordern, 
worauf man ohne Schmach nicht länger verzichten durfte.

Der Zuruf ward verstanden und beachtet hier wie dort. 
Was das Volk dem Absolutismus und dem Schein-Kon
stitutionalismus gegenüber verlangte, es war klar und ent
schieden ausgesprochen in den Verhandlungen der einzelnen 
Ständekammern und besonders des vereinigten Landtages in 
Preußen; und Camphausens Worte vom 18. Januar waren 
die warnende Stimme, mit welcher das mündig gewordene 
Volk erklärte, daß es von diesen Forderungen nicht lassen werde 
und könne. Wonach es auf dem Gebiete der einheitlichen na
tionalen Entwickelung Verlangen trug, das fand seinen Aus
druck in dem Anträge auf die Vertretung des deutschen 
Volkes beim deutschen Bunde, welchen Bassermann am 
5. Februar in der zweiten Badenschen Kammer stellte, der 
am 12. Februar fast einstimmig in derselben angenommen 
wurde, und von hier aus bereits zum gemeinsamen Wahl
spruch des gesammten deutschen Volkes geworden war, be
vor noch die Nachricht von dem Ausbruche der französischen 
Revolution zu demselben gelangte.

Als aber die welterschütternden Ereignisse von Paris 
in Deutschland bekannt wurden, als das französische Volk 
aufs Neue das Beispiel gegeben hatte, daß die gerechten 
und ernsten Forderungen eines Volkes nicht ungestraft zu
rückgewiesen werden dürften, da genügten wenige Tage, um 
die mächtige und entscheidende Bewegung für die Erfüllung 
längst gestellter Forderungen von Südwestcn Deutschlands 
zunächst über die kleineren und mittleren Staaten Deutsch
lands zu verbreiten, um dann durch den Angriff auf den 
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Absolutismus der beiden Großmächte den Sieg des Volkes 
zu entscheiden.

Schon am 27. Februar stellte eine Volksversammlung 
zu München die Volksbewaffnung, die Preßfreiheit und ein 
deutsches Parlament als unabweisliche Forderungen auf; an 
demselben Tage wiederholte Heinrich von Gagern in der 
Hessischen Ständekammer den Bassermannschen Antrag in 
erweiteter Form und am 5. März ward der Antragsteller 
zum Ministerpräsidenten berufen, um für die Durchführung 
dieses Antrages zu wirken. Am 28. Februar stellte eine 
Bürgerversammlung in Stuttgart ähnliche Forderungen wie 
Tages vorher in Mannheim und am 1. März wurde in 
Würtemberg und Baden trotz der früheren Bundesbeschlüsse 
die Preßfreiheit gewährt. Am 2. März brach die Bewe
gung für dieselben Forderungen in München und Wies
baden, am 3. in Braunschweig und Hamburg aus, und 
bald war in all den kleineren Staaten ohne blutigen Kampf 
theils gewährt, theils verheißen, was das Volk in wunder
barer Uebereinstimmung gefordert.

Selbst der Bundestag fühlte sich gedrängt, aus seiner 
geheimnißvollen Stille einmal wieder an die Oeffentlichkeit 
zu treten, und sich zu erinnern, daß es neben den deutschen 
Regierungen auch ein deutsches Volk gebe. In einer Pro
klamation vorn 1. März fleht er um Eintracht und Frie
den zwischen Fürst und Volk, verheißt endlich für die För
derung der nationalen Interessen und des nationalen Le
bens im Innern zu sorgen und schließt sogar mit den seiner 
bisherigen Wirksamkeit so wenig entsprechenden Worten:

„Deutschland wird und muß auf die Stufe gehoben 
werden, die ihm unter den Nationen Europas gebührt.
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Die Bundesversammlung vertraut auf die weise Einsicht 
des deutschen Volkes."
Zu spät um zu wirken! um das Vertrauen zu einer 

Versammlung wieder herzustellen, von der die Rechte des 
Volkes aufs Schmählichste mißachtet und verkümmert wor
den waren, und die nur in Zeiten der Noth und des Schrek- 
kens sich an dieses Volk zu wenden für gut fand.

Am 3. März stellte der Bundestag den Einzelstaaten 
frei, unter den nothwendigen Garantien in ihrem Gebiete 
die Preßfreiheit zu gewähren; am 9. vergaß er sich sogar 
so weit, für das Wappen des deutschen Bundes den deut
schen Reichsadler und die schwarzrothgoldenen Farben an- 
zunehmen, die er selbst Jahrzehnde hindurch als Zeichen des 
Hochverraths angesehen und mit unerbittlicher Strenge ver
folgt hatte. Endlich am 10. März gab er sich vor aller 
Welt das Zeugniß der Unfähigkeit für die Lösung der Auf
gabe, welche die Gegenwart an ihn stellte, und machte den 
vergeblichen Versuch, daS Vertrauen des deutschen Volkes 
wieder zu gewinnen, indem er die Regierungen aufforderte, 
neben den eigentlichen Bundestagsgesandten Männer des öf
fentlichen Vertrauens zu seiner Unterstützung und insbeson
dere zur Revision der Bundesverfassung auf wahrhaft natio
naler und zeitgemäßer Grundlage, nach Frankfurt zu senden. 
Die siebenzehn Männer*)  kamen und der der Nationalver
sammlung vorgelegte Entwurf einer deutschen Reichsverfas- 
sung ist das Hauptprodukt ihrer Thätigkeit.

*) Schmerling, Dahlmann, Klrchgeßner, Todt, Wangenheim, 
Wand, Baffermann, Jordan (von Kurheffen, der so lange Verfolgte), 
Langen, Dropsen, Wilmar, von der Gabklentz, Gagern, Petri, Gervinno.
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Sie haben zwar auch in anderer Beziehung der Thätig
keit des Bundestags eine Richtung gegeben, welche mehr als 
bisher den Forderungen der Zeit und des Volkes entsprach. 
Aber auch sie vermochten dem Institute nicht wieder Leben 
einzuhauchen, das durch seine eigene Schuld dem Tode Preis 
gegeben war.

So hatte die Bewegung bereits über die verschiedensten 
Theile Deutschlands sich verbreitet und Wurzel gefaßt, so 
hatte sie den scheinbaren Mittelpunkt des politischen Lebens 
bereits ergriffen und erschüttert. Aber in dem Gebiete der 
beiden Großstaaten, dieser eigentlichen Träger der Geschicke 
des deutschen Volkes, schien äußerlich immer noch tiefe Ruhe 
zu herrschen.

In Preußen vor Allem, auf das jetzt mehr als 
je das Auge und die Hoffnung des deutschen Volkes mit 
gespannter Erwartung gerichtet war; in Preußen, dem es 
in den ersten Tagen des März nur ein offenes und ent
schiedenes Wort gekostet haben würde, um an die Spitze 
Deutschlands gehoben zu werden — in Preußen blieb Alles 
erwartungsvoll und still, und Niemand wußte, was der 
nächste Augenblick bringen würde. Das Volk hatte seine 
Forderungen gestellt, es zögerte, sie jetzt zu erneuern, wo 
der Regierung so dringende Aufforderung geworden war, 
sie freiwillig und vollständig zu erfüllen. Die Regierung 
mußte erkennen, daß sie diese Gewährung nicht lange ver
sagen könne; aber sie zögerte, dieselbe gerade jetzt auszu- 
sprechen, um nicht schwach zu erscheinen und eine Wider
standskraft zur Schau zu tragen, die sie in Wahrheit nicht 
mehr besaß. In Preußen schien es der oberste Grundsatz 
der Regierung zu sein, daß alle dem Volke zu verleihenden
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Rechte als freier Ausfluß von dem ungeschwächten und un
beschränkten Willen der Krone erscheinen mußten, daß aber 
jede Forderung des Volkes als solche zurückzuweisen sei, selbst 
wenn sie mit den Absichten der Regierung übereinstimmte; 
ja daß man dann am meisten mit Gewährungen zögern und 
zurückhalten müsse, wenn der Wille des Volkes sich am ent
schiedensten für dieselben ausspräche. Ein gefährlicher Grund
satz, der verderbliche Krisen für Preußen herbeigeführt hat, 
durch den die glücklichsten Momente zur Lösung seines Be
rufs mehr als einmal ungenutzt vorübergingen, und durch 
den das unglückliche „zu spät" gerade dann für Preußen 
seine Geltung gewann, wenn die bedeutendsten Maßregeln 
endlich zur Ausführung kommen sollten.

So beriethen die unter schweren Kämpfen gewählten 
ständischen Ausschüsse vom 17. Januar bis zum 4. März 
das neue Strafgesetzbuch; und während der gewaltige Sturm 
immer näher heranbraustte, während die allgemeine Bewegung 
es schon ahnen ließ, daß das hier berathene Gesetz nie zur 
Ausführung kommen würde, hüllte sich die preußische Regie
rung noch immer ins tiefste Stillschweigen über die Maß
regeln, die sie damals so reiflich für Preußen und Deutsch
land vorbereitete. Und als bei der Entlassung der verei
nigten Ausschüsse endlich die dringendste der Forderungen 
des vorigen Jahres die (wenn auch nur vierjährige) Perio- 
dizität des vereinigten Landtages nicht länger vorenthalten 
werden konnte, da gaben die Worte, in denen diese Ge
währung ausgesprochen wurde, das lebendigste Zeugniß, wie 
die Regierung einerseits um jeden Preis den Schein zu ver
meiden bemüht war, als ob diese Gewährung eine Konzes- 
ston gegen den immer lauter anstürmenden Volkswillen wäre, 
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und wie sie andererseits doch nicht umhin konnte, diesem 
mächtig gewordenen Volkswillen Rechnung zu tragen.

„Die Periodizität ständischer Centralversammlungen 
(so lauteten die Worte der königlichen Entlassungsrede), 
hatte ich von Anfang an als nothwendig für mein 
ständisches Gebäude anerkannt und sie den vereinigten 
Ausschüssen gegeben. Nachdem aber beide Kurien des 
vereinigten Landtages die fast einstimmige Bitte an mich 
gerichtet hatten, die Periodizität auf den vereinigten 
Landtag selbst zu übertragen, so war es längst mein 
Entschluß — Mehrere von Ihnen wissen es aus 
meinem Munde — diesen Wunsch durch die That zu 
erfüllen. — Sie aber, meine Herren, mögen, indem 
Sie hetmkehren, diesen meinen Entschluß, wodurch die 
von beiden Kurien des ersten vereinigten Landtages 
gestellten Anträge in vollem Umfange gewährt sind, 
allen denen verkünden, welche sich danach gesehnt ha
ben; und darunter sind — ich weiß es — viele meiner 
edelsten und getreuesten Unterthanen."
Aber die preußische Regierung täuschte sich schwer über 

die Wirkung dieses Entschlusses. Was schon im vorigen 
Jahre als die erste und unabweislichste Forderung sich dar
gestellt und durch seine Zurückweisung allgemeinen Unwillen 
hervorgerufen hatte, das konnte jetzt nicht mehr befriedigen, 
nachdem unendlich größere Forderungen so mächtig und ein- 
müthig hervorgetreten und in den meisten deutschen Staaten 
bereits erfüllt waren. Wenn man schweigen zu dürfen glaubte, 
so lange noch die Regierung gänzlich schwieg, weil man in ih
rem ersten Worte einer vollen Befriedigung der gegenwärtigen 
Ansprüche entgegensehen zu dürfen glaubte, so fühlte sich jetzt, 
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nachdem dieses erste Wort auch hinter der bescheidensten Er
wartung zurückgeblieben war, das Volk gedrängt zu reden, 
damit die Regierung nicht länger in Zweifel sei, daß Preu
ßens Volk sich berufen fühle voranzugehen unter den Völ
kern Deutschlands, und nicht, wie es den Anschein hatte, 
weit hinter denselben zurückzubleiben Berlin war frei von 
jeder drängenden und aufregenden Bewegung, so lange man 
glauben konnte, derselben nicht zu bedürfen. Die königliche 
Erklärung vom 6. März hatte diese Hoffnung getäuscht, und 
vm folgenden Tage begann mit den Versammlungen in den 
Zelten die Bewegung, die am 18. März zu einem gewalt
samen Ausbruch und zum Sturz der bisherigen Regierung 
führte.

Am 7. März nämlich fand die erste zahlreich besuchte 
Volksversammlung unter den Zelten statt und am folgenden 
Tage wurde von einer etwa 6000 Köpfe zählenden Ver
sammlung eine Addresse angenommen, in welcher Preßfrei- 
heit, Versammlungsrecht und Gleichstellung der Konfessionen, 
Volksbewaffnung und Geschwornengerichte, die Begründung 
einer allgemeinen deutschen Volksvertretung und vor allem 
die schleunige Einberufung des vereinigten Landtages, als 
die Forderungen des preußischen Volkes bezeichnet wurden.

Am 8. März erschien abermals eine jener Regierungs
verordnungen, welche als eine Gewährung gelten sollte, die 
aber wiederum den Beweis lieferte, wie weit die Bewilligun
gen der Regierung hinter den Forderungen des Volkes zurück- 
blieben. Es wurde nicht Preßfreiheit gewährt, sondern Cen
surfreiheit verheißen und in Aussicht gestellt, weil man 
zuvor eine übereinstimmende Maßregel von Seiten des Bun
des erwirken wolle. Die Bewegung war über die Thatsachen 
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längst hinweggefchritten, bei denen die preußische Regierung 
erst jetzt schwankend und zögernd anlangte.

Die Versammlungen in den Zelten währten fort und 
wuchsen täglich an Zahl der Theilnehmer und an Lebendigkeit 
der Berathungen. Inzwischen traten auch aus andern Kreisen 
des Bürgerthums Versammlungen zusammen, welche durch die 
Stadtverordneten ähnliche Anträge wie die Zelten-Addrefse 
an die Regierung gebracht zu sehen wünschten. Am 9. März 
fühlte sich dieses sonst so schwer bewegliche Kollegium ver
anlaßt, Beschlüsse über geeignete Fürsorge für das Wohl 
der Arbeiter so wie über Begründung bürgerlicher Schutz
wachen zu fassen und am 11. wurde eine von Dr. Veit ent
worfene Addrefse an den König angenommen, welche in we
niger entschiedenen Worten und mit den gewohnten ehr
furchtsvollen Umschreibungen, die bereits zum Gemeingut 
gewordenen Forderungen an die Krone stellte, nämlich volle 
Preßfreiheit, beschließende Stände, öffentliches Gerichtsver
fahren Mit Geschwornen, Gleichheit der Konfessionen, schleu
nige Berufung des vereinigten Landtages und Begründung 
einer starken Einheit Deutschlands.

Am 14. März überreichte eine Deputation des Magi
strats und der Stadtverordneten diese Addrefse dem Könige 
persönlich. Sie wurde wie der Bericht des Magistrats lau
tete', huldreichst ausgenommen, und die Deputation empfing, 
nach Verlesung der Addrefse eine Antwort, durch deren Mit
theilung der Magistrat überzeugt war, die allgemeine Be
geisterung der Bevölkerung von Berlin hervorzurufen.

„Se. Majestät erkannte die Haltung der Stadt und be
sonders des besseren Theiles der Bevölkerung als eine wür
dige an, denn wenn es ringsum koche, dürfe man nicht 
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erwarten, daß die Stimmung hier unter dem Gefrierpunkt 
sei, wo es an reichlichen Elementen der Unruhe nicht fehle. 
Was den Inhalt der Addrefse selbst betreffe, so sei der Haupt- 
wunsch bereits gewährt und die Einberufungsordre für den 
vereinigten Landtag (wie man anderen Tages erfuhr auf 
den 27. April) bereits unterzeichnet. Die anderen Bitten 
könnten nur durch diesen ihre Lösung finden, daher sei ein 
näheres Eingehen auf dieselben nicht nöthig. Dock könne der 
König nicht mit der Ansicht der Addrefse übereinstimmen, die 
gegen eine allmähliche Entwickelung der Verfassung gerichtet 
sei. Die gute alte deutsche Ordnung dürfe nicht unbeachtet 
bleiben; auch die Gliederung der Stände sei deutsch, wer 
dagegen anstrebt, setzt sich Gefahren aus. Eben so der Be
sitz als althergebrachte Grundlage der Standschaft komme in 
Betracht. Was überhaupt Deutschland betreffe, so liege dessen 
Schicksal nicht in des Königs Hand, Alles aber, was seine 
Kraft vermöge, wolle er redlich und ernst anwenden, damit 
auch diese Zeit der Krisis zu seiner Einigkeit, Kraft und 
Größe ausschlage."

Die Begeisterung, die der Magistrat durch Mittheilung 
dieser Antwort hervorzurufen gedachte, zeigte sich in der Be
völkerung nicht, vielmehr nahm die Bewegung und Aufre
gung in der Hauptstadt Preußens, zum Theil freilich auch 
durch andere Umstände hervorgerufen und genährt, gerade 
jetzt eine ernstere Gestalt an.

Bevor wir jedoch die Ereignisse in Berlin bis zur Ent
scheidung des 18. März verfolgen können, müssen wir zu
nächst unsern Blick nach Wien wenden, wo inzwischen plötz
lich und unerwartet Ereignisse eintraten, welche rasch und 
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entscheidend auf die Gestaltung der deutschen Verhältnisse 
einwirken mußten. —

Selten hat es sich so offenkundig dargethan, wie ge
fährlich die gewaltsame Unterdrückung und Verfälschung der 
öffentlichen Meinung für den Staat und für die Regierung 
sei, als in Oesterreich durch die Ereignisse des Jahres 1848. 
In Oesterreich hatte man mit eiserner Konseqenz den Ideen 
des Fortschritts und der Freiheit auf dem Gebiete der Po
litik und der Religion nicht nur die Anerkennung und Gel
tung, sondern auch den mäßigsten Ausdruck versagt, und 
mit einer chinesischen Mauer glaubte man das streng bevor
mundete Volk von jeder Berührung mit diesen Ideen ab
schließen zu können, welche ringsumher die Welt erfüllten 
und bewegten. In Oesterreich hielt die Regierung eine 
vom Volke ausgehende Bewegung für absolut unmöglich, 
und so sehr glaubte sie alle Fäden des politischen Lebens 
und darum die unbedingte Herrschaft über dasselbe in ihren 
Händen zu haben, daß sie während der allgemeinen Bewe
gung draußen, um ihr eigenes Schicksal unbesorgt, nur auf 
Mittel bedacht war, dieselbe dort niederzuhalten und zu un
terdrücken und sie zu neuen Maßregeln der Reaktion zu 
benutzen.

Und doch, oder vielmehr gerade deshalb haben in 
Oesterreich einige Tage genügt, um den ganzen Kunstbau der 
bisherigen Staatsregierung umzustürzen, das Staatsgebäude 
selbst an den Abgrund des Verderbens zu führen und alle 
Bande der vielgegliederten Einigung zu lockern und zu zer
reißen. Nirgends, auch in Frankreich nicht, hat die Revo
lution den ganzen Staatsorganismus so mächtig ergriffen 
und erschüttert, nirgends war der Staat seiner vollständigen 
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Auflösung so nahe, und' nirgends hat die absolute Herr
schaft des Volkes sich so entschieden geltend gemacht, wie in 
Oesterreich. Denn hier verlor die Regierung augenblicklich 
und vollständig die Zügel der Staatsgewalt aus den Händen, 
als sie nicht mehr im Stande war, sie in der alten Weise 
und mit den bisherigen Mitteln zu führen. Je mehr aber 
das Volk von der Theilnahme am politischen Leben zurück
gedrängt worden war, um so leidenschaftlicher griff es nach 
der Alleinherrschaft auf diesem Gebiet, als es einmal das
selbe betreten hatte; je weniger es für politische Selbst
regierung vorbereitet war, um so mehr mußte es zu Aus
schreitungen geneigt und der Leitung hervortretender Volks
führer preisgegeben sein; je mehr endlich der Zusammenhalt 
der verschiedenen Glieder des Staates ein durchaus künst
licher und gewaltsamer gewesen, um so schneller mußte der
selbe auseinander gehen, als dieser Zwang plötzlich gelöst 
ward, und jedes Glied seiner natürlichen Richtung folgen 
zu dürfen glaubte.

Die Regierung hatte sich getäuscht, wenn sie die voll
ständige äußere Ruhe für ein Zeichen der inneren Zu
friedenheit, oder doch der rückhaltlosen Unterwerfung unter 
die bestehenden Verhältnisse ansah. Gerade in den höheren 
Ständen, denen die Erzeugnisse der auswärtigen politischen 
Literatur immer noch zugänglich geblieben waren, hatte sich 
die Opposition gegen die Metternich'sche Willkührherrschaft 
immer weiter ausgebreitet, immer tiefer Wurzel gefaßt, je 
mehr sich die Gewaltmaßregeln der Regierung auch gegen 
die immer noch zu Recht bestehenden, wenn auch noch so 
geringen Befugnisse der Landstände in den einzelnen Kron- 
ländern geltend machten.

4
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Der Geist der ständischen Opposition, der in Ungarn 
seit 1830 immer mehr an Kraft gewonnen und dem sich 
seit 1847 auch die Magnatentafel angeschlossen hatte, mußte 
seine Wirkung auch auf die übrigen Stände ausüben, und 
hatte sich auch in Böhmen, wo die panslavistische Bewegung 
immer festeren Boden gewann, bei einzelnen Verhandlungen 
offen kund gegeben. In den italienischen Besitzungen war 
der offene Aufstand bereits vor der französischen Revolution 
ausgebrochen, und als die Nachrichten von den großen Er
eignissen in Paris und von der Ausbreitung der Bewegung 
in Deutschland nach Wien gelangten, konnte die Wirkung 
auf die dortige Bevölkerung nicht ausbleiben, wie sehr man 
sich auch bemühte, dieselbe zu verbergen und zu unterdrücken.

Schon am 5ten März hatte eine Anzahl von Literaten 
eine Petition um Aufhebung des Censur-Zwanges eingereicht. 
Hieran schloß sich der nieder-österreichische Gewerbeverein, 
der in einer Petition an den Kaiser, mit Rücksicht auf die 
ungeheuren Ereignisse im Westen und in Hinblick auf das 
Stocken der Gewerbe und des Kredits eine Veränderung 
des bisherigen Prinzips und ein festes, inniges Anschließen 
an die Interessen des gemeinsamen deutschen Vaterlandes 
forderte.

Der eigentliche Beginn der Bewegung ging jedoch 
von den Studenten aus. Am 7ten März hatte sich eine 
geringe Zahl derselben im Gasthofe zum blauen Stern ver
sammelt und die Entwerfung einer Petition beschlossen, in 
welcher die Beseitigung der Grundübel der österreichischen 
Staatsregterung gefordert werden sollte. Die Aufforderung 
zur Unterzeichnung dieser Petition fand allgemeinen Anklang. 
Die Aufregung, die sich unter der Bevölkerung bereits ver-
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breitet hatte, wurde noch wesentlich erhöht, als die Nach
richt von dem Erfolge der Revolution in München, also an 
den Thoren Oesterreichs, bekannt wurde. Die Addressen und 
Petitionen mehrten sich und die Forderungen derselben waren 
nun schon mit Entschiedenheit auf eine reichsständische Ver
fassung, auf Preßfreiheit und Aehnliches gerichtet. Der sonst 
allmächtige und Alles unterdrückende Polizeiminister Sedlnitzki, 
das würdigste und verhaßteste Organ der Metternich'schen 
Politik, schien keinen Muth zu haben, dieser Bewegung ent- 
gegenzutreten, und selbst die Regierung fand sich veranlaßt, 
die nieder-österreichischen Landstände, die zur Vermittelung 
dieser Forderungen ausersehen waren, statt auf den 22sten 
März zunächst auf den 15ten und dann sogar auf den 13ten 
zu berufen.

Am Uten und 12ten aber fand in dem großen Hör- 
saal der Universität die Berathung und demnächst die zahl
reichen Unterzeichnung der großen Addresse statt, in welcher 
offen und entschieden Reichsstände, Preßfreiheit, Gleichstellung 
der Konfessionen, Volksbewaffnung und Anschluß an Deutsch
land gefordert wurde. Vergeblich bemühte sich Professor Hye, 
die Absendung dieser Petition zu hintertreiben. Als er aber 
den festen Willen der studirenden Jugend erkannte und von 
ihrer Begeisterung selbst mit fortgerissen wurde, entschloß er sich 
selbst in Gemeinschaft mit Professor Endlicher die Petition 
dem Kaiser zu überreichen, der sie auch nach langem Zögern 
empfing und die nichtssagende Versicherung gab, daß die 
Sache in reifliche Ueberlegung gezogen werden solle.

Diese kaiserliche Erklärung konnte natürlich Niemanden 
befriedigen, sie konnte die allgemeine Aufregung nur steigern. 
Am anderen Tage sollten die nieder-österreichische Stände 

4» 
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sich versammeln, und die Studenten beschlossen daher, sich 
in feierlichem Zuge in das Versammlungshaus zu begeben 
und von ihnen die Befürwortung und Ueberreichung ihrer 
Addresse an den Kaiser zu fordern.

Am 13ten März war vom frühen Morgen ab ganz 
Wien in Bewegung. Als sich die Studenten, von zahlreichen 
Volksmassen begleitet, in feierlichem Zuge nach dem Land
hause begaben, fanden sie auch dort besonders im geräumi
gen Hofe des Gebäudes bereits eine große Volksmasse ver
sammelt, und schon war das Volk durch Reden einiger An
wesenden, unter denen sich besonders der später so berühmt 
gewordene v§. Fischhof auszeichnete, in lebhafte Aufregung 
versetzt worden. Es trat aber alsbald eine tiefe erwartungs
volle Stille in der großen Versammlung ein, als eine De
putation von 12 Studirenden nach Aufforderung der Stände 
gewählt worden war, um denselben die Wünsche des Volks 
vorzutragen. Während des spannenden Zeitraums zwischen 
der Absendung dieser Deputation bis zur Nachricht über 
das Resultat derselben trug ein Student, Namens Goldner, 
der versammelten Menge eine begeisternde Rede vor, welche 
Kossuth am 3ten März zu Preßburg für die Freiheit aller 
österreichischen Länder gehalten hatte. Endlich nach langem 
Harren und nachdem schon einmal die Nachricht von der 
Ablehnung der Petition sich verbreitet und große Aufregung 
hervorgebracht hatte, erschien der Präsident der Landstände, 
Fürst Colloredo, welcher den Beitritt derselben zu den 
Forderungen des Volkes erklärte, von denen nur die Volks
vertretung beim deutschen Bunde ausgelassen war, die aber 
ebenfalls alsbald ausgenommen wurde, als das Volk sich 
auf's Stürmischste für dieselbe erklärte.



— 53 —

In diesem Moment, in welchem das Volk das nächste 
Ziel seiner Wünsche erreicht zu haben schien, änderte sich plötz
lich die Scene und drohte, eine ernste Wendung zu nehmen. 
Es erschienen Truppen, unter Anführung des Erzherzog 
Maximilian, am Thore des Hofraums, in dem die Menge 
versammelt war. Kanonen wurden gegen dieselbe gerichtet 
und der Prinz kommandirte Feuer, als ein einfacher Feuer
werker — sein Name ist Pollet und verdient, nicht ver
gessen zu werden — sich vor die Mündung der Kanone stellte 
und so vielleicht ein fuchtbares Blutbad verhinderte. Der 
Moment entschied. Die furchtbarste Aufregung herrschte 
einen Augenblick, und sie konnte nur besänftigt werden, als 
die große Deputation der Stände erschien, um sich in feier
lichem Zuge zur Ueberreichung der Petition an den Kaiser 

in die Hofburg zu begeben.
Inzwischen hatte sich die Bewegung bereits durch alle 

Theile Wiens verbreitet und besonders hatten sich die Ar
beiter in großen Massen eingefunden, während andererseits 
die Burg, das Metternich'sche Palais und andere bedrohte 
Gebäude von Truppen dicht besetzt wurden, welche auch 
das Ständehaus eng umschlossen hielten, in dem die Stu
denten die Rückkehr der Deputirten erwarteten. Die Auf
regung stieg immer höher, und als die Nachricht bekannt 
wurde, daß der Bürgermeister Zcapka die Alarmirung 
der Bürgergarde verweigert habe, begann man das Innere 
des Gebäudes zu zerstören und die zertrümmerten Möbel 
gegen das Militär zu schleudern. In diesem Moment war 
es, wo der Erzherzog Albrecht gegen die Massen Feuer 
geben ließ, durch welches 5 Menschen den Tod fanden und 
Andere verwundet wurden.
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Jetzt wälzte sich die «»bewaffnete Masse, die noch zu- 
zurückgebliebenen Ständemitglieder zu ihre»! Schutz an ihre 
Spitze nehmend, gegen das Zeughaus, um welches eine be
deutende Truppenmasse unter Erzherzog Wilhelm aufgestellt 
war. Der Kampf entspann sich jetzt, jedoch meist ohne Ge
brauch der Schußwaffen, in verschiedenen Theilen der Stadt 
und die Bürgergarde stellte sich entschieden auf die Seite des 
Volkes. Inzwischen hatten sich auch die Studenten wieder 
in der Aula versammelt und eine Deputation, den Rektor 
der Universität an der Spitze, in die Hofburg entsendet, 
während sie selbst bemüht waren, in den Straßen die Auf
regung zu beschwichtigen und dem immer mehr drohenden 
Kampfe vorzubeugen.

In der Hofburg aber hatten die Verhältnisse eine andere 
Wendung genommen durch die plötzliche Ankunft des seit 
lange vom Hofe entfernten und der Metternich'schen Politik 
widerstrebenden Erzherzogs Johann, des spätern Reichs
verwesers. Diesem war es gelungen, bis zum Kaiser vor- 
zudringen und den schwachen, willenlos von Mettcrnich ge
lenkten Fürsten zur Entlassung dieses seines gefürchtctcn Ty
rannen zu bewegen. Im Nebenzimmer befand sich dieser bis 
jetzt allmächtige Minister in der Umgebung der ihm gleich
gesinnten Erzherzöge und behandelte die Ereignisse des Tages 
mit scheinbarer Gleichgiltigkeit und mit der ihm eigenen Miß
achtung gegen das Volk. Der Gedanke, demselben eine 
Koncession zu machen, oder gar seine Stellung aufzugeben, 
schien ihm nicht in den Sinn zu kommen, und als auf Ver
anlassung des Erzherzogs Johann auf die Nothwendigkeit 
eines solchen Schrittes hingedeutet wurde, wies er mit Ent
schiedenheit das Ansinnen zurück, seine Entlassung zu nehmen.
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Da trat ihm endlich der Erzherzog Johann, der inzwischen 
mit dem Kaiser in das Zimmer eingctretcn war, mit den 
Worten gegenüber: „Sie sind bereits entlassen!" Der 
Kaiser nickte niedergeschlagenen Auges zum Zeichen der Zu
stimmung mit dem Kopfe — und Metternich war entlassen.

Mit diesem Moment war das Schicksal nicht nur von 
Oesterreich, sondern auch von Deutschland entschieden. Mit 
dem Staatskanzler Metternich fiel nicht ein Mann, ein Mi
nisterium, sondern ein System, das mit seinem Unter- 
drückungs- und Bevormundungs - Prinzip Oesterreich be
herrscht, Deutschland niedergehalten und die gesammte euro
päische Entwickelung gehemmt und verkümmert hatte. — 
Metternich war der Träger dieses Prinzips, dem der Bundes
tag dienstbar war, dem sich die preußische Regierung unter
geordnet, die französische angeschlossen hatte, und das in 
Rußland seine kräftigste Stütze fand. Metternich war der 
Eckstein des kunstreich aufgerichteten Baues, in welchem die 
Reaktion ihre Pläne schmiedete und die Restauration ihren 
Wohnsitz finden sollte. Er war es, der es verstanden hatte, 
besonders in Preußen die besten Pläne zu vereiteln, die 
wohlwollendsten Absichten zu durchkreuzen, und mit seinem 
Fall war der Weg frei geworden, auf dem das zum Selbst
bewußtsein gelangte Volk seinem Ziele sicher entgegenschreiten 
konnte.

In Wien genügte die Nachricht von der Abdankung 
Metternichs, mit welcher zugleich die Erlaubniß zur Be
waffnung der Studenten verbunden war, vollkommen, um 
die freudigste Aufregung, die zweifellose Gewißheit hervor- 
zurufen, daß von nun an Alles anders werden, daß der 
schwere Druck vollständig aufhören müsse, der bis jetzt mit 
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so unerträglicher Wucht auf dem Volke gelastet hatte. Die 
ganze Stadt war zum Zeichen dieser Freude im Nu er
leuchtet und eine jubelnde Menge durchwogte die Straßen 
Wiens. Leider war aber inzwischen die gesteigerte Auf
regung, besonders bei den Arbeitern der Vorstädte, schon 
zu bedauernswerthen Ercessen übergegangen. Plünderun
gen, Zerstörungen und Feuersbrünste gaben davon Zeugniß. 
Doch gelang es besonders den nun bewaffneten Studenten, 
durch Energie und Entschlossenheit diesem Unwesen Einhalt 
zu thun, und die Ruhe ward im Laufe der Nacht fast 
überall wieder hcrgcstellt.

Am 14ten Morgens fand nun die Bewaffnung der 
Bürger statt, und es wurden an diesem Tage etwa 40,000 
Gewehre aus dem Zeughause vertheilt. Die Unruhen und 
Ercesse von Seiten der Arbeiter dauerten jedoch auch an 
diesem Tage noch fort, und nur mit Mühe gelang es den 
Studenten im Verein mit der Bürgerwehr, derselben Meister 
zu werden. Andererseits wartete man bis jetzt noch ver
gebens auf die offizielle Bestätigung der Verheißungen, die 
Tags zuvor gemacht worden waren. Die Besorgniß, daß 
man nur dem Dränge des Augenblicks nachgegeben und 
Zeit und Kraft gewinnen wolle, um alles Geschehene wieder 
rückgängig zu machen, verbreitete sich allgemein und brächte 
auf's Neue eine Aufregung hervor, die sich zu einer be
drohlichen Höhe steigerte, als die Nachricht bekannt wurde, 
daß der allgemein gefürchtete Fürst Windischgrätz zum 
Gouverneur von Wien ernannt sei.

Eine neue Deputation der Bürgergarde wurde zum 
Kaiser gesendet, um die offizielle Bestätigung der Preß- 
freiheit und der Volksbewaffnung zu verlangen. Halbe und 
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zweideutige Zusicherungen, die von Seiten der Regierung 
erfolgten, waren nicht geeignet, das Mißtrauen zu ver
scheuchen. Die Aufregung wuchs mit jeder Stunde, bewaff
nete Volksmassen durchzogen drohend die Straßen, und auch 
das Militär nahm wieder seine Stellungen ein. Doch kam 
es an diesem Tage zu keinem Zusammenstoß. Aber am 15. 
schien die Lage der Stadt und die Stimmung des Volkes 
so bedenklich, daß selbst die Stände sich veranlaßt fanden, 
einen Sicherheitsausschuß aus 12 Mitgliedern der Stände 
und 12 Bürgern einzusetzen, und der Wiederausbruch eines 
ernsten Kampfes schien fast unvermeidlich, als gegen Abend 
als Retter in der Noth der Erzherzog Palatin, Stephan, 
und mit ihm fast gleichzeitig eine ungarische Deputation, 
Kossuth und Batthianp an der Spitze, in Wien an- 
kamen und die letzte Entscheidung herbeiführten.

Der Palatin wußte in Gemeinschaft mit dem Erzher
zog Johann den Kaiser noch an demselben Tage zum Er
laß einer Proklamation zu bewegen, in welcher die Preß- 
-freiheit und die Bürgerbewaffnung definitiv gewährt und 
die Berufung ständischer Abgeordneten zur Entwerfung einer 
allgemeinen Landes-Verfassung bestimmt zugesichert wurde.

So endete in Wien der erste Akt der Revolution, durch 
welche Oesterreich und mit ihm Deutschland von einem Re
gierungssystem befreit wurde, das jede freie Regung des 
Volkes niedergehalten, jede nationale und politische Erhe
bung unmöglich gemacht hatte. Sie endete mit der Errin- 
gung derjenigen beiden Rechte, durch welche der Geist frei 
gemacht wird von der schulmäßigen Bevormundung der 
Regierung, und der Bürger zum Schutze des Gesetzes und 
der Ordnung berufen wird; sie stellte zugleich die Re
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generativ» des Staates in Aussicht, welche allen seinen 
Angehörigen die gebührende Betheiligung an der Leitung 
seiner Angelegenheiten und besonders an der Gesetzgebung 
gewähren sollte, der sich der freie Mann zu unterwerfen hat. — 

Mit Oesterreichs Befreiung war das stärkste Hemm- 
niß beseitigt, das dem Siege des deutschen Volkes auf der 
Bahn der Erhebung, die es beschütten hatte, noch entgegen 
stand, und die Ereignisse in Berlin, zu denen wir nun zu
rückkehren, gaben alsbald Zeugniß davon, von welchem Ein
fluß diese Wendung der Dinge in Wien auf das Schicksal 
von ganz Deutschland sein mußte.

In Berlin begann die bisher so friedlich sich entwik- 
kelnde Bewegung eine ernstere Gestalt anzunehmen mit dem 
13. März; nicht weil neue und aufregendere Elemente sich 
derselben bemächtigten, sondern weil die Regierung sich ohne 
allen ersichtlichen Grund veranlaßt fand, gegen die friedli
chen Versammlungen des Volkes mit Militairgewalt einzu- 
schreitcn. Denn dadurch wurden nicht nur die Leidenschaften des 
Volkes aufgeregt, sondern zugleich der Gegensatz vor aller Welt 
offen gelegt, der noch zwischen dem Volke und dem Heere obwal
tete, und der endliu-, in seiner vollen Schroffheit hervortretcnd, 
das Volk zu einem Kampfe nöthigte, den in jenen Tagen 
noch Niemand erwartet und gewiß nur Wenige gewünscht 
hatten.

Am 13ten fand wieder eine Volksversammlung unter 
den Zelten statt, die sich in ähnlicher Weise bewegte, wie 
alle früheren, aber ohne irgend eine Veranlassung durch eine 
schon vorher auf dem dortigen Platze aufgestellie ansehnliche 
Truppenmacht auseinandergesprengt, in die Straßen der 
Stadt gedrängt und auch dort verfolgt wurde. Konflikte, 
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Widersetzlichkeiten, Verhaftungen und Verwundungen konn
ten nicht ausbleiben, sogar eine leichte Barrikade wurde an 
der Grünstraßen-Ecke errichtet, und das Einzige, was die 
Regierung erreicht hatte, war eine gesteigerte Aufregung, 
in die sich schon Erbitterung gegen das Militair mischte, 
das sich manche Brutalität erlaubt haben sollte.

Am 14ten zeigte sich die anwachsende Aufregung bereits 
auf den Straßen. Eine zahlreiche Volksmenge wogte durch 
die Stadt, Zusammenläufe entstanden auf einzelnen Punk
ten, das Militair war überall in Bewegung und die gegen
seitige Erbitterung mußte durch die zahlreichen Konflikte 
wachsen, die bei solchen Maßregeln der Regierung unver
meidlich waren.

Der 15te brächte die Nachricht von der Antwort, welche 
der König auf die Addresse der Stadtverordneten ertheilt 
hatte; sie vermochte die gespannten Erwartungen nicht zu 
befriedigen, die gesteigerte Aufregung nicht zu beschwichtigen. 
Die militairischen Maßregeln waren noch verschärft, die 
Volksmasse hatte sich noch gemehrt und die Erbitterung er
reichte eine gefährliche Höhe, als die Kavallerie auf dem 
Schloßplätze eine Volksmasse im Galopp und mit gezoge
nem Säbel auscinandersprcngte, in die Brüderstraße und 
deren enge Nebengassen verfolgte, und endlich die hinzugc- 
kommene Infanterie sich sogar der Schußwaffe bediente, so 
daß nicht nur zahlreiche Verwundungen, sondern sogar auch 
mehrere Tödtungen meist ganz unbeteiligter Bürger vor- 
fielen, wodurch nun auch unter diesen die Erbitterung 
über die militairischen Maßregeln und deren Vollstrecker 
allgemein wurde. — Man fühlte zu dieser Erbitterung um 
so gerechteren Grund, als die Militärbehörden versprochen 
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hatten, die Militairgewalt gegen die Volksmassen nicht an- 
zuwenden und die Aufrechthaltung der Ordnung der unter
dessen von den Stadtverordneten angeordneten Bürgerschutz
wehr zu überlassen, deren einzige Waffe freilich nur in 
einem weißen Stäbe als Zeichen der Autorität bestand, mit 
der sie von den Vertretern der Stadt bekleidet waren.

Die an demselben Tage bekannt gemachte Berufung 
des vereinigten Landtags auf den 27. April und die damit 
verbundene Hindeutung auf die Absicht der Regierung, in 
Gemeinschaft mit Oesterreich einen Kongreß zur Regulirung 
der deutschen Angelegenheiten zu berufen, konnte nicht geeig
net sein, diese Aufregung zu beschwichtigen. Vielmehr er
reichte die allgemeine Entrüstung eine bedenkliche Höhe, als 
am 16. März auf eine in der Nähe der neuen Wache an
gesammelten Volksmenge, die sich keinerlei Excesse hatte zu 
Schulden kommen lassen, und bei welcher sich eben eine An
zahl von Bürgerschutzmännern befand, um sie zum Ausein
andergehen zu bewegen, plötzlich eine Salve von der gegen- 
überstehenden Infanterie gerichtet wurde, durch welche zwei 
Vorübergehende, ein Student und ein Kaufmann, sofort 
ihren Tod fanden.

Die Massen stoben erschrocken, aber von dem Verlangen 
nach Rache erfüllt auseinander. Der Abend verging ohne 
weitere Excesse, und am 17ten trat plötzlich eine tiefe Ruhe 
ein, die aber verhängnißvoll und bedenklich erschien, da sie 
eine erzwungene war und voraussehen ließ, daß die nächsten 
Tage nothwendig ernstere Ereignisse bringen mußten.

So trat endlich der 18. März ein, an welchem die 
letzte Entscheidung für Preußen und für Deutschland statt- 
finden sollte. Eine eigenthümliche, von der bisherigen ver-
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schiedene Bewegung fand schon am Morgen dieses Tages 
statt. Versammlungen von Bürgern vereinigten sich in ver
schiedenen Lokalen der Stadt, und es wurde um die Mittags
stunde ein gemeinsamer Zug vor das Schloß verabredet, um 
in energischer und entschiedener Weise die Wünsche und 
Forderungen der Bürgerschaft zur Kenntniß des Königs zu 
bringen. Gleichzeitig erfuhr man von der Ankunft einer 
rheinländischen Deputation, welche die dringenden Wünsche 
jener Provinz dem Könige vertrugen, und, wie es hieß, 
eine schnelle und entscheidende Antwort forderten, und alsbald 
durchliefen Gerüchte von umfassenden Bewilligungen die 
Stadt. Auch die Stadtverordneten und der Magistrat fanden 
sich durch die drohende Stimmung der Bürgerschaft ver
anlaßt, eine Deputation mit bestimmten Forderungen in das 
Schloß zu entsenden, und brachten gegen ein Uhr die Mit
theilung, daß der König die Erfüllung dieser Wünsche theils 
sofort verheißen, theils in nahe Aussicht gestellt habe. Und 
der Magistrat erließ alsbald eine Bekanntmachung von diesem 
Erfolge, durch welche er die bereits wachsende Aufregung 
der Gemüther zu beschwichtigen hoffte.

Inzwischen hatte sich bereits laut stattgehabter Ver
abredung eine bedeutende Menschenmenge, welche ihrer gan
zen Erscheinung nach offenbar der Bürgerschaft angehörte, 
auf dem großen freien Platze vor dem Schlosse und be
sonders vor demjenigen Portal versammelt, welches zu den 
Zimmern des Königs führte. Die Meisten waren mit dem, 
was bereits geschehen und mitgetheilt war, nicht bekannt, 
und erst hier verbreitete sich unter der Menge die Nachricht, 
daß umfassende Bewilligungen theils verheißen, theils be
reits gewährt sein sollten. Aber vergebens bemühte man sich, 
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eine bestimmte Kenntniß über diese Mittheilungen zu erhalten. 
Endlich erfolgte die bestimmte Nachricht von dem Erlaß eines 
Patents, durch welches die wesentlichen Forderungen des 
Volkes erfüllt seien. Es war jenes berühmte Patent vom 
18. März, in welchem der König seine Pläne und Ab
sichten für die Begründung eines deutschen Bundesstaats zu 
erkennen gab, und unter Aufhebung der Censur, Preßfreiheit, 
freilich mit Kautionen und anderen Beschränkungen bewilligte.

Alle diese Nachrichten durchstogen die versammelte Menge 
und brachten eine freudige Aufregung hervor; aber vergeblich 
bemühte man sich, irgend eine Gewißheit zu erhalten. De- 
putirte des Magistrats erschienen unter der Menge und ver
lasen das Patent; aber kaum die zunächst Stehenden konnten 
es vernehmen, und die unruhige Bewegung der Menge stieg 
um so mehr, je mehr sich die Spannung der Gemüther, 
das Verlangen nach endlicher Gewißheit steigerte. Der Kö
nig selbst erschien endlich auf dem Balkon und wurde mit 
unendlichem Jubel begrüßt. Er versuchte zwei Mal zu dem 
Volke zu reden, aber es gelang ihm nicht, sich verständlich 
zu machen, und so stand die Masse noch immer auf dem 
weiten Platze und wuchs zu einer immer größeren Menge 
an, ohne bestimmte Absicht, vielmehr immer noch in der ge
spannten Erwartung auf Gewißheit.

Da sprach sich plötzlich in der Menge das Verlangen 
nach Entfernung des Militairs aus, welches bisher das 
Schloß und sämmtliche Eingänge zu demselben in dichten 
Reihen besetzt gehalten. Kaum ausgesprochen, bemächtigte 
sich dieses Verlangen aller Anwesenden. Denn wenn in 
Wahrheit die Forderungen des Volkes gewährt waren, wozu 
bedurfte es noch dieses Schutzes, dieser trennenden Scheide
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wand zwischen Volk und Fürst, für welche eine neue Zeit 
der Einheit und des gemeinsamen Wirkens anbrechcn sollte?

Lauter und immer lauter machte sich das Verlangen in 
der Masse geltend. Deputationen wurden entsendet, um 
die Gewähr dieser Forderungen zu erzielen; und wieder 
flogen Gerüchte von der Erfüllung derselben hin und her. 
Man erwartete in jedem Augenblicke den Abzug des Militärs; 
man machte mit unglaublicher Anstrengung Gasse, um ihm 
freien Durchzug zu gewähren; man forderte Ruhe und 
würdige Haltung der Versammelten sür den sehnlichst er
warteten Moment der Erfüllung und Gewißheit. — Aber 
nichts geschah, und die Truppen standen bewegungslos auf 
ihrem Platze.

Da ertönte plötzlich die Nachricht durch die Massen, daß 
von der Schloßfreiheit aus Kavallerie und vom zweiten 
Schloßportal Infanterie gegen dieselben ausrückten, und eine 
feindlich «»greifende Bewegung zu machen schienen. Aber 
Niemand konnte, Niemand wollte das glauben! Man ver
nahm Trommelwirbel und hielt es für das Zeichen des Ab
marsches, nicht des Angriffs. Niemand wich vom Platze. 
Jetzt fielen jene verhängnißvollen beiden Schüsse, welche das 
Schicksal Preußens und Deutschlands auf eine blutige Weise 
entscheiden sollten. Jeder Zweifel war gelöst. Denn zu 
gleicher Zeit sprengte die Kavallerie im Galopp gegen die 
Menge vor, und diese stob auseinander, mit dem furcht
baren Geschrei: „Verrath!" „Rache!" um diesen Donncrruf 
bis nach den entferntesten Theilen der Stadt hinzutragen. 
Die Revolution hatte begonnen und ein blutiger achtzehn- 
stündiger Kampf sollte zur Entscheidung führen.

Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, Ihnen eine 
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Schilderung des Kampfes vorzuführen, den Sie Alle selbst 
erlebt haben, dessen Bild noch zu lebendig in ihrem Ge
dächtniß ist, als daß es durch meine Darstellung erreicht 
werden könnte; ein Bild jenes heldenmütigen Kampfes, 
an dem Sie Alle, wenn auch nicht mit den Waffen in der 
Hand, doch mit der ganzen Kraft Ihres Gemüthes mit dem 
heißen und einmüthigen Wunsche für das Gelingen desselben 
Theil genommen haben. Denn in Wahrheit! die ganze Be
völkerung von Berlin befand sich in jener verhängnißvollen 
Nacht im Kampfe gegen die aufgerufene Militärgewalt. Die 
äußerst geringe Zahl der Kämpfer würde nicht im Stande 
gewesen sein, der ungeheuren Uebermacht so lange und so 
heldenmütig Widerstand zu leisten, wenn nicht das ganze 
Volk von Berlin so sichtbar und so einmütig auf Seiten 
dieser Kämpfer gestanden hätte. — Es kann nicht meine Auf
gabe sein, Ihnen zu schildern, wie sich die ganze weitläufige 
Stadt binnen einer Stunde mit Barrikaden bedeckte und 
in ein Kampflager verwandelte; wie das ununterbrochene 
Feuer der Infanterie und das Krachen der Geschütze die 
ganze Nacht hindurch grausig durch die Straßen tönte, wie 
nur Schritt vor Schutt die Kämpfer von den aufgehäuften 
Truppenmassen zurückgedrängt werden konnten, um immer 
auf's Neue den Kampf wieder aufzunehmen, und wie der 
anbrechende Morgen nach einem mehr als zwölfstündigen 
Kampfe immer noch einen großen Theil der Stadt in der 
Gewalt des Volkes sah.

Wir müssen auch darauf verzichten, die Personen zu 
bezeichnen, die man als Urheber dieses unglücklichen Kampfes 
nennen könnte, von denen der Befehl zu dem verhängniß- 
vollen Angriff auf das Volk ausgegangen ist. Die Volks
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stimme bezeichnete damals den Prinzen von Preußen als den 
Urheber dieses Befehls; es ist dem von anderer Seite ent
schieden widersprochen worden. Die Zukunft muß die Wahr
heit an den Tag bringen, denn nur so viel ist gewiß, daß der 
damalige Gouverneur von Berlin, General Pfuel, unmittelbar 
vor dem Ausbruche des Kampfes seine Entlassung erhielt, als 
er stch auf wenige Minuten aus dem Schlosse entfernt hatte.

Aber das müssen wir uns hier fragen, was war in 
Wahrheit die Ursache, was der Zweck und was der Erfolg 
dieses Kampfes? Man sagt, ein Mißverständniß sei die 
Veranlassung desselben gewesen. Wir meinen, daß hierin 
die Wahrheit zu finden sei. Aber nicht das war das Miß
verständniß, daß zufällig sich einige Gewehre entladen haben, 
— auch nicht, daß die Worte des Königs dem vor ihm ver
sammelten Volke nicht verständlich waren, weil der Zuruf 
der Menge seine Worte übertönte, sondern das folgenreiche 
Mißverständniß lag darin, daß Volk und Fürst sich überhaupt 
nicht mehr verstehen konnten, weil Beide von entgegen
gesetzten Standpunkten aus die Entscheidung der großen Frage 
des Augenblicks erwarteten und versuchten. Denn der König 
glaubte immer noch aus der unbedingten Machtvollkommen
heit seiner Souveränität heraus, dem Volke die Freiheiten 
gewähren zu können, für die er als Zeichen seiner Gnade 
die Dankbarkeit desselben erwartete. Aber das Volk war 
zum Bewußtsein des ihm von der Natur verliehenen Rechts 
erwacht, und forderte dasselbe als sein ihm allzulange vor
enthaltenes Eigenthum. Und darum konnten Fürst und 
Volk einander nicht mehr verstehen, konnte die Gewährung 
hier die Forderung dort nicht befriedigen; denn nicht das, 
was hier gefordert und dort gewährt wurde, sondern das

5
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Wie des Forderns und des Gewährens war die Ursache des 
Kampfes. Das Volk bedurfte des Bewußtseins, daß die 
neu gewonnene Freiheit sein Eigenthum, seine Errungenschaft 
sei, und darum mußte es im Kampfe zu derselben gelangen, 
um sich dieses Bewußtsein anzueignen und unauslöschlich zu 
bewahren.

Und welches war der Zweck dieses Kampfes? Es ist 
eine anerkannte Thatsache, daß er nicht gegen die Krone 
gerichtet war. Denn selbst in den Momenten der höchsten 
Leidenschaft und Erbitterung ist das Verlangen nach dem 
Umsturz des Thrones nirgends laut geworden. Der Kampf 
war vielmehr vornehmlich gegen die Militärgewalt gerichtet, 
gegen die Gewalt, die so sichtbar zwischen Fürst und Volk 
stand und allein berufen schien, den Thron zu schützen und 
die Macht des preußischen Staates zu repräsentiren. Der 
Zweck des Kampfes war, Preußen aus einem Militärstaat 
in einen Bürger staat umzuwandeln, und so das gesammte 
zum Bewußtsein seiner politischen Mündigkeit gelangte Volk 
als alleinigen Träger der Staatsgewalt darzustellen. Daher 
war auch der nächste Erfolg kein anderer, als die Kund
gebung dieser Thatsache, indem das Militär entfernt und 
dem Bürger mit den Waffen, die er empfing, der Schutz 
des Staates, des Gesetzes und des Thrones übertragen 
wurde.

Der Kampf selbst ist nicht durch den Sieg der materiellen 
Gewalt auf der einen oder auf der andern Seite entschieden 
worden — der Sieg des Volkes war vielmehr ausschließ
lich ein moralischer, trotz des scheinbaren Uebergewichts der 
Militärmacht errungener. Davon giebt ganz besonders die 
schon am frühen Morgen des 19ten erschienene Proklamation
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des Königs „An meine lieben Berliner!" Zeugniß, in welcher 
sich der ungeheure Eindruck kund giebt, den die sittliche Be
deutung dieses Kampfes auf das Gemüth desselben hervor
gebracht und deren Schlußworte folgendermaßen lauteten:

„An Euch, Einwohner meiner geliebten Vaterstadt, ist 
es jetzt, größerem Uebel vorzubeugen. Erkennt, Euer 
König und treuester Freund beschwört Euch darum bei 
Allem, was Euch heilig ist, den unseligen Irrthum. 
Kehrt zum Frieden zurück. Räumt die Barrikaden, die 
noch stehen, hinweg und entsendet an mich Männer, voll 
des echten alten Berliner Geistes mit Worten, wie sie 
sich Eurem Könige gegenüber geziemen, und ich gebe Euch 
mein königliches Wort, daß alle Straßen und Plätze so
gleich von den Truppen geräumt werden sollen und die 
militärische Besetzung nur auf die nothwendigen Gebäude 
des Schlosses, des Zeughauses und weniger anderer, und 
auch da nur auf kurze Zeit beschränkt werden wird. — 
Hört die väterliche Stimme Eures Königs, Bewohner 
meines treuen und schönen Berlins, und vergesset das 
Geschehene, wie ich es vergessen will und werde in meinem 
Herzen um der großen Zukunft willen, die unter 
dem Friedenssegen Gottes für Preußen und 
durch Preußen für Deutschland anbrechen wird.

Eure liebreiche Königin und wahrhaft treue Mutter 
und Freundin, die sehr leidend darnieder liegt, vereint 
ihre thränenreichen Bitten mit den meinigen."

Aber auch diese Proklamation brächte die gehoffte Wir- 
knng nicht hervor. Man wollte Gewißheit, volle Gewißheit, 
und das Volk gab besonders in der Königsstadt, wo eine 
äroße Zahl der festesten Barrikaden errichtet war, den Kampf 

5^ 
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nicht auf. Inzwischen gelangten zahlreiche Deputationen 
an den König und beschworen ihn, in die Entfernung des 
Militärs und in die Bewaffnung der Bürger zu willigen. 
Noch währten diese Verhandlungen fort, als der Kampf am 
Alerand er-Platz sich erneute und der General Möllendorf 
vom Volke zum Gefangenen gemacht wurde, und endlich 
jetzt — es war gegen eilf Uhr Vormittags — wurden die 
Forderungen des Volkes bewilligt.

Das gesammte Militär zog mit klingendem Spiele und 
unter ruhiger, fast feierlicher Haltung des Volkes aus der 
Stadt, und sofort wurde eine große Anzahl von Waffen ohne 
Wahl an alle Diejenigen vertheilt, welche sich in den Besitz 
derselben setzen wollten.

Alsbald erfolgte nun auch die Entlassung des bis
herigen Ministeriums und die Berufung eines neuen unter 
Vorsitz des Grafen Arnim, des bekannten Vermittlers auf 
dem vereinigten Landtage, und unter Zuziehung des Grafen 
v. Schwerin und des Herrn v. Auerswald, der Führer 
der gemäßigten Opposition auf demselben. — Der Sieg der 
Revolution war entschieden, die Mündigkeitserklärung des 
Volkes war erfolgt! Die Umwandlung des Militärstaates 
in einen Bürgerstaat schien gesichert.

Die Haltung der Berliner Bevölkerung unmittelbar nach 
diesem so plötzlich errungenen Siege verdient Bewunderung 
und wird in der Geschichte ihre volle Anerkennung finden! 
Kein Erceß, keine Gewalttbat, keine Verletzung der Person 
oder des Eigenthums befleckt den Ruhm dieses Tages! Und 
als die Volksjustiz das Besitzthum des Major Preuß und 
des Hoflieferanten Wernicke, welche die allgemeine Stimme 
des Verraths an einzelne Kämpfer beschuldigte, den Flammen 
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preisgab, ist auch nicht ein Stück dieser kostbaren Gegenstände 
entwendet oder in den Besitz Einzelner gebracht worden. 
Auch bei jener erschütternden Scene, als die verstümmelten 
Leichen der gefallenen Kämpfer unter großem Zudrange des 
Volkes und unter feierlicher Absingung eines Chorals in 
den großen Schloßhof gebracht wurden — als der König 
selbst veranlaßt ward, Zeuge dieses traurigen Anblicks zu 
werden und an der Hand seiner zitternden Gemahlin ge
brochenen Herzens auf die unglücklichen Opfer dieses Kam
pfes blickte — auch in diesem Moment der höchsten Auf
regung und tiefsten Erschütterung hat das Volk seinen Sieg 
nicht mißbraucht und mit keinem Wort, mit keiner That die 
Person des Königs verletzt, durch dessen Truppen jene Männer 
aus seiner Mitte gefallen waren. Davon geben die Worte 
des Königs selbst Zeugniß, die er am 31. März sprach:

„Das Volk von Berlin hat sich so edel und hoch
herzig gegen mich benommen, wie es sich vielleicht in 
keiner anderen großen Stadt der Welt benehmen würde."

Am Abend des 19ten war die Stadt glänzend erleuchtet, 
und die Freudenschüsse, welche durch die Straßen schallten, 
mahnten grausig an den Donner der Geschütze der vergan
genen Nacht. Der 20. März brächte wenig neue Ereignisse. 
Die Freilassung der polnischen Gefangenen wurde vom Volke 
mit Jubel begrüßt; die Verbrüderung derselben mit der 
deutschen Bevölkerung Berlins ward freudig ausgenommen, 
aber es war ein fremdes Element in den Ereignissen jener 
Tage. Auch an diesem Tage zeigte sich wieder die besonnene 
Mäßigung des Volkes, als die Absicht verlautete, das Palais 
des Prinzen von Preußen, den man ganz allein als den 
Urheber des Angriffs gegen das Volk bezeichnete, und der 



— 70 -

aus Berlin — man wußte nicht wohin — sich entfernt hatte, 
zu demoliren. Das Volk sammelte sich zum Schutze des Pal- 
lastes, eine Schutzwache von bewaffneten Studirenden wurde 
in denselben gelegt, und die einfache Aufschrift: „Natio
nal - Eigenthum" genügte, um das Gebäude vor dem 
Angriff der aufgeregten Massen zu schützen. In der Nacht 
zum 21. wurde die Bevölkerung Berlins durch den Schreckens
ruf in Bewegung gesetzt, daß der Prinz von Preußen mit 
Truppen in vie Stadt dringen wollte. Alles eilte von Neuem 
zum Kampfe und mächtige Barrikaden waren bereits auf- 
gerichtet, als sich die völlige Grundlosigkeit dieses Gerüchtes 
kundgab.

Wichtige Ereignisse aber brächte der 21 sie. Am Mor
gen dieses Tages ward die Bevölkerung durch ein Plakat 
überrascht, welches mit der Aufschrift: „An die deutsche 
Nation", aber ohne Namensunterzeichnung aus der Decker- 
schen Ober-Hofbuchdruckerei hervorgegangen war und unter 
anderen folgende Worte enthielt:

„Eine neue glorreiche Geschichte hebt mit dem heutigen 
Tage für Euch an! Ihr seid fortan wieder eine einige 
große Nation, stark, frei und mächtig im Herzen von 
Europa. Preußens Friedrich Wilhelm IV. hat sich im 
Vertrauen auf Euren heldenmüthigen Beistand und Eure 
geistige Wiedergeburt zur Rettung Deutschlands an die 
Spitze des Gesammtvaterlandes gestellt. Ihr werdet ihn 
mit den alten ehrwürdigen Farben deutscher Nation noch 
heute zu Pferde in Eurer Mitte erblicken. Heil und Segen 
dem konstitutionellen Fürsten, dem Führer des gesammten 
deutschen Volkes, dem neuen Könige, der freien 
wiedergeborenen deutschen Nation!"
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Man erwartete Außerordentliches, und um die Mit
tagstunde erschien nun der König selbst mit einem schwarz
roth - goldenen Bande geschmückt und unter Vortragung 
einer gleichen Fahne in Begleitung des Grafen Schwerin, 
der Assessoren Friedberg und Stieber, des Kaufmann 
Gleich und mehrerer Anderen zu Pferde unter dem Volke. 
Eine jubelnde Volksmenge umgab ihn, als der Zug sich 
durch verschiedene Straßen bewegte. Mau vernahm hier 
und da den Ruf: „Es lebe der Deutsche Kaiser!" und der 
König, indem er diesen Zuruf ablehnte, redete mehrmals 
zum Volke und sagte unter Anderm:

„Es ist keine Usurpation von mir, wenn ich mich zur 
Rettung der deutschen Freiheit und Einheit berufen fühle. 
Ich schwöre zu Gott, daß ich keinen Fürsten vom Throne 
stoßen will. Aber Deutschlands Freiheit und 
Einheit will ich schützen, sie muß geschirmt werden 
durch deutsche Treue auf den Grundlagen einer aufrich
tigen konstitutionellen deutschen Verfassung."

Nachdem der König in's Schloß zurückgckehrt war, 
hatte sich der Graf Schwerin in die Aula zu den dort ver
sammelten Studenten begeben, und als er sie in ähnlichem 
Sinne angeredet hatte, sich als verantwortlichen Mini
ster des konstitutionellen Königs proclamirt. Am 
Abend endlich erschien eine königliche Proklamation vom 
gesammten Ministerium unterzeichnet, in welches inzwischen 
auch Bornemann, Kühne und von Arnim, Letzterer 
als Minister des Auswärtigen, eingctreten waren. Und 
diese Proklamation enthielt unter anderen folgende Worte:

„Deutschland ist von innerer Gährung ergriffen und 
kann durch äußere Gefahren von mehr als emer Seite 
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bedroht werden. Rettung aus dieser doppelten dringen
den Gefahr kann nur aus der innigsten Vereinigung der 
deutschen Fürsten und Völker unter einer Leitung her
vorgehen. — Ich übernehme heute diese Leitung 
für die Tage der Gefahr. Mein Volk, das die 
Gefahr nicht scheut, wird mich nicht verlassen und Deutsch
land wird sich mir mit Vertrauen anschließen. Ich habe 
heut die alten deutschen Farben angenommen und mich 
und mein Volk unter das ehrwürdige Banner des deut
schen Reiches gestellt. Preußen geht fortan in - 
Deutschland auf."

Der Umritt und die Ereignisse des 21. März haben 
eine sehr verschiedene Beurtheilung gefunden. In Süd
deutschland haben dieselben die allgemeinste Erbitterung her
vorgerufen, weil man darin eine Usurpation des Fürsten 
gegen die gesammte deutsche Nation zu sehen glaubte, der 
sich wenige Tage vorher noch im blutigen Kampfe gegen 
sein eigenes Volk befunden hatte.

Von andern Seiten hat man versucht, die Ereignisse 
jenes Tages lächerlich zu machen. Wir aber erkennen in 
denselben eine doppelte und zwar durchaus entgegengesetzte 
Bedeutung. Für den König selbst war der 21. März ein 
Tag wahrhafter Erhebung; er hatte sich bis jetzt mit Wi
derstreben unter die Gewalt der siegreichen Revolution ge
beugt, - er fühlte sich nun von ihren hochgehenden Wellen 
selbst emporgetragcn, und indem er sich an die Spitze der
selben stellte, um sich der neuen Bewegung hinzugeben, 
fühlte er sich gehoben und gekräftigt von dem Bewußtsein, 
von jetzt an in Wahrheit der Führer eines Volkes zu sein, 
das sich so groß und so edelmüthig gezeigt hatte. Die Absichten, 
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welche am Listen der König für die Regeneration der deut
schen Nation aussprach, waren nicht erst seit dem 18. März 
in ihm entstanden; er hatte Aehnliches längst gewollt und 
nur an dem Widerstreben Oesterreichs waren seine Absich
ten gescheitert. Am 23. November 1847 hatte er Herrn 
von Radowitz mit sehr bestimmten Instruktionen nach 
Wien entsendet und am 19. März 1848 hatte dieser in 
Wien einen dahin zielenden Vertrag mit Oesterreich abge
schlossen. Der König wollte längst die Einheit der deut
schen Nation, die Umwandlung des deutschen Staatenbun
des in einen Bundesstaat. Jetzt war es dieser Gedanke, 
der ihn zur That drängte und mit dem er sich auf die Höhe 
der Revolution erhob, um sich an die Spitze derselben zu 
stellen.

Ganz andere Absichten mochten es sein, von denen 
seine geheimen Nathgeber geleitet wurden, die schon damals 
die Bahnen der Reaction sich bereiteten, um die Revolution 
zu untergraben und zu vernichten. Sie veranlaßten den 
König zu diesem Schritte gerade weil sie bemerkten, daß er 
jetzt selbst in die Revolution eintrat, um sein Auge und zu
gleich das Auge des Volkes von dem abzulenken, was zu
nächst geschehen mußte, um den Sieg der Revolution fest 
und dauernd zu sichern: nämlich von der schnellen und ent
schiedenen inneren Reorganisation des preußischen Staates 
im Sinne und im Geiste der neugewordenen Zeit. — Sie 
wollten Zeit gewinnen, um ihre Pläne sicher anzulegen, und 
sie haben ihr Ziel erreicht.

Die riesigen schwarz-roth-goldenen Fahnen, welche als
bald von der Kuppel des königlichen Schlosses und von an
deren öffentlichen Gebäuden herniederwehten, und mit denen 
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anderen Tages jedes Haus geschmückt wurde, — die schwarz
roth-goldenen Kokarden, die das gesammte Kriegsheer auf 
Befehl des Königs neben die schwarz^ weiße befestigte — 
sie mußten so lange zum Blendwerk des Volkes und zur 
täuschenden Hülle für die geheimen Pläne der Reaktion die
nen, bis diese stark genug war, offen mit denselben hervor- 
zutreten.

Den Schluß des ersten Abschnittes in der preußischen 
Revolution bildet der 22. März. An diesem Tage erschien 
eine Deputation von Breslau und anderen schlesischen 
Städten, welche verlangte, daß der vereinigte Landtag nicht 
berufen, sondern sofort ein Wahlgesetz zur Bildung einer 
konstituirenden NaÜonal-Versammlung erlassen und die wich
tigsten Grundlagen der künftigen Verfassung proclamirt 
werden sollten.

Die Antwort, welche dieser Deputation ertheilt und 
demnächst unter Gegenzeichnung sämmtlicher Minister als 
Gesetz proclamirt wurde, bildet darum in gewissem Sinne 
den Abschluß der Revolution, weil sie zum ersten Male in 
bestimmter Weise den Umfang der Rechte feststellte, welche 
von nun an dem preußischen Volke gesichert sein sollten. 
Dieses Aktenstück lautet im Wesentlichen folgendermaßen:

„Nachdem ich eine konstitutionelle Verfassung auf brei
tester Grundlage verheißen habe, ist es mein Wille, ein 
volksthümliches Wahlgesetz zu erlassen, welches eine auf 
Urwahlen gegründete, alle Interessen des Volkes ohne 
Unterschied der religiösen Glaubensbekenntnisse umfassende 
Vertretung herbeizuführen geeignet ist, und dieses Gesetz 
vorher dem vereinigten Landtage zur Begutachtung vor- 
zulegen, dessen schleunige Berufung ich nach allen bisher 
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mir zugegangenen Anträgen für den allgemeinen Wunsch 
des Landes halten muß. Sie werden sich selbst überzeu
gen, daß ich auf Ihren Antrag, das neue Wahlgesetz 
ohne ständischen Beirat!) zu erlassen, für jetzt, und so 
lange nicht der allgemeine Wunsch des Landes sich dem 
Ihrigen anschließt, nicht eingehen kann.

Der auf jene Weise zu bildenden neuen Vertretung 
meines Volkes werden dann auch, meinen bereits kund
gegebenen Entschließungen entsprechend, Vorschläge über 
folgende Punkte vorgelegt werden:

über Sicherheit der persönlichen Freiheit O;
2) über freies Vereinigungs- und Versammlungsrecht
3) über eine allgemeine Bürgerwehrverfassung mit freier 

Wahl der Führers;
4) über Verantwortlichkeit der Minister ;
5) über die Einführung von Schwurgerichten bei Straf

sachen, namentlich für alle politischen und Preß- 
vergehen^);

6) über die Unabhängigkeit des Richterstandes
7) über Aufhebung des erimirten Gerichtsstandes, der 

Patrimonial-Gerichtsbarkeit und der Dominial-Polizet- 
Gewalt');

Außerdem werde ich demnächst das stehende 
Heer auf die Verfassung vereidigen lassen.^)"

>) Gesetz vom 12. Februar 1850. — -) Gesetz vorn 11. März 1850. 
Ist vorläufig beseitigt. — *) Ist bis jetzt noch nicht erlassen. — 
Gesetz vom 3. Januar 1849 und Botschaft vom 7. Januar 1850.— 
Disciplinargesetz vom 10. Juli 1849. — Gesetz vom 3. Januar 

1849. — ») Ist nicht geschehen.
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Das zweite Ereigniß desselben Tages, mit welchem die 
Berliner Revolution in einer ihrer sittlichen Größe ent
sprechenden Weise abschloß, war die Bestattung der ge
fallenen Kämpfer. Wir müssen auch hier darauf verzichten, 
das Bild jenes großartigsten Zuges, den diese Stadt jemals 
in ihren Mauern gesehen hat, in Ihrem Gedächtniß zu er
neuern, das Bild eines Zuges, an dem wohl zweimalhundert 
Tausend Menschen als Theilnehmer und Zuschauer sich be- 
theiligten, und der in seiner mehr als vierstündigen Dauer 
in würdevollster, feierlicher Ruhe sich von dem Gendarmen- 
Markt vor dem königlichen Schloß vorbei, wo der König 
entblößten Hauptes die 181 Särge der Gefallenen an sich 
vorübertragen sah, sich durch die ganze Länge der Stadt nach 
dem Friedrichshain bewegte, wo die Gefallenen feierlich be
stattet wurden. Wir dürfen Sie nicht daran erinnern, daß 
es damals keines Mannes der jetzt so viel beschäftigten Polizei 
bedurfte, um über jene würdevolle und imponirende Ruhe 
der Bevölkerung von Berlin zu wachen. Wir enthalten uns 
der ferneren Schilderung und lassen als kompetenten Richter 
vielmehr den Magistrat von Berlin sprechen, der da
mals Folgendes proklamirte:

„Mitbürger! Die Bestattung unserer theuren Todten ist 
vollzogen. Sie bot uns und der Welt das großartigste 
Schauspiel dar, das wir bis jetzt in unsren Mauern ge
sehen, — die ehrfurchtsvolle dankbare Huldigung, welche 
unsre ganze Bevölkerung den in dem ruhmvollen Kampfe 
Gefallenen und in ihnen allen den Helden darbrachte, die 
für die große Sache der politischen und socialen Freiheit 
gestritten und sie uns durch ihre todesmuthige Hingebung 
erkämpft haben. Vor dieser erhabenen Dank- und Trauer
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freier muß jeder noch so innige Dank verstummen, den 
wir oder Einzelne unsren Helden durch das Wort aus- 
zudrücken vermöchten. Unser Dank sei es vielmehr, die 
großen Güter, die nun errungen sind und errungen wer
den können, dem Vaterlande und unserer Stadt dauernd 
sicher zu stellen. Dafür zu wirken, daß aus der Freiheit 
sich jetzt die Größe, das Glück und die Wohlfahrt unsres 
Volkes in festester Ordnung auferbaue, das ist und sei 
jetzt unser Aller Aufgabe. Um unsren tapfern Kämpfern 
auch noch im Einzelnen den Dank des Vaterlandes durch 
die That zu erweisen, haben wir bereits die nöthigen 
Einleitungen getroffen.

„Wir ersuchen die sämmtlichen Herren Geistlichen aller 
Confessionen, am nächsten Sonntage, den 26. d. M. Vor
mittags, einen Trauergottesdienst zum Andenken an die 
in den Tagen des großen Kampfes Gefallenen veranstal- 
zu wollen."

Berlin, den 23. März 1848.
Der Magistrat.

Die Geschichte wird diese Worte des berliner Ma
gistrats als ein Zeugniß für das Volk von Berlin und für 
die Revolution des 18. März aufbewahren und nicht ver
gessen, sie mit andern Aktenstücken zusammen zu stellen, die 
noch nicht neun Monate später von demselben Collegium, 
von denselben Männern ausgegangen sind. Die Geschichte 
wird die letzte Richterin sein über die Erhebung von Berlin 
in den Märztagen 1848.



Dritter Dortrag.

Die Entwickelung -er Revolution nn- 
die Quellen -er Reaction.

Durch die Ereignisse in Wien und in Berlin war der 
Sieg der Revolution gesichert und Niemand glaubte damals 
an die Möglichkeit einer Reaction. Aber die Erhebung des 
deutschen Volkes im Jahre 1848 ist nicht nur, wie eS in 
der Regel heißt, vor den Thronen stehen geblieben und hat 
nirgends die monarchische Verfassung angetastet, sondern es 
sind auch überall die bestehenden Regierungen und das ganze 
Apparat derselben erhalten worden. Es ist nirgends in 
Folge der Revolution eine aus dem Volke selbst gebildete 
Macht hervorgegangen, welche die Forderungen und Errun
genschaften derselben zu verwirklichen und durchzuführen be
rufen gewesen wäre. Die deutsche Revolution vom Jahre 1848 
hat sich mit dem moralischen Siege, den sie errungen hatte, 
begnügt, und im Vertrauen auf demselben alle Gewalt in 
der Hand der bestehenden Regierungen gelassen, um von 
diesen die Durchführung der einmal offen von ihnen an
erkannten Forderungen zu erwarten.
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In Preußen und insbesondere in Berlin hatte die Re
volution so wenig die Monarchie und den königlichen Thron 
erschüttert, daß die Person des Königs vielmehr mächtiger 
und größer aus derselben hervorging mit dem Moment, in 
welchem er sie anerkannte, sich ihr anschloß und sich an die 
Spitze derselben stellte.

Denn, nachdem die doppelte Mauer der Büreaukratie 
und der Militärgewalt, welche trennend zwischen Volk und 
König stand, plötzlich gestürzt war, trat für den Augenblick 
jenes patriarchalische Verhältniß zwischen Fürst und Volk 
ein, welches den Zeiten der ältesten politischen Entwickelung 
angehört, und nur in Momenten außerordentlicher Bewe
gung wiederzukchren vermag.

Am 21. März hatte sich der König zu dem Gedanken 
erhoben, der unmittelbare Träger und Vollstrecker des Volks
willens zu sein, der sich ihm unerwartet in seiner vollen 
Kraft und Berechtigung kundgegeben hatte. Und das Volk 
stand nicht an, ihm diese hohe und erhabene Stellung ein- 
zuräumen, die er von nun an einnehmen zu wollen schien. 
Die Forderungen der Revolution und des Volkes waren 
ausgesprochen — der König hatte ihre Erfüllung verheißen — 
und das Volt suchte nach keinem Andern, dem es die Lö
sung dieser hohen Aufgabe anvertrauen sollte. Freilich 
konnte es nicht mehr der absolute König sein, dessen Wille 
als sein eigener zum Gesetz des Volkes werden mußte, son
dern der König, der, von dem Vertrauen des Volkes ge
tragen, sich berufen fühlte, den Willen des Volkes selbst 
als Gesetz anzuerkenen und zu vollstrecken.

In diesem Sinne und in diesem Geiste trat jener un
mittelbare und vertrauensvolle Verkehr zwischen König und
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Volk ein, welcher das eigenthümliche politische Leben der 
ersten Tage nach der Revolution bezeichnete. Deputa
tionen wurden aus den verschiedensten Kreisen des Volkes 
mit Wünschen, Vorschlägen und Forderungen an den Kö
nig entsendet, von diesem ohne Weiteres angenommen und 
meist auch sofort beschieden. Andererseits begab sich der König 
inmitten des Volkes, von dem er sich nun umgeben und ge
schützt sah, verkehrte mit denselben, lernte ihre Ansichten und 
ihre Denkweise aus unmittelbarer Anschauung kennen und 
achten, und welchen Eindruck dieser ihm bis jetzt nicht zu
gängliche Verkehr auf Geist und Gemüth des Königs her- 
vorbrachte, davon giebt die Aeußerung Kunde, zu der er 
sich am 25. März in Potsdam den dortigen Garden ge
genüber veranlaßt fand, indem er erklärte:

„daß er sich glücklich, frei und wohlbewahrt unter 
seinen Bürgern in Berlin fühle, daß er Alles, was er 
gegeben und gethan, aus freier Seele gegeben und ge
than habe, und daß sich darum Keiner erdreisten möge, 
daran zu zweifeln."

Eine Erklärung, durch welche der König auf das Ent
schiedenste mit dem Militärstaat zu brechen, den Bürger- 
staat anzuerkennen und in denselben einzutreten schien.

Auf der andern Seite waren den verschiedenen Depu
tationen die wichtigsten Bewilligungen und Verheißungen 
gemacht worden. Wir erwähnen hier zunächst nur einer 
Kabinets-Ordre, welche einer der hervortretendenKämpfer des 
18. März, der Thierarzt Urban, der gegenwärtig an der Spitze 
einer freien Urchristengemeinde steht, am 21. März vom Kö
nige erwirkt hatte, und durch welche die Garden zurückberufen 
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wurden, um ein Vcrsöhnungs- und Verbrüderungsfest mit 
dem Volke zu begehen und ihre am 18. März gefallenen 
Kameraden gemeinschaftlich mit den Kämpfern des Volkes 
zu bestatten. Nur durch einen glücklichen Zufall wurde es 
bekannt, daß Urban sich in dem Besitz dieses königlichen 
Befehls befand und besonders durch die Bemühungen des 
Polizei-Präsidenten v. Minutoli die Ausführung desselben 
verhindert, die, wie man glaubte, leicht zu einem neuen 
Blutbade hätte führen können.

Am 22. März hatte der König die bereits erwähnte 
Breslauer Deputation empfangen und ihr jene wichtige Er
klärung abgegeben, welche sowohl für die Berufung des ver
einigten Landtags, wie für die Feststellung der wesentlichsten 
Grundrechte von entscheidender Bedeutung war.

Am 24sten empfing der König zwei Deputationen und 
beschied dieselben sofort in einer Weise, welche auf die nächste 
Entwickelung der Verhältnisse einen folgenreichen Einfluß 
ausübte. Die Eine, polnische Abgeordnete der Provinz 
Posen, an deren Spitze der Erzbischof Przylusky stand, 
empfing die Erklärung:

„Auf den mir von Ihnen vorgetragenen Wunsch will 
ich gern eine nationale Reorganisation des Großherzog- 
thums Posen, welche in möglichst kurzer Zeit stattfinden 
soll, anbahnen."

Eine Verheißung, gegen deren Ausführung sich alsbald 
die deutsche Bevölkerung der Provinz erhob und durch welche 
in dieser Provinz ein blutiger Bürgerkampf hervorgerufen 
wurde, der mit der Zurücknahme jener Verheißung und mit 
einer neuen Theilung Posens endete.

Die zweite Deputation bestand aus Abgeordneten der
6
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für die Einheit Schleswigs mit Holstein und für den inni
gen Anschluß beider an Deutschland gegen den König von 
Dänemark sich erhebenden Schleswig-Holfteiner. Der König 
erkannte ihre Selbstständigkeit, ihre Einheit an, erklärte, 
„für beide Rechte als deutscher Fürst mit seiner Macht ein- 
treten zu wollen", und nahm so die eigenthümliche Stellung 
in der Schleswig-Holstein'schen Frage ein, die nicht nur für 
die Herzogthümer selbst, sondern auch für Preußen und 
ganz Deutschland die ernstesten, auch in diesem Augenblicke 
(April 1850) noch nicht abgeschlossenen Folgen hervorrief.

So hatte sich jenes eigenthümliche Verhältniß gestaltet, 
in welchem das Volk, seines Sieges über das bisherige ab
solutistische Königthum, und insbesondere über die büreau- 
kratisch - militärische Gewalt in demselben bewußt, dennoch 
dem Könige die volle Macht der Staatsregierung, die Durch
führung der Revolution und die Verwirklichung ihrer For
derungen überließ, ohne sich selbst eine Macht und ein Organ 
zu schaffen, durch welche es sich unmittelbar an der Aus
führung seines Willens und an der Regierung des Staats 
betheiligen konnte. Die Person des Königs, nachdem der
selbe sich offenkundig der Revolution angeschlossen hatte, 
durch welche die bisherige Staatsform gebrochen schien, war 
vom Volke gewissermaßen zum Träger der provisorischen 
Regierung, zum Diktator berufen worden, der unter un
mittelbarer Einwirkung des Volkes diejenigen Schritte zu 
thun hatte, welche zur Neugestaltung des Staates im Geiste 
der Revolution führen sollte

Die bestehenden Behörden und die Beamten schienen unter 
diesen Umständen in der That außer Wirksamkeit getreten 
zu sein. Das Militär war entfernt, die bisher allmäch
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tige und allgegenwärtige Polizei war verschwunden und der 
Chef derselben an die Spitze des ersten Produktes der 
Revolution, der neu gebildeten Bürgerwehr getreten. Auch 
die Thätigkeit der übrigen Beamten schien zu ruhen, und 
auch sie hatten sich durch den Anschluß an die Bürgerwehr 
mit dem Volke vereinigt. Der König allein, dessen Wille 
vollkommen eins zu sein schien mit dem des Volkes, stand 
als Träger der Regierungsgewalt mit unbeschränkter Macht
vollkommenheit, aber, wie es schien, auch mit unmittelbarer 
Verantwortlichkeit gegen das Volk, an der Spitze desselben. 
Selbst das Ministerium, das sich als ein verantwort
liches proklamirt hatte, fand, besonders in Berlin, wenig 
Beachtung; man suchte und bedurfte die Vermittelung des
selben nicht, indem der direkte Verkehr mit der Person des 
Königs ein ungestörter war.

Wenn der König diesen Zustand fest gehalten, auf die
ser neu errichteten Grundlage fortgebaut und auf Grund 
der ihm unzweifelhaft vom Volke verliehenen Machtvoll
kommenheit das Wahlgesetz für die Berufung der konsti- 
tuirenden National-Versammlung erlassen und einige andere 
dringend nothwendige Gesetze, insbesondere über Bürger
wehr, Preßfreiheit, Vereinigungsrecht, Schwurgerichte u. s. w. 
provisorisch und unter Vorbehalt der Genehmigung durch 
die National-Versammlung, verkündet hätte — es würde 
die Revolution auf dem friedlichsten Wege vollendet worden 
und die königliche Gewalt nicht nur ungeschwächt, sondern 
neu gekräftigt aus derselben hervorgegangen sein.

Aber diese Zustände, diese Einmüthigkeit zwischen Volk 
und Fürst, diese Durchführung der vom Volke begonnenen 

6* 
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und vollbrachten Revolution durch den König sollten nur 
von kurzer Dauer sein.

Schon die Frage über die Berufung des vereinigten 
Landtags bildete einen Wendepunkt in der Entwickelung dieser 
Zustände. Der vereinigte Landtag — das wurde von allen 
Seiten in gleicher Weise anerkannt — konnte keine Zukunft, 
kein Leben in der neuen Gestaltung des Staates haben, aber 
er sollte die Brücke sein, um die neue Zeit mit der alten 
zu verbinden, um den unterbrochenen Zusammenhang dieser 
mit der Gegenwart und Zukunft wieder herzustcllen, und den 
Rechtsboden zu schaffen, auf welchem, ohne die Revolution 
als den Beginn vollkommen neuer und durch sich selbst be
rechtigter Zustände anzuerkennen, die unabweislichen Forde
rungen derselben befriedigt und verwirklicht werden könnten. 
Die Revolution sollte durch ihn auf den Boden des Gesetzes 
übergeleitet und die neuen Zustände ohne einen offenen Bruch 
mit den früheren begründet werden.

Das waren die Ansichten derer, welche trotz der Re
volution die Berufung des vereinigten Landtags forderten; 
wogegen ein großer Theil des Volkes in dem Zusammentritt 
desselben eine Gefahr für die Durchführung der Revolution 
erkannte. Diesen Ansichten hatte die bereits erwähnte Bres- 
lauer Deputation ihren Ausdruck gegeben, während sich die 
Berliner Bevölkerung in Bezug auf diese Frage in zwei 
fast gleich starke Parteien theilte. Die Regierung aber be- 
harrte bei ihrer ursprünglichen Ansicht, und so trat der ver
einigte Landtag zusammen, welcher offenbar das erste Hemm- 
niß in der freien Fortentwickelung der Revolution bildete.

Zu gleicher Zeit gab sich, besonders in der Rheinprovinz, 
welche den konstitutionellen Formen mehr als irgend eine 
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andere zugethan war, ein wachsendes Mißtrauen gegen das 
gegenwärtige Ministerium und vornehmlich gegen den Prä
sidenten desselben, Grafen Arnim, zu erkennen, — ein 
Mißtrauen, das durch die frühere Wirksamkeit dieses Staats
mannes als Minister des Innern sowohl, wie auf dem ver
einigten Landtage hinreichend gerechtfertigt schien.

Graf Arnim gehörte nicht nur seiner Geburt, son
dern seiner ganzen Persönlichkeit nach der hohen Aristokratie 
an. Er hatte zwar stets dahin zu wirken gesucht, für Preu
ßen eine Art landständischer Verfassung zu begründen, aber 
in derselben die Wahrung der ständischen Gliederung und 
der Adels-Vorrechte gefordert. Als Mitglied der Herren- 
Kurie aber hatte er seine ganze Thätigkeit darauf verwendet, 
den Gegensatz der Parteien und der Kurien selbst gegen die 
Regierung zu vermitteln, oder vielmehr zu vertuschen und 
nirgends eine Entschiedenheit der Stellung und der Forde
rung hervortreten zu lassen. Er verstand es, den momen
tanen Verhältnissen durch augenblickliche Nachgiebigkeit und 
durch geschickte Wendungen Rechnung zu tragen, — aber 
er schien nicht der Mann, um in großen Zeiten durch große 
und entscheidende Thaten ein neues Prinzip zur vollen Gel
tung zu bringen und den Forderungen des Volkes aus freier 
Ueberzeugung Rechnung zu tragen.

Wenn die Aeußerung wahr ist, die man ihm aus jener 
Zeit unterlegt:

„In Zeiten der Revolution muß die Regierung der 
Bewegung immer um einen Schritt voraus sein, um 
derselben Meister zu bleiben",

so giebt dieselbe einen Beweis von seiner beschränkten Staats
weisheit, vermöge deren es ihm nur darauf ankam, der Be
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wegung Meister zu bleiben, nicht aber ihr die rechte und 
freie Bahn zu eröffnen. Jedenfalls aber hat der hochgestellte 
Staatsmann diesen seinen Grandsatz durch Thaten nur be
währt, als die Bewegung eine rückschreitende zu werden 
begann, wo er dann freilich derselben häufig um mehr als 
einen Schritt voraus war.

Neben einem solchen Leiter der Staatsregierung konnten 
die übrigen Mitglieder des Ministeriums, ein Auerswald 
und Graf Schwerin, die bei ehrenhafter Gesinnung doch 
nicht eben Zeugnisse einer thatkräftigen Entschiedenheit ge
geben, keine Gewähr für die volle Durchführung der Re
volution darbietcn, und darum stellte eine von 34 rhei
nischen Städten an den König entsendete Deputation den 
Antrag auf die Berufung eines Ministeriums, welches das 
allgemeine und volle Vertrauen des Volkes genieße, wäh
rend zugleich auch die sonstigen Wünsche des Volkes in ent
schiedener Sprache vorgetragcn wurden.

Die Antwort, welche der König am 28. März ertheilte, 
ist besonders wichtig durch den Ausdruck der Grundsätze, 
zu denen sich derselbe in Bezug auf die Stellung eines Mi
nisteriums zum Volke bekennt, und lautet folgendermaßen:

„Der fn der Addresse ausgedrückte Mangel an Ver
trauen zu einigen Mitgliedern des Ministeriums veranlaßt 
mich zu folgender Eröffnung.

Je bestimmter mein Entschluß, je fester meine 
Ueberzeugung von der unerläßlichen Nothwen
digkeit ist, mich nur mit Räthen zu umgeben, 
welche, vor der Volksvertretung verantwort
lich, das volle Vertrauen derselben genießen, 
desto mehr liegt es mir ob, auch hierüber die Stimme 
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der gesetzlichen Organe entscheiden zu lassen, welche in 
kürzester Frist zunächst noch auf dem vereinigten Land
tage, sodann aber unverkennbar durch die neu zu bildende 
Volksvertretung zu vernehmen sein wird."

Am Tage nach dieser. Erklärung gab Graf Arnim 
seine Entlassung, Camphausen trat an die Spitze des 
Ministeriums und Hansemann nahm als Finanzminister 
eine Stellung in demselben ein.

Mit diesem Ministerwechsel trat an die Stelle der freien 
Entwickelung der Revolution das sogenannte streng konsti
tutionelle System; und die erste Maßregel des so umgebil- 
deten Ministeriums machte dem freien Verkehr zwischen dem 
Könige und dem Volke ein Ende, und hemmte so plötz
lich den Fortgang der Bewegung, die sich in den ersten 
Tagen der Revolution kund gegeben hatte. Diese wichtige 
und folgenreiche Maßregel motivirte das Ministerium in 
folgender Weise:

„Ew. Königl. Majestät, fest entschlossen, mit der dem 
ganzen Volke bekannten Treue und Standhaftigkcit der 
gewonnenen Ueberzeugung entsprechend zu handeln, haben 
uns mit der Vorbereitung der nothwendigen Maßregeln 
beauftragt, und wir glauben den Absichten Ew. Majestät 
zu begegnen, indem wir uns sofort für alle unsere Maß
nahmen der künftigen Volksvertretung verantwortlich und 
den dieserhalb zu erlassenden Gesetzen unterworfen erklären.

— Wir sehen es als unsere erste Pflicht an, die Folgen 
des Rathes, den wir ertheilen werden, allein auf unsere 
Häupter zu laden, damit Ew. Majestät, über das 
wogende Treiben des Augenblicks erhaben, in 
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unantastbarer Ruhe die Entschließungen fassen 
können.

Unverweilt werden wir die Ehre haben, Ew. Majestät 
die zunächst erforderlichen Vorschläge rücksichtlich der Landes
verfassung vorzulegen, und wenn inzwischen weiterhin, wie 
seither in reichem Maße geschehen, unmittelbare, die Ver
fassung betreffende Anträge schriftlich oder mit der Bitte 
um persönliches Gehör eingehen, so stellen wir Ew. Königl. 
Majestät gehorsamst anheim, für jetzt uns zu ermächtigen, 
die Ansuchenden mit Vorbescheid zu versehen, damit auf 
uns diejenigen Gefühle sich richten, welche ent
stehen können, wenn den Anträgen nicht, oder 
nicht unmittelbar willfahrt werden kann."

Die Antwort des Königs auf diesen Antrag lautete 
folgendermaßen:

„Einverstanden mit den in dem Berichte vom heutigen 
Tage ausgesprochenen Ansichten und Vorschlägen werde 
ich von jetzt an die in Verfassungs-Angelegenheiten an 
mich gelangenden Anträge an das Staatsministerium ver
weisen, und ermächtige dasselbe, die Bittsteller auf solche 
Anträge mit Bescheid zu versehen."

Mit diesem Moment war der formelle Konstitutionalis
mus in Preußen begründet, aber die freie Kraft der aus 
dem Volke hervorgcwachsenen und vom Könige anerkannten 
Revolution gebrochen. Der König hatte die Revolution 
bekämpft, ihrem Siege sich mit Widerstreben gebeugt, aber 
er war dann frei und freudig in dieselbe eingetreten, weil 
er eine höhere Wirksamkeit für sich selbst in der unmittel
baren Gemeinschaft mit dem Volke fand. Er fügte sich 
jetzt mit schwerer Resignation in diesen konstitutionellen
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Formalismus, der ihn von der unmittelbaren Betheiligung 
an der Fortentwickelung und Durchführung der Revolution 
ausschloß. Für dieses, vielleicht schwerste Opfer, das er 
zu bringen hatte, konnte ihm aber keine Entschüdigung 
geboten werden. Er zog sich zunächst in sich selbst zurück, 
nahm an den Regicrungsgeschäften nur indirekten Antheil, 
und als er bald darauf seine Residenz von Berlin nach 
Potsdam verlegte, konnte es nicht fehlen, daß alsbald wie
der eine Partei Einfluß gewann, welche durch die Revo
lution vollkommen verdrängt zu sein schien.

Am 2. April trat nun wirklich der vereinigte Landtag 
zusammen, und in den Berathungen desselben zeigte es sich 
bald, daß der Geist der Zeit auch die Männer, die vor 
einem Jahre noch auf einem ganz anderen Standpunkte sich 
befanden, ergriffen und mit sich fortgerissen hatte.

Die Thronrede, mit welcher Camphausen den Land
tag eröffnete, wich gewaltig von den Worten ab, die nicht 
ein ganzes Jahr vorher von derselben Stelle, zu derselben 
Versammlung gesprochen waren. Bezeichnend für die Stel
lung dieses Ministeriums ist es, daß die Ereignisse des März 
nicht als eine Revolution, sondern umschreibend als ein 
„gewaltiger unverkennbarer Ausdruck der öffentlichen Mei
nung" bezeichnet wurden. Dagegen wurde ein freisinniges, 
auf unbeschränkte Urwahlen, aber auf indirekten Wahlmodus 
der Vertreter gegründetes Wahlgesetz für die Bildung einer 
Nationalversammlung zur Vereinbarung der preußischen 
Staatsverfassung und außerdem der Entwurf einer Verord
nung über einige Grundlagen dieser Verfassung vorgelegt.

Der Landtag gab sogleich durch eine Antwort-Addresse 
auf die Thronrede sein volles Eintreten in die Revolution 
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und ihrer Forderungen zu erkennen, und nahm zugleich im 
Namen des Volkes alle demselben bis jetzt gewordenen Ver
heißungen des Königs als solche an. Jmgleichen wurde 
das Wahlgesetz mit einigen freisinnigen Veränderungen an
genommen und endlich den vorgelegten Grundlagen für die 
künftige preußische Verfassung die Zustimmung ertheilt. Am 
6. April wurden diese Grundlagen gewissermaßen als die 

ollsrts des preußischen Volkes verkündigt und mögen
als solche hier einen Platz finden:

§. 1. In Erweiterung der unserem Volke verliehenen 
Freiheiten der Presse werden die in 8. 4 Nr. 1 des Ge
setzes vom 17. März d. I. enthaltenen Vorschriften über 
die Kautionsbestellung für die Herausgabe neuer Zeitun
gen aufgehoben.

Die Vorschrift §. 4 Nr. 4 findet auch auf neue Zei
tungen Anwendung.

8. 2. Die Untersuchung und Bestrafung aller 
Staatsverbrechen erfolgt forta-n durch die or
dentlichen Gerichte, und es wird jeder durch Aus- 
nahmsgesetze dafür eingeführte besondere Gerichtsstand 
hierdurch aufgehoben. In dem Bezirke des Appellations- 
gerichtöhofeö zu Köln tritt auch bei politischen und Preß- 
vergehen die Zuständigkeit der Geschwornengerichte wieder 
ein.

§. 3. Zur Sicherheit der Unabhängigkeit des Richter
standes treten alle von den früheren Gesetzen abweichenden 
Bestimmungen der Verordnungen vom 29. März 1844 
über die im administrativen Wege zulässige Dienstentlas
sung, Versetzung und, unfreiwillige Pensionirung der Rich
ter außer Kraft.
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8. 4. Alle Preußen sind berechtigt, sich friedlich und 
ohne Waffen in geschlossenen Räumen zu versammeln, 
ohne daß die Ausübung dieses Rechtes einer 
vorgängigen polizeilichen Erlaubniß unter
worfen wäre.

Eben so sind sie berechtigt, zu solchen Zwecken, welche 
den bestehenden Gesetzen nicht zuwider laufen, sich zu Ge
sellschaften ohne vorgängige polizeiliche Erlaub
niß zu vereinigen.

s. 5. Die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte ist fortan 
von dem religiösen Glaubensbekenntniß unabhängig.

8. 6. Den künftigen Vertretern des Volkes soll jeden
falls die Zustimmung zu allen Gesetzen, sowie zur Fest
setzung des Staatshaushalts-Etats und das Steuer
bewilligungsrecht zustehen."

Ferner erhob sich der vereinigte Landtag noch zu der 
Entschließung, „der Regierung unter Verantwortlichkeit des 
Ministeriums die zum äußeren Schutz der Monarchie sowohl, 
als zur Wiederherstellung des Kredits und zur Aufrecht
haltung der Industrie erforderlichen außerordentlichen Geld
mittel, sei es mittelst neuer oder Erhöhung alter Steuern, 
oder durch rechtsgültig zu kontrahirende Anleihen" zu be
willigen.

Die Ausschreibung einer freiwilligen Anleihe von 25 
Millionen und die Emittirung von 15 Millionen Darlehns- 
Kassen-Scheinen war das Resultat dieser Bewilligung.

Endlich nahm der vereinigte Landtag, durch eine könig
liche Botschaft veranlaßt, noch die Wahl von Abgeordneten 
für die deutsche Nationalversammlung vor, welche nach dem 
Beschluß des Bundestages vom 30. März von den einzelnen 
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deutschen Regierungen auf verfassungsmäßig bestehendem, 
oder sofort einzuführendem Wege angeordnet werden sollte. 
Aber dieser letzte Akt der Wirksamkeit des vereinigten Land
tages war ein vergeblicher, denn auf das Andringen des 
Vorparlaments und des Fünfziger Ausschusses mußten diese 
Wahlen annullirt und eine Neuwahl von Abgeordneten für 
die deutsche National-Versammlung nach den vom Vor
parlament gefaßten Beschlüssen angeordnet werden.

So endete der vereinigte Landtag seine Wirksamkeit, 
durch welche er sein eigenes Erlöschen dekretirte und zugleich 
den Weg bezeichnete, auf welchem Preußen unter freier Mit
wirkung des gesammten Volkes zur Neugestaltung seiner 
staatlichen Verhältnisse gelangen sollte. Der Landtag hatte 
von dem Standpunkte aus, auf dem er stand, Alles ge
leistet, was man von ihm erwarten konnte, und den Forde
rungen des Moments volle Rechnung getragen. Er hatte 
dem Volke ein bestimmtes Maß seiner Freiheiten und Rechte 
gesichert, — das allgemeine und gleiche Wahlrecht zur 
Anerkennung gebracht, dem sich damals nur Thadden- 
Trieglaff entgegenzustellen wagte! Er hatte die Ver
antwortlichkeit übernommen, der Staatsregierung die Geld
mittel zu bewilligen, deren sie in jener bedrängten Zeit zur 
Erhaltung des Staates bedurfte, und die Rede Vincke's, 
durch welche er die Versammlung zu diesem Beschluß be
stimmte, ist eine der bedeutendsten, welche jemals von dem
selben gehalten wurden. Der vereinigte Landtag hatte seine 
Pflicht gethan, — ob aber die Regierung den rechten Weg 
eingeschlagen hatte, indem sie ihn berief — ob durch seinen 
Beirath in Wahrheit der Rechtsboden gewonnen oder er
halten war, auf welchem der Neubau des preußischen Staa-
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tes aufgerichtet werden konnte — ob das Princip der Ver
einbarung mit einer aus Urwahlen hervorgegangenen Natio
nalversammlung die sichere Grundlage für diesen Rechts
boden sein konnte — das muß uns die Geschichte der nach
folgenden Ereignisse lehren. —

Bevor wir aber nun dem Gange der ferneren Entwik- 
kelung in den allgemeinen deutschen Angelegenheiten folgen, 
müssen wir zunächst noch unsern Blick auf ein einzelnes Er- 
eigniß richten, welches auf die Gestaltung der deutschen Ver
hältnisse einen entscheidenden Einfluß geübt hat, nämlich auf 
die Erhebung von Schleswig-Holstein.

Die Herzogthümcr Holsteiu und Schleswig nehmen 
zu Dänemark eine eigenthümliche und besonders für das 
letztere rechtlich schwer zu bestimmende Stellung ein. Hol
stein nämlich ist ein unzweifelhaft deutsches und selbststän- 
diges Land, das nur durch Personal-Union mit der Krone 
Dänemark vereinigt ist und auch in dem Thronfolge- 
recht sich dadurch von Dänemark unterscheidet, daß in die
sem auch die weibliche, in Holstein nur die männliche 
Linie successionsfähig ist. Da nun aber die gegenwärtig 
in Dänemark regierende Regentenfamilie wahrscheinlich dem 
Erlöschen nahe ist, so steht eine Trennung Holsteins von 
Dänemark bevor. — Schleswig aber wird ebensowohl von 
Holstein wie von Dänemark für diesen Fall als ein ihm zu
gehöriges Gebiet in Anspruch genommen und beide Theile 
machen alte Urkunden und Verträge als Zeugniß ihres An
rechtes an diese Provinz geltend.

Es kommt hinzu, daß zwischen Dänemark und Holstein 
schon seit längerer Zeit der nationale Gegensatz immer 
schroffer und entschiedener hervortritt. Holstein gehört der 
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deutschen Nation an und bildet ein Glied des deutschen 
Bundes. Schleswig aber ist in seiner Bevölkerung derartig 
getheilt, daß der bei weitem größere, südliche Theil des Lan
des überwiegend der deutschen, der kleinere nördliche der 
dänischen Nationalität angehört. Die dänische Regierung 
aber hat mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln dahin 
gestrebt, nicht nur Schleswig, sondern auch Holstein zu dä- 
nisiren und die unzweideutigen Rechte der Herzogthümer zu 
schmälern. Jemehr aber in den letzten Jahrzehnten die na
tionale Richtung überall hervortrat, um so schroffer stellten 
sich die dänische und deutsche Partei einander gegenüber, 
und jemehr auch die Successionsfrage ihrer definitiven Lö
sung nahte, um so mehr fühlte sich die dänische Regierung 
und die dänische Partei veranlaßt, zu entscheidenden, wenn 
auch gewaltsamen Schritten zu schreiten.

Am 8. Juli 1846 erschien endlich der bekannte offene 
Brief König Christian's VIII. von Dänemark, in welchem 
ohne Weiteres die Integrität des gcsammten dänischen 
Staates mit Einschluß der Herzogthümer in Anspruch ge
nommen und rechtlich festgestellt werden sollte. Diesem 
offenen Rechtsbruch gegenüber erhoben sich nun die Stände 
sowohl von Holstein, wie von Schleswig, und protestirten 
am 15. Juli und am 2l. October gegen die Rechtsgiltig- 
kett dieser Bestimmung. Und auch der deutsche Bundestag 
fand sich endlich einmal veranlaßt, unter dem 17. Sep
tember 1846 sich für die Rechte Holsteins zu erklären.

Die Bewegung in den Herzogthümern nahm von nun 
ab an Bedeutung zu und fand die entschiedenste Sympathie 
im ganzen deutschen Volke. Denn in Wahrheit ist die Ver
einigung von Schleswig-Holstein mit Deutschland eine Le
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bensfrage für dasselbe, insbesondere für die Begründung 
eines freien Handels und einer Kriegsflotte, so wie zum 
Schutze gegen das wachsende Uebergewicht Rußlands in 
der Ostsee.

Am 20. Januar 1848 starb Christian VIII. und die 
Thronbesteigung des gegenwärtigen Regenten Friedrich VII., 
welche fast gleichzeitig mit der politischen nationalen Er
hebung in Europa zusammenfällt, brächte die lange vor- 
hergesehene Bewegung zum Ausbruch. Denn als der 
König alle Parteien durch die Verheißung einer für alle 
Landesgebiete Dänemarks giltigen freien Verfassung zu 
befriedigen suchte, erhob sich nicht nur in den Herzogthümern 
sofort ein entschiedener Widerspruch gegen dieses Vorhaben; 
sondern auch in Kopenhagen selbst erhob sich am 13. März 
die dänisch nationale Partei, welche mit Orla Lehmann 
an der Spitze die Begründung eines einigen skandinavischen 
Reiches anstrebte, und nöthigte den König, sich ganz ihren 
Plänen hinzugeben und so die Rechte der deutschen Natio
nalität in Holstein und Schleswig entschieden zurückzu- 
weisen.

Dadurch aber mußte die Erhebung der Herzogthümer 
unvermeidlich werden. Am 18. März wurde eine Depu
tation von denselben mit bestimmten und entschiedenen For
derungen an den König entsendet, und als diese ohne alles 
Resultat zurückgewiesen wurde, so brach zuerst in Kiel am 
23. März die Revolution aus, die sich sofort über ganz 
Holstein und demnächst auch über Schleswig verbreitete. 
Eine provisorische Regierung mit dem Prinzen Friedrich 
von Schleswig-Holstein-Augustenburg an der Spitze wurde 
eingesetzt; sämmtliches Militär, welches aus Eingeborenen 
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der Herzogthümer bestand, trat zur provisorischen Regierung 
über und die Festung Rendsburg wurde durch Handstreich 
genommen. Zu gleicher Zeit erschien eine Deputation aus 
den Herzogthümern in Berlin, und dieselbe erhielt unterm 
24. März vom Könige folgende Erklärung:

„Ich habe mich der Wahrung der deutschen Sache für 
die Tage der Gefahr unterzogen, nicht um die Rechte 
Anderer zu usurpiren, sondern um das Bestehende nach 
Außen und im Innern nach Kräften zu erhalten. Zu 
diesem bestehenden Recht rechne ich dasjenige der Herzog« 
thümer Schleswig-Holstein, welches in den die Rechte Dä
nemarks keineswegs verletzenden Sätzen ausgesprochen ist.

1) daß die Herzogthümer selbstständige Staaten sind;
2) daß sie fest mit einander verbundene Staaten sind;
3) daß der Mannesstamm in den Herzogthümern herrscht.
In diesem Sinne habe ich mich bereits beim Bundes

tage erklärt und bei diesem bestehenden Rechtsverhältnisse 
bin ich -'ereit, in Betracht des Bundesbeschlusses vom 
17. September 1846, die Herzogthümer Schleswig-Hol
stein gegen etwanige Uebergriffe und Angriffe mit den 
geeignetsten Mitteln zu schützen."

So begann der folgenreiche auch im gegenwärtigen 
Augenblicke noch nicht entschiedene Kampf in den Her
zogthümern, der nicht nur ein Kampf der Schleswig- 
Holsteinschen Bevölkerung gegen die dänische Regierung 
sein sollte, sondern durch die Erklärung und die Schritte 
Preußens, denen sich auch alsbald das Vorparlament und 
der Bundestag anschloß und insbesondere durch die begei
sterte Sympathie des deutschen Volkes zu'einer nationalen 
Frage für Deutschland wurde, an welcher die deutsche 
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Nation zuerst ihre wiedergewonnene nationale Kraft zu prü
fen und zu bewähren hatte. Die Entwickelung des Schles- 
wig-Holsteinschen Kampfes ist für den Gang der deutschen 
Erhebung von entscheidender Wichtigkeit geworden und wir 
werden mehr als ein Mal Gelegenheit haben, auf denselben 
zurückzukommen.

Jetzt aber, nachdem wir die wichtigsten Ereignisse in's 
Auge gefaßt haben, durch welche die Revolution in den 
verschiedenen Theilen und Staaten Deutschlands zum Siege 
gelangte, haben wir unsre Aufmerksamkeit denjenigen Be
strebungen zuzuwenden, durch welche das deutsche Volk die 
lange zerrissene und verkümmerte nationale Einheit wieder 
zu erlangen strebte, die zugleich die sicherste Grundlage und 
und der festeste Schutz für die politische Freiheit des Gan
zen und aller einzelnen Theile werden sollte.

Der Antrag, welcher im Jahre 1831 von Welcker 
und am 12. Februar 1848 von Bassermann in der ba- 
dischen Kammer gestellt und angenommen war, und welchen 
Gagern am 27. Februar in Darmstadt erneuert und er
weitert hatte: der Antrag auf die Begründung einer ein
heitlichen nationalen Vertretung des deutschen Volkes beim 
deutschen Bunde, bildet den Ausgangspunkt und den Kern 
der nationalen Forderung, welche das deutsche Volk schon 
vor der Revolution gestellt hatte, und deren volle und un- 
geschwächte Verwirklichung gegenwärtig das einmüthige und 
unabweisbare Verlangen desselben wurde.

Selten oder niemals hat ein Verlangen, das an einem 
Punkte Deutschlands ausgesprochen war, sich so schnell und 
übereinstimmend des ganzen Volkes in allen seinen Theilen 
und Gliedern bemächtigt, als das Verlangen nach einem 

7 
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deutschen Parlament im Frühjahr 1848. Und es fanden sich auch 
bald die Männer, die sich berufen fühlten, das ausgesprochene 
und überall wiederklingende Wort zur That zu machen.

Am 5. März versammelten sich in Heidelberg von 
Römer aus Stuttgart und von Jtzstein aus Baden be
rufen, einundfunfzig Männer, meist den benachbarten süd
deutschen Staaten angehörig, welche die Ausführung nicht 
mehr der badischen und hessischen Kammerbeschlüsse, sondern 
des nun unzweideutig ausgesprochenen Volkswillens zu ihrer 
Aufgabe machten.

Aber auch diese Versammlung, obgleich lediglich aus 
dem Volke hervorgegangen und aus Männern der entschie
densten Opposition gegen die bisherigen Regierungen be

sehend, bekundete, daß die Nation entschlossen sei, nicht 
die Gewalt dieser Regierungen zu brechen und statt deren 
eine neue, lediglich aus dem Volke hervorgegangene zu 
schaffen, sondern durch dieselben und mit ihnen gemeinsam 
die Forderungen des Volkes ihrer Erfüllung entgegen zu 
führen, welche von allen diesen Regierungen anerkannt 
waren. Die Beschlüsse, welche aus diesir Versammlung 
hervorgegangen sind, sprachen sich mit Entschiedenheit für 
die volle Einheit und Selbstständigkeit Deutschlands und 
für die sofortige Vertretung der deutschen Nation durch die 
Berufung einer Nationalversammlung aus, zu deren Bil
dung sämmtliche Regierungen schleunigst und dringend auf
gefordert werden sollten. Zugleich aber wurde beschlossen, 
daß zuvor eine vollständigere freie Versammlung von Män
nern des Vertrauens aus allen deutschen Ländern zusammen- 
trete, um diese wichtige Angelegenheit weiter zu berathen 
und dem Vaterlande, wie den Regierungen ihre Mitwirkung 
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anzubieten. Und endlich wurde eine Commission von sieben 
Männern, unter denen Römer, Welcker und Gagern, 
erwählt, um diese Versammlung, welche besonders aus Mit
gliedern der bisherigen Ständekammern bestehen sollte, zu 
berufen und die geeigneten Anträge für dieselbe vorzubereiten.

So hatte sich schon hier die Richtung kundgegeben, 
die man für die neue Gestaltung der Verhältnisse in Deutsch
land einschlagen wollte. Das Volk sollte sich an derselben 
betheiligen, aber den Regierungen sollte die Ausführung 
überlassen werden. Auch hier hatten sich schon republika
nische Bestrebungen, besonders durch Hecker und Struve 
repräsentirt, geltend gemacht. Aber sie waren durch die 
überwiegende Mehrheit zurückgewiesen worden. Es ist aber 
auch für die Bedeutung dieser Versammlung wohl zu 
beachten, daß sie Statt gefunden und ihre Beschlüsse gefaßt 
hat, lange bevor in Wien und Berlin der Sieg des Volkes 
und der Revolution entschieden war.

Die Commission der Sieben bereitete nun unter den 
bereits günstiger gestalteten Verhältnissen die Berufung je
ner großen Versammlung vor, welche aus einer imponiren- 
deren Zahl von Vertretern aller deutschen Stämme bestehen 
sollte, um ihre Beschlüsse im Namen des gesammten deut
schen Volkes und auf das Vertrauen desselben gestützt, fas
sen zu können. Die Wahl der Männer, welche sich zu 
dieser Versammlung vereinigen sollten, war jedoch lediglich 
jener Commission überlassen, und so konnte auch diese zweite 
größere Versammlung nicht als eine geordnete Vertretung 
des Volkes, sondern nur als eine freie, unmittelbar aus der 
Revolution hervorgegangene Vereinigung von Männern 

7* 
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angesehen werden, die im Bewußtsein des auf ihnen ru
henden Volksvertrauens im Namen desselben zu beschließen 
und zu wirken sich berufen fühlten.

Der 31. März nun war es, an welchem diese Ver
sammlung, die unter dem Namen des Vorparlaments 
bekannt ist, in Frankfurt a. M. zusammen treten sollte. — 
Der Empfang, welcher derselben in jener alten Kaiserstadt 
in dem damaligen Sitz des Bundestages, der sich bereits 
durch die 17 Vertrauensmänner verstärkt hatte, zu Theil wurde, 
— die Spannung, mit welcher man in ganz Deutschland 
den Verhandlungen des Vorparlaments entgegen sah, gaben 
den Beweis, daß diese Versammlung sich nicht als eine 
zufällige, ohne rechtliches Mandat zusammengetretene anse
hen durfte, sondern daß das Schicksal Deutschlands vor
nehmlich in ihrer Hand lag; daß die Hoffnung und das 
Vertrauen des Volkes auf ihr ruhte, und daß sie bei 
der gegenwärtigen Machtlosigkeit aller deutschen Regierun
gen im Stande war, sich zur entscheidenden und bestimmen
den Macht in Deutschland zu erheben, wenn sie es ge
wollt hätte.

Aber schon in den Vorversammlungen des 29. und 
30. März zeigte es sich, daß zwar eine nicht unbedeutende 
Partei vorhanden war, welche nach den veränderten Um
ständen in diesem Sinne zu handeln und sich zur obersten 
Gewalt des deutschen Volkes zu proclamiren beabsichtigte, 
um die neue Gestaltung Deutschlands aus eigener Macht
vollkommenheit zu beschließen, und eine unmittelbar aus der 
Revolution und dem Volke hervorgegangene Macht als pro
visorische Regierung zur Durchführung ihrer Beschlüsse zu 
schaffen. Die überwiegende Mehrheit der Versammelten 
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hingegen ging auf diese Pläne nicht ein, und wollte vor 
Allem den Rechtsboden geschaffen sehen, welcher dieser Ver
sammlung fehlte, da sie, ohne gültiges Mandat vom Volke 
wie von den Regierungen, nur anbahnen und vorbereiten 
könne, was nur durch eine aus der freien Wahl des Vol
kes hervorgegangene Vertretung definitiv festgestellt und ge
schaffen werden könnte.

Man wollte die Zwecke und Forderungen der Revolu
tion verwirklicht sehen, aber nicht auf dem fortgesetzten 
Wege der Revolution selbst, sondern auf dem Wege eines 
geordneten Rechtszustandes zu dieser Verwirklichung gelan
gen. Man sah schon jetzt die Revolution als beendet, den 
Sieg derselben als gesichert, die Unterwerfung der Regie
rungen unter ihre Macht als eine dauernde und die Mit
wirkung dieser für die Forderungen der Revolution als un
zweifelhaft an. Man wollte eben so wenig auf eine Aus
dehnung und Umgestaltung der Forderungen eingehen, welche 
bereits vor der Revolution gestellt waren, — vielmehr 
nur das, was längst gefordert war, jetzt schnell und ent
schieden zur That machen; denn die Erhebung des deutschen 
Volkes hatte durch die französische Revolution nicht neue 
Zwecke, neue Bestrebungen sich angceignet, sondern nur an 
Kraft für die Durchführung ihrer längst gestellten Forde
rungen gewonnen.

Diese Ansichten wurden wesentlich unterstützt durch die 
eigenthümliche Zusammensetzung der Versammlung im Ver
hältniß zu den einzelnen Stämmen und Staaten Deutsch
lands, welche alle in gleicher Weise und mit gleicher Berech
tigung darin vertreten sein sollten. Denn die überwiegende 
Mehrzahl von den 574 Mitgliedern der Versammlung ge
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hörte den kleineren süddeutschen Staaten an, von denen Hes- 
sen-Darmstadt 84, Baden 72, Würtemberg 52, Barern 44, 
Preußen 141, meist den Rheinlanden angehörig, Sachsen 
aber nur 26, Hannover 9 und das gesammte Deutsche Oest
reich nur 2 Mitglieder entsendet hatte.

So begannen denn am 31. März die eigentlichen Ver
handlungen des Vorparlaments. Die Siebener Commission 
hatte demselben Anträge vorgelegt, nach welchen Deutschland 
zu einem Bundesstaate gestaltet werden sollte, mit einer 
Einheit des Heerwesens, der auswärtigen Beziehungen, des 
Handels, der Gewerbe und der Civilgesetzgebung. Jmglei- 
chen sollten die Grundrechte für die ganze deutsche Nation 
in übereinstimmender Weise festgestellt und die Regierung 
des Ganzen von einem Bundes-Oberhaupt mit verantwort
lichen Ministern geleitet werden, neben welchem ein Senat 
aus den einzelnen Staaten und ein Volkshaus, aus allge
meinen Wahlen hervorgehend, die gesetzgebende Gewalt zu 
repräsentiren hätten. Diese Grundsätze sollte das Vorparla
ment für die künftige deutsche Verfassung proclamiren, zur 
definitiven Feststellung derselben aber eine konstituirende Na- 
tional-Versammlung durch allgemeine Urwahlen berufen 
werden und bis zum Zusammentritt derselben ein aus dem 
Vorparlamente gewählter Ausschuß von fünfzehn Mitgliedern 
zur Vorbereitung und zur Wahrung der allgemeinen Inter
essen in Wirksamkeit bleiben.

Die erste Sitzung des Vorparlaments am 31sten Vor
mittags war eben nicht geeignet, die Hoffnung auf ein se- 
gensvolles und kräftiges Wirken desselben zu begründen. 
Die Wahl des Vorsitzenden brächte schon vielfache Verwir
rung in der Versammlung hervor, und als darauf Witter- 
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mayer zum Präsidenten proklamirt wurde, fehlte es diesem 
an Kraft und Umsicht, die sofort sehr stürmischen Debatten 
zu leiten. Denn ehe man noch zu geordneten Verhandlun
gen gelangt war, hatte sich in Folge einer Aeußerung von 
Vogt aus Gießen gegen den badischen Abgeordneten und 
Bundestagsgesandten Welcker ein so mächtiger Sturm in 
der Versammlung erhoben, daß der Präsident sich veranlaßt 
fand, dieselbe auf einige Zeit zu suspendiren. Unmittelbar 
nach Wiedereröffnung derselben legte die republikanische Par
tei, mit Struve aus Mannheim an ihrer Spitze, einen 
Gegen-Antrag gegen die Vorlagen der Siebener-Commission 
vor, dessen wesentliche Forderung dahin ging:

die erblichen Monarchieen aufzuheben und dieselben durch 
freigewählte Parlamente zu ersetzen, an deren Spitze frei- 
gewählte Präsidenten stehen sollten, alle vereint in der 
föderativen Bundesverfassung, nach dem Muster der nord- 
amerikanischen Freistaaten.

Bei den stürmischen und weitläustigen Debatten über 
die Vorfrage, ob dieser Antrag überhaupt zur Berathung 
kommen könne, oder ob man sich lediglich an die Vorlagen 
der Siebener-Commission zu halten habe, zeigte es sich ein 
Mal, daß man die republikanischen Bestrebungen mit Ent
schiedenheit zurückwies, und daß andererseits die Versamm
lung weder die Kraft noch den Muth in sich fühlte, im 
Namen des deutschen Volkes bereits jetzt bindende Beschlüsse 
für die künftige Gestaltung Deutschlands zu fassen, indem 
man auch die Beschlußnahme über den materiellen Inhalt 
der Vorlagen der Siebener-Commission ablehnte, und die 
Aufgabe des Vorparlaments lediglich darauf beschränkte, die 
Berufung einer freigewählten allgemeinen Nationalversamm
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lung vorzubereiten, welcher es, wie Gagern Meinte, mit 
der Souveränität der deutschen Nation bekleidet, allein 
zustehen würde, die künftige Verfassung Deutschlands festzu
stellen.

So hatte die Versammlung eine bestimmte Grundlage 
für ihre Berathungen gewonnen, welche von nun an einen 
geordneten Fortgang nahmen. Zuerst vereinigte man sich 
nun über die Grenzen des Bundesstaates, welcher in der 
künftigen Nationalversammlung vertreten sein sollte, und der 
erste Beschluß von Wichtigkeit war die Aufnahme Schles
wigs in das Bundesgebiet, durch welchen die Versammlung 
mit Einmüthigkeit die Erklärung abgab, daß die deutsche 
Nation für die Unabhängigkeit Schleswigs von Dänemark 
einstehen wolle. In gleicher Weise wurden auch die Pro
vinzen Ost- und Westpreußen, deren Vertretungen sich be
reits für den Anschluß an den deutschen Bund ausgespro
chen hatten, für Glieder des neu zu begründenden Bundes
staates erklärt, wogegen sich eine sehr heftige Debatte über 
den Antrag für die Aufnahme der Provinz Posen in den 
Bund erlwo, da sich die polnische Bevölkerung derselben 
entschieden für ihre nationale Selbstftändigkeit erklärt hatte, 
während die zahlreichen deutschen Einwohner der Provinz 
die vollständige Aufnahme in den deutschen Bund verlang
ten. Es wurde mit Lebhaftigkeit für die Anerkennung der 
polnischen Nationalität, welche ein gleiches Recht wie die 
deutsche habe, gekämpft, und die Versammlung beschloß end
lich, die Frage offen zu lassen und ihre Entscheidung der 
Nationalversammlung selbst anheim zu geben. Endlich wurde 
an diesem Tage noch der Beschluß gefaßt, die Zahl der Ab
geordneten dahin festzustellen, daß von je fünfzig Tausend
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Seelen ein Deputirter in die Nationalversammlung gesen
det werden sollte.

Am zweiten Tage der Berathung beschäftigte man sich 
vornehmlich mit dem Wahlmodus für die Nationalversamm
lung. Unter allgemeiner Zustimmung wurde festgesetzt, daß 
jeder Volljährige ohne allen Census, ohne Unterschied des 
Standes und der Religion actives und passives Wahlrecht 
haben sollte. Dagegen zeigte sich, den bisherigen bestehen
den Einrichtungen in den einzelnen Staaten gemäß, eine 
wesentliche Meinungsverschiedenheit über die Frage wegen 
direkter oder indirekter Wahl, und die Versammlung ent
schied sich nach lebhafter Debatte dafür, die direkte Wahl 
als Prinzip anzunehmen, und den einzelnen Staaten oder 
vielmehr deren Regierungen die Anordnung einer indirekten 
Wahl zu gestatten.

Eine äußerst wichtige Verhandlung fand am Nachmit
tage desselben Tages Statt, indem statt des von der Sie- 
bener-Commisston beantragten Ausschusses von der radikalen 
Partei die Permanenz des Vorparlaments bis zum Zu
sammentritt der Nationalversammlung in Vorschlag gebracht 
wurde. Dieser Antrag war gegen das Fortbestehen des 
Bundestages gerichtet, an dessen Stell: die gegenwärtige 
aus der Revolution unmittelbar hervorgegangene Versamm
lung bis zur definitiven Feststellung der Verhältnisse die 
Geschicke Deutschlands lenken sollte.

Die Versammlung entschied sich gegen diesen Antrag. 
Man wollte einmal den Weg der Revolution nicht beschrei- 
ten, und selbst eine Behörde wie der Bundestag, auf welcher 
mit vollem Rechte das tiefste und allgemeinste Mißtrauen 
lastete, sollte in ihrer Machtvollkommenheit erhalten und ge
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schützt werden, bis der Wille des Volkes seinen gesetzlichen 
Ausdruck gefunden haben und im Stande sein würde, eine 
andere legale Macht an die Stelle desselben zu setzen. Es 
war durch diesen Beschluß zugleich der Grundsatz angenom
men, daß alle durch das Vorparlament gefaßten Beschlüsse 
nicht durch dieses selbst, sondern durch die Vermittelung des 
Bundestags zur Ausführung kommen sollten. Aus dem 
Vorparlamente aber sollte ein permanenter Ausschuß von 
fünfzig Mitgliedern gewählt werden, welcher die Ausfüh
rung jener Beschlüsse überwachen und zugleich berechtigt sein 
sollte, für Momente der Gefahr die gegenwärtige Versamm
lung sofort wieder zusammenzurufen, und überhaupt in Ge
meinschaft mit dem Bundestage das Wohl des deutschen 
Volkes zu wahren.

Die Mehrheit von 368 gegen 143 hoffte, daß der 
Bundestag, durch die siebzehn Vertrauensmänner verstärkt, 
ohne Widerstand den Weg verfolgen würde, den ihm die 
Revolution und die gegenwärtige Versammlung als das 
Organ derselben, vorzeichnen würde. Und in der That 
zeigte es sich, daß der Bundestag nicht nur allen Beschlüssen 
des Vorparlaments unbedingt Folge gab, sondern auch den 
Forderungen des Fünfziger-Ausschusses vollständig sich unter
ordnen mußte. Aber dessen ungeachtet war dieser Beschluß 
eins der wesentlichsten Hemmnisse für die freie Fortentwicke
lung der Revolution. Das verwitterte Organ des Bundes
tags, wenn auch materiell machtlos, bildete doch einen star
ken Anhaltspunkt für die späteren Pläne der Reaktion.

Am 2. April wurde noch der Antrag gestellt, daß der 
Bundestag sich von den verfassungswidrigen Ausnahme
beschlüssen (Karlsbader Beschlüsse) lossagen, und die Männer, 
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die zu der Hervorrufung und Ausführung derselben mit
gewirkt, aus seiner Mitte entfernen möge, bevor er die 
Ausführung der hier gefaßten Beschlüsse in die Hand nehme. 
Man erkannte die Nothwendigkeit dieser Maßregel an, aber 
Bassermann wollte die Bitterkeit derselben dadurch mil
dern, daß er das Wörtchen „bevor" in „indem" ver
wandelte, und die Debatte, die sich hierüber erhob, wurde 
mit solcher Heftigkeit geführt, daß, als das Bassermann'sche 
Amendement angenommen war, Hecker mit vierzig Ge
sinnungsgenossen die Versammlung verließ und an den 
Wahlen zum Fünfziger-Ausschusse am nächsten Tage sich 
nicht betheiligte.

An demselben Tage aber erklärte der Bundestag die 
Ausnahme-Beschlüsse von Karlsbad für aufgehoben, und 
zugleich reichten diejenigen Gesandten, auf welche sich der 
heut gefaßte Beschluß des Vorparlaments bezog, ihre Ent
lassung bei den betreffenden Regierungen ein.

Am letzten Tage der Verhandlungen endlich kam fast 
der wichtigste Antrag unvorbereitet und unerwartet zur Be
rathung. Nachdem nämlich die Versammlung sich überzeugt 
hatte, daß es unmöglich und unzulässig sei, über den Inhalt 
der künftigen Verfassung Deutschlands nach dem Anträge 
der Siebener-Kommission noch irgend einen Beschluß zu 
fassen und daß daher die Feststellung derselben lediglich der 
Nationalversammlung selbst zu überlassen sei, stellte Soiron 
aus Baden den Antrag, hier ausdrücklich festzustellen, daß 
die Beschlußnahme über die künftige Verfassung 
Deutschlands einzig und allein der vom Volke zu 
wählenden Nationalversammlung zu überlassen 
sei.
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Dieser Antrag schloß die Lebensfrage der Revolution 
in sich. Es war die Frage über die Souveränität der 
deutschen Nation und der von ihr zu schaffenden Volksver
tretung, die Frage über das Recht derselben, die aus der 
Revolution hervorgehende Neugestaltung Deutschlands ohne 
Mitwirkung der einzelnen Staaten und ihrer Regierungen 
— ohne Zustimmungs- und Einspruchsrecht derselben fest
zustellen.

Die Debatte über diesen Antrag war eine der beweg
testen; aber selbst die konservativsten Mitglieder der Versamm
lung wagten es damals nicht, gegen das Selbstbestimmungs
recht der deutschen Nation und ihrer freigewählten Vertreter 
entschieden Einspruch zu thun. Man suchte vielmehr die 
Annahme des Antrages nur dadurch zu bekämpfen, daß 
man die Unzweckmäßigkeit eines Beschlusses nachzuweisen sich 
bemühte, der nur ein leeres Prinzip ohne materiellen Inhalt 
sei, ohne die Kraft und das Recht demselben Geltung zu 
verschaffen. Aber die Versammlung nahm in ihrer Mehr
heit trotz dem heftigen Einspruch Welcker's den Soiron'- 
schen Antrag an, und die Souveränität der deutschen Nation, 
die volle und alleinige Berechtigung derselben sich durch ihre 
freigewählten Vertreter diejenige Gestaltung zu geben, welche 
ihrem Bedürfnisse nach nationaler Einheit ihrem Anrecht 
auf politische Freiheit entsprechend schien, war anerkannt. 
Der mögliche Einspruch der Einzel-Regierungen gegen die 
aus den Beschlüssen der zu berufenden Nationalversammlung 
hervorgehenden Bestimmungen war im Voraus zurückge
wiesen, und diese National-Versammlung als der Ausdruck 
des bestimmenden und einheitlichen Willens der deutschen 
Nation bezeichnet.
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Aber der Beschluß war gefaßt, und mit ihm der Schluß 
der Verhandlungen des Vorparlaments, dieser einzigen re
volutionären Macht, welche die Erhebung des Jahres 1848 
in Deutschland hervorgerufen hatte, herbeigeführt, ohne daß 
zugleich die Mittel gegeben und festgestellt worden wären, 
durch welche diesen Beschlüssen Geltung und Wirksamkeit 
verschafft werden sollte.

Das Vorparlament ging auseinander und ließ zwar 
einen Ausschuß von fünfzig Mitgliedern zurück, dem die 
Ueberwachung über die Ausführung jener Beschlüsse und die 
Wahrung der allgemeinen Interessen des deutschen Volkes 
übertragen war. Aber neben diesem blieb immer noch der 
Bundestag als die eigentlich und allein ausführende Central- 
behörde des deutschen Bundes bestehen, und nicht nur hatte 
das Vorparlament dieses trotz seiner veränderten Zusammen
setzung immer doch nur als Organ der einzelnen Regierun
gen bestehende Kollegium in seiner Wirksamkeit erhalten, 
sondern demselben auch durch seine Anerkennnng eine Be
deutung und Rechte verliehen, die es durch die Macht der 
Revolution bereits thatsächlich verloren zu haben schien. 
Und mit vollem Rechte konnten die Regierungen später alle 
Beschlüsse, die aus dem Vorparlamente und dem Fünziger- 
Ausschusse hervorgegangen waren und somit auch den Be
schluß über die souveräne konstituirende Gewalt der Natio
nalversammlung ignoriren und desavouiren und sich lediglich 
auf den Wortlaut derjenigen Bestimmungen und Beschlüsse 
stützen, welche von dem Bundestage als der anerkannten 
Centralgewalt des deutschen Bundes in dieser Beziehung 
erlassen waren.

Das Streben des Bundestags aber, sowie der in dem
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selben vertretenen Regierungen war vom Anfang an dahin 
gerichtet, die allgemeine Bewegung dadurch zu lenken und 
zu beherrschen, daß er selbst sich derselben fügte, so weit es 
die dringende Nothwendigkeit forderte; aber zugleich die for
melle Leitung der öffentlichen Angelegenheiten in seiner Hand 
behielt, und keine andere Gewalt neben sich erstehen ließ, 
um zur rechten Zeit der Bewegung wiederum den Zügel 
anlegen zu können.

In diesem Sinne hatte der Bundestag schon am 
1. März die bereits erwähnte Proklamation an das deutsche 
Volk erlassen, noch ehe die Revolution in den größeren deut
schen Staaten zum Siege gelangt war. So hatte er ferner 
am 3. März die Aufhebung der Censur den Einzel-Regie
rungen frei gegeben; am 9. die lange verfolgten deutschen 
Farben wieder hergestellt und am 10. das verlorene An
sehen wieder zu gewinnen versucht, indem er sich durch die Zu
ziehung der 17 Vertrauensmänner verstärkte und auch in seine 
eigene Mitte Mitglieder der früheren Opposition aufnahm.

Wie sehr aber der Bundestag der revolutionäre Be
wegung zuvorzukommen und ihr dadurch die Spitze abzu- 
brechen bemüht war, daß er alle nothwendig zu gewähren
den volksthümlichen Forderungen in seinem Sinne und in 
seiner Weise erfüllte, bevor sie von den einflußreichen Or
ganen der Revolution selbst gestellt wurden, geht besonders 
aus demjenigen Beschluß hervor, welchen er am 30. März, 
also am Tage vor dem Zusammentritt des Vorparlaments, 
faßte, und sofort um den revolutionären Beschlüssen desselben 
zuvorzukommen, ohne ihn zu veröffentlichen, an die einzelnen 
Regierungen mittheilte. Dieser Beschluß ging dahin:

„Die Bundesregierungen aufzufordern, in ihren sämmt
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lichen dem deutschen Staaten-Systeme angehörigen Pro
vinzen auf verfassungsmäßig bestehendem oder 
sofort einzuführendem Wege Wahlen vonNational- 
Verttetern anzuordnen, welche am Sitze der Bundesver
sammlung an einem schleunigst festzustellenden, möglichst 
kurzen Termine zusammenzutreten haben, um zwischen 
den Regierungen und dem Volke das deutsche 
Verfassungswerk zu Stande zu bringen."

Die Zahl der Abgeordneten sollte nach Maßgabe des 
bestehenden Bundes-Matrikular-Verhältnisses auf je siebzig 
Tausend Seelen einen Deputirten ergeben.

Dieser Beschluß des Bundestages wurde von den Re
gierungen mit solchem Eifer ausgenommen und mit solcher 
Schnelligkeit, bevor noch das Vorparlament zu einem andern 
Beschluß gelangen konnte, ausgeführt, daß z. B. in Preußen 
dem vereinigten Landtage schon am 3. April das Propo
sitionsdekret zur Wahl der Abgeordneten zur deutschen Natio
nalversammlung vorgelegt wurde. Und dieser Aufforderung 
folgend, wählte der vereinigte Landtag, nachdem er seine 
eigene Auflösung dekretirt und für Preußen die Berufung 
einer aus Urwahlen hervorgegangenen Nationalversammlung 
beschlossen hatte, ohne Mitwirkung des preußischen Volkes 
sämmtliche Vertreter desselben für die deutsche Nationalver
sammlung.

Freilich hat dieser Beschluß des Bundestages später 
zurückgenommen und die bereits vollzogene Wahl der preu
ßischen Abgeordneten zur deutschen National-Versammlung 
annullirt werden müssen, um nach den Bestimmungen des 
Vorparlaments durch allgemeine, wenn auch indirekte Ur
wahlen und mit einem Deputirten auf je fünfzig Tausend
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Seelen vollzogen zu werden. Aber die Absicht, welche der 
Bundestag und die einzelnen Regierungen hierbei verfolgten, 
war deutlich genug hervorgetreten, um vor der Gefahr zu 
warnen, die in der Anerkennung des Bundestages als der 
allein berechtigten Central-Behörde des deutschen Bundes 
für die Entwickelung und Durchführung der Revolution lie
gen mußte.

Und diese Gefahr ist auch dadurch nicht beseitigt wor
den, daß der Bundestag, von dem unzweideutigen, damals 
noch unwiderstehlichen Willen des Volkes gedrängt, den von 
dem Vorparlament beschlossenen Wahlmodus für die Ab
geordneten zur National-Versammlung annahm, denn die 
Befugnisse und die Machtvollkommenheit dieser National- 
Versammlung wurde später von den Regierungen lediglich 
nach den Worten ermessen, mit welchen der Bundestag die 
Berufung derselben beschlossen hatte, und dieser hatte wohl
weislich seine Worte so gewählt, daß das souveräne Recht 
der Konstituirung mindestens zweifelhaft erscheinen und von 
den wieder mächtig gewordenen Regierungen bestritten wer
den konnte. Die National-Versammlung sollte das Ver
fassungswerk zwischen dem deutschen Volke und den 
deutschen Regierungen zu Stande bringen. Das 
waren die Worte, mit welchen der Bundestag die Berufung 
derselben anordnete und auf deren zweideutigen Sinn sich 
sväter die einzelnen Regierungen stützten, als sie den Be
schlüssen dieser National - Versammlung ihre Anerkennung 
versagten.

Der Soiron'sche Antrag im Vorparlament hatte die 
konstituirende Gewalt der Nationalversammlung unzweifelhaft 
und unzweideutig ausgesprochen, aber die Annahme dieses 
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Beschlusses war eine vergebliche und bedeutungslose, weil 
dasselbe Vorparlament die Ausführung seiner Beschlüsse nicht 
selbst in die Hand genommen und sie vielmehr dem Bundes
tage übertragen hatte, der also immer noch als das allein 
berechtigte Organ der deutschen Centralgewalt angesehen 
werden durfte.

Wir müssen hierbei noch bemerken, daß während aller 
dieser Verhandlungen die Regierungen von Preußen und 
Oesterreich noch ganz abweichende Pläne für die Gestaltung 
der deutschen Angelegenheiten verfolgten; daß inmitten der 
allgemeinen Bewegung noch von Preußen und Oesterreich 
ein Vertrag abgeschlossen wurde, welcher die Berufung eines 
Fürsten-Kongresses für die Umgestaltung der deutschen Bun
desverhältnisse auf den 25. März nach Dresden festsetzte — 
ein Plan, der freilich später aufgegeben werden mußte — 
und daß von der österreichischen Regierung schon damals 
die Erklärung ausging:

„Oesterreich könne nie ein gänzliches Aufgeben der 
Sonderinteressen seiner verschiedenen zum deutschen Bunde 
gehörigen Gebietstheile, eine unbedingte Unterordnung 
"unter die Bundesversammlung, ein Verzichten auf die 
Selbstständigkeit der inneren Verwaltung mit seiner be
sonderen Stellung vereinbarlich finden, und müsse sich die 
besondere Zustimmung zu jedem von der Bundesver
sammlung gefaßten Beschlusse unbedingt vorbehalten. In 
sofern Letzteres mit der Wesenheit eines Bundesstaates 
nicht vereinbarlich erkannt würde, wäre Oesterreich nicht 
in der Lage, einem solchen beizutreten."

Und Oesterreich hat den hier ausgesprochenen Grund
satz, den das deutsche Parlament während seiner ganzen

8
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Verhandlungen vergessen zu haben schien, in einer Weise 
festgehalten, daß es nicht nur sich selbst von der Anerken
nung der in Frankfurt gefaßten Beschlüsse für seine deutschen 
Provinzen losriß, sondern überhaupt das Gelingen des Ver
fassungswerkes und die Begründung einer neuen und kräf
tigen Einheit für die deutsche Nation unmöglich zu machen 
wußte.

So wirkte der Bundestag und durch denselben die 
Regierungen trotz der Revolution und inmitten derselben, 
— trotz des Vorparlaments und des Fünfziger-Ausschusses 
und neben Beiden. Und gerade, weil man dieses im 
Vertrauen des Volkes so tief gefallene Regierungs-Organ 
wie alle einzelnen Regierungen im Augenblicke mit Recht 
für ohnmächtig und für unfähig zum Widerstände gegen 
den offen ausgesprochenen Volkswillen hielt; und weil 
der Bundestag, den Umständen — so lange es noth
wendig war — nachgebend, sich diesem Volkswillen unter
ordnete, sich den Beschlüssen des Vor - Parlaments und 
sogar des Fünfziger-Ausschusses fügte, glaubte man, den
selben erhalten zu müssen, um eine legale Macht für die 
Durchführung der Forderungen des Volkes zu gewinnen 
und die Neugestaltung Deutschlands nicht aus dem Boden 
der Revolution aufzurichten. Aber im Vertrauen auf die 
dauernde Macht der Revolution bedachte und bemerkte man 
nicht, daß man damit zugleich der Reaktion die Mittel in 
die Hand gegeben, um im Verborgenen die Fäden für ihre 
Pläne zu spinnen und sich die Grundlagen für die Wieder
herstellung der früheren Zustände zu wahren.

Dem Vorparlament und selbst dem Fünfziger-Ausschuß 
gegenüber schien sich der Bundestag als williges Organ
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für die Ausführung ihrer Beschlüsse darzustellen. So wurden 
am 2. April die seit dem Jahre 1819 erlassenen Ausnahms- 
gesetze für aufgehoben erklärt. Am 4ten wurde in Ueberein
stimmung mit den Beschlüssen des Vorparlaments und den 
preußischen Maßregeln die Wahrung der deutschen Rechte 
in Schleswig-Holstein beschlossen; am 7ten der Beschluß 
des Bundestages vom 30. März in Bezug auf die Berufung 
der deutschen Nationalversammlung aufgehoben und der vom 
Vorparlamente bestimmte Wahlmodus angenommen, und zu
gleich die Veröffentlichung der Berathungen des Bundes
tages beschlossen. Am 10ten ward auf den Antrag des Fünf
ziger-Ausschusses die Art und Weise des Verkehrs zwischen 
diesem und dem Bundestage geordnet, — am 11ten die Auf
nahme von Ost- und Westprcußen in das Gebiet des deutschen 
Bundes erklärt, — am 12ten die Einheit Schleswigs mit 
Holstein, der Eintritt desselben in den deutschen Bund und 
die Anerkennung der provisorischen Regierung von Schles
wig-Holstein ausgesprochen.

Dagegen wurde aber auch am 22. April im Wider
spruch mit den Beschlüssen des Vorparlaments, welches diese 
Frage offen gelassen und die Bestimmung den Beschlüssen 
der National-Versammlung anheim gegeben hatte, auf den 
Antrag der preußischen Regierung ein Theil der Provinz 
Posen in den Bund ausgenommen. Zu gleicher Zeit ver
suchte der Bundestag, das geschwächte Vertrauen des Volkes 
wieder zu gewinnen, indem er Vorbereitungen für die Be
gründung einer deutschen Marine, für einen kräftigen Schutz 
des deutschen Handels nach außen und sogar für eine ein
heitliche Vertretung Deutschlands bei den fremden Mächten 
anbahnte. Nicht minder aber mußte er an Macht und 

8^
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Einfluß durch den von Herwegh, Hecker und Struve 
gemachten unbesonnenen Versuch gewinnen, einen Einfall in 
Baden zu machen und dort nicht nur für Baden, sondern 
für ganz Deutschland die Republik zu proklamiren. Der 
Versuch scheiterte vollständig, und es bedurfte keiner großen 
Machtentwickelung von Seiten des Bundestages, um diese 
Erhebung zu unterdrücken und die Führer derselben zu einer 
wenig ehrenvollen Flucht zu nöthigen. Aber es hatte sich 
eine Gefahr vor Einfällen von Außen vor Proklamirung 
der Republik und vor anarchischen Bewegungen gezeigt. 
Man durfte daher keinen Widerstand der öffentlichen Mei
nung fürchten, wenn man die Macht der Centralregierung 
zur Abwendung ähnlicher Ereignisse und ihrer Folgen ver
stärkte.

Durch diese Umstände nun glaubte sich der Bundestag 
wieder stark genug, um mit der Ausführung einer Maß
regel hervorzutreten, die, wenn sie gelungen wäre, wieder 
die volle Negierungsgswalt in die Hand des Bundestages 
und der von ihm vertretenen Regierungen zu legen geeignet 
war, — eine Maßregel, durch welche die Neugestaltung 
Deutschlands wenigstens in Bezug auf die Spitze desselben 
schon im Voraus und zwar durch die Regierungen geschaffen 
werden sollte, bevor noch die National - Versammlung zu
sammentreten konnte, um den Willen des Volkes in dieser 
Beziehung geltend zu machen.

Am 17. April nämlich wurde von dem badischen Ge
sandten Welcker der Antrag gestellt, die Regierungen zur 
Bildung einer provisorischen Centralgewalt aus 
drei Mitgliedern (Oesterreich, Preußen und die übrigen 
Bundesglieder) aufzufordern, welche unter eigener Verant
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wortlichkeit die zum Wohle des Vaterlandes nöthigen Maß
regeln zu treffen und für Deutschlands Vertretung dem Aus
lande gegenüber zu sorgen hätte.

Wer der Urheber dieses Antrages war, ist noch nicht 
klar geworden; unzweifelhaft erscheint es aber, daß Welcker 
hierbei nur vorgeschoben wurde, um durch seinen damals 
noch populären Namen die Sympathie sür denselben beim 
Volke zu erwecken. — An demselben Tage wurde auch im 
Fünfziger-Ausschusse ganz unerwartet ein ähnlicher Antrag 
gestellt und eine Kommission zur Vorlegung bestimmterer 
Vorschläge gewählt; und es scheint, als ob man absichtlich 
versucht Hütte, den Fünfziger-Ausschuß zur Initiative bei 
diesem Plane zu veranlassen, der offenbar den Zwecken der 
Regierungen dienen aber als eine Forderung des Volkes 
erscheinen sollte.

Die erwählte Kommission setzte sich nun nicht mit dem 
Bundestage, sondern mit den siebzehn Vertrauensmännern 
in Verbindung. Aber als am 18ten der Antrag dieser 
Kommission an die Versammlung des Fünfziger-Ausschusses 
gelangte, wurde er vorläufig zurückgewiesen, weil man sowohl 
die Gefahren erkannte, welche aus der Bildung einer so 
unbeschränkten Centralgewalt sür die Fortentwickelung der 
Revolution hervorgehen könnten, bevor die Rechte des Volkes 
festgestellt seien, als auch auf die vom Bundestage aus
gehende Intrigue aufmerksam geworden war. Und es wurde 
beschlossen, eine neue Kommission zu wählen, welche sich nicht 
über die Bildung einer exekutiven Centralbehörde, sondern 
nur eines geeigneten Mittelpunktes für den diplomatischen 
Verkehr nach Außen mit dem Bundestag verständigen sollte.

Dessen ungeachtet stellte diese Kommission am 27. April 
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einen viel umfassenderen Antrag, und der Ausschuß faßte 
den Beschluß, „daß der Bundestag durch drei Mitglieder 
verstärkt werden sollte, welchen die Wahl des Bundes-Ober- 
Feldherren, der diplomatische Verkehr mit den auswärtigen 
Mächten und die exekutive Gewalt in eiligen Fällen und 
unter eigener Verantwortlichkeit übertragen werden 
sollte." Diese drei Personen sollten aber nicht von den 
Regierungen nach eigenem Ermessen erwählt, sondern 
von dem Bundestage nach Vereinbarung mit den siebzehn 
Vertrauensmännern und dem Fünfziger-Ausschuß denselben 
vorgeschlagen werden; sie sollten der deutschen Nation 
verantwortlich sein und ihre Wirksamkeit nur so lange 
währen, als die konstituirende Nationalversammlung gegen 
die Fortdauer dieser Centralgewalt sich nicht erklärte.

Jetzt aber glaubte sich der Bundestag bereits stark 
genug, um den Beschlüssen des Fünfziger-Ausschusses offen 
entgegentreten zu können. Er beschloß am 3. Mai, und 
zwar, wie es hieß, um dem von den Vertrauensmännern 
sowohl, als auch vom Fünfziger-Ausschuß anerkannten Be
dürfnisse abzuhelfen, den Bundesregierungen vorzuschlagen, 
„unverzüglich drei Abgesandte zu bezeichnen und 
der Bundesversammlung anzuschließen, die in eiligen Fällen 
nach eigener Entschließung, sonst aber nach dem Rath der 
Bundesversammlung zu handeln hätten und dem deutschen 
Volke und den Regierungen verontwortlich seien, und 
deren Aufgabe es vorzugsweise sein sollte, die für die 
innere und äußere Sicherheit und Wohlfahrt des 
Gesammtvaterlandes nöthigen diplomatischen Verhandlungen 
und Maßregeln zu führen und zu ergreifen, die obere Leitung 
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sämmtlicher Vertheidigungs-Anstalten einschließlich der Volks
bewaffnung zu übernehmen und sich der Vermittelung 
der Regiminal - Ansichten und Wünsche gegen
über der National-Versammlung in Beziehung 
auf die in's Leben zu rufende neue Verfassung 
zu unterziehen."

Also sollte die Wahl nicht durch den Bundestag und den 
Fünfziger-Ausschuß, sondern lediglich durch die Regierungen, 
die Verantwortlichkeit nicht ausschließlich gegen das deutsche 
Volk, sondern auch gegen die Regierungen stattfinden, was 
einer vollständigen Abhängigkeit von den Instruktionen der
selben gleichkommen mußte; ferner wurde die Dauer dieser 
Centralgewalt nicht abhängig gemacht von dem Willen der Na
tionalversammlung, sondern ausdrücklich derselben gegenüber- 
gestellt, um die Vermittelung der Regierungsansichten mit 
den Beschlüssen dieser Nationalversammlung zu übernehmen. 
So wurde geradezu die konstituirende Gewalt der Natio
nalversammlung für die künftige Verfassung Deutschlands 
zurückgewiesen, und das waren die jetzt offenbar hervorge
tretenen Absichten des Bundestags und der in demselben 
vertretenen Regierungen.

Diesen Absichten aber fühlte sich der Fünfziger-Aus
schuß berufen, entschieden entgegenzutreten, und legte unterm 
4. Mai einen sehr energischen Protest gegen diese Beschlüsse 
der Bundesversammlung und deren Ausführung ein. Aber 
diese glaubte nun schon, weiter vorschreiten und sich von 
dem Einfluß jener revolutionären Versammlung vollkommen 
frei machen zu können, und erklärte durch Beschluß vom 
8. Mai, „daß sie den Beschluß vom 3ten im reinsten Gefühl, 
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dem deutschen Vaterlande einen Dienst zu leisten, selbstständig 
gefaßt und sich vollkommen befugt gefunden habe, zur vor
läufigen Einsetzung des Central - Organs die vorläufigen 
Einleitungen zu treffen, da dasselbe lediglich ein Ausfluß 
ihrer gesetzlich bestehenden Autorität sein solle. 
Wenn aber der Fünfziger-Ausschuß von der Voraussetzung 
ausgehe, daß die Bundesversammlung hierbei an den von 
ihm am 27. April gefaßten Beschluß irgendwie gebunden 
sei, so könne man hierin nur eine Verkennung der Stellung 
des Fünfziger-Ausschusses und der der Bundesversammlung 
gegenüber den Regierungen zukommenden Befugnisse erblicken, 
und die Bundesversammlung müsse unter Bedauern über 
die ungerechten und maßlosen Angriffe gegen fie die Pro
testation des Fünfziger-Ausschusses gegen den gesetzmäßi
gen Gang dieser Angelegenheit entschieden zurückzuweisen."

Diese Erklärung mußte den Fünfziger-Ausschuß zu ener
gischen Schritten veranlassen, und es kam noch hinzu, daß 
außer dieser öffentlichen Erklärung des Bundestages ein Pro- 
memoria desHessen-Darmstädtischen Gesandten, v. Lepel*), 
bekannt wurde, welches am 4. Mai dem Bundestage vorgelegt 
und von diesem „zur gutfindenden Kenntnißnahme" 
den Regierungen mitgetheilt ward. In diesem Promemoria 
wurde ausdrücklich auf die Gefahr hingewiesen, welche dar
aus entstehen müsse, wenn man der zu berufenden National
versammlung stillschweigend konstituirende Gewalt einräume 
und derselben überlasse, den Regierungen eine Verfassung 
zu oktropiren. — Darum müsse diese provisorische Central-

Gegenwärtig Mitglied des Verwaltungsrathes. 
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gewalt gebildet werden, um auf eine geeignete Weise den 
Willen der Regierungen gegenüber den Beschlüssen der Na
tionalversammlung geltend zu machen und eine einheitliche 
Leitung in die Verhältnisse derselben zu bringen."

Der Unwille und die Entrüstung, welche jene Erklärung 
des Bundestages und besonders dieses Promemoria nicht 
nur in dem Fünfziger-Ausschuß, sondern in ganz Deutsch
land hervorbrachte, war so groß, daß der Bundestag und 
die Regierungen dem Sturme, der gegen diese Maßregel 
von allen Seiten ausbrach, nicht widerstehen konnten. Der 
Fünfziger-Ausschuß beschloß unterm 12. Mai, sich von jeder 
Mitwirkung zur Herstellung der von dem Bundestage und 
den Regierungen vorgeschlagenen Exekutivgewalt loszusagen, 
und protestirte somit im Namen des deutschen Volkes gegen 
die Bildung dieser Central - Gewalt. Die Regierung von 
Hessen-Darmstadt, an deren Spitze Heinrich v. Gagern 
stand, desavouirte das Votum ihres Gesandten von Lcpel 
und berief denselben vom Bundestage zurück. Die Bundes- 
Versammlung selbst versuchte durch Erklärung vom 16. Mai 
vergebens, sich vor dem deutschen Volke zu rechtfertigen, 
indem sie ihrerseits jede Zustimmung zu dem Lepel'scheu 
Promemoria ablehnte, das sie den Regierungen ohne An
erkennung ihrer Seits nur zur Kenntnißnahme zugefettigt 
habe.

Aber inzwischen war der Tag für den Zusammentritt 
der National-Versammlung, der 18. Mai, herangekommcn. 
Man konnte Angesichts derselben nicht zur Ausführung einer 
Maßregel schreiten, die eine so allgemeine und entschiedene 
Mißbilligung von Seiten des Volkes erfahren hatte. Die 
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beabsichtigte Bildung jener provisorischen Centralgewalt unter
blieb und die Regierungen mußten sich entschließen, der Na
tionalversammlung vorläufig in ihren Berathungen über die 
künftige Gestaltung Deutschlands vollkommen freie Hand zu 
lassen, um unter geeignetem Verhältnissen den Beschlüssen 
derselben ihre Ausführung zu versagen, und wie fie es 
später versucht, aber bis jetzt noch nicht erreicht haben, sich 
über die Neugestaltung Deutschlands ohne Mitwirkung des 
Volkes und gegen die ausgesprochenen Forderungen desselben 
unter sich zu verständigen.



Vierter Vortrag.

Berlin bis zum Zusammentritt der 
Nationalversammlung.

Die Zeit zwischen dem Schluß des Vereinigten Land
tags und dem Zusammentritt der Nationalversammlung in 
Preußen scheint nicht eben reich an hervortretenden Ereig
nissen, ist aber desto reicher an Momenten der inneren Ent
wickelung, welche auf die Gestaltung der nachfolgenden Er
eignisse von wesentlichem Einflüsse waren. Wir müssen da
her unser Augenmerk zunächst auf Personen und Zustände 
richten, um das Verständniß für diese Ereignisse zu gewinnen.

Am 29. März war das Ministerium Camphausen 
in Wirksamkeit getreten und mit diesem Moment der freie 
Strom der Revolution abgedämmt und von seinem natür
lichen Lauf abgelenkt worden.

Camphausen ist einer jener edlen, makellosen Charak
tere, welche die sittlichen Kraft haben, sich selbst vollkommen 
zu vergessen, wenn es das Wohl des Vaterlandes gilt. 
Frei von der Selbstsucht des Ehrgeizes, erkannte er in sei
ner hohen Stellung nichts Anderes, als die Anforderung 
an eine aufopfernde und selbstverleugnende Wirksamkeit, mit 
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der ganzen Schwere der Verantwortlichkeit, welche die Ent
scheidung über das Schicksal eines Volkes und eines Staates 
nothwendig in sich trägt. — Camp Hausen, der während 
des Vereinigten Landtages und nach demselben der dama
ligen Regierung und der Krone gegenüber bis auf die 
äußerste Grenze der Versöhnlichkeit vorrückte, und weit hin- 
übergebogen seine Hand zur Ausgleichung und zur Vermit
telung darbot, aber dennoch diese Hand im Zorne zurück
gestoßen fand — er hatte, als er diese Regierung gestürzt, 
diese Krone gefährdet und den Träger derselben tief gebeugt 
sah, keinen andren Gedanken, als mit seiner ganzen Person, 
ja, was bei einem Manne wie er, mehr als dies sagen 
will, mit seiner politischen Ehre für die Sicherung dieser 
Krone, für die Befestigung, und Wiederaufrichtung dieses 
Thrones und für die Rettung dieses Fürsten einzutreten — 
Camphausen ist einer von denjenigen Männern, dessen po
litische Wirksamkeit die Geschichte schwer anklagen, an 
dessen Person und Charakter aber niemals ein Makel haf
ten wird; den man als Lenker des Staates verurtheilen, 
aber als Mensch hochachten und verehren muß.

Er hatte den sittlichen Muth, sich selbst den großen 
Forderungen der Zeit zu opfern, aber nicht den Muth, 
große Opfer von Allen zu fordern, für die er zu wirken 
entschlossen war; — er hatte den Muth, sich der Revolution 
in ihrer gewaltigen Strömung entgegen zu werfen, um das 
Königthum, das er von derselben bedroht glaubte, zu schüz- 
zen; aber er hatte nicht den höheren Muth, sich mit dem 
Königthum diesem Strome anzuvertrauen und das Schiff 
des Staates von demselben tragen zu lassen; denn er 
glaubte die Gefahr allein auf der Seite zu sehen, von
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welcher sie am wenigsten drohte. Er versuchte es, die Macht 
der Revolution plötzlich zu dämmen, bevor ihre Strömung 
noch das Bette gefunden hatte, in dem sie sicher ihrem Ziele 
zugeführt werden konnte, und er wagte es, diesen künstlich auf
gerichteten Damm als den Rechtsboden anzusehen, auf 
welchem der Neubau des Staates aufgerichtet werden sollte. 
Während aber der Strom der Revolution sich ohne Bahn 
und Ziel, aber auch ohne seine volle Kraft nach allen Sei
ten hin ausbrcitete, gewann auf der anderen Seite die Reaktion 
Zeit und Schutz, um in weiter» Kreisen den Damm zu ziehen, 
den sie endlich jedem Fortgange der Revolution entgegen
stellen konnte.

Camphausen betrachtete es als seine höchste Aufgabe, 
sich als diamantnes Schild schützend vor den Thron und 
den König zu stellen, — aber er dachte nicht, daß er sich 
dadurch zu gleicher Zeit trennend zwischen das Volk und 
den König stellte, zwischen denen unmittelbar nach dem 
Siege des Volks ein neues und festeres Bündniß ge
schlossen schien; daß er den König vom Volk und der Re
volution isolirte, in die er aus freier Entschließung einge
treten war, die er zu führen und zu lenken sich berufen 
fühlte, nachdem er selbst mit seiner ganzen Vergangenheit 
gebrochen hatte. —

So dachte und wirkte Camp Hausen in der hohen 
Stellung zu der er berufen war; — so wurde die Revo
lution verkümmert, das Volk sich selbst überlassen, der Kö
nig isolirt und volksfeindlichen Einflüssen preisgegeben und 
das Vertrauen zwischen Beiden erschüttert und untergraben.

Die Männer, welche neben Camphausen standen waren 
nicht im Stande, ihm auf die Höhe sittlicher Entschließung
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zu folgen, auf welcher er stand und in eine innige Gemein
schaft des Wirkens mit ihm einzutreten.

Die bedeutendste und einflußreichste Persönlichkeit des 
Ministeriums war neben ihm David Hansemann, ein 
Mann von durchdringendem Verstände, aber ohne Begeiste
rung, ohne jene Tiefe des Gemüthes, welche die mächtigste 
Triebfeder in dem Wirken Camphausens war. Selbstge- 
nügsam und zuversichtlich in seinen eignen Plänen und 
Ideen, und unfähig, sich unterzuordnen, auf die Gedanken 
und Empfindungen Anderer einzugehen, — ohne innere Ach
tung vor dem Volke und dessen Rechten und ohne jene 
aufopfernde Hingebung, mit welcher die Person vor der 
Aufgabe, die sie zu erfüllen hat, zurücktritt; rasch, aber 
nicht ebenso fest in seinen Entschließungen, — eigensinnig, 
aber nicht ebenso konsequent — konnte Hansemann in seinem 
besondren Wirkungskreise als Finanzminister Erhebliches 
leisten, aber kein einheitliches Glied in dem Ganzen des 
Ministeriums, keine Stütze für die Wirksamkeit Camphau- 
sens sein.

Die übrigen Mitglieder des Ministeriums leisteten in 
ihren Departements ihren Kräften und den Umständen Ent
sprechendes, aber sie waren nicht Träger einer Idee, deren 
Durchführung lediglich auf Camphausen zu ruhen schien. 
Der ehrenwerthe Graf Schwerin hatte in der Opposi
tion des Vereinigten Landtages dem Centrum am nächsten 
gestanden; seine Ergebenheit und Treue für die Dynastie, 
eine Erbschaft seines Geschlechtes, ließ ihn nicht zur vollen 
Anerkennung der Revolution und der auf dieselbe gegrün
deten Volksrechte gelangen; er war der Erste, der sich zu- 
rückzog, als es galt, die Consequenzen der Revolution zu 
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verwirklichen. — Der gewandte Minister des Innern von 
Auerswald hatte seine ausgezeichnete Fähigkeit in der Lei
tung parlamentarischer Parteikämpfe bewährt, aber nicht in 
gleicher Weise war er der Leitung eines Staates in so 
sturmbewegter Zeit, wie die gegenwärtige, gewachsen. Es 
fehlte ihm die Energie und Thatkraft des Charakters, deren 
es in jener Zeit mehr als je bedurfte, und er vermochte, 
den Einflüssen von Oben nicht hinreichenden Widerstand zu 
leisten. — Der Minister des Auswärtigen, von Arnim, 
war zu kurze Zeit in Wirksamkeit, als daß sich ein sicheres 
Urtheil der öffentlichen Meinung über ihn gebildet hätte; 
er scheint lediglich als Departement-Chef, insbesondere für 
eine volksthümliche Lösung der deutschen Frage gewirkt zu 
haben. — Bornemann, als ehrenwerther und liberaler 
Justizbeamter bekannt, hat in den Novcmbertagen hinreichend 
kund gethan, wie wenig er den Stürmen und den momen
tanen Stimmungen der Zeit Widerstand zu leisten vermag. 
— Der provisorische Kriegsminister von Reyher endlich ge
hörte, zwar wohlgesinnt, vollständig dem alten Systeme an und 
war lediglich Verwalter seines Amtes.

Fast allen diesen Männern aber fehlte es an derjeni
gen praktischen Geschäftskenntniß, vermöge deren sie ver
mocht hätten, sich von den älteren im Dienste der Büreau- 
kratie ergrauten Beamten zu emancipiren, und sie durch 
neue, dem Geiste der Zeit und der Revolution angehörende 
Kräfte zu ersetzen. Und so geschah es, daß neben dem aus 
der Revolution hervorgegangenen Ministerium in allen übri
gen Beamtenkreisen der ganze Apparat des absolutistisch- 
büreaukratischen Staatsorganismus fast unverändert erhal
ten wurde und sich sofort wieder in Bereitschaft fand, als 
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die Reaktion zum Siege gelangt war, und sich zur Wieder
herstellung der früheren Zustände in Bewegung setzte.

So war das Ministerium gestaltet, dem eine der größ
ten und schönsten Aufgaben in der Geschichte geworden war, 
das durch entschlossene Thatkraft eine der ruhmvollsten Re
volutionen friedlich zum Ziele zu bringen vermochte, — an 
dessen Spitze einer der ehrenwerthesten Charaktere stand, 
die uns die Geschichte der Gegenwart vorgeführt hat, und das 
dennoch Nichts erzielte und Alles gefährdete, weil es ihm an 
Vertrauen zu dem Volke fehlte, das sich des Vertrauens 
so würdig gezeigt hatte und das diesem Ministerium mit 
so offnem Vertrauen entgegengekommen war.

Betrachten wir dieser Stellung und Wirksamkeit des 
Ministeriums Camphausen gegenüber die Gestaltung und 
Entwickelung des Volkslebens in Berlin während jener Zeit, 
so müssen wir vor Allem die Anerkennung aussprechen und 
von der Geschichte fordern, welche die hohe Mäßigung und 
Selbstbeherrschung des Volkes, besonders während der ersten 
Wochen und Monate nach einem so plötzlich und vollständig 
errungenen Siege in vollem Maße verdient. Vom Mittag 
des 19. März an, war das, bisher auf jedem seiner Schritte 
bevormundete Volk ohne alle Schranke seiner eignen Selbst
bestimmung überlassen. — Kein Mann Militär in der 
Stadt und in den Straßen sichtbar — die Polizei ver
schwunden — das ganze Beamtenthum außer Thätigkeit; — 
auch die Städtischen Behörden ohne Macht und ganz dem 
Volke hingegeben — ein großer Theil der Bevölkerung 
ohne Wahl unter Waffen, fast alle und besonders die große 
Zahl der Arbeiter ohne geregelte Thätigkeit, — die Ge
müther in beständiger Aufregung und Spannung, und den-
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noch kein Exceß, keine Gewaltthat, keine Verletzung der Per
son und des Eigenthums.

Die Revolution schien beendet, ohne daß dem Volke 
eine andere Garantie für die Verwirklichung seiner Forde
rungen gegeben war, als das Wort des Königs, in dessen 
Hand es sofort freiwillig eine ebenso große Macht wieder 
zurückgab, als es ihm eben kämpfend abgcrungen hatte. 
Aus dem Volke selbst aber war keine bestimmte Macht, 
keine ihm ausschließlich angehörende Regierungsgewalt, kein 
Organ hervorgegangen, welches berechtigt und berufen ge
wesen wäre, den Willen des Volks zu vertreten und zur 
Geltung zu bringen. Das Volk begnügte sich mit dem 
ihm gewordenen moralischen Siege; es vertraute mit Zu
versicht nicht nur auf das Wort und den ernsten Willen 
des Königs, sondern ebenso sehr auf seine eigene Kraft, die 
es so eben kennen gelernt und bewährt hatte und für deren 
Entwickelung und Entfaltung ihm jetzt nach verschiedenen 
Richtungen hin die freie Bahn eröffnet schien.

Drei Organe waren es nun vornehmlich, welche sich 
das Volk für die Kundgebung und Geltendmachung seines 
Willens geschaffen sah und die ihm für den Moment ge
nügten und die Bildung eines aus seiner Mitte hervorge
gangenen berechtigten Regierungsorgans entbehrlich zu 
machen schienen. Diese drei freien Organe des Volks
willens waren die Volksbewaffnung, die Preßfreiheit 
und das Versammlungsrecht.

Die Volksbewaffnung ist neben der gesetzgebenden Ge
walt des Volkes und neben der richterlichen Gewalt des
selben in der Jury, das dritte und letzte Zeugniß für die 
Mündigkeit eines Volkes.

9
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Das freigewordene Volk giebt sich durch seine eigenen 
Vertreter die Gesetze, durch welche die Freiheit des Einzelnen 
im Interesse der Gesammtheit beschränkt wird. Denn es will 
diese Gesetze und Beschränkungen nicht mehr von Außen her, 
nicht von einer ihm Vorgesetzten Obrigkeit annehmen. Das 
freie Volk will ferner diese Gesetze geachtet, die Uebertreter der
selben zur Rechenschaft gezogen und gerichtet wissen, — es 
überläßt den gelehrten, von der Regierung eingesetzten Rich
tern die Entscheidung über das Strafmaß für den Schul
digen nach dem Gesetze, — aber es fühlt sich selbst berufen, 
das Schuldig auszusprechen über diejenigen, die das aus 
seinem Willen hervorgegangene Gesetz verletzt haben, und 
das Nichtschuldig über die, welche ohne Grund verfolgt 
werden. Durch die Jury will das Volk ebenso das Gesetz 
schützen gegen die Uebertretung, wie sich selbst und seine An
gehörigen gegen ungerechte und leidenschaftliche Verfolgun
gen. Und endlich will das freigewordene Volk auch der 
Wächter und Hüter des Gesetzes und Rechtes sein gegen 
jede öffne Gewalt, die demselben entgegentritt, um es zu 
brechen oder zu vernichten. Das Volk will mit den Waffen 
in der Hand jede Gewaltthat hindern und bekämpfen, die, 
von woher sie immer stamme, die Freiheit des Einzelnen 
und der Gesammtheit gefährdet. Es will sich selbst als die 
einzige Macht angesehen und anerkannt wissen, welche beru
fen ist, das Gesetz zu geben, zu wahren und zu schützen.

Dies und nichts Andres ist das Wesen und die Be
deutung der Volksbewaffnung. In diesem Sinne ward sie 
von dem bewaffneten Volke am 19. März als die erste 
Bürgschaft der neuerrungenen Freiheit gefordert und nach 
langem und heftigem Widerstreben des Ministerpräsidenten
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Grafen Arnim, von dem Könige zugesichert und gewährt 
und zum Theil sofort in Ausführung gebracht, indem der 
König selbst vor der versammelten Volksmenge erklärte:

„Ich habe die Ueberzeugung gewonnen, daß die Ruhe 
der Stadt durch Niemand besser als durch die Bürger 
selbst bewahrt werden kann."

Wenn die Regierung diesen einzig wahren Gedanken 
der Volksbewaffnung sofort zur Wahrheit und zur That ge
macht hätte, — wenn dem bewaffneten Volke in kürzester 
Frist diejenige Organisation gegeben worden wäre, deren es 
vor Allem bedurfte, um zu einem sichern Schutz des Gesetzes 
und der jungen Freiheit sowohl gegen Angriffe von Unten 
wie von Oben her zu werden, so würde die so gestaltete 
Volkswehr allein genügt haben, um die Revolution auf ge
ordnetem Wege zu ihrem Ziele zu führen. Sie würde die 
viel geschmähte, aber gefahrlose Anarchie des Volkes in den 
Sommermonaten verhütet und die vielgepriesene, aber ver
derbliche Staatsretterei durch Militärgewalt in den November
tagen unmöglich gemacht haben.

Aber das Ministerium versäumte nicht nur die Erfül
lung dieser unabweislichen Pflicht, sondern es verkümmerte 
auch sofort die eben ausgesprochene königliche Verheißung, 
indem es die Volksbewaffuung durch eine noch an demselben 
Tage erlassene Proklamation in eine Bürg er bewaffnung um- 
wandelte und dadurch den gefährlichen Gegensatz zwischen 
einem unbewaffneten und einem bewaffneten Theil der Be
völkerung hervorrief. Das Ministerium Camphausen 
und insbesondere der Minister des Innern, von Auers- 
wald, ließ es ferner geschehen, daß das Institut der 
Bürgerwehr zu einer Hilfsmacht der Polizeigewalt herab
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gedrückt und mißbraucht und in jeder Beziehung der Miß
achtung des Volkes und der inneren Auflösung preisgegeben 
wurde.

Mit derselben Begeisterung, mit welcher das Volk die 
Waffen gefordert hatte, um fich selbst zur Schutzwehr der 
neu gewonnenen Freiheit und des aus derselben hervor
gehenden Gesetzes zu machen, — mit demselben Eifer führte 
es diese ihm gewordenen Waffen, und mit aufopfernder 
Ausdauer unterzog sich der Bürger dem mühseligen, zeit
raubenden und nicht selten gefahrvollen Beruf, in welchem 
er zunächst fast alle Gewalten zu vertreten hatte, die durch 
den Drang der Revolution plötzlich außer Thätigkeit ge
kommen waren. Und nicht nur in denjenigen Kreisen der 
Bevölkerung, aus denen die Revolution hervorgegangen 
war, sondern auch in der Beamtenwelt bis zu den höchsten 
Stufen derselben schien plötzlich der lebendigste Eifer für 
dieses neu geschaffene Organ der Volksfreiheit zu erwachen.

Ein offenbarer Mißgriff, welcher bei der Bildung dieses 
Institutes gemacht wurde, war ferner die Erwählung des 
Polizei-Präsidenten von Minutoli zum Befehlshaber der
selben, von der man freilich nicht wußte, von wem sie aus
gegangen war. '

Dieser Beamte hatte während des Kampfes und un
mittelbar nach demselben eine eigenthümliche vermittelnde 
Stellung eingenommen, und schien wesentlich zur endlichen 
Entschließung des Königs beigetragen zu haben. Er hatte 
sich daher eine gewisse Popularität erworben, die er später 
mit dem Verlust seiner Stellung büßen mußte, und man 
schien um der Person willen das Amt desselben vergessen 
zu wollen. — Aber in der That war durch diese Wahl 
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die Bürgerwehr dennoch zu einem Organ der Polizeigewalt 
geworden, und wurde auch sofort in dem Sinne verwendet, 
daß sie dieselbe auf allen Gebieten ihrer Wirksamkeit unter
stützen oder vielmehr vertreten mußte, da diese es in jener 
Zeit nicht wagen konnte, mit ihren eigenen Mitteln zu wir
ken und eine Militärgewalt zu ihrer Unterstützung nicht vor
handen war.

Die Bürgerwehr hatte daher in den ersten lebhaft be
wegten Wochen nach der Revolution eine so umfassende und 
erschöpfende Thätigkeit auszuüben, daß man sich bald über
zeugte, es würden die Kräfte derselben für diesen Umfang 
der Wirksamkeit auf die Dauer nicht ausreichen, und daher 
keinen allzuheftigen Widerspruch fürchten durfte, wenn man 
allmählig zur Unterstützung derselben wieder Militär in die 
Stadt zog. Da man es aber nicht wagen wollte, die frühere 
Besatzung, welche so eben im blutigen Kampfe dem Volke 
gegenüber gestanden hatte, wieder zurückzuführen, so berief 
man am 29. März zunächst das größtentheils aus der Ber
liner Bevölkerung gebildete 24. Regiment nach Berlin, wobei 
freilich das Staatsministerium die später verläugnete officielle 
Erklärung gab: „daß die mögliche Verwendung des Militärs 
nur im äußersten Nothfalle und auch dann nur allein auf 
ausdrückliche Aufforderung des Kommandeurs der 
Bürgerwehr oder der städtischen Behörden erfolgen sollte."

Während auf diese Weise die Kraft der Bürgerwehr 
fast erschöpft und zu Zwecken verwendet wurde, die ihre 
hohe politische Bedeutung mehr und mehr in den Hin
tergrund treten ließen, wurden derselben auf den von ihr 
bezogenen Wachtposten nicht nur die möglichsten Bequemlich
keiten, sondern die reichlichsten Genüsse — man wußte nicht 
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von wem — im Uebermaß geboten, und es kann nicht ver
kannt werden, daß auch dadurch eine gewisse Herabwürdigung 
des Instituts herbeigeführt werden mußte, obgleich diese aus
zeichnende Behandlung nicht von langer Dauer war.

Am 4. April legte Herr von Minutoli den Ober
befehl der Bürgerwehr als unvereinbar mit seiner amtlichen 
Stellung nieder, und der Magistrat von Berlin, der bis 
jetzt um die Organisation derselben sich nicht gekümmert 
hatte, berief nun die Majore und Hauptleute der Bürger
wehr, die freilich aus unmittelbarer, aber unter den ob
waltenden Umständen durchaus blinder Wahl der Betheiligten 
hervorgegangen waren, zur Erwählung eines neuen Anfüh
rers unter sechs von ihm vorgeschlagenen Kandidaten. Die 
Wahl fiel auf den Kommandeur der Landwehrbrigade, Ge
neral von Asch off, über dessen politische Gesinnung eben
falls nichts bekannt war und noch jetzt bedenkliche Zweifel 
obwalten.

Auch unter seiner Amtsführung, die bis nach dem Zu
sammentritt der Nationalversammlung währte, geschah nichts 
für die innere Organisation der Bürgerwehr. Dagegen 
wurde dieselbe durch ununterbrochenes Alarmiren und durch 
maßlose Verwendung für den eigentlichen Polizeidienst er
müdet und erschöpft, und da sie einerseits fortwährend gegen 
gefahrlose Aufläufe und Bewegungen des Volkes verwendet 
wurde, und andererseits bei ihrem Mangel an Organisation 
wenig gegen dieselben zu leisten vermochte, so mußte die öffent
liche Meinung gegen sie eingenommen und Mißachtung der
selben hervorgerufen werden.

Wenn aber die Bürgerwehr trotz ihres selbst vom Kö
nige noch in den Oktobertagen dankbar anerkannten Eifers 
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für die Erfüllung ihrer Pflichten, — trotz der unermüdlichen 
Thätigkeit, mit welcher sie sich ihrer mühseligen und wenig 
dankbaren Aufgabe unterzog, diejenige Stellung nicht ein- 
zunehmen vermochte, für die sie unzweifelhaft bestimmt war 
und in der sie allein im Stande gewesen wäre, der Anarchie 
von unten und der Gewalt von oben wirksam entgegenzu- 
treten, so lag die vernehmlichste Ursache hiervon in dem 
Mangel an aller festen und gesetzlichen Organisation, in 
welchem sie acht Monate hindurch unverantwortlicher — wir 
wollen nicht sagen freventlicher — Weise gelassen wurde.

Ein jedes Recht hat zu gleicher Zeit seine Pflichten; 
es gewinnt seine Bedeutung und seine Gewähr nur dadurch, 
daß man in das Recht eintritt im vollen Bewußtsein der 
Pflicht, die man mit demselben übernimmt, — je höher 
und werthvoller das Recht, desto heiliger und unverletzlicher 
die Pflicht, die aus demselben hervorgeht.

Die Bürgerwehr konnte in Zeiten der Gefahr das ihr 
gewordene Recht nicht schützen und wahren, weil man es 
ihr unmöglich gemacht hatte, die Pflicht kennen zu lernen 
und zu üben, die mit demselben nothwendig verbunden war. 
— Eine gesetzliche Organisation würde auch diejenige Dis
ciplin hervorgerufen haben, vermöge deren das Volk oder 
doch der bewaffnete Theil desselben in allen Momenten seiner 
Wirksamkeit seiner Aufgabe allein zu genügen vermochte. 
Es würde nicht haben geschehen können, daß in der Bürger
wehr selbst, welche ausschließlich zum Schutz des bestehenden 
Gesetzes bestimmt ist, sich politische Parteien gebildet und 
ein Zwiespalt innerhalb derselben entwickelt hätte, der in ent
scheidenden Momenten ihre Kraft lähmte, die Führer in der 
Ausführung ihrer Maßregeln unsicher machte und es der 
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Willkür jedes Einzelnen überließ, zu bestimmen, was er zu 
leisten, wo und wie er mitzuwirken habe oder nicht.

In gleichem Maße wie diese Elemente der inneren Des
organisation und Auflösung war sür die Bürgerwehr und 
für ihren Einfluß auf den Fortgang der Revolution der 
unnatürliche Gegensatz gefährlich und verderblich, der zwi
schen dem bewaffneten Bürgerthum und einem willkürlich 
von diesem Rechte ausgeschlossenen, meist dem Arbeiterstande 
angehörenden Theile des Volkes hervorgerufen wurde.

In demselben Moment, in welchem durch den Sieg der 
Revolution der Gegensatz und das Vorrecht der verschiede
nen Stände und Klassen der Bevölkerung aufgehoben schien, 
wurde ein neuer, durch Nichts begründeter, in seinen Folgen 
aber höchst verderblicher Gegensatz zwischen dem bewaffneten 
und unbewaffneten Volke geschaffen. In demselben Moment, 
in welchem gerade der Arbeiterstand gegen den bisher allein 
zu den Waffen berechtigten Theil des Volkes, gegen das 
Heer, siegreich gekämpft hatte, wurde die für das Volk er
oberte Waffe nicht in die Hand dieser Kämpfer, sondern in 
die Hand des Bürgers gegeben, der sich an jenem Kampfe 
unmittelbar wenig betheiligt hatte. Und es konnte nicht feh
len, daß in dem so aufs Neue zurückgesetzten Arbeiterstande 
der Gedanke angeregt wurde, man habe durch die Bürger
wehr nur eine neue Waffe gegen ihn und seine Rechte schaffen 
wollen. Es wurde daher in diesem sogenannten Proletarier
stande nicht nur jenes ungestüme Drängen nach der Theil
nahme an dem Rechte der Volksbewaffnung hervorgerufen, 
das bekanntlich zu den traurigsten Konflikten, und besonders 
zu dem Zeughaussturm Veranlassung gab, sondern es mußte 
durch diese unglückliche Maßregel auch ein gefährlicher Zwie
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spalt im Volke selbst eintreten, das der kräftigsten und innig
sten Einheit bedurfte, wenn es den Stürmen Widerstand 
leisten sollte, die ihm bald von allen Seiten her drohten.

Wenn aber die Bürgerwehr benutzt werden sollte, um 
dieser künstlich hervorgerufenen Aufregung des unbewaffneten 
Volkes mit den Waffen in der Hand entgegenzutreten, so 
mußte hierin die natürlichste Veranlassung liegen, den inneren 
Zwiespalt in den Reihen derselben, ja in jedem Einzelnen, 
zu wecken und zu nähren, indem man sich mit vollem Grund 
fragte, mit welchem Rechte der bewaffnete Bürger jetzt 
gegen seinen wehrlosen Bruder kämpfe, wenn dieser gleiche 
Rechte mit ihm beanspruche, während man eben noch im 
blutigen Kampfe für die Gleichberechtigung Aller gestritten 
hatte. — Die Ereignisse des 16. Oktober waren es vor
nehmlich, in welchen dieser doppelte Zwiespalt zur traurigen 
Erscheinung kam; und wenn auch das Benehmen der Bürger- 
wehr an diesem Tage durch eine Kabinetö-Ordre anerkannt 
wurde, so haben doch die Erscheinungen jenes Tages, so 
wie andererseits das Leichenbegängniß der in jenem Kampfe 
gefallenen Arbeiter die tiefe Zerrissenheit dargethan, welche 
bereits im Volke herrschte. Und unzweifelhaft haben sie die 
Reaktion zur Ergreifung der Maßregeln ermuthigt, die man 
zur Unterdrückung der Revolution längst beabsichtigte.

Wenn aber diese Ausschließung des Arbeiterstandes von 
der Volksbewaffnung durch die Gefahr gerechtfertigt werden 
sollte, welche in der Bewaffnung dieses besitzlosen und leicht 
erregbaren Theils der Bevölkerung gefunden wird, so ist 
gerade das Gegentheil von dieser Ansicht wahr, indem es 
kein sichreres Mittel gegen eine von dem Arbeiterstande 
drohende Gefahr geben konnte, als wenn man diesen selbst 
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mit zum Hüter der Freiheit, der Ordnung und des Gesetzes 
machte und ihn zu diesem Zwecke mitten in die Reihe seiner 
glücklicher gestellten Mitbürger eintreten ließ, während er, 
grade durch diese Ausschließung, in geschlossener Reihe den
selben gegenüberstand und, in stetem Bewußtsein von seiner 
minder berechtigten Stellung, zum Widerstand und zum 
Kampfe gegen dieselben sich aufgefordert fühlte.

Die Bürgerwehr von Berlin hat mit einem unglaub
lichen Aufwande von Zeit und Kraft sich den ihr auferlegten 
Pflichten unterzogen, — sie hat die Mißachtung, die sie von 
Seiten des Volkes und der Regierung empfinden mußte, 
mit Langmuth ertragen, — sie hat sich mit schwerem Herzen 
und nach langem Widerstände entschlossen, die tödtliche Waffe 
selbst gegen ihre eigenen Brüder zu führen; aber sie konnte 
die große Aufgabe, die ihr geworden war, in dem entschei
denden Augenblicke nicht lösen, weil man ihr von Anfang 
an eine falsche und unwürdige Stellung gegeben hatte, weil 
sie während ihres ganzen Bestehens der inneren Organisation 
entbehrte, deren sie zu einer kräftigen und einmüthigen Wirk
samkeit bedurfte, weil man den Zwiespalt innerhalb derselben 
und ihr gegenüber im Volke nährte und weil sie daher nicht 
den Muth, nicht das Recht und die Kraft hatte, das ganze 
Volk zu repräsentiren.

Das zweite Organ, welches sich dem frei gewordenen 
Volke zur Kundgebung seines Willens darbot, war die 
freie Preffe. Auch auf diesem Gebiet muß es anerkannt 
werden, daß das Volk, das bis jetzt die schwersten Fesseln 
der Bevormundung auf demselben getragen, die plötzlich 
gewonnene volle Freiheit mit Würde und Mäßigung zu ge
brauchen verstand. Von den älteren, an Gesinnungslosigkeit 
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schon gewöhnten Blättern schlug besonders die Vossische 
Zeitung nach dem Umschwung der Verhältnisse in ihr ab
solutes Gegentheil um, folgte aber alsbald nach alter Ge
wohnheit jederzeit der Richtung, die ihr die eben herrschende 
Macht vorzuschreiben schien. Von der großen Zahl neu er
standener Zeitschriften waren es die schon früher begründete 
Zeitungshalle und die Reform, welche in entschieden 
radikalem Sinne, freilich nicht selten in etwas aufregender 
Weise, zu wirken suchten, während die Nationalzeitung, 
dem Principe der Demokratie und der Gleichberechtigung 
mit Entschiedenheit huldigend, in mäßiger und würdiger 
Weise für dasselbe kämpfte, und durch ihre schnelle und all
gemeine Verbreitung den Beweis führte, daß diese Tendenz 
und diese Haltung vornehmlich der Gesinnung und den Be
strebungen des Volkes entsprach. Dagegen fehlte die Re
gierung auch auf diesem Gebiete dadurch, daß sie es nicht 
der Mühe werth hielt, sich selbst ein Organ zur Kundgebung 
ihrer Grundsätze und Absichten und zur Einwirkung auf die 
öffentliche Meinung zu schaffen, und dadurch der Irreleitung 
derselben und der Verbreitung des Mißtrauens gegen sich 
selbst wirksam entgegenzutreten.

Eine eigenthümliche und einflußreiche Erscheinung auf 
dem Gebiete der Presse war aber neben den Zeitschriften und 
der fruchtbaren, aber wenig beachteten Brochüren-Literatur 
die sogenannte Straßen presse. Eine Unzahl von Flug
blättern, welche die Ereignisse des Augenblicks in äußerst 
volkstümlicher, meist humoristischer Weise behandelten, wurde 
oft in vielen Tausenden von Exemplaren binnen wenigen 
Stunden verbreitet. Die Straßenecken bedeckten sich mit 
unzähligen Plakaten, die von dem ewig zuströmenden Publi
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kum mit der lebhaftesten Theilnahme gelesen wurden und 
deren Inhalt stets lebhafte Diskussionen innerhalb der be
sonders an einzelnen Punkten sich sammelnden Gruppen her- 
vorrief, so daß die Geisteserzeugnisse Einzelner aus dem 
Volke auf diesem Wege sofort zum allgemeinsten Eigenthume 
desselben wurden.

Ganz besonders aber trug zur schnellen Verbreitung 
solcher Flugblätter, so wie der regelmäßig erscheinenden und 
oft sehr scharfen Witzblätter („Ewige Lampe", „Krakehler", 
„Kladderadatsch") das wie durch Zauber hervorgerufene 
Institut der „fliegenden Buchhändler" bei, die, meist 
Knaben von zehn bis fünfzehn Jahren, in großer Zahl diese 
Erzeugnisse der Literatur an allen Straßenecken mit lärmen
dem Geschrei den Vorübergehenden feilboten und aufdrängten, 
und auf diese Weise wirklich im Fluge, was der Moment 
erzeugt hatte, auch im Moment zur Kenntniß der ganzen 
Bevölkerung brachten.

Man muß sich jene Zeit lebhaft ins Gedächtniß zurück
rufen, um sich ein Bild davon zu machen, wie schnell und 
allgemein ein aus dem Kopfe und dem Herzen eines Ein
zelnen entsprungener Gedanke in die große Masse der Be
völkerung geworfen zu werden vermag. — Und es ist nicht 
zu läugnen, daß diese Straßenliteratur mit ihren im Ein
zelnen so unscheinbaren geflügelten Boten einen Einfluß auf 
die Ansichten und die jedesmalige Stimmung des Volkes 
ausübte, dem für den Augenblick kein Widerstand geleistet 
zu werden vermochte, der aber — und dies war das eigent
liche Heilmittel gegen diese freilich nicht gefahrlose Macht — 
zn schnell wieder verschwand und von einem neuen Eindruck 
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verdrängt wurde, als daß er sich jemals in ernsten Thaten 
hätte kundgeben können.

Es sind in den ersten Monaten nach der Revolution 
gerade von dem weniger bemittelten Theile des Volkes un
zweifelhaft viele Tausende für Flugschriften ausgegeben wor
den, die für wenige Pfennige an den Straßenecken feilge
boten wurden. Aber so sehr war diese Art von Literatur 
dem Publikum, das sich damals mehr als je auf den Stra
ßen bewegte, zum Bedürfniß geworden, daß, trotz der un
erträglichsten Belästigung, der man nicht selten von diesen 
„fliegenden Buchhändlern" ausgesetzt war, doch die mehr
mals versuchten Maßregeln der Polizei gegen ihre Wirk
samkeit fruchtlos waren und an dem Schutze scheiterten, 
welcher dem fliegenden Buchhandel und seinen Organen vom 
Volke zu Theil wurde.

Viele Hunderte von armen Familien haben durch den
selben ihre Existenz gefunden, und erst der Belagerungs
zustand machte ihm, wenigstens auf den Straßen, ein 
Ende. Doch fanden die gewandren Jünger dieses Instituts 
noch lange nachher Gelegenheit, ihr einträgliches, aber ge
fährliches Geschäft auf anderen Wegen fortzusetzen, und 
noch jetzt sind die Ueberreste dieses so schnell emporgeblühten 
Gewerbszweiges nicht ganz verschwunden.

Die Presse hat natürlich mit den veränderten Verhält
nissen die große Macht verloren, welche sie damals besonders 
in ihrer unmittelbaren Einwirkung auf das Volk auszuüben 
vermochte. Mannigfache Beschränkungen sind inzwischen für 
dieselbe eingetreten, aber der Sinn des Volkes, welcher in 
jener Zeit für ihre Erzeugnisse und besonders für die Tages
literatur erweckt und gepflegt wurde, hat selbst durch eine 
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mehr als sechsmonatliche Unterdrückung der Preßfreiheit wäh
rend des Belagerungszustandes nicht ertödtet werden können. 
Das Volk ist durch den kurzen unbeschränkten Genuß einer 
vollkommen freien Presse, und wahrlich nicht minder durch 
den Mißbrauch derselben, wie vurch ihren zweckmäßigen Ge
brauch, für das Verständniß ihrer Erzeugnisse und seiner 
politischen Zustände mächtig herangereift; und die Presse 
wird, selbst wenn sie noch drückendere Beschränkungen er
fahren sollte, als ihr gegenwärtig auferlegt sind, von jetzt 
ab immer eine Macht bleiben, gegen welche man vergebens 
versuchen wird, mit den Waffen der Gewalt und der Unter
drückung zu kämpfen.

Die dritte Kraft, mit welcher das Volk seinen Willen 
kundzugeben und geltend zu machen suchte, war das freie 
Vereins- und Versammlungsrecht. Auf diesem dem 
Volke bisher ganz unbekannten Gebiete entwickelte sich in 
kurzer Zeit eine so umfassende und durchgreifende Thätig
keit, daß sich die ganze Kraft des Volkes darauf zu kon- 
centriren schien. — Die Volksversammlungen in den Zelten, 
welche der Revolution vorangegangen, hatten das Versamm
lungsrecht gewissermaßen vorweg genommen. Der erste Ver
ein aber, welcher sich nach der Revolution bildete, war „der 
politische Klub", welcher später den Namen des „demo
kratischen" annahm und die radikale Richtung in der Be
wegung von 1848 zu vertreten suchte. Ihm gegenüber bil
dete sich als Organ der gemäßigteren Richtung der kon
stitutionelle Klub, und diese beiden stellten einige Zeit 
hindurch die Haupt-Centralpunkte für die öffentliche Be
sprechung der politischen Angelegenheiten dar.

Zum ersteren gehörte besonders die Jugend und die 
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mehr stürmischen als besonnenen Führer derselben, zu denen 
sich leider auch bald so Mancher gesellte, dem seine eigenen 
Zwecke höher galten, als die der Gesammtheit. Von der 
Tribüne dieses Klubs vernahm man jene später so allgemein 
gewordenen Stichwörter der Revolution., durch welche die 
Masse aufgeregt und fortgerissen, aber nicht belehrt wurde. 
Es wurden die Theorieen von den letzten Konsequenzen der 
Revolution in den Vordergrund gestellt und mit lebhaften 
Farben gemalt, aber kaum nach dem Wege gefragt, auf dem 
man zu denselben gelangen könne. Es wurden besonders 
für die mittellosen und arbeitenden Klassen die höchsten For
derungen gestellt, die glänzendsten Hoffnungen erweckt; aber 
nichts gethan, um dieselben zu erfüllen. Daher war es 
dieser Klub hauptsächlich, dem die große Zahl der arbeiten
den Klassen zuströmte und mit Begeisterung angehörte, und 
dessen Verhandlungen und Beschlüsse oft von bedeutendem 
Einflüsse auf die momentane Stimmung der Stadt und ihrer 
Bevölkerung waren.

Der konstitutionelle Klub hingegen, von einem 
Führer der früheren Königsberger Opposition, Ludwig 
Crelinger, gestiftet, repräsentirte die freisinnige Bour
geoisie, welcher sich alsbald das große Heer des Beamten- 
thums und der Geheim-Räthe anfchloß, die sich unter die 
Fittige der Revolution flüchteten und sich durch freisinnige 
Reden bei der Bevölkerung zu rehabilitiren suchten. Die 
Tendenz, welche dieser Klub verfolgte, war natürlich die 
des Konstitutionalismus mit Zurückweisung aller republika
nischen Bestrebungen. Die Verhandlungen desselben waren 
nach Maßgabe der Kräfte, die er besaß, viel bedeut
samer, die Reden glänzender, als im demokratischen Klub.
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Aber seine Bedeutung lag eben auch nur ausschließlich in 
diesen Reden und in einigen ebenso glänzend stylisirten Ad- 
dressen, welche hierhin und dorthin entsendet wurden. That
kraft war in diesem den Zeiten vor der Revolution ange
hörenden Liberalismus nicht, und eine Einwirkung auf das 
Volk und die Entwickelung der Gegenwart vermochte er 
kaum zu gewinnen, wie er auch auf die Wahlen zu den 
beiden Nationalversammlungen trotz seiner großen Anstren
gung nuc einen sehr geringen Einfluß ausübte. Auch zeigte 
es sich bald, daß sehr verschiedenartige Elemente und poli
tische Richtungen in demselben zusammcngetreten waren, und 
es sonderten sich daher sowohl nach rechts wie nach links 
der patriotische Verein und der Verein für Volks
rechte aus demselben ab, während sich neben dem demo
kratischen Klub eine bedeutende Zahl von Vereinen bil
dete, die in Tendenz und Form wenig von demselben ab- 
wichen, und ihre Entstehung theils lokalen, theils persönlichen 
Ursachen verdankten.

Neben diesen bereits ziemlich zahlreichen Klubs hatten 
sich fast in allen Bezirken der Stadt, deren Zahl mehr als 
hundert beträgt, besondere gewissermaßen neutrale Vereine 
zur Besprechung politischer Fragen und besonders zur Pflege 
socialer Zwecke gebildet. Und diese Vereine haben nicht nur 
eine Lebenskraft bewährt, welche selbst den Druck des Be
lagerungszustandes überdauerte, sondern es sind auch aus 
denselben sociale Institute hervorgegangen, die von wesent
lichem und bleibendem Einfluß auf die Volksentwickelung 
sein müssen. Freilich aber hat die schroffe Sonderung der 
Parteien im Volke auch diese Bezirksvereine großentheils in 
der Weise auseinander gerissen, daß gegenwärtig fast jeder
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Bezirk einen konservativen und einen demokratischen Verein 
besitzt. Endlich waren noch eine Anzahl von Klubs und 
Vereinen gestiftet worden, welche weniger eine bestimmte 
Parteistellung einnahmen, als besondere Zwecke verfolgten. 
Wir erwähnen unter diesen nur den Bürgerwehrklub 
und den noch jetzt in Wirksamkeit befindliche Verein für 
das Wohl der arbeitenden Klassen, der sich aus den 
Vertretern sämmtlicher Bezirke bildete und die sociale Wirk
samkeit derselben centralisirte.

In noch lebendigerer Weise, als in den Klubs und 
Vereinen äußerte sich diese neue Richtung des öffentlichen 
Lebens in den zahlreichen, oft von vielen Tausenden be
suchten Volksversammlungen. In diesen, welche meist 
von dem demokratischen oder verwandten Klubs, selten vom kon
stitutionellen, berufen und geleitet wurden, glänzten die be
liebten Redner noch mehr, als auf der Vereinstribssne in 
den bekannten Schlag- und Glanzwörtern der Revolution. 
Einzelne sogenannte Volksführer schienen für diese Tribüne 
unter freiem Himmel, die meist wiederum vor den Zelten 
aufgerichtet war, wie geschaffen, und hier war es, wo be
sonders Held seine glänzenden Triumphe feierte und sich 
eine Zeit lang in der That als mächtigster Volksführer zu 
behaupten wußte, da er die Kunst verstand, die Leidenschaft 
bis zu einer gewissen Höhe anzuregen, seine Zuhörer zu leb
haften Demonstrationen hinzureißen und dann wieder die 
Gemüther so weit zu beruhigen, daß eben viel gefordert, 
laut gedroht und nichts gethan wurde. Neben ihm wirkten 
Männer wie Sichler, Karbe, Urban, Eckert und viele 
Andere mit mehr oder minder gutem Willen für die Sache 
des Volkes, mit mehr oder minder Selbstsucht und Eitelkeit, 

10 
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mit mehr oder minder Bewußtsein über das, was sie wollten , 
und erstrebten.

Einen besonderen Platz unter den Klubs hatte sich der 
sogenannte Lindenmüller durch Begründung des Linden- 
klubs verschafft, der ohne bestimmte Mitgliedschaft seine öf
fentlichen Verhandlungen in später Abendstunde auf freier 
Straße an einem der frequentesten Punkte der Linden abhielt, 
sich jedes Mal zum Theil aus den Vorübergehenden bildete, 
und meist zu so großer Zahl anwuchs, daß oft die Passage 
gehemmt und bei der meist sehr heiteren Lebhaftigkeit der 
Verhandlung für ängstliche Gemüther bedenklich war.

Neben allen diesen Elementen der öffentlichen Bewegung 
und der stets sich erneuenden, aber immer nur momentanen 
Aufregung, auf welche die Regierung, obgleich einzelne Vereine, 
wie der konstitutionelle Klub, ihr dazu die Hand boten, durch
aus keinen Einfluß zu gewinnen suchte, hatte das Ministerium 
in Gemeinschaft mit den städtischen Behörden noch ein be
sonderes, wie es schien, sehr gefährliches Element der Auf
regung geschaffen, indem man in den ersten Tagen und im 
ersten Schrecken der Revolution nach dem Vorbild von Paris 
vor Allem die hochgespannten Forderungen der Arbeiter 
zu befriedigen suchte und zwar in einer Weise, durch welche 
die Ansprüche derselben nothwendig gesteigert, aber die Ruhe 
keineswegs gesichert wurde. Es wurden nämlich große Bau
plätze eingerichtet, auf denen eine bedeutende Zahl solcher 

' Arbeiter gegen einen sehr hohen Lohn, aber ohne alle Kon
trolle ihrer Thätigkeit mit durchaus zwecklosen Arbeiten be
schäftigt wurde. Auf diese Weise mußte in denselben nicht 
nur die Meinung erweckt werden, daß man für sie, als einen 
neu geschaffenen bevorrechten Stand, ohne Weiteres zu sorgen 
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habe, und dadurch ein gewisser Uebermuth in ihnen hervor
gerufen werden, der bei ihrer niedrigen Bildungsstufe oft in 
rohester Weise hervortrat, sondern es bot auch die 
Muße, deren sie auf diesen Plätzen pflegten, und die große 
Anzahl der so Vereinigten die günstigste Gelegenheit dar, 
um sie durch Führer theils aus ihrer eigenen Mitte, theils 
aus anderen Kreisen zu den mannigfachsten, oft sehr be
unruhigenden, wenn auch niemals gefährlichen, Excessen an- 
zuregen. Und die R'ehberger als die zahlreichsten und 
unruhigsten unter dieser Klasse, sind daher lange Zeit ein 
Gegenstand der Furcht und Besorgniß für zaghafte Gemü
ther gewesen.

Wenn unter solchen Verhältnissen bei fast gänzlicher 
Unthätigkeit der bisher wirksamen Behörden und bei dem 
geringen Ansehen, welches die Bürgerwehr genoß, Berlin 
besonders seiner äußeren Erscheinung nach in einer beständig 
aufgeregten, nicht selten für den Augenblick bedrohlichen Be
wegung sich befand; — wenn die Physiognomie der Straßen 
und Plätze, auf denen stets eine große Menschenmenge hin 
und her wogte, eine von der früher glänzenden sehr ver
schiedene geworden zu sein schien, so mußte diese Erschei
nung für denjenigen eine sehr natürliche sein, der mit den 
Verhältnissen auch nur einigermaßen bekannt war, und konnte 
Niemandem ernstliche Besorgniß einflößen, der es der Mühe 
werth hielt, sich mit der Gesinnung und Stimmung des 
Volkes vertraut zu machen. Vielmehr durfte man es als 
einen Beweis von der gemäßigten und friedlichen Gesinnung 
des Berliner Volkes, als eine Fortwirkung des sittlichen 
Geistes erkennen, welcher sich in der Revolution selbst kund- 
gegeben hatte, wenn in jener ganzen Zeit bis zum Juni 

10* 
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trotz der Schwäche und zahlreichen Mißgriffe der Regierung 
nicht ein einziger erheblicher Erceß, nicht ein einziger Angriff 
auf Personen und Eigenthum erfolgte und vielmehr die 
in dieser großen Stadt sonst so zahlreichen Verbrechen Ein
zelner in dieser Zeit seltener als je waren.

Dennoch beunruhigten alle diese ungewohnten Erschei
nungen bereits aufs Lebhafteste die Gemüther der Ruhe- 
und Ordnung liebenden Bourgeoisie, welche geglaubt hatte, 
mit einem Tage des Kampfes ohne Weiteres in den vollen 
und friedlichen Genuß der neuen Freiheit eintreten zu können. 
Auch ließen die allgemeinen europäischen Verhältnisse und 
diese besonderen Zustände Berlins eine so rasche Wiederkehr 
des erschütterten öffentlichen Vertrauens nicht zu, daß die 
Arbeit der Fabrikanten und der Handwerker wieder ihre 
frühere Lebendigkeit gewinnen, der Werth der Staats
papiere, der Grundstücke und Wohnungen zu seiner alten 
Höhe zurückkehren konnte. Daher begann besonders in dem 
besitzenden und wohlhabenden Theil der Bevölkerung die 
Sehnsucht nach Ruhe und Frieden und nach der alten 
Ordnung der Dinge zu erwachen, wenn man mit dieser 
auch noch nicht an eine Rückkehr der früheren politischen 
Zustände dachte. Man begann mit Unwillen auf die Zu
stände und besonders auf die Personen zu blicken, durch 
welche diese Aufregung immer aufs Neue geweckt und er
halten wurde; und es bereitete sich auf diese Weise die Bildung 
der Partei für Ruhe und Ordnung um jeden Preis vor, 
auf welche sich die spätere Regierung bei ihren Maßregeln 
gegen die Revolution und ihre Errungenschaften allein zu 
stützen vermochte.

Noch früher und entschiedener aber als in Berlin trat 
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diese Partei mit ihren Bestrebungen in einzelnen Provinzen 
hervor, die überhaupt Anfangs von den Strömungen der 
Revolution minder ergriffen schienen, und von diesen gingen 
durch die Presse die heftigsten Jnvektiven gegen die Haupt
stadt und ihre Bevölkerung — ja, gegen die Märzrevolution 
selbst aus, so daß selbst der Magistrat von Berlin sich ver
anlaßt sand, gegen diese Verläumdungen aufzutreten und 
sich für den guten Geist der Berliner Bevölkerung, so wie 
besonders für die Sicherheit des Königs und des Thrones 
inmitten derselben zu verbürgen. Für eine gewisse Partei 
aber mochte es sehr erfreulich sein, in den Provinzen ein 
Mittel zu erkennen, das man seiner Zeit gegen die von 
Berlin ausgegangene Revolution anzuwenden habe.

Dies waren die Zustände, dies das allgemeine Bild 
des Volkslebens in Berlin während der ersten Sommer
monate nach der Revolution. Wir haben jetzt nur noch 
einige Ereignisse zu erwähnen, welche auf diese Zustände 
begründet aus jener Zeit bemerkenswerth sind.

Die erste bedeutende Demonstration, welche von dem 
radikalen Theile des Volkes ausging und von dem ge
mäßigteren Theil desselben bekämpft wurde, war die soge
nannte „Gründonnerstag-Demonstration", welche 
am 20. April gegen den beschlossenen indirekten Wahlmodus 
von dem demokratischen Klub angeregt wurde und, wie es 
hieß, von vielen Tausenden durch einen imposanten Zug 
vor das Schloß ausgeführt werden sollte, um das dort ver
sammelte Ministerium zur Zurücknahme dieser Maßregel zu 
bewegen. Der konstitutionelle Klub hatte sich in einem Riesen
plakate mit Entschiedenheit gegen diese Ansicht und insbe
sondere gegen eine derartige Demonstration erklärt, und das 
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Ministerium hatte die Bürgerwehr in großer Zahl vor das 
Schloß und in die angrenzenden Straßen berufen, um sich 
gegen, die etwa andrängende Menge zu schützen. Alle diese 
Anordnungen schreckten die bereits sich ansammelnde Menge, 
noch mehr aber die muthvollen Führer derselben von der 
Ausführung ihrer Absichten zurück. Die Demonstration 
mißlang gänzlich, und es verblieb bei dem von dem ver
einigten Landtage bereits angenommenen indirekten Wahl
modus. Dagegen hatte dieses Ereigniß, bei welchem zum 
ersten Male die Bürgerwehr in entschiedener Haltung grö
ßeren Massen des Volkes gegenübertrat, wesentlich dazu bei
getragen, den Gegensatz zwischen diesem bewaffneten und 
dem unbewaffneten Theile desselben an den Tag zu bringen 
und die Achtung vor dem neu gegründeten Institut der 
Volkswehr zu untergraben, so wie sich seitdem auch das 
Mißtrauen des Volkes in die gegenwärtige Regierung und 
ihre Absichten befestigte und ausbreitete.

Viel tief greifender und gefahrdrohender aber, nicht nur 
für das Ministerium, sondern für die Ruhe der Stadt über
haupt wurde die von demselben beschlossene Maßregel der 
Zurückberufung des Prinzen von Preußen.

An den Namen dieses Prinzen knüpfte sich — ob mit 
Recht oder Unrecht, wollen wir hier unentschieden lassen — 
in der Meinung des Volkes immer noch der Gedanke an 
die Urheberschaft des blutigen Kampfes vom 18. März. 
Nur mit Mühe war es in den ersten Tagen nach der Re
volution gelungen, das gegen die Person des Prinzen auf
geregte Volk von der Zerstörung seines Palastes zurück- 
zuhälten, und immer noch wurde seine Person mit dem Ge
danken an eine mögliche Reaktion und mit der Besorgniß 



— 151 —

vor einer solchen identificirt. In dieser Ansicht wurde 
die öffentliche Meinung noch dadurch bestärkt, daß das 
Heer und insbesondere die Garden, gegen welche der 
Kampf jener Tage vornehmlich gerichtet war, um so ent
schiedener ihre Sympathieen für diesen Prinzen kundgaben, 
je mehr sich die Sympathie des Volkes von demselben ab- 
wendete. Da erschien plötzlich ganz unerwartet am 11. Mai 
im Staats-Anzeiger die Mittheilung eines Schreibens, in 
welchem das Staatsministerium an den König den Antrag 
stellte, „dem Prinzen von Preußen die Abkürzung 
des Aufenthalts in England zu empfehlen", und 
zugleich wurde die Zustimmung des Königs zu diesem An
träge mitgetheilt.

Wenn schon diese Thatsache allein geeignet war, die 
höchste Aufregung in der Bevölkerung von Berlin und selbst 
in der ruheliebenden Partei Besorgnisse vor ernsten Unruhen 
hervorzurufen, so mußte das Ministerium die allgemeinste 
Entrüstung auf sich laden, durch die Art und Weise, wie 
dasselbe in seinem Schreiben jenen Antrag motivirte, indem 
es in demselben hieß: „Der Prinz sei vom Könige mit einer 
diplomatischen Mission nach England entsendet wor
den", während alle Welt wußte, daß seine Entfernung ent
weder eine Flucht gewesen, oder auf königlichen Befehl er
folgt sei. Ferner hieß es in jenem Aktenstücke, „es sei un
umgänglich nothwendig, daß der Thronfolger nicht nur die 
vereinbarte Verfassung beschwörend anerkenne (ein Grund
satz, der gegenwärtig nicht mehr in Geltung zu sein scheint), 
sondern auch daß während der Berathung derselben die Na
tionalversammlung die Gewißheit habe, in dem ersten Unter
than des Königs einen Mitbürgen der Rechte zu finden, 
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welche des Königs Gnade den Volksvertretern 
einzuräumen beschlossen hat; und die Ritterlichkeit 
des Prinzen von Preußen sei die sicherste Gewähr für das 
aufrichtige Beharren auf einer Bahn, welche der Prinz als 
ein Bedürfniß für das Wohl des Volkes erkannt habe."

Dieses schroffe Entgegentreten des Ministeriums gegen 
die unzweifelhaft und einmüthig kund gegebene öffentliche 
Meinung, die noch so entschieden dem Prinzen entgegen- 
stand, daß man bei den eben stattfindenden Wahlversamm
lungen sich nur mit großer Vorsicht über die Thronfolge 
zu äußern wagte, mußte als eine offenbare absichtliche Miß
achtung eines im Volke' noch so lebhaften Gefühls erscheinen. 
Eben so sehr wurde aber auch der einfache Sinn des Volkes 
durch die Form der ministeriellen Denkschrift verletzt, welche 
so sichtbar an die diplomatischen und lügenhaften Wendungen 
einer Zeit erinnerte, die man so eben vollständig begraben 
zu haben glaubte und in welcher die Absicht der Regierung 
nur veröffentlicht zu werden pflegten — nicht um das Volk 
zu belehren, sondern um es irre zu führen und zu 
täuschen.

Daher brach auch sofort ein so furchtbarer und allge
meiner Sturm, nicht nur gegen die beabsichtigte Zurück
berufung des Prinzen, sondern gegen das Ministerium selbst 
los, daß die Existenz desselben auf's Ernsteste gefährdet und 
die Ruhe der Stadt zum ersten Male ernstlich bedroht schien.

Es mußte der Regierung ein unzweifelhaftes Zeugniß 
von der Unzweckmäßigkeit ihrer Maßregel sein, daß alle 
Parteien, alle sonst einander widerstrebenden Klubs und 
Vereine sich zur Bekämpfung derselben mit voller Ein- 
müthigkeit verbanden und sofort gemeinsam eine große Volks
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Versammlung beriefen, um durch das Gewicht derselben das 
Ministerium zur Zurücknahme jenes Beschlusses zu bewegen. 
Sogar die Stadtverordneten sprachen sich gegen diese Maß
regel aus, und verweigerten ihre Vermittelung zwischen dem 
Ministerium und der ausgeregten Bevölkerung, und selbst der 
Magistrat wagte keine Aeußerung gegen den allgemeinen 
Unwillen des Volkes. Die gesammte Bürgerwehr aber 
sprach ihre Ansicht gegen die Zurückberufung des Prinzen 
offen und entschieden aus, und selbst der kommandirende 
General Asch off, mit sämmtlichen Führern der Bürger
wehr erklärte, „daß er in keiner Weise einer Demonstration 
des Volkes gegen diese Maßregel der Regierung entgegen 
treten werde."

So schien von allen Seiten das Ministerium verlassen, 
aber es beharrte dennoch bei seiner Absicht. Von der durch 
die vereinigten Klubs in den Zelten berufenen Versammlung 
bewegte sich ein unabsehbarer, wohl zehn Tausend Theil- 
nehmer zählender Zug in geordneten Reihen nach der Wil
helmsstraße vor das Hotel Camphausens und entsandte 
eine Deputation zu demselben mit der dringenden Auffor
derung, die Zurückberufung des Prinzen zurückzunehmen. 
Obwohl die versammelte Masse einen friedlichen Charakter 
kundgab, so gehörte doch einiger Muth dazu, ihre ungestüme 
Forderung zurückzuweisen. Camphausen war der drohenden 
Gefahr entgangen, indem er sich zum Könige nach Potsdam 
begab, wobei es sich schon kundgab, welche Gefahren in 
dringenden Fällen aus der Entfernung des Königs von 
dem Sitze der Regierung erwachsen könnten. Schwerin 
aber erschien auf dem Balkon und erklärte der Menge, daß 
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durch solche Demonstrationen das Ministerium zur Aenderung 
seiner Beschlüsse, sich nicht bewogen fühlen könne, daß aber 
der Ministerpräsident sich zur nochmaligen Berathung des 
Gegenstandes beim König befinde und daß binnen 24 Stun
den eine bestimmte Erklärung werde veröffentlicht werden. 
Die Menge beruhigte sich wider Erwarten bei diesem wenig 
erbaulichen Resultat und ging, ohne weitere Excesse zu ver
üben, auseinander. — Zeugniß genug, wie wenig man im Volke 
zur Ausübung von Gewaltmaßregeln geneigt war, da man 
in jenem Moment unzweifelhaft die Macht dazu gehabt hätte.

Andern Tages erschien eine öffentliche Bekanntmachung, 
in welcher die angeordnete Maßregel zwar nicht widerrufen 
wurde, aber die aufgeregte Bevölkerung durch die Erklärung 
beruhigt werden sollte, daß die Rückkehr des Prinzen keines
wegs so nahe sei, als man zu glauben schiene, und in keinem 
Falle vor dem Zusammentritt der National - Versammlung 
erfolgen werde, da er sich augenblicklich noch in England befinde 
und seinen Weg über Belgien nehmen werde, um sich mit den frei
sinnigen Institutionen dieses Landes bekannt zu machen. Jeden
falls werde derselbe vorher, wie es nie anders die Absicht gewe
sen sei, seine volle Zustimmung zu der neu betretenen konsti
tutionellen Bahn öffentlich kund geben.

Auch diese Erklärung vermochte die Besorgnisse des 
Volkes nicht zu beseitigen, und man sah einer wiederholten 
und entschiedenem Demonstration desselben entgegen. Als 
aber Plötzlich durch Held eine bewaffnete Volksversamm
lung nach den Zelten berufen ward, und sich auf diese Weise 
die Absicht zur Erneuerung eines offenen Aufstandes kund- 
gab, stellte sich zunächst die Bürgerwehr diesem Vorhaben 
entschieden entgegen und zeigte sich entschlossen, diese Ver
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sammlung zu verhindern. Auch in dem übrigen Theile der 
Bevölkerung gab sich offene Mißbilligung gegen die Be
rufung einer solchen Versammlung kund, — und so war 
die Einmüthigkeit im Volke gestört, und da durch die mi
nisterielle Erklärung die Besorgniß für den Augenblick be
seitigt schien, sür die Zukunft aber die Nationalversammlung 
berufen war, die Wünsche und die Rechte des Volkes zu 
vertreten, so beruhigte sich allmälig die Aufregung des Volkes 
und das Ministerium Camphausen war aus der drohenden 
Gefahr gerettet.

Aber die Sympathie des Volkes für die Männer, welche 
dieses Ministerium bildeten, und das Vertrauen auf die Ent
schiedenheit und Redlichkeit ihrer Absichten war durch diese 
Vorfälle auss Tiefste erschüttert, und so wenig war die all
gemeine Mißstimmung im Volke trotz der äußerlich einge- 
tretenen Ruhe verschwunden, daß man sich genöthigt sah, 
eine auf den 15. Mai anberaumte Musterung der Bürger- 
wehr durch den König wieder abzubestellen, weil man un
angenehme Demonstationen von Seiten derselben fürchtete. 
Dagegen fand am 16. Mai eine Vorstellung sämmtlicher 
Majore der Bürgerwehr durch den General Asch off bei 
dem Könige statt, in welcher derselbe sür die aufopfernde 
Hingebung, welche die Bürgerwehr zur Erhaltung der Ord
nung bewiesen habe, seinen Dank aussprach und sein könig
liches Ehrenwort gab, „daß er mit Freuden jede Gelegen
heit ergreifen werde, diese Worte durch die That zu be
kräftigen."

Unter diesen mannigfachen und immer sich erneuernden 
Bewegungen war denn die Zeit herangerückt, in welcher so
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wohl das deutsche, wie das preußische Volk durch National
versammlungen ihre gesetzliche Vertretungen finden und den 
Neubau des Staates gründen sollten.

Wir haben nur noch, ehe wir die Wirksamkeit dieser 
Versammlungen selbst ins Auge fassen, auf die Wahlen für 
dieselben einen flüchtigen Blick zu richten.

Noch waren nicht zwei Monate vergangen, seitdem 
das Volk überhaupt zu einer Betheiligung am politischen 
Leben gelangt war, als es schon das bedeutendste und zu
gleich schwierigste seiner Rechte ausüben sollte. Die Wahl
bewegung, wie wir fie besonders hier in Berlin kennen ge- 
ernt haben, war daher in jeder Beziehung eine unge- 
lordnete, das Resultat der Wahl ein unsicheres, fast zufälliges.

Noch hatten sich keine Parteien in bestimmten Gegen
sätzen zu einander gestaltet, denn man befand sich noch in 
voller Einmüthigkeit in der Anerkennung und im Preise der 
Revolution. Freilich begannen schon die konservativeren 
Elemente der Bevölkerung sich von den radikaleren zu unter
scheiden und zu sondern, und bei den Wahlen der Wahl
männer, welche in engeren Kreisen vollzogen wurden, war 
bereits ein gewisser Parteikampf, aber auch hier nur in den 
rohesten Formen und in einer sehr beschränkten Art bemerkbar. 
Die volle Nathlosigkeit aber zeigte sich, als nun die Wahl
männer zur Wahl der Abgeordneten selbst zu schreiten hatten. 
Wo sollte man nach drei und dreißig Jahren der politischen 
Dürre und Bevormundung die Männer finden, die des Ver
trauens für eine so hohe Aufgabe würdig waren, wie fie 
die beiden Nationalversammlungen zu lösen hatten? — Wie 
sollte man aus der ungeheuren Zahl von Kandidaten, die
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sich plötzlich aus allen Kreisen der Gesellschaft zur Vertre
tung des Volkes berufen fühlten, die Männer von Geist 
und Wissen, von Gesinnung und Charakter erkennen, da 
man eben nur eine kurze Rede von ihnen hören konnte? 
— Wie sollte man vor Allem einen sicheren Maßstab für 
den politischen Standpunkt des Kandidaten gewinnen, da 
man selbst einen solchen nicht hatte, und alle Redner meist 
in einem allgemeinen Preise der Revolution in begeisterter 
Liebe für Freiheit und Volksrechte übereinstimmten, aber 
auch Alle in gleicher Weise ihre Anhänglichkeit für das kon
stitutionelle Königthum aussprachen und etwa nur in ihren 
Thcorieen über eine oder zwei Kammern, über absolutes 
oder suspensives Veto und ähnliche damals noch wenig zur 
Reife gekommenen Fragen, mehr oder weniger von einander 
abwichen.

So war denn die Entscheidung der Wahlurne in der 
That nicht selten eine zufällige, und überall eine unsichere, 
und so konnte es kommen, daß in demselben Wahlkreise 
neben dem ultra-radikalen Jung der äußerst konservative 
Spdow, neben Behrends von der äußersten Linken, 
Bauer von der äußersten Rechten, neben Waldeck Camp
hausen gewählt werden konnte.

Und so geben die beiden Nationalversammlungen bei 
ihrem Zusammentritt ein getreues Bild von den damaligen 
Zuständen und Stimmungen im Volke und darum von der 
Unsicherheit und Unklarheit über die Zwecke, die sie zu er
streben hatten. Aber zum Bewußtsein und vollberechtigten 
Ausdruck seiner politischen Ueberzeugungen und Bestrebungen 
vermochten sie sich erst später zu erheben, als sich diese im 
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Volke selbst klarer und bestimmter ausgebildet hatten und 
von diesem aus der Versammlung seiner Vertreter mit
getheilt wurden. Nur durch die nothwendige Wechselwirkung 
zwischen dem Volke und seinen Vertretern sand sich die 
preußische National - Versammlung berechtigt und befähigt, 
im Namen und im Geiste desselben zu wirken, und durch 
den Mangel einer solchen Wechselwirkung verlor die Natio
nalversammlung in Frankfurt den Boden, auf dem sie allein 
das ihr aufgetragene Werk zu vollbringen vermochte.



Mutter Vertrag.

Die Höhen- und Wendepunkte der 
Revolution.

I. Frankfurt.
In der zweiten Hälfte des Mai wurden in Frankfurt 

und in Berlin die beiden großen National-Versammlungen 
eröffnet, von welchen das deutsche Volk die Gestaltung und 
Verwirklichung seiner nationalen Einheit und politischen 
Freiheit erwartete; die beiden Parlamente, in denen das 
Volk von nun ab die gesetzlich anerkannte, aus freier Wahl 
Aller hervorgegangene Vertretung seiner Rechte und Forde
rungen finden sollte.

Die Revolution, bisher in freier, gewissermaßen un
organischer Bewegung, hatte sich einen einigenden Mittel
punkt geschaffen. Der Zusammentritt der Nationalversamm
lungen erschien als der von allen Seiten lang ersehnte Mo> 
ment, mit welchem die ruhelose Bewegung der ersten Monate 
nach der Revolution zu einer bestimmten Gestaltung gelangen 
würde, indem das erste anerkannte und untrügliche Organ 
des Volkswillens und der Volksgewalt ein gleich mächtiges 
Gegengewicht bilden müßte gegen die ewig bewegten Volks
massen auf der einen und gegen die bisher durch nichts be
schränkte Regierungsgewalt auf der andern Seite.
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Übergaben dieseVersammlungenauch wirklich die Gewähr 
für die Lösung der großen Aufgabe, welche die Nation und 
die Revolution von ihnen forderte? Hatten sie vor Allem 
den sicheren und festen Boden gefunden, auf dem sie im 
Namen des Volkes ihr Werk aufrichten und das unzweifel
hafte Recht desselben zur Geltung bringen konnten ? Waren sie mit 
derjenigen Macht bekleidet, durch welche sie ihre Beschlüsse 
zur That zu erheben, einen Widerstand gegen dieselben, 
woher er auch stammen mochte, niederzuwerfen vermochten? 
Die Geschichte ihrer Wirksamkeit wird diese Fragen beant
worten.

Wir wenden unsere Aufmerksamkeit zunächst der Natio
nalversammlung zu Frankfurt, als der einheitlichen Ver
tretung des gesammten deutschen Volkes zu, und wir müssen 
es uns hier sofort klar machen, daß der Ursprung dieser 
Versammlung ein zwiespältiger, auf der einen Seite ein 
revolutionärer, auf der andern ein legitimer war.

Die Revolution mit ihrem ungestümen und einmüthigen 
Verlangen nach einer einheitlichen und nationalen Gestal
tung Deutschlands und nach einem wohlberechtigten Antheil 
des Volkes an der Leitung seiner Geschicke war in Wahr
heit die allein schöpferische Kraft, aus welcher die National
versammlung hervorgegangen ist. Die ersten unzweifelhaft 
aus der Revolution entsprungenen Versammlungen: die 
Heidelberger Versammlung mit der Siebenerkom- 
mission, das Vorparlament und der Fünfziger Aus
schuß waren die Organe, welche sich die freigewordene 
Volkskraft für die Verwirklichung dieses ihres Willens ge
schaffen hatte. Die Beschlüsse des Vorparlaments, das sich 
auf kein Recht zu stützen vermochte, als auf das ab- 
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folute Recht der Revolution, hatten vermöge dieses Rechtes 
vollgültige Kraft, die in jenen Tagen weder von einer Ein
zelregierung, noch vom Bundestage in Frage gestellt wer
den durfte.

Die deutsche Nationalversammlung in Frankfurt ist 
das ausschließliche und unzweifelhafte Produkt des Vorparla
ments, und also gleich diesem ein Produkt der Revolution; 
und somit von dieser zum Träger ihrer souveränen Gewalt, 
zum Vollstrecker ihres absoluten Willens berufen, oeffen 
Recht sich nicht auf bestehende Gesetze, sondern allein auf 
die Souveränität des Volkes stützt.

Aber so unzweifelhaft diese Thatsache scheint, so offen
bar dieselbe in den Momenten, wo die Herrschaft der Re
volution eine unbestrittene war, anerkannt wurde, und so 
wenig damals eine Macht vorhanden war, welche ihr die
ses Recht hätte versagen können, so stand doch neben diesem 
Ursprung und Rechtsquell der Nationalversammlung schon 
die formelle Gewalt des Bundestages, als des scheinbar 
gesetzlichen Organs für die Berufung der Nationalversamm
lung da.

Der natürliche und allein fruchtbare Boden, aus dem 
eine solche Versammlung Hervorzugehen und ihre Kraft für 
die Lösung einer so großen und durchgreifenden Aufgabe zu 
gewinnen vermochte, war verkümmert und unsicher geworden, 
indem man eine fremde und widerstrebende Gewalt vorge
schoben hatte, und sie zum allein berechtigten Urheber der 
Versammlung stempelte, der sie nicht war und nicht sein 
konnte. Der souveräne Volkswille der Revolution in seiner 
vollen und selbstvertrauenden Jugendkraft hatte die Vertre
tung dieses Willens geschaffen, um die neue Gestaltung 

11
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Deutschlands, nach der er Verlangen trug, hervorzuruftn. 
Im vollen Bewußtsein seiner Kraft und seines Rechtes 
glaubte das Volk genug gethan zu haben, indem es diesen 
Willen klar und bestimmt aussprach. Und je unweigerlicher 
die Regierungen und ihre Organe sich demselben unterwar
fen und sich zu seiner Verwirklichung bereit zeigten, um so 
weniger war man bedenklich, über die Mittel und Wege und 
über die äußere Form, in welcher er zur Ausführung ge
bracht wurde.

Aber der alternde und hinsterbende Bundestag hatte 
es nicht versäumt, dieses ihm fremde Produkt der Volks
kraft sich noch in den letzten Augenblicken seines Daseins, 
das ihm von jener gnädig gefristet war, als sein Besitzthum 
anzueignen, und es so dem Volke als ein Vermächtniß zu- 
rückzugeben und zu hinterlassen, das er unvermerkt mit dem 
Stempel des Absolutismus versehen hatte, dem er seinen 
Ursprung verdankte und dem sein ganzes Wirken ge
weiht war.

Nicht das Vorparlament, nicht der Fünfziger Ausschuß, 
sondern der Bundestag hatte die Frankfurter National
versammlung berufen, und nicht dem Willen des Volkes, 
sondern der von ihnen selbst geschaffenen Central-Gewalt, 
schienen die Regierungen Folge zu leisten, als sie die Wah
len für diese Versammlung ausschrieben. Der Bundestag 
endlich war es der in seinem Berufungsdecret die Aufgabe 
der deutschen Nationalversammlung dahin festgcstellt hatte:

„die neuzugründende Verfassung Deutsch
lands zwischen den Regierungen und dem 
Volke zu Stande zu bringen,"

und somit war die Souveränität derselben trotz des aus-



— W8 —

drücklichen Beschlusses des Vorparlaments in Frage gestellt, 
und für die Regierungen ein Haltpünkt geschaffen, um ihrem 
Werke entgegenzutreten, sobald sie wieder Kraft zum Wider
stände gewonnen, und es zu vernichten in demselben Mo
ment, in dem es zu seiner Vollendung gelangt schien.

Ein zweites Uebel, durch welches die Wirksamkeit der 
deutschen Nationalversammlung gehemmt und geschwächt 
wurde, war das gleichzeitige Tagen andrer Volksvertretun
gen und besonders der preußischen Nationalversammlung. — 
Der Volkswille vermochte sich nicht mit voller und unge- 
theilter Kraft in einen einzigen und dadurch um so stärkern 
Mittelpunkt zu concentriren. Die Interessen und Bestre
bungen spalteten sich, und mußten nothwendig auch in Wi
derstreit mit einander gerathen, wenn zu gleicher Zeit das 
Ganze und die einzelnen Glieder desselben zu neuen For
men der Entwickelung sich gestalten wollten. Die noch un
geübte und unerprobte Kraft des Volkes und seiner Führer 
reichte nicht aus, um zwei so großartige neue Schöpfungen 
zu gleicher Zeit hervorzurufen! Es fehlte an Männern von 
allgemeinem und bewährtem Vertrauen, die hier und 
dort der großen Aufgabe gewachsen waren. Und was auf 
diese Weise die einheitliche Vertretung des Volkes an Kraft 
verlor, das gewännen die Einzelregierungen, um hier wie 
dort ihren Willen dem Willen des Volkes gegenüber wie
derum zur Geltung zu bringen.

Endlich können wir uns nicht verhehlen, daß die durch 
freie Urwahlen des gesummten Volkes zu einer einheitlichen 
Vertretung desselben berufene Versammlung keineswegs aus 
einem ebenso einheitlichen und klaren Bewußtsein dessen 
hervorging, was von ihr gefordert und erwartet wurde.

11»
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So lebendig und so allgemein das Verlangen nach natio
naler Einheit im Volke sich kundgegeben hatte, so wenig 
war eine sichere und übereinstimmende Vorstellung, ein be
stimmter und bewußter Wille im Volke vorhanden über die 
Gestaltung der politischen Formen, unter denen diese Ein
heit in's Leben treten sollte.

Die Nationalversammlung zu Frankfurt war daher 
nicht im Stande, das ihr übertragene Verfaffungswerk 
als eine nach dem unzweideutigen Willen des Volkes zu ge
staltende Schöpfung anzusehen und zu bezeichnen, sondern 
sie mußte aus sich selbst erst das Bewußtsein von diesem 
Willen, von den Absichten des Volkes schaffen und mühselig 
construiren. — Sie konnte daher für ihr Wirken und für 
ihre Berathungen, die sich nothwendig nur schwerfällig be
wegen und entwickeln mußten, nicht die Theilnahme, die 
Anerkennung und Zustimmung gewinnen, die sich mit viel 
größerer Entschiedenheit den Vertretungen der Einzelstaaten 
zuwandte, welche inmitten der Strömung des Volkslebens 
standen, und aus demselben zu schöpfen vermochten. Und 
diese eigenthümliche, mehr oder weniger fremdartige Stel
lung zum Volke, aus dem sie hervorgegangen war — diese 
geringe Ermunterung und Unterstützung, die ihr von dem
selben zu Theil wurde, mochte nicht wenig dazu beitragen, 
daß die Deutsche Nationalversammlung ihre Kraft und ihren 
Schwerpunkt sowie das geeignetste Mittel zur Lösung ihrer 
Aufgabe weniger in dem Volke und seinem allein berechtig
ten Willen, als in den Regierungen und ihrer Macht zu 
erkennen glaubte, und sich daher veranlaßt fand, so lange 
diese gegen jenen zu unterstützen und zu kräftigen, bis die 
Regierungsmacht stark genug war, um die Nationalver
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sammlung selbst und das von ihr geschaffene Werk zu ver
nichten.

Wer die Vorgänge bei den Wahlen für die Frankfur
ter Nationalversammlung mit einiger Aufmerksamkeit be
obachtete, dem konnte diese eigenthümliche und bedenkliche 
Thatsache, die Unsicherheit des Volkes über das, was es 
erstrebte, und der Mangel an lebensfrischer Theilnahme für 
die Erreichung dieses Zieles auf diesem Wege nicht entge
hen. Schon bei den Urwahlen, aus welchen die Wahlmän
ner hervorgehen sollten, war die Theilnahme geringer und 
die Vorstellung vorherrschend, daß es hier nicht so sehr 
gelte, Männer des Volkes und der Freiheit zu wählen, 
als gelehrte und gebildete Männer, welche von den ver
wickelten Verhältnissen, die hier zu lösen schienen, eine ge
nauere Kunde hätten. Und als es dann galt, die Abgeord
neten selbst aus der Zahl der Candidaten zu wählen, sah 
man aus der Reibe derselben diejenigen meist zurücktreten, 
die ihr Anrecht an das Vertrauen des Volkes nicht aus 
anerkannten Verdiensten zu schöpfen vermochten, während 
Andre an ihre Stelle traten, deren Verdienst nicht in einem 
bereits erprobten politischen Wirken, sondern meist in ihren 
wissenschaftlichen Leistungen bestand. Eine gewisse Gelehr
samkeit machte sich als Anforderung für die Vertretung des 
Volkes in Frankfurt geltend und man entschied sich ohne 
Bedenken für Beamte, Professoren u. s. w., die man bei 
der Wahl für die Volksvertretung des engeren Vaterlandes 
mit entschiedenem Mißtrauen betrachtet hatte.

Und nicht minder groß war der Gegensatz, welcher 
Zwischen diesen beiden Wahlakten hervortrat, wenn man die 
Reden verglich, mit welchen hier und dort die Candidaten 
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ihre Wahl befürworteten. Denn während man bei den Can- 
didaten für die preußische Nationalversammlung die Ueber
einstimmung der Bestrebungen bewundern, die Einförmig
keit der Ansichten beklagen mußte, stellte sich hier bei jedem 
einzelnen Redner das Ziel, das zu erstreben sei, in einem 
andern Bilde dar, und die verschiedensten und widerstrebend- 
sten Wege wurden zur Erreichung desselben vorgeschlagen. 
Der Beifall und die Zustimmung der Zuhörer war aber 
minder von dem abhängig, was und wie man es erstreben 
wollte, minder von der Entscheidung des Candidaten über 
die festere oder losere Einheit des neuzubildenden Ganzen, 
über die republikanische oder monarchische Staatsform des
selben, über das einheitliche oder gegliederte Oberhaupt, als 
von dem mehr oder minder glänzenden Vortrage des Red
ners, in welchem er seine Ansichten darzustellen wußte. Und 
es muß anerkannt werden, daß fast Niemand in jener Zeit 
die Erzielung einer so starken und in sich zusammengeschlos
senen Einheit Deutschlands, wie sie sich in dem vollendeten 
Werke der Nationalversammlung darstellte, als die Aufgabe 
derselben, als den Zweck seines eignen Strebens ansah, in
dem die Vorstellung des Volkes noch mächtig an die volle 
Selbstständigkeit des eigenen Staates gefesselt war, dem es 
zunächst angehörte.

So trat am 18. Mai 1848 die deutsche Nationalver
sammlung zusammen, berufen, die seit Jahrhunderten ver
kümmerte und fast erstrebende Einheit des deutschen Volkes 
wieder zu erkräftigen und zur Geltung zu bringen und den 
Neubau eines deutschen Staates zu begründen, der, auf dem 
Boden dieser Einheit ruhend, seiner politischen Entwickelung 
Kraft und Schutz verleihen sollte. — Sie trat zusammen 
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auf einem Boden, der aus der vulkanischen Bewegung der 
Revolution plötzlich hervorgewachsen, aber von den unsicht
baren Minen der Reaktion bereits unterwühlt war. Sie 
begann ihre Wirksamkeit auf einer Höhe, zu der sie der 
Wille des Volkes mit ungeahnter Kraft emporgetragen, aber 
zu der ihr das Bewußtsein des Volks nicht mit gleicher Kraft zu 
folgen vermochte; — auf einer Höhe, auf welcher sie den An
griffen der bisherigen Gewalten weniger als jede andre 
Volksvertretung zugänglich war, aber bis zu welcher auch 
eben so schwer die unmittelbar aus dem Volke strömende 
Lebenskraft zu dringen vermochte, aus der sie allein die Zu
versicht des Wirkens und die Sicherheit des Vollbringens 
gewinnen konnte.

Bevor wir jedoch die Wirksamkeit dieser Nationalver
sammlung darzustellen versuchen, wollen wir unsre Aufmerk
samkeit zunächst noch auf einen Mann lenken, der in der 
Geschichte dieser Versammlung und in der Entwickelung der 
deutschen Frage überhaupt einen der bedeutendsten und ein
flußreichsten Plätze einnahm, — nähmlich auf Heinrich von 
Gagern.

Selten hat in der Geschichte ein Staatsmann eine 
Stellung eingenommen, auf der ihm das Vertrauen eines 
großen Volkes in der Weise entgegen getragen, die Macht 
zur Lenkung seines Schicksals so entschieden in die Hand 
gelegt worden wäre, wie Heinrich von Gagern im Früh
ling und im Sommer 1848. Selten ist inmitten großer 
und allgemeiner politischer Kämpfe ein Einzelner mit so un
bedingter Hingebung an die Spitze der Bewegung gestellt, 
von ded mächtigsten Partei mit einer so abgöttischen Ver- 
ehrung behandelt worden, wie Heinrich von Gagern.
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Selten hat ein von Parteikämpfen mächtig zerrissenes Volk 
mit so unbedingter Zuversicht auf einen einzelnen ihm bis
her wenig bekannten Mann sein Vertrauen gesetzt, und selten 
ist ein solches Vertrauen so wenig gerechtfertigt worden, wie 
durch Heinrich von Gagern.

Beim Beginn der deutschen Revolution war wohl der 
Name, aber nicht die Person Gagerns im deutschen Volke 
gekannt; er empfing ein glänzendes Erbe der Volksachtung 
von seinem ehrenwerthen, mit Recht hochgeachteten Vater, 
der in hohem Greisenalter das Jahr 1848 noch erleben 
mußte, um die Hoffnungen und Bestrebungen seiner Jugend 
und seines Mannesalters plötzlich ihrer Erfüllung nahe zu 
sehen, um den ältesten seiner Söhne im Kampf für diese 
Errungenschaften zu verlieren und einen zweiten auf den 
höchsten Platz erhoben zu sehen, welcher die neue Wen
dung der Ereignisse dem Ehrgeiz und der Vaterlandsliebe 
bieten konnte.

Hans Freiherr von Gagern, der Vater Heinrichs, 
im Jahre 1766 geboren, gehört einem alten unabhängigen 
ritterlichen Geschlecht an, das der Insel Rügen entstammend, 
wie er selbst sagt, keinem einzelnen deutschen Stamme ange
hört, und darum eben nur rein deutsch ist. Ritterlichkeit, Un
abhängigkeit, Vaterlandsliebe und ehrenfester deutscher Sinn 
waren daher jederzeit die Hauptmerkmale seines Charakters 
und seines Wirkens.

Seine erste politische Wirksamkeit gehörte einem jener 
kleinen, später mediatisirten deutschen Staaten, der Regierung 
zu Nassau-Weilburg an, aber sein Blick war jederzeit weit 
über die engen Grenzen dieser Wirksamkeit hinaus gerichtet. 
Und als die französische Revolution dem deutschen Vater
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lande Gefahr drohte, war er es der schon im Jahre 1794 
auf eine stärkere Einheit der deutschen Staaten und Stämme 
hinzuwirken strebte, und einen Aufruf zum „engeren Für
stenbund unter den Klügsten, und umringt von den Klügsten" 
wie er sich üusdrückte, erließ. Aber sein Ruf ward nicht 
gehört; der Strom der französischen Gewaltherrschaft rauschte 
über Deutschland dahin. Gagern trat in nassauische Dienste 
und wirkte als Gesandter in Paris, Wien und Berlin, so 
viel als damals möglich war, für seine Zwecke. Als aber 
die Zeit nahte, in welcher das deutsche Volk sich erhob, um 
das französische Joch abzuschütteln, war er einer der Thä
tigsten, um die schwankenden Fürsten zum gemeinsamen Kampfe 
zu bewegen, und nach vollendetem Siege vertrat er das 
Haus Naffau-Oranien im Wiener Cougreß und war bei 
den Berathungen über die Neugestaltung des deutschen Bun
des mit unter den eifrigsten Vertretern einer stärkeren Ein
heit Deutschlands, größerer Volksfreiheiten und besonders 
einer durchgeführten Ständischen Verfassung.

Auch in den Bundestag trat Hans von Gagern ein; 
aber als er hier dieselben Grundsätze Au Freimuth und 
Entschiedenheit geltend zu machen suchte, Murde er der wach
senden Reaktion ein Dorn im Auge, und es gelang ihr schon 
im Jahre 1818 seine Zurückberufung* Hu bewirken. Er trat 
in Folge dessen aus dem Staatsdienst und begann mit dem 
Jahre 1820 seine parlamentarisch^ Wirksamkeit zunächst in 
der zweiten und dann in der eMn Nassauischen Kammer, 
wo er immer in demselben SinneMr Deutschlands Größe, 
Einheit und Ehre, für das Recht des Volkes und gegen 
Willkührherrschaft kämpfte, obwohl er auch in dieser Wirk
samkeit seinen aristokratischen Ursprung in Gesinnung und 
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Ueberzeugung niemals verleugnete. Und so stand sein Name 
in hoher und wohlverdienter Achtung bei dem deutschen Volke, 
als sein Sohn Heinrich, der vierte von zehn Kindern, in 
die Bewegung des Jahres 1848 eintrat.

Heinrich von Gagern, 1799 geboren, hat von 
seinem Vater mit der Ehrenhaftigkeit der Gesinnung, mit 
der begeisterten Liebe für die Größe, Einheit und Ehre des 
deutschen Vaterlandes auch den offenen Sinn für Freiheit, 
Unabhängigkeit und Recht, aber auch das aristokratische 
Selbstgefühl ererbt, das ihn niemals zu einem wahren Volks
mann werden ließ. Doch scheint er von seinem Vater nicht 
in gleicher Weise die muthige Entschlossenheit, die eiserne 
Festigkeit und Unerschütterlichkeit des Charakters und des 
Willens ererbt zu haben, deren er bedurft hätte, um der 
grdßen Aufgabe zu genügen, zu deren Lösung er von der 
Gunst des Schicksals berufen schien.

Fast noch Knabe war er in das nassauische Heer einge
treten, um an dem Kampf gegen den zurückgekehrten Napoleon 
Theil zu nehmen, und hatte in der Schlacht bei Waterloo 
sich ehrenvoll ausMeichnet.. Nach beendigtem Feldzuge stu- 
dirte er auf den^iiversstäten Heidelberg, Göttingen, Jena 
und Genf, wo er einer her Mitbegründer und Leiter jener 
großen burschenschaftlWnk.Verbindungen war, die schon da
mals die Einheit Deutschlands vorzubereiten und zu schaffen 
gedachten. Im Jahre 182H trat er in Hessen-Darmstädtsche 
Dienste und war 1827 Meits Regierungsrath, aber ließ 
sich dessen ungeachtet nicM zurückhalten, sowohl durch eine 
Schrift, wie später als Kammermitglied in Opposition gegen 
die Regierung zu treten und für die damals schwer bedroh
ten Rechte der Volksvertretungen und des Volkes sich offen 
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und entschieden zu erklären, so daß er dadurch genöthigt ward, 
im Jahre 1833 seine amtliche Stellung aufzugeben. Bis 
zum Jahre 1836 wirkte er in unverändeter Weise als Mit
glied der Kammer sort, zog sich aber dann auf längere 
Zeit von jeder unmittelbaren politischen Wirksamkeit zurück, 
und trat erst im Jahre 1845 durch eine entschieden oppo
sitionelle Schrift, und im Jahre 1846 abermals als Kam- 
mcrmitglied gegen die damalige Regierung auf. Hier war 
er nun mit Entschiedenheit an die Spitze der Opposition 
getreten und hatte durch einige heftige Scenen sich den be
sonderen Unwillen der Regierung und der Gegenpartei zu
gezogen.

Als aber die französische Revolution von 1848 bereits 
ihre Einwirkung auf Deutschland auszuüben begann und 
der Bassermannsche Antrag vom 12. Februar den Ge
danken der deutschen Freiheit und Einheit wieder lebhaft er
weckt hatte, stellte Gagern am 4. März in der hessischen 
Kammer einen noch viel entschiedenem Antrag, der auf 
dasselbe Ziel gerichtet war. Und schon am 5. März fand 
in Hessen ein Umschwung der Verhältnisse Statt, durch welchen 
der Thronfolger zum Mitregenten und Heinrich v. Gagern 
zum Ministerpräsidenten erhoben wurde.

Durch diese Stellung war Gagern im Stande, seinen 
so lange im Stillen gepflegten Ideen Nachdruck und Wirk
lichkeit zu geben; und sein erstes Auftreten als Leiter der 
Hessischen Regierung zeigte, daß er entschlossen sei, die 
Rechte des Volkes mit Entschiedenheit zu vertreten und vor 
Allem für die Herstellung einer nationalen Wiedergeburt 
Deutschlands mit Kraft zu wirken. Doch gab er auch in 
dieser neuen Stellung sofort zu erkennen, daß er es für seine 
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vornehmliche Aufgabe erachte, die Revolution als solche zu 
bekämpfen, und das Ziel, das er sich gestellt hatte und das 
er schon damals in sehr bestimmter Weise vor Augen hatte, 
nur auf gesetzlichem Wege und mit möglichster Berücksichti
gung der bestehenden Verhältnisse zu erstreben.

Diesen Umständen und dieser Stellung verdankte er 
bereits einen bedeutenden Einfluß bei der Heidelberger Ver
sammlung und als Mitglied der Siebener-Commission. Mit 
noch entschiednerem Vertrauen aber kam ihm die Mehrheit 
des Vorparlaments entgegen, da er inzwischen schon als 
Minister auf diplomatischem Wege für die Zwecke desselben 
Wesentliches gewirkt und die Fürsten mehrerer kleinerer Staa
ten für die Berufung einer deutschen Nationalversammlung 
gewonnen hatte. Aber schon hier hatte er die Stellung ein
genommen, die er später als Präsident und Führer der Ma
jorität in der National-Versammlung behauptete. Anleh
nung an das Bestehende und Anerkennung der Thatsachen 
war sein Grundsatz; und so war xs vornehmlich sein Ein
fluß, welcher zur Erhaltung des Bundestages beitrug und 
die Permanenz des Vorparlaments verhinderte.

Dies waren die Verdienste und die bisherige Wirksam
keit Heinrichs von Gagern. Als er am 19. Mai 1848 
zum Präsidenten der Versammlung berufen ward, welche die 
Wiedervereinigung und Neugestaltung Deutschlands zu ihrer 
Aufgabe hatte.

Die Stellung, welche Gagern in der Nationalversamm
lung einnahm, in der er den Präsidentenstuhl so lange inne 
hatte, bis er das Präsidium des Reichsministeriums übernahm, 
war eine so einflußreiche, eine so entscheidende, daß man in 
her That behaupten darf, das Schicksal dieser Versammlung, 
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das Schicksal des deutschen Volkes selbst habe von seinen 
Entschließungen, von seiner größeren oder geringeren That
kraft abgehangen. Denn die große Majorität der Versamm
lung folgte mit unbedingtem und hingebendem Vertrauen 
seiner Leitung und seinen Vorschlägen. Und wie er un
zweifelhaft den ersten Platz in der Ächtung und Verehrung 
des deutschen Volkes eingenommen haben würde, wenn diese 
Versammlung ihre große Aufgabe in würdiger Weise gelöst 
hätte, — so mußte auch auf ihm die schwerste Last des Vor- 
Wurfs ruhn, und die Geschichte wird ihn nicht von ihm ab
wälzen können, als dieses Werk mißlang, als durch die Schuld 
der Nationalversammlung, und besonders derjenigen Partei, 
welcher Gagern angehörte, die Hoffnung und das Recht 
einer großen Nation vereitelt und vernichtet wurde.

Und in der That lag es mehr als ein Mal in Hein
rich von Gagerns Hand, die Gefahren, welche diesem Werke 
drohten, durch entschlossene Thatkraft abzulenken, und selbst 
in den Tagen des letzten Kampfes würde es nur seines ern
sten und entschiedenen Wollens bedurft haben, um den Wi
derstand der Regierungen gegen die von der Nationalver
sammlung vollendete Verfassung zu brechen und die Aner
kennung und Durchführung derselben durch die Kraft des 
Volkes zu erwirken.

Heinrich Von Gagern gehört zu denjenigen Persönlich- 
lichkeiten, deren Ehrenhaftigkeit von Niemandem verkannt 
werden kann, deren Streben von wahrhafter Liebe zu der 
Sache geleitet wird, für die zu wirken sie sich berufen füh
len; — aber er ist nicht der Mann, der in so tief bewegten 
Zeiten und in so schwierigen Verhältnissen das Schicksal 

, eines großen Volkes zu lenken, die nöthige Willenskraft und 
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die ausreichende Befähigung besitzt. Er war auf dem en
geren Gebiete seiner Wirksamkeit entschieden in der Oppo
sition gegen die Regierung, und opferte seiner politischen 
Ueberzeugung unbedenklich sein Amt und seine Aussichten 
für die Zukunft. Aber von der unendlich höheren Stellung 
aus, auf welche ihn glückliche Verhältnisse erhoben hatten, 
reichte sein Blick nicht weit genug, um die großen Forde
rungen der Zeit und des Moments jederzeit sicher zu erken
nen und zu überschauen, und sein Wille war nicht stark ge
nug um diesen Forderungen auch die Ansichten und Ueber
zeugungen zu opfern, die er bisher mit Liebe gepflegt hatte. — 
Er hatte jederzeit mit Entschiedenheit für Recht und Frei
heit gegen Willkür und Gewaltherrschaft gekämpft, aber er 
vermochte seinen persönlichen, von aristokratischen Ansichten 
befangenen Standpunkt nicht so weit aufzugeben, um das 
unbedingte und angeborne Recht des Volkes, das natürliche 
und gleiche Recht Aller in sich selbst zur Anerkennung zu 
bringen. Er vermochte unter gegebenen und festen Verhält
nissen einen bestehenden Staat zu leiten und die Grundsätze 
der Freiheit und des Rechts in demselben zur Anerkennung 
zu bringen; aber er hatte nicht den Muth, die bestehenden 
Verhältnisse umzugestalten, um einen neuen Bau für die 
Freiheit des Volkes zu begründen; er war den Thatsachen 
Unterthan, in einer Zeit und in einer Stellung, in der es 
galt, diese Thatsachen selbst zu schaffen und zu gestalten.

Heinrich von Gagern hatte das allgemeine Vertrauen 
in der Nationalversammlung und im Volke gewonnen, mehr 
durch eine zufällige Gunst des Schicksals, als durch wohlbe
gründetes Recht. Weder anerkannte und hervortretende Ver
dienste, noch eine ausgezeichnete Befähigung gaben ihm den An
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spruch auf eine so bedeutende Wirksamkeit, als er auszufüllen 
hatte. Seine äußere Stellung, als das Glied eines ausgezeich
neten und vornehmen Geschlechts, als der Leiter einer freisinni
gen Regierung und als langjähriger Führer einer entschiede
nen Opposition hatten zunächst die Aufmerksamkeit auf ihn 
gelenkt. Seine gewinnende und imponirende Persönlich
keit, seine hohe Gestalt, seine edlen Züge, sein scharfes Auge, 
seine klangvolle Stimme, und seine fließende Rede machten 
ihn zum auserkornen Liebling derer, die in nähere Be
ziehung zu ihm traten. Seine rasche, aber nicht ebenso 
feste und dauernde Entschiedenheit, so wie die Bestimmt
heit seiner Pläne und Absichten, mit denen er bereits in 
die Versammlung eintrat, gaben ihm über die Schwan
kenden und Unentschlossenen ein entschiedenes Uebergewicht; 
und die Mehrheit der Frankfurter Nationalversammlung 
war eben in der Unsicherheit ihrer Absichten und in der 
Unentschlossenheit ihres Wollens eines solchen Führers 
bedürftig. Seine parlamentarische Befähigung ist keines
wegs eine ungewöhnliche. Als Präsident besaß er Ge
wandtheit, Ruhe und Unparteilichkeit, obwohl in einzel
nen Fällen Beides vermißt wurde. Aber bei der Leitung 
der Debatten, insbesondere bei der Fragestellung nach ver
wickelten Verhandlungen, fehlte es ihm nicht selten an der 
nöthigen Klarheit und Sicherheit. Er wurde in dieser Be
ziehung von seinem Nachfolger Simson bei weitem über- 
troffen, wie er als Redner gegen viele Mitglieder des Parla
ments und auch seiner eigenen Partei zurückstand.

Was endlich seinen Charakter anbetrifft, so haftet an 
demselben kein Makel, auch kann er nicht in dem Sinne ehr- 
geizig genannt werden, daß das Verlangen nach Würde 
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und Macht als Triebfeder seiner Handlungen erscheinen 
könnte. — Ja, er hat mehr als ein Mal die Gelegenheit 
zurückgewiesen, die sich ihm darbot, die höchste Stellung ein- 
zunehmen, nach welcher der Ehrgeiz Verlangen tragen könnte. 
Aber er war nicht so unempfänglich für den Weihrauch, 
der ihm von seinen trunkenen Anhängern gespendet wurde, 
um sich nicht allmälig selbst zu überschätzen; und ebenso 
wenig vermochte er der Huldigung zu widerstehen, die ihm 
von den Thronen und Fürsten Deutschlands zuströmte, welche 
in ihm allein den Netter der Legitimität und der Ordnung 
in Deutschland zu erkennen schienen, und ihn dadurch zum 
willigen und unbewußten Werkzeug ihrer Pläne machten.

Dieser Mann also war es, welcher am 19. Mai 1848 
die Versammlung eröffnete, auf deren Wirken die Hoffnung 
Deutschlands und das Auge Europas ruhte, von welcher 
das deutsche Volk die Wiederherstellung seiner Einheit, die 
Sicherung seiner Freiheit und die Gründung seiner Macht 
erwartete; die Versammlung, in welcher die gesammte 
deutsche Nation ihre einheitliche Kraft concentrirte, und von 
der sie ihren souveränen Willen vertreten wissen wollte.

Die hohe Bedeutung und die umfassende Macht der 
Nationalversammlung erkannte auch Gagern in der Rede 
an, mit welcher er das Präsidium derselben antrat. Er ge
lobte vor dem ganzen deutschen Volke, daß seine Interessen 
ihm über Alles gehen, daß sie die Richtschnur seines Be
tragens sein würden, so lange ein Blutstropfen in seinen 
Adern rinne, und fuhr in folgenden Worten fort:

„Wir haben die größte Aufgabe zu erfüllen; wir sollen schaf
fen, eine Verfassung für Deutschland, für das gesammte Reich.
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Der Beruf und die Vollmacht zu dieser Schaf- 
" fung — sie liegen in der Souveränität der

Nation!.Die Schwierigkeit, eine Verständigung unter den 
Regierungen zu Stande zu bringen, hat das Vorparla
ment richtig vorgefühlt und uns den Charakter einer 
constituirenden Versammlung vindicirt. Deutsch
land will Eins sein, ein Reich, regiert vom Willen des 
Volkes, unter der Mitwirkung aller seiner Gliederungen." 

So begannen die Verhandlungen der Versammlung, 
die mit einer ungeheuren Vollmacht betraut, aber mit keiner 
Macht ausgerüstet war, derselben zu genügen. Und schon 
in den ersten Tagen ihres Zusammenseins fand sie Gele
genheit, die Stellung zu bezeichnen, die sie einzunehmen 
entschlossen war. Am 19. Mai nämlich stellte Raveaur aus 
Kölln, der spätere Präsident der Reichsregentschaft, einen 
Antrag, durch dessen Annahme die absolute Souveränität 
der Versammlung anerkannt werden sollte. Es fanden leb
hafte Debatten über denselben Statt und nachdem die ver
schiedenen Ansichten über die Machtvollkommenheit der Ver
sammlung sich kund gegeben hatten, wurde endlich am 27. Mai 
der Beschluß dahin gefaßt:

„Die deutsche Nationalversammlung, als das aus dem 
Willen und den Wahlen der deutschen Nation hervorge
gangene Organ zur Begründung der Einheit und poli
tischen Freiheit Deutschlands, erklärt: daß alle Bestim
mungen einzelner deutscher Verfassungen, welche mit vem 
von ihr zu gründenden allgemeinen Verfassungswerke nicht 
übereinstimmen, nur nach Maaßgabe des letzteren als gü
tig zu betrachten sind, ihrer bis dahin bestandenen Wirk
samkeit unbeschadet."

12
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Das war freilich eine entschiedene Souveränitäts-Er- 
klärung den Vertretungen der einzelnen Staaten gegenüber. 
Dagegen war die Stellung der Nationalversammlung zu 
den Regierungen dadurch keinesweges festgestellt; und wie 
wenig dieselbe entschlossen war, in die Befugnisse der beste
henden Regierungen einzugreifen, und sich selbst einen that
sächlichen Einfluß auf vie Leitung der politischen Angelegen
heiten Deutschlands anzueignen, bezeugten die Beschlüsse, 
welche in Bezug auf die Ereignisse in Mainz einige Tage 
später gefaßt wurden.

Hier hatten nämlich am 21. Mai sehr erhebliche Con- 
flikte zwischen der Einwohnerschaft und einem Theil der 
preußischen Besatzung Statt gefunden. Der preußische Vice- 
Gouverneur hatte in Folge dessen die Entwaffnung der 
Bürgerwehr und andere militärische Maßregeln angeordnet. 
Auf Antrag des bekannten Hessischen Abgeordneten Zitz 
wurde daher eine Commission zur Untersuchung des That
bestandes nach Mainz entsendet, und als diese am 26. Mai 
ihre Anträge dahin stellte, daß von der Nationalversamm
lung ein Wechsel der preußischen Garnison und die Auf
hebung der angeordneten Militär-Maßregeln gefordert werden 
sollte, widersetzte sich die Mehrheit der Versammlung der 
Annahme dieser Anträge, als einem unbefugten Eingriff 
in die Rechte und Befugnisse der Regierungsgewalt, und 
die Nationalversammlung beschloß:

„Im Vertrauen, daß die zuständigen Behörden thun 
würden, was ihres Amtes ist, zur Tages-Ordnung Über
zugehen."

So war schon mit diesen ersten beiden Beschlüssen der 
Grundsatz kundgegeben, von welchem die Mehrheit der Ver-
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sammlung bei ihrer ganzen Wirksamkeit geleitet wurde. Sie 
schrieb sich im Princip die volle Souveränität, das unbe
dingte Recht der Constituirung zu, mied aber angelegentlich 
eine jede That, durch welche sie dieses Recht bekunden und 
bewahrheiten konnte, und legte es vielmehr jederzeit ver
trauensvoll in die Hand der Regierungen, dasselbe anzuer- 
kennen, und zur Geltung zu bringen.

Die Beschlüsse der nächsten Zeit bis zu der Bildung 
der Centralgewalt sind von geringerer Wichtigkeit. Wir heben 
von denselben nur hervor den Beschluß vom 9. Juni, in 
der, wie es schien, von Preußen vernachlässigten und vom 
Bundestage bereits unterm 5. Juni energisch gewahrten 
Angelegenheit Schleswig-Holsteins, in welchem es hieß:

„Die deutsche Nationalversammlung erklärt, daß die 
Schleswigsche Sache als eine Angelegenheit der deutschen 
Nation zum Bereich ihrer Wirksamkeit gehöre; und ver
langt, daß energische Maßregeln getroffen werden, um den 
Krieg zu Ende zu führen; daß aber beim Abschluß des 
Friedens mit der Krone Dänemarks das Recht der Her- 
zogthümer Schleswig und Holstein und die Ehre Deutsch
lands gewahrt werde."

Aber auch hierbei zeigte die Versammlung wieder ihren 
Mangel an Vertrauen gegen sich selbst und ihren Ueberfluß 
an Vertrauen gegen die Regierungen, indem sie den Zusatz- 
Antrag ablehnte, „daß der mit Dänemark abzuschließende 
Frieden der Genehmigung der Nationalversammlung Vor
behalten bleibe."

Ein zweiter, mit dieser Angelegenheit in naher Ver
bindung stehender Beschluß betraf die von der Bundesver
sammlung ebenfalls bereits vorbereitete Begründung einer

12" 
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deutschen Flotte, für welche die Nationalversammlung am 
14. Juni die Summe von 6 Millionen Thalern bewilligte. 
Freilich mußte für diese Bewilligung auch wiederum von 
den einzelnen Regierungen die Ausführung erwartetet werden; 
und wer erinnert sich nicht des kläglichen Berichtes, welchen 
der spätere Finanzminister von Beckerath über diese An
gelegenheit abstattete, und nach welchem einzelne Regierungen, 
wie die östreichische, die Geltung dieses Beschlusses trotzig 
zurückwiesen, andere unter den verschiedensten Ausflüchten 
die Ausführung desselben theils ablehnten, theils verzöger
ten: — ein Bericht, der das traurigste Bild von dem Opfer
muth der deutschen Regierungen für die Sache der deutschen 
Einheit und von der Ohnmacht der Nationalversammlung 
und ihrer Beschlüsse dem spottenden und frohlockenden Eu
ropa darbot. —

Endlich fand sich die Nationalversammlung noch ver
anlaßt, am 16. Juni gegen die, in Folge des italienischen 
Kampfes gegen Oestreich, durch die sardinisch-neapolitanische 
Flotte angeordnete Blokade von Trieft zu protestiren, und 
dieselbe als eine Kriegserklärung gegen das deutsche Reich 
zu bezeichnen. Es ist schwer zu begreifen, wie die National
versammlung auf der einen Seite den selbstständigen Krieg 
einer einzelnen deutschen Regierung gegen die italienischen 
Staaten dulden, auf der anderen die völkerrechtlichen Kriegs
maßregeln der Gegner wider diesen Staat und sein Gebiet 
als einen Angriff auf das einheitliche deutsche Reich be
trachten konnte. Es würde vielmehr der Nationalversamm
lung, wenn sie ihre hohe Aufgabe zu begreifen und durch- 
zuführen vermocht hätte, als der Vertreterin der nationalen 
Einheit Deutschlands, geziemt haben, gegen die Unterdrückung 
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der Nationalität und Unabhängigkeit Italiens durch die 
östreichische Gewaltherrschaft einzuschreiten, und in diesem 
Sinne die Souveränität des deutschen Volkes gegen Oest
reich, als eines seiner Glieder, geltend zu machen, oder doch 
wenigstens nicht zu dulden, daß deutsche Truppen zur Un
terdrückung der wahlberechtigten Freiheit und Unabhängigkeit 
Italiens verwendet wurden.

Bei weitem die wichtigsten und folgereichsten Verhand
lungen des Frankfurter Parlaments waren jedoch in jener 
Zeit diejenigen, welche der Begründung einer provisorischen 
Centralgewalt vorangingen.

Durch die Schöpfung einer einheitlichen Centralgewalt 
sollte die wesentlichste Forderung der Revolution, das Ver
langen des deutschen Volkes nach Einheit, zur Wirklichkeit 
erhoben werden, bevor noch die politische Gestaltung dieser 
Einheit und die für dieselbe nothwendige Freiheit gegründet , 
und gesichert werden konnte. Alle Betheiligten, sowohl die 
Regierungen, wie das Volk, die linke, wie die rechte Seite 
der Nationalversammlung, erkannten die Nothwendigkeit 
einer solchen Schöpfung unter den gegenwärtigen Verhält
nissen an. Die Einen bedurften einer starken einheitlichen 
und doch zugleich populären Gewalt, um nach Innen die 
Ordnung aufrecht erhalten, die Revolution zügeln zu können; 
die Andern strebten vor Allem, den Bundestag, als das 
Organ des Absolutismus und der Zerrissenheit, zu beseitigen, 
und eine aus dem Volkswillen hervorgegangene Macht zu 
schaffen, in welcher der Ausdruck, die Anerkennung und die 
Gewähr der Revolution gefunden werden sollte. Beide 
glaubten, nur durch eine starke und einheitliche Macht, das 
neusichgestaltende Deutschland vor Angriffen und Gefahren
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von Außen sichern zu können, welche dem Einen von Osten, 
dem Andern von Westen zu drohen schienen. Das Volk be
durfte der Centralgewalt, um sich gegen die Willkür der 
Regierungen zu sichern; die Regierungen hofften, sie gegen 
die wachsende Macht der Volksherrschaft zu verwenden.

Aber trotz dieser Uebereinstimmung in Bezug auf die 
Nothwendigkeit dieser Gewalt selbst, gaben sich doch bei der 
Berathung über die Begründung und Gestaltung derselben 
die verschiedenartigsten und widersprechendsten Ansichten kund. 
Die Parteien hatten sich inzwischen nach bestimmten politischen 
Grundsätzen in sechs verschiedene Fraktionen gesondert, und 
jede dieser Fraktionen trat mit ihren eigenen Vorschlägen 
hervor. Es handelte sich vornehmlich in materieller Bezie
hung um die Fragen, über die Befugnisse dieser Centralge
walt, sowohl der Nationalversammlung, wie den einzelnen Re
gierungen gegenüber, insbesondere über einen etwanigen Antheil 
derselben an die Begründung des Verfassungswerkes, so wie 
anderseits über das Recht einer direkten oder indirekten Ein
mischung in die innern Angelegenheiten der Einzclstaaten. Jn- 
gleichem über ihre Berechtigung, das gesammte Deutschland nach 
Außen hin zu vertreten, Verträge abzuschließen, über Krieg und 
Frieden zu entscheiden, mit oder ohne Zustimmung der Einzel- 
Regierungen, mit oder ohne Zustimmung der Nationalver
sammlung. Es handelte sich endlich, und das war die Frage 
welche in materieller Hinsicht den lebhaftesten und heißesten 
Kampf der Parteien herbeiführte, um die Verantwort
lichkeit oder Unverantwortlichkeit des Trägers dieser 
Centralgewalt; denn mit der Entscheidung dieser Frage war 
zugleich die über die monarchische oder republikanische Ge
staltung Deutschlands, wenn auch nur provisorisch, doch im
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Voraus auch definitiv entschieden. Denn wenn in den ein
zelnen Staaten kein Zweifel über den Willen der Mehrheit 
des Volkes obwaltete, die Monarchische Regicrungsform auf
recht zu erhalten, so war für die künftige Gestaltung Deutsch
lands keineswegs eine gleiche Uebereinstimmung der Mei
nungen im Volke vorhanden.

In gleicher Weise gingen die Ansichten der Versamm
lung in Bezug auf die wichtigen formalen Fragen ausein
ander. Es handelte sich hier um die Entscheidung über die 
Befugnisse der Nationalversammlung den einzelnen Regie
rungen gegenüber, um die Frage, ob bei einer so wichtigen, 
nicht nur für die Gestaltung des gesammten Deutschlands, 
sondern auch für die Selbstständigkeit der einzelnen Staaten 
folgenreichen Schöpfung, die Nationalversammlung ohne Mit
wirkung und ohne Zustimmung der Einzel-Regierungen be
schließen und entscheiden könne, oder nicht. Und so wurde 
auf der einen Seite gefordert, daß nicht nur das Gesetz 
über die Begründung der Centralgewalt mit den Einzel- 
Regierungen vereinbart werden, sondern daß auch die Wahl 
für den Träger derselben von den Regierungen ausgehen 
müsse, während die entgegengesetzte Ansicht denselben in kei
ner Weise eine Mitwirkung für die Begründung einer Cen- 
tralgewalt zugestehen wollte, zwischen beiden aber verschie
dene vermittelnde Ansichten sich geltend machten, welche für 
die Regierungen theils das Recht der Zustimmung, theils 
des Vorschlages, oder doch wenigstens der nachträglichen An
erkennung geltend machten.

Die Debatten, welche acht Tage hindurch über alle 
diese Fragen mit einem ungeheuren Aufwande von Redner
kunst und Gelehrsamkeit geführt wurden, schienen bei der
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Verschiedenartigst der Ansichten kaum zu einem Resultat 
führen zu können, als Gagern zum ersten Mal den Prä
sidentenstuhl mit der Tribüne vertauschte, und wie seine Ver
ehrer versichern, mit hinreißender und überzeugender Bered
samkeit der Versammlung die Größe des Moments, die Be
deutung des Beschlusses sür das künftige Schicksal Deutsch
lands und daher die Nothwendigkeit einer Einigung der ver
schiedenen Ansichten vor Augen führte. Und während er die 
rechte Seite zu gewinnen suchte, indem er das Prinzip der 
Unverantwortlichst aufrecht erhielt, bot er der Linken dafür 
den glänzenden Preis der Souveränität der Nationalver
sammlung bei der Beschlußnahme über die gegenwärtige 
Frage und bei der Ausführung dieses Beschlusses. Und 
hier war es, wo er die Versammlung aufforderte, einen 
kühnen Griff zu thun, und die formale Berechtigung im 
Namen des Volks und vermöge der ihr von demselben er
theilten Machtvollkommenheit durch selbstständige Beschluß
nahme und Ausführung sich zu vindiciren.

Gagerns Rede entschied. Es ergab sich für die ein
zelnen Abstimmungen eine entschiedene Majorität und es ging 
aus denselben das Gesetz über die Einführung einer provi
sorischen Centralgewalt für Deutschland vom 27. Juni 1848 
hervor, dessen wesentlichste Bestimmungen folgende waren:

1) Bis zur definitiven Begründung einer Regierungsge
walt für Deutschland soll eine provisorische Central
gewalt für alle gemeinsamen Angelegenheiten der 
deutschen Nation bestellt werden.

2) Dieselbe hat:
s) die vollziehende Gewalt zu üben in allen Angelegen
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heiten, welche die allgemeine Sicherheit und Wohl
fahrt des deutschen Bundesstaates betreffen;

b) die Oberleitung der gesammten bewaffneten Macht 
zu übernehmen, und namentlich die Oberbefehlshaber 
derselben zu ernennen;

o) die völkerrechtliche und handelspolitische Vertretung 
Deutschlands auszuüben, und zu diesem Ende Ge
sandte und Konsuln zu ernennen.

3) Die Errichtung des Verfassungswerkes bleibt von der 
Wirksamkeit der Centralgewalt ausgeschlossen.

4) Ueber Krieg und Frieden und über Verträge mit aus
wärtigen Mächten beschließt die Centralgewalt im Ein- 
verständniß mit der Nationalversammlung.

5) Die provisorische Centralgewalt wird einem Reichsver
weser übertragen, welcher von der Nationalversamm
lung gewählt wird.

13) Mit dem Eintritt der Wirksamkeit der provisorischen 
Centralgewalt hört das Bestehen des Bundestages auf.

14) Die Centralgewalt hat sich in Beziehung auf die Voll
ziehungsmaßregeln, so weit thunlich, mit den Bevoll
mächtigten der Landesregierungen in's Einvernehmen 
zu setzen.

15) Sobald das Verfassungswerk für Deutschland vollen
det und in Ausführung gebracht ist, hört die Thätig
keit der provisorischen Centralgewalt auf.

Am anderen Tage fand zur Ausführung dieses Be
schlusses die Wahl des Reichverwesers Statt und siel mit 
überwiegender Majorität auf den Erzherzog Johann 
von Oestreich. Es hatte kein Zweifel Über den Aus- 
fall dieser Wahl stattgefunden. Die Unverantwortlichst
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Stimmen der äußersten Linken trotzdem meist auf Gagern 
und Jtz stein fielen. Unter den fürstlichen Personen Deutsch
lands aber konnte es zunächst nur einer aus dem Hause 
Oestreich sein, da gegen das preußische Regentenhaus für 
den Augenblick noch allzu lebhafte Antipathieen obwalteten, 
als daß man ein Glied dieser Dynastie an die Spitze der 
Centralgewalt hatte berufen können. Und die preußischen 
Abgeordneten glaubten um so eher, für die Gegenwart dem 
Hause Oestreich dieses Opfer bringen zu können, als für 
die definitive Gestaltung Deutschlands eine Suprematie Oest
reichs unmöglich schien, und die Erhebung des preußischen 
Königshauses auf den neu zu begründenden Kaiserthron 
Deutschlands in sicherer Aussicht stand, wenn man die ver
lorenen Sympathiecn allmälig durch freiwillige Opfer im 
Interesse des Ganzen wieder zu gewinnen wußte.

Unter den zahlreichen Prinzen des östreichischen Hauses 
war aber keiner so volksthümlich, und wie es schien so ge
eignet, um nach einer Erhebung des deutschen Volkes für 
seine Einheit und Freiheit an die Spitze Deutschlands ge
stellt zu werden, wie der Erzherzog Johann.

Dieser, im Jahre 1782 geboren, hatte besonders unter 
Mitwirkung des berühmten Geschichtschreibers Johannes 
Müller eine sorgfältige Erziehung genossen, welche den 
Sinn für Kunst und Wissenschaft in ihm erweckt hatte. 
Die kriegerische Laufbahn, in welche er bei den Kämpfen 
gegen Frankreich frühzeitig eintreten mußte, hatte ihm aber 
nicht viel Gelegenheit gegeben, Lorberen zu gewinnen. Da
gegen hatte er Veranlassung gefunden, eine besondere Zu
neigung für Tyrol und das östreichische Alpenland über-
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Haupt an den Tag zu legen; und wie er hier das Volk 
liebgewann, so wurde auch der Sinn für Rechte und 
Freiheiten des Volkes in ihm geweckt. An dem Tyroler 
Aufstande und an der demselben vorangegangenen Verschwö
rung hatte der Erzherzog Johann unzweifelhaften Antheil. 
Aber das Mißlingen dieses Planes und ver endliche Ver
rath, den die östreichische Regierung unter Metternich ge
gen Tyrol verübte, entfremdete ihn dem kaiserlichen Hof, wo 
man ihn sogar verdächtigte, ein unabhängiges Königreich 
Tyrol gründen zu wollen. Und auch nach dem Befreiungs
kriege wurde die Spannung zwischen ihm und dem kaiser
lichen Hof keineswegs gehoben, indem er mit Entschieden
heit die Regierungsprincipien Metternichs mißbilligte. In 
ländlicher Zurückgezogenheit lebte er nun auf dem Schloß 
Brandhof in Steiermark, wo er die nationale Kunst und 
Wissenschaft, so wie die Gewerbe nach Kräften zu fördern 
suchte, und durch Verheiratung mit einer Frau aus dem 
Volk, der gegenwärtigen Gräfin Brandhof, die lebhaftesten 
Sympathieen desselben zu gewinnen wußte. Ferner hatte 
er auch ein gewisses Anrecht an die Sympathie des deutschen 
Volkes gewonnen, da er es schon im Jahre 1842 beim Dom
baufest zu Cöln gewagt hatte, den berühmten Trinkspruch 
auszubringen:

„Kein Oestreich mehr! kein Preußen mehr! ein eini
ges Deutschland, fest und hehr wie seine Berge.

Und endlich war er es gewesen, der am 13. März 
1848 in Wien die Entscheidung herbeigeführt, die Entlas
sung Metternichs vom Kaiser erwirkt und die Bewilligung 
der Forderungen des Volkes befürwortet hatte.

Dies war der Mann, welchen die Nationalversamm
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lung im Namen des deutschen Volkes zum Träger der pro
visorischen Centralgewalt, zum Vollstrecker des Volkswillens 
berief, und mit begeisterten Worten proclamirte Gagern, 
nach vollendeter Wahl, der Erzherzog Johann von Oestreich 
als das durch die Stimme des deutschen Volkes gewählte 
Oberhaupt Deutschlands, als den Wahrer und Hüter der 
neugeschaffenen Einheit und Freiheit der deutschen Nation.

Die Begründung der provisorischen Centralgewalt war 
unzweifelhaft der Höhen-, aber auch der Wendepunkt der 
deutschen Revolution.

Es war die größte, freieste und folgenreichste Schöpfung, 
welche thatsächlich aus dem unmittelbaren und unbeschränk
ten Willen des Volks, als ein reines und unverkümmertes 
Product der Revolution hervorging; — es war die erste 
und einzige Macht, die im Gegensatz zu den früheren Re
gierungsgewalten aus der Revolution geschaffen wurde, — 
eine Macht, mit deren Eintritt die Berechtigung und Wirk
samkeit der früheren einheitlichen Regierungsgewalt, des 
Bundestages, aufhörte.

In der Schöpfung der provisorischen Centralgewalt stellte 
sich aber nicht nur die Souveränität des deutschen Volkes 
im Gegensatz zu den einzelnen Regierungen dar, sondern auch 
die thatsächliche Einheit der deutschen Nation im Gegensatz 
zu den Einzelstaaten. — Man hatte nicht nur die Mitwir
kung der Regierungen, sondern auch die Zustimmung der 
Volksvertretungen in den Einzelstaaten abgelehnt, und auf 
diese Weise die Unterordnung derselben unter den einheitli
chen Willen der Nation und unter die durch denselben ge
schaffene Regierungsgewalt zur Geltung gebracht. So war 
dem Prinzip nach und in formaler Beziehung die Begrün-
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düng der Centralgewalt und die Wahl des Reichsverwesers 
durch die Nationalversammlung der größte Sieg, den die 
Revolution errungen, die entscheidendste That, die sie voll
bracht hatte, und wir bezeichnen sie daher mit Recht, als 
den Höhepunkt der deutschen Revolution.

Auf der andern Seite aber war in materieller Beziehung 
durch die Begründung der Centralgewalt der Revolution 
ein Ziel gesetzt, bevor noch ihre Forderungen erfüllt waren, 
oder auch nur ihre Erfüllung gesichert schien. Die schein
bar aus dem Volkswillen hervorgegangene Gewalt war nicht 
nur eine monarchische, dem Volke in keiner Weise verant
wortliche, sondern auch eine aus dem Bereich der bisherigen 
Regierungsgewalten hervorgegangene, die wiederum bei der 
Ausübung ihrer Machtvollkommenheit unzweifelhaft nicht auf 
den Willen des Volkes, sondern auf die bestehenden Regie
rungen in den Einzelstaaten hingewiesen war, und mit ihren 
natürlichen Sympathieen sich ohnedies nach denselben hin- 
neigte. Das Volk hatte auf das Recht einer freien Fort
entwickelung der Revolution verzichtet, indem es sich selbst 
nicht nur eine einheitliche Vertretung, sondern auch eine 
einheitliche Regierung geschaffen; und diese war unzweifel
haft darauf hingewiesen, die fortdauernden Wellenschläge der 
Revolution niederzuhallen, die in ihr selbst ihren Ausdruck 
und ihr Organ gefunden haben sollte. Die Revolution 
wurde abgedämmt, und in ihrer Kraft geschwächt, bevor sie 
das Ziel ihrer Laufbahn erreicht hatte.

Die Begründung der provisorischen Centralgewalt 
sicherte den Regierungen die Unterdrückung der Revolution, 
aber sie sicherte der. Nationalversammlung und dem deut
schen Volke nicht die Verwirklichung und Durchführung der 
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neuzubegründenden Verfassung. Die provisorische Central- 
gewalt hatte in Gemeinschaft mit den Regierungen jenen 
ersten Theil ihrer Aufgabe vollkommen erfüllt, als man 
die Lösung dieses zweiten Theils derselben von ihr erwar
tete, und als es sich zu spät kund gab, daß sie zur Lösung 
derselben gegen die Regierungen nunmehr weder die 
Kraft, noch den Willen habe.

Die Begründung der provisorischen Centralgewalt und 
insbesondere die Berufung des Erzherzogs Johann zum 
Reichsverweser war aber nicht nur ein Hemmniß sür die 
Fortentwickelung der Freiheit, sondern auch für den Aufbau 
der Einheit Deutschlands. Denn wie der östreichische Erzherzog 
auch als Oberhaupt des deutschen Reiches nicht aufhörte, 
den Interessen Oestreichs in Deutschland seine besondere 
Theilnahme zuzuwenden, und in dieser Beziehung von dem 
Präsidenten des Reichs - Ministeriums, dem östreichischen 
Staatsmanne, von Schmerling trefflich unterstützt wurde, so 
wurde gegen diesen Träger der Centralgewalt die Eifersucht 
und das Mißtrauen nicht nur der preußischen Regierung, 
sondern, was viel gefährlicher war, eines großen Theils 
des preußischen Volkes hervorgerufen, das eine Verletzung 
preußischer Ehre in der Unterordnung unter ein östreichisches 
Oberhaupt zu erkennen glaubte. In dieser Weise wurde in 
die einzelnen Glieder des deutschen Volkes der Grund zu der 
inneren Zerrissenheit gelegt, die sich bei der späteren Entwicke
lung der Ereignisse als so verderblich zeigte. Und so 
dürfen wir wohl mit vollem Rechte die Begründung der 
provisorischen Centralgewalt auch als den Wendepunkt der 
deutschen Revolution bezeichnen.

Sehr bemerkenswerth nun ist die Ausnahme, welche 
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diese Schöpfung der Nationalversammlung einerseits bei dem 
Volke, andrerseits bet den Regierungen fand. Beide Theile 
fühlten sich nicht vollkommen befriedigt, beide aber gaben 
ihre Zustimmung: das Volk indem es das unbedingte Recht 
der Nationalversammlung zu dieser Schöpfung anerkannte, 
die Schöpfung selbst aber mißbilligte; die Regierungen, in
dem sie die Begründung der Centralgewalt und die Wahl 
des Rcichsverwesers freudig begrüßten, dagegen das Recht 
der Nationalversammlung zu Beidem nicht anerkannten. Den 
sprechendsten Ausdruck für diese beiden Ansichten finden wir 
einmal in dem am 12. Juli von Johann Jocobi in der 
preußischen Nationalversammlung gestellten Antrag, so wie 
andrerseits in der Erklärung, welche der preußische Minister
präsident von Auerswald unterm 4. Juli in derselben 
Versammlung abgab. —

Der von Jacobi gestellte Antrag, welcher bekanntlich 
von der preußischen Volksvertretung verworfen wurde, lautet 
nämlich dahin:

„Die preußische constituirende Versammlung kann den von 
verdeutschen Nationalversammlung gefaßten Beschluß nicht 
billigen, durch welchen ein unverantwortlicher, an 
die Beschlüsse der Nationalversammlung nicht gebundener 
Reichsverweser ernannt wird. Die preußische constitui
rende Versammlung erklärt sich aber zugleich dahin, daß 
die deutsche Nationalversammlung vollkommen befugt 
war, jenen Beschluß zu fassen, ohne vorher die Zustim
mung der einzelnen deutschen Regierungen einzuholen, daß 
es daher der preußischen Regierung nicht zustand, Vor
behalte irgend einer Art zu machen."
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Die Erklärung, welche Auerswald abgegeben hat, lautet 
im Wesentlichen folgendermaßen:

„In gleichem Maße, wie die deutsche Nationalver
sammlung, ist Sr. Majestät Regierung von der Noth
wendigkeit durchdrungen, unverzüglich eine provisorische 
Central - Erecutiv - Gewalt für Deutschland zu schaffen. 
Sie theilt die Ansicht, daß ein Reichsverweser der geeig
netste Träger einer solchen Centralgewalt sei, und giebt 
für dieses zum Heile Deutschlands so bedeutungsvolle Amt 
Sr. kaiserl. Hoheit dem Erzherzog Johann von Oestreich, 
in dessen edler und volksthümlicher Persönlichkeit die sichere 
Gewähr für das allgemeine Vertrauen der deutschen Re
gierungen und des deutschen Volkes liegt, um so lieber 
ihre Stimme, als dies Vertrauen des Volkes sich durch 
die von der Nationalversammlung in Frankfurt mit gro
ßer Stimmenmehrheit auf den Erzherzog gerichtete Wahl 
auf das Unzweideutigste kundgegeben hat.

Wenn übrigens die deutsche Nationalversammlung 
ihre Beschlüsse über die Constituirung einer provisorischen 
Centralgewalt ohne Mitwirkung der deutschen Regierungen 
gefaßt hat, so verkennt die Regierung Sr. Majestät nicht, 
wie die Veranlassung dieses Verfahrens in der außer
ordentlichen, von mannigfachen Gefahren bedrohten Lage 
Deutschlands und in der nunmehr bestätigten Ueberzeugung 
zu suchen ist, daß alle deutschen Regierungen Sr. kaiserl. 
Hoheit dem Erzherzog Johann ihre Stimme für das 
Reichsverweser-Amt geben würden. Die Regierung zwei
felt deshalb nicht, daß aus dem Verhalten der deutschen 
Nationalversammlung in diesem außerordentliche Falle für 
die Zukunft Konsequenzen nicht werden gezogen werden."
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Aehnliche Erklärungen und Verwahrungen gingen als
bald auch von andern Regierungen und mit besonderer Ent
schiedenheit von der Hannöverschen aus. Vor Allem aber 
suchte das gemeinsame Organ der Einzel-Regierungen, der 
Bundestag, den Eindruck, welchen jener souveräne Willens
akt der Nationalversammlung und des Volkes hervorrufen 
mußte, zu schwächen, und die etwanigen Folgen desselben im 
Voraus zu beseitigen, indem er die nachträglich erfolgte Zu
stimmung der Regierungen als eine den Beschlüssen der 
Nationalversammlung bereits vorangegangene, und also nicht 
durch dieselbe bedingte bezeichnete; und er drückte dies in 
einem Glückwünschungsschreiben an den neuerwählten Reichs
verweser aus, in welchem es am Schlüsse heißt:

„Die Bundesversammlung beeilt sich, Ew. Kaiser!. 
Hoheit diese Ueberzeugungen und Gesinnungen Glück wün
schend auszudrücken. Ganz besonders aber gereicht es 
den in der Bundesversammlung vereinigten Bevollmächtig
ten der deutschen Regierungen zur höchsten Genugthuung, 
Ew. Kaiser!. Hoheit die Versicherung ausdrücken zu dür
fen, daß sie schon vor dem Schlüsse der Bera
thungen über die Bildung einer provisorischen 
Centralgewalt von ihren Regierungen ermächtigt wa
ren, für eine Wahl Ew. Kaiser!. Hoheit zu so hohem 
Berufe sich zu erklären."

Und auch der Reichsverwcser ging sehr vorsorglich auf 
diese Erklärungen und Vorbehalte ein, indem er der an ihn 
entsendeten Deputation der Nationalversammlung erklärte, 
daß er die auf ihn gefallene Wahl annehme, „welcher, wie 
die Bundesversammlung ihm angezeigt, die deutschen Regie
rungen ihren Beifall gegeben haben."

13
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Am unzweideutigsten aber gaben die Einzel-Regierungen 
die Absicht zu erkennen, von der ihnen thatsächlich oder 
vermeintlich zustehenden Souveränität, der Nationalversamm
lung gegenüber, nichts aufzugeben, als der Erzherzog Johann 
am 12. Juli in das hohe Amt, welches ihm übertragen 
war, eintrat. Denn auch hier wurde es zwar der National
versammlung überlassen, ihn als Reichsverweser und als 
Träger der provisorischen Centralgewalt zu proclamiren und 
die feierliche Anerkennung des Gesetzes vom 27. Juni, in 
welchem seine Befugnisse festgeftellt waren, von ihm entge
gen zu nehmen. Aber die Uebertragung der eigentlichen 
Regierungsgewalt hatte sich auch dies Mal der Bundestag 
in dem letzten Moment seines Daseins Vorbehalten; und in 
der feierlichen letzten Sitzung dieses Collegiums gab der da
malige Präsident desselben, von Schmerling, die Erklä
rung ab-

„Die Bundesversammlung überträgt Namens der 
deutschen Regierungen die Ausübung dieser ihrer verfas
sungsmäßigen Befugnisse und Verpflichtungen an die 
Centralgewalt.

„Die deutschen Regierungen, die nur das wohlver
standene Interesse des Volkes kennen und beachten, sie 
bieten freudig die Mitwirkung zu allen Verfügungen der 
Centralgewalt, die Deutschlands Macht nach Außen und 
im Innern begründen und befestigen sollen.

„Mit diesen Erklärungen sieht die Bundesversamm
lung ihre bisherige Thätigkeit als beendet an."

Und der Reichsverweser, der ausschließlich durch den 
Willen des Volkes und durch die Beschlüsse seiner Vertre
ter an die Spitze der deutschen Nation berufen worden 



— 195 —

War, nahm die Machtvollkommenheit seines Amtes in un
zweideutigen Worten von diesem Organe der Regierungen 
an. Und so konnte es geschehen, daß diese Macht, die, wie 
keine andre, unmittelbar aus der Revolution hervorgegangen 
und zum Träger derselben bestimmt war, nicht nur den Be
strebungen des Volkes auf's Entschiedenste entgegcnstand 
und die Absichten der Regierungen auf's Kräftigste unter
stützte, sondern auch den Beschlüssen derjenigen Versamm
lung sich widersetzte, aus der sie hervorgegangen war, und 
das mächtigste Hemmniß für die Durchführung der Verfas
sung wurde, für deren Begründung die Nationalversamm
lung berufen und die Centralgewalt geschaffen war. Es 
konnte geschehen, daß dieser Reichsverweser, als er sich, den 
wieder mächtig gewordenen Regierungen gegenüber, nicht 
mehr stark genug fühlte, seine Gewalt fortzuführen, dieselbe 
nicht in die Hand des Volkes zurücklegte, von dem er sie 
empfangen, sondern in die Hand der Regierungen, gegen 
die er sie üben sollte, in die Hand der Bundescommission 
des Interims, welche gegenwärtig in Namen Oestreichs und 
Preußens, ohne alle Mitwirkung des Volks und seiner Ver
treter und mit völliger Negation der Revolution und ihrer 
Errungenschaften, die Centralgewalt über Deutschland ausübt.

13*



Sechster Vertrag.

Die Höhen- und Wendepunkt« der 
Revolution.

II. Oestreich.
Die östreichische Revolution war in ihrem Ursprünge 

und in ihrer Entwickelung wesentlich verschieden von der 
Volkserhebung in Preußen und in Deutschland überhaupt. 
Sie erschien äußerlich stärker, gesicherter und geordneter; sie 
war aber innerlich unzweifelhaft schwächer, unklarer und un
sicherer.

Die Erhebung in Wien hatte einen bestimmten sicht
baren Ausgangspunkt, und sie wurde in ihrer Entwickelung 
fort und fort von eben diesem Punkte aus geleitet. Wie 
die Aula und die zahlreiche Studentenschaft offenbar die 
Revolution hervorgerufen, oder doch zum Ausbruche geführt 
hatte, so blieb dieselbe, so lange überhaupt die Volksherr
schaft währte, bis zu den Oktober-Tagen die Seele der 
Bewegung, und bildete die theils thatsächlich, theils ge
setzlich anerkannte Spitze der Volksgewalt. Die Revolution 
in Wien hatte sich in dieser Weise ein anerkanntes Organ 
des Volkswillens geschaffen, das, obwohl die Regierungs- 
gewalt auch hier nicht aufgehoben war, doch derselben dro-
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hend und mahnend jederzeit gegenüber stand, und nicht 
selten ein entschiedenes Uebergewicht über die Behörden und 
das Ministerium kundgab.

Das Central-Comitö, welches aus einer gleichen An
zahl von Studenten und Mitgliedern der Bürgergarde be
stand, gab der Revolution und dem Volke, das sich in 
derselben befand, jederzeit einen sichern Haltpunkt. Die 
Beschlüsse, welche von diesem Comite ausgingen, fanden 
stets bereitwillige Anerkennung und Ausführung, und es 
stand auf diese Weise der Volkswille in einheitlicher Kraft 
und unter geordneter Leitung der Regierungsgewalt gegen
über, und mußte auf die Maaßregeln derselben so lange 
einen entscheidenden Einfluß ausüben, als die Revolution 
überhaupt im Siege war.

Und in der That war die Stellung, welche dieses 
Central-Comito und die Aula, zu der keineswegs nur 
die Studirenden, sondern auch die Professoren und früheren 
Mitglieder der Universität gehörten, der Masse der Be
völkerung gegenüber einnahm, eine höchst eigenthümliche, 
fast patriarchalische, in der sich die einfache Naivität 
und zugleich das niedrige politische Bewußtsein des Volkes 
kundgab. Denn nicht nur unterwarf man sich jetzt ebenso 
unbedingt dieser neugeschaffenen Autorität, wie früher der 
Regierungsgewalt, sondern man erwartete auch nun von 
derselben sofort die Abhülfe aller Uebel, von denen 
nicht nur die Gesammtheit, sondern auch der Einzelne sich 
gedrückt fühlte. Und ununterbrochen war die Aula von 
Leuten aus dem Volke umlagert, die, zum Theil aus ziem
licher Ferne herbeigekommen, ihre Wünsche, Bitten und Be
schwerden dem allvermögenden Studenteneorps vortrugen.
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So erschien die Revolution in Wien nicht nur ihres 
Sieges vollkommen gewiß, sondern ihre ganze Entwickelung 
stellte sich als eine geordnete, einheitliche und darum nach 
Außen hin um so mächtigere dar.

Dagegen war die östreichische Revolution, wie sie sich 
in der Erhebung und Bewegung Wiens darstellte, ihrer 
inneren Kraft und Bedeutung nach ungleich schwächer und 
unsicherer, als die preußische. Denn es fehlte ihr die Klar
heit des Bewußtseins über das Ziel ihrer Aufgabe, — es 
fehlte ihr das Bewußtsein eines einheitlichen Gesammt- 
willens, der bei der Verschiedenheit der Nationalitäten, 
welche den östreichischen Staat bilden, überhaupt nicht 
möglich ist. Und die Bevölkerung von Wien vermochte da
her in keiner Weise mit ihren Bestrebungen den Gesammt- 
willen der Nation zu repräsentiren. Die östreichische Re
volution mußte sich vielmehr nothwendig in eine nicht geringe 
Zahl gesonderter Revolutionen spalten, und dadurch ihre 
innere Kraft schwächen, um endlich der einheitlichen Regie
rungsgewalt zu unterliegen.

In Preußen waren die Bedürfnisse und die Forderun
gen des Volkes klar und bestimmt. Das Bewußtsein der
selben war ein gemeinsames und übereinstimmendes; denn 
nur über das Maaß dieser Forderungen und über den 
Weg, auf welchem die Erfüllung derselben zu erreichen sei, 
gingen die Ansichten der Parteien auseinander; die Forde
rungen selbst aber waren für alle dieselben: Antheil des 
Volkes an der Leitung und Regierung des Staates und 
nationale Einheit mit allen Gliedern und Stämmen der 
deutschen Nation.

In Oestreich aber konnte man zwar über die Förde
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rung der politischen Freiheit zu einer gleichen Uebereinstim
mung gelangen; wie aber sollten hier die verschiedenen und 
zum Theil einander widerstrebenen Nationalitäten zu einem 
gleichen Bewußtsein, zu einem gleichen Streben in Bezug 
auf die Aufgabe kommen, welche der östreichische Staat 
auf diesem Gebiet zu verfolgen hatte? eine Aufgabe, deren 
Lösung entweder überhaupt eine unmögliche, oder nur durch 
Auflösung des bisherigen Staatsverbandes zu erzielen ist. 
Und wie sollte eine neue Gestaltung der politischen Ver
hältnisse Oestreichs im Sinne und Geiste der Zeit, d. h. 
im Geist der Volksfreihett und National-Einheit, geschaffen 
werden, bevor die Mittel gefunden waren, die schroffen Wi
dersprüche auf diesem Gebiet zu lösen oder zu versöhnen?

Die Wiener Revolution war offenbar ein Glied der 
allgemeinen deutschen Bewegung, und hatte insofern neben 
ihrer politischen Bedeutung auch einen nationalen Charakter, 
indem sie das deutsche Element zur Geltung zu bringen 
strebte, und auf einen Anschluß Oestreichs an die neuzu
begründende Einheit Deutschlands hinwirkte. In diesem 
Sinne sah man alsbald auch die schwarzgelben Farben von 
den schwarzrothgoldenen Bändern und Fahnen verdrängt, 
und auch hier wurden diese Farben der deutschen Nationa
lität zu gleicher Zeit als Wahrzeichen der neuerrungenen 
Freiheit angesehen. Aber bald machten sich neben diesen 
Farben auch diejenigen der übrigen Nationalitäten Oest
reichs geltend, und besonders war es nach einiger Zeit das 
Weißroth der Slavischen Völkerschaften, das mehr und 
mehr hervortrat, während die Farben Italiens und Un
garns ihren eigenen Boden gefunden hatten, ohne daß man 
damals schon ein bestimmtes Bewußtsein gehabt hätte, daß 



- 200 —

dieser Gegensatz der Farben nothwendig auch auf einem 
Gegensatz der Völker und der Bestrebungen beruhen müsse.

Die gesummte Bevölkerung des östreichischen Staats 
hatte dem Siege der Revolution in Wien freudig entgegen 
gejauchzt und sich unbedenklich derselben angeschlossen, weil 
durch diesen Sieg das Allen in gleicher Weise verhaßte 
System der bisherigen Regierungsgewalt gestürzt war, weil 
nun Alle in gleicher Weise von der neuzubegründenden Ord
nung der Dinge eine Erfüllung ihrer Hoffnungen erwarte
ten. Aber diese Hoffnungen selbst waren bei den verschie
denen Gliedern und Nationalitäten des östreichischen Staa
tes verschieden; sie mußten verschiedene und zum Theil ent
gegengesetzte sein, und darum konnte man der siegreichen 
Bevölkerung Wiens die Führung der Revolution nur so 
lange überlassen, als es eben nur die Vernichtung der alten 
Zustände galt, so lange es nur galt, der bisherigen Regie
rungsgewalt gegenüber den Willen des Volkes als einen 
berechtigten zur Anerkennung und Geltung zu bringen.

Als man aber daran gehen mußte, aus den scheinba
ren Trümmern des alten Staatsgebäudes und auf dem 
Boden, auf welchem dasselbe bisher gestanden hatte, den 
neuen Bau aufzurichten, — da mußten die Gegensätze der 
Richtungen und Bestrebungen nothwendig und mit jedem 
Tage entschiedener hervortreten; und Wien, das in sich 
immer noch mächtig genug war, um jeder Regierungsgewalt 
auf seinem Boden die Spitze zu bieten, sah sich allmählig 
immer mehr und mehr isolirt, wie es sich selbst von den 
Bestrebungen andrer Volksstämme zurückgezogen und fern 
gehalten hatte. Und so konnte endlich jedes einzelne Glied 
des östreichischen Staates von der Regierung unterworfen 
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und die in sich zerrissene Revolution überall unterdrückt 
werden.

Die Ereignisse, welche in Oestreich den Tagen der 
Revolution folgten, bewegen sich mehrere Monate hindurch 
auf demjenigen Gebiet, wo alle Entscheidungen in Wien 
selbst getroffen wurden. Sie beschränken sich auf jenen ne
gativen Kampf gegen die alte Regierungsgewalt, aus wel
chem das Volk immer wieder als Sieger hervor geht, immer 
mit neuer Macht bekleidet erscheint, während die Versuche 
der Regierung, von ihrer früheren Gewalt den einen oder 
den anderen Theil zu retten oder zurück zu erobern, immer 
auf's Neue scheiterten.

Das neuernannte Ministerium Pillersdorf-Latour 
wagte es nicht, das bereits mehrfach genannte Central-Co- 
mit6 aufzulösen und mußte diese zweite und hemmende Re
gierungsgewalt neben der seinigen dulden.

Das erste Gesetz, welches als eine Errungenschaft der 
Revolution von diesem Ministerium erlassen wurde, war 
das Preßgesetz, das unter Aufhebung der Censur doch noch 
mancherlei Beschränkungen der Presse, insbesondere Cautio- 
nen und Conzessionen anordnete. So groß aber war das 
Ansehen der Aula selbst bei der Regierung, daß Pillers- 
dorf die Studenten ausdrücklich aufforderte, ihr Urtheil 
über dieses Gesetz abzugeben. Aber so wenig fand dasselbe 
den Beifall der Studirenden, daß sie es vielmehr, als Zei
chen ihrer entschiedenen Mißbilligung, am 1. April öffentlich 
verbrannten. Natürlich stimmte auch die ganze Bevölkerung 
diesem Urtheile ihrer Führer bei. Die Mißstimmung, welche 
sich deßhalb in der Stadt verbreitete, war keine geringe, 
und überhaupt wurde das Mißtrauen gegen die Regierung 
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und besonders gegen die Camarilla stets wach erhalten, weil 
man neben dem öffentlichen Ministerium noch die Spuren 
einer unsichtbaren Regierungs- und Polizeigewalt zu erken
nen glaubte.

Man klagte nicht nur über das, was geschah, sondern 
auch über das, was unterblieb, und forderte eine energi
schere und entschiednere Thätigkeit zur Beseitigung alter 
Uebel und Mißstände, so wie zur Entfernung mißliebiger 
Personen und Beamten; ja man nahm nicht Anstand, selbst 
einzugreifen und zu handeln, wo das Ministerium in sei
nen Entschließungen zu zögern und zu schwanken schien. 
So geschah es z. B. schon am 26. März, daß der verhaßte 
Orden der Ligurianer gewaltsam aus Wien vertrieben wurde, 
während es demselben noch gelungen war, seine bedeuten
den Besitzthümer zu retten, und ein gleiches Schicksal traf 
bald darauf auch die sogenannten frommen Büßerinnen auf 
der Landstraße.

Die auf diese Weise fort und fort genährte Unzufrie
denheit fand aber ihren mächtigsten Anhaltspunkt, als am 
25. April die verheißene Verfassung octroyirt wurde. Diese 
Verfassung enthielt viele wesentliche Bestimmungen, welche 
den damaligen Wünschen und Erwartungen des Volkes in 
keiner Weise entsprachen. Insbesondere war es das Zwei
kammersystem und das durch einen Census beschränkte Wahl
recht, welches die allgemeine Unzufriedenheit und Mißstim
mung erregte; vornehmlich aber war die Erbitterung dar
über groß, daß die Regierung sich für berechtigt gehalten 
hatte, diese wichtigste Schöpfung der Revolution ohne Mit
wirkung des Volkes nach eingenem Ermessen zu octroyiren, 
während man für die Feststellung der Verfassung die Be- 



— 203 —

rufuug einer einzigen, constituirenden, aus allgemeinen Ur- 
Wahlen hervorgegangenen Versammlung gefordert und er
wartet hatte.

Die Aufregung, welche durch diesen Erlaß der Regie
rung hervorgerufen wurde, nahm alsbald eine bedrohliche 
Gestalt an. Das Studentencomito berief große Volksver
sammlungen, und zahlreiche Petitionen, welche die Zurück
nahme der oktropirten Verfassung forderten, gelangten aus 
denselben an das Ministerium. Aber das Ministerium 
weigerte sich beharrlich, diese Forderung zu erfüllen und schien 
Maßregeln zum Widerstände gegen das Verlangen des Vol
kes zu ergreifen. Die Aufregung und die Leidenschaft stiegen; 
man begnügte sich nicht mehr mit dem Verlangen nach Zu
rücknahme der Verfassung, man forderte nun auch die Ent
fernung des Militärs, das wieder eine drohende Haltung 
annahm, und die Constituirung eines Sicherheitsausschusses 
aus Studenten und Bürgern. Das Ministerium beharrte 
bei seiner Weigerung, und die Studenten beschlossen daher, 
durch eine sogenannte Sturmpetition den Willen des Vol
kes zur Geltung zu bringen.

Als aber hierauf die Auflösung des Central-Comitvs 
von dem Ministerium decretirt wurde, konnte der Ausbruch 
einer neuen Krise nicht länger vermieden werden. Am 15. Mai 
wurde eine große Versammlung meist bewaffneter Studiren- 
der in der Aula gehalten. Die mit nahe an fünfzig Tau
send Unterschriften bedeckte Petition sollte nun dennoch, von 
einer ungeheuren Menschenmenge unterstützt, dem Ministerium 
überreicht werden. Da erdröhnte plötzlich der Generalmarsch 
der Bürgergarden durch die Straßen, und nun sammelten sich 
nicht nur diese, sondern viele Tausende von Arbeitern, die auf 
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die verschiedenste Weise bewaffnet waren, vor der Aula 
und in den Straßen. Der drohende Zug bewegte sich 
zum Schutze der Deputation, welche die Petition zu über
reichen bestimmt war, und zur Kundgebung seines Willens 
dieselbe zu unterstützen, nach der kaiserlichen Burg, während 
andererseits zahlreiches Militär aufgestellt war, und auch 
ein Theil der Bürgergarde mit diesem gemeinschaftliche Sache 
machen zu wollen schien.

Die Lage des Augenblicks war eine bedenkliche; denn 
die Stimmung des Volkes gab sich als eine drohende und 
entschlossene kund. Ein neuer Kampf und ein furchtbares 
Blutbad schien unvermeidlich, wenn das Ministerium die ihm 
gestellten Forderungen nicht bewilligte. Die Verhandlung 
mit demselben dauerte mehrere Stunden, und ohne Wanken 
stand das kampfgerüstete Volk inzwischen der Militärgewalt 
gegenüber. Endlich gab das Ministerium nach. Die ok- 
troyirte Verfassung ward zurückgenommen, die Berufung 
einer constituirenden Versammlung verheißen und Beides 
sofort durch öffentliche Proklamation von der Regierung ver
kündigt. —

Der glänzendste Sieg des Volkes war errungen, und 
erst mit diesem Moment schien die Revolution vollendet, 
ihre Forderungen gesichert zu sein. Der Jubel des Volkes 
nach diesem neuen Siege war allgemein, und die Aula stand 
auf der Höhe ihres Ansehens und ihrer Macht.

Bald aber wurde dieser Jubel durch ein Ereigniß ge
stört und verkümmert, das, scheinbar unbedeutend, doch auf 
die Bevölkerung Wiens sehr niederschlagend wirkte. In der 
Nacht vom 47. zum 18. nämlich war der Kaiser Ferdinand 
plötzlich mit den übrigen Mitgliedern des Hofes aus Wien 
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entflohen und hatte sich, wie man später erfuhr, nach Inns
bruck hegeben.

Die Anhänglichkeit der Obstreicher und insbesondere 
der Wiener an das Kaiserhaus, war trotz der Revolution 
immer noch eine innige und ungeheuchelte, obwohl die Per
son des Kaisers Ferdinand, bei seiner anerkannten Un
fähigkeit, die Regierungsgewalt persönlich zu leiten, sich keinen 
Anspruch auf die Liebe des Volkes hatte erwerben können.

Es war zunächst das Gefühl eines tiefen Mitleids, 
von dem ein Theil der Bevölkerung gegen die Person des 
Herrschers ergriffen wurde; der sich in seiner eigenen Re
sidenz nicht mehr sicher glaubte. Das Gefühl einer Beschä
mung, daß man die Bewohner der Hauptstadt eines Atten
tats gegen die unverletzliche Person des Kaisers fähig hielt; 
und da man das Gerücht zu verbreiten suchte, daß am 15. Mai 
Bewaffnete in die Zimmer des Kaisers gedrungen seien, und 
daß man die Conzessionen des Ministeriums nur dem Schrek- 
ken und der Besorgniß desselben vor der ihm persönlich 
drohenden Gefahr zu verdanken habe, so wandle sich der 
Unwille eines Theils der Bevölkerung gegen die Führer der 
Bewegung vom 15. Mai, die man eben noch als die Retter 
und Beglücker des Volkes gepriesen hatte; und es ist nicht 
zu läugnen, daß in jenen Tagen die Stimmung der Be
völkerung von Wien einen bedeutenden Umschwung erfuhr, 
während die im Geheimen immer thätige Reaktion einen an
sehnlichen Zuwachs gewann.

Es kam hinzu, daß man durch die Entfernung des 
kaiserlichen Hofes und der mit demselben in Verbindung 
stehenden Gesandtschaften, Notabilitäten, u. s. w., eine Ent
ziehung von Erwerbsquellen, besonders für den wohlhabendem 
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Theil der Bevölkerung und eine steigende Verminderung des 
allgemeinen Wohlstandes befürchtete, und sich endlich der Be- 
sorgniß hingab, daß von dem gegenwärtigen Sitze des kai
serlichen Hofes aus feindselige Maßregeln gegen Wien und 
seine Bevölkerung ausgehen, eine Belagerung oder militärische 
Cernirung der Stadt veranlaßt werden könnte.

Auch aus den Provinzen, in welchen die feindseligen 
Gerüchte allgemeine Verbreitung gefunden hatten, gingen 
entschiedene Proteste gegen das Verfahren der Wiener Be
völkerung und besonders der Studenten-Legion am 15. Mai 
ein. Und so ward der Sturm, der vornehmlich gegen die 
letztere ausbrach, so allgemein, daß selbst inmitten derselben 
Anträge auf ihre freiwillige Auflösung gestellt wurden und 
nicht unbedeutende Unterstützung fanden. Dessen ungeachtet 
wurde dieselbe nicht beschlossen, zumal da von verschiedenen 
Seiten und besonders von der Bürgergarde auch zustimmende 
und ermunternde Adressen zahlreich eingegangen waren; und 
nur vorläufig wurde das Enthalten von aller Theilnahme an 
der politischen Bewegung von den Studirenden als Grund
satz angenommen.

Als aber von dem Hof in Innsbruck als Bedin
gung für die Rückkehr nach Wien und für die Versöhnung 
des Kaisers, verschiedene Forderungen, und unter diesen vor 
Allem die Auflösung der Studentenlegion entschieden gestellt 
wurden, als sich die Nachricht verbreitete, daß das Ministe
rium die gewaltsame Auflösung derselben beschlossen habe — 
da erwachte solchen Bestrebungen gegenüber in dieser wie
derum der gesunkene Muth, und in gleichem Maaße die be
geisterte Anhänglichkeit der Bevölkerung an die so schwer 
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bedrohten Führer ihres Kampfes, an die Begründer und 
Beschützer ihrer Freiheit.

Man machte sich auf Widerstand gegen die drohenden 
Gewaltmaßregeln gefaßt, und als am 26. Morgens durch 
ein Plakat des Ministeriums an den Straßenecken die Auf
lösung der Legion verkündigt und befohlen wurde, als man 
plötzlich die Universität mit Militär besetzte — da erhob 
sich die Bevölkerung Wiens unvorbereitet und einmüthig zum 
neuen Kampfe. Es begannen bereits zahlreiche Barrikaden 
die Straßen Wiens zu bedecken, während andererseits von 
dem Ministerium die ernstesten Maaßregeln und sogar die 
Verkündigung des Belagerungszustandes vorbereitet wurde. 
Der Kampf in seiner furchtbarsten Gestalt schien diesmal 
unvermeidlich. Die Entscheidung sollte eine blutige sein. 
Aber während die Bevölkerung die Gefahren, welche ihr zu 
drohen schienen, nicht scheute, hatte das Ministerium nicht den 
Muth bei seinem Widerstände zu verharren, und abermals 
wurde der Befehl zur Auflösung der Legion zurückgenommen 
und der neue Sieg des Volkes thatsächlich proklamier.

Aber dies Mal war die Aufregung eine so große und 
leidenschaftliche gewesen, daß es eine schwere Aufgabe für 
die Studirenden, und besonders für den damals in ihrer 
Mitte äußerst angesehenen Kaplan und Professor Füster 
war, die Masse der bewaffneten Arbeiter von Gewaltthätig
keiten und von Selbstrache gegen einzelne Führer der Reak
tion zurückzuhalten; und man konnte zu diesem Ziele nur 
gelangen, indem man ihnen lohnende Arbeit verhieß und 
wie es heißt, einem Theil derselben sofort ansehnliche Geld
summen zustellte.

Zu gleicher Zelt aber wollte man diesen neuen und 
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entscheidenden Sieg nicht vorübergehen lassen, ohne sich vor 
wiederholten und ähnlichen Angriffen gegen die neuerrungene 
Volksfreiheit kräftig zu sichern, und das schwer gedehmühtigte 
Ministerium mußte in die Entlassung des Militärs aus der 
Stadt und in die Bildung eines Sicherheitsausschusses, vor
nehmlich aus Mitgliedern der Studentenschaft, willigen, der 
mit so umfassender Machtvollkommenheit bekleidet, so unab
hängig von allen übrigen Behörden gestellt wurde, daß er 
bis zu seiner Auflösung in den Oktobertagen eine Macht 
bildete, welche nicht nur gleichberechtigt neben dem Ministe
rium, sondern in den meisten Fällen entscheidend über dem
selben zu stehen schien.

Die Tage des 15. und 26. Mai waren die glänzendsten 
Siege, welche die Revolution in Deutschland errungen hatte, 
und ohne blutigen Kampf viel entscheidender als die Tage 
des 13. März in Wien und des 18. in Berlin. Der Volks
wille war zur unbedingten und zweifellosen Herrschaft gelangt, 
dem gegenüber keine Regierungsgewalt sich Geltung ver
schaffen konnte. Er hatte sein festes, thatsächlich und ge
setzlich anerkanntes Organ gefunden, durch das er sich kund
geben und verwirklichen konnte. Die östreichische Revolution 
war mit dem 26. Mai auf ihren Höhepunkt gelangt, ihre 
Herrschaft schien unerschütterlich und unbestritten, und doch 
befand sie sich damals schon am Wendepunkte ihrer Lauf
bahn. —

Die Gefahr, welche die östreichische Revolution in sich 
selber trug, war das zweite bis jetzt noch wenig oder doch 
nur unklar hervorgetretene Element derselben, nämlich das 
Verlangen nach nationaler Selbstständigkeit und Einheit.



So lange der Kampf ausschließlich der politischen Freiheit, 
der Mündigkeit des Volkes galt, gab es keinen Gegensatz 
der Parteien und der Bestrebungen. Als aber in den ein
zelnen Gebieten des östreichischen Staats die verschiedenen 
Stämme und Völkerschaften mit ihren besonderen Forderun
gen hervortraten, konnte der Gegensatz derselben nicht ver
borgen bleiben. Der Zwiespalt mußte im Volke selbst sich 
kund geben, und auf diese Weise der Regierung eine Hand
habe geboten werden, durch welche sie im Stande war, die 
in sich widerstrebenden Elemente des Volkes selbst gegen ein
ander zu wenden, und auf diese Weise die Kraft der Revo
lution zu brechen und endlich zu besiegen.

Die siegreiche Bevölkerung Wiens und deren Führer 
vermochten von Anfang an sich nicht auf die Höhe des 
Standpunktes zu erheben, von welchem aus sie über den 
engen Gesichtskreis ihres eigenen Gebietes hinaus schauen, 
mit ihrer Wirksamkeit die große Aufgabe der Zeit vollkom
men begreifen, und erfassen konnten. Sie vermochten sich nicht 
zu der Höhe zu erheben, auf welcher sie die gleichberechtigten 
Ansprüche Anderer gleich ihren eigenen anerkennen und zur 
Geltung bringen mußten.

Während sie selbst die glänzendsten Siege gegen die Re
gierung feierten, durch welche sie nicht nur ihre politische 
Freiheit zu begründen, sondern auch die nationale Einheit 
mit allen deutschen Stämmen wieder zu gewinnen hofften, 
ließen sie es theilnahmlos und unbekümmert geschehen, daß 
man in Italien, dessen Volk sich im Frühjahr zuerst unter 
allen erhoben, und durch sein Beispiel zum allgemeinen Siege 
der Revolution mächtig beigetragen hatte, mit den Waffen 
Oestreichs dieselben Rechte und Forderungen bekämpfte, 
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für die sich die Hauptstadt des Landes erhoben und die sie 
durch ihren Sieg zur Geltung gebracht hatte. Ja, es ist 
nicht zu verkennen, daß man in Wien eine gewisse Sym
pathie für den Kampf hatte, zu welchem sich Radetzky 
gegen die neuerstandene Freiheit und Nationalität der ita
lienischen Völkerschaften rüstete.

Man konnte sich trotz des Umschwunges der Verhält
nisse' von dem Gedanken der östreichischen Oberherrschaft 
über Italien nicht loßreißen; man hielt die Vorstellung eines 
mächtigen östreichischen Staates im Gegensatz zu der 
Freiheit der Nationen innerhalb desselben fest, während man 
für sich selbst diese Freiheit und Nationalität in Anspruch 
nahm. Man bedachte nicht, daß das Princip, für welches 
sich die Völker erhoben hatten, vollständig und überall zur 
Anerkennung und Geltung gebracht werden müsse, wenn es 
stark genug sein solle, sich zu erhalten und zu verwirklichen, 
und daß die Unterdrückung und Vernichtung dieses Prin
cips an einer Stelle die Kraft desselben überall schwächen, 
die Macht der feindseligen Regierungsgewalten wieder auf
richten und stärken müsse. — Man gab es zu, daß das 
unzweifelhafte Recht eines Volkes niedergeworfen und er
drückt werden sollte durch eine Militärgewalt, die man eben 
auf dem eigenen Gebiete glücklich und siegreich bekämpft 
hatte, — durch eine Gewalt, die sich immer noch außerhalb 
des Volkes und im Gegensatze zu demselben befand, und 
die durch einen jeden Sieg über die Volksrechte zu neuer 
Macht anwuchs, um endlich dasselbe auf allen Gebieten des 
Staates zu bekämpfen und das Uebergewicht der Regierun
gen über die Rechte des Volkes aufs Neue zu begründen. 
Die Duldung des erneuten italienischen Kampfes, die Theil- 
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nahmlosigkeit für die Rechte und das Geschick des italieni
schen Volkes und gar die Symparthie für die Waffen 
Oestreichs, welche gegen diese Rechte gekehrt wurden, war 
der erste Riß in der einheitlichen Kraft der Revolution, von 
welcher in Oestreich die alte Regierungsgewalt niederge
worfen war.

Viel tiefer und zerstörender aber mußte für die Ent
wickelung dieser Revolution der innere Zwiespalt werden, 
der sich alsbald zum Theil auf deutschem Boden selbst zwi
schen den Bestrebungen der deutschen und der slavischen 
Nationalität kundgab. Und wir müssen hier einen Augen
blick bei der Betrachtung der allgemeinen panslavistischen 
Bestrebungen stille stehen, da dieselben auf das Schicksal der 
gesammten gegenwärtigen Bewegung von dem wesentlichsten 
Einflüsse waren, dessen Umfang und Ziel sich auch jetzt noch 
nicht klar überschauen läßt.

Die slavische Nation, die in ihrer Gesammtheit auf 
dem europäischen Continent eine Bevölkerung von nahe an 
achtzig Millionen Seelen umfaßt, ist durch die verschiedenen 
Schicksale, die sie in der Geschichte erfahren, großentheils 
auf verschiedene Gegenden des europäischen Ostens zerstreut, 
mit andern Nationen vermischt und unter die Botmäßigkeit 
derselben gebracht worden, während sich andrerseits aus die
ser Nationalität der collossale russische Staat bildete. Die 
zerstreuten und überwundenen Völkerschaften der Slaven 
waren allmählig auch durch Verschiedenheit der Sprache, der 
Sitten und der politischen Bedürfnisse in Gegensätze aus
einander gefallen, die einander zum Theil feindlich gegen
über standen, und die wiederholte gewaltsame Theilung des 
polnischen Reiches, an welcher Rußland den wesentlichsten 
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Antheil hatte, nährte längere Zeit hindurch einen so tiefen 
Haß der unterdrückten Slaven gegen diesen Hauptstaat ihrer 
Nation, daß unter denselben sogar die Neigung zu einem 
Anschluß an das germanische Element mehr und mehr Wur
zel zu fassen schien.

Als aber die Hoffnungen auf eine Wiederherstellung 
Polens, welche man im Anfänge dieses Jahrhunderts von 
Frankreich und auch von Deutschland aus erwartete, nach den 
Befreiungskriegen abermals vereitelt waren; als die Aus
sicht auf die Wiedererlangung politischer Selbstständigkeit 
für den Augenblick aufgegeben werden mußte, richteten sich 
die Bestrebungen des Volkes und seiner Führer vornehm
lich auf die Wiedererweckung und Erhaltung des natio
nalen Bewußtseins in dem unterdrückten und zerrissenen 
Volke. Und ohne daß man im Herzen die Hoffnung auf 
die Wiederaufrichtung eines großen polnisch-slavischen Rei
ches aufgab, bemühte man sich vornehmlich, die geschichtli
chen Erinnerungen an die zerfallene Größe und Einheit 
durch Abfassung nationaler Geschichtswerke zu erhalten, die 
Sprache und Literatur zu beleben, die alten Sitten zu wah
ren, und so das Aufgehen in die fremde Nationalität zu 
verhüten. Freilich gingen diese Bestrebungen bei den ver
schiedenen Stämmen der slavischen Nation wesentlich aus
einander, und insbesodere waren es neben den Polen die 
Czechen in Böhmen und Mähren, die illirischen Stämme in 
Kroatien, Serbien und der Bulgarei, die auf diesem Ge
biet selbstständige Richtungen verfolgten. Und wir erwäh
nen hier nur die Namen des Slovaken Schafsarik, des 
Polen Mtskievicz und besonders des Czechen Kolär, 



— 213 —

der sich mit das bedeutendste Verdienst um diese Bestrebun
gen erworben hat.

Die Ereignisse des Jahres 1830 riefen den bekannten 
mißlungenen Versuch zur Wiedererlangung der politischen 
Selbstständigkeit Polens hervor; und das Verhalten der bei
den deutschen Regierungen bei diesem Kampfe trug nicht 
wenig dazu bei, die Slaven mehr als bisher dem deutschen 
Volke zu entfremden. Jemehr aber die Bestrebungen nach 
nationaler Einheit genährt wurden, umsomehr konnte auch 
hier und da der Gedanke aufsteigen, sich dem bisher so 
verhaßten russischen Staate anzunähern, um mit vereinter 
Kraft das Recht der großen slavischen Nation den europäischen 
Völkern gegenüber zur Geltpng zu bringen. Und der polnische 
Aufstand des Jahres 1846, welcher sich auf Posen, Galizien 
und Krakau beschränkte, scheint die Idee verfolgt zu haben, 
daß vor Allem eine Befreiung von der deutschen Oberherr
schaft nothwendig sei, um zu diesem letzten Zwecke der sla
vischen Nation gelangen zu können.

Die große europäische Bewegung des Jahres 1848 
schien aber auch den Bestrebungen der slavischen Nation 
eine neue Wendung, eine neue Gestalt zu geben, und er
weckte in ihnen die wohlbegründete Hoffnung, daß ihre Rechte 
die von den absolutistischen Regierungen zurückgewiesen 
und unterdrückt worden waren, von den frei gewordenen 
Völkern zur Anerkennung gebracht werden würden.

Da aber auf dem ganzen Kontinent Rußland allein 
von dieser Bewegung nicht ergriffen, das Prinzip der Völ
kerfreiheit hier nicht zur Anerkennung gebracht wurde, so 
mußte sich die Hoffnung der Slaven zunächst auf Deutsch
land, auf das siegreiche Volk in Preußen und Oestreich richten,



- 214 —

UM von demselben ihre Freiheit und Selbständigkeit frei
willig wieder zu erlangen, und wie sie glaubten, auch seine 
Unterstützung zum Kampfe gegen Rußland zu gewinnen, 
von welchem die Selbstständigkeit Polens mit Waffengewalt 
erzwungen werden sollte.

Die ersten Momente und Erfolge der Revolution wa
ren wohl geeignet, diese kühne Hoffnung zu wecken und zu 
nähren. Die Befreiung der gefangenen Polen war einer 
der ersten Akte, welchen die siegreiche Bevölkerung Berlins 
hervorrief, und wenige Tage darauf erfolgte die königliche 
Verheißung, die polnische Nationalität in der Provinz Posen 
wieder herzustellen. Gleiche Hoffnungen waren es, welche die 
lebendige Sympathie der einflußreichen Czechen-Partei in Böh
men und Mähren für den Sieg der Revolution in Wien 
hervorriefen, und in der ersten Aufregung, welche den 
Kämpfen der Märztage folgte, fand der Gedanke an einen 
gemeinsamen Kampf der Slaven und Deutschen gegen Ruß
land zur Wiederherstellung Polens und zur Begründung 
eines großen slavischen Mittclreichs, durch welches die Macht 
und der Einfluß des russischen Kolosses auf die europäischen 
Verhältnisse gebrochen werden sollte, lebhaften Anklang. 
Beide Nationen schienen von den innigsten Sympathieen 
gegen einander durchdrungen, der Gegensatz der Nationali
täten sollte dem gemeinsamen Interesse für die großen Zwecke 
der europäischen Revolution weichen, und ein inniges Bünd- 
niß der slavischen und germanischen Stämme hervorgerufen 
werden, um den Absolutismus des russischen Reiches zu 
bekämpfen.

Aber diese Begeisterung, diese Sympathie konnten nicht 
von langer Dauer sein, als auf denjenigen Gebieten, auf 
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welchen die beiden Nationalitäten in gedrängter Mischung 
neben einander sich bewegten, die gleichartigen und darum 
widerstrebenden Interessen einen Konflikt unvermeidlich mach
ten; als die Slaven ihre vermeintlichen Rechte auf das 
ganze Gebiet der Länder geltend machten, die in verflossenen 
Jahrhunderten ihrer Herrschaft angehört, auf denen aber 
inzwischen germanische Stämme nicht nur die ausgedehnteste 
Verbreitung, sondern auch den entschiedensten Einfluß ge
wonnen hatten. In der preußischen Provinz Posen gab sich 
dieser unlösbare Zwiespalt zuerst in einem offenen und blu
tigen Kampfe zwischen der deutschen und polnischen Bevöl
kerung kund, und während hier die Hoffnungen der Slaven 
allmälig in traurigster Weise getäuscht wurden, entwickelte 
sich in Oestreich und besonders in Böhmen in anderer Weise 
der Kampf zwischen den beiden Nationalitäten, der zur end
lichen Unterwerfung beider unter die Alleinherrschaft des 
östreichischen Kaiserhauses führte.

Schon am 28. März ging von Prag eine große Pe
tition der Czechen aus, welche die unauflösbare Vereinigung 
sämmtlicher zur Krone Böhmens gehörigen Länder unter einem 
besonderen verantwortlichen Ministerium und mit einer be
sonderen Volksvertretung forderte, und am 8. April wurden 
diese Forderungen großen Theils bewilligt. Als aber für 
die nach Frankfurt a. M. berufene deutsche Nationalversamm
lung in allen deutschen Ländern Oestreichs, und also auch 
in Böhmen und Mähren, Abgeordnete gewählt werden soll
ten, glaubten die Czechen hierin eine drohende Gefahr für 
ihre Selbstständigkeit zu erkennen, und am 1. Mai erließen 
daher die Grafen Thun und Dheym von Prag aus einen 
Ausruf an alle slavischen Völkerstämme, in welchem gegen 
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den Anschluß und die Unterordnung Oestreichs unter ein 
neu zu begründendes deutsches Reich Protest erhoben, 
die Betheiligung an den Wahlen zur deutschen National
versammlung zurückgewiesen und ein allgemeiner Kongreß 
von Abgeordneten aller slavischen Stämme auf den 31. Mai 
nach Prag berufen wurde.

Der Zwiespalt zwischen dem germanischen und slavischen 
Element, inmitten eines deutschen Gebiets lag hierdurch am 
Tage, und gab bereits am 10. Mai zu einem Konflikte in 
Prag selbst Veranlassung, welcher wahrscheinlich durch jene 
Wahlen hervorgerufcn wurde. Und schon kurz nach der Erhe
bung des 15. Mai in Wien, zeigte sich in Böhmen der ent
schiedene Widerspruch gegen das Uebergewicht der deutschen 
Hauptstadt, und unmittelbar nach den Ereignissen des 26. Mai 
die wir so eben dargestellt haben, fand sich der Graf Thun 
in Prag veranlaßt, daselbst einen besonderen Negierungsrath 
für Böhmen zu errichten, welcher sich entschlossen zeigte, ohne 
Beachtung des Ministeriums in Wien nur mit dem kaiser
lichen Kabinet zu verhandeln, und auf diese Weise den in
neren Bruch der östreichischen Revolution proklamirte, eben 
um dieselbe Zeit, als diese auf ihren Höhepunkt gelangt schien.

Die östreichische Regierung that vorläufig nichts, um 
diesem offenen Widerstände gegen die höchste Staatsgewalt 
entgegen zu treten, und auch in späterer Zeit ist der Graf 
Thun für diese seine Maßregel unbestraft geblieben.

Am 2. Juni trat nun der slavische Kongreß in Prag 
zusammen, der von mehr als dreihundert Abgeordneten der 
verschiedensten Stämme beschickt worden war, und es ergab 
sich die eigenthümliche Erscheinung, daß, da die Mitglieder der 
verschiedenen slavischen Stämme sich in ihrer eigenen Sprache 
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gegenseitig nicht verständlich machen konnten, diese vorzugs
weise gegen Deutschland gerichtete Versammlung, sich ge
nöthigt sah, in deutscher Sprache zu verhandeln, und dadurch 
sowohl den Mangel an innerer Einheit unter sich, als auch 
das Uebergewicht deutscher Bildung in ihrer eigenen Mitte 
anerkennen mußte.

Die Hauptanträge, welche nun in diesem großen Kon
greß von dem früher erwählten Cemral-Comite gestellt wur
den, waren der Abschluß eines Schutz- und Trutzbündnisses 
zwischen allen slavischen Völkerstämmen, die nähere und un
unterbrochene Verbindung in Kunst und Wissenschaft zwischen 
denselben, die Abweisung jeder Unterwürfigkeit unter eine 
fremde und besonders unter die deutsche Nationalität, die 
Ungiltigkeits-Erklärung der von der Frankfurter National
versammlung zu fassenden Beschlüsse für die slavische Be
völkerung Oestreichs und endlich die Umgestaltung Oestreichs 
zu einem Föderativstaat gleichberechtigter Nationen.

Die Versammlungen dieses Kongresses hatten bereits 
vom 2.-12. Juni gewährt und allmälig einen immer stür
mischeren und entschiedneren Charakter angenommen, indem 
die Absichten immer mehr hervortraten, die volle Selbst- 
ständigkeit und Unabhängigkeit der Slaven nicht nur von 
den Deutschen, sondern innerhalb des östreichischen Staats
verbandes überhaupt zu erringen. In der Bevölkerung von 
Prag, und von ganz Böhmen hatten diese Verhandlungen 
die gewaltigste Aufregung hervorgerufen und Fürst Win
disch grätz als kommandirender General in Böhmen fand 
sich bei der immer drohender werdenden Stimmung des 
Volkes veranlaßt, Schutzmaßregeln gegen etwanige Angriffe 
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zu ergreifen und auf den Höhen, welche die Stadt beherrschen, 
Kanonen auffahren zu lassen.

Diese Maßregeln brachten eine um so größere Aufre
gung hervor, als in Prag allgemein die Ansicht verbreitet 
worden war, daß diese Bestrebungen der Slaven, als Ge
gengewicht gegen die vermeintlichen Anmaßungen der Deut
schen in Wien und Frankfurt, von der dortigen Regierung 
und insbesondere vom Hofe zu Innsbruck begünstigt wür
den. Man forderte daher von Windischgrätz nicht nur die 
sofortige Entfernung jener Batterieen, sondern sogar die 
Auslieferung von 24 Geschützen und 6000 Gewehren an die 
Präger Bevölkerung; und als dies entschieden verweigert 
wurde, ward am 12. Juni eine große öffentliche Messe auf 
dem Roßmarkt angeordnet, in welcher das Volk zum Kampfe 
fanatisirt werden sollte.

Dieser Kampf entspann sich auch alsbald, als den be
waffneten Massen das Militär sich entgegenstellte, und währte 
mit furchtbarer Heftigkeit bis zum 14. Juni, ohne daß eine 
Entscheidung für den einen oder den andern Theil eingetre
ten wäre; und eines der ersten Opfer dieses Kampfes war 
die Gemahlin des Fürsten Windischgrätz, welche am Fen
ster ihres Palastes stehend von einer Kugel getroffen wurde. 
In der Nacht vom 14. zum 15. aber zogen sich die Trup
pen plötzlich aus dem Innern der Stadt heraus; und schon 
gab sich die Bevölkerung Prags der Freude über ihren ver
meintlichen Sieg hin, als man bemerkte daß Windischgrätz 
die sogenannte Kleinseite und alle umliegenden Höhen be
setzt hatte und die Stadt mit einem vernichtenden Bombar
dement bedrohte.

Ein furchtbarer Schrecken ergriff die Bevölkerung, und 
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viele, besonders deutsche Familien entflohen aus der Stadt. 
Der 15. und 16. vergingen mit Unterhandlungen wegen 
Uebergabe der Stadt, und die Bürgerschaft war zum Theil 
zu derselben geneigt; aber die Studenten und besonders der 
sogenannte Swornost-Verein wußte dieselbe zu verhindern, 
und am Abend des 16. Juni begann das Bombardement 
voN Prag, in Folge dessen schon am 17. die Stadt den 
Truppen übergeben wurde.

Der Fürst Windischgrätz hat sich den zweifelhaften 
Ruhm erworben, der Erste gewesen zu sein, der durch scho
nungslose Anwendung der Waffengewalt eine Volkserhebung 
niederwarf. Er hat diesen Ruhm durch die unbeugsame 
Härte gewahrt und erhöht, mit welcher er bei dem Kampf 
gegen Wien und nach der Eroberung desselben gegen die 
Bevölkerung verfuhr; und nur den glänzenden Thaten eines 
Haynau ist es gelungen, den Ruhm des Windischgrätz selbst 
bei seinen begeistertsten Bewunderern in den Schatten zu 
stellen.

In dem wiedereroberten Prag wurden nun Verhaftungen 
vorgenommen, der Belagerungszustand erklärt, und Kriegs
gerichte angeordnet. Aber man hat niemals etwas über 
das Resultat der angestellten Untersuchungen erfahren. Keine 
Hinrichtung und auch verhältnißmäßig wenig Bestrafungen 
haben Statt gefunden, und die vornehmsten Führer der sla
vischen Erhebung haben sich bald als Mitglieder der rechten 
Seite und als die wesentlichsten Stützen der Regierung und 
der Dynastie auf dem constituirenden Reichstage zu Wien 
hervorgethan.

Mit dem Moment aber, in welchem der bewaffnete Auf
stand der Slaven in Prag mit Gewalt der Waffen unterdrückt 
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war und die Hoffnung derselben auf Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit vernichtet schien, scheint bei der Regierung 
und besonders bei der Hofpartei der Entschluß zur Reife 
gekommen zu sein, sich für die beabsichtigte Bewältigung der 
Revolution zunächst und vornehmlich auf die slavische Be
völkerung zu stützen, und sie als Gegengewicht gegen die 
Deutschen und die mit ihnen sympathisirenden Magyaren zu 
benutzen.

Man meinte in Wien und besonders in Innsbruck die 
besiegten Slaven williger für die Zwecke der Regierung zu 
finden, als die bis jetzt immer noch siegreichen Deutschen; 
man wollte ihnen, trotz ihrer Besiegung durch Waffengewalt, 
die Hoffnung auf die Verwirklichung ihrer Bestrebungen — 
und wenn auch nicht auf absolute Selbständigkeit, so doch 
auf ein vorherrschendes Uebergewicht in der Neugestaltung 
des Staates — erwecken, wenn sie mit der Regierung gegen 
den gemeinschaftlichen Feind sich verbinden und sich dersel
ben unbedingt hingeben wollten. Man glaubte hierbei mit 
Zuversicht, auf den alten von der Metternich'schen Politik 
wohlgenährten Haß zwischen Slaven auf der einen, Deut
schen und Magyaren auf der andren Seite rechnen zu kön
nen, auf diesen immer sich erneuenden Nationalhaß, der im 
gegenwärtigen Augenblick zur Hellen Flamme emporloderte, 
da die Slaven sich bei ihrer Erhebung von den Deutschen 
verlassen und verrathen glaubten.

Die Regierung hat ihren Zweck vollkommen erreicht. 
Es war das slavische Volk, mit dessen Hilfe die Oktober
revolution in Wien allein unterdrückt zu werden vermochte. 
Aber wie sehr die slavische Nation gleich allen übrigen in 
ihren Hoffnungen getäuscht wurde, welche man lange Zeit
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hindurch zu nähren suchte, wie sehr sie nur mißbraucht 
worden ist, um die unbedingte Regierungsgewalt der Dyna
stie wieder herzustellen, das haben die späteren Ereignisse 
bis auf die neueste Zeit gelehrt, und vergebens sträuben 
sich gegenwärtig die slavischen Stämme gegen die Maßre
geln der östreichischen Regierung, durch welche ihre Freiheit 
und Selbstständigkeit mehr und mehr unterdrückt wird.

In Wien hatten die ersten Nachrichten von dem Be
ginn des Kampfes in Prag eine gewaltige Aufregung her
vorgerufen, besonders die Studirenden beabsichtigten, sofort 
ihren bedrängten slavischen Brüdern Beistand zu leisten, und 
man forderte nicht nur von dem Ministerium, die Zurück
nahme der von Windischgrätz getroffenen Maßregeln sofort 
anzuordnen, sondern rüstete auch sogleich bewaffnete Zuzüge 
aus, welche den bedrängten Bewohnern von Prag Hilfe 
bringen sollten. Aber es zeigte sich bei dieser Gelegenheit 
bald, daß unter den Deutschen in Wien auch für die slavische 
Bevölkerung und ihre Forderungen keine nationale Sympa
thie vorhanden war, und es brach sogar ein offner Zwie
spalt zwischen den Abgeordneten der Präger Universität und 
dem Studenten-Comito aus. Die bewaffneten Zuzüge kehr
ten unverrichteter Sache zurück, als sie unterwegs auf Hin
dernisse stießen; die Verhandlungen mit dem Ministerium, 
welches durch Ausflüchte Zeit zu gewinnen suchte, wurden 
ohne Energie geleitet, und ehe man zu einem Resultat ge
kommen war, gelangte die Nachricht von der Unterdrückung 
der böhmischen Revolution, von der Uebergabe Prags an 
Windischgrätz nach Wien, und man nahm die vollendete 
Thatsache hin, ohne zu bedeuten und zu ahnen, welche Fol



— 222 —

gen dieselbe für den gesammten Entwickelungsgang der Re
volution haben mußte.

Die siegreiche und wie es schien allmächtige Bevölke
rung Wiens begnügte sich mit den Errungenschaften, die sie 
für sich selbst erzielt hatte, — sie ließ es abermals gesche
hen, daß ein gleichberechtigtes Glied des Staates mit seinen 
Ansprüchen, die auf denselben Grundsätzen beruhten, wie 
ihre eigenen, zurückgewiesen, daß die Erhebung eines Bru- 
derftammes mit Waffengewalt unterdrückt wurde. Man be
dachte nicht, daß es des einmüthigen Zusammenwirkens der 
ganzen Nation bedurfte, um den Sieg der Revolution gegen 
die Regierungsgewalt zu wahren und zu sichern. Man dul
dete nicht nur, daß die gesammte Kraft des Volkes ge
schwächt wurde, indem derselben ein so mächtiger Theil wie 
der der slavischen Bevölkerung entzogen ward, sondern man 
wandelte dieselbe auch in Gegner um, die um so gefährli
cher waren, als der alte Haß der Slaven gegen die Deut
schen sie leicht zur verderblichsten Waffe in der Hand der 
Regierung machen konnte.

Die Ereignisse in Prag dürfen wir daher mit Recht 
als den Wendepunkt der östreichischen Revolution bezeichnen, 
in welchen die Volkskraft geschwächt und zersplittert, die 
Regierungsgewalt gestärkt und ermuthigt und durch den 
Zwiespalt der Nationalitäten zu neuer Kraft erhoben wurde. 
Die Unterdrückung der Revolution in Prag ist der Anfang 
zur Jsolirung Wiens, vermöge deren es endlich wieder der 
überwiegenden Gewalt der Regierung unterliegen mußte.

In naher Beziehung zu den Ereignissen in Prag und 
zu der slavischen Erhebung überhaupt sieht der unglückliche 
Kampf, welcher in der preußischen Provinz Posen von der 
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polnischen Bevölkerung zunächst gegen die deutsche und in 
Folge dessen auch gegen die Militärgewalt der Regierung 
geführt wurde.

Wir nehmen daher umsomehr Gelegenheit, desselben 
an dieser Stelle Erwähnung zu thun, als auch die Folgen 
dieses scheinbar vereinzelten Kampfes eine ähnliche und 
wesentliche Rückwirkung auf die Revolution in Preußen 
ausübten.

In Berlin hatte sich unmittelbar nach der Revolution, 
wie bereits erwähnt, die entschiedenste Sympathie für die 
Sache der Polen kundgegeben. Die Befreiung der Gefan
genen vom Jahre 1846 war am 20. März mit Begeiste
rung ausgenommen worden, und die allgemeine Verbrüde
rung, welche Mieroslawski in seiner Anrede ans Volk 
verkündet hatte, wurde durch Bildung eines Polencorps 
unter der Bürgerwehr bekräftigt. Am 24. März hatte der 
König die nationale Reorganisation der Provinz verheißen, 
und zugleich die Bildung einer gemischten Commission aus 
Polen uud Deutschen genehmigt, um desfalsige Anträge an 
die Regierung zu stellen. Gleichzeitig aber hatte sich ein 
polnisches National-Comite zu Posen gebildet, das, wie die 
Deutschen in der Provinz behaupteten, Regierungsge
walt sich anmaßte, Bewaffnung der Polen anordnete und 
auf eine Unterdrückung des deutschen Elements in Posen 
hinstrebte.

Schon am 30. März erließ daher die Regierung zu Brom
berg ein energisches Puölikandum gegen die Uebergriffe die
ses Comitös, und am 3. April erging von einem großen 
Theil der deutschen Bevölkerung der Provinz das Verlan
gen, von der Reorganisation der Provinz ausgeschlossen und 
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dem deutschen Bunde einverleibt zu werden. Es wurde 
hierauf der General-Major v. Willisen (gegenwärtig Com
mandeur der schleswig-holsteinischen Truppen), der bei der 
polnischen Bevölkerung Posens sehr beliebt war, zum Re- 
gierungs-Commissarius ernannt und zur Ausgleichung der 
widerstrebenden Forderungen nach Posen gesendet. Das 
National-Comite aber machte in Folge dessen erhöhte An
strengungen, um die Polen für ihre Selbstständigkeit zu be
geistern. Die Provinziell-Stände der Provinz lehnten am 
6. April den Anschluß an den deutschen Bund ab, während 
die Minorität diesen Anschluß für die deutschen Distrikte 
um so dringender forderte. Die Reibungen zwischen den 
beiden Nationalitäten führen endlich zu einem offenen Kampfe, 
an welchem auch die Militärgewalt sich gegen die Polen be- 
theiligte. Doch gelang es dem General Willisen am 
1k. April mit den Häuptern der polnischen Erhebung zu 
Jaroslaviec eine Convention abzuschließen, nach welcher die 
bewaffneten und zu größeren Truppenkörpern zusammengezo
genen Polen zum Theil in ihre Heimat entlassen, zum Theil 
unter Oberaufsicht eines preußischen Offiziers in die pose- 
ner Division ausgenommen und unter Wiederherstellung 
der ordnungsmäßigen Regierungsgewalt die Militär-Maaß
regeln sistirt werden sollten.

Aber die Hoffnungen und Ansprüche der Polen wurden 
durch die Königl. Erklärung vom 14. April getäuscht, nach 
welcher die sogenannten deutschen Theile der Provinz von 
der verheißenen Reorganisation ausgeschlossen wurden. Ge
gen diese Maßregel legte daher das Nationalcomits entschie
denen Protest ein. Die Aufregung in der polnischen Be
völkerung sowohl gegen die Deutschen wie gegen die Regie-
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rung stieg wieder zu einer bedenklichen Höhe, und wurde be
sonders von der Geistlichkeit unter Führung des Erzbischofs 
von Przyluski rege gehalten, indem die katholische Religion 
durch die Deutschen bedroht sein sollte, und es entspann sich 
aufs Neue ein Kampf der mit blutigem Haß und leider 
auch nicht ohne rohe Grausamkeit von beiden Seiten ge
führt wurde.

Inzwischen war auf Antrag der preußischen Regierung 
die Aufnahme des durch die sogenannte Demarkations
linie abgegrenzten Gebiets der Provinz Posen in den deut
schen Bund am 22. April von der Bundesversammlung be
schlossen worden. Die Polen glaubten sich nun nur noch 
auf die Waffengewalt stützen zu dürfen, und führten einen 
muthvollen und verzweifelten Kampf gegen die preußischen 
Truppen, aus welchem wir nur die zum Theil sehr blutigen 
Gefechte bei Kozmin und Adelnau am 22., bei Strzelno 
am 23., bei Dons am 29. und bei Miloslaw am 30. April 
erwähnen. Am 26. April aber hatte eine Königl. Erklä
rung die Demarkation der Provinz und die Einverleibung 
des abgegrenzten Theils in den deutschen Bund, so wie 
anderseits die Form der Reorganisation des übrigen Theils 
festgestellt. Am 1. Mai wurde zur kräftigeren Unter
drückung der polnischen Erhebung an Willisens Stelle der 
General von Pfuel zum Commissarius der Provinz er
nannt und am 2. Mai auch die Aufnahme der Stadt und 
Festung Posen in den deutschen Bund erklärt.

Der Kampf ward noch einige Zeit mit furchtbarer Hef
tigkeit fortgesetzt, mußte aber natürlich zu Ungunsten der 
Polen ausfallen und endigte durch die Capitulation, welche 
am 9. Mai zwischen dem Generallieutenant von Wedrll und 
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dem polnischen Obersten Brzezanski im Dorfe Bardo 
abgeschlossen wurde, und nach welcher die bewaffneten Polen, 
der überwiegenden Mehrzahl nach, das Gewehr streckten.

Am 12. Mai wurde nun von dem General Pfuel die 
Demarkationslinie vorläufig festgestellt; und somit war 
die polnische Erhebung der Provinz Posen, ein wesentliches 
Glied der allgemeinen slavischen Erhebung, fast um dieselbe 
Zeit, wie die gleiche Bewegung in Prag, durch die Militär
gewalt und nicht ohne Mitwirkung der deutschen Bevölke
rung unterdrückt. Und wie in Oestreich so hatte auch in 
Preußen seit den Tagen der Revolution das Heer zum 
ersten Male Gelegenheit gefunden, sein Uebergewicht über 
die ungeordnete Volkskraft geltend zu machen, und sich aus 
der tiefen Demüthigung zu erheben, die es durch die Revo
lution in Berlin erfahren hatte. Auch hier war ein ein
zelner Theil des Volkes in dem Kampf für die Erringung 
seiner wohlbegründeten Rechte von der Gesammtheit desselben 
verlassen, ja sogar bekämpft worden. Auch hier hatte die 
Regierung zum ersten Male es wagen dürfen, eine in den 
Tagen der Revolution feierlich gegebene Verheißung zurück- 
zunehmen.

Auch für Preußen bildete die Unterdrückung der pol
nischen Erhebung einen ersten Wendepunkt in der Entwicke
lung der Revolution, wenn auch einen weniger entscheiden
den, als die Unterwerfung Prags für die östreichische Revo
lution war.



Siebenter Vertrag.

Die Hdhen- und Wendepunkte -er 
Revolution.

III. Preußen.

Am 22. Mai 1848, an demselben Tage, an welchem 
33 Jahre früher dem Preußischen Volke eine Verfassung 
verheißen worden war, trat die preußische Nationalversamm
lung „zur Vereinbarung der Verfassung" zusammen. 
Es war ein schwankender, unsichrer und für beide Theile 
gefährlicher Boden, auf welchem dies Werk der Verfassung 
und Neugestaltung des Staates aufgerichtet werden sollte. 
Eine freie Vereinbarung ist nur zwischen zwei selbstständigen 
Individuen möglich, die, wenigstens in Bezug auf den Ge
genstand der Vereinbarung von gleicher Berechtigung sind, 
und die, selbst wenn diese nicht zu Stande käme, doch jeden
falls in Bezug auf ihre übrigen Verhältnisse ihre selbststän- 
dige Existenz haben. Wenn aber die Vereinbarung zwischen 
zwei Gliedern, eines und desselben Organismus stattfinden 
soll, so ist die Gefahr vorhanden, daß, falls dieselbe nicht 
gelingt, entweder der eine oder der andere Theil der Ver
nichtung Preis gegeben wird, wenn nicht diese Vernichtung 
den gesammten Organismus selbst trifft. Und wenn sich 
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die eine oder die andere der vereinbarenden Parteien von 
dieser Gefahr bedroht sieht, so wird nicht selten die Noth
wendigkeit eintreten, auf dem Wege der Gewalt zu entschei
den, was auf dem Wege dieser Vereinbarung nicht entschie
den werden konnte. —

Dieser gefährliche und bedenkliche Standpunkt war es, 
welchen die preußische Nationalversammlung am 22. Mai 
1848 der Krone gegenüber einnahm, und nicht nur in Be
zug auf die zu begründende Verfassung mußten diese Be
denken über das endliche Resultat der Verhandlungen hcr- 
vortreten, sondern auch schon mit dem Beginn derselben 
mußte sich diese neugebildete Vertretung des zum ersten Mal 
in seine natürlichen Rechte eintretenden Volks die Frage 
vorlegen, welche Befugnisse ihr in Bezug auf Leitung 
und Verwaltung der Staatsangelegenheiten zustehen müß
ten, wenn sie ihrer Aufgabe entsprechen sollte, die neuge
wonnene Freiheit des Volks zu wahren und dauernd zu 
sichern.

Und auf diese Frage, die zunächst von entschiedener 
Wichtigkeit war, hatte das Berufungspatent und das Ge
setz vom 6. April noch weniger eine genügende Antwort ge
geben, als auf die Frage über die gegenseitigen Rechte bis 
zur endlichen Feststellung der Verfassung.

Dieser Mangel an materiellen und rechtlichen Grund
lagen für den Aufbau des Werks, das durch gemeinsames 
Zusammenwirken der Krone und des Volks aufgerichtet wer
den sollte, schien durch eine zwiefache sittliche Stütze ersetzt 
zu werden, von der es getragen werden sollte.

Die eine war der gute Wille; das heißt: die offen 
kundgegebene und ausgesprochene Absicht beider Theile, die 
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gegenseitigen Rechte und Ansprüche zu achten und anzuer- 
kennen; die zweite mußte das gegenseitige Vertrauen auf 
diesen guten Willen bilden: die Zuversicht, daß das Wohl 
des Staats, das unabweisbare Bedürfniß nach gegenseitiger 
Verständigung die alleinige Triebfeder des Handelns für 
beide Theile sein, und daß keiner derselben die Zuflucht zur 
Gewalt nehmen werde, um die wohlbegründeten Rechte des 
Andern zu verkürzen.

Und in der That schienen auch beide Bedingungen vor
handen zu sein, als die Versammlung in ihre Wirksamkeit 
eintrat. — Der König hatte freiwillig und feierlich eine Ver
fassung auf breitester Grundlage verheißen, das Volk hatte 
inmitten seines Sieges sich jedes Angriffes auf Thron und 
Krone enthalten, und das Verhältniß, das zwischen Beiden 
unmittelbar nach dem Kampfe eingetreten war, gab das le
bendigste Zeugniß von dem Vertrauen, das gerade durch den 
Umschwung der Dinge wieder hergestellt, und mehr als je 
befestigt schien.

Aber die Erfahrung sollte es bald lehren, wie leicht 
so unsichere Stützen wankend gemacht und erschüttert werden 
können, und es schien, als sollte eine solche Erschütterung 
bereits eintreten, bevor noch die Versammlung ihre Thätig
keit beginnen konnte.

Am 20. Mai war der Verfaffungscntwurf veröffentlicht 
worden, welchen die Regierung der Nationalversammlung 
zur Berathung und endlichen Vereinbarung mit der Krone 
vorlegte. Dieser Entwurf war zum großen Theil der belgi
schen Verfassung aber ohne Rücksicht auf die besonderen Zustände 
der Gegenwart und des preußischen Staats entlehnt. Da er 
aber für die Feststellung der organischen Gesetze, ohne welche der 
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Aufbau der Verfassung unmöglich, oder werthlos war, kaum 
eine Andeutung enthielt, und endlich eine, theils auf Erb
lichkeit, theils auf einen sehr hohen Census begründete erste 
Kammer vorschlug, hatte er so allgemeine Mißbilligung gefun
den, daß das bisherige Vertrauen in die Regierung dadurch 
nicht wenig erschüttert wurde.

Hierzu kam, daß am Tage vor der Eröffnung der Na
tionalversammlung dieselbe zu diesem Zwecke nach dem wei
ßen Saal im Schlosse berufen worden war; und ein Theil 
der Versammlung glaubte in dieser Berufung der Volksver
tretung in den Palast des Königs, statt nach ihrem 
eigenen Versammlungshause eine Verletzung ihrer Würde 
zu erkennen. Man wollte nicht zur Eröffnung der Versamm-. 
lung erscheinen, und nur dem Wunsche und den dringenden 
Aufforderungen Kamphausens gelang es, dieselbe zur Ver
meidung eines Konflikts bei diesem ersten Schritte zu be
wegen.

Die Eröffnung selbst, so wie die Thronrede, welche 
diesmal vom König selbst gesprochen wurde, und die freilich 
gar sehr von derjenigen abwich, die in demselben Saale am 
11. April 1847 gehalten worden war, bot wenig hervortre- 
tende Momente dar. Doch mußte es als ein eben nicht gün
stiges Vorzeichen für die künftige Wirksamkeit der National
versammlung erscheinen, daß die Bevölkerung der Hauptstadt 
dem wichtigen Ereigniß ihres Zusammentritts eine äußerst 
geringe Theilnahme schenkte, und kaum einige hundert Men
schen stch im Schloßhof versammelten, um die Männer zu 
sehen und zu begrüßen, die nun zum ersten Male im Namen 
des gesammten Volkes über das zukünftige Schicksal desselben 
entscheiden sollten.
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Die erste Sitzung aber war in der That schon bedeutsam 
für die folgende Entwicklung ihrer Thätigkeit. Mit Span
nung hatte das ganze Land auf die Eröffnung der National
versammlung geharrt. Hier glaubte man endlich einen Halt 
zu finden, an welchem fich die sernere Entwicklung der Re
volution und ihrer Forderungen gestalten sollte. Und es 
mußte daher sehr nachteilig auf diese Erwartungen einwir
ken, daß die erste Sitzung kcineswegcs ein Bild der Würde 
und des hohen Selbstbewußtseins darbot, welche die öffent
liche Meinung von dieser constituirenden Versammlung des 
preußischen Volks erwartete. Der Alterspräsident nämlich, 
der sonst so würdige Minister v. Schön, hatte jetzt 
nicht mehr die Kraft, eine so neue und untereinander noch 
unbekannte Versammlung zu leiten. Und daher war es 
gerade die erste Sitzung, welche ein Bild, von eben der Unruhe, 
der Verwirrung und Haltungslosigkeit darbot, die man im 
Volke selbst beklagte, und von dieser Versammlung beseitigt 
zu sehen hoffte.

Der Eindruck, den dieses erste Auftreten der National
versammlung vor der Oeffcntlichkeit machte, konnte nicht leicht 
verlöscht werden, und hat in der That nicht wenig dazu 
beigetragen, wenigstens für die erste Zeit die Achtung zu 
untergraben, welche die Vertretung des Volkes für sich for
dern und gewinnen mußte, wenn sie segensreich wirken und 
gleiche Achtung von Seiten der Regierung und der Kbone 
gewinnen sollte. Am 25. wurde der vom vereinigten Landtag 
bereits bekannte Abgeordnete Milde, ein Mitglied der rech
ten Seite, welche die entschiedene Majorität bildete, zum 
Präsidenten gewählt. Aber auch er vermochte die Würde 
der Versammlung nicht in der Weise zu wahren, wie es 
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dem spätern Präsidenten derselben, dem würdigen und klaren 
Grabow gelungen ist.

Auch die Verhandlungen selbst boten zunächst nur ge
ringes Interesse sür die Oeffentlichkeit dar. Man erwartete, 
daß alsbald Etwas geschehe; man glaubte Thaten fordern 
zu können und es waren leere Debatten von denen berichtet 
wurde. Zunächst nämlich war die Addreßfrage Gegenstand 
der Berathung. Aber nicht einmal die Besprechung von all
gemeinen Prinzipien, die ja bei der Addresse zur Entscheidung 
kommen mußten, sondern nur die Frage, ob überhaupt eine 
Antwort-Addresse auf die Thronrede erfolgen solle, oder nicht, 
nahm mehrere Sitzungen hinweg; und es wurde endlich, 
nachdem das Ministerium, und besonders Hansemann, eine 
Kabinetsfrage daraus gemacht hatte, gegen den Einspruch 
der Linken die Entwerfung einer Addresse beschlossen und 
eine Kommission zu diesem Zweck gewählt. Aber als diese 
nach 4 Wochen endlich ihre Arbeit vollendet hatte wurde 
dieselbe bekanntlich auf das eben so dringende Verlangen 
desselben Ministers zurückgelegt und endlich beseitigt.

Die Frage über die Geschäftsordnung war es dem
nächst, welche die Versammlung beschäftigte, und daneben 
wurden Interpellationen in großer Zahl eingebracht, durch 
welche einzelne Mitglieder der Volksvertretung den nöthigen 
Einfluß auf die Controlle der Verwaltung sichern wollten. 
Indessen für das allgemeine Wohl schien dadurch wenig ge
schehen, und es machte sich schon in den ersten Wochen eine 
gewisse Unruhe, eine Unzufriedenheit mit dem Wirken seiner 
Vertreter in der großen Masse des Volkes, besonders aber 
in den Provinzen bemerkbar.

Freilich aber trug das Ministerium die Hauptschuld an 
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dieser geringen Wirksamkeit der National--Versammlung. 
Denn die einzige Vorlage, welche ihr geworden war, die 
Verfassung, konnte um so weniger sofort Gegenstand der 
Berathung werden, als bereits viele Stimmen sich für ihre 
gänzliche Verwerfung und für eine aus der Versammlung 
selbst hervorzugehende Vorlage erklärt hatten. Andre Ge
setzvorlagen aber, deren so viele, wie das Bürgerwehrgesetz 
die Gemeindeverfassung, die Reorganisation des Gerichts
wesens u. s. w. dringend nothwendig erschienen, waren von 
dem Ministerium nicht gemacht worden. Und die Versamm
lung hatte nur die Wahl, entweder auch auf diesem Gebiet 
sofort die Jnitative zu ergreifen, was bei der Unerfahren- 
heit derselben auf dem Gebiet gesetzgeberischer Thätigkeit 
höchst gefährlich gewesen wäre, oder, wie es thatsächlich ge
schah, doch wenigstens durch Interpellationen irgend eine 
Art von Thätigkeit zu entwickeln.

Endlich schien es, als ob eine That von Seiten der 
Versammlung ausgehen sollte. Am 8. Juni, also etwa 
3—4 Wochen nach Eröffnung derselben, wurde von Berends, 
einem Abgeordneten für Berlin und Mitglied der Linken, der 
Antrag gestellt:

„die Versammlung wolle, in Anerkennung der Re
volution, erklären, daß die Kämpfer des 18. und 
19. März sich wohl um das Vaterland verdient gemacht 
haben."

Dieser Antrag ist unzweifelhaft aus dem Gefühle, we
nigstens eines Theils der Versammlung, hervorgegangen, 
daß ihr der feste Boden unter ihren Füßen fehle; aus dem 
Gefühl, daß sie nothwendig eine gesichertere Stellung haben 
müsse, wenn sie ihre Aufgabe erfüllen, eine erfolgreiche Ein
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Wirkung auf die Leitung und Gestaltung der Angelegenheiten 
des Vaterlandes gewinnen sollte.

Schon bei den Berathungen über die Geschäftsordnung 
hatte Otto von Trier in diesem Sinne den Antrag gestellt, 
die Unauflösbarkeit der Nationalversammlung bis zur defi
nitiven Vollendung des Staatsgrundgesetzes festzustellen. 
Zu dem gegenwärtigen Antrag aber war die äußere Veran
lassung in der Weigerung der Nationalversammlung gegeben, 
sich als solche an dem großen Zuge nach dem Friedrichshain 
zu betheiligen, den die Bevölkerung von Berlin als Demon
stration gegen die Schmähungen der Provinzen auf die 
Märzereignisse am 4. Juni unternommen hatte.

Aber der Antrag war als solcher ein unglücklicher; 
unglücklich selbst in dem Fall, daß er die Zustimmung der Ver
sammlung gefunden hätte, noch mehr aber dadurch, daß er 
dieselbe nicht gefunden hat. Eine Revolution, die der Aner
kennung bedarf, bekundet eben dadurch ihre Schwäche — 
Thatsachen müssen der Ausdruck für diese Anerkennung sein. 
— Wenn man sich aber genöthigt sieht, dieselbe erst durch 
einen ausdrücklich dahinzielenden Beschluß fest zu stellen, dann 
muß die Revolution ihre entscheidende Kraft bereits verlo
ren haben, und sie hat sich nicht in der Weise geltend ge
macht, um solcher Anerkennung nicht mehr zu bedürfen.

In der Sache selbst würde also selbst die Annahme 
dieses Antrages eine Schwächung der Revolution vor den 
Augen der Oeffentlichkeit gewesen sein. Um so größer aber 
mußte die Verwickelung werden, als diesem Anträge gegen
über das Ministerium Veranlassung nahm, die Ereignisse 
der Revolution vom 18. und 19. März als solche über
haupt nicht anzuerkennen, indem es die Umwandlung der 



- 235 —

Verhältnisse nicht von dem Resultat der Volkserhebung und 
des Kampfes am 18. und 19. März, die sie nur als eine 
mitwirkende Ursache bezeichneten, sondern von dem freiwilli
gen Entschlüsse der Krone ap Morgen des 18. März da- 
tirte, und so als die eigentliche Grundlage für die Rechtsbe- 
sugniß der Versammlung und ihrer Wirksamkeit nicht den 
Boden der Volkssouverainität, sondern den durch die Be
schlüsse des vereinigten Landtages auf gesetzlichem Wege der
selben eingeräumten Boden angesehen wissen wollten. Denn 
es sei nicht ein völlig neues Staatsgebäude auf den Trüm
mern des alten aufzurichten, sondern nur der erschütterte Bau 
desselben durch seine Neugestaltung zu befestigen.

Die Versammlung ging nach den heftigsten De
batten auf den Antrag von Zachariae über den Antrag zur 
motivirten Tagesordnung über, welche dahin lautete:

„Die Versammlung geht, in Erwägung, daß die hohe 
Bedeutung der großen Märzereignisse, denen wir in Ver
bindung mit der Königlichen Zustimmung den gegenwär
tigen staatsrechtlichen Zustand verdanken, auch das Ver
dienst der Kämpfer um dieselben unbestritten ist, und 
überdies die Versammlung nicht ihre Aufgabe darin er- 
erkennt. Urtheile abzugeben, sondern die Verfassung 
mit der Krone zu vereinbaren, zur Tagesordnung über." 

Auf diese Weise umging es die preußische National- 
ersammlung, sich als solche klar und bestimmt über die 
edeutung der Märzrevolution so wie über ihre eignen Be- 

ugnisse auszusprechen. Aber dessenungeachtet hatte sich bei 
diesen Berathungen zum ersten Male die tiefe Kluft offen 
dargelegt, die noch zwischen den Ansichten und Absichten 
Aller lag, die gemeinsam die Neugestaltung des Staates 
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schaffen sollten; die Kluft zwischen den Ansichten der Regie
rung und des Volkes, zwischen den Grundsätzen der verschie
denen Fraktionen der Volksvertretung selbst und endlich, 
was das gefährlichste war, zwischen der Mehrheit des Volks 
und der Mehrheit seiner Vertreter.

An demselben Tage an welchem der Berendssche Antrag 
zur Verhandlung kam, erschien auch der Prinz von Preu
ßen, der inzwischen aus England zurückgekehrt und im Wir- 
sitzer Kreise zum Abgeordneten für die Nationalversamm
lung gewählt worden war, unerwartet inmitten derselben, und 
zwar in militairischer Uniform, um sofort in einer kurzen Rede 
die Versammlung willkommen zu heißen, als erster Un- 
terhan des Königs der von demselben verheißenen 
konstitutionellen Regierungsform seine Mitwirkung zuzusichern 
und sich dann unter dem Ausruf „M itGottfürKönigund 
Vaterland" wieder zu verabschieden. Das kurze Auftreten 
des Prinzen hatte einen peinlichen Eindruck in der Ver
sammlung hinterlassen, denn die rechte wie die linke Seite 
hatte die Gelegenheit zu Demonstrationen zu benutzen ver
sucht, welche der Würde der Versammlung keineswegs ent
sprachen.

Inzwischen hatte im Volke selbst die allgemeine Bewe
gung, die mit den Märztagen begonnen hatte, durch den 
Zusammentritt der Nationalversammlung keinesweges einen 
Halt- und Ruhepunkt gefunden. Im Gegentheil wurzelte 
im Volke das natürliche Gefühl, daß diese Versammlung, 
die auf so unsicherem und schwankenden Boden stand, ihm keine 
Gewähr für eine wahrhafte und durchgreifende Umgestaltung 
seiner Verhältnisse bieten könne. Es war daher in demselben 
die Ueberzeugung verbreitet, daß es selbstthätig mit ein
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greifen müsse, wenn durch Vermittlung dieser Versammlung 
seine Bedürfnisse befriedigt, seine Forderungen erfüllt werden 
sollten. Außerdem hatte dasselbe in zweimonatlicher Ge
wöhnung bereits das Gefühl sich zu eigen gemacht, daß 
es auch berechtigt sei, selbst einzugreifen in das Rad der 
allgemeinen Entwickelung. Es war an parlamentarische Ver
hältnisse noch zu wenig gewöhnt, um sich zu überzeugen, 
daß nun die Zeit gekommen sei, wo es seine Kraft aus
schließlich seiner Vertretung zu leihen habe, um diese zur 
Wahrung seiner Rechte in den Stand zu setzen.

In dieser Weise war die Bewegung keinesweges zur 
Ruhe gekommen, und fortwährend, wie ein Abgeordneter 
sich ausdrückte, „schlugen die Wellen derselben manchmal in 
Schaumspritzen empor." Eine besondere Veranlassung zu 
dieser fortgesetzten Bewegung lag noch darin, daß von Sei
ten der Provinzen die maaßlosesten Schmähungen gegen die 
Revolution und gegen die Männer derselben ohne Scheu 
hervortraten. Darin sah die Hauptstadt, welche diese Re
volution gemacht hatte, ihre Ehre verletzt und fand sich 
veranlaßt, dieselbe zu schützen und zu wahren. Der große 
Zug, welcher, besonders von Studenten angeregt, von der 
gesummten Berliner Bevölkerung freudig ausgenommen und 
ausgeführt, am 4. Juni sich nach dem Friedrichshain be
wegte, war eine Demonstration, die diesen Insinuationen 
der Provinzen gegenüber treten sollte, indem die Bevölkerung 
Berlins hierdurch bekundete, daß sie es gewesen war, welche 
diese Revolution gemacht hatte, und daß das ganze Volk von 
Berlin die Ehre und Achtung, welche den gefallenen Kämpfern 
am Beerdigungstage zu Theil geworden war, auch noch jetzt 
denselben zu wahren wisse. Wer sich jenes Zuges erinnert, 
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wird zugestehen müssen, daß er eben so würdevoll, als in- 
posant gewesen ist, und dem wenig nachgegeben hat, welcher 
am Begräbnißtage selbst stattfand.

Solche Demonstrationen des Volkes hatten in jener 
Zeit in Wahrheit ihre volle Berechtigung und eine unver
kennbare Bedeutung. Das Volk sah es als seine Pflicht an, 
der öffentlichen Meinung über die gegenwärtigen Zustände 
ihren unverkennbaren Ausdruck zu geben. Es konnte sich 
nicht dabei beruhigen, daß es nun eine Vertretung gefunden 
habe, welche, der Krone gegenüber, die Rechte des Volkes 
geltend machen sollte. Es fühlte vielmehr immer noch die 
Nothwendigkeit, selbst unmittelbar als Träger der öffentli
chen Meinung hervorzutreten. Denn es stand zu diesen sei
nen Vertretern in einer eigenthümlichen Stellung, vermöge 
deren sie seinen Anforderungen nicht immer vollkommen zu 
genügen vermochten. *

Die Feststellung der Verfassung, so wie die momentane 
Leitung der Staatsangelegenheiten sollten durch Verein
barung zu Stande kommen.

Die beiden Kontrahenten, wenn hier von einem Kon
trakte die Rede sein kann, waren Volk und Krone. Beide 
verhandelten nicht unmittelbar mit einander, sondern durch 
Vertretung, indem sie ihre Mandatare entsendeten: — das 
Volk die Mitglieder der National-Versammlung, die Krone 
das Ministerium. Während aber die Krone im Stande 
war, ununterbrochen auf das Ministerium einzuwirken, wäh
rend derselben das Recht Zustand, die Räthe zu wechseln, 
die ihren Ansichten und Forderungen nicht entsprachen, war 
das Volk an die Vertreter, die es einmal entsendet hatte, 
gebunden. Es durfte ihnen für die einzelnen Fälle keine
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Instruktion ertheilen, und war nicht berechtigt, sie abzube- 
rufen, wenn sie seinen Wünschen nicht entsprachen.

Es mußte also ein Mittel suchen, die Wünsche, den 
wechselnden und wandelnden Willen des Volkes den Ver
tretern desselben unmittelbar und jederzeit zur Kenntniß zu 
bringen. Demonstrationen dieser Art, die sich als Kundge
bungen der öffentlichen Meinung geltend zu machen suchten, 
waren daher nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht 
des Volkes. Aber die wogende Bewegung des Volkes 
wurde eben dadurch hervorgerufen, daß eine jede der ver
schiedenen Parteien ihre Meinung als die des Volkes 
geltend zu machen suchte, daß man eben durch Auf
züge und lärmende Demonstrationen die öffentliche Stimme 
an sich zu ziehen, oder doch wenigstens den Schein zu er
wecken suchte, als ob die große Majorität des Volkes es 
sei, welche in einer solchen Demonstration ihren Willen 
kundgebe.

Wenn aber diese Art der Einwirkung auf die Natio- 
nal-Versammlung endlich gar so weit ging, daß man selbst 
unmittelbar auf die Personen, die derselben angehörten, ge
waltsam Einfluß auszuüben versuchte; wenn man sich nicht 
entblödete, diejenigen Personen körperlich anzugreifen, welche 
gegen die Wünsche eines jener Theile im Volke votirt hatten, 
so vergaß man die Stellung gänzlich, die man den eigenen 
Vertretern gegeben hatte, und geben mußte; man vergaß, 
wie man dadurch das Ansehen der National-Versammlung 
üntergrub, die sich auf die volle Achtung und Anerkennung 
des Volkes stützen mußte, wenn sie der geordneten Gewalt 
der Regierung gegenüber treten sollte; und man ahnte wohl 
kaum, daß man dadurch die Reaktion zu den Plänen des
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Widerstandes gegen eine Volksvertretung ermuthigte, die vom 
Volke selbst mißachtet worden war.

Solch ein verwerfliches Attentat gegen die Heiligkeit der 
Nationalversammlung und eines jeden ihrer Mitglieder war 
dasjenige, welches am 9. Juni, nach der Abstimmung über den 
Berends'schen Antrag von einer vor dem Sitzungslokal der
selben versammelten Volksmenge gegen die Abgeordneten 
v. Arnim und Sydow ausgeübt wurde.

Die Bevölkerung von Berlin sprach sich auch in die
sem Sinne über jenes Ereigniß aus. Es könne kein Zweifel 
darüber obwalten, daß nur ein sehr kleiner Theil des Vol
kes es sei, von welchem ein solches Attentat ausgegangcn 
wäre. Aber die Folgen mußten von der Gesammtheit getra
gen werden. Denn die Bevölkerung von Berlin und dieje
nigen, die mit dem Schutze der National-Versammlung 
beauftragt waren, hatten dasselbe nicht verhütet, ja 
nicht einmal gehindert und hatten sich schwach genug gezeigt, 
es zu dulden.

Noch gefährlicher aber war die Volksbewegung, welche 
schon seit längerer Zeit von den Arbeitern ausging. Ich 
habe schon früher darauf hingedeutet, daß die Schwäche des 
Ministeriums und der städtischen Behörden einen privilegir- 
ten Arbeiterstand geschaffen hatte, der, ohne Etwas zu lei
sten, vom Staate ernährt sein wollte. Die Schwäche der 
Regierung hatte den Uebermuth dieses Theils der Bevöl
kerung geweckt und genährt, die ihre Erhaltung und Ver
pflegung als eine Pflicht des Staates, als ein ihnen durch 
die Revolution und ihre etwanige Betheiligung an derselben 
gewordenes Vorrecht ansehen zu dürfen glaubten. Die 
Folge von diesem Verhalten der Behörden trat schon am
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30. Mai hervor, als größere Haufen unbeschäftigter Arbei
ter mit dem Verlangen nach Brod vor die Wohnung des 
Minister von Patow rückten und denselben, wie er in der 
National-Versammlung sich ausdrückte, nöthigten, ihnen so
fort „freiwillig" eine gewisse Summe zu zahlen.

Noch bedeutsamer und verderblicher in seinen Folgen 
für die Gestaltung der Verhältnisse war die Aufregung, die 
schon lange im Volke und besonders im Arbeiterstande 
herrschte, weil derselbe bei Bewaffnung der Bürgerwehr 
zurückgesetzt worden war, indem man ihm ausschließlich 
keine Waffen in die Hand gegeben, und so aus der Volks
wehr eine Bürgerwehr gemacht habe. Es lenkte sich schon 
seit längerer Zeit die Aufmerksamkeit dieses Theiles der Be
völkerung auf das Zeughaus, aus welchem mehrere Mal 
schon bedeutende Waffentransporte fortgeschafft worden wa
ren; und am 14. Juni endlich kam diese Bewegung zum 
traurigen und unglücklichen Ausbruch.

Schon am Morgen hatte sich der Unwille des Volkes 
gegen die Schloßgitter gewandt, die an jenem Tage an 
demselben angebracht werden sollten. Der Unwille und die 
Besorgniß war damals unberechtigt, da das Schloß noch 
ganz und gar von Bürgerwehr besetzt war. Dessenun
geachtet wurden die Gitter zum Theil zerstört, zum Theil 
wenigstens aus dem Schlosse fortgeschafft. Nachdem aber 
diese erste Aufregung beruhigt zu sein schien, sammelte sich 
ein, wenn auch nicht größerer, aber wilderer Haufe vor dem 
Zeughause und forderte, unter dem ungestümen Verlangen 
nach Waffen für das Volk, Einlaß in das Innere des 
Gebäudes.

Das Zeughaus war in seinen unteren Räumen von
16
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einem starken Bürgerwehrposten, unter dem Befehle des 
Major Benda, besetzt, während die obere äußerst schwer zu
gängliche Etage, in welcher das Hauptdepot der tragbaren 
Waffen sich befindet, von einer 250 Mann starken Kom
pagnie Militär besetzt war.

Die Bürgerwehr hatte sich vor die Eingänge des Hau
ses postirt, und stand längere Zeit in ruhiger Haltung dem 
drohenden Haufen gegenüber, als aus der Mitte desselben 
ein Schuß fiel und sofort von der Bürgerwehr, wie sich 
später ermittelte, ohne Befehl, erwidert wurde. In Folge 
dieses Ereignisses steigerte sich die Aufregung unter der 
Volksmenge; die Bürgerwehr wurde durch Steinwürfe an
gegriffen, während in ihrer eigenen Mitte Zwiespalt und 
derartige Verwirrung ausbrach, daß dieselbe endlich ohne 
Kampf den wichtigen, ihr anvertrauten Posten verließ, und 
den Eingang zum Zeughause, so wie die unteren Räume 
desselben der aufgeregten Masse preisgab.

Glücklicher Weise befanden sich hier jedoch fast nur 
schwere Waffen und nicht leicht zerstörbare Geräthschaften, 
so daß die hier etwa eine Stunde ungestört hausende wilde 
Menge weniger Zerstörung, als Verwüstung anrichten 
konnte. Für die oberen Räume aber, wo ein Schatz von 
Preußischen Waffen und Trophäen aufbewahrt wird, schien 
keine Gefahr vorhanden, da das dort aufgestellte Mi
litär, bei der eigenthümlichen Bauart des Zeughauses, hin
reichend war, diesen Posten selbst gegen eine weit größere 
Menge, Stunden, ja Tage lang zu vertheidigen. Aber es 
gelang einigen Führern der Menge, den Befehlshaber die
ser Truppe, den Hauptmann von Natzmer, durch Vorspie
gelung von einer großen Revolution, die in Berlin und
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Potsdam ausgebrochen, und in welcher das Volk vollständig 
Herr geblieben sei, zum Aufgeben dieses Postens zu bewe
gen, und es entstand in diesen Räumen, nachdem der Haufe 
in dieselben eingedrungen war, jene unglückliche Scene der 
Zerstörung, welche einen der dunkelsten Flecken in der Ge
schichte dieses Jahres bildet. Denn nicht nur zahlreiche 
und kostbare Waffen wurden vernichtet und geraubt, sondern 
die Trophäen der Siege, auf die Preußen stolz ist und auf 
denen Preußens Macht und Bedeutung beruht, wurden von 
muthwilliger, roher Hand zerstört und vernichtet.

Wo die Bürgerwehr an jenem Tage war? wo die 
Truppen, um diesem verderblichen Treiben Einhalt zu thun? 
Es ist kaum zu glauben, daß in unmittelbarer Nähe sich 
Tausende von Bürgerwehrmännern in geordneter Reihe 
aufgestellt befanden; es ist kaum zu glauben, daß damals 
schon zahlreiche Truppen in Berlin vorhanden waren, und 
es dennoch einer verhältnißmäßig äußerst geringen und un- 
bewaffneten Volksmenge möglich wurde, sich in Besitz des 
doppelt besetzten Zeughauses zu setzen und länger als eine 
Stunde ungestört in demselben zu behaupten. Es ist aber 
Thatsache, daß die Bürgerwehr, die damals der Major 
von Blesson kommandirte, stundenlang vergebens auf den 
Befehl zum Einschreiten harrte, und daß auch das Militair 
nicht eher einschritt, als bis die Verwüstung bereits lange 
genug gewährt hatte, um unersetzliche Verluste herbeizu- 
führen.

Kaum aber war die Bürgerwehr, und zwar zunächst 
das fliegende Korps der Handwerker, das nicht länger auf 
das Kommando des Oberbefehlshabers warten mochte, so 
wie bald darauf eine kleine Truppe Militair erschienen, so 

16* 



- 244 —

ward auch die eingedrungene Menge alsbald ohne Kampf 
und ohne Widerstand aus dem Zeughause vertrieben; und 
so wenig war es in der That darauf angelegt, eine ernste Bewe
gung auszuführen, daß die große Menge von Gewehren, 
welche schon im Besitz des Volkes waren, keinesweges zur 
Bewaffnung und zum Widerstände benutzt wurden, sondern 
theils ohne Weiteres fortgeworfen, theils um eine kleine 
Summe Geldes verkauft, größtentheils aber in's Zeughaus 
zurückgeliefert wurden.

Wir können nicht anstehen, dies Ereigniß als einen 
dunklen Flecken in den glänzenden Tagen der Berliner 
Revolution zu bezeichnen. Die Bevölkerung von Berlin 
hat zwar keinen Theil an diesem plan- und sinnlosen Werk 
der Zerstörung, das von einem rohen, aber kleinen Haufen 
begonnen und ausgeführt, und von der versammelten Menge 
nicht einen Augenblick unterstützt wurde. Die Bürgerwehr 
hat nicht geschwankt, mit der Macht der Waffen gegen dies 
Attentat einzuschreiten. Aber dessenungeachtet ist die Bevöl
kerung von Berlin zur Mitschuldnerin an demselben gewor
den, weil sie nicht schnell genug sich aufgerafft hat, um sol
chem Frevel entgegenzutreten. Und auch die Bürgerwehr 
mußte zur Mitträgerin der auf diesem Ereignisse lastenden 
Schuld werden, weil sie nicht, selbst ohne Befehl ihres un
fähigen und kopflosen Führers, herantrat, um mit der ihr 
anvertrauten Waffe die gefährdete Ehre des Volkes und des 
Staates zu schützen. Das Unheil aber, das von den Er
eignissen dieses Tages ausging, hat nicht nur die Bevöl
kerung von Berlin und ihre Bürgerwehr, sondern das ge
sammte preußische Volk tragen müssen, während die Urheber 
desselben vielleicht ungestraft blieben. Denn solche Ereignisse 
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waren es, aus denen die Reaktion ihre Kraft schöpfte, die 
sie endlich gegen die Revolution selbst und gegen alle ihre 
Errungenschaften zu kehren wußte.

Solchen Thatsachen gegenüber ist aber auch die Na
tional-Versammlung, wie die Regierung schwerer Schuld 
anzuklagen. Die National-Versammlung durfte nach einem 
Ereignisse der Art nicht zögern, von der Regierung ernste 
Maaßregeln und kräftigen Schutz sowohl für sich, als für 
die öffentliche Sicherheit zu fordern. Denn hier galt es 
nicht, zu beschönigen und zu entschuldigen, sondern das 
strengste Urtheil der öffentlichen Meinung über die Schul
digen auszusprechen, damit eben nur diese und nicht die 
Gesammtheit von den unvermeidlichen Folgen des Gesche
henen betroffen würden. Eben so wenig aber durfte die 
Regierung zögern, die Macht, die ihr gesetzlich zusteht, ge
gen solche Attentate schnell und entschieden in Bewegung 
zu setzen, wenn sie nicht beschuldigt sein wollte, derartige 
Ausschreitungen des Volkes absichtlich geduldet zu haben, 
um auf diese Weise die Kraft der Revolution durch den 
Unwillen des Volkes selbst zu brechen, und die Sehnsucht 
nach Ruhe und Ordnung zur Stütze ihrer eigenen Pläne 
zu machen. Beide haben ihre Schuldigkeit nicht gethan. 
Die National-Versammlung rechtfertigte sich damit, daß die 
Regierung keine Anträge der Art stellte; die Regierung 
damit, daß sie Schwierigkeiten von Seiten der National- 
Versammlung fürchte. Wir wollen nicht sagen, daß auf 
irgend einer Seite eine verwerfliche Absicht dabei vorhanden 
war. Aber wir müssen es aussprechen, daß beide Theile 
den Vorwurf einer tadelnswerthen und leichtfertigen Schwäche 
verdienen, die auf dem hohen Standpunkte, den ihnen das
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Volk und die Geschichte angewiesen hatte, zu einer schweren 
Schuld für Beide werden mußte.

Die National-Versammlung ließ sich durch diese Ereig
nisse so wenig aus ihrer sorglosen Sicherheit reißen, daß 
sie für sich selbst sogar noch diejenigen Vorsichtsmaßregeln 
aufgab, die sich bisher schon als nicht ausreichend für ihre 
Unverletzlichkeit bewährt hatten.

Nachdem am 9ten ein Attentat auf einzelne Mitglieder 
der National-Versammlung Statt gefunden; nachdem am 
14ten ein so trauriges Ereigniß die Ehre des Staates und 
der Revolution befleckt hatte, wurde bei den betreffenden 
Verhandlungen am 18. Juni nicht nur der Erlaß eines 
Gesetzes über die Unverletzlichkeit der National-Versammlung 
und ihrer Mitglieder abgelehnt, sondern vielmehr ein An
trag von Uhlich angenommen, nach welchem sich von nun an 
die National-Versammlung ausschließlich unter den Schutz 
der Berliner Bevölkerung stellte. Sie wies jeden an
deren Schutz, der Bürgerwehr, oder des Militairs, zurück, 
und glaubte sich hinreichend gesichert durch das Vertrauen, 
das sie in dieser Weise auf den guten Geist im Volke selbst 
an den Tag legte, während dieses Volk trotz seines aner
kannt guten Sinnes sich doch nicht entschlossen genug ge
zeigt hatte, um die unseligen Ausschreitungen einer kleinen 
ungezügelten Masse zu verhüten.

Ein Beschluß der Art würde für einen Einzelnen viel
leicht als ein Zeugniß von Muth, ja selbst von Edelsinn 
gelten, aber er ziemte einer Versammlung nicht, die als 
solche und in jedem einzelnen ihrer Mitglieder das gesammte 
Volk und seine heiligsten Interessen zu vertreten hatte; es 
war ein unglücklicher und folgenschwerer Beschluß in Zeiten 
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einer Aufregung, in der es galt, die Gesammtheit vor den 
Gefahren zu schützen, die ihr aus der Rohheit und Unbe
sonnenheit Weniger nothwendig erwachsen mußten.

Die National-Versammlung mußte, selbst auf die Ge
fahr hin, einen Theil ihrer Popularität zu verlieren, hin
reichenden Schutz für sich fordern, damit sie nicht einer Miß
achtung von Seiten des Volkes prcisgegeben werde, mit 
welcher nothwendig eine Schwächung der Macht verbunden 
sein mußte, deren sie später der Regierung gegenüber so sehr 
bedurfte.

Während das Volk von Berlin, durch Ereignisse, wie 
die eben dargestellten, die Ehre der Revolution beflecken, 
und ihre Kraft schwächen ließ, während die Nationalversamm
lung durch Unentschlossenheit und Sorglosigkeit die Gefahren, 
die ihr drohten, zur rechten Zeit abzuwenden, versäumte, 
wurde auch die Stellung des Ministeriums, sowohl dem 
Volk, wie der Nationalversammlung gegenüber allmählig 
eine unhaltbare. Das Vertrauen der öffentlichen Meinung 
hatte sich, da es nach allen Seiten hin Schwäche zeigte, 
mehr und mehr von demselben abgewendet. Die National
versammlung, die es zu leiten weder versuchte, noch im 
Stande schien, mußte endlich, wenn sie nicht von dem Vorwurf 
der Thatlosigkeit mit Recht getroffen sein wollte, den Weg 
des selbstständigen Handels beschreiten, und es zeigte sich 
sehr bald, daß dieser ein anderer war, als der vom Mini
sterium betretene.

Am 15. Juni stellte Waldeck im Verein, mit dem Ab
geordneten Wachsmuth den Antrag, daß der Verfassungs
entwurf, welcher am 20. Mai von der Regierung der Na
tionalversammlung vorgelegt worden war, nicht znr alleini
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gen Grundlage der Berathung gemacht, sondern, eine be
sondere Commission erwählt werde, welche diesen Entwurf 
zu revidiren, Veränderungen in demselben vorzuschlagen, 
oder einen andern vorzulegen habe. Der Verfassungsentwurf 
vom 20. Mai hatte in der That in der ganzen Bevölkerung 
gleiche Unzufriedenheit erregt. Die Nationalversammlung 
konnte sich diesem unzweifelhaften Ausdruck der öffentlichen 
Meinung nicht entziehen, wenn sie nicht allen Boden der Volks
achtung verlieren wollte. Und trotz des dringenden Wun
sches der Mehrheit, das Ministerium, das man durch kein 
geeigneteres aus der Versammlung zu ersetzen wußte, nach 
Kräften zu stützen, wurde der Waldeck-Wachsmuthsche An
trag mit großer Majorität angenommen, und damit dem 
Ministerium wenigstens indirekt ein Mißtrauensvotum gege
ben. Dieses aber, das nun auch die Majorität der 
Versammlung verloren, oder doch sein Vertrauen in der
selben erschüttert sah, und ohne Zweifel nicht nur in sich 
selbst der nöthigen Uebereinstimmung entbehrte, sondern auch 
den Anforderungen der Krone nicht immer entsprechen zu 
können glaubte, ging, ohne daß es durch ein Kammervvtum 
gestürzt worden wäre, seiner Selbstauflösung entgegen.

Am 16. kündigte bereits Camphausen an, daß drei Mi
nister ihre Entlassung gegeben, und daß er sich bemühen werde, 
das Ministerium aus der Kammermajorität zu vervollstän
digen. Am 21. Juni aber erklärte er, daß es ihm nicht 
gelungen sei, diese Vervollständigung herbeizu führen, und 
daß ein anderes Ministerium berufen sei.

So endigte die Wirksamkeit des Ministeriums Camp- 
hausen, ohne daß eine bestimmte Veranlassung zu seinem 
Rücktritt Vorgelegen hätte, sondern weil es sich nach allen
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Seiten hin in seinem Wirken gehemmt, von keiner der be
wegenden Kräfte freudig und entschieden unterstützt sah, und 
sich daher nicht mehr stark genug fühlte, den Anforderungen 
des Moments zu entsprechen. Welche inneren Kämpfe ein 
Mann wie Camphausen während seiner dreimonatlichen Amts
führung im Interesse seiner Aufgabe und seiner Ueberzeu
gung zu bestehen hatte, davon geben die wehmüthigen Worte 
Zeugniß, mit denen er von der Nationalversammlung schied, 
indem er unter Andern sagte:

„Freudig will ich darauf verzichten, daß dem Urtheil 
über mich nicht zu gut komme, was ich verborgen an 
Kräften aufgewendet, um auszugleichen, zu vermitteln, 
zu beschwichtigen, zu versöhnen."

Wo und wie diese Kräfte aufgewendet worden sind, 
wo sie auf Widerstand gestoßen sein mögen, das ist bis 
jetzt noch nicht Eigenthum der Geschichte geworden. Die 
Zukunft wird es offenbaren, und das Urtheil über den Staats
mann, der das Beste gewollt, und mit dem schmerzlichen Ge
fühl, Nichts erreicht zu haben, den Schauplatz seiner Wirk
samkeit verlassen mußte, wird nach diesen Offenbarungen 
vielleicht auch bei seinen Gegnern ein milderes werden.

An die Spitze des neuen Ministeriums trat ein Staats
mann, den man bisher als solchen kaum gekannt hatte: der 
Bruder des bisherigen Ministers von Auerswald, bisher 
Oberpräsident der Provinz Preußen, der als Ministerpräsident 
zugleich das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
übernahm. Die eigentliche Seele aber dieses neu gebildeten 
Ministeriums war Hans emann, der aus dem früheren allein 
in dasselbe übergetreten war. Außerdem hatte sich das Ministe
rium aus den verschiedenen Fraktionen der Kammer vervoll
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ständigt, um sich auf diese Weise; die Majorität zu sichern und 
zwar hatte Milde, der bisherige Präsident der National
versammlung, das Portefeuille des Handels-, Gierke aus 
dem rechten Centrum, bisher Syndikus in Stettin, das Acker
bau-- und der Generallandschaftsrath Rodbertus vom linken 
Centrum das Kultusministerium erhalten. Von außerhalb der 
Kammer waren eingetreten: Kühlwett er, bisher Regie
rungspräsident in Aachen, als Minister des Innern, Freiherr 
von Schrecken st ein, der früher in Trier kommandirte und 
sich dort den Ruf einer großen Strenge erworben hatte, als 
Kriegsminister und der Kriminaldirektor Märker als Justiz
minister.

Schon die Namen, die wir hier genannt, bekunden daß 
das neugebildete Ministerium, weder aus Männern bestand, 
die als Staatsmänner sich irgend einen Ruf erworben hatten, 
noch auch aus solchen, deren Wirksamkeit von einer gemein
samen politischen Ueberzeugung getragen werden konnte. Es 
enthielt einige in ihrem Fach als tüchtig anerkannte Beamte, 
während andere Mitglieder, je nach den Fraktionen, denen sie 
angehörten, ihre Partei für die Anträge des Ministeriums ge
winnen, und demselben überall die Majorität sichern sollten. 
Man hatte zu diesem Zweck mit Rodbertus sogar das linke Cen
trum an das Ministerium zu fesseln gehofft, doch mußte 
diese Hoffnung bald schwinden, da dieser Minister schon nach 
wenigen Tagen sein Amt niederlegte.

Das Programm, mit welchem dieses Ministerium vor 
die Versammlung trat, und welches Hansemann als eigent
licher Repräsentant desselben verlas, erklärte sich in Bezug auf 
die Verfassung für eine volksthümlichere Bildung der ersten 
Kammer, als sie der Regierungsentwurf vorgeschlagen, ver
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sprach alsbald die wichtigen Gesetzvorlagen über Bürger
wehr, Entlastung des Eigenthums, Gemeindeordnung u. s. w. 
und schloß mit folgenden Worten:

„Also in der Gesetzgebung, in unserem Thun und 
Handeln, nicht in abstrakten Erklärungen, die verschieden
artiger Deutung ausgesetzt sind, fassen wir die denkwür
digen Ereignisse des Monat März und unsere Aner
kennung der damals stattgehabten Revolution 
auf; einer Revolution, deren ruhmvoller und eigenthümlicher 
Charakter darin besteht, daß sie, ohne Umsturz aller staat
lichen Verhältnisse, die konstitutionelle Freiheit begründet, 
und das Recht zur Geltung gebracht hat. Auf rechtlicher 
Grundlage steht diese Versammlung, steht die Krone. 
Diese Grundlagen halten wir fest."

Das Ministerinm trat also, ohne dazu durch die Na
tionalversammlung genöthigt zu sein, denn der Berendssche 
Antrag war beseitigt worden, freiwillig mit Anerkennung 
der Revolution, sowie mit freisinnigen Modifikationen des 
Verfassungsentwurfs auf, und somit schien ein fester Boden 
für die fernere Wirksamkeit der Nationalversammlung ge
wonnen zu sein.

Freilich aber war diese Anerkennung nur die eines 
Namens, wenn die Revolution nicht zugleich als der alleinige 
Rechtsboden sür den Umbau des Staats anerkannt und 
dieser vielmehr, wie von dem früheren Ministerium, auch von 
diesem aus der Vergangenheit auf die Gegenwart und Zu
kunft übertragen werden sollte.

Die Majorität der Nationalversammlung wendete sich 
indessen auch diesem Ministerium mit Entschiedenheit zu, wie sie 
sich von dem Ministerium Camphausen nicht abgewendet hatte.
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Ja es zeigte sich in dieser Versammlung ein so fester Wille, 
die Regierung zu unterstützen, und die oppositionelle Linke 
war so klein und machtlos, daß es nur einer klugen Leitung 
bedurft hätte, um mit derselben auf dem friedlichsten Wege 
das Werk der Vereinbarung durchzuführen. Aber ein un
glücklicher Wahn ließ auch dies Ministerium einen Weg ein
schlagen, der zu diesem Ziel nimmermehr führen konnte. 
Das Ministerium sonderte sich ab von der Nationalversamm
lung, wie vom Volke, statt beide zu leiten, was es sehr wohl 
vermocht hätte, wenn es nicht Beiden gegenüber eine gewisse 
Nichtachtung empfunden, ja fast zur Schau getragen hätte. 
Und wir können nicht anftehen zu behaupten, daß der we
sentlichste Vorwurf für diesen unglücklichen und folgenschwe
ren Mißgriff auf Hansemann ruht, nicht nur weil er ent
schieden der Leiter des Kabinets war, sondern auch, weil er 
in seiner zuversichtlichen Selbstgenügsamkeit der Zustimmung 
der Nationalversammlung und des Volkes jederzeit gewiß 
zu sein glaubte, auch wenn er sich nicht thatsächlich im Vor
aus derselben versichert hatte.

Statt auf die Parteiversammlungen der Kammerfrak
tionen, besonders auf die der Majorität, die sich ihm unbe
dingt anschloß, einzuwirken, und seine Ideen mit derselben aus- 
zutauschen, kümmerte sich das Ministerium, wie es schien, 
wenig oder gar nicht um dieselben, überraschte häufig mit unvor
bereiteten dringenden Anträgen, ja sogar mit Kabinetsfragen, 
die im Augenblick der Versammlung zur Entscheidung vorgelegt 
wurden, ohne daß sie fich in den Parteiversammlungen darüber 
zu berathen vermochte. Und auf diese Weise isolirte fich das Mi
nisterium von der Nationalversammlung, ging seinen eigenen 
Weg, und zwang auch diese ihren eigenen Weg zu gehen. Die



— 253 —

Parteien fielen auseinander; eine große, feste Majorität 
konnte nicht zur Bildung kommen; und die in ihrem Selbst
gefühl verletzten Mitglieder des Centrums traten zahlreich 
zur Opposition über, der sie sich bisher nur aus Rücksicht 
für das Ministerium nicht angeschlossen hatten. Und so ge
schah es, daß die Linke, die in der ersten Zeit etwa 40 Mit
glieder zählte, sichtlich anwuchs, und endlich zu einer Höhe 
von 120 Mitgliedern emporstieg. Die Majorität aber, 
deren das Ministerium so sicher zu sein glaubte, wurde 
schwankend, sobald das linke Centrum sich zur Opposition 
schlug, und mußte derselben ganz verloren gehen, sobald auch 
das eigentliche Centrum mit der Linken stimmte.

Während auf diese Weise die Stellung des Ministe
riums eine unsichere wurde, trotzdem es die Anerkennung der 
Revolution ausgesprochen und die Anbahnung eines ent
schiedenen Fortschrittes verheißen hatte, während in der Na
tionalversammlung die Linke zu immer größerer Zahl und 
Bedeutung anwuchs und in einem großen Theil des Volkes 
radikale Tendenzen immer cntschiedneren Anklang fanden, 
traten von anderer Seite her jetzt mehrere Ereignisse ein, 
welche der sich ermannenden und langsam aber sicher vor
schreitenden Reaktion festere Haltpunkte gaben.

Die Ereignisse vom 23. bis zum 26. Juni in Paris, 
jene furchtbare Schlacht, in welcher ein Theil der Gesell
schaft um ihre Existenz, der andere gegen den Bestand der 
Gesellschaft überhaupt zu kämpfen schien, jener mörderische 
Kampf, der nur durch die rücksichtsloseste Anwendung und 
die ungeheuerste Anstrengung der militairischen Gewalt zu 
Ende geführt werden konnte, hatte auch in Deutschland, ja 
in ganz Europa einen mächtigen Eindruck, einen Umschlag 
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der öffentlichen Meinung hervorgerufen. Besonders das 
Bürgerthum war von Schrecken erfüllt vor der möglichen 
Herrschaft einer Partei, welche die Gesellschaft umzustürzcn, 
die Mittel und Quellen des Erwerbs zu vernichten drohte. 
Und dieser panische Schrecken des Bürgerthums vor der Ver
breitung des Socialismus und des Kommunismus über ganz 
Europa gewährte der Reaktion wesentliche Anknüpfungs
punkte für ihre Wirksamkeit auf diesen Theil der Bevölkerung.

Der zweite Anhaltpunkt der Reaktion war der An
trag des Ministeriums in Bezug auf die Steuerausgleichung 
und die Entlastung des Grund und Bodens.

Das sogenannte Patowsche Promemoria vom 10. ZulL 
und der später darauf begründete Gesetzentwurf vom 20. Juli 
hatte die Partei, die sich bisher verborgen gehalten hatte, 
die in dem Momente, wo der Thron erschüttert zu sein schien, 
nur auf ihre eigene Rettung bedacht war, plötzlich wieder 
wach gerufen. Die Gefährdung ihrer eigenen Interessen 
vermochte es allein die Aristokratie wieder auf den Kampf
platz zu führen, den sie ohne Widerstand verlassen hatte, als 
die Krone und der Staat in Gefahr schwebte. Sie trat 
jetzt auf „für die Wahrung der Interessen des Grundbesitzes" 
wie es hieß, und bildete in Berlin den unter dem Namen 
„dasJunkerparlament" bekannten Verein, welcher unter 
Leitung, oder doch unter der geistigen Führung des früheren 
Ministers Grafen Arnim, die eigenen Interessen, das heißt 
die Interessen der Aristokratie und des großen Grundbesitzes, 
gegen die, wie sie behaupteten, revolutionären und rechtswidri
gen Absichten der Regierung, insbesondere der Minister Han
semann, und Patow zu wahren suchte.

Fast niemals ist eine Partei heftiger, leidenschaftlicher 
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und rücksichtsloser gegen die Regierung aufgetreten, wie diese 
aristokratische des Iunkerparlaments Es ist eine bekannte 
Thatsache, daß dieselbe damals offen mit Steuerverweigerung 
drohte, wenn die Regierung von ihren Maßregeln gegen 
den großen Grundbesitz nicht zurückstehen wolle. Aber es 
ist nicht bekannt geworden, daß die Mitglieder und Führer 
derselben jemals wegen dieses Aufruhrversuchs vor den 
Schranken eines Gerichtshofs standen. Diese Partei schloß 
sich nun aufs Engste zusammen, verbreitete sich über das 
ganze Land und mußte bei ihren Mitteln und ihrem Einfluß 
ein kräftiger Anhaltpunkt für die Reaktion werden. Da
mals stand die Regierung diesem Vereine feindlich gegenüber; 
ob derselbe nicht aber hier und da einen kräftigeren An
haltpunkt gefunden habe, als das Ministerium ihm bie
ten konnte, das können wir wohl vermuthen, aber nicht mit 
Zuversicht behaupten. Denn dergleichen Gönnerschaften sind 
das Geheimniß der innern Geschichte solcher Vereine.

Ein dritter Anhaltpunkt der Reaktion endlich, dem eine 
gewisse sittliche und politische Berechtigung nicht abgespro
chen werden kann, wurde durch die Gestaltung der deutschen 
Verhältnisse gegeben. Schon die Berufung des östreichischen 
Erzherzogs Johann zum Reichsverweser, mit Uebergehung 
Preußens und seines Regcntenhauses bei Besetzung dieser 
ersten Stelle für die Neugestaltung Deutschlands, hatte das 
Nationalgefühl des Preußischen Volkes verletzt. Diejenigen, 
die sich der Großthaten Preußens, Oestreich gegenüber, er
innerten; Diejenigen, die den Freiheitskampf von 1813 bis 
15 noch lebhaft in ihrem Gedächtniß trugen, fühlten eine 
tiefe Beschämung über diese Zurücksetzung. Als aber der 
Reichskriegsminister, der Preußische Generalmajor v. Peucker 
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am 16. Juli eine Verordnung ergehen ließ, nach welcher sämmt
liche Truppen Deutschlands und also auch des Preußischen 
Staats am 6. August eine Huldigungsparade für den 
Reichsverweser abhalten sollten, da regte sich nicht nur im 
Heere, sondern auch in einem großen Theile des Preußischen 
Volkes der Gedanke, daß schon durch eine Zumuthung der Art 
das Nationalgefühl eines jeden Preußen aufs Tiefste gekränkt, 
daß aber mit der Ausführung dieser Verordnung die schon 
errungene Selbstständigkeit und Macht Preußens aufs Ernsteste 
gefährdet werde.

Wer damals auch in den unteren Schichten des Vol
kes sich bewegte, hat Gelegenheit gehabt, sich zu überzeugen, 
daß dies an sich natürliche Gefühl auch hier tiefe Wurzeln 
gefaßt hatte.

Das Verlangen nach der nationalen Einheit Deutsch
lands hatte in den Gemüthern des Volks noch keine be
stimmte Gestaltung gewonnen; und in dem Moment, in wel
chem seine Verwirklichung ein so fühlbares Opfer an der 
eignen Selbstständigkeit, ja wie es schien an der eignen Ehre 
forderte — das Aufgeben der Nationalität, auf die man stolz 
war, und an die sich die Geschichte einer ruhmvollen Ver
gangenheit knüpfte — in diesem Moment war das Gefühl des 
Widerstrebens ein natürliches, wenn auch nicht ein gerechtes.

Die ungeschickte Maßregel des Reichskriegsministers 
mußte diesem Gefühl neue Nahrung geben; und wenn die 
Regierung die Stimmung dieses Augenblicks in geeigneter 
Weise zu benutzen verstanden hätte, sie würde im Volke eine 
mächtige und bereitwillige Stütze ihrer Bestrebungen haben 
finden können.

Auf diese Stimmung gestützt bildeten sich die sogenann
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ten Preußenvereine, die sich in Gegensatz zu der allgemei
nen deutschen Bewegung stellten, und mit diesem Gegensatz 
auch die übrigen Forderungen und Ansprüche der Revolu
tion verleugnen zu müssen glaubten und dadurch einen der 
kräftigsten Anhaltpunkte für die Reaktion bildeten. Im Heere 
selbst aber hatte diese Aufforderung des Rcichskriegsmini- 
sters natürlich einen entschiedenen Rückschlag hervorgerufen, 
den man sehr wohl zu benutzen verstand, um dasselbe nicht 
nur gegen die deutsche Bewegung einzunehmen, sondern um 
auch die Ueberzeugung in ihm hervorzurufen, daß der Zweck 
der Revolution kein andrer sei, als die Selbstständigkeit 
Preußens preis zu geben, die Ehre des preußischen Heeres 
zu vernichten.")

Und so hatte die Reaktion durch den Schrecken der 
Bourgeoisie vor dem Alles verschlingenden Communismus, 
durch die Selbstsucht der Aristokratie bei der gefürchteten 
Reduktion ihrer Revenuen und Gerechtsame, durch das spe
zifisch preußische Nationalgefühl in den verschiedenen Schich
ten der Bevölkerung und besonders im Heere die mächtig
sten Stützpunkte für die Ausführung der Pläne gefunden, 
die sie längst gegen die Revolution vorbereitet hatte.

In der Nationalversammlung hatten die Verhandlun
gen inzwischen einen äußerlich ruhigen Fortgang, nachdem 
die ministerielle Erklärung und der Jakobysche Antrag über 
die Wahl des Reichsverwesers ohne weitere Folge geblieben 
waren. Es waren bereits verschiedene Gesetze angenommen 
worden, und das Ministerium hatte sich überall in entschie
dener Majorität befunden. Den 26. Juni wurde der revi-

*) Grieshcinr, die deutsche Centralgewalt und die preuß. Armee.
17 
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dirte Verfassungsentwurf vsrgelegt, und an demselben Tage 
unter voller Zustimmung des Justizministers die Abschaffung 
der Todesstrafe, sowie am 28. Juli die Aufhebung des erimir- 
ten Gerichtsstandes, freilich aber mit Beibehaltung desselben 
für das Militär und für die Universitäten, beschlossen. Am 
8. August als Kühlwetter das Institut der Schutzmannschaft 
ins Leben gerufen, ohne die Nationalversammlung zu be
fragen, ohne ein Gesetz über die Errichtung und Wirksam
keit dieser Institution vorgelcgt zu haben, gab dieselbe dessen 
ungeachtet, obwohl durch diese Vernachlässigung verletzt, die 
nachträgliche Zustimmung zu demselben. Indessen hatte der 
Minister Kühlwetter wegen dieser Institution, die seit ihrem 
Bestehen die entschiedenste Antipathie im Volke gegen sich 
hat, auch in der Kammer mehrfach die heftigsten Angriffe 
erfahren müssen, und neben ihm war es besonders der Kriegs
minister von Schreckenstein, auf dem das Mißtrauen des 
Volkes ruhte, weil man überhaupt fühlte, daß die Militär
gewalt immer noch in einer Ausnahmsstellung sich befinde, 
zu deren Beseitigung der Kriegsminister eben nichts bei- 
tragen zu wollen schien.

Trotz dieser dauernden Ruhe, die äußerlich zwischen 
allen Parteien hergestellt schien — das Volk hatte seit zwei 
Monaten keinen Erceß sich zu Schulden kommen lassen, die 
Nationalversammlung unterstützte das Ministerium mit Ent
schiedenheit, ja mit Aufopferung — hatte dasselbe dennoch kei
nen festen Boden unter sich. Denn wie es in der Kammer 
nicht von dem Vertrauen getragen wurde, das es selbst ge
noß, sondern nur von der Abneigung und Besorgniß, die man 
gegen eine neue Ministerkrisis fühlte, so wurde es auch bei 
Hofe von den einflußreichen Mitgliedern der Kamarilla nur 
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mit Unwillen geduldet, weil man sich noch nicht stark genug 
fühlte, ein anderes an seine Stelle zu setzen; und auch in 
sich selbst trug dieses Ministerium weder die Entschiedenheit 
des Prinzips, noch die Uebereinstimmung des Strebens, mit 
der es einem ihm plötzlich drohenden Sturm Widerstand 
zu leisten vermocht hatte.

Im Volke aber, das äußerlich bereits eine besonnenere 
Haltung angenommen hatte, und nur hier und da durch das 
ebenso ungeschickte, wie zum Theil brutale Auftreten der neu
gebildeten Schutzmannschaft zu einer gewissen Aufregung an
gestachelt wurde, begann bereits das, wenn auch noch dunkle 
Gefühl zu wurzeln und sich zu verbreiten, daß die Harmo
nie der Gewalten, die zur Durchführung der Revolution 
und ihrer Forderungen berufen waren, längst nicht mehr vor
handen sei, und daß nur durch einen neuen, vielleicht viel 
blutigeren Kampf die letzte Entscheidung werde getroffen 
werden können.

Das Gebiet auf welchem dieser innere Zwiespalt sich 
kundgeben mußte, war kein anderes, als das, auf welchem der 
Kampf vom 18. und 19. März begonnen hatte und nicht 
zur Entscheidung gekommen war, der Boden des unversöhn
ten Gegensatzes zwischen der Volksgewalt und der Militär
macht.

Den äußeren Anlaß gaben die bekannten Ereignisse zu 
Schwcidnitz am 31. Juli, wo, nach dem Bericht des Ober
präsidenten selbst, in Folge schon seit längerer Zeit stattfin- 
dender Reibungen zwischen Militär und Bürgerwehr, bei 
Gelegenheit eines Auflaufs, eine Kompagnie Linieninfanterie 
gegen die eben in Ausübung ihrer Pflicht begriffene Bür
gerwehr ohne Veranlassung, ohne Warnung, ohne Beobach- 

17»
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achtung der militärischen Vorschriften eine Salve abfeuerte, 
durch welche 14 Menschen, theils getödtet, theils schwer ver
wundet wurden. Die Regierung hatte in Folge dessen sich 
begnügt den Kommandanten Rolla du Nosap mit vollem 
Gehalt zur Disposition zu stellen. Das strafbare Militair 
selbst blieb in der Stadt, und spätere Militairuntersuchungen 
haben bekanntlich zur Freisprechung aller betheiligten Mili- 
tairs geführt. Die Aufregung, welches dieses Ereigniß her- 
vorbrachte, war außerordentlich, denn man fühlte sehr tief 
und allgemein, daß es hier nicht eine vereinzelte Thatsache 
gelte, sondern daß ein tief wurzelndes und weit verbreitetes 
Uebel ans Licht gekommen sei, das mit energischen Mitteln 
angegriffen werden müsse, wenn noch eine Heilung möglich 
sein, und nicht die Lebenskraft des neu zu begründenden 
Staats davon aufgezehrt werden sollte. Das Militär in 
seiner hierarchischen Organisation war von den Schwingen 
der Revolution nicht ergriffen worden, und hatte sich den 
Bewegungen und Strömungen derselben zu verschließen ge
wußt. Es stand immer noch außerhalb der Revolution, 
außerhalb des Volkes, und mußte daher derselben immer feind
licher, immer erbitterter gegenübertreten, wenn es nicht gelang, 
es sowohl mit dem Volk wie mit den neuen Forderungen 
der Zeit vollständig zu versöhnen und in das Leben der 
allgemeinen Bewegung eintreten zu lassen.

Die Nationalversammlung faßte in diesem Sinn sofort 
am 4. August den Beschluß, eine Kommission zur Unter
suchung des Vorfalls zu ernennen; und als der Bericht 
dieser Kommission die Schuld des Militairs vollkommen be
stätigte, erkannte man die Nothwendigkeit, dem gefährlichen
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Uebel durch eine allgemeine und entschiedene Maßregel kräf
tig entgegen zu treten. Der Abgeordnete Stein von Bres- 
lau stellte demnach am 9. August den bekannten Antrag:

„Das Kriegsministerium möge in einem Erlasse an die 
Armee sich dahin aussprechcn, daß die Offiziere allen reak
tionären Bestrebungen fern bleiben, und nicht nur Konflikte 
jeder Art mit dem Civil vermeiden, sondern durch Annähe
rung an die Bürger und Vereinigung mit denselben zeigen, 
daß sie mit Aufrichtigkeit und Hingebung an der Verwirk
lichung eines konstitutionellen Zustandes mitwirken wollen.

Und hierzu stellte der Abgeordnete Schulz (Wanzleben) 
das Zusatzamendement.

„Und es denjenigen Offizieren, mit deren 
„politischer Ueberzeugung es nicht vereinbar 
„ist, zur Ehrenpflicht zu machen, aus der Ar- 
„mee auszutreten."

Der Antrag des Abgeordneten Stein wurde mit großer 
Majorität, der des Abgeordneten Schulz (Wanzleben) mit 
180 gegen 179 angenommen.

Das Ministerium hatte sich an der Debatte wenig be- 
theiligt, wie es überhaupt die Kammerverhandlungen mit 
einer gewissen Geringschätzung behandelte. Es war seiner 
siegenden Majorität so gewiß; es fühlte sich so überzeugt, die 
Nationalversammlung leiten zu können, wohin es wolle, daß 
es ihren Debatten eben nur eine geringe Aufmerksamkeit zu- 
wendete. Und so hat das Ministerium denn auch bei dieser 
wichtigen und entscheidendenden Verhandlung es kaum der 
Mühe werth gehalten, seine Ansicht auszusprechen. Selbst 
die Debatte über den zweiten Theil des Antrages, der für das 
Ministerium so höchst gefährlich war, da seine Ausführung 
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die Armee eines großen Theils ihrer tüchtigsten Führer be
rauben konnte, hatten keinen Minister auf die Tribüne ge
rufen, und der Antrag wurde angenommen wenn auch nur 
mit der Majorität von einer Stimme.

Auch wir müssen die Annahme des Schulzeschen Amen- 
dements als einen unglücklichen, als einen übereilten Be
schluß bezeichnen, dessen Folgen man im Moment nicht zu 
übersehen vermochte. Aber wenn das Ministerium selbst 
schwieg, so kann wahrlich die Nationalversammlung nicht 
verurtheilt werden, daß sie diesen Antrag angenommen. Eine 
einzige Stimme hatte entschieden und es ist kein Zweifel, daß 
ein einziges Wort des Ministeriums zur rechten Zeit eine 
entschiedene Majorität gegen denselben hervorgcrufen hätte. 
Nun aber blieb es bei diesem Beschluß, obgleich am Tage 
darauf, eine große Anzahl Mitglieder dagegen protestirten.

Indessen an dem Tage, an welchem dieser Beschluß 
gefaßt wurde, schien man überhaupt von der Bedeutsamkeit 
desselben keine klare Vorstellung zu haben. Das Ministerium 
glaubte darin kaum eine Niederlage erlitten zu haben. Im Ge> 
gentheil schien das beste Verhältniß zwischen der Regierung 
und der Nationalversammlung fortzudauern, und wenn das 
Ministerium den Beschluß vom 9. August nur in annühc- 
render Weise ausgeführt hätte, es würde der entscheidende 
Konflikt vielleicht noch lange nicht eingetreten sein.

Freilich aber war diese Harmonie zwischen den verein
barenden Gewalten nur eine erzwungene, von dar unabwend
baren Nothwendigkeit noch gebotene. Und wie unwillig, 
man sich in Potsdam dieser Nothwendigkeit beugte, davon 
gab das bekannte Hoffest Zeugniß, das am 30. Juli eben 
zu dem Zweck angeordmt wurde, um die Harmonie zwischen 
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dem Hof und der Nationalversammlung zu dokumentären und 
zu befestigen.

Es waren zu diesem Feste alle Mitglieder der National
versammlung eingeladen; überhaupt ganz dieselben Einrich
tungen getroffen, wie 1847 für den vereinigten Landtag. 
Aber als die Abgeordneten nach Potsdam kamen, fand zwar 
ein wohlwollendes Entgegenkommen von Seiten des Königs 
und der Prinzen statt, aber eine absichtlich hervortretende 
Vernachlässigung von Seiten der Hofbeamten. Man hatte 
für ihren Empfang und für ihre Beförderung nach dem 
Schloß weder in würdiger, noch ausreichender Weise Sorge 
getragen. Die Bedienung fand sich nicht einmal veranlaßt, 
sich um die Mitglieder der Volksvertretung zu bekümmern; 
und bei ihrer Abreise war nicht das Nothwendigste für ihre 
Beförderung gethan, so daß Viele den weiten Weg nach 
dem Eisenbahnhos zu Fuß zurücklegen mußten. Es war eine 
absichtliche Vernachlässigung dieser Männer von Seiten der 
Hofbeamten ersichtlich; und man konnte nicht verkennen, daß 
in dieser Sphäre, und zwar in allen Schichten derselben, der 
Wunsch, ja die Hoffnung vorherrschte, sich dieser Volksver
tretung baldmöglichst zu entledigen, die man als ebenbürtig 
nicht anerkennen wollte, wogegen diejenigen, die mit dem 
Könige selbst in Berührung kamen, sich überzeugen konnten, 
daß von Seiten der Krone der Wunsch noch keineswegs auf
gegeben war, sich mit der Nationalversammlung auf fried
lichem Wege zu vereinbaren.

Bevor der Konflikt zwischen dem Ministerium und der 
Nationalversammlung zum Ausbruch kam, trat in Berlin 
noch eines jener Ereignisse ein, das, von der Regierung in ge
schickter und gemäßigter Weise benutzt, ihr eine noch ent
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schiedenere Majorität in der Nationalversammlung verschaffen, 
die Ausführung des Beschlusses vom 9. August noch mehr 
erleichtern mußte, nämlich der Sturm gegen die Mi
nisterhotels.

Am 20. August hatte in Charlottenburg ein rohes und 
frevelhaftes Attentat gegen eine demokratische Versammlung 
und einzelne Mitglieder derselben stattgefunden, in Folge 
dessen in Berlin eine allgemeine Indignation und lebhafte 
Aufregung hcrvorgerufen wurde. Diese Aufregung wurde am 
folgenden Tage von einigen Volksführern benutzt, unter denen 
plötzlich der eben aus Amerika zurückgekehrte Dowiat (ehe
mals Prediger der christkatholischen Gemeinde in Danzig) 
hervortrat, und die auf dem Opernplatz versammelten Massen 
durch die Gluth seiner Beredsamkeit zu Eressen fortriß, wie 
sie seit langer Zeit nicht stattgefunden hatten. Man zog 
vor das Hotel des Minister Kühlwetter, um seine Abdankung 
zu fordern; man bcgab sich, als man diesen nicht fand, von 
da zum Justizminister um die Freilassung der politischen Ge
fangenen zu erzielen, und wandte sich endlich mit roher Ge
waltthätigkeit gegen das Hotel des Ministerpräsidenten, bei 
welchem eben fast alle fremden Gesandten, viele Mitglieder der 
Nationalversammlung und zahlreiche Notabilitäten der Stadt 
zu seiner gewöhnlichen Soiree versammelt waren.

Die Fenster des Gebäudes wurden durch Steinwürfe 
zertrümmert, und auch im Innern eine gewaltige Verwüstung 
angerichtet, so daß die anwesenden Gäste endlich zur Flucht 
genöthigt waren. Ein unvorsichtiges Einschreiten der Schutz
mannschaft soll zum Theil zu diesem brutalen Ausbruch der 
Volkswuth Veranlassung gegeben haben. Doch rief dieses 
Ereigniß mit vollem Rechte die allgemeinste Entrüstung hervor.
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Die Reaktion aber benutzte es natürlich aufs Angelegentlichste 
in ihrem Interesse, indem man besonders die Unzulänglichkeit 
der Bürgerwehr zum Schutz der Ordnung daraus nachzu- 
weisen versuchte; obwohl bei der plötzlichen und überraschen
den Entwicklung dieses Tumults auch die geordnetste Mili
tärgewalt ihn nicht vollständig hätte verhüten können.

Das Ministerium benutzte dies Ereigniß mit allzugroßer 
Hast, indem es unter dem unmittelbaren Eindruck desselben 
schon am folgenden Tage ein sehr strenges Tumultgesetz und 
Prohibitivmaßregeln gegen Volksversammlungen der Natio
nalversammlung zur sofortigen Annahme vorlegte.

Aber diese Hast, den gebotenen Vortheil zu benutzen, 
entzog dem Ministerium denselben ganz. Die Versammlung 
erkannte die Absicht und beschloß den Entwurf erst nach vier 
Tagen zu berathen, so daß er im Dränge der späteren Ereig
nisse gar nicht mehr zur Beschlußnahme gelangte.

Inzwischen schien das Ministerium die Aussührung des 
von der Nationalversammlung angenommenen Stein-Schul
zeschen AntragB vom 9. August ganz vergessen zu haben. 
Denn es war der August bereits verflossen und noch war 
von der Regierung Nichts geschehen, was daran erinnert hätte.

Die Kammer fühlte sich über ein solches Verfahren 
aufs Tiefste verletzt. Es wurde eine Frage ans Ministerium 
gerichtet, wie es mit der Ausführung jenes Beschlusses 
stände, und am 2. September antwortete dasselbe:

Der Minister v. Schreckenstein habe antikonstitutionelle 
Tendenzen in der Armee niemals aufkommen lassen, und 
werde auch in Zukunft in jedem einzelnen Falle der Art 
mit strenger Ahndung einschreiten. Gewissen und Ehre wür
den ihn dabei ferner wie bisher leiten. Ein allgemeiner 
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Erlaß, wie ihn die Nationalversammlung wünsche, sei zu 
diesem Zweck ungeeignet, und für die Disziplin im Heere 
verderblich. Es müßte daher dem Minister, in Rücksicht auf 
seine persönliche Verantwortlichkeit die Wahl der Mittel 
überlassen bleiben, um denvon der Nationalver
sammlung angestrebten Zweck zu erreichen.

Auf diese Weise wurde also die Ausführung des Be
schlusses vom 9. August entschieden ab gelehnt. Hier war 
Doppeltes geschehen. Es war das Recht der Nationalver
sammlung gekränkt, ihre Ehre verletzt, und zugleich der 
Versuch gemacht, eine der wichtigsten Positionen, die sie ein
genommen hatte, ihr zu entreißen. Die Nationalversamm
lung fühlte, daß es jetzt darauf ankam, ihr Recht zu wah
ren, ihre Ehre zu retten und nicht nur der Staatsregierung, 
sondern auch der widerstrebenden Militairgewalt gegenüber 
ihre Machtvollkommenheit geltend zu machen.

Diese Beweggründe waren es, von denen die National
versammlung bei ihren nun erfolgenden Beschlüssen geleitet 
wurde. Am 7. September kam ein Antrag zur Berathung, 
der abermals von Stein in Folge dieser Weigerung des 
Ministeriums gestellt worden war und dahin lautete:

„daß es dringende Pflicht des Staatsministeriums 
sei, denjenigen Erlaß, welchen die Versammlung am 9. Au
gust beschlossen hat, ohne Weiteres zur Beruhigung 
des Landes und Erhaltung des Vertrauens, so wie zur 
Vermeidung eines Bruches mit der Versamm
lung ergehen zu lassen."

Hiermit war die Frage bereits auf die Spitze gestellt, 
eine definitive Entscheidung konnte nicht mehr ausbleiben.
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Die Nationalversammlung fühlte, daß jetzt ein Beschluß ge
faßt werden mußte, von dem ihr eigenes Schicksal, und 
das Schicksal des Volkes abhing. Dem Ministerium hier 
nachzugeben, würde sie in ihren eigenen Augen und vor dem 
ganzen Lande vernichtet haben. Auch das Volk erkannte, 
daß jetzt endlich die Stunde einer ernsten Entscheidung ge
kommen sei, daß jetzt endlich die Nationalversammlung im 
Namen des Volkes, der Militärgewalt und der Regierung 
gegenüber, die ihr geziemende Position zu nehmen im Begriff 
stehe, und daß es daher auch die Pflicht des Volkes sei, sich 
mit Einmüthigkeit um seine sreigewählte Vertretung zu 
schaaren, und ihr die Kraft zum parlamentischen Kampf wider 
die Ucberreste der Macht zu verleihen, die durch die Revo
lution für immer gebrochen zu sein schien.

In diesem Sinn fehlte es in jenen Tagen nicht an 
öffentlichen Kundgebungen, die, so entschieden und überein
stimmend sie in dem Ausdruck des Volkswillens waren, sich 
doch von jeder Gewaltthätigkeit aufs Sorgfältigste sernhielten. 
Der Ernst des Augenblicks drängte jene unvorsichtigen Aus
brüche der Leidenschaft zurück, denn es galt, mit dem Recht 
des Volkes auch die Würde desselben zu wahren.

Von besonderer Wichtigkeit war es aber daß diese 
Uebereinstimmung des Volkes sich auch aufs Unzweideutigste 
in der Bürgerwchr, als der besonderen Vertreterin des Bür- 
gerthumö kundgab, von welcher am 6. September, in allen 
Compagnien: fast einstimmig der Beschluß gefaßt wurde:

„Die Bürgerwehr von Berlin sieht in dem durch die 
Majorität ausgesprochenen Willen der Nationalversamm
lung den Willen des preußischen Volkes, und wird dem
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gemäß den Beschluß der Nationalversammlung mit allen ihr 
zu Gebote stehenden Mitteln aufrecht zu erhalten wissen."

So stellte sich die Bürgerwehr schon vor Fassung des Be
schlusses auf Seiten der Nationalversammlung. Denn sie fühlte 
sich verpflichtet, in dem drohenden Conflikte zwischen der Natio- 
versammlung und der Krone auch ihrerseits eine bestimmte 
Stellung einzunehmen. Der Antrag des Abgeordneten Stein 
kam am 7. September zur Debatte. Mehrere Anträge der 
Centren, von Unruh und Tamnau, wurden verworfen; und 
der Steinsche Antrag mit einer ungeheuren Majorität von 
der Versammlung angenommen.

Das war eine schwere Niederlage, nicht nur für das 
Ministerium, sondern für die Regierung; eine entschiedene 
Verwerfung des Weges, den sie bisher eingeschlagen hatte; 
eine Niederlage, die das Ministerium verschuldet hat, die 
sie von sich und der Krone hätte abwenden können, wenn 
sie nicht mit einer Geringschätzung diese Versammlung be
handelt hätte, wie keine Volksvertretung dulden konnte 
und durfte, nicht sich selbst vernichten, ihre heiligsten Pflich
ten gegen das Volk treulos verrathen wollte.

Der 7. September ist der Höhepunkt in der Geschichte 
der preußischen Revolution. Der Tag, an welchem die aus 
der Revolution hervorgegangene Vertretung des Volkes, der 
Regierung und der gestürzten Militairgewalt gegenüber, ihre 
stärkste Kraft entwickelte, indem sie in vollkommner Einheit 
mit dem Volk handelte, und sich auf die volle Kraft des
selben zu stützen vermochte.

Der 7. September ist der einzige Tag, an welchem sich 
die Regierung thatsächlich unter die unwiderstehliche Kraft 
des Volkswillens beugte, und sich mit einem ohnmächtigen 
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Protest begnügen mußte, weil sie sich zu schwach fühlte, dem
selben Widerstand zu leisten. Der 7. September hat in 
gleicher Weise über den Absolutismus, wie über die Mili- 
tairhierarchie des alten Preußens den Stab gebrochen, um 
den freien Volksstaat aus dem Sturz derselben hervorgehen 
zu lassen.

Daß in diesem Höhepunkt nothwendig zugleich der 
Wendepunkt gegeben sein mußte, wenn das Volk und die 
Nationalversammlung sich nicht auf dieser Höhe sicher stellte, 
die es so mühsam erklommen hatte; daß die Reaktion nun 
für ihre Maßregeln keinen Widerstand da mehr finden konnte, 
wo er ihr allein noch gefährlich war; daß das Bewußtsein des 
großen moralischen Sieges die Nationalversammlung nicht vor 
einer spätern materiellen Niederlage schützte, das wird uns 
die Geschichte der nachfolgenden Ereignisse beweisen.

Das Ministerium Auerswald gab seine Entlassung, 
aber in einer Weise, die es schwerlich vor der Geschichte 
wird verantworten können. Das Ministerium mußte zurück- 
treteu, weil es die Majorität der Versammlung nicht mehr 
für sich hatte. Aber die Krone mit in den Konflikt zu ziehen, 
der zwischen ihm und der Volksvertretung sich entwickelt hatte, 
war ein Fehler gegen die Formen des Konstitutionalismus 
den es als verantwortliches Ministerium nicht verantworten 
kann. Die Erklärung des Minister Auerswald bei seinem 
Abtreten lautete folgendermaßen:

„Unserer Ansicht nach muß das von uns vertretene 
und in der Sitzung der Nationalversammlung am 7. Sep
tember vertheidigte Prinzip, daß derselben die Festsetzung 
von Verwaltungsmaßregeln nicht zustehe, aufrecht gehalten 
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werden, weil ohne dasselbe die konstitutionelle Monarchie 
nicht bestehen kann."

Mit diesen Worten begleitete das Ministerium sein 
Entlassungsgesuch an den König und der König erklärte am 
10. September:

„Ich bin mit der in Ihrem Bericht vom 9. d. M. 
„ausgesprochenen Ansicht einverstanden, daß ohne Auf- 
„rechterhaltung des darin aufgestellten Prinzips die kon- 
„stitutionelle Monarchie nicht bestehen kann."

Es ist schwer zu begreifen, von welchen Motiven das 
abtrctende Ministerium bewogen wurde, den unverantwort
lichen und bleibenden Träger der Krone, und dadurch diese 
selbst in einen Konflikt hineinzuziehen, welcher zwischen den 
verantwortlichen und wechselnden Räthen derselben und einer 
Volksvertretung ausgebrochen war, die ihre Unauflöslichkeit 
so eben in ihren Verhandlungen entschieden und einmüthig 
proklamier hatte.

Es mußte nach dieser Erklärung entweder jeder mögliche 
Weg der Vermittelung und Versöhnung zwischen Volk und Fürst 
abgeschnitten scheinen, oder die Krone mußte sich ihrem eigenen 
Willen untreu zeigen, wenn sie, wie es später geschah, 
sich dennoch dem Beschlusse der Nationalversammlung fügte. 
Das Vertrauen aber zwischen dem Volk und dem König 
mußte nothwendig vollkommen erschüttert werden, und man 
konnte die nachfolgende Zeit der Ruhe nur als einen vor
übergehenden Waffenstillstand ansehen, dem der entscheidende 
Kampf mit Nothwendigkeit folgen mußte.



Achter Vortrag.

Die Katastrophen.
I. Frankfurt.

Am 12. Juli 1848 hatte der Erzherzog Johann, von 
der Nationalversamlung zum Reichsverweser erwählt, aus 
den Händen des Bundestages die Machtvollkommenheit der 
neu begründendeten deutschen Centralgewalt übernommen, 
und die Nationalversammlung gab sich dem täuschenden 
Wahne hin, daß durch diese Schöpfung die Revolution 
eben sowohl ihren Zweck als ihren Abschluß erreicht habe. — 
Sie glaubte, daß die Einheit der deutschen Nation, für 
welche sich das Volk in Frühling dieses Jahres erhoben 
hatte, in dieser einheitlichen Centralgewalt ihren thatsäch
lichen Ausdruck finde, und daß diese, aus dem Gesammtwillen 
der Nation hervorgegangene Macht stark genug sein werde, 
um sich sowohl die einzelnen Regierungen Deutschlands un
terzuordnen, wie der Fortdauer der revolutionairen Bewe
gung eine Grenze zu setzen, durch welche die Revolution 
selbst über ihr ursprüngliches Ziel hinausgedrängt zu wer
den schien.

In dieser Ueberzeugung glaubte die Natioualversamm- 
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lung ihrerseits sich nun unbesorgt und ausschließlich der 
Aufgabe widmen zu dürfen, zu deren Lösung sie berufen 
war, nämlich der Feststellung der Verfassung, nach deren 
Formen die nun thatsächlich gesichert scheinende Einheit 
Deutschlands sich gestalten und ins Leben treten sollte.

Sie ahnte nicht, daß die Regierungen, insbesondere der 
Großmächte und der Mittelstaaten Deutschlands, die Cen- 
tralgewalt nur in dem einen Sinne anerkannten und unter
stützten, als sie in derselben einen Stützpunkt gegen die Re
volution, besonders für die kleineren Staaten, zu finden glaub
ten; daß fie aber andererseits die Nationalversammlung in 
i^rer Berathung nur deshalb ungestört gewähren ließen, 
weil sie für den Augenblick von ihren Beschlüssen mit Recht 
eher eine Förderung als eine Hemmung ihrer eignen Absich
ten erwarteten.

Dagegen waren dieselben schon damals weit davon 
entfernt, die Einheit der deutschen Nation insofern als eine 
vollendete Thatsache anzuerkennen, als sie selbst damit das 
wesentlichste Recht ihrer Souveränität aufgegeben und an 
die neugestaltete Gesammtheit abgetreten hätten. Sie über
ließen vielmehr die Vertreter des deutschen Volkes wohl- 
bedächtig ihrem Souveränitätsbewußtsein, mit dem sie sich 
berufen und berechtigt glaubten, die Verfassung des deutschen 
Reiches endgiltig festzustellen, weil sie überzeugt waren, bis 
zu dem Zeitpunkt, wo diese ihre Berathungen vollendet ha
ben würde, eben durch ihre gegenwärtige Fügsamkeit wieder 
hinreichende Macht gewonnen zu haben, um den endlichen 
Beschlüssen der Nationalversammlung ihre eigenen Absichten 
und Entschließungen mit Erfolg entgegen st eilen zu können.

Vollkommen den Hoffnungen entsprechend, welche die
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Regierungen von der Nationalversammlung hegten, war der 
höchstwichtige und folgenreiche Beschluß, welchen dieselbe 
am 15. Juli, also 3 Tage nach Einsetzung der provisori
schen Centralgewalt faßte, nämlich die Heeresmacht Deutsch
lands von 1 Prozent der Bevölkerung, auf welches die
selbe bisher beschränkt war, auf das Doppelte, also auf 
2 Prozent zu erhöhen, und so dem deutschen Reiche, wie es 
hieß, eine Heeresmacht von nahe einer Million zu geben, um 
dasselbe gegen jede Eventualität von Außen oder von In
nen zu sichern. Bei diesem Beschlusse wirkte zum ersten Mal 
der geheimnißvolle und später so einflußreiche Herr v. Ra
tz owitz mit, tzer durch seine kalte und leidenschaftlose 
Beredsamkeit die Versammlung vornehmlich zur Annahme 
dieses Antrages bestimmte.

Durch diesen Beschluß aber, welchen die Regierungen 
auszuführen nicht einen Augenblick zögerten, während 
sie für die Begründung einer deutschen Flotte, durch 
welche das Recht, die Ehre und die Wohlfahrt Deutschlands 
nach Außen hin geschützt werden sollte, keine Mittel fanden, 
gelangten dieselben zu derjenigen materiellen Macht, durch 
welche eine jede in ihrem eigenen Gebiete der Revolution 
wieder entgegenzutreten vermochte, von deren gewaltiger 
Bewegung sie bis jetzt alle unwiderstehlich fortgerissen wor
den waren. Und nachdem man diesen Beschluß, zu dem 
sich die Vertretungen der einzelnen Staaten schwerlich ver
standen hätten, von der deutschen Nationalversammlung er
wirkt, und sich bereitwillig dem durch die Gesammtvertrc- 
tung der deutschen Nation ausgesprochenen Willen unter
worfen hatte, überließ man es derselben gern, sich alsbald

18
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an die weitläufige und, man muß gestehen, äußerst gründ
liche Berathung der deutschen Grundrechte zu begeben.

Nach mehrmonatlicher Berathung war dies Werk voll
endet. Aber als es vollendet war und am 28. December 
sogar in dem Reichs-Gesetzblatt als bindendes Gesetz für 
alle deutschen Völker und Staaten verkündigt wurde, da 
war es in Wahrheit schon nicht mehr als ein Produkt der 
deutschen Literatur, als ein Zeugniß deutschen Fleißes und 
deutscher Gründlichkeit, deutschen Nechtssinns und deutschen 
Vertrauens. Denn damals waren die meisten Regierungen 
in der Ausführung ihrer Pläne bereits so weit vorgeschrit
ten, um auf dies Werk der deutschen Nationalversammlung, 
als auf den Willensausdruck der deutschen Nation, keinen 
Werth mehr zu legen. Die Grundrechte wurden in den 
größeren Staaten nicht einmal verkündet, in den meisten mit 
Vorbehalt eingesührt, in keinem einzigen sind sie zur Wahr
heit geworden. Denn sie sind der Ausdruck und das Pro
dukt der Ideen, von denen die Erhebung des Jahres 1848 
getragen wurde, und diese Ideen sind mit den Bestrebungen 
nicht mehr verträglich, welche die wieder erstarkten Regie
rungen Deutschlands zu verfolgen sich entschlossen zeigen.

Die Centralgewalt begann ihre Wirksamkeit mit der Bil
dung eines Ministeriums, an dessen Spitze der östreichische 
Staatsmann von Schmerling gestellt wurde, nachdem 
Camp Hausen, wie es hieß, die Annahme dieser Stellung 
abgelehnt hatte.

Schmerling ist eine der einflußreichsten Persönlich
keiten in der Geschichte des deutschen Volkes vom Jahre 
1848; und die Worte, die ihm Ludwig Simon bei seinem 
endlichen Austritt aus der Nationalversammlung nachrief: 
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„Der Fluch der deutschen Nation wird ihm folgen", sie 
haben einen mächtigen Nachhall in den Herzen von Mil
lionen Deutschen gefunden.

Schmerling hatte bis zur Revolution ein unterge
ordnetes Amt im östreichischen Staatsdienst bekleidet, und, 
soweit es hier zulässig war, eine oppositionelle Stellung gegen 
das Metternichsche System eingenommen. Aber er war dess 
senungeachtct der gelehrigste Schüler der Metternich'schen 
Staatskunst und Diplomatie, wenn es galt die Rechte und 
Freiheitn des Volkes zu unterdrücken und die öffentliche 
Meinung über die Absichten der Regierung irre zu führen.

Er erhob sich nach den Märzereignissen in Wien in 
raschem Fluge zu hohem Ansehen, und trat schon im Mai 
als Präsidialgesandter in den Bundestag, wo er es war, 
der, durch Erfindung von zweideutigen Formeln, den Re
gierungen für alle Eventualitäten das Recht der endlichen 
Entscheidungen zu sichern suchte, und endlich dem Reichsver
weser im Namen der Regierungen die Machtvollkommenheit 
des Bundestages übertrug.

Von diesem zum Ministerpräsidenten erhoben, war es 
eine zweifache Aufgabe, die er sich stellte: 1) die Macht der 
Revolution'zu brechen und zu diesem Zweck durch die Natio
nalversammlung und die Centralgewalt die Macht der Ein- 
zelregierungen wieder aufzurichtcn, und 2) bei der Neugestal
tung Deutschlands vor Allem die gefährdeten Interessen Oest
reichs zu wahren und zu vertreten. Und zu diesem Zwecke, 
den er auch nicht aufzugeben entschlossen war, wenn die Ein
heitsbestrebungen Deutschlands dadurch gefährdet und ver
kümmert werden sollten, wußte er die Mitwirkung des 
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östreichschen Erzherzog-Reichsverwesers zu gewinnen und 
die deutsche Nationalversammlung irre zu führen.

Wir stehen nicht an, dieses schwer anklagende Urtheil 
vor dem Forum der Geschichte über ihn auszusprechen. 
Denn er hat es mit eigner Hand unterzeichnet, als er nach 
Oestreich zurückgekehrt, nachdem er 6 Monate das Präsidium 
des deutschen Reichsministeriums geführt hatte, erklärte, er 
sei jederzeit, und also auch in seiner Stellung als erster 
Vertreter der deutschen Interessen, vor Allem Obstreicher 
gewesen.

Er beherrschte die Nationalversammlung wie die Mit
glieder seines Ministeriums durch sein entschiedenes Ueber- 
gewicht an Erfahrung und an Gewandtheit auf dem Gebiet 
jener niedern, auf die nächsten Zwecke gerichteten Staats
kunst und Diplomatie, für welche Oestreich die glänzendste 
Schule ist, während England und auch Rußland die Män
ner der großen, von weitreichenden Ideen getragenen Staats
kunst erzieht, und Preußen jeder Schule auf diesem Gebiet 
entbehrt und den rechten Weg seiner Entwickelung nur fin
det, wenn es von Volksgeist getragen oder von einem Ge
nius geführt wird.

Er schätzte die Majorität der Nationalversammlung 
gering, weil sie sich willenlos seiner Leitung hingab, und 
verachtete die Linke wie das Volk, weil er die Begeisterung 
für eine Idee nicht zu begreifen vermochte. Mit sicherem 
Blick wußte er die augenblicklichen Verhältnisse zu über
schauen und für seine Zwecke zu benutzen; und mit kalter 
Ruhe die leidenschaftlichen Angriffe seiner Gegner auf der 
Tribüne abzuwehren.

Er hat, wie diese klugen aber kleinen Geister in unserer 
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Zeit alle, viel Gutes zu verhindern, viel Großes zu ver
kümmern, oder doch in eine spätere Zukunft zurückzu- 
drängen, nicht aber seinen eignen Zweck zu erreichen 
vermocht.

Neben diesem Staatsmann waren die übrigen Mit
glieder des Ministeriums ohne allen Einfluß auf die allge
meine Entwickelung der deutschen Angelegenheiten.

Zunächst wurden neben ihm nur ernannt, der durch 
seine Eitelkeit leicht zu lenkende Heckscher und der in der 
Staatskunst bis jetzt wenig erfahrene preußische General
major v. Peucker. Später traten in das Ministerium 
Beckerath, der stets Vertrauensvolle Mohl, Duckwitz 
und der Fürst v. Lein in gen als nomineller Präsident.

Die erste That dieses Ministeriums und der Central- 
gewalt war ein Rundschreiben, nicht an die Völker, sondern 
an die einzelnen Regierungen Deutschlands, in welchem der 
Reichsverweser die Zusicherung giebt, daß er nur, in so 
fern es dringend nothwendig sein werde, in die Regierung 
und in die Verwaltung der einzelnen Staaten eingreifen 
werde, und dieselben auffordert, Bevollmächtigte an den Sitz 
der Centralgewalt zu senden, und also in dieser Weise, nur 
in etwas veränderter Form, den alten Bundestag wieder 
herzustellen.

Ein zweiter Akt des neuen Ministeriums war das be
reits erwähnte Rundschreiben des General v. Peucker, vom 
16. Juli, welches einen weniger glücklichen Eindruck auf die 
einzelnen Regierungen hervorbrachte; und die Centralgewalt 
gab schon jetzt zu erkennen, wie wenig sie diesen gegenüber 
ihre Macht geltend zu machen Willens und im Stande sei. 
Denn die auf Grund des Gesetzes von 28. Juni angeord
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nete Huldigungsparade aller deutschen Truppen fand nur 
in den kleineren Staaten statt, während die größeren die 
Anordnung dieses Rundschreibens theils ganz unbeachtet 
ließen, theils in sehr beschränkender Weise ausführten.

Nach diesen beiden ersten Akten seiner Wirksamkeit als 
Reichsverweser legte der Erzherzog Johann seine Macht 
als Träger der deutschen Centralgewalt für einige Zeit in 
die Hand seines Ministeriums nieder, um sich seiner Pflicht als 
östreichischer Prinz zu entledigen, und begab sich nach Wien 
zurück, wo ihm die Stellvertretung des Kaisers übertragen 
worden war. Er eröffnete am 22. Juli daselbst den östrei
chischen konstituirenden Reichstag, und scheint in Wien 
sich mit den übrigen Mitgliedern des dortigen Hofes über 
die Richtung verständigt zu haben, die er bei der Leitung 
der deutschen Angelegenheiten einzuschlagen habe. Erst am 
4. August kehrte er nach Frankfurt zurück, und am 14. 
August hatte er bet dem Domfest zu Cöln, zur 600jährigen 
Feier der Grundsteinlegung, Gelegenheit, durch die Zusam
menkunft mit dem Könige v. Preußen von der innigen Ein
tracht zwischen diesen beiden Fürsten vor aller Welt Zeug
niß abzulegen.

Inzwischen war die Nationalversammlung in der Be
rathung der Grundrechte bereits ziemlich vorgeschritten, und 
hatte hierbei den Grundsätzen der inviduellen Freiheit in 
ihren wesentlichsten Forderungen meist Rechnung getragen. 
Jngleichen hatte sie durch Beschluß vom 19. Juli die 
Rechte der deutschen Provinz Limburg der holländischen 
Regierung gegenüber zu wahren gesucht, und am 27. Juli 
die von der preußischen Regierung angeordncte Demarkation 
in der Provinz Posen, mit Vorbehalt ihrer definitiven 'Ent- 
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scheidung vorläufig anerkannt und 12 Abgeordnete aus dem 
zu Deutschland geschlagenen Theil der Provinz in ihre Mitte 
ausgenommen.

Und so glaubte man in Frankfurt für die Neugestal
tung Deutschlands Alles in der Weise eingeleitet zu haben, 
daß keine Besorgniß für den glücklichen Fortgang der Ent
wickelung mehr gehegt werden dürfe, als sich plötzlich vom 
äußersten Norden her eine drohende Wolke über Frankfurt 
und Deutschland zusammenzog, und den heitern Himmel ver
finsterte. Die Schleswig-Holstcinschen Angelegenheiten waren 
es, welche diese erste Verwickelung herbeiführten.

Nachdem diese Herzogthümer sich im März einmüthig für 
ihre politische Selbstständigkeit und für ihre nationale Einheit 
mit Deutschland erhoben hatten, war der König von Preußen 
es gewesen, welcher zuerst diese Rechte der beiden Herzogthü
mer anerkannt und dieselben wahren zu wollen erklärt hatte. 
Am 31. März hatte das Vorparlament sich für die Auf
nahme Schleswigs in den deutschen Bund erklärt, und 
am 4. April war dieselbe von Seiten des Bundestages be
schlossen worden. Der Bundestag beauftragte zugleich die 
preußische Regierung, diesen Beschluß durchzusühren, und er
mächtigte dieselbe, auf der Basis der unverkürzten Rechte 
Holsteins und der staatsrechtlichen Einheit beider Provin
zen Unterhandlungen mit Dänemark einzuleiten, und endlich 
sollte das 10. deutsche Armeekorps zur Unterstützung Preu
ßens für diese Zwecke verwendet werden.

An demselben Tage rückten preußische Garden, diesel
ben welche am 19. März in Berlin gekämpft hatten, und 
zur Sühne für die erfahrene Demüthigung für den ersten 
Kampf bestimmt worden waren, in das Holst einsche Ge
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biet ein. Am 12. April ordnete der Bundestag in Folge 
der von Dänemark begonnenen Feindseligkeiten das Einrücken 
der deutschen Truppen in Schleswig an, um das Recht 
der Union mit Holstein zu wahren und sprach die Anerken
nung der provisorischen Regierung von Schleswig-Hol
stein aus.

Die Schleswig-Holsteinschen Freikorps hatten inzwischen 
muthig, aber nicht immer mit Glück gegen die Uebermacht 
Dänemarks gekämpft. Als aber die preußischen Truppen 
unter General Wrang el und die hannöverschen unter Gene
ral Halket in Schleswig einrückten, konnten ihnen die Dänen 
keinen daurenden Widerstand leisten. Manch ernster Kampf 
fand in diesem Kriege statt; die deutschen so wie die schleswig- 
holsteinschen Truppen bewährten den Ruf ihrer Tapferkeit 
und wenige Wochen, nachdem der Kampf begonnen, war 
das gesammte Gebiet von Holstein und Schleswig in der 
Hand der deutschen Truppen, wogegen die Freikorps, die 
aus verschiedenen Theilen Deutschlands sich zum Kampfe 
für diese wahrhaft deutsche Sache gebildet halten, am 5. Mai 
in ihre Heimat entlassen wurden, weil man, wie es hieß, 
ihrer Dienste nicht mehr bedurfte, vielleicht aber auch weil 
man ihren demokratisirenden Einfluß auf die übrigen Trup
pen fürchtete, und jedenfalls die Entscheidung lediglich in 
der Hand der Regierung wissen wollte.

Dagegen hatte Dänemark inzwischen die deutschen Hä
fen in der Nord- und Ostsee mit seiner Flotte blockjrt, und 
besonders eine große Anzahl preußischer Schiffe genommen, 
wodurch dem preußischen Handel sehr empfindliche Nachtheile 
zugefügt wurden. Es zeigte sich hier auf eine sehr empfind
liche Weise, daß eine Großmacht wie Deutschland auf diesem 
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Gebiete nicht im Stande war, den geringsten Widerstand 
gegen eine Macht dritten Ranges, wie Dänemark zu leisten; 
und die Nothwendigkeit zur Begründung einer achtunggebie
tenden Flotte trat für Deutschland und Preußen mehr denn 
je hervor, wenn Deutschland überhaupt wieder in die Reihe 
der mächtigen und entscheidenden Völker eintreten wollte.

Diesem Verfahren Dänemarks gegenüber erließ General 
Wrangel, der inzwischen zum deutschen Oberfeldherrn im 
Schleswig-Holsteinschen Kriege von der Centralgewalt er
nannt, und also unter deren Befehl gestellt worden war, bei 
seinem Einrücken in Jütland, am 18. Mai eine energische 
Proklamation, in welcher er für einen auf jenem Gebiet 
so leichten Kampf etwas großrednerisch erklärte, daß für je
des deutsche Schiff, welches durch Dänemark genommen 
werde, ein Dorf in Jütland brennen solle. Zugleich schrieb er 
eine Contribution von 3 Millionen Thalern aus, die zum 
Pfand für die genommenen Schiffe und Waaren dienen soll
ten. So schien der Feldherr entschlossen, mit Eyergie diesen 
Krieg durchzuführen. Aber seine herausfordernde Sprache 
sollte bald eine schwere Demüthigung erfahren. Denn an
ders war es bereits im preußischen Cabinet beschlossen.

Unerwartet nämlich erhielt Wrangel von Berlin aus 
den Befehl, Jütland zu räumen und sich auf Schleswig 
zurück zu ziehen. Unerwartet für ihn selbst, für die Trup
pen, wie für das deutsche Volk. Die Nachricht von diesem 
plötzlichen Rückzug der siegreichen Truppen vom Kriegs
schauplatze, von dem Aufgeben der Vortheile die durch 
einen ersten Kampf errungen waren, brächte überall einen 
peinlichen Eindruck hervor. Die Frage, nach der Ursache 
dieser Maßregel ging durch ganz Deutschland, und man 
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konnte keine andere Antwort finden, als den Einfluß, den das 
russische Kabinet bereits auf die preußische Regierung gewonnen 
hatte. Und selbst als der Minister-Präsident von Auers- 
wald am 30. Mai in der Nationalversammlung dieses Ge
rücht ausdrücklich für unwahr erklärt hatte, hielt die öffent
liche Meinung an demselben fest.

Das Mißtrauen, welches dadurch gegen die ernsten 
Absichten der preußischen Regierung, die gerechten und 
anerkannten Forderungen der Herzogthümer gegen Däne
mark mit Entschiedenheit durchzuführen, rege gemacht wurde, 
fand noch reichere Nahrung durch ein um dieselbe Zeit be
kannt gewordenes Schreiben, das schon früher durch den 
Major von Wildenbruch an den König von Dä
nemark überbracht worden war, und aus welchem er
sichtlich war, daß Preußen den Kampf begonnen habe, 
nicht so sehr, um für die Landesrechte und Privilegien der 
Herzögthümer zu streiten, als damit die radikalen Tenden
zen sich diese Angelegenheit nicht zu Nutze machen sollten.

Diesen wohlbegründeten Zweifeln gegenüber, welche über 
die ernsten Absichten der preußischen Regierung zur Durch
führung der deutschen Sache in Schleswig-Holstein laut 
wurden, verlangte schon der Bundestag am 5 Juni die 
Wiederbesetzung Jütland's und das schnelle Einrücken des 
10. Armeekorps; und am 9. Juni trat auch die National
versammlung zu Frankfurt mit Entschiedenheit für die Schles- 
wig-Holsteinsche Sache ein, und forderte energische Maßre
geln um den Krieg mit Dänemark zu Ende zu führen. 
Der Kampf wurde in Folge dessen wieder ausgenommen, 
aber dessen ungeachtet nicht mit der nöthigen Energie fort
geführt. Inzwischen waren Friedensunterhandlungen an
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geknüpft worden, mit deren Führung die preußische Regie
rung bereits vom Bundestage unter den erwähnten Bedin
gungen beauftragt worden war; und auch das neueingetre- 
tene Reichsministerium setzte diese Unterhandlungen fort 
und ertheilte dem preußischen Kabinet bestimmte Instruktio
nen zum Abschluß derselben.

Als aber Dänemark sich weigerte, auf einen Friedensab
schluß mit der Centralgewalt überhaupt einzugehen, erklärte 
das Reichsministerium am 31. Juli die Unterhandlungen 
für abgebrochen, und es wurden vom Süden aus Verstär
kungstruppen nach Schleswig geschickt, um den Krieg mit 
voller Energie durchführen zu können.

In demselben Moment aber, als man endlich die ener
gische Beendigung des Kampfes erwartete, gelangte plötz
lich die Nachricht nach Deutschland und nach Frankfurt, 
daß am 26. August zu Malmoe ein Waffenstillstand mit 
Dänemark von Preußen im Namen des deutschen 
Bundes abgeschlossen sei, und zwar unter folgenden 
Hauptbedingungen.

Die Feindseligkeiten werden auf 7 Monate, also gerade 
über die dem Kriege deutscher Seits günstige Winterzeit 
mit einmonatlicher Kündigung eingestellt; beide Theile ziehen 
ihre Truppen aus den Herzogthümern zurück; die Blockade 
der deutschen Hafen wird von Seiten Dänemarks aufgehoben 
und die aufgebrachten Schiffe mit ihren Ladungen freige
geben. Die Schleswig-Holsteinschen Truppen werden unter 
den Befehl der neueinzusetzenden Regierung gestellt, alle 
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsmaßregeln, die seit 
dem 17. März erlassen worden sind, mit dem Eintritt 
der neuen Regierung für ungiltig erklärt, und die Ge
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setzgebung ruht während des Waffenstillstandes. An die 
Stelle der von dem Bundestage und von der National
versammlung anerkannten provisorischen Regierung endlich 
tritt eine gemischte Regierung von 5 aus den Notabelen 
beider Herzogthümer zu wählenden Mitgliedern, welche im 
Namen des Königs von Dänemark, als Herzogs von Holstein 
und Schleswig, die Regierung zu sichren haben. Zwei dersel
ben werden von Preußen, zwei von Dänemark und der 5., der 
das Präsidium zu führen hat, durch gemeinsame Wahl der kon- 
trahirenden Mächte bestimmt. Als dieser fünfte war der 
Graf Moltke-Nützschau erwählt; derselbe, der den offenen 
Brief Christian des Achten unterzeichnet hatte.

Dieser Waffenstillstand, sowohl der einseitige Abschluß 
desselben durch die preußische Regierung, wie die Bestim
mungen, welche er enthielt, erregte durch ganz Deutschland 
einen unerhörten Sturm des Unwillens. Die Preußische 
Regierung mußte darauf gefaßt gewesen sein; aber sie schien 
auch entschossen diesen Unwillen entgegenzutreten.

In allen Theilen Deutschlands sprach sich einmüthig 
die Ueberzeugung aus, daß mit diesem Waffenstillstand die 
Ehre Deutschlands, das hier zum ersten Mal als einheit
liche Macht auftreten wollte, gekränkt und preisgegeben sei 
durch eine der Großmächte Deutschlands.

Ein Staat dritten Ranges, wie Dänemark, hatte es 
einer Großmacht, wie Deutschland, gegenüber wagen dürfen, 
zu erklären: er kenne kein deutsches Reich, keine deutsche 
Centralgewalt, keinen deutschen Reichsverweser; er werde 
mit keinen von diesen Mächten und Personen unterhandeln, 
er kenne nur einen deutschen Bund und einen König von 
Preußen. Die preußische Regierung hatte eingewilligt,
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unter dieser Form mit dem König von Dänemark zu unter
handeln, hatte unter dieser Form den Waffenstillstand abge
schlossen, und somit alle Thatsachen der Revolution vom 
Jahre 1848 geleugnet, oder doch von dem König v. Däne- 
mark leugnen lassen.

Die Interessen der Herzogthümer, für die sich ganz 
Deutschland einmüthig erhoben hatte, waren auf's Tiefste 
verletzt, ihre Selbständigkeit, ihre Einheit, das Recht ihrer 
Erhebung in Frage gestellt. Die provisorische Regierung, 
welche das Vorparlament, der Bundestag und die Centralge- 
walt anerkannt, war ohne Weiteres entsetzt und ihrer Macht
vollkommenheit entkleidet, und eine andere an ihre Stelle ge
setzt, an deren Wahl die Herzogthümer keinen Antheil hatten, 
die zur Hälfte vom König von Dänemark gewählt war, und 
an deren Spitze der erklärteste Feind der Schleswig-Hol- 
steinschen Selbstständigkeit stand. Eine Gesetzgebung endlich, 
die auf durchaus legalem Wege zu Stande gekommen war, 
wurde für Null und nichtig erklärt, ihre Fortführung gänz
lich gehemmt, und also der frühere Zustand vollkommen wie
der hergestellt. Alles das mit Zustimmung Preußens und 
im Namen Deuschlands.

Aber es war mehr geschehen. Die preußische Regierung 
hatte von dem Bundestage, so wie später von der Central- 
gewalt bestimmte Instruktionen erhalten; das Mandat der 
Friedensunterhandlungen, und die Befugnisse der preußischen 
Regierung beim Abschluß derselben waren bestimmt und ge
nau begrenzt worden. Dieses Mandat hatte das preußi
sche Ministerium überschritten, und sich selbst die Befugniß 
genommen, ohne die Zustimmung der Reichsgewalt und ge
gen die ausdrückliche Willensäußerung derselben, diesen 
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Waffenstillstand nicht nur abzuschließen, sondern auch sofort 
zur Ausführung desselben zu schreiten, ohne auch nur eine 
Erklärung von Frankfurt aus abzuwarten. Und nicht nur 
die Rechte der Centralgewalt und des Reichsverwesers wa
ren auf diese Weise durch ein Glied des neubegründeten 
deutschen Reichs offenbar verletzt, sondern auch die National
versammlung hatte eine entschiedene Mißachtung durch die 
preußische Regierung erfahren, da, nach Artikel 4 des Ge
setzes von 28. Juni, Vertrage mit auswärtigen Mächten von 
der Centralgewalt nur im Einverständniß mit der National
versammlung geschlossen werden durften.

Aus diesen Ursachen steigerte sich bei der Nachricht 
von dem Abschluß dieses Waffenstillstandes die Antipathie 
gegen Preußen besonders im Süden Deutschlands, der von 
den Lasten dieses Krieges fast gar nicht betroffen wurde, auf's 
Höchste; und auch in Preußen selbst fand das wachsende 
Mißtrauen gegen die Regierung die ergiebigste Nahrung, in
dem man offen erklärte, man habe sich zum Abschluß eines 
so unehrenhaften Waffenstillstandes nur entschlossen, um die 
in Schleswig kämpfenden Truppen und ihren Führer für 
die beabsichtigte Unterdrückung der Revolution im eigenen 
Lande zu verwenden.

Die Herzogthümer selbst aber sahen durch die Bestim
mungen des Waffenstillstandes ihre anerkannten Rechte und 
Forderungen so vollständig aufgegeben, ihre Ehre und In
teressen so schwer gekränkt, daß sie sich mit Entschiedenheit 
der Ausführung desselben entgegen stellten. Am 4. Sept. 
trat die gemeinsame Landcsversammlung von Schleswig-Hol
stein zusammen und erklärte, daß sie ihrerseits den Waffenstillstand 
nicht anerkennen, und sich den Bestimmungen desselben nicht 
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fügen würde. Sie berichtete sofort über diese ihre Be
schlüsse an die Cemralgewalt und die Nationalversammlung 
nach Frankfurt, und um einen entschiedenen Protest gegen 
den Inhalt des Waffenstillstandes einzulegen, beschloß sie 
einmüthig, daß sie selbst ohne ihr Zustimmung weder auf
gelöst, noch vertagt werden dürfte, daß die von ihr 
ausgegangene Gesetzgebung, die nach den Waffenstillstands
bedingungen aufgehoben sein sollte, unantastbar sei, und 
daß endlich keine andere, als die vom Volke eingesetzte und 
von allen Bundesgewalten anerkannte provisorische Regierung 
anerkannt werden dürfe.

Um aber endlich diese Bestimmungen vor allen Angriffen 
zu sichern, beschloß die Versammlung am 8. September, die 
Verfassung für Säleswig-Holstein anzunehmen und zu ver
kündigen; und der erste Paragraph dieser Verfassung ent
hält eben die Bestimmung: „Die Herzogthümmer Schleswig- 
Holstein sind ein einiger, untrenbarer, und untheilbarer 
Staat, und ein Bestandtheil des deutschen Bundes."

Zn dieser Weise glaubte sich die Bevölkerung der Her- 
zogthümer und ihre Vertretung vor der Ausführung eines Ver
trages schützen zu können, durch den sie ihre Rechte preisgege- 
ben, ihre Interessen gefährdet sahen. Die späteren Ereignisse 
haben diese Hoffnungen bitter getäuscht. Denn schon am 
22. September war der Waffenstillstand vollständig ausge
führt und die neue Regierung, freilich nicht unter dem Vor
sitze des verhaßtes Grafen Moltke Nützschau, sondern des 
des Grafen Reventlow Jersbeck installirt.

Am bedeutsamsten aber und entscheidend für das Schick
sal Deutschlands waren diejenige Folgen, welche der Waf
fenstillstand in Frankfurt hervorrief. Nach den Bestimmun
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gen des Gesetzes über die Centralgewalt vom 28. Juni 
mußte jeder Vertrag mit einer auswärtigen Macht der Natio
nalversammlung zur Bestätigung und Annahme vorgelegt 
werden. Dies geschah durch die Centralgewalt und das 
Ministerium Schmerling am 4. September, indem das 
Ministerium, trotz der ihm selbst offenbar wiederfahrenen 
Kränkung, die Annahme des Waffenstillstandes befürwortete.

In der Nationalversammlung aber hatte sich bereits 
dieselbe Stimmung geltend gemacht, wie in dem übrigen 
Deutschland, und ein Mann, wie Dahlmann, der von 
der preußischen Regierung selbst als Vertrauensmann zum 
Bundestage entsandt worden war, stellte im Hinblick auf 
die Gefahr, welche durch die Ausführung dieses Vertrages 
der Ehre des deutschen Volkes zu drohen schien, den Antrag: 
„daß der vereinigte Ausschuß für die auswärtigen Angele
genheiten und für die Verfassung binnen 24 Stunden über 
den Waffenstillstand und die Annahme oder Ablehnuug des
selben zu berichten habe." Der Antrag wurde genehmigt; 
der Bericht erfolgte am 5. September. Dahlmann 
selbst, ein Mann, dem man gewiß ebensowenig Mangel an 
Einsicht und Besonnenheit, wie Mangel an Sympathie für 
Preußen zum Vorwurf machen kann, war Berichterstatter 
dieser Commission, und der Antrag ging dahin, daß die 
Versammlung die Sistirung der zur Ausführung des Waffen
stillstandes ergriffenen militärischen und sonstigen Maßregeln 
beschließen, und also den Waffenstillstand vorläufig nicht 
ancrkennen möge.

Die Versammlung fühlte die entscheidende Wichtigkeit 
des Augenblicks. Es galt einen der wichtigsten und bedeut
samsten Beschlüsse, den sie während ihres Bestehens zu fas
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sen hatte. -- Auf der einen Seite wurde durch die An
nahme dieses Antrages auf das Entschiedenste der preußi
schen Regierung entgegen getreten, der Regierung desjenigen 
Staates, der bei diesem Kampfe die bedeutendsten Opfer ge
bracht hatte, nicht nur durch die Stellung der Haupt- 
Waffenmacht, sondern noch mehr durch die großen Nachtheile, 
welche den Ostsee-Provinzen desselben zugefügt worden wa
ren. Ferner war die Ehre der preußischen Regierung, nicht 
nur Dänemark, sondern auch England gegenüber verpfändet, 
das die Garantie für die Ausführung des Waffenstillstan
des übernommen hatte; und es war die Gefahr vorhanden, 
daß nach Annahme des Kommissionsantrages Preußen sich 
nicht nur von diesem Kampfe zurückziehen, sondern vielleicht 
ferner seine Mitwirkung für die Durchführung des deut
schen Verfassungswerks überhaupt versagen könnte — Preu
ßen, diejenige Macht, deren man vornehmlich bedurfte und 
auf die man sich vornehmlich stützen zu können vermeinte, 
um die eine wie die andere Aufgabe zu vollenden.

Auf der anderen Seite aber galt es eben so sehr, die 
Ehre des deutschen Volkes und des deutschen Reiches zu 
wahren, welche für die Rechte der Herzogthümer offen und 
entschieden eingesetzt worden war. Es galt den Grund
satz zur Geltung zu bringen, daß das Interesse und der 
Wille der Gesammtheit, sowohl der Centralgewalt wie 
der Nationalversammlung und des Volkes, welches diese zu 
vertreten hatten, über dem Willen jeder einzelnen Regierung 
und über ihren Interessen stehen müsse. Es galt vor Allem 
die Frage, ob es nicht allzugefährlich sei, ein Beispiel da
von zu geben, daß eine vollendete Thatsache, von einer ein
zelnen Regierung ausgegangen, die Nationalversammlung 
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und die Centralgewalt nöthigen konnte, dieser Thatsache 
ihre Zustimmung zu geben, obgleich dieselbe ihrer Ueber
zeugung offen widerspreche; und endlich schien der entschie
dene und fast einmüthige Unwille des deutschen Volkes ge
gen diesen Waffenstillstand zu einem energischen Beschlusse 
dringend aufzufordern.

So standen bei der Frage über die Annahme oder 
Verwerfung des Kommissionsantrages die wesentlichsten 
Interessen auf der einen, die höchsten und heiligsten Prin
zipien auf der andern Seite einander gegenüber. Alle diese 
bedeutsamen Fragen mußten bei der bevorstehenden Beschluß
nahme auf die eine oder die andere Weise zur Entscheidung 
kommen, die, wie sie auch ausfallen mochte, traurige und 
tiefgreifende Folgen haben mußte. Die Zwcckmäßigkeits- 
frage, wenigstens in ihrer äußern Erscheinung, schien ent
schieden auf die Seite der preußischen Regierung zu drängen; 
und es gab in der Versammlung eine sehr zahlreiche, sich 
einer besonderen staatsmännischen Weisheit rühmende Par
tei, die ihre Entscheidung meist nur nach Gründen der 
momentanen Zweckmäßigkeit traf. Aber die Rechts- und 
Prinzipienfrage ließ keinen Zweifel, daß man die preußische 
Regierung desavouiren müsse, um Deutschland zu retten; und 
die Gründe die auf diese Seite drängten, waren so sonnen
klar und so gewaltig, daß selbst ein Theil jener Centrumspar
tei sich ihnen nicht entziehen konnte. Der parlamentarische 
Kampf war ein glühend heißer, anhaltender und mit aller 
Kraft der Beredsamkeit von beiden Seiten geführter.

Die Wage schwankte; aber endlich wurde der Antrag 
Dahlmanns und der Kommissiion mtt 244 gegen 230 Stim
men angenommen. Die Nationalversammlung hatte der 
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preußischen Regierung den Handschuh hingeworfen, um die 
Ehre Deutschlands zu retten, und es war hiermit der größte 
und bedeutsamste Beschluß gefaßt, der aus der National
versammlung überhaupt hervorgegangen ist. Es war der 
Grundsatz und das Prinzip der Volkssouveränität über jede 
Gewalt im Gebiet des deutschen Reiches gestellt worden; 
und wunderbar genug wurde dieser Beschluß von der deutschen 
Nationalversammlung nur 2 Tage früher gefaßt, als die 
Nationalvesammlung in Berlin dasselbe Prinzip derselben 
Macht gegenüber durch Annahme des Stein'schen Antrages 
geltend machte.

Aber ein Wort, selbst ein Beschluß der Nationalversamm
lung war noch keine That. Es galt auszuführen, was be
schlossen war, und an dieser Forderung sollte die Kraft der 
Nationalversammlung zerschellen, die sich eben noch durch 
einen kühnen Beschluß bewährt zu haben schien. Der Mi
nister Schmerling legte sofort sein Amt nieder und alle 
übrigen Minister gaben mit ihm ihre Entlassung. Der 
Reichsverweser beauftragte Dahlmann mit der Bildung 
eines neuen Ministeriums, welches die Ausführung des Be
schlusses vom 5. September zu übernehmen hatte. Dahl
mann gehörte der sogenannten Gag er nschen Partei, also 
dem rechten Centrum an. Der Versuch, aus der Mitte die
ser Fraktion ein Ministerium zu bilden, welches auch den 
Muth hatte, im Sinne jenes Beschlusses entschieden der 
preußischen Regierung entgegen zu treten, war vergebens; 
und ein Ministerium aus den Reihen der Linkenu bilden, 
konnte Dahlmann nach seinen sonstigen politischen Prinzipien 
nicht unternehmen. Er legte daher nach diesem vergeblichen 
Versuch sein Mandat in die Hände des Reichsverwesers 
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nieder; und der Beschluß der Nationalversammlung war 
nicht ausgesührt, während dagegen die preußische Regie
rung ihrerseits in der Ausführung des Waffenstillstandes 
insbesondere in der Zurückziehung ihrer Truppen ohne Wei
teres vorwärts gegangen war. Ein ähnliches Schicksal hatte 
noch Herrmann aus München, der nach Dahlmanns 
Rücktritt ebenfalls mit der Bildung eines Ministeriums 
beauftragt, dasselbe nicht zu Stande zu bringen vermochte.

Durch diese Umstände, welche von der Schwäche 
und Unentschlosscnheit der Majorität des 5. September Zeug
niß gaben, wurde die Minorität in der Hoffnung bestärkt, 
sich bei der definitiven Entscheidung über Annahme oder 
Verwerfung des Waffenstillstandes zur Majorität zu erhe
ben; und während die gemischte Kommission ihre Berathun
gen mit Eifer fortsetzte, um einen Schlußantrag zu formtreu, 
wurden alle Mittel in Bewegung gesetzt, um dieses Ziel zu 
erreichen; und viele abwesende oder beurlaubte Deputirte wur
den schleunigst, theils sogar durch den Telegraphen herbeigeru- 
fen, um die endliche Entscheidung für den Waffenstillstand aus
fallen zu lassen. Sehr wesentlich aber wirkte für die Zwecke 
dieser Partei und für die scheinbare Veränderung der Mei
nung in der Nationalversammlung die Thatsache, daß Camp- 
tz ausen, der Bevollmächtigte Preußens, der Centralgewalt 
erklärte, die dänische Regierung habe sich bereit erklärt, we
sentliche Veränderungen in den Bedingungen des Waffen
stillstandes eintteten zu lassen. Diese bestimmte Zusicherung 
Camp Hausens ist aber später durch eine offizielle Erklä
rung der dänischen Regierung aufs Entschiedenste desavouirt 
und thatsächlich auch keine Veränderung in die Bestimmun
gen des Waffenstillstandes ausgenommen worden. Auch hat 
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die preußische Regierung niemals versucht, jene dänische Er
klärung zu wiverlegen oder Lügen zu strafen. Und je we
niger wir auch nur entfernt vermuthen können, daß ein 
Mann wie Camphausen, um die Zwecke der preußischen 
Regierung zu fördern, die Nationalversammlung absichtlich 
könne getäuscht haben, um so mehr muffen wir vermuthen, 
daß man von Berlin aus weniger strenge gewesen sei, und 
eine Hoffnung, zu der man sich berechtigt glaubte, vielleicht 
bereits als Thatsache nach Frankfurt zu berichten sich beeilte, 
da es vor Allem eine schnelle Benutzung des Momentes galt.

Am 14. September legte endlich die gemischte Kom
mission ihren definitiven Antrag der Nationalversammlung 
vor. Die Kommission war in zwei ziemlich gleiche Hälf
ten getheilt. Die Majorität aber stellte trotz aller jener 
Bemühungen den Antrag: den Beschluß vom 5. September 
aufrecht zu halten, den Waffenstillstand von Malmoö nicht 
zu genehmigen und das Reichsministerium aufzufordern, die 
zur Fortsetzung des Kriegs erforderlichen Maßregeln zu er
greifen, sofern die dänische Regierung sich nicht bereitwillig 
finden sollte die Friedensunterhandlungen mit der Central- 
gewalt des deutschen Bundes sogleich zu eröffnen. Die 
Minorität hingegen beantragte zwar, die Genehmigung des 
Waffenstillstandes nicht weiter zu beanstanden, aber unter 
der ausdrücklichen Voraussetzung, daß Dänemark auf die 
durch Camphausen verheißene Modifikation desselben ein- 
gehe und denselben sofort in Erfüllung bringe, und unter 
dem Hinzufügen, daß der Ausschuß über das von der preu
ßischen Regierung eingeschlagene Verfahren der -National
versammlung noch besonderen Bericht zu erstatten habe.

Die Verhandlungen währten vom 14. bis zum 16. Sep
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tember. Noch einmal wurden von beiden Seiten alle Kräfte 
gegen einander in Bewegung gesetzt, noch einmal wurde 
ein heißer Kampf von den Führern aller Parteien geführt. 
Auch diesmal stand das Schicksal Deutschlands auf einer 
schwankenden Wage. Aber das Resultat der Abstimmung 
war endlich die Verwerfung des Majoritäts- und sogar des 
Minoritäts-Antrages, und vielmehr die einfache Genehmigung 
des Waffenstillstandes, ohne das selbst von der Minorität 
geforderte Mißtrauensvotum gegen das preußische Ministe
rium. — Mir 258 gegen 237 Stimmen wurde der Antrag 
des Professor Francke aus Kiel angenommen, welcher da
hin ging:

1) die Vollziehung des Waffenstillstandes von Malmoe 
vom 26. August, soweit solcher nach der gegenwärti
gen Sachlage noch ausführbar ist, nicht länger zu 
hindern.

2) die provisorische Centralgcwalt aufzufordern, die geeig
neten Schritte zu thun, damit, auf Grund der 
dänischer Seits amtlich erklärten Bereitwil
ligkeit über die nothwendige Modifikation des Ver
trags vom 26. August baldigst eine Verständigung 
eintrete.

3) die provisorische Centralgewalt aufzufordm, wegen 
schleuniger Einleitung von Friedensunterhandlungen 
das Erforderliche wahrzunchmen.

Mit diesem Beschluß — obwohl auch hienach die 
amtlich verheißenen, aber niemals in Erfüllung gegangenen 
Modifikationen als unzweifelhaft vorausgesetzt, und die Cen
tralgewalt, als die einzig befugte Macht zum Abschluß des 
Friedens bezeichnet werden, der durch diese niemals zu Stande 
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kommen sollte — war das Votum vom 5. September voll
ständig aufgehoben, das Prinzip, von dem es getragen wurde, 
unrettbar'preisgegeben, der Volkswille, der sich mit wachsen
der Entschiedenheit, und Einmüthigkeit, selbst in Preußen, für 
die Aufrechthaltung jenes Beschlusses und gegen die Genehmi
gung des Waffenstillstandes ausgesprochen hatte, geringschätzig 
zurückgestoßen worden. Mit diesem Moment hat aber auch 
die deutsche Nationalversammlung zu Frankfurt den Boden 
ihrer Kraft und ihres Rechts verloren, auf dem sie allein 
sicher zu stehen vermochte. — Sie hat den Boden der Volks
kraft verloren aus dem sie hervorgegangen war, weil sie 
den offen ausgesprochenen Willen eben dieses Volkes bei 
ihrem Beschlusse nicht geachtet. Der Boden des souveränen 
Volksrechts, das in ihr verkörpert schien, war verlassen, weil 
sie eben dies Recht, zu dessen Vertretung sie berufen war, um 
dem Schein der Zweckmäßigkeit geopfert hatte, weil sie die Auf
gabe, die ihr gestellt worden war, Deutschland zu einem in sich 
einigen und nach Außen mächtigen Reich zn gestalten, preis- 
gab, und den Willen des deutschen Volkes dem Willen und 
der That einer einzelnen Regierung unterordnete.

Die Nationalversammlung war sich des schroffen Wi
derspruchs vollkommen bewußt, in welchem ihr Be
schluß mit dem Willen des deutschen Volkes stand. Die 
Majorität, welche denselben herbeigeführt, konnte es sich 
nicht verhehlen, daß ihr die Sympathie der öffentlichen 
Meinung dadurch verloren ging. Und gerade die Red
licheren unter ihnen, denen dieser Verlust ein schweres 
Opfer kostete, die nicht, in Verfolgung gewisser Sonderin- 
tcrcsscn, gegen den Willen des Volks gleichgiltig waren, son
dern trotz ihrer Achtung vor demselben, ihn dennoch im In
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teresse eben dieses Volks entgegen treten zu müssen glaub
ten — sie suchten sich, gleichsam in der Flucht vor diesem nie
derdrückenden Bewußtsein auf den haltlosen Boden der 
„höheren staatsmännischen Einsicht," zu retten, von dessen 
einsamer Höhe herab sie sich allmählig gewöhnten, auf die 
dunklen und unklaren Bestrebungen, der minder einsichtigen 
Masse, wie sie die Forderungen des Volks nannten, mit 
Geringschätzung herabzublicken, und sich für die allein Be
rufenen zu halten, um das wahre Heil des deutschen Vol
kes gegen den ausgesprochenen Willen desselben zu schaffen.

Auf diese Weise ist die deutsche Nationalversammlung 
zu Frankfurt in jene unglückliche Jsolirung von dem Volke 
gerathen; durch welche sie unfähig wurde ihre große Auf
gabe zu verwirklichen, und endlich selbst dem Untergang an
heim fallen mußte. Sie hatte sich losgerissen von der Wur
zel, die ihr allein Kraft und Leben verleihen konnte. Und 
je mehr sie sich isolirt fühlte, um so mehr isolirte sie sich 
selbst vom Volke, und gerieth dadurch in diejenige Richtung, 
welche sie immer weiter ihrem ursprünglichen Zweck entge
gen trieb. Denn sie glaubte die Kraft und Stütze, die sie 
auf der einen Seite verloren hatte, in der Zustimmung 
und Mitwirkung der Regierungen suchen zn müssen, und 
lehnte sich mit allem ihren Wirken an die Centralge- 
walt und besonders an die mächtigen Einzel-Regierungen 
an, bis sie unvermerkt zur Dienerin derselben herabgesun
ken war. Und als sie endlich ihre ganze Thatkraft in dem 
Hingehenden Wirken für eine einzige Regierung konzentrirte 
und das Gelingen ihres ganzes Werkes von der Zustimmung 
derselben abhängig machte — da wurde sie von eben dieser 
Regierung schmählich zurückgewiesen, und sie sah sich plötzlich 
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machtlos dem Willen dieser Regierung gegenüber, die eine 
trügerische Selbsttäuschung allmählig zu ihrem einzigen Stütz
punkt gemacht hatte. — Zu spät versuchte sie es jetzt, sich 
als Vertreterin des deutschen Volks in ihrer vollen Kraft 
wieder zu erheben. Das deutsche Volk stand nicht mehr 
hinter ihr, sie büßte diese letzte Kraftanstrenguug mit ihrer 
Existenz.

Der Riß, der auf diese Weise zwischen der National
versammlung und dem Volk sich gebildet hatte, sollte leider 
schon durch die Ereignisse der nächsten Tage zu einer unaus- 
süllbaren Kluft werden. Die Aufregung, welche der Be
schluß der Nationalversammlung in ganz Deutschland, zunächst 
aber natürlich in Frankfurt und in der nächsten Umgebung 
hervorrief, war eine ungeheure, unerhörte. Die Leidenschaf
ten waren aufs Höchste gesteigert. Man glaubte die Rechte 
und die Ehre des deutschen Volkes verrathen zu sehen 
durch diejenigen, die seinen Willen vertreten sollten. Das 
Mandat, das sie vom Volk empfangen, schien freventlich 
verletzt und das Volk glaubte sich aufs Neue berufen, seine 
Sache mit eigner Hand zu führen. Unmittelbar nachdem das 
Resultat der Abstimmung bekannt geworden, gab sich der 
Unwille der Bevölkerung in drohenden und lärmenden De
monstrationen kund. Am folgenden Tage aber wurde auf 
der Pfingstweide in der Nähe von Frankfurt eine Versamm
lung abgehaltcn, zu der sich auch aus der Umgegend zahl
reiche Theilnehmer einfanden und in welcher diese Leiden
schaft zur drohenden Höhe anwuchs. Es wurde der Be
schluß gefaßt, daß die 258 Mitglieder der Majorität der 
Nationalversammlung des Hochverrathes an der deutschen 
Nation und an der deutschen Ehre schnldig seien, und in 
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einer großen Anzahl von Anwesenden gab sich der unzwei
felhafte Entschluß zu erkennen, diese Achtserklärung des 
Volkes gegen die Nationalversammlung durch die That zu 
vollziehen und ihr die Vertretung der Nation nicht länger 
zu gestatten. Immer neue Zuzüge, größtenteils von 
Bewaffneten, kamen nach Frankfurt; das Ministerium 
Schmerling, das natürlich jetzt noch in Wirksamkeit war, 
ergriff energische Maßregeln gegen die offenbar drohende 
Gefahr; und am 18. September kam es endlich zu jenem 
unglückseligen Kampf in den Straßen Frankfurts, durch 
welchen das nächste Schicksal Deutschlands auf das Traurigste 
entschieden werden sollte.

Der Kampf des 18. September war ein mißlungenes 
Attentat gegen die Nationalversammlung, das kein Freund 
der Freiheit zu billigen vermag, wie sehr er auch den Be
schluß vom 16. mißbilligen und beklagen möge; ein At
tentat gegen die Vertreter des deutschen Volkes, in welchem 
ein kleiner Theil dieses Volkes sich aufwarf zu Richtern und 
Vollstreckern des Urtheils über die Majorität einer Versamm
lung, die berufen war, die ganze Nation zu vertreten; 
ein Attentat, das, wenn es glücklich endete, nothwendig zügel
lose Anarchie hcrvorgerufen hätte, und da es unglücklich ge
endet, der Reaktion die gefährlichste Waffe gegen die Re
volution in die Hand geben, und die Nationalversammlung 
für lange Zeit unfähig machen mußte, den Regierungen gegen
über kräftig und entschieden die Rechte des Volks zu ver
treten.

Die Einzelheiten dieses Kampfes zu beschreiben, ist nicht 
Aufgabe dieser Verträge, und nur des traurigen Ereignisses 
haben wir noch zu erwähnen, durch welches die beiden Ab-
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geordneten Auerswald und Lichnowski in die Gewalt 
eines mörderischen Haufens fielen, und unter der Hand des
selben einen grausamen Tod fanden.

Wir dürfen diese rohe und frevelhafte That, die ihre 
Strafe durch das Urtheil der Geschworenen bereits gefunden 
hat, nicht den Kämpfern jenes Tages überhaupt zur Last 
legen, deren That wir nicht billigen, aber doch aus der Leiden
schaft eines gerechten Unwillens wohl erklären können. Aber 
die geschäftige Reaktion wußte auch dieses vereinzelte Ver
brechen sehr wohl zu benutzen, um den Rückschlag der öffent
lichen Meinung, den dieses Ereigniß überhaupt hervorgc- 
bracht hatte, noch zu erhöhen, und nicht nur die Kämpfer 
in Frankfurt, sondern die gcsammte Demokratie Deutschlands 
konnte jetzt ohne Scheu als ein Haufen von Mördern dar- 
gcstellt werden, denen auch die unantastbare Person der 
Volksvertreter nicht heilig sei.

Die Mißbilligung des deutschen Volkes gegen den Auf- 
fiand vom i8. September war eben so entschieden, wie der 
Unwille der Nation über den Beschluß der Nationalversamm
lung. Die ungeheuren Folgen, welche jener Kampf hervor- 
rief, hat wohl kaum jener kleine Bruchtheil des Volkes ge
ahnt, als er fich ohne Mandat zum Vertreter der gesamm- 
ten deutschen Nation aufzuwerfcn versuchte, und zu Richtern 
über diejenigen, die das Mandat des ganzen Volkes hatten. 
Das Ministerium Schmerling, dem es durch Energie 
und Besonnenheit gelungen war, den Aufstand zu unter
drücken, hatte jetzt natürlich durchaus keinen Grund mehr, auf 
das in Folge des Beschlusses vom 5. September von dem
selben eingereichte Entlassungsgesuch zurückzukommen, und 
sah vielmehr seine Stellung mehr denn je befestigt, indem 
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es von nun an für seine Maßregeln auf die größte Willfährig
keit in der Nationalversammlung rechnen durfte. Schmerling 
wußte auch diese momentane Stimmung im Volke und seiner 
Vertretung schnell und geschickt zu benutzen, und überall die 
Macht der Revolution zu brechen und diejenige Herrschaft 
der Einzelregierungen wieder herzustellen, deren er vor Allem 
für Verfolgnng der Zwecke bedurfte, die er jetzt noch sehr 
wohl zu verbergen verstand.

Zunächst nun wurde der Belagerungszustand über Frank
furt verhängt und das Standrecht für Jeden, der mit Waf
fen in der Hand gefunden wurde, verkündet. Hierauf er
ließ das Ministerinm ein Rundschreiben, in welchem die 
einzelnen Regierungen auf das Dringendste aufgefordert 
wurden, jedem ähnlichen Aufstande oder Versuche zu einer 
neuen Revolution mit entschiedener Kraft entgegen zu tre
ten, indem ihnen für diesen Zweck die kräftigste Unterstützung 
der Neichsgewalt zugcslchert wurde. Ein zweites Rund
schreiben von dem Justizminister v. Mohl ging schon etwas 
weiter, indem die einzelnen Regierungen darauf aufmerksam 
gemacht wurden, wie dringend nothwendig es sei, den Ueber- 
griffen der freien Presse so wie des Vereins- und Ver
sammlungsrechts entgegenzutreten. „Zwar solle der volle 
Genuß dieser Rechte dem Volke nicht verkümmert oder ge
fährdet werden; aber es müsse auch da, wo offenbarer Miß
brauch derselben Statt finde, den Regierungen zur Pflicht 
gemacht werden, jedes Vergehen und Verbrechen, das durch 
die Presse, oder in Versammlungen begangen würde, nach 
Maßgabe der bestehenden Gesetze zur Untersuchung und Be
strafung zu bringen."

Die Nationalversammlung folgte dem Ministerium unbe
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denklich auf der von demselben eingcschlagenen Bahn und 
beschloß in ähnlichem Sinne ein Gesetz zu ihrem eigenen 
Schutz, nach welchem ein gewaltsamer Angriff auf die Ver
sammlung für Hcchvcrrath erklärt, jeder Versuch, ein Mit
glied derselben nicht nur thätlich anzugrcifen, sondern auch 
durch die Presse zu beleidigen, mit schweren Strafen belegt 
so wie endlich während der Dauer der Nationalver
sammlung auf 5 Meilen in die Runde um Frankfurt am 
Main jede Volksversammlung untersagt wurde.

Auf diesem Wege der gewaltsamen Unterdrückung und 
der vorsorglichen Verhinderung jeder revolutionären Bewe
gung, den die Nationalversammlung in voller Uebereinstim
mung mit dem Reichsministerium eingeschlagen hatte, wurde 
dieselbe noch entschiedener vorzuschreitcn, bestimmt durch einen 
neuen republikanischen Aufstand, welcher in Baden ausbrach. 
Wenige Tage nach dem Frankfurter Attentat brach nämlich da
selbst ein von Blind und Struve geführter Haufen aus der 
Schweiz ein und proklamirte sofort die Republik. Dieser 
Anfangs geringe Haufe hatte freilich bald einige Verstär
kung gewonnen, war aber doch viel zu unbedeutend, und 
fand viel zu geringen Anklang für seine Zwecke, um auch 
nur den geringsten Erfolg zu gewinnen, und den gegen ihn 
aufgebotenen Truppen auch nur einen kurzen Widerstand 
leisten zu können. Der Aufstand wurde in einigen Tagen 
gedämpft, Struve und Blind verhaftet. Aber die we
sentlichste Folge dieses Ereignisses war, daß die Reichsge
walt und die einzelnen Regierungen von Nenem Veranlassung 
fanden, nicht nur gegen jede revolutionäre Erhebung auf's 
Strengste einzuschreiten, sondern auch überall die Gefahr 
einer Revolution zu sehen, wo eine demokratische Bewegung 
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auch in gesetzlicher Weise sich geltend machte, und unter dem Na
men der Wahrung und Wiederherstellung der Ruhe das bereits 
errungen Recht durch Maßregeln der Gewalt zu verkümmern.

So hatte sowohl in Hohenzollern-Sigmaringen wie 
in den Thüringschen Herzogthümern das Volk ohne gewalt
samen Aufstand, zum Theil unter geordneter Mitwirkung 
seiner Vertreter gewisse Concessionen im Sinne der Demo
kratie errungen. Und von dieser Thatsache nahm das Reichs
ministerium Veranlassung, sofort sogenannte Reichskommissa- 
rien nach den bezeichneten Gegenden zu senden, um Unruhen, 
die nicht ausgcbrochen waren, zu unterdrücken. Und diese 
Reichskommissäre wurden nicht nur mit umfassender Voll
macht bekleidet, sondern auch Rcichstruppen zu ihrer Dis
position gestellt, die in den bedrohten Gebieten zusammenge
zogen waren. So entwickelte die Centralgewalt ihre volle 
Kraft den kleinen deutschen Staaten gegenüber, in welchen 
der Volkswille sich noch zur vollen Geltung bringen konnte, 
weil man Ausschreitungen desselben fürchten zu dürfen glaubte. 
Als aber die Regierungen der großen Staaten die offen
barsten Gewaltmaßregeln gegen die Rechte des Volks aus- 
übten, fühlte sich diese Centralgewalt nicht veranlaßt, gegen 
dieselben einzuschreiten.

Inzwischen hatte die Nationalversammlung ihre Thä
tigkeit eifrig fortgesetzt; und wie sie im Gebiet der Gesetz
gebung ihre Aufgabe bestimmter festzuhalten wußte, während 
sie auf dem Gebiet der Thatsachen sich den Boden für die Ver
wirklichung derselben immer mehr entziehen ließ, so ist auch 
in jener Zeit manches Gesetz von derselben ausgegangen, 
in welchem ihre ursprüngliche Tendenz aufrechterhalten zu 
sein schien. So wurde am 30. September das bekannte Gesetz 
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über die Unverletzlichkeit der Abgeordneten auch den Regie
rungen gegenüber erlassen, nach welchem kein Mitglied der 
Nationalversammlung ohne deren Zustimmung verhaftet und 
über seine Aeußerung oder Abstimmung zur Verantwortung 
gezogen werden sollte. Nicht minder bedeutend war in die
sem Sinne das Gesetz vom 27. September über die Ver
kündigung der Reichsgesetze, durch welches die oberste gesetz
gebende Gewalt der Nationalversammlung für ganz Deutsch
land in der Weise zur Geltung gebracht werden sollte, daß 
die durch den Reichsverweser erfolgte Verkündigung eines 
jeden von der Nationalversammlung beschlossenen Gesetzes 
im Reichsgesetzblatt vollkommen genügte, um es (binnen 20 
Tagen) in allen Staaten Deutschlands als vollgiltiges Gesetz 
in Kraft treten zu lassen. — Aus demselben Prinzip ging 
endlich noch ein in jener Zeit erlassenes Circularschreiben 
der Centralgewalt hervor, durch welches die Regierungen 
der einzelnen Staaten aufgefordert wurden, sich bei den aus
wärtigen Mächten nicht mehr durch besondere Gesandtschaf
ten vertreten zu lassen, indem die Vertretung aller deutschen 
Interessen ausschließlich der Centralgewalt zustehe.

Das alles waren Bestimmungen, die den ursprüng
lichen Grundsätzen der deutschen Revolution entsprachen; aber 
sie fanden keine Geltung mehr bei den Regierungen. Die 
Gesandtschaften der einzelnen Staaten blieben, wo sie akkre- 
ditirt worden waren, die Gesetze, die später im Neichsge- 
setzblatt veröffentlicht worden sind, traten in den meisten 
Staaten nicht in Kraft, und trotz der zugesicherten Unver
letzlichkeit der Abgeordneten sind dieselben wegen ihrer Ab
stimmungen in Stuttgart theils des Hochverraths angeklagt, 
theils sogar schuldig befunden worden. Am 20. Oktober 
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endlich, nachdem mit Ausnahme Oestreichs überall die äußert 
Ruhe wieder hergestellt schien, ging die Nationalversamm
lung an die Berathung der Verfassung selbst, um nun end
lich die Gestaltung des großen Werkes zu beginnen, für das 
sse berufen war, und das, als es mit einem unendlichen 
Aufwand von geistigen Kräften vollendet war, für den Mo
ment wenigstens ein vollkommen vergebliches sein sollte.



Neunter Nortrag.

Die Katastrophen.
2. Wien.

Wir haben Wien verlassen, als durch die Ereig
nisse des 15. und 26. Mai die Herrschaft des Volkes eine 
vollkommen gesicherte zu sein schien: Der Kaiser geflohen" 
die oktroyirte Verfassung zurückgenommen und die Berufung 
eines konstituirenden Reichstages gesichert; die Studenten
legion in ihrer vollen Kraft wiederhergestellt und endlich 
aus Männern des Volkes der Sicherheitsausschuß gebildet, 
in dem sich die Kraft der Revolution konzentrirte, der überall 
neben oder wohl auch über dem Ministerium stand und ohne 
dessen Zustimmung die Verwendung von Militair in keiner 
Weise zulässig war.

Dagegen hatten wir in Oesterreich auch schon den Be
ginn der inneren Auflösung beobachtet, von welcher die 
Revolution durch den Gegensatz und den Zwiespalt der 
Nationalitäten bedroht werden mußte. Wir haben eines 
dieser nationalen Glieder des österreichischen Staats, die 
Zschechen, bereits im Kampf gegen die herrschende Re
gierungsgewalt unterliegen sehen, ohne daß der übrige 

20
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Theil des Volkes sür die nationalen Rechte dieses Stam
mes in die Schranke getreten wäre. Wir haben in 
dem Siege, den Windischgrätz über die Böhmen erkämpfte, 
in Deutschland das erste Beispiel von der Unterdrückung 
eines sür seine Freiheit sich erhebenden Volkes durch die 
Mlitairgewalt kennen gelernt; wir mußten aber in diesem 
Ereigniß auch die erste und erfolgreiche Beschreitung des 
Weges erkennen, den in Oestreich die Regierung, oder viel
mehr der Hof, zur Unterdrückung der Revolution zu verfol
gen entschlossen war, nämlich die Jsolirung der Nationali
täten durch Aufstachlung des Nationalhasses und die Be
kämpfung jeder einzelnen unter Mitwirkung oder doch still
schweigender Duldung aller übrigen.

Noch bedeutsamer und entscheidender für diese Zwecke 
der Regierung war der Sieg der östreichischen Waffen in 
Italien. — Die italienische Erbebung vom Jahre 1848 glich 
in jeder Beziehung der gleichzeitigen Erhebung des deut
schen Volkes. Sie war gleich dieser eben so sehr eine 
nationale, wie eine politische; sie war wie in Deutschland 
eine durch den geschichtlichen Gang der Ereignisse längst 
vorbereitete, und durch die französische Revolution nicht her- 
vorgrrufen, sondern nur erkräftigt und gezeitigt; das ita
lienische Volk hatte wie das deutsche nach einer langen 
scheinbaren Ruhe den ersten Anstoß zu einer lebendigen Be
wegung erhalten durch den Regierungsantritt eines Fürsten, 
der, offenbar selbst ein Freund der Freiheit, doch vor den 
Erscheinungen derselben erschrak, als er sie durch sein Wort 
aus langem Schlummer wach gerufen. In Italien ver
breitete sich die Revolution wie in Deutschland mit Blitzes
schnelle durch alle einzelnen Staaten und siegte, mit oder 
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ohne Kampf, durch die unwiderstehliche Kraft des Volks
geistes. In Italien wie in Deutschland erkannten die ein
zelnen Stämme sehr bald, daß nur durch die innigste Ver
brüderung die Kraft und die Freiheit der gesammten Nation 
gewahrt werden könne; in Italien wie in Deutschland 
hatte die Erhebung des Volkes und seine nationale Wieder
geburt nur einen gefährlichen Feind — das Haus Oestreich.

Dem ersten Sturm der Revolution hatte die östreichi
sche Militairgewalt auch in den italienischen Besitzungen Oest
reichs nicht Widerstand zu leisten vermocht. Aus Mailand 
war dieselbe durch einen äußerst blutigen Kampf verdrängt 
worden, aus Venedig war sie ohne Schwertstreich gewichen; 
und als die Truppen allmälig Italien vollständig verlassen 
hatten, schien das lombardisch-venetianische Königreich für 
Oestreich verloren, und sowohl Mailand wie Venedig glaub
ten sich endlich von der unglückseligen Fremdherrschaft be
freit, und schlössen sich an Sardinien an, in dem sich die 
Macht des freigewordenen italienischen Volkes vornehmlich zn 
konzentriren schien.

Aber Oestreich giebt Nichts auf, was es einmal sein 
eigen nannte. Man unterhandelte, es gelang Frankreich 
durch die Aussicht auf eine vollständige Selbstständigkeit 
Italiens und auf die Bildung eines mächtigen Königreichs 
Piemout von einer offenen Betheiligung an dem italieni
schen Kampf zurückzuhalten, die definitive Entscheidung aber 
so lange zu verzögern, bis in Neapel durch die Ereignisse 
vom 15. Mai der Absolutismus sich wieder befestigt und in 
Frankreich selbst durch den Junikampf ein Umschwung der 
öffentlichen Meinung eingetreten war. Man wußte in der 
deutschen Nationalversammlung nicht nur jede Sympathie

SO* 
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für Italien zurückzudrängen, sondern dieselbe sogar aus
drücklich für die östreichischen Interessen zu gewinnen. Vor 
Allem aber war man darauf bedacht, vor dem östreichischen 
Volke selbst die Erneuerung des Kampfes gegen die Unab
hängigkeit Italiens nicht als einen Bürgerkrieg, als einen 
Kampf der Krone und der ihr gegebenen Militärgewalt 
gegen die Freiheit des Volkes, sondern als einen auswär
tigen Krieg, zunächst nur gegen den König von Sardinien, 
erscheinen zu lassen, der sich das Hoheitsrecht über die öst
reichischen Besitzungen in Italien angemaßt habe.

Je weniger man für den Augenblick Aussicht hatte, in 
Deutschland oder auch in Ungarn der Revolution Meister 
werden zu können, um so mehr suchte man die ganze Kraft 
zunächst im Kampfe gegen die Lombardei zu konzentriren; 
nicht nur um den Boden des östreichischen Einflusses in 
Italien zu retten, sondern auch um in den Siegen des Heeres 
eine Kräftigung der Krone überhaupt, und in dem von ihr 
wieder eroberten Gebiet gleichsam den ersten sichern Punkt 
für die Operationen gegen die Revolution zu gewinnen. 
Das war die vom östreichischen Volke nur zu wenig er
kannte Bedeutung des Unterdrückungs-Kampfes in Italien.

Jeder Sieg Radetzky's über die Italiener und Carl 
Albert von Sardinien war eine Schwächung der Revolution, 
nicht nur in Oestreich, sondern in Deutschland. Und als 
endlich Radetzky am 6. August ruhmgekrönt und siegreich 
wieder in Mailand einzog; als Carl Albert schon am 9ten 
August zum Abschluß eines Waffenstillstandes sich genöthigt 
sah, durch welchen, obwohl Venedig noch unangegriffen da- 
siand und Frankreich mit einer Intervention drohte, die 
Herrschaft Oestreichs in Italien wieder gesichert war; als 
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in Mailand wie in Prag Belagerungszustand erklärt und 
das Militairregiment in der ganzen Lombardei eingeführt 
wurde — da faßte man am kaiserlichen Hofe wieder Muth, 
die zerstreuten und aufgelösten Glieder des östreichischen 
Staats wieder zu sammeln und zur neuen Einheit zu ver
binden. Man fühlte sich wieder stark genug, um zur Aus
führung der lange vorbereiteten Pläne gegen die übrigen 
Krenländer und gegen Deutschland zu schreiten; und wie 
der Kaiser sich seit dem 27. Mai stets in der Nähe und 
gewissermaßen unter dem Schutz der italienischen Armee be
funden hatte, so begab er sich jetzt nach Entscheidung des 
siegreichen Kampfes wieder nach Wien zurück, um, gestützt 
auf die Macht, die jene Siege der Krone wiedergegeben 
hatten, den Kampf gegen die bisher unbeschränkte Volks
herrschaft zu beginnen.

In Wien hatte man inzwischen die Revolution sich 
selbst überlassen. Seit man sich durch die Maiereignisse 
überzeugt hatte, daß man die Herrschaft des Volkes für den 
Augenblick nicht durch Maßregeln der Gewalt zu bekämpfen 
vermöge, hoffte man auf dem umgekehrten Wege die Reaktion 
hervorzurufen, indem man der Volksherrschaft kaum noch 
eine Schranke entgegenstellte und auf Uebergriffe derselben 
rechnete, durch welche besonders der wohlhabendere Theil 
der Bevölkerung, der sich ohnehin durch die Verhältnisse 
und durch die Abwesenheit des Hofs in seinen Interessen 
gefährdet sah, derselben entfremdet, und so die Saat des 
Zwiespalts unter das Volk selbst gestreut werden sollte.

Doch schien dieser Plan, Anfangs wenigstens, keines- 
weges zu gelingen. Es kamen nach der Entfernung des 
Kaisers und nach der entschiedenen Zurückweisung des letzten 
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Versuchs gegen die Studentenlegion keine Ercesse, keine irgend 
erhebliche Ausschreitungen des Volks vor; und der neueingesetzte 
Sicherheitsausschuß schien die Aufrechthaltung der öffentlichen 
Ordnung und Ruhe besser zu wahren, als es bisher das Mi
nisterium vermocht hatte. Die Abwesenheit des Kaisers übte 
weder einen hemmenden Einfluß auf den Gang der Regie
rungsgeschäfte aus, noch brächte dieselbe eine fühlbare Ver
änderung des Verkehrs hervor; und da man auf die in Jns- 
bruck aufgestellten Bedingungen für die Rückkehr des Kaisers, 
selbst in Wien nicht eingehen wollte, so entschloß man sich am 
kaiserlichen Hofe, dem Erzherzog Johann unterm 16. Juni die 
Stellvertretung des Kaisers zu übertragen, womit man natür
lich in Wien wie im ganzen Lande sebr zufrieden war.

Doch schien durch diese Veränderung in der Person des 
Regierenden keine Veränderung in den Prinzipien der Re
gierung einzutreten, und man sah noch immer vergebens 
denjenigen Maßregeln des Ministeriums Pillersdorf ent
gegen, durch welche den Bedürfnissen des Volkes und den 
Forderungen der Revolution entschieden Rechnung getragen, 
alten Uebelständen energisch abgeholfen werden sollte. Der 
Sicherheitsausschuß gab dieser allgemeinen Stimmung im 
Volke ihren Ausdruck durch eine offene Mißtrauenserklärung, 
die er am 8. Juli gegen das Ministerium aussprach, und 
der Erzherzog Stellvertreter sah sich in Folge dessen ge
nöthigt, dasselbe kurz vor dem Zusammentritt des verfassung
gebenden Reichstages am 19. Juli zu entlassen, und bildete 
ein neues Ministerium unter dem Präsidium Wessen- 
Lerg's, in welches Männer wie Dobblhof, Hornbostl 
und Schwarzer als entschiedene Vertreter der Demokratie 
kintraten. Auch Bach und Kraus, beide aus der Revolution 
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hervorgegangen, wurden damals als Stützen der Volks- 
sreiheit angesehen, haben aber durch ihren Eintritt in das 
Ministerium Schwarzcnberg und durch Mitwirkung bei 
den spätern Maaßregeln der östreichischen Regierung bekundet, 
daß es ihnen entweder mit dieser Volksfreiheit niemals Ernst 
war, oder daß sie mit den veränderten Verhältnissen auch 
ihre politische Ueberzeugung geändert haben. Am wenigsten 
aber war das Vertrauen des Volkes dem Ministerpräsidenten 
und besonders dem Kriegsminister Latour zugewendet, dessen 
falsches Spiel später offenbar an den Tag kam, und der 
seinen Verrath an der Sache des Volks am 6. Oktober 
mit dem Leben büßen mußte.

Am 22. Juli trat nun der Reichstag zusammen und 
wurde vom Erzherzog Johann dem deutschen Reichsverweser 
und Stellvertreter des östreichischen Kaisers eröffnet. Mit 
dem Zusammentritt dieses Reichstages mußte es für alle 
Theile in gleicher Weise klar werden, daß der schroffe Ge
gensatz der Nationalitäten, wie er auf der einen Seite den 
Fortbestand des östreichischen Staats bedrohte, so auch die 
größte Gefahr für den dauernden Sieg der Revolution und 
für die Erreichung ihres Zieles in sich trage. — Ungarn, 
Las als selbstständiger Staat seine eigenen gesetzgebenden 
Gewalten hatte, und Italien, das sich noch im Kampf um 
seine Unabhängigkeit befand, konnten natürlich in dieser Ver
sammlung nicht vertreten sein, und daher mußten die wider
strebenden Tendenzen der deutschen und der slavischen Na
tionalität um so entschiedener hervortreten. Und obwohl 
die nächsten Verhandlungen die besonderen nationalen Inter
essen überhaupt nicht berührten, so zeigte es sich doch sehr 
bald in der persönlichen und Partei-Stellung der Abgeord-
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neten und Vertreter der beiden Nationen, daß in dieser 
Versammlung schwerlich von einer innigen Gemeinsamkeit 
des Wirkens zur Erreichung der letzten Zwecke der Revolu
tion die Rede sein werde, sondern vielmehr von einem hef
tigen und erbitterten Kampf um die Suprematie in dem 
neuzubegründcnden oder zu lösenden Staatsverbande.

Denn während die Suprematie Oestreichs sich bis jetzt 
unzweifelhaft in der Hand der Deutschen befand, die in gei
stiger Bildung den offenbar höheren Standpunkt einnah- 
men, denen die Dynastie mit ihren ursprünglichen Erblän- 
dern angehörte, und in deren Mitte sich die Hauptstadt des 
Reichs, und der Sitz der Regierung befand; während die
selben jetzt um so mehr glaubten, auf diese Stellung Anspruch 
machen zu dürfen, als die Erhebung des Volks und die 
Neugestaltung des Staates offenbar ausschließlich ihr Werk 
war, glaubten die Slaven endlich den Moment gekommen, 
um die ihnen lange gewaltsam vorenthaltenen Rechte geltend 
machen und wiedergewinnen zu können. Und je entschiede- 
dener sie der Zahl nach in dem östreichischen Staat und im 
Reichstage den Deutschen gegenüber das Uebergewicht bil
deten, um so mehr glaubten sie, nach dem gegenwärtig 
überall geltend gemachten Prinzip der Majoritätsentschei
dung das Uebergewicht der Entscheidung über das Schick
sal des östreichischen Staats auf ihre Seite bringen zu können.

Und gerade weil sie bisher die Bedrückten waren, und 
sich von den Deutschen gewissermaßen als ein unterworfenes 
Volk angesehen und behandelt glaubten, wollten sie sich nun 
den Grundsatz der Gleichberechtigung in umfassendster Weise 
sichern; weil die Deutschen das vermeintliche Uebergewicht 
ihrer geistigen Bildung in mißachtender Weise gegen sie
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geltend gemacht hatten, wollten sie jetzt die ganze Kraft ihres 
nationalen Elements demselben gegenüber hervortreten lassen 
und ihm durch das Uebergewicht der Zahl den äußeren 
Nachdruck geben; und weil endlich die östreichische Revolu
tion von den Deutschen ausgegangen war, und sich als ein 
Glied der allgemeinen Erhebung der deutschen Nation kund- 
gab, erkannten sie die Gefahr die der Selbstständigkeit Oest
reichs und insbesondere der slavischen Länder durch diesen 
Anschluß an ein neu zu begründendes deutsches Reich drohte, 
und entschlossen sich im Hinblick auf diese Gefahr lieber zu 
einem Kampf gegen die auf diesem Wege der Entwicklung 
fortschreitende Revolution selbst, als daß sie dieselbe mit 
ihrer Kraft unterstützen, und von dem zum vollen Besitz sei
ner Rechte gelangten Volke auch die freiwillige Anerken
nung des ihrigen erwarten sollten.

Dieses allgemeine Mißtrauen der Slaven gegen die 
Deutschen trat am entschiedensten und schroffsten bei den 
Tschechen aus Böhmen und Mähren hervor, da diese ihren 
Wohnsitz auf deutschem Gebiet hatten, und sich also natür
lich in der Gefahr befanden, bei der beabsichtigten Neuge
staltung Deutschlands dem Interesse der deutschen Nation 
vollständig geopfert zu werden; und dieses nicht unbegrün
dete Mißtrauen hatte sich zum bittersten Haß gesteigert, seit
dem die Tschechen die Juni-Ereignisse in Prag als die Folge 
eines offenbaren Vcrraths der Deutschen gegen sie an- 
sahen. Wer die Gestaltung und Bedeutung des östreichischen 
Reichstages lediglich nach den zur Oeffentlichkeit gelangten 
Verhandlungen desselben beurtheilt, wird kaum die Spuren 
dieser tiefgreifenden inneren Zerrissenheit, sowie der Ge
fahr erkennen, die aus seiner Mitte der Revolution selbst 
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drohte. Besonders schien es bei der Berathung desKud- 
lich'schen Antrags, der die Aufhebung der Leibeigenschaft, 
des Robots und der gutsherrlichen Lasten vorschlug, und der 
ganz besonders zur Hebung des slavischen Bauernstandes 
bestimmt schien, als ob ohne alle Rücksicht auf besondere natio
nale Interessen, eine große Uebereinstimmung für eine voll
ständige Durchführung der Grundsätze der Revolution auf 
diesem Gebiet Statt finde; und gewiß konnten sich bei diesen 
äußerst weitläufigen und gründlichen Debatten die Slaven 
nicht über einen Mangel an Theilnahme für ihre Interessen 
von Seiten der Deutschen beklagen. Wer aber in näherer 
Beziehung zu den einzelnen Vertretern aus beiden Natio
nen stand, oder wer auch nur die Schriften liest, in denen 
das gegenseitige Urtheil derselben seinen Ausdruck findet, der 
kann nicht zweifeln, daß eine Einigkeit unter diesen wider
strebenden Elementen nur so lange bestehen konnte, als es 
die Durchführung ganz allgemeiner Interessen galt, daß aber 
der Zwiespalt nicht ausbleibcn konnte, sobald es galt, be
stimmte Normen für die Neubildung des Staates und für 
die Stellung seiner einzelnen Glieder gegen einander festzu
stellen.

Vor Allem aber war es die Regierung, oder vielmehr 
der Hof, welcher diese Stellung und Stimmung der natio
nalen Parteien gegeneinander im Lande und im Reichstage 
ins Auge faßte, und in derselben die mächtigste Handhabe 
für den Kampf gegen die Revolution selbst erkannte, zu 
dem man in diesen Kreisen längst entschlossen war. Das 
alte und vielfach erprobte Prinzip der östreichischen Regie
rung, die Nationalitäten in stetem Mißtrauen und Zwiespalt 
gegen einander zu erhalten, um auf diese Weise immer den 
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Einen zur Unterdrückung des Andern benutzen zu können, 
mußte jetzt unter geschickter Benutzung der wechselnden Ver
hältnisse in der Weise zur Anwendung kommen, daß nach
einander jeder einzelne Volksstamm dem Haß und der Miß
achtung der übrigen so lange auSgesetzt wurde, bis er mit Hülfe 
derselben überwunden war, und dann zum willenlosen Werk
zeug der Regierung für die Unterwerfung der übrigen die
nen mußte. Auf diese Weise war zuvörderst die italienische 
Erhebung durch die aus allen Kronländern gebildete Hee
resmacht unterdrückt worden, und in gleicher Weise hatte 
man die panslavistische Bewegung in Böhmen niedergcwor- 
fcn, indem man die Eifersucht der Deutschen gegen dieselbe 
anzuregen wußte.

Jetzt aber schien der Regierung der Moment gekommen, 
um den Angriff auf die deutsche Bevölkerung und insbeson
dere auf Wien als den Ausgangspunkt und den Sitz der Re
volution zu richten. Nachdem bis zum Mai alle Versuche 
hier der Revolution auf dem Wege der Gewalt wieder 
Meister zu werden, sich als vergeblich gezeigt hatten, faßte 
man offenbar den Plan, durch den überwiegenden Einfluß 
des deutschen Elements auf die Regierung die nationalen 
Antipathien der übrigen Stämme gegen diese aufs Höchste 
zu steigern. Und vielleicht war die plötzliche und schonungs
lose Bekämpfung der bisher begünstigten slavischen Bewe
gung vornehmlich nur ein Mittel zur sicheren Erreichung 
dieses Zwecks. Denn die nachfolgenden Ereignisse haben 
hinreichend gezeigt, daß man die Slaven nur bekämpft hatte, 
um sie zu lenksameren Werkzeugen für die Zwecke des Ho
fes und für den Kampf gegen die noch unbesiegten deut
schen und magyarischen Glieder des Staates zu machen.
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Vielleicht hatte auch die Camarilla noch geschwankt, 
welcher von den beiden Nationalitäten sie die gefährliche 
und verderbliche Wohlthat ihrer ausschließlichen Begünsti
gung zuwenden solle. Als sich aber nach Eröffnung des 
Reichstages die fest zusammengeschlossene slavische Partei, 
mit dem entscheidenden Uebergewicht ihrer Stimmenzahl, zu
nächst nicht gegen die Regierung, von der sie offen bekämpft 
worden war, sondern gegen die Deutschen wendete, von 
denen sie sich verrathen glaubten; als sie mit der ganzen 
Bitterkeit des nationalen Hasses und Hochmuths sich ihren 
deutschen Kollegen im Reichstage gegenüber stellten, und mit 
slavischer Geschmeidigkeit sich der Regierung, die sie so eben 
im blutigen Kampfe niedergeworfen hatte, willig zeigten, sich 
zur Bekämpfung dieses gemeinsamen Feindes mit ihr zu 
verbinden — da konnte man am Hof zu Jnsbruck und Wien 
nicht mehr zweifelhaft sein über den Weg, den man einzu- 
schlagen habe.

Die Slaven, die sich so offen der Regierung näherten, 
mußten vollständig gewonnen und festgehalten werden, um 
sie zum Stützpunkt für den unvermeidlichen Kampf gegen 
die Deutschen und Magyaren zu gewinnen. Und man nahm 
keinen Anstand, zu diesem Zweck die Hoffnung in ihnen zu 
nähren, daß man die slavische Nationalität zum Schwerpunkt 
des neusichgestaltenden östreichischen Staats machen wolle, 
sobald jene feindlichen Stämme mit ihrer Hülfe überwun
den seien. Man konnte die Slaven stark machen zum Kampfe 
gegen den Feind der Regierungsgewalt, der in seinem Rin
gen nach politischer Freiheit und nationalen Einheit sich zu
gleich auf die gesammte Kraft der deutschen Nation stützte; 
man durfte aber diese Kraft, die man den Slaven verlieh,
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nicht fürchten, wenn sie der Krone zum Siege verholfen 
hätten, weil sie für politische Freiheit weniger reif und we
niger empfänglich waren, und für ihre nationale Selbststän- 
digkeit in dem großen Nachbarstaat gleichen Stammes nicht 
nur keine Stütze, sondern den entschiedensten Gegner finden 
mußten. Man machte die slavischen Stämme des östreichi
schen Staats zu festen Bundesgenossen für den Vcrnichtungs- 
kampf gegen deutsche Freiheit und Selbstständigkeit, mit dem 
festen Entschluß, ihnen den Preis des errungenen Sieges, 
auf den man ihnen die Aussicht eröffnete, nimmermehr zu 
gewähren.

Inzwischen hatte auch in Wien selbst, die Reaktion be
reits ihre ganze Thätigkeit entfaltet und nicht geringen Bo
den gewonnen. Die andauernde Stockung des Verkehrs 
und der Gewerbe, das Versiegen mancher Erwerbsquellen, 
welche die Anwesenheit eines glänzenden Hofs geboten, und 
die häufig wiederkehrende Besorgniß vor Unruhen und Er- 
cessen hatten in der selbstsüchtigen und engherzigen Bour
geoisie das Verlangen nach Ruhe und Ordnung und nach 
der friedlichen Behaglichkeit früherer Zustände wieder wach 
gerufen, die ihnen durch die Revolution geraubt war. Man 
klagte über die Tyrannei der Massen, über die Maßlosigkeit 
der Volksführer, über die Anmaßungen der Aula, über die 
Gewaltherrschaft des Sicherheitsausschusses. Unter dem 
Namen des konstitutionellen Vereins schaarte sich die Partei 
der Ruhe und Ordnung zusammen, und stellte sich den ra
dikalen Volksführern offen gegenüber, und neben den schwarz
roth-goldenen Kokarden und Bändern, die das Wahrzeichen 
der Revolution geworden waren, traten jetzt, wie in Preußen 
die schwarz-weißen, die schwarz-gelben Farben Oesterreichs 
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immer offener und häufiger hervor. Auch in der Bürger
wehr gab fich eine entschiedene Spaltung zu erkennen, und 
große Abtheilungen derselben, besonders aus dem wohlhaben
den Theil der Stadt, stellten sich offen den bisherigen Füh
rern und Stützen der Revolution, den Studenten und Ar
beitern gegenüber, auf Seiten der Regierung; und der Ge- 
mcinderath von Wien stand dem Magistrat von Berlin nicht 
nach in dem Streben, diese Richtung zu fördern und zu un
terstützen, und vie demselben zunächst untergeordnete Sicher
heitswache gab sich bald als eine der kräftigsten Stützen der 
Reaktion zu erkennen.

Auch durch den Zusammentritt des allgemeinen Reichs
tages war die Kraft der Revolution in Wien offenbar ge
schwächt worden. Denn diesem Organ des Volkswillens 
gegenüber, das zur Vertretung des gesammten Volkes berufen 
war, konnte die Bevölkerung von Wien nicht mehr ihren 
Willen im Namen des Volkes zur Geltung bringen, und 
selbst das aus der Revolution hervorgegangene Organ des 
Sicherheitsausschusses mußte sich durch den Druck dieses 
gewaltigern Volksorgans geschwächt fühlen; und es gewann 
sogar die Reaktion inmitten dieses bisher so gefürchteten 
Ausschusses nicht geringen Boden.

Auf diese veränderte Stimmung der Hauptstadt und 
auf den vollendeten Sieg des Heeres in Italien gestützt 
kehrte der Kaiser und der Hof am 12. August, also nach 
fast dreimonatlicher Abwesenheit nach Wien zurück. Doch 
war der Empfang keinesweges so glänzend und so warm, 
wie man es wohl in Jnsbruck gehofft haben mochte. Die 
große Mehrzahl des Volkes, die noch immer unerschütterlich 
an den Forderungen der Revolution festhielt, mochte ahnen. 
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wie diese Rückkehr zugleich ein Zeichen sei, daß man die 
Zeit für gekommen glaube, um mit dem ernsten Kampfe ge
gen dieselbe vorzuschreiten; und diese Ansicht wurde nicht 
wenig bestärkt, als man die Erzherzogin Sophie, bekannt
lich die stärkste Säule der Reaktion, im Wagen des Kaisers 
erblickte. Dagegen galt die Ankunft des Kaisers für alle 
Träger der Reaktion als ein Aufruf, mit ihren Bestrebun
gen offen hervorzutreten. Der konstitutionelle Verein wuchs 
an Zahl und Zuversicht, die Denunziationen begannen, die 
Preßprozesse häuften sich, und besonders zeigte sich im Mi
litär wieder jener feindliche Geist gegen die Revolution und 
das Volk, indem von Italien und Prag aus der Gedanke 
in ihnen wieder erweckt wurde, daß sie bald berufen sein 
würden, um auch in Wien den Kaiser für die Schmach zu 
rächen, die ihm das empörte Volk zugefügt habe.

Allen diesen Erscheinungen gegenüber mußte natürlich 
in den bisherigen Trägern der Revolution, insbesondere bei 
der Studentenlegion und unter den Arbeitern, so wie unter 
einem großen Theil der Handwerker und Kleinbürger die 
Besorgniß vor einem gewaltsamen Angriff und die damit 
verbundene Aufregung immer lebhafter werden; und auch 
von dieser Seite suchte man durch verschiedene Demonstra
tionen dem Streben der Gegenpartei die Spitze zu bieten. 
So hatten die Arbeiter schon am 30. Juli einen feierlichen 
Gottesdienst zum Dank für die errungene Freiheit öffentlich 
abgehalten und bei einer großen Parade der Nationalgarde, 
welche am 16. Juli vor dem Kaiser Statt fand, spielte das 
Musikcorps der Studentcnlegion statt der östreichischen Natio
nalhymne den sogenannten „Fuchsmarsch."

Diese Spannung der Parteien führte endlich zu einem 
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blutigen Conflikt, als am 21. August der Minister Schwar- 
z er entschieden gegen die Arbeiter auftrat und, in Gemein
schaft mit dem Gemeinderath, für die öffentlichen Bauten 
eine Reduktion des bis jetzt freilich sehr hohen Tagelohns 
um 5 Kreuzer täglich anordnete, die wie es hieß zn einem 
Reservefond für die arbeitslose Winterzeit angewendet wer
den sollten. Die heftigste Aufregung unter den Arbeitern, 
war die unmittelbare Folge dieser Maßregel. Zusammen
rottungen fanden Statt, Verhaftungen wurden vorgenom
men, Verhandlungen wurden gepflogen. Doch konnte eine Zu
rücknahme dieser Maßregel vom Ministerium nicht erwirkt 
werden. Am 23. sammelten sich die Arbeiter, die vorzüglich 
aufgeregten Frauen an ihrer Spitze, in großer Zahl im 
Prater und trugen eine Puppe, den Minister Schwarzer 
darstellend, mit einem Kreuzer im Munde, auf ihren Schul
tern, um denselben öffentlich als Leiche zu bestatten. Ex
cesse, Angriffe auf Personen und Eigenthum waren von die
sem Zuge nicht ausgegangen, als derselbe plötzlich von der 
Sicherheitswache in Verbindung mit der Nationalgarde der 
Leopoldsiadt und der Bergstraße angegriffen, und ein furcht
bares Blutbad unter den Wehrlosen angerichtet, selbst Frauen 
und Kinder nicht geschont wurden.

Das war das erste Mal, daß das Volk im bewaffne
ten Kampfe dem Volke gegenüber stand, und der tiefe Riß 
inmitten des Volkes selbst, der offene Kampf der Reaktion 
gegen die Revolution, war zur großen Befriedigung der 
Hofpartei proklamirt. Der leichte Sieg, den man über die 
Arbeiter errungen, ermuthigte die Sieger zu größern Unter
nehmungen; und noch an demselben Abend wurde ein An
griff auf die Studentenlegion versucht, aber von dieser voll
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ständig zurückgeworfen, und der Ruhm des Sieges ging 
den Tapferen durch diese Niederlage verloren.

Die Folge dieses Ereignisses war auf der einen Seite 
der Rücktritt des Minister Schwarzer, auf der anderen 
die Selbstauslösung des Sicherheitsausschusses. Das mäch
tige Organ der Revolution hatte nicht nur durch den Zu
sammentritt des Reichstages, sondern noch mehr durch den 
offenen Zwiespalt, der im Volke selbst ausgcbrochen war, und 
der auch unter seinen eignen Mitgliedern Wurzel gefaßt 
hatte, seine Kraft und seine Bedeutung verloren, und gab im 
Gefühl seiner Schwäche eine Stellung auf, die es in wür
diger Weise nicht mehr zu behaupten vermochte. Die Auf
lösung des Sicherheitsausschufses war ein Vorbote der furcht
baren Katastrophe, die nun schon immer sichtbarer und un
vermeidlicher herannahte.

Noch bedenklicher als die Ereignisse vom 23. August 
drohte eine Bewegung zu werden, die am 13. September 
durch den Swobodaschen Aktienverein hervorgerufen wurde. 
Dieser hatte nämlich nach dem Muster französischer Vorbil
der eine Art Volksbank zu begründen versucht, an der sich 
besonders die arbeitenden Klassen durch Aktien betheiligten. 
Da sich aber sehr bald die Werthlosigkeit dieser, Papiere 
zeigte, und die Betheiligten sich von dem größten Nachtheile 
bedroht sahen, so stellten sie an das Ministerium die drin
gende Forderung, daß der Staat die Garantie für dieselben 
übernehme, und glaubten sich zu dieser Forderung um so 
mehr berechtigt, als die Minister selbst und sogar der Hof 
das Unternehmen durch Zeichnung von Aktien unterstützt, 
und dadurch in der großen Masse der weniger bemittelten 
Bevölkerung das Vertrauen zu demselben hervorgcrufen hatten.

21
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Das Ministerium weigerte sich aber entschieden, dem 
Staate die Garantie für diese ganz werthlosen Papiere auf- 
zubürden, und auch der Gemeinderath wollte in keiner Weise 
die Gewähr für dieselben übernehmen. Die Zahl der Be- 
theiligten aber war sehr groß und umfaßte den größten Theil 
der Nationalgarde, und man versuchte daher mit Gewalt 
zu erreichen, was man freiwillig nicht gewähren wollte. 
Große Haufen drangen in das Hofkanzleigebäude, in dem 
das Ministerium seine Versammlungen hielt; die in dem Hof 
aufgestellte Nationalgarde wurde vertrieben, und schon war 
manche Gewaltthätigkeit verübt, und auch die Person der Mi
nister bedroht, als es einem Theil der Studentenlegion gelang, 
die Ordnung wieder herzustellen; der Gemeinderath aber, 
der sich gegen den Swobodaschen Antrag erklärt hatte, 
wurde von der versammelten Menge auseinander gesprengt 
und hat sich seitdem nicht wieder versammelt, da eine Neu
wahl nach einem liberaleren Wahlgesetz bereits nahe bevorstand.

Die aufgeregte Masse forderte nun auch die Wieder
herstellung des Sicherheitsausschusses, und ein großer Zug 
bewegte sich um die Forderung zu unterstützen gegen die 
Hofkanzlei. Inzwischen hatte auch die Regierung ernste Maß
regeln getroffen. Der Kriegsminister Latour legte in dem 
versammelten Reichstage, (in welchem an demselben Tage 
der Antrag auf ein Dankesvotum an die italienische Armee 
verhandelt und verworfen wurde) eine anonyme Denun
ziation vor, nach welcher man auf der Aula die Republik 
zu proklamiren beabsichtige; und auf dieses werthlose Akten
stück gestützt, hatte derselbe gegen die früheren Verheißungen 
Militär in die Stadt gerufen, mit welchem ein Theil der 
Nationalgarde sofort fraternisirte. Es wäre an diesem Tage 
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vielleicht zu einem sehr ernsten Kampfe gekommen, da man 
in der Nahe der Universität bereits mit dem Bau von Bar
rikaden begann, wenn nicht gerade von der Aula die größ
ten Anstrengungen gemacht worden wären, den Kampf zu 
vermeiden. Als aber von der andern Seite der Versuch ge
macht werden sollte, die Universität und die Legion selbst an- 
zugreifen, wurde derselbe von dieser mit solcher Energie und 
Entschlossenheit zurückgewiesen, daß man sehr bald von die
sem Vorhaben abstand, so daß der Tag ohne blutigen Fol
gen endete.

Dessen ungeachtet war auch der 13. September ein 
Tag des Sieges für die Regierung und die Reaktion. Denn 
die stürmischen Forderungen des Volkes waren nicht bewil
ligt, das Militär war wieder in der Stadt, ein Theil 
der Bürgerwchr hatte sich offen für dieses erklärt und sich 
dem demokratischen Theil derselben entschieden gegenüber ge
stellt, und die Regierung durfte nun unbedenklicher an die 
Ausführung ihrer großen Pläne gegen die Revolution über
haupt gehen. Aber nicht auf Wien, so wollte es die all
mächtige Kamarilla, sollte der nächste Angriff gerichtet sein, 
sondern auf Ungarn, in dem man die mächtigste Stütze verdeut
schen Revolution erkannte, und das man zunächst im vereinzel
ten Kampfe niederzuwerfen gedachte, um Wien vollständig zu 
isoliren und mit um so größerer Sicherheit zuletzt diesen 
Heerd der Revolution nicht nur für Oestreich, sondern auch 
für Deutschland zu vernichten. Wir müssen daher für einen 
Augenblick unsere Aufmerksamkeit den Verhältnissen von 
Ungarn zuwenden, weil dieselben auf die nächste Entwicklung 
der deutschen Revolution den wesentlichsten und entscheidendsten 
Einfluß ausübtcn.

21*



— 324 —

Ungarn war von jeher ein selbstständiges Reich gewe
sen, Las seit seiner Verbindung mit Oestreich immer nur 
in dem Verhältniß der Personal-Union zur östreichischen 
Krone gestanden hat. Die Ungarn haben in früherer Zeit 
über die Ausrechthaltung dieses Verhältnisses auf das Strengste 
gewacht; aber seit der Metternichschcn Zeit war es der öst
reichischen Regierung gelungen, ihnen eines ihrer Rechte nach 
dem andern zu nehmen, oder doch zu verkümmern, und auch 
in Ungarn die absolute Gewalt mehr und mehr geltend zu 
machen. Erst seit den dreißiger Jahren hatte sich hier wieder 
eine entschiedene und kräftige Opposition gegen diese Be
strebungen der östreichischen Regierung geltend gemacht, die 
sich jedoch zunächst ausschließlich in der Ständetasel (der 
zweiten Kammer), entwickelt. Erst im Jahre i847 gelang es, 
auch die Magnatentafel für gleiche Zwecke zu gewinnen, und 
die gemeinsamen Bestrebungen waren nun dahin gerichtet, 
die magyarische Nationalität, sowie die Selbstständigkeit 
Ungarns gegen die Uebergriffe der östreichischen Regierung 
zu schützen, und sie nicht nur gegen diese, sondern auch den 
Ncbenländern Ungarns gegenüber aufrecht zu erhalten, welche 
nicht der magyarischen, sondern der slavischen und zum Theil, 
wie in Siebenbürgen, der deutschen Nationalität angehören. 
So war es dieser starken und immer mehr wachsenden Op
position gelungen, wesentliche Rechte wieder zu erringen. 
Als aber im Jahre 1848 sich alle Völker Europas mit voller 
Kraft für ihre Nationalität und Freiheit erhoben, blieben 
natürlich auch die Magyaren nicht zurück, und es gelang 
ihnen, in den Märzlagen vom Kaiser Ferdinand die Zu
stimmung dafür zu erhalten, daß der Erzherzog Palatin von 
nun an in Pcsth selbst als Vizekönig von Ungarn residiren. 
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daß nach Pesth selbst ein eignes ungarisches Ministerium 
vom Kaiser berufen werden sollte, ohne dessen Contrasigna- 
tur keine Verfügung des Kaisers Gültigkeit haben konnte, 
daß endlich ungarische Truppen ohne Zustimmung der ge
setzgebenden Gewalten Ungarns niemals außerhalb des Lan
des verwendet werden und ebenso wenig nicht-ungarische 
Truppen in Ungarn einrücken dürften.

Diese Rechte waren im März 48 den Ungarn nicht 
nur verheißen, sondern gewahrt worden. Sie waren bereits 
zur Ausführung gekommen, und das ungarische Ministerium 
wie die ungarischen Stände wußten von denselben ange
messenen Gebrauch zu machen.

Vor allen Dingen aber hatte der Kaiser die Bewilli
gung ausgesprochen, daß sowohl die deutschen oder sächsi
schen Ncbenländer, wie das slavische Serbien, Kroatien 
u. s. w. vollständig zum Kronland Ungarn, zu dem unga
rischen Reich geschlagen würden; daß sie der ungarischen Ge
setzgebung, dem ungarischen Ministerium unbeoingt unter
worfen sein und einen integrirenden Theil dieses Neben- 
landes bilden sollten. Diese Bestimmungen waren zum Theil 
bereits durchgeführt. Die Sachsen in Siebenbürgen hat
ten sich, wenn auch Anfangs unwillig, demselben unterwor
fen, aber die Südslaven in Serbien und Kroatien wider
setzten sich entschieden diesen Verfügungen des Kaisers und 
erklärten ihre Rechte für beeinträchtigt, wenn sie jetzt unbe
dingt der magyarischen Nationalität untergeordnet würden.

Insbesondere war es hier ein Mann, der diesen Wi
derstand der Slaven gegen die ungarische Suprematie, und 
wie es schien gegen den Willen des Kaisers anregte und 
zum öffnen Kampfe anfachte, nämlich Jellachich der Ba- 



— 326 —

Aus von Kroatien, der später auch auf das Schicksal Deutsch
lands und Oestreichs einen so entscheidenden Einfluß aus- 
übte. Dieser kriegerische Befehlshaber einer kriegerischen 
Nation, ein Mann der sich eben so sehr durch diplomatische 
Verschlagenheit, wie durch Muth und Feldherrnkunst aus- 
zeichnct, der das unbedingte Vertrauen derer besaß, an deren 
Spitze er gestellt war, und mit zäher Konsequenz die Pläne 
zu verfolgen weiß, die er einmal gefaßt hat, schien jetzt den 
offenen Ungehorsam gegen des Kaisers Befehl zu wagen. 
Doch mochte er wohl guten Grund haben zu glauben, daß 
dieser Ungehorsam nicht eben ungern gesehen werde von dem, 
gegen den er gerichtet schien; denn es ist keinem Zweifel 
unterworfen, daß Jellachich von Beginn seiner scheinbar 
revolutionären Thätigkeit ab in ununterbrochener direkter und 
geheimer Verbindung mit dem kaiserlichen Hofe stand.

Man hatte in Wien sich Ungarn gegenüber für den Augen
blick der Nothwendigkeit fügen müssen, wünschte aber Schwie
rigkeiten für die Ausführung des gefaßten Beschlusses. Jella
chich folgte also den Befehlen des ungarischen Ministeriums in 
keiner Weise, und sammelte vielmehr ein Heer um diesen Wider
stand thatsächlich durchzusühren. Als aber das ungarische Mi
nisterium sah, daß die kaiserliche Regierung keine Maßregeln 
hiergegen ergriff, wandle es sich an den Kaiser selbst, for

derte energische Schritte gegen den ungehorsamen Banus, 
und der Kaiser sah sich endlich am lO. Juli zu dem Ent
schlüsse gedrängt, den Banus Jellachich für einrn Hoch- 
verräther zu erklären, und ihn aller seiner Aemter und 
Würden zu entsetzen'

Jellachich hatte nun keine Wahl mehr, er konnte für 
den Augenblick den Kampf nicht fortfctzen, doch war er fest 
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entschlossen, ihn zu günstigerer Zeit wieder zu beginnen, und 
diese Zeit sollte bald kommen. Als nämlich die Umstände 
in Wien sich verändert hatten, als das östreichische Mini
sterium sich wieder kräftig fühlte, der ungarischen Nationa
lität gegenüber einzuschreiten; als auf der andern Seite die 
ungarische Nation von den ihr verliehenen Rechten den 
vollsten Gebrauch machte, da schien es an der Zeit auch 
gegen Ungarn mit Entschiedenheit aufzutreten. Der Vor- 
wand war nicht schwer zu finden, und Jellachich war bereit 
denselben zu bieten. Am 14. September erfolgte nämlich 
ganz unerwarteter Weise ein kaiserlicher Befehl, durch wel
chen Jellachich, weil man fich, wie es hieß, von seiner Treue 
überzeugt habe, wiederum in alle seine Aemter eingesetzt, 
und omit stillschweigend darauf hingewiesen wurde, die Stel
lung wieder einzunehmen, in welcher er schon einmal der un
garischen Nation so gefährlich geworden war. Jellachich 
hatte sich längere Zeit am kaiserlichen Hofe aufgehalten, 
und wußte, worauf er sich stützte, als er sofort das frühere 
Verfahren wieder einschlug, neue Truppen sammelte und 
erklärte, er würde in keiner Weise sich und sein Volk als 
Unterthanen der ungarischen Regierung ansehen, und den 
Befehlen derselben daher keine Folge leisten.

Die Bedeutung dieser Thatsachen konnte in Ungarn 
nicht verkannt werden. Die Stände und die Regierung er
hoben sofort den entschiedensten Einspruch gegen dies Ver
fahren Jellachichs und des östreichischen Ministeriums, und 
schickten, als dies nicht fruchtete, endlich eine Deputation an 
den Kaiser, welche ein Ultimatum zu übergeben hatte. Aber 
auch diese wurde zurückgcwicsen, und nun folgten in der 
ungarischen Ständcversammlung kräftige Beschlüsse auf die 
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Verfügungen der kaiserlichen Regierung, wogegen von Sei
ten Oestreichs neue Maßregeln ergriffen, und somit die 
Spannnng immer höher gesteigert wurde. Am 24. Sep
tember legte der Erzherzog Palatin sein Amt nieder, man 
weiß nicht, ob durch die östreichische oder durch die ungarische 
Regierung dazu genöthigt, und östreichischer Seits wurden 
nun sofort Maßregeln getroffen, um die Regierungsgewalt 
Ungarns unmittelbar in die Hände zu nehmen.

Am 25. September erschien ein kaiserliches Manifest, 
in welchem Ungarn als in Kriegszustand befindlich erklärt 
wurde, weil — ein Hochverräthcr, wie Jellachich selbst ge
nannt worden, sich nicht unterwerfen wollte. Es wurde nicht 
etwa bestimmt, daß strenge, gesetz-und verfassungsmäßige Maß
regeln gegen diesen ins Werk gesetzt werden sollten, sondern 
ein von der östreichischen Regierung gewählter Neichskom- 
missar, Graf Lamberg, ward mi tunbeschränkter Machtvoll
kommenheit versehen, um die Angelegenheiten Ungarns ohne 
Rücksicht auf die verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten 
des Volkes, nach seinem selbstständigen Ermessen zu ent
scheiden, und diesem Reichskommissär sollten alle ungarischen 
Behörden sowie das ungarische Heer unbedingte Folge 
leisten.

Diesem Manifest des Kaisers gegenüber konnte man in 
Ungarn nicht mehr zweifeln, was man zu thun habe. Es 
erfolgte am 26. September die erste von jenen wunderbaren 
Proklamationen der ungarischen Landstände, die eben so sehr 
von dem unerschüttlichen Bewußtsein eines sonnenklaren Rechts, 
wie von der tiefsten Verletzung des edelsten Nationalgefühls 
zeugten, und durch welche die Sympathie für dieses hochher
zige Volk in ganz Europa erweckt und befestigt wurde. In 
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dieser Proklamation wird nun zunächst darauf hingewiesen, 
daß das kaiserliche Manifest von keinem ungarischen Mi
nister gegengezeichnet, also für Ungarn rechtlich nicht vor
handen sei. Demgemäß wurden alle jene kaiserlichen An
ordnungen für null und nichtig, und jeder für einen Hoch- 
verräther erklärt, welcher den Befehlen des Grafen Lamberg 
Gehorsam leisten würde. Zu gleicher Zeit wurde in Folge 
des Rücktritts des Palatin für Ungarn eine Regierungs
Kommission von 6 Männern eingesetzt, an deren Spitze 
Graf Batthyani der bisherige Ministerpräsident stand.

Dessen ungeachtet erschien am 28. Lamberg selbst in 
Pesth. Die Aufregung war auf's Höchste gestiegen und 
Lamberg fiel als Opfer dieser Volksaufregung, als er auf 
der Pesther Brücke seinen Einzug in die Stadt halten wollte. 
Jetzt hatte Oestreich genügende Veranlassung den Verfas- 
sungsbruch offen zu erklären. Am 3. Oktober erschien eine 
Proklamation des Kaisers, durch welche die Landstände für 
aufgelöst, alle Gesetze, die ohne Zustimmung des Kaisers er
lassen seien, für ungültig erklärt, das Recht der Ungarn 
Waffen zu tragen beschränkt, und, was mehr als Alles war 
der Banus Jellachich, derselbe der früher als Hochverräther 
verfolgt worden war, zum unumschränkten Bevollmächtigten 
des Kaisers zu dessen für alle ungarischen An
gelegenheiten ernannt wurde.

Die ungarische Nation rüstete sich zum Kampf; denn 
ein anderer Weg war nicht mehr vorhanden, und sich ohne 
Widerstand der gesetzwidrigen Gewalt zu unterwerfen, konnte 
eine Nation wie die magyarische sich nimmermehr entschlie
ßen. Indessen hatte man auch in Wien sich überzeugt, daß 
der bevorstehende Vernichtungskampf gegen die ungarische 
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Freiheit in gleicher Weise gegen die deutsche gerichtet sei. 
Nur zu spät war man zu der Erkenntniß gelangt, daß die Un
terwerfung und gewaltsame Unterdrückung einer Nationali
tät der Anfang und das Mittel, für die Unterdrückung 
aller, und zur Wiedcraufrichtung des alten Regierungsab- 
solutismus, wenn auch in neuer Form sein müsse. Es 
mußte erst die allgemeine Sympathie des deutschen Volkes 
für die magyarische Nation, die gemeinsame Antipathie ge
gen die slavische Nationalität hinzukommen, um die Deut
schen in Oestreich zu überzeugen, daß es hier nicht einen 
Kampf gelte gegen eine einzelne Nation, sondern gegen das 
ganze Volk, gegen die Freiheit selbst, die im März erobert 
worden war. —

Schon seit mehreren Tagen hatte sich in der Bevölke
rung Wiens der lebhafteste Unwille über die Maßregeln der 
Regierung gegen Ungarn kund gegeben. Als aber am 5. 
und 6. Oktober neue Truppen aus Wien nach Pesth kom- 
mandirt wurden, und durch die Eisenbahn transportirt wer
den sollten; als es nun ersichtlich war, daß man ernstlich 
daran denke, auch die magyarische Nationalität mit Hülfe 
der Deutschen zu unterdrücken; als jetzt die deutschen Regi
menter selbst fühlten, daß sie zu Zwecken verwendet werden 
sollten, welche mit ihrer ursprünglichen Aufgabe nicht ver
einbar seien, und daher eine Meuterei unter diesen Truppen 
ausbrach, da war der Moment gekommen, wo auch Wien 
nicht mehr zurückhalten konnte.

Es brach am 6. Oktober jener furchtbare Aufstand aus, 
der zunächst das Volk zu Siegern über die Truppenmassen 
machte, dem aber alsbald jener blutige Vcrnichtnngskampf ge
gen die Freiheit des deutschen Volks folgte, welcher in Wien mit 
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dem 31. Oktober endigte und in Berlin den 2. November 
zur Folge hatte.

Den Kampf des 6. Oktober im Einzelnen Ihnen zu 
schildern, ist nicht meine Ausgabe. Nur die Thatsachen 
mögen angeführt sein, daß bereits an diesem Tage die Be
völkerung Wiens und insbesondere die Nationalgarde gegen 
einander kämpfte, indem ein Theil derselben auf Seiten des 
Volkes und ein Theil auf Seiten der Regierung stand 
daß der Kriegsminister Latour, gegen den begründeter 
Verdacht des Verraths an der Sache des Volkes vorlag, 
von einem wilden Haufen grausam ermordet ward, obwohl 
er von den Deputieren Fisch Hof und Bvrrosch mit Ge
fahr ihres Lebens geschützt wurde; daß nach einem heftigen 
Dlutbade endlich das Volk den Sieg errang und der da
malige Kommandeur von Wien, General v. Auersperg 
genöthigt war, sich vom Kampfplätze zurückzuziehen.

Dieser stellte jedoch seine Truppen im Belvedere in 
einer ziemlich festen Position auf, und das Volk griff ihn 
dort nicht mehr an, bis er sich später mit den Belagerungs- 
truppen von Jellachich und Windischgrätz vereinigte.

Der nächste Erfolg des Kampfes war also abermals ein 
Sieg des Volkes gewesen; aber die Verhältnisse waren bereits 
andere geworden, als sie nach den Siegen im Mai und im 
März obgewaltet hatten. Es konnte jetzt nicht mehr unmit
telbar aus der Mitte der siegreichen Bevölkerung Wiens die 
leitende Gewalt hervorgehen, die mit entschlossener Jugend
kraft den errungenen Sieg im Geiste der Revolution 
benutzte. Denn jetzt stand bereits eine Autorität da, die 
aus der Wahl des gesamwtcn Volkes herovrgegangen war, 
und die nun nicht mehr Übergängen werden konnte, wenn 
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ts galt, eine entscheidende Macht an die Stelle der gestürz
ten Regierung zu setzen. Die am 22. Juli zusammengetre
tene National-Versammlung mußte nun vor Allem die Auf
gabe haben, die momentane Leitung der Regierung und der 
öffentlichen Angelegenheiten zu übernehmen, und sie konnte 
und wollte nicht den Boden der Revolution betreten, auf 
den sich ohne Bedenken der Sichcrheitsausschuß gestellt hatte, 
und mußte so durch vergebliche Vermittclungsversuche die 
Früchte des Sieges bald wieder verlieren, den das Volk 
durch seine Anstrengungen errungen hatte.

Der Kaiser war schon am 7. Oktober entflohen, ohne 
daß man seine Flucht verhindert hätte, und hatte ein dro
hendes Manifest gegen die revolutionaire und „undankbare" 
Bevölkerung Wiens hinterlassen. Mit dem Kaiser hatte sich 
auch ein Theil des Ministeriums entfernt, während ein ande
rer, Back, Kraus und Hornbostl zurückblieb. Auch ein 
Theil der National-Versammlung, insbesondere die slavischen 
Mitglieder mit dem zschechischen Präsidenten Strohdach, 
verließ Wien. Aber die Majorität, freilich nur eine geringe, 
mit dem Dicepräsitenten S molka blieb zurück. Diese stellte 
sich an die Spitze des Volkes, theils um Anarchie zurück- 
zuhalten, theils um das Recht der Revolution gegen Ueber- 
griffe der Gewalt zu wahren und zu schützen, und wählte 
aus ihrer Mitte einen permanenten Ausschuß, der etwa die 
Stelle des früheren Sicherheits-Ausschusscs vertreten sollte.

Die National-Versammlung nahm nun sofort Veran
lassung, Unterhandlungen einzulciten mit dem Hofe, der 
nach Ollmütz gegangen war, mit dem Ministerium, das sich 
in seiner Mehrzahl ebenfalls dorthin begeben hatte. Sie 
versuchte, den Nechtsboden festzuhalten, die Revolution auf 
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gesetzliche Wege zu leiten, damit 'Gesetz und Ordnung 
nicht gestört würden. Und in der That, selbst bri den furcht
baren Ereignissen, welche in wenig Wochen Wien der Ver
nichtung Preisgaben, so versichern Augenzeugen, ist daselbst 
keine Gewaltthat von Seiten des Volks vorgckommnn, kein 
Eingriff in Besitz und Eigenthum, während nicht geleugnet 
werden kann, daß in den Tagen des März und Mai manche 
Thaten der Art verübt worden sind. Aber die Bemühungen 
der National-Versammlung waren vergebens. Der schwache 
und willenlose Kaiser war in Ollmütz von der Kamarilla 
der Erzherzoge und der Erzherzogin Sophie wie von einer 
eisernen Mauer umgeben und den Deputationen nicht zu
gänglich; die Minister, mit Messend erg an der Spiße, 
hatten nichts als leere Worte, während sie im Stillen die 
Maßregeln der Gewalt vorberciteten.

Der Mann, der sich durch Ungehorsam gegen die aus
drücklichen Befehle der Regierung und durch offenen Verrath 
die höchste Gunst des kaiserlichen Hofes erworben hatte, 
Zellachich, trat auch jetzt wieder, wie es schien aus freiem 
Antriebe, zuerst zum Kampfe gegen das siegreiche Volk auf. 
Er war mit seinen Truppen bereits früher aufgcbrochen, 
um die Ungarn zu bekämpfen. Aber ohne einen Befehl des 
Kaisers abzuwarten, rückte er mit seinen Kroaten von Naab 
nicht weiter gegen Ungarn, sondern gegen Wien, und erließ 
sofort eine Proklamation, in welcher er im Namen des Kai
sers der aufrührerischen Bevölkerung Wiens den Krieg er
klärte. Die National-Versammlung wollte für solches eigen
mächtige Verfahren die Zustimmung des Kaisers nicht vor- 
aussetzen, und wendete sich an diesen mit der dringenden 
Aufforderung, sich gegen diese Maßregeln Jellachichs zu er-
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klären, um ein Blutbad zu verhüten, das unvermeidlich 
sei, wenn nicht vom Kaiser selbst eingeschritten würde. Man 
zog in Olmütz zunächst die Verhandlungen hin, um Zeit 
zu gewinnen. Aber einige Tage später erschien stattt der 
Antwort eine Proklamation des Kaisers, durch welche Win- 
dischgrätz zum Oberbefehlshaber der Kaiserlichen Truppen, 
zum ^Il6r-L§0 des Kaisers ernannt wurde, mit dem Auf- 

, trage, das aufständische Wien mit voller Gewalt der Waf
fen zu unterwerfen und zum unbedingten Gehorsam zu 
zwingen. Alsbald rückte der gefürchtete Sieger von Prag 
mit einer großen Hceresmacht gegen Wien, und verkündete 
in einer drohenden Proklamation seinen unbeugsamen Willen, 
die aufrührerische Stadt mit allen Mitteln der Militärgewalt 
für ihren Gehorsam gegen den kaiserlichen Willen zu strafen.

Man konnte nun in Wien nicht mehr in Zweifel sein 
über das Schicksal, das der Stadt bevorstand. Die Ereig
nisse hatten schnell eine andere Wendung genommen; es 
war nicht mehr ein Sieg, der bereits errungen war, sondern 
ein unendlich schwererer Kampf, der noch bevorstand, und 
man bereitete sich in einer Weise zu demselben vor, wie 
man es wohl kaum von Wien erwartet hatte. Neben der 
National-Versammlung und ihrem permanenten Ausschuß 
entwickelte auch die Aula, die Nationalgarde und der demo
kratische Klub eine unausgesetzte energische Thätigkeit, wäh
rend der Gemeinderath, zwar nothgedrungen sich der allge
meinen Bewegung anschloß, aber durch Furcht und Halb
heit die Maßregeln der übrigen Komites hemmte.

. Es wurden militairische Einrichtungen durch die ganze 
Stadt getroffen, um dieselbe zu vertheidigen. Messen- 
häuser wurde zum.Kommandanten gewählt und der der spä- 
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tcr so berühmt gewordene Pole B em ihm als Adjutant zur 
Seite gestellt, da man einem Fremden den Oberbefehl nicht 
übertragen mochte. Aus der National-Versammlung war 
ein besonderer militairischer Ausschuß gewählt worden, der 
mit dem Permanenz-Ausschuß in Verbindung stand, und die 
ganze Bevölkerung sammelte sich zur Vertheidigung Wiens 
in ein Heerlager. Je größer die Zahl der durch Auers- 
perg verstärkten Truppen um Wien wurde, je mehr die 
Hoffnung schwand, dieser Hecresmacht gegenüber den Kampf 
siegreich bestehen zu können, um so mehr wuchs der Kampfes
muth der Bevölkerung, welche zur Vertheidigung der Stadt 
bis auf den letzten Mann entschlossen war.

Nun erschienen auf dem Schauplatze der großen Ent
scheidung auch noch andere Personen, welche auf das 
Schicksal Wiens von Einfluß sein konnten und sollten. Es 
erschienen von Frankfurt aus zwei verschiedene Deputatio
nen, die eine als Abgeordnete der Linken aus der Frank
furter Versammlung, 4 Männer, an deren Spitze Robert 
Blum und Fröbel standen. Auf der andern Seite 2 von der 
Centralgcwalt den entsendeten Reichskommissarien, Welker und 
Mosle mit dem Auftrage, „alle zur Beendigung des Bürger
krieges, zur Herstellung der Gesetze und des öffentlichen Frie
dens erforderlichen Vorkehrungen zu treffen." Es war dies ein 
sehr unbestimmter, sehr zweideutiger Auftrag, den das Mi
nisterium Schmerling ihnen am 13. Oktober gegeben 
hatte, um so unbestimmter und bedeutungsloser, als nicht 
zugleich die Truppen angewiesen waren, mit welchen sie das 
Recht des deutschen Volkes der österreichischen Regierung 
gegenüber geltend machen konnten.

Blum und Fröbel wurden mit Jubel ausgenommen, 
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die Abgeordneten der Centralgewalt flogen durch Wien und 
ließen eine bedeutungslose Proklamation zurück, in welcher 
sie das Volk aufforderten, sich ruhig zu verhalten, und in 
unbestimmten Phrasen ihm die Wahrung seiner Rechte verhie
ßen. Sie flogen zum östreichischen Kaiserhof, um von dort 
aus abermals eine Proklamation zu erlassen, in welcher sie 
die Ueberzeugung aussprackcn, daß es nur Unruhstifter ge
wesen seien, welche die Bevölkerung Wiens zum Kampf ge
gen ihre rechtmäßige Regierung aufgestört hätten. Sie wa
ren von Windischgrätz eben so wie in Olmütz mit einer 
Nichtachtung behandelt worden, welche dem deutschen Reiche 
und der Stellung Oestreichs zu Deutschland keinesweges 
angemessen schien, die aber sehr erklärlich erscheint, weil 
man gegen die östreichische Regierung nicht mit der 
nöthigen Entschiedenheit ausgetreten war, als es noch Zeit 
gewesen wäre. Die Sendung der Reichskommissarien war 
vollkommen gescheitert, sie hatten weder den Kampf zu ver
meiden, noch die unzweifelhaften Rechte des Volks zu schützen 
vermocht, der einzige Erfolg ihrer Bemühungen war, die 
Ohnmacht der Centralgewalt offen an den Tag zu legen, und 
es vor aller Welt zu bekunden, wie wenig die östreichische 
Regierung gesonnen war, eine deutsche Centralgewalt anzuer- 
kcnnen, und zur Begründung einer einheitlichendeutschenMacht 
die Hand zn bieten.

Inzwischen erschien eine zweite Proklamation von Win
dischgrätz, durch welche Wien in Belagerungszustand, Alle, 
die mit Waffen ergriffen würden, für Hochverräther erklärt, 
und der Magistrat aufgcfordert wurde, die Stadt zu über- 
gcben. Die Bedingungen, die Windischgrätz für diese Ueber- 
gabe stellte, waren der Art, daß sie von der belagerten Stadt 
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und selbst von dem erschreckten Magistrat nicht angenommen 
werden konnten, wie sehr man auch überzeugt sein mochte, 
daß der bewaffnete Widerstand die endliche gewaltsame Er- 
vberung Wiens herbciführen müsse. Denn Windischgrätz 
forderte nicht nur die Auslieferung einer Zahl der namhaf
testen Führer als Geißeln für die unbedingte Unterwerfung, 
sondern behielt sich auch noch das Recht vor, jederzeit eine be
liebige Zahl anderer Personen zu diesem Zweck in Haft zu 
nehmen, und stellte so jeden Einzelnen unter das Demokles- 
Schwcrt einer unbeschränkten Conscription.

Solche Bedingungen anzunchmen konnte Niemand wa
gen, und die Bevölkerung rüstete sich mit dem Muth der 
Verzweiflung zum Kampf, der am 23. Oktober begann, und 
am 31. endete.

In den ersten Tagen fanden freilich nur einzelne 
Scharmützel und Vorposten-Gefechte statt, in welchen jedoch 
schon so Mancher seinen Tod fand, ohne daß eine Entschei
dung hcrbcigeführt wurde. Aber das Bclagerungshecr wuchs 
zu immer größerer Zahl an, die Stadt wurde immer enger 
eingeschlosscn, die erwartete Hülfe kam weder aus den nahen 
Provinzen, wo man versprochen hatte, den Landsturm auf- 
zubicten, noch von den Ungarn, in deren Interesse die Er
hebung vom 6. Oktober stattgcsunden und auf deren Bei
stand man mit Sicherheit gezählt hatte. Die Hoffnung 
auf einen endlichen Sieg wurde immer geringer. Aber der 
Muth der Bevölkerung stieg mit der Gefahr.

Am 28. Oktober schritt Windischgrätz zum ernsten 
und allgemeinen Angriff. Die Vertheidigung war eine eben 
so tapfere und entschlossene, als der Angriff ein energischer 
und schonungsloser war. An allen Punkten der Vertheidi

22
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gungslinie wurde der blutige Kampf theils durch unmittel
baren Angriff der Infanterie, theils durch ein heftiges Ka- 
nonenfeuer der Belagerer eröffnet, und alle Klassen der 
Bevölkerung Wiens führten diesen ungleichen Kampf mit 
einem Muth und einer Hingebung, der eines schöneren Er
folges werth gewesen wäre. Zahlreiche Kämpfer, edle Jün
ger der Wissenschaft und der Kunst und Väter zahlreicher 
Familien fanden dabei ihren Tod, und an vielen Orten 
der Stadt, selbst in der kaiserlichen Burg hatten die Bom
ben aus den Geschossen der Kaiserlichen bereits gezündet. 
Aber die Uebermacht war zu groß und wie tapfer auch den 
vordringenden Truppen jeder Fußbreit des Einganges in 
die Stadt streitig gemacht wurde, so rückten sie doch unauf
haltsam, wenn auch langsam, immer näher und näher, und 
nahmen allmählig die verschiedenen Vorstädte in Besitz.

Es war kein Zweifel mehr, daß die von aller Hilfe 
verlassene Bevölkerung endlich unterliegen mußte. Aber 
man hielt den sinkenden Muth immer noch aufrecht in der 
Hoffnung auf den Beistand der ungarischen Armee. Sie 
konnten die Stadt nicht ganz im Stiche lassen, die um ihret
willen so Schweres duldete. Immer auf's Neue verbreitete 
sich die Nachricht, ein großes ungarisches Heer eile herbei, 
um die kaiserlichen Truppen im Rücken anzugreifen und die 
Stadt zu entsetzen, von der man im entscheidenden Moment 
einen Ausfall auf den gemeinsamen Feind beabsichtigte. 
Aber immer wieder wurde diese Hoffnung getäuscht, die 
Ungarn kamen nicht und immer weiter rückten die Bela
gerungstruppen ins Innere der Stadt vor.

Die Ungarn kamen nicht, vielleicht weil sie selbst noch 
zu schwach waren, um einen Kampf zu wagen, durch dessen
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unglücklichen Ausgang ihre Sache für immer verloren war; 
Vielleicht weil sie ihr gutes Recht preis zu geben fürchteten, 
wenn sie, statt den Angriff zu erwarten, selbst zu den An
greifenden würden.

Am 29. waren die kaiserlichen Truppen bereits so weit 
vorgerückt, daß ein fernerer Widerstand unmöglich schien und 
der Gemeinderath sich unter der schmerzlichen Zustimmung 
von Messenhauser veranlaßt fand, die Kapitulation mit 
Windischgrätz abzuschließen. Die Bedingungen wurden fest
gestellt und am 30. Morgens waren die Truppen eben 
im Begriff in Wien einzuziehen, als plötzlich vom Stephans
thurm verkündigt wurde, daß ein ungarisches Heer im Ge
sicht sei. Die Bevölkerung Wiens, die ohnehin um keinen 
Preis in die Kapitulation hatte willigen wollen, war von 
dieser Nachricht wie von einem elektrischen Funken getroffen. 
Ohne Befehl, fast ohne Führung und unbekümmert um die 
abgeschlossene Kapitulation, griff Alles auf's Neue zu den 
Waffen und stellte sich todesmuthig den einrückenden Heeres
massen entgegen. Die Ungarn waren wirklich gekommen 
aber nur in geringer Zahl, und Windischgrätz schlug mit 
seiner überlegenen Truppenmacht nach einem kurzen Kampfe bei 
Schwechat ihren Angriff zurück, so daß sie in die Grenzen 
ihres Landes zurückkehrten. In Wien aber wo man diesen 
Ausgang der Schlacht außerhalb der Mauern nicht kannte, 
wurde inzwischen der bitterste und blutigste Kampf geführt, 
der während des Revolutionjahrs in Deutschland überhaupt 
siattgefunden hat. Die Truppen, über den scheinbaren Ver
rath erbittert, das Volk von dem Todesmuth der Ver
zweiflung erfüllt, kämpften Mann gegen Mann ohne Scho
nung gegen sich selbst und gegeneinander. Die Zahl der 
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Opfer die dieser letzte und furchtbarste Kampf forderte, wird 
auf 2—3060 angegeben. Aber alle Anstrengungen waren 
vergebens. Der Ucbcrmacht der Truppen konnte der aus
dauerndste Muth nicht Widerstand leisten, und am 31. Okto
ber zog Mindischgrätz in die eroberte Stadt Wien ein, 
nachdem man ihm den Einzug in die übergebene Stadt noch 
einmal umsonst streitig gemacht hatte.

Der 31. Oktober ist das blutige und schauerliche Ende 
der deutschen Revolution in Oestreich. Wir mögen hier nicht 
ein Bild der Gräuel und Gewaltthaten geben, die von den 
slavischen und besonders den kroatischen Soldatenhorden in 
der eroberten Hauptstadt Deutschlands verübt wurden. Win- 
dischgrätz war als Eroberer an eine Kapitulation nicht mehr 
gebunden, deren Bedingungen von der Stadt selbst gebrochen 
waren. Unbeschrankte Willkühr der Militairherrschaft, Kriegs
recht, Belagerungszustand der bis heut (12. November 1850) 
noch nicht aufgehoben ist, Verfolgungen, Verhaftungen, Aus
weisungen und Hinrichtungen ließen die Besiegten die ganze 
Schwere der Niederlage fühlen, die sie erlitten. Wien war 
gedemüthigt, vernichtet, die östreichisch-deutsche Revolution 
war zu Boden geworfen, wie die slavische in Prag und die 
italienische in Mailand unterdrückt worden war.

Aber der Sieg der östreichischen Militärherrschaft über die 
deutsche Bevölkerung in Wien und Oestreich war zugleich ein 
vernichtender Schlag, von dem die deutsche Nation überhaupt 
in ihren Bestrebungen für die Wiedergeburt Deutschlands ge
troffen wurde — nicht nur weil durch diesen Sieg die Reak
tion in ganz Deutschland und zunächst in Preußen crmuthigt 
wurde, den offenen Kampf gegen die Errungenschaften und 
Forderungen der Revolution zu führen, sondern weil die 



— Z41 —

östreichische Regierung, durch die zweifelhaften Maßregeln der 
Centralgewalt und des Frankfurter Parlaments zu neuer 
Macht erstarkt, diese nun ohne Rückhalt anwendete, um die 
Einheitsbestrebungen der deutschen Nation zu vernichten.

Das einige Deutschland hatte seine Ohnmacht bekundet, 
eine deutsche Stadt und deutsches Land vor der Gewaltherr
schaft fremder Soldateska zu schützen; die erste deutsche Stadt 
war der Raub slavischer Truppen, Deutschland in einem 
seiner schönsten Theile, zur Beute slavischer Herrschaft ge
worden. Die slavisch-östreichische Regierung, Windischgrätz an 
der Spitze, durfte sich mit Recht der Ueberzeugung hingeben, 
daß dieser Sieg Oestreichs über die Revolution in Wien 
der Todesstoß für die deutsche Nation und für das deutsche 
Verfassungswerk sein werde, und um es für Niemandem 
zweifelhaft zu lassen, wie wenig die Machthaber Oestreichs 
gesonnen seien, sich um die deutsche Centralgewalt, um ein 
deutsches Parlament und seine Gesetze zu kümmern, ließ 
Windischgrätz am 9. November die geheiligte Person des Ab
geordneten der deutschen Nationalversammlung Robert 
Blum auf der Brigittenau öffentlich hinrichten.

Die beiden Abgeordneten Blum und Fröbel hatten 
beide in der Bürgerwehr an der Vertheidigung der Stadt 
Theil genommen, und muthig in den Reihen des tapfern 
Volks ausgeharrt. Sie verschmähten es, vor dem Einzüge der 
Truppen zu entfliehen, wurden verhaftet und durch ein 
Kriegsgericht zum Tode verurtheilt. Fröbel fand Begna
digung wegen eines Werkes, das er im östreichischen Sinne 
früher geschrieben hatte; Robert Blnm, obwohl gesichert 
durch das im Neichsgesetzblatt verkündete, und also in ganz 
Deutschland gültige Gesetz über die Unantastbarkeit der 
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Volksvertreter vor erfolgter Zustimmung der Nationalver
sammlung, wurde erschossen. Die Kugel, dieRobert Blum 
den Tod gab, brächte auch den Tod der deutschen Einheit 
und Freiheit. Es war die Kundgebung Oestreichs, daß es 
die deutsche Nationalversammlung, die deutsche Centralge- 
walt nicht anerkenne, daß es der deutschen Nation den Krieg 
erkläre, daß es entschlossen sei, die deutsche Einheit zu ver
nichten und die Macht Oestreichs wieder zur unbedingten 
Geltung in Deutschland zu bringen.

Am 31. Oktober war das Schicksal Deutschlands ent
schieden, und der 9. November, der Todestag Robert 
Blum's in Wien, und der Geburtstag des Ministeriums 
Brandenburg in Berlin ließ keinen Zweifel mehr über 
das Schicksal, das der deutschen Nation bevorstand.



Zehnter Vertrag.

Die Katastrophen.
III. Berlin.

Durch den Rücktritt des Ministeriums Auerswald 
unmittelbar nach dem Votum der preußischen National- 
Versammlung vom 7. September, noch mehr aber durch die 
Kabinets-Ordre, in welcher die von dem scheidenden Mini
sterium gegen die National-Versammlung geltend gemachten 
Grundsätze von der Krone ausdrücklich auch als die ihrigen 
anerkannt wurden, schien der Bruch nicht nur zwischen der Na
tionalversammlung und der Regierung, sondern auch zwischen 
dem Volke und der Krone unvermeidlich, ja bereits konstatirt 
zu sein. Denn so wie die Krone sich mit Entschiedenheit 
gegen die Competenz der National-Versammlung zu dem 
von ihr gefaßten Beschluß erklärt hatte, so hatte das Volk 
mit Einmüthigkeit das Recht der National-Versammlung 
anerkannt und sich entschlossen gezeigt, dasselbe zur Geltung 
zu bringen.

Es schien in der That, daß gegenwärtig der Boden 
der Vereinbarung, auf welchem das Verfassungswerk des 
verjüngten Preußens aufgerichtet werden sollte, zu gewaltig 
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erschüttert sei, um dasselbe darauf zu begründen. Es 
schien, als ob man von nun an auf's Neue der Zeit 
entgegenginge, in welcher nicht mehr die parlamentarische 
Debatte, sondern nur die materielle Gewalt über das 
Schicksal Preußens entscheiden könne.

Das Votum vom 7. September und die Ereignisse, 
welche unmittelbar demselben folgten, hatten zugleich den 
noch ungelösten Zwiespalt wieder offen an den Tag gelegt, 
der schon am 18. März die wahre Ursache der damaligen 
Revolution gewesen war, den Zwiespalt zwischen dem Volke 
und der Armee; und auch dieser schien nur durch einen 
neuen gewaltsamen Zusammenstoß seine endliche Lösung fin
den zu können.

So wurden unmittelbar nach dem 7. September all
gemein die Verhältnisse angesehen, und mit Recht war man 
auf die Ereignisse gespannt, die nun folgen sollten. Dessen
ungeachtet gewann es zunächst den Anschein, als ob von 
beiden Seiten versöhnliche Maaßregeln versucht werden 
sollten. Fast unerwartet erschien schon am 13. September 
vom Kriegsminister v. Schrecken st ein ein Rundschreiben 
an die kommandirenden Generale, in welchem ausdrücklich 
gegen jede reaktionäre und antikonstitutionelle Tendenz der 
Unwille der Regierung ausgesprochen und die kommandi
renden Generale mit Bestimmtheit angewiesen wurden, solche 
Bestrebung im Gebiet ihrer Wirksamkeit nicht zu dulden.

Noch mehr aber hob sich die Hoffnung des Volks auf 
eine friedliche Lösung, als Beckerath, der damalige Fi
nanz-Minister in Frankfurt, berufen wurde, um mit der 
Krone wegen der Bildung eines neuen Ministeriums zu 
unterhandeln. Beckerath genoß damals noch allgemeines 
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Vertrauen in der Bevölkerung, man konnte von ihm ge
wiß sein, daß er den konstitutionellen, den von der Revo
lution vorgeschriebcnen Weg nicht verlassen würde, wenn er 
in das Ministerium eintrctcn oder ein solches bilden sollte. 
Noch mehr wurde man in dieser Ueberzeugung bestärkt, als 
das Programm bekannt wurde, welches die Bedingungen 
aufstellte, unter denen Beckerath die Bildung eines Mi
nisteriums unternehmen wollte. Denn es enthielt die For
derung, den Vcrfassungs-Entwurf, wie er aus den Be
rathungen der Vcrfassungs-Kommission unter dem Vorsitz 
Waldeck's hervorgegangcn war, also mit allgemeinem Wahl
recht, suspensivem Veto u. s. w. anzunehmen; es forderte 
eine radikale Reorganisation des Heeres: Auflösung der 
Garden und Kadettenhäuser u. s. w,; die Ausführung des 
Beschlusses vom 7. September, Abschaffung von Orden und 
Titeln und endlich die Anerkennung der Souverainität der 
deutschen National-Versammlung.

Aber die so genährten Hoffnungen sollten bald wieder 
schwinden, als bekannt wurde, daß dieses Programm ent
schieden verworfen worden, und Beckeralh, ohne zum Ziel 
gelangt zu sein, abgcreist sei. Die Ereignisse, die jetzt ein- 
traten, ließen vielmehr das baldige Eintreten einer Krisis 
mit Sicherheit vorausschcn.

Am 15. September nämlich erfolgte unerwartet durch Ka- 
binetsordre die Ernennung des General Wrang el zu der 
neuen Würde eines Obcrbefehlhabcrs in den Marken, wie es 
schien, mit umfassender Machtvollkommenheit und ohne be
stimmten ministeriellen Beschien untergeordnet zu sein. Die 
bereits seit längerer Zeit begonnene Zusammenziehung be
deutender Truppcnmassen um Berlin gewann dadurch an 
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Bedeutung. Die Aufregung, welche diese Maaßregel her- 
vorrufcn mußte, steigerte sich, als bald darauf ein Armee
befehl des General Wrangel veröffentlicht wurde, der eine 
drohende Haltung der Bevölkerung gegenüber annahm, und 
als derselbe nach einer in Berlin selbst abgehaltenen Pa
rade sich seinen Truppen und den Bürgern gegenüber in 
einer Weise aussprach, die zu den gerechtesten Besorgnissen 
über seine Absichten Anlaß gab. Der Oberbefehlshaber in 
den Marken hatte sich in diesen beiden Manifesten berufen 
erklärt, Ruhe und Ordnung aufrecht zu halten, hatte die 
guten Bürger zur Mitwirkung mit ihm aufgefordert, und 
den Aufwieglern mit dem haarscharfgeschliffenen Schwert 
seiner Truppen und mit den Kugeln im Lauf ihrer Ge
wehre gedroht, und wie es schien, ganz vergessen, daß für 
Aufrechthaltung von Gesetz und Ordnung die Civilbehörden 
und insbesondere die Bürgerwehr Sorge zu tragen habe, 
die militärische Mitwirkung aber ohne ihre ausdrückliche 
Aufforderung nicht zulässig sei.

Um dieselbe Zeit hatte der Graf Brandenburg, als 
kommandirender General des schlesischen Armeekorps, einen 
ähnlichen Armeebefehl erlassen, der noch unverhüllter das 
selbstständige Einschreiten des Militärs bei Gefährdung der 
öffentlichen Ruhe ankündigte, und nach allen diesen Erschei
nungen könnte es nicht zweifelhaft sein, daß ernste und ent
schiedene Maaßregeln von Seiten der Regierung vorbereitet 
wurden.

Diese Besorgniß konnte nur erhöht werden, als am 
22. September das neue Ministerium ernannt wurde, dessen 
Mitglieder keinesweges geeignet waren, das tief erschütterte 
Vertrauen wieder herzustellen.



— 347

Bezeichnend war es schon für die Lage der Dinge, daß ein 
General an der Spitze desselben stand, der General von 
Pfuel, der bekanntlich am 18. März, freilich nur bis zum 
entscheidenden Moment, in Berlin kommandirt hatte, und 
dem spätes die Unterdrückung des Aufstandes in der Pro
vinz Posen übertragen worden war. Neben diesem waren 
zu Mitgliedern des Ministeriums ernannt Eichmann, 
Bonin und Dönhof, die alle der aristokratisch-militärischen 
Büreaukratie des vormärzlichen Systems angehörten. Eich
mann, bisher Obcrpräsident der Rheinprovinz, war als 
eine der kräftigsten und einflußreichsten Stützen der Eich- 
horn-Thile'schen Bestrebungen bekannt; Dönhof hatte als 
Bundestagsgcsandter an den gehässigsten Beschlüssen dessel
ben Theil genommen und Bonin, Oberpräsident der Pro
vinz Sachsen, gehörte ebenfalls zur vorrevolutionären Bü
reaukratie, wenn er auch seit der Revolution sich öffentlich 
zu liberalen Grundsätzen bekannt hatte.

Das so zusammengesetzte nicht einmal vollständige Mi
nisterium konnte unmöglich von der Bevölkerung und noch 
weniger von der National-Versammlung mit Vertrauen 
empfangen werden. Denn es war nicht nur nicht aus der 
National-Versammlung, noch weniger aus der Majorität 
derselben gebildet, sondern es schien im entschiedenen Gegen
satz gegen die Absichten und Forderungen derselben auftreten 
zu wollen, und in fast zweifelloser Gewißheit, aber auch mit 
ruhiger Entschlossenheit sah man dem Ausbruch des Kon
flikts zwischen Volk und Krone entgegen, der nun ein un
vermeidlicher geworden zu sein schien.

Diese in Berlin und im ganzen Lande allgemein ver
breitete Besorgniß sollte jedoch plötzlich zerstreut werden, als 
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das neue Ministerium am 22. September der zum ernsten 
Kampfe vorbereiteten National-Versammlung in der ver
söhnlichsten Weise gegenübcrtrat. Der Ministerpräsident 
legte nämlich ein Programm vor, in welchem das Ministe
rium den festen Entschluß kund gab, „auf dem betretenen 
konstitutionellen Wege zu verharren, die erworbenen Frei
heiten zu wahren, alle reaktionären Bestrebungen zurückzu- 
weisen und in allen Zweigen des öffentlichen Dienstes, im 
Civil wie im Militair, für Befolgung der konstitutionellen 
Grundsätze Sorge zu tragen; die Rechte und Freiheiten des 
Volkes heilig zu halten wie die Rechte und Würde der 
Krone."

Das Programm war kurz und entschieden und, wie es 
schien, offen und ehrlich; aber es war keineswegs die erwartete 
Kriegserklärung gegen die Nationalversammlung. Noch aber 
durfte man sich nicht dem Vertrauen hingeben; denn es galt 
nicht Worte, sondern Thaten. Das Ministerium mußte sich 
vor Allem über die Ausführung des Beschlusses vom 7ten 
September, über die Zusammenziehung der Truppen um 
Berlin und über den Armeebefehl Wrangcl's aussprechen, 
und der Abgeordnete von Kirchmann richtete sofort eine 
dahin zielende Interpellation an den Minister-Präsidenten. 
Die Antwort desselben suchte die Besorgniß vor der großen 
Truppeumacht um Berlin durch die freilich nicht sehr glaub
würdige Versicherung zu zerstreuen, daß ihre Zusammen
ziehung um die Hauptstadt keinen andern Grund habe, als 
weil diese der Knotenpunkt der Eisenbahnen sei, von dem 
aus sie mit Leichtigkeit in den verschiedenen Theilen des 
Staates verwendet werden könnten. Den Militairbefehl 
Wrangel's suchte er mit der Bitte zu entschuldigen, daß
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man die Worte eines alten Generals nicht auf die Gold
wage legen möge, und erklärte seinerseits mit Entschieden
heit an dem Grundsätze festhalten zu wollen, daß das Mi
litär die Instanz sei, die erst nach der Bürgerwehr käme. 
In Bezug auf den Beschluß vom 7. September aber behielt 
er sich zum Erstaunen der Versammlung seine Erklärung 
bis zum Lüsten vor; denn man hatte mit Zuversicht erwartet, 
daß die Ausführung dieses Beschlusses unbedingt zurückge
wiesen werde, und man konnte es sich noch weniger erklären, 
daß ein Ministerium gebildet worden sei, ohne über diese 
wichtigste Frage im Voraus einen Beschluß gefaßt zu haben.

Der 25. September war daher ein Tag der höchsten 
Spannung, nicht nur in Berlin sondern unzweifelhaft in 
ganz Preußen. Man konnte nicht erwarten, daß dieses Mi
nisterium den Beschluß vom 7. September ausführen werde; 
man konnte nicht glauben, daß das, was am 7. September 
von den damaligen Ministern für prinzipwidrig erklärt, und 
was als solches von der Krone anerkannt worden war, von 
dem neuen Ministerium dennoch würde ausgcführt werden. 
Man war aber andererseits gefaßt auf einen öffnen Kampf, 
wenn das Ministerium den Beschluß der Nationalversamm
lung zurückweisen würde, und nicht wenige Anzeichen deu
teten an diesem Tage in Berlin auf den Ausbruch einer 
neuen blutigen Erhebung des Volks hin.

Aber das Ministerium täuschte alle Voraussicht und 
legte der Nationalversammlung ein zweites Rundschreiben 
an die einzelnen kommandirenden Generale vor, in welchem 
in weit entschiedenerer Form, als dies durch das Schrecken- 
sieinsche Rundschreiben geschehen war, das von der Na
tionalversammlung am 9. August und 7. September prokla-r 
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Wirte Prinzip anerkannt und dessen Durchführung den kom- 
wandirenden Generalen zur dringenden Pflicht gemacht 
wurde. Und so entschieden war dieses Rundschreiben im 
Sinn und Geist der von der Nationalversammlung gefaß
ten Beschlüsse, daß der Urheber des Antrags vom 9. August 
der Abgeordnete Stein sich sofort dadurch für zufrieden ge
stellt erklärte und die ganze Versammlung sich einmüthig er
hob, um ihre freudige Zustimmung zu dieser Erklärung zu 
erkennen zn geben.

Je unerwarteter diese plötzliche Wendung der Ereig
nisse war, um so größer war der Umschwung der dadurch 
momentan in der Stimmung des Volks und der National
versammlung hervorgebracht wurde. Denn während man 
vor wenigen Stunden noch dem Ausbruch eines neuen 
Kampfes mit Gewißheit entgegensah, verbreitete sich jetzt 
allgemein das Bewußtsein von dem glänzenden Siege, den 
das Prinzip der Revolution über die widerstrebende und 
zum Kampf gerüstete Reaktion davon getragen habe.

An die Stelle des tiefsten Mißtrauens schien daher 
jetzt überall Vertrauen und Versöhnlichkeit zu treten; und wer 
vom 25. September bis etwa in die Mitte, ja sogar bis zu 
Ende des Oktober die Zustände in Berlin und Preußen 
nur nach den stenographischen Berichten der Nationalver
sammlung beurtheilen wollte, der könnte glauben, daß nie 
ein friedlicheres und befriedigenderes Verhältniß zwischen Re
gierung und Volksvertretung, zwischen Volk und Krone 
stattgefunden habe, als in jener Zeit. Es schien, als ob 
sowohl das Ministerium, wie die Nationalversammlung 
plötzlich von einem ganz andern Geist beseelt wären, als 
früher. Kaum ein Widerspruch, kaum ein Zwiespalt! Die 
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Interpellationen, von denen die bisherigen Ministerien fort 
und fort gedrängt wurden, waren plötzlich von der Tages
ordnung verschwunden. Die Versammlung ging mit 
Energie an die Berathung und endliche Feststellung der 
Verfassung, und auch viele wichtige Gesetze, die zunächst zum 
Beschluß Vorlagen, kamen in jener Zeit zur Erledigung. 
Das umfassende Bürgerwehrgcsetz ward, trotz der lebhaften 
Demonstrationen von einem Theil der Bevölkerung, am 
13. Oktober beschlossen, und am 17. von der Regierung 
proklamirt, und später ist auch das damals beschlossene Jagd- 
gesey verkündigt worden. Sehr ernstlich beschäftigte sich die 
Nationalversammlung ferner mit der Berathung des Ge
setzes über die Ablösung verschiedener Lasten, und war in 
der Beschlußnahme über dasselbe am Ende Oktober bereits 
weit vorgeschritten. Als das sicherste Zeugniß von der fried
lichen Stimmung zwischen der Nationalversammlung und 
der Krone durfte es aber angesehen werden, als, das schon seit 
langer Zeit beschlossene Gesetz über die Abschaffung der To
desstrafe jetzt durch eine königliche Botschaft, mit Bemer
kungen und Amendements an die Nationalversammlung zu
rückgesandt wurde, und diese die betreffende Botschaft ohne 
irgend einen Widerspruch annahm. Denn sie wollte den Bo
den der Vereinbarung nicht überschreiten und der Krone das 
Recht nicht entziehen, gegen die Beschlüsse der National
versammlung auf ordnungsmäßigem Wege ihr Bedenken 
kund zu geben, obwohl es auf der andern Seite bedeutsam 
genug erscheinen mußte, daß dieser Einspruch vornehm
lich gegen die Aufhebung der Todesstrafe im Kriegs- und Be
lagerungszustände sich richtete.

3n dieser Weise hatte sich das äußere Verhältniß zwi- 
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scheu der Nationalversammlung und der Regierung gestal
tet; es schien als ob besonders der Ministerpräsident fest 
entschlossen sei, die Grundsätze, die er im Programm aus
gesprochen hatte, zur Wahrheit zu machen, und diesem Stre
ben kam die Nationalversammlung durch ihr Verhalten aufs 
Unzweideutigste entgegen, obwohl in ihren Beschlüssen die 
demokratischen Prinzipien zu immer entschiedenerer Geltung 
kamen.

Aber Alles dies schien nur und war nicht also. Das 
Verhältniß war nicht friedlicher Natur. Man hielt vielmehr 
von beiden Seiten nur zurück, weil man von beiden Seiten 
fühlte, daß der Sturm unabwendbar herannahte, und doch 
nicht als derjenige Theil erscheinen wollte, der ihn herauf- 
beschworen. Die Gesialtnng der Nationalversammlung in 
sich war bereits eine ganz andere geworden. Die Parteien 
hatten sich anders gruppirt, als im Anfang ihrer Wirksam
keit. Da die einzelnen Ministerien die Versammlung ganz 
isolirt gelassen, und sich wenig um die Bildung einer festen 
Majorität in derselben bemüht hatten, waren die einzelnen 
Elemente mehr und mehr dem natürlichen Strom der Zeit 
gefolgt, der gegen die Regierung gewendet war. Weil sich 
der Einzelne häufig genöthigt sah wider seinen Wunsch Op
position gegen die RegicrnNg zu machen, hatte sich die Op
position bei jedem neuen Votum gestärkt. Die äußerste Linke, 
mit Waldeck und Jacoby an ihrer Spitze, zu der Anfangs 
40 Mitglieder gehörten, zählte deren bereits 113; sie bildeten 
mit dem linken Centrum, unter der Führung von Rvdber- 
tus und Berg fast die Majorität der Nationalversammlung 
und sobald das eigentliche Centrum (die Partei Unruh) 
sich dieser Seite beigesellte, war die Majorität auf derselben 
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gesichert, während früher die Rechte allein, und mit dem 
rechten Centrum unter Harkort überwiegend in der Ma
jorität gewesen war.

Hierzu kam daß die Sympathie des Volkes, welche sich 
seit dem Beschluß vom 16. September von der Frank
furter Nationalversammlung abgewendet, sich seit dem 
7. September mit gleicher Entschiedenheit der preußischen 
Nationalversammlung zuwandte. Dieselbe bildete seit jener 
Zeit den unzweifelhaften Mittelpunkt der deutschen Ent
wicklung. Das deutsche Volk, besonders die Demokratie 
innerhalb desselben, blickte jetzt allein auf diese, und die
ses sichtbare Vertrauen, diese Hoffnung, die das Volk auf 
die Vertreter des preußischen Volks für die Wahrung sei
ner Rechte setzte, trug nicht wenig dazu bei, der preußischen 
Nationalversammlung die entschiedene Richtung zu geben, 
der sie gegenwärtig in ihren Beschlußnahmen folgte. Das 
Volk stand hinter der Versammlung und drängte sie vor
wärts, indem es zugleich ihr Selbstvertrauen erkräftigte. 
Die ersten Beschlüsse, welche aus den Berathungen der Na
tionalversammlung über die Verfassnng hervorgingen, so wie 
derJnhalt der Beschlüsse, welche über Aufhebung des Jagdrechts 
ohne Entschädigung und über die Ablösung bäuerlicher Lasten 
gefaßt wurden, gaben von dieser Richtung unzweifelhaftes 
Zeugniß. Schon bei der Berathung der einleitenden Ver
kündigungsformel für die Verfassung beschloß die Natio
nalversammlung die Worte: „von Gottes Gnaden" 
aus dem Titel des Königs zu streichen, unzweifelhaft einer 
der wichtigsten und folgenreichsten Beschlüsse, die in der 
Nationalversammlung gefaßt wurden, da kein anderer Be
schluß mit der Vorstellungsweise des Königs von der ihm 

23
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anvertrauten Machtvollkonmenheit in so schroffem Wider
spruch stand, wie dieser. Es folgten bald darauf die Be
schlüsse wegen Aufhebung des Adels und wegen Abschaffung 
der Orden und Titel, und auch diese wandten einen, wenn 
auch nicht großen, doch einflußreichen Theil des Volkes ent
schieden von der Nationalversammlung ab, und machten sie 
zu unversöhnlichen Feinden derselben.

Je entschiedener und entschlossener jetzt aber die Na
tionalversammlung in ihren Beschlußnahmen, und besonders 
in Feststellung der Verfassung vorschritt, um so mehr be
festigte sich allgemein die Ueberzeugung, daß diesen Beschlüssen 
die freiwillige Zustimmung der Krone nimmermehr werde 
ertheilt werden, und daß die Verfassung des preußischen 
Staats wohl schwerlich auf dem Wege der Vereinbarung 
zu Stande kommen dürfte; und es mochte von vielen Sei
ten nicht ohne Grund behauptet werden, daß die National
versammlung von der Reaktion mit Absicht auf diesen Weg 
gedrängt worden, und sogar die Mitwirkung eines Theils der 
Rechten dafür gewonnen sei, um die freie Vereinbarung un
möglich zu machen, und die letzte Entscheidung auf dem Wege 
der Gewalt herbeizuführen.

Der 15. Oktober war es endlich, der über die Stellung 
der Krone zur Nationalversammlung neues Licht warf. 
Es war der Geburtstag des Königs, an welchem er die 
glückwünschenden Deputationen der Nationalversammlung, der 
Bürgerwehr u. s. w. im Schloß Bellevue empfing. Die 
Antworten, die diesen Deputationen auf ihre Anreden ertheilt 
wurden, konnten über die Mißstimmung des Königs, über 
den inneren Zwiespalt desselben mit der Nationalversamm-
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lung und über die Richtung seiner Entschließungen keinen 
Zweifel lassen.

Am 12. Oktober hatte die Nationalversammlung die 
Streichung der Worte „von Gottes Gnaden" aus dem Ti
tel des Königs beschlossen und am 15. sagte derselbe zu der 
von dieser abgesandten Deputation:

„Vergessen Sie nicht, meine Herren, daß wir etwas 
vor Andern voraus haben; eine Macht, die man dort 
nicht mehr zu kennen scheint, eine angestammte Obrigkeit, 
ja eine angestammte Obrigkeit von Gottes Gnaden 
Danken Sie Gott, daß Sie noch eine Obrigkeit von 
Gottes Gnaden haben!"

Die Bürgerwehr hatte am 6. September bei dem dro
henden Konflikt zwischen der Nationalversammlung und der 
Krone sich entschieden für die Rechte der Ersteren erklärt; 
und in dem heutigen Glückwunsch ihres Kommandeurs 
RLmpler hieß es unter Anderm.- „Gehoben durch die er
rungene Freiheit ist es der größte Stolz der Berliner Bür
gerwehr die Feststellung der zugcsagten Verfassung zu schir
men." In der Antwort des Königs hingegen, wurden 
folgende Worte mit entschiedenem Nachdruck hervorgehoben: 
„Vergessen Sie es nicht, meine Herren, daß Ich es bin, 
der Ihnen die Waffen in die Hände gegeben hat."

Die Bestürzung, welche durch diese königlichen Ant
worten verbreitet wurde, war allgemein, und konnte durch 
die mildernde und modifizirende Erklärung nicht beseitigt 
werden, die das Ministerium, wie es schien, selbst durch den 
Inhalt dieser Antworten überrascht, im Staatsanzeiger 
veröffentlicht hatte. Denn die Bedeutung der ausgesproche
nen Worte und der Stelle, an der sie ausgesprochen waren, 

23» 
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konnte für Niemandem zweifelhaft sein. Außerdem war die 
Meinung bereits allgemein verbreitet, daß das verantwort
liche Ministerium nicht mehr die allein entscheidende Stimme 
habe in Bezug auf die wichtigsten Angelegenheiten des 
Staats, daß vielmehr ganz andere, außer der Verant
wortlichkeit stehende Personen den wesentlichsten Einfluß auf 
die letzten Entscheidungen ausübten, und selbst im Ministe
rium, hieß es, finde der Präfident offenen und geheimen 
Widerstand gegen die Durchführung der ernsten und redli
chen Absichten, mit denen er sein Amt übernommen hatte.

Als ein außerordentliches Ereigniß, das die endliche 
Entscheidnng beschleunigte, sind die am 46. Oktober in Ber
lin ansgebrochenen Arbeiterunruhen zu erwähnen, die, ohne 
Politische Motive, nur dadurch hervorgcrufen wurden, daß 
das gegenwärtige Ministerium zum ersten Mal mit Ernst und 
Entschiedenheit den Anmaßungen der Arbeiter gegenübertrat. 
Die Aufregung der betheiligten Bauarbeiter gab sich in ro
hen Excessen, in Demolirung von Maschinen u. s. w. kund, 
und es kam zwischen denselben und der gegen sie aufgebo
tenen Bürgerwehr zu einem blutigen Zusammenstoß, der auf 
beiden Seiten einige Menschenleben kostete und einen Augen
blick einen sehr ernsten Charakter anzunehmen schien. Je
doch gelang es einem ernsten Angriff der Bürgerwehr der 
Unruhen vollständig Meister zu werden.

Am 17. Oktober aber forderten die Arbeiter in einer 
Slurmpetition von der Nationalversammlung, daß die Lei
chen der aus ihrer Mttte Gefallenen von der Nationalver
sammlung auf Kosten des Staats zu Grabe gebracht wer
den sollten. Dieser Antrag wurde zwar von der National- 
Persammlung zurückgewiesen, aber dessen ungeachtet fand 
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eine feierliche Leichenbestattung der am 16. Oktober ge
fallenen Arbeiter statt, an welcher zum Zeichen der Ver
söhnung ein großer Theil der Bürgerwehr und Mitglie
der der Nationalversammlung Theil nahmen.

Diese Ereignisse, obwohl ohne unmittelbare Folgen, 
waren dadurch von Wichtigkeit, daß zum ersten Male ein 
ernsthafter Kampf zwischen der Bürgerwehr und einem Theil 
des Volks stattgefunden, und daß der Muth der Reaktion 
für die baldige Ausführung ihrer Pläne wesentlich erhöht 
wurde durch die großen Schwächen und Mängel, welche 
die Bürgerwehr trotz ihres leichten Sieges auch diesmal 
offen an den Tag gelegt hatte. Das Dankschreiben des 
Königs, das derselben einige Tage später für ihre hinge
bende Aufopferung zuging, konnte in der That fast als bittre 
Ironie erscheinen. — Ein zweites Ereigniß, das hier nicht 
unerwähnt bleiben darf, ist die am 26. Oktober erfolgte, 
und wie es schien, wenig motivirte Amtsniederlegung des 
Präsidenten der Nationalversammlung Grabow, dem der 
Abgeordnete v. Unruh auf dem Präsidentenstuhl folgte. 
Der entscheidende Tag aber für das, was der National
versammlung unvermeidlich bevorstand, war der 31. Okto
ber. Die Ereignisse in Wien scheinen noch bis auf diese 
Stunde die bedeutendste Quelle für die großen Entwicklun
gen in Preußen zu sein. Ohne den 13. März in Wien, 
würde vielleicht der Kampf in Berlin am 18. März nicht 
stattgefunden haben. Ebenso waren die Oktoberereignisse 
in Wien die unheilverkündenden Vorboten der Oktober- 
und Novemberereignisse in Berlin. Die drohende Kata
strophe in Wien hatte in ganz Deutschland, die lebhaftesten
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Sympathiecn für die schwerbedrängte Bevölkerung hervorge
rufen, und ganz besonders steigerte sich in Berlin diese 
Sympathie zu einer fieberhaften Spannung, weil man sich 
nicht verhehlen konnte, daß auch hier zu ähnlichen Besorgnissen 
hinreichende Veranlassung war, und daß von dem endlichen 
Schicksale Wiens auch das der preußischen Hauptstadt ab- 
hänge. Von Frankfurt aus war Wenig oder Nichts für die 
bedrohten Rechte des Volks geschehen. Der matte und herzlose 
Versuch der Centralgewalt war von der östreichischen Re
gierung mit Kälte und Geringschätzung zurückgcwiesen wor
den. Auf Preußens Volk, auf seine Hauptstadt, auf seine 
Nationalversammlung konnte das Auge Deutschlands allein 
gerichtet sein, wenn man noch auf Rettung des gefährdeten 
Bruderstammes hoffen sollte. Hierzu kam, daß am 26. Ok
tober sich in Berlin der demokratische Kongreß versammelt 
hatte, der leider nur allzusehr Gelegenheit geboten, die außer- 
vrdentliche Schwäche und Haltlosigkeit der ultrademokratischen 
Partei an den Tag zu legen, die in entschiedener Majori
tät in dieser Versammlung vertreten war. Aber diese Par
tei fühlte selbst, wie große Blößen sie sich gegeben, wie sehr 
sie ihren Einfluß auf das Volk» geschwächt hatte. Sie 
glaubte daher nun in der Sympathie für die Wiener Er
hebung einen Anhaltspunkt sür ihre eigene Kräftigung finden 
zu können, und setzte ihren ganzen Einfluß und das volks- 
rednerische Talent ihrer Mitglieder in Bewegung um die 
bereits allgemeine Sympathie sür Wien zu einer leiden
schaftlichen Aufregung zu steigern.

Aber auch die Nationalversammlung konnte es nicht 
zurückweisen, für das größte Brudervolk in Deutschland, 
dessen Freiheit und dessen Zusammenhang mit dem gemein- 
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samcn Vaterlande so offenbar bedroht war, mit voller Kraft 
in die Schranken zu treten. Am 31. Oktober wurden in der 
Nationalvcrsammlug 2 darauf bezügliche Anträge gestellt; der 
eine von Waldeck ging dahin:

„das Staatsministcrium aufzufordern, zum Schutze der 
in Wien gefährdeten Volksfrcihcit alle dem Staate zu 
Gebote stehenden Kräfte und Mittel schleunigst aufzubieten."

Der zweite Antrag war von Rodbertus ausgegangen, 
und lautete:

„Sr. Majestät Regierung aufzufordern, bei der Cen- 
tralgcwalt schleunige und energische Schritte zu thun, da
mit die in den deutschen Ländern Oestreichs gefährdete 
Volksfreihcit und die bedrohte Existenz des Reichstages, 
in Wahrheit und mit Erfolg in Schutz genommen, und 
der Friede hergestellt werde."

Am Morgen des 31. Oktober waren diese beiden An
träge zur Berathung gestellt worden, und die große Aufre
gung, die nach dieser Richtung hin bereits in Berlin statt- 
fand, mehrte sich sichtbar, als man erfuhr, daß diese Be
rathung in der Nationalversammlung bcvorstehe. Schon 
Vormittags hatte sich um das Sitzungslokal der National
versammlung ein großer Haufe versammelt, welcher eine 
Sturmpctition für die Annahme des Waldeckschen An
trags überreichen wollte, der mit Ucbergchung der Cen- 
tralgcwalt ein sofortiges Einschreiten Preußens forderte. Als 
man ihnen mitgethcilt hatte, daß die Berathung erst am 
Abend stattfindcn würde, erklärte die versammelte Masse, sie 
würde am Abend wicdcrkcmmen, und sie kam wieder. Die 
Ereignisse vom Abend des 31. Oktober möchten lieber in 
Stillschweigen verhüllt werden, wenn es uns darauf ankäme, 
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Ereignisse zu verschweigen, die eben nicht ehrenvoll für Ber
lin gewesen sind. Denn wir stehen nicht an, sie als den 
größten Flecken zu bezeichnen, den die Ehre der Berliner 
Bevölkerung sich in der Geschichte der Revolution aufgebür- 
det hat. Wer Urheber dieser Ereignisse gewesen ist, (man 
hat darüber gestritten, ob sie von einer wahnsinnigen demo
kratischen, oder ob sie von einer heimlich wühlenden Reak
tionspartei ausgegangen seien) ist gleichgültig. Daß das 
was geschehen ist, geschehen durfte und konnte; daß solche 
Ercesse mehrere Stunden hindurch geduldet werden konnten; 
daß die Bürgerwehr, daß das Volk von Berlin, wenn es 
auch nicht bewaffnet war, nicht früher und entschiedener ge
gen solche Abscheulichsten einschritt, das ist und bleibt ein 
häßlicher Flecken in der Geschichte dieser Revolution. Daß 
an jenem Abende ein nicht eben zahlreicher unbewaffneter 
Haufe mit Fackeln und Stricken sich um den Sitz der Na
tionalversammlung schaarte, daß erbärmliche und frevelhafte 
Drohungen gegen die Volksvertretung ausgestoßen wurden, 
ist Thatsache. Mehrere Stunden vergingen, ohne daß die
sem Unwesen ein Ziel gesetzt wurde. Warum es geschehen, 
und wie es geschehen konnte, ist noch nicht in allen Beziehun
gen aufgeklärt worden. Aber es haftet die Schuld und die 
Schmach dieser Ereignisse auf der ganzen Bevölkerung, weil 
sie nicht stark, nicht entschlossen und entschieden genug war, 
solchem Gebühren sofort entgegen zu treten. Es wird auch 
der Regierung ewig zum Vorwurf gereichen, daß sie, die we
nige Tage vorher es erklärt hatte, einschreiten zu wollen, 
wo die Bürgerwehr nicht ausreiche, hier in keiner Weise 
ihre Pflicht erfüllte, als sie sah, daß Stunden vergingen, 
ohne daß die dazu verpflichtete Bürgerwehr in angemessener 



— 361 —

und ausreichender Weise eingeschritten wäre. Sie würde 
hierzu wahlberechtigt gewesen sein, und selbst wenn ihr Recht 
zweifelhaft war, ihre Rechtfertigung vor der Nationalversamm
lung, vor dem Volk, vor ihrem Gewissen gefunden haben. 
Aber es geschah Nichts von der Bürgerwehr, Nichts von der 
Regierung, nichts von dem Volke unmittelbar. Die Excesse der 
tobenden Masse gewannen einen immer widerlicheren Charak
ter, und erst in später Nacht und nach einem unglücklichen 
Konflikt mit den Maschinenbauern wurde demselben durch 
das ernste Einschreiten der Bürgerwehr ein Ende gemacht.

Einzig unantastbar steht an jenem Tage die National- 
Versammlung da. In derselben Zeit, wo die Bürgerwehr 
von Berlin sich nicht stark genug fühlte, um diesem rohen 
Haufen zu wehren, wo die Militärgewalt nicht wagte, ge
gen denselben aufzutreten, wo das Volk von Berlin sich nicht 
erhob, um diese unwürdigen Genossen von der heiligen 
Stätte zu verjagen, in der seine Vertreter tagten, in der
selben Zeit berieth die Nationalversammlung ruhig und ent
schlossen, und unbeirrt von dem wilden Toben in ihrer un
mittelbaren Nähe, was ihr vorlag, und verwarf mit allen 
Stimmen gegen 113 den Antrag, für welchen das Volk 
draußen wüthete. Nicht ein Einziger hatte sich durch das 
Drohen der Massen bewegen lassen, den 113 Mitgliedern 
von welchen der Antrag ausgegangen war, beizutreten. Da
gegen nahm sie mit großer Majorität den Antrag des Ab
geordneten Rodbertus an, durch welchen der Centralge
walt die angemessene Stellung gewahrt blieb, wenn auch im 
Augenblick die Hülfe nicht so schnell den Stammesgenossen in 
Wien gebracht werden konnte, die ihrer auch damals sich 
nicht mehr erfreuen konnten, da an demselben Tage Windisch- 
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groß bereits in die eroberte Hauptstadt eingezogen war. 
261 Mitglieder gegen 51 stimmten für den Rodbertus- 
schcn Antrag und unter diesen 261 Stimmen, war auch die 
des Minister-Präsidenten General Pfuel. Es war das 
letzte Votum dieses würdigen Greises, der durch dasselbe auf 
ehrenvolle Weise seine politische Lausbahn beendete. Am 
31. Oktober hatte er mit der Majorität der Nattonalver- 
sammlung für die Rechte und Freiheiten des östreichischen Bru- 
dcrstammcs gestimmt, und am 1. November nahm und er
hielt er seine Entlassung, — eins der wenigen Beispiele in 
der Geschichte konstituticncllcr Staaten, daß ein Minister 
seine Entlassung nimmt nach einem Votum, durch das er 
seine Uebereinstimmung mit der ungeheuren Majorität der 
Volksvertretung kundgab. Mit der Entlassung Pfuels be
ginnt die entschiedene Wendung in der Entwicklung der Ge
schichte Preußens oder vielmehr der preußischen Regierung, 
die sich jetzt von der Revolution ab, und einem neuen Pfade 
zuwendet, dessen Ziel bis zu diesem Augenblick (13. Novem
ber 1850) noch nicht bekannt ist.

Am 1. November wurde das Ministerium Pfuel ent
lassen und am 2. November ward der Nationalversamm
lung durch ein Schreiben des Grafen Brandenburg mit
getheilt, daß er zur Bildung eines neuen Ministeriums be
rufen worden sei.

Die Nationalversammlung konnte nickt mehr zweifeln, daß 
die Stunde des entscheidenden Kampfes gekommen sei. Nach
dem dieselbe seit dem Zusammentritt des Ministeriums Pfuel 
mit großer Zurückhaltung verfahren, und dieses Ministerium, 
das keineswegs aus ihrer Mitte hervorgegangen war, nicht 
nur geduldet, sondern sogar in seiner Wirksamkeit unterstützt 
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hatte, konnte diese neue Ernennung sie nicht mehr verkennen 
lassen, daß auf dem Wege der friedlichen Vereinbarung, den 
das Ministerium Pfuel eingeschlagen hatte, nicht ferner 
vorgeschritten werden sollte. Der Armeebefehl, den der Graf 
Brandenburg kurz vorher erlassen hatte, gab der Na
tionalversammlung einen unzweideutigen Fingerzeig über 
dasjenige, was sie nun zu erwarten habe.

Die Vertreter des preußischen Volkes erkannten die 
ganze Größe der Gefahr, die ihnen selbst, die dem Volk und 
der Krone drohte. Sie fühlte den Muth, dieser Gefahr die 
Stirn zu bieten, aber sie wies den Versuch nicht ab, sie noch 
einmal durch friedliche, und versöhnliche Mittel abzuwenden. 
Der Antrag Jacob ys auf Einsetzung einer Kommission, 
welche der Versammlung die in der bedrohlichen Lage des 
Vaterlandes zu ergreifenden Mittel vorschlagen sollte, wurde 
abgelehnt. Dagegen wurde mit fast vollständiger Einmülhig- 
keit die nachstehende Adresse an den König beschlossen:

Majestät.
„In Folge der Benachrichtigung, daß der Graf Bran

denburg mit der Bildung eines neuen Kabinets beauftragt 
ist, hat die Nationalversammlung in ihrer heutigen Sitzung 
den Beschluß gefaßt, aus ihrer Mitte eine Deputation an 
Ew. Majestät zu entsenden, um Sie davon in Kenntniß zu 
setzen, daß dieser Schritt Ew. Majestät die größten Besorg
nisse im Volk erregt und unabsehbares Unglück über das 
Land zu bringen droht. Schon seit Wochen haben unheil
volle Gerüchte Ew. Majestät treues Volk über die Absichten 
der Reaktion erschreckt, und die Ernennung des jetzt abge
tretenen Ministeriums hatte diese nicht zu schwächen vermocht. 
Eine Regierung unter den Auspicien des Grafen Bran
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denburg, welche wiederum ohne Aussicht ist, eine Majo
rität in der Versammlung und Vertrauen im Lande zu ge
winnen, würde die Aufregung unzweifelhaft zum Ausbruch 
steigern und unendlich traurige, an das Schicksal eines Nach
barstaates erinnernde Folgen für Ew. Majestät Hauptstadt 
und Land nach sich ziehen."

„Ew. Majestät sind von ihren bisherigen Räthen über 
den Zustand des Landes nicht wohl unterrichtet worden, 
wenn man Ihnen diese Gefahr für Thron und Land ver
schwiegen hat. Wir legen daher die eben so ehrfurchtsvolle 
als dringende Bitte an Ew. Majestät Herz, ein Herz, das 
stets für die Wohlfahrt des Landes geschlagen hat, dem 
Lande durch ein volksthümliches Ministerium eine neue Bürg
schaft dafür zu geben, daß Ew. Majestät Absichten, und die 
Wünsche des Volks im Einklang stehen."

Am 2. November begab sich die von der Nationalver
sammlung erwählte Deputation von 21 Mitgliedern aus 
allen Fraktionen der Kammer, an ihrer Spitze der Präsi
dent v. Unruh, nach Potsdam, um diese Adresse dem Kö
nige zu überreichen und ihn über die Lage des Landes zu 
unterrichten.

Die Deputation konnte in Potsdam nur mit Schwie
rigkeit zu einer Audienz gelangen, da der König es nicht 
für konstitutionell hielt, sie ohne Beisein seiner Minister zu 
empfangen. Indessen wurden sie als einzelne Mitglieder 
der Nationalversammlung angenommen. Der König empfing 
ste schweigend. Der Präsident v. Unruh las die Adresse. 
Nachdem er sie gehört, das Blatt entgegengenommen und in 
der Hand zusammengefaltet hatte, war der König im Be- 
griff, sich ohne Antwort zu entfernen. Die Abgeordneten 
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des preußischen Volks waren stumm vor Bestürzung, als der 
Abgeordnete Jacoby einen Schritt hervortrat und den 
König mit den Worten anredete:

„Wir sind nicht allein gesendet um Ew. Majestät diese 
Adresse zu überbringen, sondern auch um Ihnen im Namen 
der Nationalversammlung Aufklärung zu geben über die 
Lage des Landes. Wollen Ew. Majestät uns dazu Ge
hör geben?"

Der König antwortete mit einem strengen und entschie
denen „Nein" und ging; und hier war es, wo Jacoby 
seine vielfach besprochenen Worte dem König zugerufen hat: 
„Es ist das Unglück der Könige, daß sie die Wahrheit nicht 
hören wollen" Worte, die ihm auf der einen Seite so viel 
Verehrung, wie auf der andern Seite Haß und Feindschaft 
erworben haben, Worte, die, meiner Ueberzeugung nach, mehr 
von bewundernswerthem persönlichen Muth, als von tie
fer staatsmänuischer Erkenntniß zeugen.

Die Deputation hatte ihr Ziel nicht erreicht. Auch der 
Versuch den die Abgeordneten Gierte, Kühlwetter 
und Mätzke noch machten, einen günstigeren Bescheid vom 
König zu erzielen, mißlang gänzlich. Aber die Antwort, die 
denselben ertheilt wurde, und die keine Hoffnung auf eine 
friedliche Ausgleichung darbot, blieb Geheimniß; und am 
folgenden Tage gelangte eine königliche Botschaft, an die 
Nationalversammlung, welche mit Bestimmtheit erklärte, daß 
die in der Adresse ausgesprochenen Ansichten und Besorgnisse 
den König nicht bewegen könnten, das Mandat zurückzuzie- 
hen, welches dem Grafen Brandenburg ertheilt worden. Es 
war indessen in dieser königlichen Botschaft zugleich der feste 
Entschluß ausgesprochen, den in Uebereinstimmung mit den
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Wünschen des Volks betretenen konstitutionellen Weg un- 
vcrrückt zu verfolgen, und mit der Hoffnung geschlossen, sich 
auch fernerhin stets im Einklänge mit den Wünschen des 
Volks zu befinden. Mit Rücksicht auf diese Worte glaubte 
man immer noch die Hoffnung nicht aufgeben zu dürfen, 
daß, trotz der im Wesentlichen ablehnenden Antwort, der 
Wunsch der Nationalversammlung, die das Volk zu vertre
ten hatte, in Bezug auf die Bildung eines neuen Ministe
riums erfüllt werden würde. Man hatte um so mehr Grund 
das zu glauben, als man sich des Wortes erinnerte, wel
ches der König am 28. März der Deputation Rheinischer 
Städte gegeben hatte, als sie forderte, daß der Graf Ar- 
nim, der damals auch nicht das Vertrauen des Landes zu 
besitzen schien, aus dem Ministerium scheiden sollte:

„Je bestimmter mein Entschluß, je fester meine Ueber
zeugung von der unerläßlichen Nothwendigkeit ist, mich 
nur mit Räthen zu umgeben, welche von der Volksver
tretung namentlich, das volle Vertrauen derselben genie
ßen, desto mehr liegt es mir ob, auch hierüber die Stimme 
der gesetzlichen Organe entscheiden zu lassen, welche in 
kürzester Frist, zunächst noch auf dem Vereinigten Land
tage, sodann aber unverkennbar durch die neu zu bildende 
Volksvertretung zu vernehmen sein wird."

Der hier so bestimmt ausgesprochene Grundsatz ließ 
immer noch hoffen, daß das einmüthige Votum der Natio
nalversammlung hinreichen werde, um das Mandat, welches 
bisher dem Grafen Brandenburg gegeben war, zurückzuzie- 
hen, oder doch einen Vermittlungsweg aufzusuchen, um den 
Wünschen der Volksvertretung zu entsprechen, ohne gerade 
der, formell vielleicht nicht ganz gerechtfertigten Adresse direkte 
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Folge zu geben. Man erwartete, daß der Graf Branden
burg freiwillig zurücktreten würde, und man wurde in dieser 
Erwartung um so mehr bestärkt, als man von einem Ge
spräch hörte, das zwischen diesem und dem Präsidenten von 
Unruh stattgefunden und eine Verständigung herbeigcsührt 
haben sollte. Es war aber dem nicht also, denn diese Be
sprechung hatte vielmehr mit der Erklärung des Grafen 
Brandenburg geendet, daß er lediglich die Befehle des Kö
nigs auszuführen habe, und als konstitutioneller Minister 
die Regierung zu führen, entschlossen sei. Zu gleicher Zeit 
hatte Grabow den Versuch gemacht eine Vermittelung 
zwischen der Krone und der Nationalversammlung hcrbeizu- 
führen. Er war vor Allem zu diesem Versuch geeignet, nicht 
nur wegen des unbedingten Vertrauens, das von allen Sei
ten in seine Ehrenhaftigkeit und in seine besonnene Mäßi
gung gesetzt wurde, sondern auch weil er wenige Tage vor
her Urlaub genommen, und daher an dem Beschluß vom 
2. November keinen Antheil hatte. Aber auch diese Vermitte
lungsversuche waren vergebens, und am 8. November erschien 
eine Kabinctsordre durch welche der Graf Brandenburg 
znm Minister-Präsidenten, Freiherr von Manteuffel zum 
Minister des Innern, von Ladenberg zum Kultusminister 
und vonStrotha zum Kriegsminister ernannt wurden, wäh
rend die übrigen Ministerien nur interimistisch besetzt waren.

Die Stunde der Entscheidung war gekommen. Die 
letzten schwachen Hoffnungen der Nationalversammlung 
und des Volks, nicht blos von Berlin, sondern von 
ganz Preußen, das sich bis dahin schon mit Entschie
denheit im Sinne der Nationalversammlung ausgespro
chen hatte, warm nicht erfüllt, und statt dessen sollten 
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die bangen Ahnungen sich verwirklichen, die gleich finstern 
Gespenstergestalten als drohende Gerüchte von Mund zu 
Mund getragen wurden.

Am 9. November präsentirte sich das neu gebildete 
Ministerium der Nationalversammlung, und verkündete zu
gleich die königliche Botschaft, daß die Nationalversammlung 
nach Brandenburg verlegt werden sollte, um ihre Berathun
gen vor anarchischen Austritten zu schützen, und daß sie zum 
Zweck der Verlegung bis zum 27. November vertagt wer
den müsse, da die Baulichkeiten in Brandenburg bis jetzt 
nicht hinreichend vorbereitet seien, um die Versammlung auf- 
zunehmen. Es folgte zum Schluß die Aufforderung, die Be
rathung der Nationalversammlung nach geschehener Verle
sung der königlichen Botschaft sofort abzubrechen.

Schweigen folgte dieser Botschaft, die der Schriftfüh
rer der Nationalversammlung verlesen hatte. Der Graf 
Brandenburg ergriff das Wort, wurde aber vom Präsiden
ten von Unruh darauf aufmerksam gemacht, daß ihm das 
Wort nicht ertheilt sei; und zugleich wandte sich dieser an 
die Versammlung mit der Frage, ob sie beschließen wolle die 
Sitzung abzubrechen. Der Ministerpräsident forderte nun 
und erhielt das Wort, um zu erklären, daß die Botschaft 
des Königs den sofortigen Schluß der Berathungen be
fehle. Jede Fortsetzung derselben sei ungesetzlich und er pro- 
testire dagegen im Namen der Krone. Aber der Präsident 
der Nationalversammlung entgegnete: „Die eben verlesene 
Botschaft ist ein ministerieller Akt, und Niemand kann zwei
feln, daß die Vertreter eines Volks von 16 Millionen das 
Recht haben einen ministeriellen Akt zu beurtheilen." So 
Vertrat v. Unruh die Rechte der Nationalversammlung ge
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gen das Ministerium Brandenburg. Die Minister aber 
entfernten sich aus dem Sitzungssaal und ihnen folgten 78 
Mitglieder der Nationalversammlung, die noch so eben das 
Mißtrauensvotum gegen das Ministerium votirt hatten.

Die Zahl der Zurückbleibenden aber war 282, also die 
Nationalversammlung in ihrer weit überwiegenden Majori
tät; und diese, gestützt auf die wohlbegründete Voraussetzung, 
daß die Nationalversammlung eine vereinbarende, also gleich
berechtigte Gewalt mit der Krone sei, faßten nach kurzer 
Berathung fast mit Einstimmgkeit folgende Beschlüsse:

die Nationalversammlung hat für jetzt keine Veran
lassung den Sitz ihrer Berathungen zu verlegen, son
dern wird sie in Berlin fortsetzen.

2) Sie kann der Krone nicht das Recht zugestehen, die 
Nationalversammlung wider ihren Willen zu verlegen, 
zu vertagen oder aufzulösen.

3) Sie erachtet diejenigen verantwortlichen Beamten, 
welche der Krone zur Erlassung der eben verlesenen 
Botschaft gerathen haben, nicht für fähig, die Regie
rung des Landes zu führen. Vielmehr hält sie da
für, daß dieselben schwerer Pflichtverletzung gegen das 
Land und gegen die Versammlung sich schuldig ge
macht haben."

Dies waren die Beschlüsse, welche am 9. November von 
der Nationalversammlung, gegenüber der königlichen Bot
schaft und dem Ministerium Brandenburg, gefaßt wurden, und 
es darf nicht hinzugefügt werden, daß der Bruch nun offen
bar und unzweifelhaft war; daß nun kein Zweifel mehr 
darüber obwalten konnte, daß ein Kampf, wenn auch nicht 
essner Gewalt, aber doch ein Kampf einer Macht gegen die 
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andere, zwischen der Nationalversammlung und der Krone 
zu führen sei, und daß auf dem Wege der Vereinbarung 
die Verfassung nicht zu Stande kommen werde, welche für 
Preußens Wiedergeburt bestimmt war.

Die Maßregeln, welche von Seiten der Regierung, dem 
Beschlusse der Nationalversammlung gegenüber, ergriffen 
wurden, zeigten bald, daß diese ihrerseits fest entschlossen sei, 
auf dem Wege der Gewalt dasjenige durchzuführen, was 
sie für Recht zu halten erklärt hatte. Am 10. November 
rückten große Truppenmassen unter dem Oberbefehl Wrän
get's von verschiedenen Seiten auf Berlin an. Die Na
tionalversammlung hatte sich bereits des Morgens um 5 Uhr 
in ihrem Sitzungslokale eingefunden, die erwarteten Truppen 
marschirten erst in den Nachmittagsstunden in Berlin ein. Mit 
klingendem Spiel zogen sie durch dieselben Straßen hin, in 
denen die verschiedenen Kompagnieen der Bürgerwehr auf
gestellt waren, und salutirten dieselben mit militärischem 
Gruß. Kein Konflikt irgend einer Art kam bei diesem Ein
zug der Truppen vor. Die Bürgerwehr und die Militär
gewalt schauten schweigend und stumm einander ins Auge, 
die Einen, als Vertreter des Volks und der Nationalver
sammlung die Andern, als das Organ der Krone und des 
Ministeriums. Wer zweifelte noch, daß diese widerstreben
den Mächte nicht länger würden nebeneinander bestehen 
können? Vor dem Sitzungshause der Nationalversammlung 
hatten sich auf Verlangen derselben mehrere Bataillone der 
Bürgerwehr aufgestellt, eine zahlreiche, aber ruhige und 
ernste Volksmenge bewegte sich auf dem großen Platze. 
Eine Proklamation des Ministeriums hatte die Beschlüsse 
der Nationalversammlung für rmgiltig, ihre ferneren Be-
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rathungen für ungesetzlich erklärt. An die Bürgerwehr war 
die Aufforderung gerichtet worden, daß sie diese Versamm
lung nicht mehr als Nationalversammlung anerkenncn, und 
ihren Zusammentritt verhindern möge. Aber diese hatte 
eine solche Anfforderung mit Entschiedenheit zurückgewiesen, 
und vielmehr den von der Nationalversammlung geforder
ten Schutz freudig derselben gewährt.

Bedeutende Truppenmassen zu Fuß und zu Pferde rückten 
nun mit vielen Kanonen auf dem Gensdarmsmarkt auf, und 
stellten sich der dort versammelten und keinesweges sehr zahlrei
chen Bürgerwehr gegenüber. Es fand zwischen den beidenKom- 
mandirenden, Wrangel und Rimpler, ein eigenthümliches 
Zwiegespräch statt, in welchem jeder dem andern versicherte, daß 
er zum Schutz der Nationalversammlung hier sei und des
halb den Platz nicht verlassen werde. Als aber von dem 
Präsidenten der Nationalversammlung an den General 
Wrangel die ausdrückliche Versicherung erfolgte, daß 
dieselbe neben der Bürgerwehr keines anderen Schutzes 
bedürfe, da erklärte der Befehlshaber der Truppen, daß 
er von keiner Nationalversammlung und von keinem 
Präsidenten derselben etwas wisse, da dieselbe vertagt 
sei; er kenne nur den Regierungsrath von Unruh, 
und werde von diesem keine Befehle annehmen, viel
mehr werde er in das Gebäude der Nationalversammlung 
von nun an Niemanden mehr hinein, Jeden aber, der 
hinaus wolle, hinaus lassen. In Folge dieser Erklärung 
entschloß sich die Nationalversammlung der offenbar gegen 
sie gerichteten Gewalt zu weichen, und ihren Sitzungssaal 
zu verlassen, ohne daß freilich ein thatsächlicher Angriff erfolgt 
wäre. Sie verließ das Haus, in welchem sie zuletzt getagt 
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Hatte, in feierlichem Zuge. Die Bürgerwehr und das ver
sammelte Volk, das nicht vom Platze gewichen war, schloß 
sich an, und führte sie, ernst aber unzweideutig seine Sym
pathie bezeugend, nach dem Versammlungsorte, den sie für 
sich bestimmte.

Mit diesem Moment war das Maaß und die Weise des 
Kampfes entschieden, der zwischen der National-Versammlung 
rmd der Krone stattsinden sollte, es war dies der Kampf des 
passiven Widerstandes. Die Nationalversammlung war 
im Stande, den aktiven Widerstand hervorzurufen. Sie hätte 
sich mit Gewalt sprengen lassen, und den aktiven Wider
stand derer provoziren können, die herbeigekommen waren, 
nm sie vor einen solchen Attentat zu schützen; sie hätte 
durch einen Aufruf ans Volk in jener Stunde der höchsten 
Aufregung einen blutigen Kampf herbeizusühren vermocht. 
Aber die National-Versammlung hat diesen Kampf nicht 
gewollt, sie hat ihn einige Tage später sogar gewaltsam 
zurückgehalten. Denn sie hatte sich für passiven Widerstand 
entschieden; sie begnügte sich durch Beschlüsse ihr Recht zn 
wahren, Protest einzulegen, und diejenigen negativen Schritte 
zu thun, durch welche sie der Regierung die Durchführung 
ihrer Maaßregeln unmöglich machen zu können glaubte.

Es kann hier nicht der Ort sein, über die Zweck
mäßigkeit dieser Wahl zu entscheiden, die von der National- 
Versammlung getroffen wurde. Daß der passive Widerstand, 
Von einem Volke mit Einmüthigkeit und Konsequenz durch
geführt, jede Willkührherrschaft zu brechen im Stande ist, 
Las ist eine geschichtliche Wahrheit. Ob sich aber die 
National-Versammlung darin getäuscht hat, daß sie dem 
Preußischen Volk diese Einmüthigkeit, diesen Muth der Ne-
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gation zutraute, darüber wird die Geschichte später urtheilen. 
Die Thatsache muß aber festgestellt werden, daß die National- 
Versammlung jeden offenen Kampf vermieden hat, daß sie 
ihn nicht wollte, obwohl sie ihn herbeizuführen unzweifel
haft die Macht hatte.

Die nächsten Tage führten Ereignisse herbei, die immer 
tiefer und tiefer in die Lösung der bisher bestandenen Ver
hältnisse eingriffen. Traurig ist es zu erzählen, wie die 
National-Versammlung selbst, von einem öffentlichen Lokal 
nach dem andern gedrängt, bald hier, bald dort sich ver
sammelte, wie sie vom 10. bis zum 12. im Schützenhause 
tagte, und dort die von der Regierung ausgehenden Maaß
regeln für ungesetzlich, diejenigen, die sich an der Ausfüh
rung derselben betheiligtcn, für Hochverräther gegen das 
Vaterland erklärte, wie sie dann endlich hier gewaltsam ver
trieben und die anwesenden Vicepräsidenten und Schriftfüh
rer mit bewaffneter Hand aus dem Saale entfernt wurden.

Es ist traurig, diese Thatsachen zu erzählen, durch welche 
die National-Versammlung von der idealen Höhe, auf der 
sie bisher gestanden hatte, sich auf das Gebiet eines materiel
len Kampfes herabdrängen ließ, dem sie bei der Position, 
die sie einmal eingenommen hatte, und bei dem rücksichtslo
sen Verfahren der Regierung nicht gewachsen sein konnte.

Am 11. November trat in Berlin eine zweite Maaßregel 
von Seiten der Regierung ins Leben, welche wiederum eine 
tiefe Wunde schnitt in das Herz des Volks —die Auflösung der 
Bürgerwehr. — Die Bürgcrwehr, diese erste thatsächliche Er
rungenschaft, die der 19. März dem Volke gebracht hatte; 
die Berliner Bürgerwehr, von welcher der König selbst, 
wenig Tage nach der Revolution gesagt hatte, daß er sich
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«jemals sicherer gefühlt habe, als unter dem Schutze der
selben; dieselbe Bürgerwehr, an welche noch am 20. Oktober 
folgende Königliche Kabincts-Ordre gerichtet worden war:

„Die Bürgerwehr meiner Haupt- und Residenzstadt Ber- 
„lin hat bet den beklagenswerthen Ereignissen des gestri- 
„gen Tages sich würdig gezeigt ihres Berufs, meines 
„Vertrauens und der Ehre, die ich ihr erzeigte, als ich 
„ihr im März die Waffen in die Hand gab, zur Ver
theidigung des Throns, unsres Gesetzes und der gestör- 
„ten Ordnung. Ich gebe Ihnen auf, der Bürgerwehr 
„meinen vollkommenen Dank dafür in meinem Namen 
„auszusprechen. Ich spreche ihn aus mit dem schönen 
„Gefühl einer erfüllten Hoffnung, eines gerechtfertigten 
„Vertrauens und einer trostreichen Aussicht für die Zu
kunft." --

Diese Bürgerwehr wurde am 11. November aufgelöst, 
weil — sie es verweigert hatte, die National-Versammlung zu 
sprengen. Und diese Zumuthung war an dieselbe gestellt 
worden, nachdem am 17. Oktober der von der National- 
Versammlung gefaßte Beschluß die königliche Zustimmung 
erhalten, daß die Bürgerwehr zum Schutz der verfassungs
mäßigen Freiheit und der gesetzlichen Ordnung berufen sei; 
nachdem dieselbe ihrerseits schon am 9. August und noch 
entschiedener am 6. September es ausgesprochen hatte, daß 
sie die von der National-Versammlung gefaßten Beschlüsse 
als endgiltig ansehe, und sich berufen fühle, dieselbe gegen 
jede Gewalt zu schützen, die etwa gegen sie angewendet wer
den sollte.

Es war ein tief in das Gemüth der Bevölkerung ein- 
greifender Schnitt, als diese Maaßregel der Regierung be
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kannt gemacht wurde. Die Ehre der Bevölkerung war ver
letzt, das Ehrgefühl jedes Einzelnen tief gekränkt. Wenn 
auch die Waffen, welche die Bürgerwehr führte, nicht mit 
großer Würde, nicht mit besonderem Muth und hervorra
gender Tapferkeit geführt worden waren, so waren sie doch 
mit Hingebung geführt worden; und freudig hatte man die 
schweren Opfer gebracht, welche die Führung dieser Waf
fen von dem Bürger forderte. Die Bürgerwehr hatte end
lich das schwerste Opfer gebracht, sich mit diesen Waffen gegen 
die eigenen Mitbürger zu wenden, als es die Aufrechthaltung 
des Gesetzes und die Herstellung der Ruhe forderte. Der 
Dank des Königs war dieser letzten Aufopferung auf dem 
Fuße gefolgt — und nun sollten die so gewonnenen und so 
geführten Waffen aus einem Grunde ihnen genommen wer
den, den wohl Keiner aus der Bürgerwehr für die wahre 
Ursache dieser Schmach halten konnte.

Wer die Nacht vom 11. zum 12. November in Berlin 
anwesend war, wer selbst mit zu Denen gehört hat, die 
Waffen getragen haben, der wird wissen, welche bedenkliche 
Aufregung in jener Nacht allgemein geherrscht hat; und 
sie ist schon oft genug Gegenstand öffentlicher Besprechung 
gewesen. In jener Nacht waren alle Bataillone versam
melt; in allen Bataillonen wurde unter gleicher Aufregung die 
Frage verhandelt, ob die Waffen zurückgegeben werden soll
ten, oder nicht; ob man die Forderung ihrer Abgabe mit 
Gewalt zurückweisen solle, oder nicht. Ueberall wurde der
selbe Beschluß gefaßt, die Waffen nicht abzugeben, sondern 
sie zurückzuhalten, bis sie gewaltsam genommen würden. 
Das war der Beschluß, jener Nacht in allen Straßen und 
an allen öffentlichen Orten Berlins. — Zwei bis drei 
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Tage ist er ausgeführt worden. Als aber wenige Tage 
darauf ein Militair-Picket mit der Trommel an seiner Spitze 
durch die Straßen zog und einen Wagen hinter sich führte, 
auf dem die Waffen aufgeladen werden sollten, da wurden 
diese Waffen von allen Seiten herbei gebracht. Wie viele 
von denen, die vor wenigen Tagen mit so todesmuthiger 
Entschlossenheit gesprochen, jetzt mit so unmännlicher Feig
heit handelten, welche Gründe sie zu einem so auffallenden 
Wechsel ihrer Ansichten und Entschließungen bewogen, wol
len wir nicht untersuchen. Aber die Thatsache kann nicht 
geleugnet werden, es war die Bürgerwehr schnell ent
waffnet, und die Regierung befand sich ohne Kampf 
wieder im Besitz der Waffen, die von der Bevöl
kerung Berlins ehrenvoll gewonnen und ehrenvoll geführt, 
aber nichts weniger als ehrenvoll verloren waren.

Am 12. wurde zugleich der Belagerungszustand über Ber
lin verhängt, obgleich auch nicht die geringste Störung der 
öffentlichen Ordnung stattgefunden — Belagerungszustand im 
mildester Form; allein die Freiheiten und Garantieen, die 
bis jetzt bereits durch das Gesetz vom 6. April festgestellt 
und dem Volke gesichert schienen, waren vernichtet. Die 
Preßfreihcit, und das Versammlungsrecht wurden suspendirt, 
und die bereits zum Gesetz erhobene Habeas-Corpus-Acte, 
obgleich thatsächlich nicht aufgehoben, wurde in keiner Weise 
beobachtet. Denn es herrschte der unbeschränkte Wille der 
Militärgewalt.

Die Beschlüsse der Nationalversammlung, die in ihren 
inprovistrten fast überall gewaltsam gestörten Berathungen 
den Maßregeln der Regierung mit ihren protestirenden und 
anklagenden Erklärungen folgte, wurden von dieser nicht 
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beachtet. Aktiver Widerstand, der von der National-Ver- 
sammlung entschieden zurückgewiesen worden, war nach Ab
lieferung der Waffen natürlich nicht mehr möglich. Eine 
Anklage gegen die Minister war von dem Oberstaatsanwalt 
Sethe zurückgewiesen worden; und so glaubte die National- 
Dersammluug endlich nach langem Zögern, diejenige Maß
regel des passiven Widerstandes beschließen zu müssen, durch 
deren Ausführung das Ministerium entweder von weiterem 
Vorgehen auf seinem Wege zurück, der zu den Maßregeln 
der äußersten Gewalt vorgedrängt werden mußte.

Am l5. November trat die Nationalversammlung im 
Mielentzschen Saal zusammen, um die Steuerverweige
rung zu berathen. Noch schwankte die Entscheidung, ob 
man zu dieser äußersten und nach beiden Seiten hin gefährli
chen Maßregel schreiten sollte, als ein Militär-Piket im Saale 
erschien, um die Versammlung zu sprengen. Auf eine noch 
nicht vollkommen erklärte Weise fand sich das Militär, wie 
es schien um Instruktion zu holen, veranlaßt, den Saal 
wieder zn verlassen, und in dieser kurzen Pause einer freien 
aber aufgeregten Berathung wurde in jener letzten Sitzung 
der National-Versammlung der Steuerverweigerungsbeschluß 
gefaßt, welcher dahin lautete:

daß das Ministerium nicht berechtigt sei, über 
die Staatsgelder zu verfügen, und die Steuern 
zu erheben, so lange die National-Versamm
lung nicht ungestört in Berlin ihre Berathun
gen fortzusetzen vermöge.

Das ist der berühmte, viel besprochene, eben so vielfach 
angefeindete, als vertheidigte Steuerverweigerungsbeschluß, 
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über den wir in Berlin endlich das entscheidende und frei
sprechende Urtheil, der Geschwornen gehört haben.

Dieser Beschluß ist zugleich das Ende der Wirksamkeit 
der National-Versammlung. Wäre er vom Volk zur That 
erhoben worden, so konnte von da ab das Ministerium 
Brandenburg nicht weiter regieren. Er ist nicht zur That 
geworden, daher mußte die National-Versammlung fallen; 
denn das Volk stand nicht mehr mit entschiedenem Willen 
hinter derselben. Wenn auch Tausende von Adressen aus 
allen Theilen des Landes der National-Versammlung zuge
strömt waren, wenn auch Tausende von ermuthigenden und 
drängenden Aufforderungen an dieselbe gelangten, kräftigere 
Maßregeln gegen die Regierung ins Werk zu setzen; wenn auch 
nicht gezweifelt werden kann, daß im Allgemeinen die Stim
mung des Volkes mit höchst überwiegender Majorität für 
die Nationalversammlung war, so hatten doch schon die da
zwischen liegenden Tage des Zögerns, des Hin- und Her- 
wanderns, wenn auch nicht die Sympathie, so doch die Be
geisterung für dieselbe wesentlich vermindert. Um aber einen 
negativen Beschluß wie den der Steuerverweigerung durchzu- 
führen, bedarf es nicht so sehr der Aufregung des Augenblicks, 
des thatkräftigen Muths zum Kampf im Moment, als viel
mehr des festen und beharrlichen Entschlusses, allen Widerwär
tigkeiten, Belästigungen und Gefahren sich auszusetzen, denen 
man bei einer durchgeführten Steuerverweigerung entgegen- 
geht, und denen man überhaupt preisgegeben ist, wenn man 
einer Ausnahmeregierung gegenüber mit Konsequenz nur das 
thut, was gesetzlich ist, oder vielmehr das verweigert, was 
als ungesetzlich erkannt ist.

Es gehört zu solch einem passiven Widerstand ein ein- 
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wüthiges Zusammenwirken des ganzen Volkes, ein muthiges 
Vorangehen Einzelner, überhaupt ein politisch durchgebildetes 
Volk, wie das englische. Das preußische Volk ist ein poli^ 
Lisch reifes, aber eine so vorgeschrittene praktische Durchbildung 
aus dem Gebiet des politischen Lebens, wie sie die Durch
führung einer Steuerverweigerung fordert, besaß das preu
ßische Volk damals noch nicht. Es verließ die National
versammlung, führte ihren Beschluß nicht aus, und mit die
sem Moment war dieselbe gefallen. Die Regierung hatte einen 
vollständigen Sieg errungen, nachdem diese letzte und ent
scheidende Maßregel der ihr allein noch widerstrebenden Na
tionalversammlung verunglückt war.

Die Regierung hatte indessen nur negativ gesiegt; sie 
hatte die Nationalversammlung vernichtet; sie hatte aber auch 
ihrerseits nicht erreicht, was sie sich vorgesetzt hatte, und 
das ist bis jetzt überhaupt das Schicksal der Contrerevolu- 
tion, die in den Oktober- und Novembertagen ihre Fahnen 
entfaltete. Es ist ihr gelungen die Revolution und das 
Volk aus allen Positionen allmählig zu verdrängen, die es 
im Frühling dieses großen Jahres erobert hatte. Aber es 
ist ihr nicht gelungen die alten Zustände wieder herzustellen, 
oder auch nur eine irgend feste Position für die Ausführung 
ihrer Pläne zu gewinnen. Die Contrerevolution hat in diesen 
zwei Jahren Nichts geschaffen, was sie mit einiger Hoffnung als 
ihren bleibenden Besitz bezeichnen könnte; und die Zustände sind 
heute (21. November 1850) auf einen Punkt gelangt, wo alle 
ihre scheinbaren Errungenschaften wieder in Frage stehen.

Die Versammlung in Brandenburg kam nicht zu 
Stande. Der 27. November war der Tag, auf den der 
Zusammentritt derselben angesetzt war, und es hatten sich 
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ungefähr 150 Mitglieder, also keine beschlußfähige Zahl ver
sammelt. Freilich war unter ihnen nun schon Mancher, 
der mit Entschiedenheit gegen das Ministerium Brandenburg 
gestimmt hatte, ja es war ein Mitglied der Adreß-Deputa- 
tion Rintelnals Justizminister ins Ministerium Brandenburg 
eingetreten. Man wartete von einem Tage zum andern 
auf neue Ankömmlinge und berieth bereits über die Einbe
rufung der Stellvertreter, aber zu einem Beschluß konnte 
man nicht gelangen. Inzwischen waren von Frankfurt aus 
Vermittelungsvorschläge versucht worden. Der durch seine Vi
sionen so berühmt gewordene Bassermann hatte am 18. No
vember der deutschen Nationalversammlung seinen Schreckens
bericht über die Zustande in Berlin abgestattct, und diese 
erklärte in Folge dessen den Steuerverweigerungsbeschluß 
für null und nichtig, zugleich aber hatte sie sich dahin aus
gesprochen, daß es dringend wünschenswerth sei, ein anderes 
Ministerium zu ernennen, welches das Vertrauen des Vol
kes genieße. Hergenhahn und Simson waren zu die
sem Zwecke von der Ccntralgcwalt als Ncichskommifsarien 
nach Berlin gesendet, auch Gagern selbst war hier anwe
send, um mit der Krone zu verhandeln. Aber die Regie
rung wies alle diese Anträge mit Entschiedenheit zurück.

Die in Berlin zurückgebliebenen Deputirten aber be
gannen nun ebenfalls zu schwanken; denn sie waren hier 
ohne alle Wirksamkeit und das Volk verlangte nach Ent
scheidung. Endlich entschloß sich ein Theil derselben von der 
Linken, und besonders vom linken Centrum, nach Branden
burg Hinüberzugehen, und unter gewissen Bedingungen an 
den dortigen Berathungen Theil zu nehmen. Etwa 100 Mit
glieder fanden sich am 2. Dezember daselbst ein, und for-
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derten von der Versammlung, da nicht alle Mitglieder ein
geladen waren, daß die Bildung des neuen Präsidiums auf 
2 Tage, also bis zum 4. Dezember, verschoben werden möge. 
Die Majorität, oder der jetzt zur Majorität gewordene Theil 
der Versammlung, zeigte sich aber so nnwillig gegen dies 
Verlangen der neu cingetretenen Mitglieder, daß die aus 
Berlin herübergekommenen Abgeordneten, noch ehe ein Be
schluß gefaßt werden konnte, die Versammlung verließen, 
und diese so wieder beschlußunfähig wurde.

Diese Thatsache war es, auf die sich das Ministerium 
stützte, um endlich den gesetzlich vorgeschriebenen Weg der 
Vereinbarung gänzlich zu erlassen und statt dessen den Weg 
der einseitigen Oktroyirung zu betreten.

Während die Reichskommissarien noch immer auf Grund 
des ihnen gewordenen Auftrags unterhandelten, erschien am 
5. Dezember ein königliches Patent, durch das die Natio
nalversammlung mit welcher jede fernere Verhandlung un
möglich gemacht worden sei, für aufgelöst erklärt, und eine 
Verfassung als Grundgesetz des preußischen Staats prokla- 
mirt wurde. Der Weg der Vereinbarung war verlassen, 
und mit Recht, weil er auf dem Boden der Revolution in 
der That ein unmöglicher ist. Die Krone aber hatte sich 
der mit der Nationalversammlung getheilten Gewalt wieder 
allein bemächtigt, weil diese vom Volke verlassen worden 
war, während jene einen starken Schutz in der Militärge
walt gefunden hatte.

Indessen war auch bei diesem äußersten Schritte noch 
der Schein einer Aufrcchthaltung des Vereinbarungsprinzips 
gewahrt worden, einmal indem die Vorarbeiten und Be
schlüsse der Nationalversammlung, freilich nicht ohne die we
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sentlichsten Veränderungen, zur Grundlage für die Verfas
sung vom 5. Dezember gemacht waren, und dann indem eine 
Revision dieser Verfassung durch die Volksvertretung ver
heißen wuede, die aber freilich in zwei Kammern und unter 
Geltung des absoluten königlichen Veto vollzogen werden 
sollte. —

Es ist bekannt, daß bis zur Revision dieser freisinnigen 
Verfassung fast nur der Oktroyirungsartikel 105 und der 
Belagerungsartikel 108 zur vollen Anwendung kamen, und 
daß die Revision mit der nachträglichen königlichen Botschaft 
nur dazu diente, um alle freisinnigen Bestimmungen daraus 
zu entfernen, die irgendwie an die Nationalversammlung von 
1848 zu erinnern vermochten.

Mit der Auflösung der Nationalversammlung und der 
Proklamation der oktroyirten Verfassung vom 5. Dezember 
ist der erste Abschnitt in der Geschichte der preußischen Re
volution geschlossen.

Wir gehen zur Darstellung der Ereignisse über, mit 
denen dieser Abschnitt in der Geschichte der deutschen Revo
lution überhaupt abschließt.



EiMer Vertrag.

Die deutsche Nationalversammlung 
und die Cinzelregiernngen.

Wie im Frühjahr 1848 die Erhebung des deutschen 
Volkes erst dann zu ihrer vollen Kraftentwickelung gelan
gen konnte, als in den Hauptstädten der beiden mächtigsten 
Einzelstaaten, in Wien und in Berlin, der Sieg der Revolu
tion gesichert, die absolutistischen Regierungen gestürzt und 
der Volkswille zur Geltung gekommen war — so war auch 
im Herbst desselben Jahres die Kraft der deutschen Revolu
tion und des einigen Volkswillens gebrochen, als in eben 
diesen Städten und Staaten die Contrerevolution zum Sieze 
gelangt und es den Regierungen, obwohl unter konstitu
tionellen Formen, gelungen war, den Volkswillen abermals 
zum Schweigen zu bringen und die Vertretungen desselben 
zu zersprengen.

Freilich stand jetzt die Vertretung des gesammten deut
schen Volkes, die National-Versammlung, zu Frankfurt und 
die von ihr geschaffene Centralgewalt, als einheitlicher Aus
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druck dessen, was die Revolution gewollt und verkündigt 
hatte, wie es schien, noch unangetastet und unantastbar da. 
Aber diese National-Versammlung zu Frankfurt hatte sich 
selbst auf eine einsame und verlassene Höhe gestellt, auf der 
sie dem Sturm der Zeiten keinen Widerstand leisten konnte. 
Der Boden, aus dem sie entsprossen war, aus dem sie allein 
ihre Lebenskraft zu schöpfen vermochte, war der Wille und 
die Kraft des Volkes. Weil sie es aber nicht vermocht hatte 
in diesem Boden fest und tief Wurzel zu schlagen, um als ein 
kräftiger selbstständiger Stamm aus ihm empor zu wachsen, 
mußte sie der Schlingpflanze gleich fremde Stütze suchen, 
und streckte daher verlangend ihre Hand nach der schwachen 
und täuschenden Stütze aus, die ihr von den Regierungen 
gereicht wurde.

Sie hatte sich von den Regierungen abhängig gemacht, 
weil sie nicht das Organ des Volkswillens sein wollte. 
Und als sie sich von dieser Abhängigkeit frei machen wollte 
fehlte ihr die Kraft des Volkswillens, dessen sie zur entschei
denden That bedurfte.

Wir wollen es heute versuchen, die Lage und die Wirk
samkeit dieser National-Versammlung nach den September
tagen darzustellen. Wir werden aber hier nicht eines jener 
lebensvollen Bilder vor uns sehen, in welchen das Volk 
selbsthandelnd und kämpfend auftritt, und, selbst besiegt, sich 
noch in seiner Großartigkeit darstellt, sondern wir werden 
uns auf vie Irrwege der diplomatischen Verhandlungen be- 
geben müssen, welche von nun an einen entscheidenden Ein
fluß auf das Schicksal des deutschen Volks ausüben, und 
von denen jetzt leider auch die Verhandlungen der deutschen 
National-Versammlung fast ausschließlich abhängig waren.
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Die Stellung, welche die National-Versammlung ein- 
nahm, war gegeben durch die Ereignisse und Beschlüsse des 
September. Nachdem sit es kund gethan hatte, daß sie 
sich Nicht auf das Volk, sondern allein auf die Regierungen 
stützen wolle, daß sie es zunächst für ihre vornehmliche, ja 
einzige Aufgabe ansehe, das, was sie Anarchie nannte, und 
was in Wahrheit die Revolution war zu bekämpfen, da 
konnte es nicht mehr zweifelhaft sein, daß sie jetzt allein 
stand, und die Sympathie des Volkes nicht mehr für sich 
gewinnen konnte.

Der Oeftreichische Präsident des deutschen Reichsmini- 
steriums, Schmerling, der, vor den Märztagen in Oppo
sition gegen das Metternichsche System, doch die diplomati
schen Künste seiner Schule vollständig sich angeeignet hatte, 
und dem es durch die Revolution gelungen war, sich aus 
einer untergeordneten Stellung zum Präsidialgesandten des 
Bundestages zu erheben; Schmerling, welcher am 12. Juni 
die Machtvollkommenheit dieses Bundestages im Namen 
der Regierungen in die Hände des Reichsverwesers nieder
gelegt hatte, und von diesem zum Präsidenten seines Mini
steriums erhoben worden war, Schmerling, der, nachdem 
er das Reichs - Ministerium niedergelegt, es selbst aus
drücklich ausgesprochen hat, daß er auch als Präsident im 
deutschen Reichsministerium immer zuerst Oestreicher und 
dann Deutscher gewesen ist — er wußte für seine Zwecke diese 
Stellung der National-Versammlung, und diese Lage der 
Verhältnisse vortreffllich zu benutzen. Er wußte die National- 
Versammlung zu veranlassen, daß sie ihm die Mittel lieh, 
um die erstarkende Revolution, besonders in den kleineren 
Staaten Deutschlands niederzuhalten und zu unterdrücken.

25
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Er fand die National-Versammlung um so bereitwilliger, 
ihn in diesem Streben zu unterstützen, als er den Anschein 
nahm, auch den größeren Regierungen gegenüber die Cen
tralgewalt mit Entschiedenheit zu vertreten, und die Be
schlüsse, welche diesen gegenüber von der National-Versamm
lung gefaßt wurden, jederzeit sofort ausführte. Aber wohl
bedacht wendete er niemals diejenigen Mittel an, durch welche 
er hier diesen Beschlüssen Nachdruck zu geben vermochte.

Schmerling, sage ich, verstand es vortrefflich die National- 
Versammlung für seine Pläne und Zwecke zu benutzen. Die 
Versammlung selbst aber hatte sich so sehr von der klaren 
Erkenntniß der bestehenden Verhältnisse entfernt, hatte so 
sehr das richtige Urtheil über ihre eigne Stellung und die 
Lage Deutschlands verloren, daß sie nicht ahnte, welche Ge
fahr für sie selbst und für ihre Aufgabe hereingebrochen sei, 
nachdem in Oestreich und in Preußen die Volksvertretungen 
und mit denselben das Volk selbst von den Regierungen 
unterdrückt worden war. Za, so weit war sie entfernt von 
der richtigen Beurtheilung der Verhältnisse, daß sie vielmehr 
diese Unterdrückung der National-Versammlungen in den 
Einzelstaaten mit einer gewissen Genugthuung begrüßte, in
dem sie darin die Beseitigung eines Hemmnisses zu erkennen 
glaubte das ihrer eigenen unbeschränkten Wirksamkeit bisher 
entgegengetreten war. Denn je mehr in der letzten Zeit 
die Sympathie des Volks der Frankfurter National-Ver
sammlung sich entzogen und besonders der preußischen zu
gewandt hatte, je sichtbarer eine gewisse Rivalität zwischen 
beiden eingetreten war, um so weniger sah man die Demüthi
gung der preußischen National-Versammlung als einen be
sondern Nachtheil für die Gestaltung der allgemeinen deut
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schen Verhältnisse an, in der man nun um s» unbehin
derter glaubte den eignen Weg gehen zu können.

Aber wenn wir es auch nicht leugnen und nicht billi
gen können, daß besonders von der Linken der preußi
schen National-Versammlung nicht selten Anträge gestellt 
wurden, die, wie der Jacsbysche über die Wahl des 
Reichsverwesers, der D'Ester-Waldecksche über die Gültig
keit der Reichsgesetze, der Waldecksche über die Unterstützung 
Wiens und der Philippssche über die Rechte der Provinz 
Posen, das Souverainitätsrecht der deutschen National-Ver
sammlung in Zweifel stellten, und daher ihre Machtvoll
kommenheit erschüttern mußten, so durften doch diese verein
zelten Erscheinungen jene allgemeine Vertretung des deut
schen Volks nicht verkennen lassen, daß ihre eigene Wirk
samkeit von dem Moment an eine bedeutungslose sein müsse, 
in dem es den Einzelregierungen gelungen war, dem Willen 
des Volks und seiner Vertreter sich mit Erfolg entgegenzu- 
siellen. Dies schien aber die deutsche Nationalversammlung 
nicht zu erkennen, da sie, ohne den kräftigsten und rechtzeiti
gen Widerstand zu leisten, die Wiener Revolution durch östrei
chische und slavische Kriegsheere unterdrücken, und es dahin 
kommen ließ, daß ein Abgeordneter der deutschen National
versammlung, Robert Blum, durch Windischgrätz er
schossen wurde. Und sie hat ihre Stellung nnd ihre Pflich
ten in noch höherem Maaße verkannt, als sie es ferner ge
schehen ließ, daß in Preußen die bekannten Maaßregeln er
griffen wurden, durch welche die Revolution in ihren Grund
lagen erschüttert werden mußte.

Nachträglich freilich versuchte sie sich zu ermannen; 
nachträglich faßte sie Beschlüsse, durch welche sie alles Ge

25*
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schehene wieder gut zu machen glaubte. Denn auch den Re
gierungen gegenüber befand sie sich in dem sonderbaren Wahn, 
zu glauben, daß ohne Weiteres mit ihren Beschlüssen auch 
die Ausführung derselben gesichert wäre. So wurde am 
3. November in Bezug auf die östreichischen Wirren von der 
Frankfurter Nationalversammlung beschlossen: „daß die 
Reichsregierung das Ansehen und die Anerkennung der deut
schen Centralgewalt überall zur vollen Geltung zu bringen, 
die Interessen Deutschlands in Oestreich überall zu schützen 
und ihren vollen Einfluß aufzubieten habe, um die fernere 
Entwicklung der östreichischen Wirren auf unblutigem und 
friedlichem Wege herbeizuführen, in jedem Falle aber die in 
den Monaten März und Mai dem östreichischen Volke zu
gestandenen Rechte und Freiheiten gegen alle Angriffe in 
Schutz zu nehmen." Es wurde gefordert, daß zu diesem 
Zweck sofort ein neuer Reichskommissar mit ausreichen
der Vollmacht nach Wien entsendet werde; und Schmerling 
ernannte auch bereitwillig einen solchen in dem Fürsten von 
Leiningcn. Aber wir haben niemals gehört, daß der Fürst 
von Leiningen als Reichskommissarius nach Wien gekommen 
wäre, daß er die Rechte und Freiheiten des östreichischen 
Volks geschützt, die Interessen Deutschlands und das An
sehen der Centralgewalt in Oestreich gewahrt hätte. Die 
Nationalversammlung aber glaubte mit dem Beschlusse das 
Ihrige gethan zu haben, und überließ das Uebrige den Re
gierungen.

Ein noch viel energischer Beschluß wurde am 16. No
vember gefaßt, als die Nachricht von der mörderischen Hin
richtung Robert Blum's nach Frankfurt gelangt war. 
Die Entrüstung der Nationalversammlung war eine außer
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ordentliche; sie schleuderte der östreichischen Regierung einen 
energischen Protest entgegen und forderte, daß die mittelbar 
oder unmittelbar Schuldigen von der Centralgewalt sofort 
zur Untersuchung und zur Strafe gezogen würden. Wir 
haben ebenfalls nicht gehört, daß von der Centralgewalt 
Schritte geschehen wären, um Windischgrätz, den unmittelba
ren Urheber jener Hinrichtung, zur Untersuchung und zur 
Strafe zu ziehen. Die Nationalversammlung aber hat sich 
auch hierbei mit ihrem Beschlusse begnügt, und auf die Aus
führung desselben stillschweigend verzichtet. In ähnlicher 
Weise versuchte sie der preußischen Novemberregierung 
durch ihre Beschlüsse gegenüber zu treten. Freilich, so lange 
der Kampf zwischen Nationalversammlung und Regierung 
noch unentschieden war, nahm man sich wohl in Acht, Etwas 
gegen diese zu beschließen, denn die Regierung mußte vor 
Allem stark sein, ihre Zwecke durchzusetzen. Als aber die 
Nationalversammlung gesprengt, der Belagerungszustand 
proklamirt, die Ruhe in jeder Weise gesichert war, da be
schloß man am 14. November die preußische Regierung auf- 
zufordern, „daß sie die Verlegung der Nationalversammlung 
zurücknehme, sobald ausreichende Maßregeln getroffen seien, 
um die Würde und Freiheit der Versammlung sicher zu 
stellen" und erachtete es zugleich für nothwendig, daß die Krone 
sich mit einem Ministerium umgebe, welches das Vertrauen 
des Volkes genieße und die Besorgnisse vor reaktionären 
Bestrebungen und Beeinträchtigung der Volksfreiheiten zu be
seitigen im Stande sei. Ein ähnlicher Antrag wurde etwa 
8 Tage später wiederholt, aber zu gleicher Zeit die Steuer
verweigerung als null und nichtig erklärt. Diese Beschlüsse 
wurden natürlich von der preußischen Regierung voll
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kommen gleichgültig ausgenommen. Die Reichskommissarien, 
die nach Berlin entsendet waren, wurden kaum gehört, und 
die Regierung hielt es nicht einmal der Mühe werth, sie 
von ihren Beschlüssen und Absichten in Kenntniß zu setzen, 
so daß sie die Verfassung vom 5. Dezember aus den Zei
tungen kennen lernten, obgleich sie noch am Abend vorher 
mit dem Ministerium verhandelt hatten. Die deutsche Na
tionalversammlung zu Frankfurt schien aber dessen ungeach
tet nicht zu erkennen, daß sie bereits zu einem Schatten
dasein herabgesunken war, dem keine Bedeutung und keine 
Macht mehr innewohnte

Nachdem nun durch die erfolgreiche Thätigkeit der Re
gierungen die äußere Ruhe hergestellt, die Besorgniß vor 
der vielgesürchteten Anarchie beseitigt war, glaubte die Na
tionalversammlung nun ihre Thätigkeit ungestört auf die 
Neugestaltung Deutschlands durch Begründung des Ver
fassungswerkes wenden zu können, indem sie auch hier sich 
dem Wahne hingab, sie dürfe nur Beschlüsse fassen, die mit 
Majorität gefaßten Beschlüsse proklamiren, und das Werk 
der Neugestaltung Deutschlands sei vollendet. Sie ahnte 
nicht, daß man sie nur Beschlüsse sassen ließ, um den Ver
trauenden noch eine Hoffnung zu gewähren, und diese gegen 
die gestürzte Volkspartei zu benutzen, bis man stark genug 
sein würde, sich auch ihrer zu entledigen, und das vollendete 
Derfassungswerk dann ohne Weiteres zu beseitigen

Mit außerordentlicher Kraftanstrengung, mit einem un
gewöhnlichen Aufwande von Rednerkunst und politischer 
Wissenschaft hatte die Nationalversammlung bereits die deut
schen Grundrechte in der ersten Berathung vollendet. In 
den November- und Dezembertagen fand die zweite Be
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rathung derselben statt, und am 21. Dezember wurden sie 
definitiv angenommen. Mit großer Entschiedenheit hatte 
die Nationalversammlung den Antrag zurückgewiesen, daß 
man diese Grundrechte, bevor sie proklamirt würden, den Re
gierungen zu ihrer Beurtheilung vorlegen möge. Denn sie 
wankte und schwankte nicht in der Ueberzeugung, daß sie 
eine souveräne Versammlung, daß ihre Beschlüsse für die 
ganze deutsche Nation Gesetz seien. Gagern hatte dies 
verkündigt, als er die Nationalversammlung eröffnete, und 
in der That am 28. Dezember wurden die Grundrechte ohne 
Weiteres als Grundgesetz des gesammten deutschen Volkes 
in dem Reichsgesetzblatte proklamirt, und nach dem Gesetz 
vom 28. September hatte jedes im Neichsgesetzblatt prokla- 
mirte Gesetz eo ipso in allen einzelnen Staaten Deutschlands 
Gesetzeskraft. Diese Grundrechte, die vielleicht in der Ge
schichte Deutschlands noch einmal eine Rolle zu spielen be
stimmt sind, geben durch ihren Inhalt den Beweis, daß die 
Versammlung zu Frankfurt in der Theorie dem angebornen 
Freiheitsrecht des Individuums seine volle Geltung! ge
währte, während sie den thatsächlichen momentanen Freiheits
bestrebungen des Volkes überall hemmend entgegentrat. Die 
Grundrechte vom 28. Dezember sichern ebenso sehr die Frei
heit jedes Einzelnen, wie die Verfassung vom 28. März die 
Einheit und die Selbstbestimmung der Nation sicherte. Und 
die einfache Proklamirung dieser Grundrechte, im guten 
Glauben, daß durch dieselbe das Recht jedes Deutschen nun 
unwiderruflich gesichert sei, zeugt von dem sorglosen Ver
trauen, das die Nationalversammlung noch immer zu ihrer 
eignen Machtvollkommenheit und zu dem guten Willen der 
Regierungen hegte. Aber diese Grundrechte sind zwar in 
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den kleinern Staaten bis zu Württemberg hinauf, als Landes
gesetz proklamirt worden, aber auch da niemals zur wirkli
chen Geltung gekommen. Die Regierungen der größeren 
Staaten aber haben unter allerlei Vorwänden diese Grund
rechte niemals proklamirt, es ist auch der Gedanke nicht ge
faßt worden, daß sie dessen ungeachtet in ihrem Gebiet Gil- 
tigkeit haben sollten, weil sie von der Nationalversammlung 
und der Centralgewalt als allgemeine deutsche Gesetze ver
kündigt waren. Gegenwärtig scheinen dieselben in ganz 
Deutschland vergessen; doch wir geben die Hoffnung nicht 
auf, daß sie noch einmal zu einem lebenskräftigen Dasein 
erstehen werden.

So war die Frankfurter Nationalversammlung in ihrer 
isolirten Stellung in einem gewissen Rausche darüber befan
gen, was sie konnte, was sie sollte und durfte. Endlich sollte 
aber die Zeit kommen, wo sie aus diesem Wahn auf eine 
etwas unsanfte Weise aufgerüttelt wurde. Acht Monate 
waren mit der Bildung der Centralgewalt, mit der Berathung 
über die Grundrechte u. s. w. vergangen. Endlich am 
20. Oktober war die Nationalversammlung dahin gelangt, 
die Berathung über die deutsche Verfassung und die Ge
staltung des neu zu bildenden deutschen Reiches zu beginnen. 
Die Vorberathungen, die darüber stattgefunden, waren in 
der That auf eine sehr gründliche und gelehrte Weise ge
führt worden. Es war von der Theorie ein vollständiges 
Gebäude aufgerichtet, das, wenn es mit starker Hand aufge
führt worden wäre, in Wahrheit geeignet war, ein starkes, 
in sich einiges und abgeschlossenes Deutschland in sich zu 
fassen. Aber wie gesagt, die Mittel waren nicht vorhanden, 
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um das zur That zu machen, was man in Paragraphen 
neben einander zu stellen, wohl verstanden hatte.

Gleich die ersten beiden Bestimmungen gaben Zeugniß 
dafür, daß in der Theorie die Nationalversammlung fest 
entschlossen war, ein starkes und mächtiges, besonders aber 
ein in sich einiges und geschlossenes deutsches Reich zu grün
den. Es wurde nämlich in dem ersten und zweiten Para
graphen über den Umfang und die Gestaltung des Reiches 
scstgestellt:

„Kein Theil Deutschlands darf mit nichtdeutschen Lan- 
„den zu einem Staate vereinigt sein. Hat ein deutsches 
„Land mit einem nichtdeutschen Lande dasselbe Staats- 
„oberhaupt, so ist das Verhältniß zwischen beiden Ländern 
„nach den Grundsätzen der reinen Personalunion zu 
„ordnen.

Das war einer der durchgreifendsten Beschlüsse für die 
zukünftige Gestaltung Deutschlands. Deutschland; denn der 
deutsche Bund hatte bisher an dem Uebelstand gelitten, daß 
der bedeutendste und umfangreichste Staat desselben, Oest
reich, nur mit dem kleinsten Theile deutsch war und zu 
Deutschland gehörte, daß dieser aber seine ganze, außerhalb 
Deutschlands ruhende Macht und seine großentheils undeut- 
schen Interessen in Deutschland geltend machte. Wenn aber 
das neuzubegründende deutsche Reich eine starke, in sich feste 
Einheit bilden sollte, so mußte dahin gewirkt werden, daß 
es vollkommen selbstständig, und ohne irgend einen mitwir
kenden Einfluß von Außen sich gestalten und entwickeln konnte.

Dieser Beschluß war also wesentlich gegen Oestreich 
gerichtet. Und wenn derselbe zur Geltung kam, mußte dies 
sich in der Nothwendigkeit sehen, entweder seinen Hauptsitz in 
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Deutschland zu behalten und die übrigen ihm ungehörigen 
Staatsgebiete nur als mit der Kaiserlichen Familie verbun
dene, aber nicht mit dem Staate vereinte Glieder anzuse- 
hen, oder es mußte umgekehrt den Schwerpunkt des Staa
tes in die außer-deutschen Länder verlegen, und für die 
deutschen Provinzen nur diese lose Verbindung der Perso
nalunion begründen, während sie in dem deutschen Central- 
siaat den eigentlichen Mittelpunkt ihres politischen Daseins 
finden sollten. Der genannte Verfassungsparagraph wurde 
angenommen, obwohl Gagern selbst schon damals gegen 
denselben aufgetreten war, und einen besonderen Zusatz 
in Bezug auf die Verhältnisse Oestreichs beantragt hatte, 
welcher Oestreich gewissermaßen von der politischer Einheit 
Deutschlands auszuschließen und mit seinem Gesammtstaat 
in ein volksrechtliches Verhältniß zu dem neuen deutschen 
Reich zu bringen bestimmt war. Am 27. Oktober war die
ser wichtige Beschluß gefaßt worden, und Oestreich befand 
sich damals nicht in der Lage demselben gegenüber treten 
zu können. Die östreichische Regierung hatte aber von der 
frühesten Zeit an ihre Stellung der Nationalversammlung 
gegenüber mit Bestimmtheit genommen, und bereits am 
17. April erklärt, daß sie alle Beschlüsse, welche die Natio
nalversammlung fassen würde, ohne ihre Zustimmung für 
Oestreich nicht als bindend erachte. Sie hatte diese Stellung 
auch später nicht aufgegeben, und es war wahrlich kein Grund 
vorhanden, zu glauben, daß sie sich dieser Bestimmung einer 
zukünftigen deutschen Reichsverfassung freiwillig fügen werde. 
Aber die Nationalversammlung war einmal in dem guten 
Glauben, es bedürfe nur ihrer Beschlüsse, um auch ihrer 
Verwirklichung gewiß zu sein. Und so sorglos gab sie sich 
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diesem täuschenden Wahne hin, daß sie es nicht einmal sür 
nöthig erachtete, gegen diese Erklärung der östreichischen Re
gierung, die so offenbar ihrer ganzen Aufgabe Gefahr drohte, 
rechtzeitig irgend eine Maßregel zu ergreifen, oder auch 
nur die Mitwirkung der östreichischen Deputirten an dem 
Verfassungswerk von der^ Zurücknahme jener Erklärung ab
hängig zu machen.

Als aber die östreichische Regierung nach Besiegung 
der Wiener Revolution sich wieder zur Macht gekommen sah, 
oder gekommen glaubte, als Kaiser Ferdinand die Krone 
niedergelegt, und sie dem, wie es schien zu kräftigerem Han
deln entschlossenen Franz Joseph übertragen, und dieser das 
entschieden unitarische Ministerium Schwarzenberg-Bach 
an die Spitze der Staatsgeschäfte berufen hatte, so schien 
es in Wien Zeit, auch der Nationalversammlung zu Frank
furt einen Beweis davon zu geben, daß man in Oestreich 
keinesweges gesonnen sei, sich in dieser Weise Gesetze vor
schreiben zu lassen, die der einheitlichen Existenz des östrei
chischen Staates Gefahr drohten. Ein sehr bestimmter Be
weis von diesem Beschluß Oestreichs, seine volle Selbststän- 
digkeit, der deutschen Nationalversammlung und ihren Be
schlüssen gegenüber, zu wahren, wurde in dem bekannten Pro
gramm des Schwarzcnbergeschen Ministeriums, gegeben, 
welches am 27. November der zu Kremsier versammelten 
östreichischen Nationalversammlung vorgelegt wurde.

Der Schluß dieses Programms, welches von der höch
sten Wichtigkeit sür die weitere Entwicklung Deutschlands 
wurde, lautete folgendermaßen:

„Das große Werk, welches uns im Einverständniß mit 
den Völkern obliegt, ist die Begründung eines neuen Bun
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des, der alle Lande und Stämme der Monarchie zu einem 
großen Staatskörper vereinigen soll. Dieser Standpunkt 
zeigt zugleich den Weg, welchen das Ministerium in der 
deutschen Frage verfolgen wird. Nicht in dem Zerreißen 
der Monarchie liegt die Größe, nicht in ihrer Schwächung 
die Kräftigung Deutschlands. Oestreichs Fortbestand in 
staatlicher Einheit ist ein deutsches, wie ein europäisches 
Bedürfniß. Von dieser Ueberzeugung durchdrungen, sehen 
wir der natürlichen Entwicklung des noch nicht vollende
ten Umgestaltungsprozefses entgegen. Erst wenn das ver
jüngte Oestreich und das verjüngte Deutschland zu neuen 
und festen Formen gelangt sind, wird es möglich sein, 
ihre gegenseitigen Beziehungen staatlich zu bestimmen. 
Bis dahin wird Oestreich fortfahren, seine Bundespflich
ten treulich zu erfüllen. In allen äußeren Beziehungen 
des Reichs werden wir die Würde und die Interessen 
Oestreichs zu wahren wissen, um keinen beirrenden Ein
fluß von Außen auf die unabhängige Gestaltung unserer 
inneren Verhältnisse zuzulassen."

Mit diesem Progamm hatte die östreichische Regierung 
die Bahn genau bezeichnet, die sie seitdem mit anerkennens- 
werther Consequenz in der deutschen Frage eingehalten hat. 
Die Aufgabe derselben war von nun an, vor Allem eine 
starke Einheit des östreichischen Staatsganzen zu schaffen. 
Alle Kraft wurde dahin gerichtet, die Sonderstellung, die 
Selbständigkeit der einzelnen Provinzen und Kronländer 
Oestreichs zu beschränken, und sie vielmehr alle zu Gliedern 
eines großen eng mit einander verbundenen Ganzen zu ver
schmelzen; und das war offenbar der absolute Gegensatz 
dessen, was die Frankfurter Nationalversammlung in Bezug 
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auf das Verhältniß Oestreichs zur künftigen Gestaltung 
Deutschlands beschlossen hatte. Die östreichische Regie
rung glaubte daher mit voller Entschiedenheit den Absichten 
derselben entgegentreten zu müssen, und es konnte über ihre 
Absichten kein Zweifel mehr obwalten, als sie erklärte, sie 
werde keinen beirrenden Einfluß von Außen auf die unab
hängige Gestaltung der inneren Verhältnisse Oestreichs zu
lassen. Eine fernere Bestätigung dieser feindseligen Stellung 
Oestreichs gegen die Nationalversammlung mußte in der 
Verweigerung der dortigen Regierung erkannt werden, die 
ausgeschriebenen Beiträge zur Reichsmanne zu zahlen und 
die als Reichsgesetz verkündete deutsche Wechselordnung für 
Oestreich anzuerkennen.

Der Konflikt zwischen der Nationalversammlung und 
einem der mächtigsten deutschen Staaten lag offen am Tage; 
die souveraine Machtvollkommenheit der allgemeinen deutschen 
Volksvertretung, über die künftige Gestaltung Deutschlands 
zu entscheiden, war von Oestreich offenbar verläugnet worden. 
Die Regierung eines Einzelstaates nahm für ihr Theil das 
Recht der letzten Entscheidung in Anspruch, und das ganze 
Lerfassungswerk, wie es aus den Berathungen der Natio
nalversammlung hervorgehen sollte, war in Frage gestellt.

In der Nationalversammlung erkannte man endlich die 
drohende Gefahr; in den Parteiversammlungen entstand so
fort eine höchst eigenthümliche Bewegung, die auf eine be
deutende Krisis innerhalb der Versammlung hindeutete. 
Römer, der Ministerpräsident in Stuttgart, stellte am 12. 
Dezember an den Präsidenten des Reichsministeriums die 
Frage, wie er sich denn dem Programm von Kremsier gegen
über verhalten wolle, und Schmerling, der sich zum ersten 
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Male von der Nothwendigkeit überrascht sah, zwischen Oestreich 
und Deutschland zu wählen, wußte im Augenblick keine bestimmte 
Erklärung abzugeben. In den Parteiversammlungen des 
Centrums, an dessen Spitze Gagern stand, wurde die ernste 
Frage aufgeworfen, welche Stellung die Nationalversammlung, 
Angesichts dieses Progamms, gegen die östreichische Regie
rung einzunehmen habe, und ob Oestreich bei der Aufrecht
haltung desselben überhaupt ein Glied des neu zu gestaltenden 
Deutschlands werden könne. Es wurde zu gleicher Zeit 
der Zweifel angeregt, ob es wohl statthaft sei, daß, während 
man östreichische und deutsche Interessen so entschieden gegen
über stelle, die deutsche Central-Regierung nicht nur durch 
einen Oestreichischen Prinzen vertreten, sondern auch durch 
einen Oestreichischen Ministerpräsidenten geleitet werde. 
Schmerling hatte, wie jene Partei meinte, durch Unterdrückung 
der Anarchie sich um Deutschland unendliche Verdienste er
worben, aber jetzt, wo es galt, die Neugestaltung Deutschlands 
ins Leben zu rufen, unbekümmert um die Sonderinteressen 
Oestreichs und wenn es sein mußte, im offenen Kampf gegen 
die Tendenzen seiner Regierung, jetzt konnte man einen 
östreichischen Minister-Präsidenten nicht länger an der Spitze 
Deutschlands sehen.

Die Centrumspartei, welche die Majorität bildete, agirte 
daher von jetzt ab entschieden dafür, endlich ihren Meister 
und Herrn, Heinrich v. Gagern, von dem Präsidium der 
Nationalversammlung auf den Präsidentenstuhl des Reichs
ministeriums zu erheben.' Schmerling erkannte die Schwie
rigkeit seiner Lage, da er das Programm von Kremsier als 
Obstreicher nicht verleugnen, als Reichsminister nicht aner
kennen konnte. Er hoffte Zeit, und damit Alles für Oestreich 



— 399 —

zu gewinnen, wenn es gelang, die Nationalversammlung zu 
Unterhandlungen mit der östreichischen Regierung zu bewe
gen; durfte aber nicht hoffen, daß man ihm die unmittel
bare Leitung dieser Verhandlungen anvertrauen werde, 
und machte daher den Versuch, Gagern als Minister der 
Auswärtigen in sein Ministerium zu ziehen, und diesem, 
natürlich unter seinen Einfluß, die Leitung der gewünschten 
Verhandlungen zu übertragen. Indessen so verblendet waren 
selbst diese immer vertrauenden Mitglieder der Centrums
partei nicht, daß sie nicht jetzt endlich die Intriguen zu 
durchschauen begannen, mit welchen Schmerling seit dem Be
ginn seiner Wirksamkeit die Interessen Oestreichs überall 
vorangestellt hatte; und daher sah sich dieser genöthigt, das 
Ministerium freiwillig niederzulegen, ohne daß eine Abstim
mung in der Nationalversammlung ihn dazu veranlaßt hätte. 
Die übrigen Minister folgten ihrem Präsidenten.

Am 16. wurde an seine Stelle Gagern zum Präsi
denten des Reichsministeriums erhoben, und somit schien für 
die Wirksamkeit der Nationalversammlung eine neue Epoche 
zu beginnen. Eins der Mitglieder ihrer Centrumspartei 
sagt stolz und befriedigt: Es war unserer Partei bis jetzt 
gelungen, die Anarchie niederzuhalten; es galt nun den Kampf 
mit diplomatischen Unterhandlungen." Wir würden das 
anders ausdrücken: Nachdem es der Nationalversammlung 
gelungen war, die Kraft der Revolution und des Volks 
zu brechen, versuchte sie es vergebens sich gegen die Diplo
matie zu richten, der sie sehr bald unterliegen mußte.

Gagern trat ins Ministerium und am 18. Dezember 
legte er ein Programm vor, mit welchem er nun, den östrei- 
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chischcn Wirren gegenüber, die Leitung der deutschen Ange
legenheiten zu übernehmen gedachte. Die Idee, welche Gagern 
jetzt in Bezug auf Oestreich zu verfolgen beabsichtigte, war die
selbe, die er bei Beschlußnahme über die erwähnten §§. 1 u. 2 
der Verfassung dargelegt hatte. Sein Gedanke war von 
Anbeginn der gewesen, es könne Oestreich, vermöge seiner 
eigenthümlichen Gestaltung, unmöglich in gleicher Weise wie 
die übrigen deutschen Staaten als ein organisches Glied 
in den einheitlichen deutschen Bundesstaat eintreten; es müsse 
vielmehr ein besonderes Verhältniß zu diesem neu gestalte
ten Deutschland eingehen, und dieser daher zunächst nur durch 
die übrigen Glieder Deutschlands dargestellt werden. Es 
versteht sich von selbst, daß an der Spitze dieses Bundes
staates, nach Ausschluß Oestreich, nur Preußen treten sollte. 
Das war Gagerns Absicht von Anbeginn; aber er wollte 
Oestreich nicht ausgeschlossen sehen, in dem Sinne, daß die 
Verbindung dieses Reiches mit Deutschland ganz aufhöre, 
sondern er wollte vielmehr ein engeres staatenbündliches 
Verhältniß zwischen dem Gesammtstaate Oestreich und dem 
nun freilich kleineren deutschen Gesammtstaate begründen, 
und auf diese Weise die beiden einheitlich gestalteten Bun
desstaaten, Deutschland und Oestreich, zu einem mächtigen, 
mitteleuropäischen Staatenbund verbinden.

Das war das Programm Gagerns vom 18. Dezem
ber, aus dem wir seiner hohen Wichtigkeit wegen, die es für 
die fernere Entwicklung des deutschen Verfassungswerks ge
wonnen hat, den wichtigsten Passus wörtlich wiedergeben:

1) Bei der Natur der Verbindung Oestreichs mit außer- 
deutschen Länder beschränkt sich für jetzt und während des 
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Provisoriums die Pflicht der Reichsgewalt darauf, das be
stehende Bundcsverhältniß Oestreichs zu Deutschland im 
Allgemeinen zu erhalten. Es ist aber das Sonderverhält- 
niß Oestreichs anzuerkennen, wonach es anspricht, in den zu 
errichtenden deutschen Bundesstaat unter Bedingungen, welche 
die staatliche Verbindung der deutschen mit den nichtdeutschen 
östreichischen Bundestheilen alteriren, nicht einzutreten.

2. Oestreich wird also nach den bis jetzt durch die 
Nationalversammlung gefaßten Beschlüssen, wodurch die Na
tur des Bundesstaats bestimmt worden ist, als in den zu 
errichtenden deutschen Bundesstaat nicht eintretend zu be
trachten sein.

3. Oestreichs Unionsverhältnitz zu Deutschland mittelst 
einer besondern Unionsakte zu ordnen, und darin alle die 
verwandschaftlichen, geistigen, politischen und materiellen Be
dürfnisse nach Möglichkeit zu befriedigen, welche Deutschland 
und Oestreich von jeher verbunden haben und in gesteigertem 
Maße verbinden können, bleibt der nächsten Zukunft Vor
behalten.

4. Da Oestreich zu dem von der provisorischen Central
gewalt repräsentirten Deutschland zwar in einem unauflös
lichen Bunde steht, in den Bundesstaat aber nicht eintritt, 
so ist die Verständigung über alle gegenseitigen sowohl be
reits bestehenden als künftigen Bundespflichten und Rechte 
auf gesandtschastlichem Wege einzuleiten und zu unterhalten.

5. Die Verfassung des deutschen Bundesstaats, deren 
beschleunigte Beendigung zwar im beiderseitigen Interesse 
liegt, kann jedoch nicht Gegenstand der Unterhandlung mit 
Oestreich sein.

Dieses Programm, das auch noch dadurch eine beson
26



— 402 —

dere Bedeutung gewonnen hat, daß es zugleich das Programm 
der preußischen Regierung war und in gewissem Sinne wenn 
auch mit verändertem Ausgangspunkte auch an den Unions
bestrebungen derselben sestgehalten wurde, ward nach einem 
ernsten Kampfe der Linken gegen dasselbe in der National
versammlung angenommen. Es ist nicht durchgeführt worden, 
ja es scheint in diesem Augenblick (13. November 1850) 
fast als ob das grade Gegentheil desselben, das Ausschließen 
Preußens und die Aufnahme Gesammtöstreichs, mehr Aus
sicht auf seine Verwirklichung hätte. Aber weil das Programm 
auch noch gegenwärtig das Ideal einer großen deutschen Partei 
ist, mag es uns gestattet sein einen Blick auf die Bedeutung 
desselben zu werfen. Wir wenigstens müssen es bezweifeln 
ob seine Ausführung zum Heil und Glück Deutschlands und 
der deutschen Nation hätte führen können; vielmehr war mit 
demselben schon damals nothwendiger Weise die Saat der 
Zwietracht und der Zerrissenheit in die deutsche Nationalver
sammlung und in die fernere Entwickelung des Verfassungs
werkes und der Neugestaltung Deutschlands hineingeworfen, 
denn es konnte in Wahrheit Niemand durch dasselbe be
friedigt sein.

Die ursprüngliche Forderung der deutschen Revolution 
von 1848 war, alle Deutschen, sämmtliche Gebiete des deut
schen Staates, alle Glieder der deutschen Nation zu einer 
starken und kräftigen Einheit zu verbinden, die politische 
Freiheit und die nationale Selbstständigkeit Deutschlands zu 
begründen und ihm nach Außen die Macht wiedcrzugeben 
die einer Nation von 40 Millionen gebührt. Konnte diese 
Forderung der Revolution sich erfüllen wenn aus der Mitte 
dieser deutschen Nation, man kann sagen, aus dem Herzen
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derselben, ein so bedeutendes Glied von mehr als 10 Millionen 
Vollständig und in der Weise herausgerissen wurde? daß diese 
nicht nur von der Einheit mit dem übrigen Deutschland gelöst, 
sondern zugleich der Einheit mit nichtdeutschen Staaten und 
Stämmen preis gegeben wurden? Konnte dieser Verlust, 
den die deutsche Nation durch eine solche Theilung Deutsch
lands erleiden mußte, dadurch ersetzt werden, daß dieses 
halbe und zerrissene Deutschland nun zu diesem ganzen und 
einigen Oestreich in ein engeres Bundes-Verhältniß trat? 
Es war dadurch keinesweges das deutsche Gebiet und die 
deutsche Bevölkerung Oestreichs davor gesichert, daß sie den 
außerdeutschen Interessen unterliegen müßten, wie ja schon 
in der Nationalversammlung zu Wien und Kremsier sichere 
Aussicht dazu vorhanden war. Man gab also, um Oestreichs 
Einheit zu retten, die Einheit Deutschlands, um sich der 
Oestreichischen Regierung zu fügen, 10 Millionen Deutsche 
als Preis dahin.

Man that aber mehr. Man kann aus Deutschland 
diese 10 Millionen Deutsche nicht herausreißen, ohne das 
Verhältniß der übrigen Glieder Deutschlands zu einander 
wesentlich zu alteriren. Man schuf ein künstliches und unna
türliches Uebergewicht des deutschen Nordens über den deut
schen Süden, denn die östreichische deutsche Bevölkerung 
bildet den bedeutendsten Theil der süddeutschen Stämme. 
Die organische Einheit der deutschen Nation kann und soll 
gegenwärtig nicht dadurch geschaffen werden, daß ein ein
ziges politisches oder nationales ja selbst religiöses Element 
zum absolut herrschenden erhoben wird, sondern das eben 
muß die Bedeutung an der Theilnahme der gesammten Na
tion, an der Gestaltung ihres politischen Lebens sein, daß

S6* 
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die für Deutschland so bedeutungsvolle Mannigfaltigkeit 
seiner Elemente zur vollen und naturgemäßen Geltung kommt. 
Die Besorgniß vor einem übermächtigen und erdrückenden 
Einfluß des Nordens und besonders Preußens machte sich 
daher an den süddeutschen Staaten nicht nur bei den Re
gierungen sondern auch bei einem einflußreichen Theil des 
Volkes geltend, und rief die wie es schien so glücklich be
seitigte Eifersucht der verschiedenen Stämme wieder wach. 
Die Regierungen wie die bairische fanden in dieser Stim
mung der Bevölkerung eine treffliche Stütze, um ihrem 
Widerstreben gegen die Einheitsbestrebungen der deutschen 
Nationalversammlung die ihrer Souveränität Gefahr drohte 
einen populären Schein zu geben, und die bairische Regie
rung entblödete sich nicht durch ihren Gesandten in London 
bei der englischen Regierung gegen die Errichtung eines 
Preußischen Erbkaiserthums Protest einzulegcn. So war 
Zwiespalt und Zerrissenheit in das deutsche Volk und ebenso 
auch in die deutsche Nationalversammlung hinein geworfen und 
diese nahm nun eine andere wesentlich veränderte Gestalt 
an, indem die Parteien und Fraktionen derselben sich gegen
wärtig nicht mehr allein nach der Gleichartigkeit und Ver
schiedenheit ihrer allgemeinen politischen Grundsätze, sondern 
auch nach Maßgabe der besondern Stammes- und Staaten
interessen gruppirten denen die Einzelnen angehörten.

Es bildete sich zunächst eine sogenannte Oestreichisch- 
Bairische Fraktion, die, obwohl in ihren Mitgliedern den 
Konservativen angehörig, sich doch jetzt in entschiedenen Ge
gensatz zu dieser Partei stellte und sich mit der Linken in 
Verbindung zu setzen suchte, um die Pläne der Konserva
tiven, des rechten Centrums zu durchkreuzen und die Durch
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führung des Gagernschen Programms unmöglich zu machen. 
Es entstand hieraus eine Schwankung in der Majorität, 
wodurch diese kleine etwa 40 Personen zählende Partei, mit 
Schmerling an ihrer Spitze, eine fortwährende Unsicherheit 
in der Nationalversammlung hervorrief.

Daher wurde Gagerns Programm von der deutschen 
Nationalversammlung nur mit einer geringen Majorität an
genommen, und schon die Wahl des nächsten Präsidenten 
der Nationalversammlung gab den Beweis, daß die bisher 
so starke und zuversichtliche Majorität vollkommen erschüttert 
war. Simson, der Kandidat der Kasino-Partei, wurde erst 
nach dreimaligem Skrutinium und auch da mit äußerst ge
ringer Majorität zum Präsidenten erwählt. Diese Parteige
staltung der Nationalversammlung mußte zugleich den Einfluß 
der einzelnen Regierungen auf dieselbe noch erhöhen; denn 
da man nun neben dem Gesammtinteresse der Nation dem 
Partikularinteresse der Einzelstaaten einen immer großem 
Einfluß auf die Beschlüsse innerhalb der Nationalversamm
lung gestattete, so meinten die Abgeordneten sich in steter 
Verbindung mit ihren Regierungen erhalten zu müssen und 
nahmen von diesen gradezu Instruktionen an, die sie über 
die etwa nach der einen oder der andern Seite hin zuläs
sigen Concessionen belehrten.

Als aber endlich in dieser Weise die Berathungen 
vollendet waren, fand sich, daß die Beschlüsse wesentlich aus 
Koncessionen hervorgegangen waren, durch welche Niemand 
zu einer wirklichen Befriedigung gelangt war.

Aber auch die äußere diplomatische Stellung sollte bald 
drohender werden. Am 28. Dezember erschien die Antwort 
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der östreichischen Regierung, die wir in ihren wichtigsten 
Momenten wörtlich wiedergeben:

Antwort Oestreichs auf das Gagernsche 
Programm:

„Es wird in Ihrem Programm von der Ansicht ausge
gangen, als spreche Oestreich an, in den zu errichtenden deut
schen Bundesstaat nicht einzutreten, d. h. sich von demselben 
auszuschließen. Die Darlegung der Politik des östreichischen 
Kabinets, wie sie am 27. November zu Kremsier geschehen 
ist, hat jedoch ausdrücklich die Regelung der deutschen Ver
hältnisse einer weitem Vereinbarung vorbehalten, und eine 
Absicht, wie sie uns in dem Programm des Herrn v. Ga
gern untergelegt wird, keinesweges ausgesprochen. Oestreich 
ist heute noch eine deutsche Bundesmacht. Diese Stellung, 
hervorgegangen aus der Entwicklung tausendjähriger Ver
hältnisse, gedenkt es nicht aufzugeben. Kann es gelingen, 
wie wir aufrichtig wünschen und gern erwarten, daß eine 
innigere Verschmelzung der Interessen der verschiedenen Be
standtheile Deutschlands zu Stande gebracht werde, wird das 
Verfassungswerk, an welchem Oestreich sich betheiligt, auf 
eine gedeihliche Weise seinem Ziele zugeführt, so wird Oest
reich in diesem neuen Staatskörper seine Stelle zu behaup
ten wissen.

Das was wir suchen ist eine gedeihliche Lösung der 
großen Frage. Diese wird nur — davon möge der Herr 
Minister überzeugt sein — auf dem Wege der Verständigung 
mit den deutschen Regierungen, unter welchen die kaiserliche 
den ersten Platz einnimmt, zu erreichen sein."

Die östreichische Regierung hielt also der Nationalver
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sammlung gegenüber an ihrem Rechte als Bundesmacht und 
an der ihr geschichtlich in Deutschland gewordenen Stellung 
fest und stellt sich entschieden auf den Standpunkt der Ver
einbarung. Sie spricht in milder aber sehr verständlicher 
Weise ihre Zweifel darüber aus ob überhaupt ein Verfas
sungswerk zu Stande kommen werde, und belehrt endlich 
den Herrn Ministerpräsidenten des deutschen Reichs, daß 
diese Verfassung jedenfalls nur auf dem Wege der Ver
ständigung mit den Regierungen, nicht aber auf dem be
tretenen Wege der Constituirung durch die Nationalversamm
lung zu Stande gebracht werden könne. G «gern sah sich 
durch diese Antwort der östreichischen Regierung genöthigt, 
am 5. Januar 1849 eine abermalige Erklärung an die Natio- 
nalversamlung gelangen zu lassen, in welcher er von seinem 
früheren Programm diejenigen Punkte aufgab, die in Folge 
der östreichischen Erwiederung nicht ausführbar erschienen. 
Er konnte nicht mehr von der Voraussetzung ausgehen, daß 
Oestreich sich von der Theilnahme an der Neugestaltung 
Deutschlands freiwillig ausschließe, und mochte ebensowenig 
beantragen daß man seine'Ausschließung fordere, sondern 
wollte es der Entwickelung der Ereignisse überlassen ob 
Oestreich im Stande sein werde thatsächlich in dasselbe einzu- 
treten. Die gesandtschaftlichen Unterhandlungen aber mußten 
natürlich aufgegcben werden, da sie so entschieden abgelehnt 
waren. Doch nahm er die Gelegenheit wahr um mit Be
stimmtheit zu erklären, daß er nach wie vor den Grundsatz 
der Vereinbarung, den die Oestreichische Regierung auf- 
stellte, nicht annehmen könne und werde. „So wenig, sagte 
er, überall der Weg der Verständigung zu vernachlässi
gen sein wird, wo er zum Ziele führen kann, so entschieden 
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wird das mit der von der constituirenden Nationalversamm
lung genommenen Stellung unverträgliche allgemeine Ver
einbarungsprinzip bezüglich der Verfassung zurückgewiesen 
werden müssen. Die Hoffnung, wo sie auftauchen möchte, 
daß die Zeit gekommen sei, den starken Bundesstaat mit 
dauerhafter einheitlicher oberster Gewalt in der Geburt zu 
ersticken und durch ein Surrogat zu ersetzen, das dem alten 
Bundestage mehr oder weniger ähnelt — diese Hoffnung 
wird zu Schanden werden."

So sprach sich Gagern noch einmal mit voller Energie 
für das Souveränitätsrecht der Nationalversammlung allen 
deutschen Einzelregierungen gegenüber aus; aber was geschah 
um die östreichische Regierung zur Anerkennung dieses 
Rechts zu zwingen? Was konnten Worte bedeuten denen 
jede Macht fehlte um sie zur That zu machen? Die Natio
nalversammlung nahm auch diese neue Erklärung nach einer 
achttägigen sehr lebhaften Debatte an, indem man auf der 
einen Seite verlangte, daß man jetzt der östreichischen Re
gierung gegenüber Zwangsmaßregeln anwenden, auf der 
andern, daß man ihr Concessionen machen, mit ihr über die 
künftige Verfassung Deutschlands unterhandeln solle. Beide 
Anträge wurden abgelehnt, und man ließ diese Lebensfrage 
vielmehr nach dem Gagernschen Anträge vorläufig uner
ledigt, um für den Augenblick keine Entscheidung treffen zu 
müssen, die Thaten erfordert und endlich die Frage über die 
Souverainität der Nationalversammlung zur faktischen Lö
sung gebracht hätte. Die Oestreichische Regierung konnte 
mit dieser vorläufigen Beschlußnahme wohl zufrieden sein; 
denn sie hatte von ihren thatsächlichen oder vermeintlichen
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Rechten Nichts aufgegeben und Zeit gewonnen, deren sie 
damals zu ihrer innern Erstarkung noch so sehr bedurfte.

Die Nationalversammlung begab sich hingegen sofort 
an die weitere Berathung der Verfassung und nahm nach 
achttägiger Debatte die wichtige Bestimmung an:

„die Würde des Reichsoberhauptes wird einem der 
„regierenden deutschen Fürsten übertragen, welcher den 
„Titel Kaiser der Deutschen führt."

Hiermit hatte die Gagernsche Partei einen der wich
tigsten Siege errungen, indem durch diese Bestimmung die 
Staats- und Regierungsform des künftigen deutschen Reichs 
im Wesentlichen nach den Grundsätzen derselben festgestellt, 
und eben sowohl die republikanische Staatsform mit einem 
Präsidenten wie das von Baiern und Oestreich ganz be
sonders angestrebte mehrglicdrige Direktorium beseitigt war.

Doch konnte bei der Feststellung dieser Bestimmung 
noch keine Majorität darüber erzielt werden, ob die Kaiser
würde eine erbliche oder lebenslängliche, oder wie es andere 
wollten eine zwölf-, sechs- oder dreijährige sein solle oder 
endlich ob ein gewisser Turnus unter den Regentenhäusern 
der beiden Hauptstaaten einzuführen sei.

Dem Konflikt mit der östreichischen Regierung gegen
über beeilten sich jetzt die meisten Volksvertretungen beson
ders der kleinern Einzelstaaten das Souverainitätsrecht der 
deutschen Nationalversammlung aufs Unzweideutigste anzu- 
erkennen, und auch von den betreffenden Regierungen gab 
eine nicht geringe Zahl zu diesen Erklärungen ihre Zustim
mung zu erkennen, wie auch einzelne sich bereits offen für 
die Begründung einer erblichen Kaiserwürde aussprachen.

Nur die preußische Regierung hatte sich bis jetzt in 
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ein bedenkliches Schweigen gehüllt und man mußte mit Recht 
darauf gespannt sein, welche Stellung sie den widersprechen
den Erklärungen der östreichischen Regierung und der 
Nationalversammlung gegenüber einnehmen würde.

Endlich erschien am 23. Januar auch von dieser Re
gierung die bekannte und vielbesprochene Circularnote, in 
welcher das Novemberministerium den Standpunkt bezeichnete, 
den es in Bezug auf das deutsche Verfassungswerk festzuhalten 
entschlossen sei. In dieser Note, welche zu gleicher Zeit an 
die Centralgewalt und an alle einzelnen Regierungen gesandt 
wurde, erklärt die Preußische Regierung: „wenn die Natio
nalversammlung bis jetzt ohne Einspruch der Regierungen 
das Verfassungswerk allein und selbstständig in Angriff ge
nommen habe, so sei dadurch natürlich der Schein hervor
gerufen worden, als ob man ihre Beschlüsse im Voraus 
unbedingt anerkennen wolle. Doch habe die Preußische Re
gierung weder für sich noch für alle übrigen Regierungen 
jemals auf das Zustimmungsrecht zu der beschlossenen 
Verfassung verzichtet, obwohl sie die greifbare Schwierigkeit 
einer Vereinbarung mit 37 Einzelregierungen vollkommen 
anerkenne. Bei einem Festhalten an dieser Forderung werde 
vielmehr das Verfassungswerk vollkommen vernichtet und 
Deutschland überhaupt den größten Gefahren preisgegeben 
werden. Sie schlage daher vor, daß man sich vielmehr 
vor der letzten Entscheidung zu verständigen suchen möchte. 
Da die Berathung über die Verfassung ihrer Vollendung 
entgegen ginge, und da zwischen der ersten und zweiten Be
rathung derselben ein hinreichender Zwischenraum liege, so 
möchten sich die Regierungen während dieses Zwischenraumes 
über diejenigen Vorschläge verständigen, die man gemein
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schaftlich der Nationalversammlung zur Abänderung der bis
herigen Beschlüsse zu machen habe. Auf solche Vorschläge 
werde die Nationalversammlung ohne Zweifel geeignete Rück
sicht nehmen und auf diese Weise würden ebensowohl Wünsche 
der Regierungen wie das Recht der Nationalversammlung zur 
gebührenden Geltung gelangen und das Verfassungswerk einer 
glücklichen Vollendung entgegengeführt werden. Zn Bezug 
auf die östreichische Frage erklärt sich die Circularnote dahin, 
daß die preußische Regierung in keinem Falle eine Ablösung 
Oestreichs von dem neu zu begründenden deutschen Bundes
staat hätte befürworten können, daß vielmehr bei dem Ver
fassungswerk die besondern Verhältnisse Oestreichs gebüh
rende Berücksichtigung finden müßten. Wenn indessen Oestreich 
nicht glaube den von der endlich beschlossenen Verfassung 
festgestellten Verpflichtungen der einzelnen Bundesglieder 
gegen den Bundesstaat entsprechen zu können, so werde es 
auch nicht die vollen Rechte der Bundesglieder für sich in 
Anspruch nehmen, und wird vielmehr für diesen Fall die 
Idee eines engern der angenommenen Verfassung entspre
chenden Bundesstaats und eines weitern etwa den Bestim
mungen der Bundesakte entsprechenden Staatenbundes an
geregt, und schließlich noch die Versicherung gegeben, daß 
Preußen nach keiner Machtvergrößerung für sich strebe und 
die Aufrichtung einer neuen deutschen Kaiserwürde nicht für 
wünschenswerth halte."

Tendenz und Zweck der preußischen Regierung giebt sich 
aus dem Inhalt dieser Note deutlich zu erkennen. Das Souve- 
ränitätsrecht der Nationalversammlung wird nicht anerkannt, 
aber auf eine Vereinbarung mit den Regierungen nicht bestan
den. Der Weg der Verständigung sollte eingeschlagen werden; 
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der Nationalversammlung die endliche Entscheidung, den Ein
zelstaaten das Recht des Eintritts in den neuen Bundesstaat 
oder der Rückkehr zum frühern staatenbundlichen Verhältniß 
zustehen. Oestreich sollte nicht ausgeschlossen werden, aber 
es mußte in die Nothwendigkeit kommen die letztere Wahl 
zu treffen und Preußen bildete dann mit den übrigen Staaten 
und an der Spitze derselben, wenn auch ohne Kaisertitel 
den deutschen Bundesstaat.

Es ist dieselbe Tendenz die später auf anderm Wege 
mit der Union verfolgt aber auf dem einen wie auf dem 
andern nicht erzielt wurde, sondern in sein grades Gegen
theil umschlug, indem Oestreich allmählig den überwiegendsten 
Einfluß in Deutschland gewann während der preußische zu 
immer größerer Bedeutungslosigkeit herabsank.

Diese Circularnote der Preußischen Regierung stimmte 
vollkommen mit den Plänen Gagerns überein und wurde 
daher von diesem mit großer Freude ausgenommen. Am 
28. Januar erging demnach eine Aufforderung des Reichs
ministeriums an alle deutschen Regierungen, jener preußischen 
Circularnote entsprechend sofort Bevollmächtigte nach Frank
furt zu senden, um womöglich gemeinschaftlich ihre Anträge 
in Bezug auf die Verfassung der Nationalversammlung zur 
Berücksichtigung bei der zweiten Berathung derselben vor- 
zulegen.

Die Vorschläge, die in Folge dessen an dieselbe ge
langten, gaben den Beweis wie weit die Forderungen der 
verschiedenen Regierungen nicht nur von denen des deutschen 
Volkes, sondern noch von einander abwichen. Freilich ver
einigte sich mit Preußen sofort eine große Zahl der klei
neren Staaten, und es wurde eine Collectivnote von 29 Re-
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gierungen an die Centralgewalt gerichtet, in welcher bestimmte 
Vorschläge zur Abänderung der von der Nationalversamm
lung in erster Lesung beschlossenen Verfassung gemacht wurden. 
Doch nahmen auch diese Regierungen zum Theil noch in 
besonderen Erklärungen Veranlassung ihre abweichenden 
Wünsche in Bezug auf einzelne Punkte vorzulegen und zur 
Annahme zu empfehlen.

Die Tendenz dieser gemeinsamen Abänderung-Vorschläge 
Preußens und der kleinen Staaten war vornehmlich auf 
eine große Unabhängigkeit der Einzelstaaten und Regierungen 
von der Centralgewalt und auf eine größere Machtvollkom
menheit der Centralregierung gegen die allgemeine Volks
vertretung gerichtet, während in den Grundzügen ihres 
Baues und ihrer Verhältnisse die Verfassung nach den 
Beschlüssen der Nationalversammlung anerkannt und ge
billigt wurde.

Von den Mittelstaaten schlössen sich Sachsen und Hanno
ver zwar nachträglich der preußischen Collectivnote an, doch 
schon mit wesentlichen Modifikationen in der Richtung auf 
eine noch größere Selstständigkeit der Einzelstaaten und auf 
eine mögliche Betheiligung derselben an der Centralgewalt, 
hoben aber aufs Bestimmteste hervor, daß der Eintritt 
Oestreichs in den Bundesstaat dringend erforderlich sei. 
Würtemberg ging in dieser Richtung noch weiter und sprach 
seinen Zweifel über die Zweckmäßigkeit einer einheitlichen Cen
tralregierung noch entschiedener aus und Baiern endlich wollte 
in keiner Weise Etwas von einem neuen Reichsoberhaupt 
wissen und stellte die bestimmte Forderung, die Centralre
gierung in der Gestalt eines mehrgliedrigen Direktoriums 
unter gebührender Betheiligung der Hauptstaaten zu bilden.
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Oestreich blieb trotz aller Aufforderung zu einer Erklä
rung stumm, und endlich in der letzten Stunde am 8. März 
unmittelbar vor dem Beginn der zweiten Lesung, trat es 
mit einem ganz neuen von allen bisherigen Vorschlägen und 
Beschlüssen weit abweichendem Plan für die Neugestaltung 
Deutschlands hervor. Hiernach sollte die Centralregierung 
aus 9 Personen gebildet werden, von denen zwei von Oestreich, 
zwei von Preußen, einer von Baiern und vier von den 
übrigen deutschen Regierungen zu wählen seien, die zu diesem 
Zwecke in vier Kreise vereinigt sein sollten. Neben dieser 
Centralgewalt, in welcher abwechselnd Oestreich und Preußen 
den Vorsitz zu führen hätte, sollte die Volksvertretung nicht 
wie es die Nationalversammlung beschlossen aus einem 
Volks- und Staatenhause, sondern nur in dem letztem be
stehen, dessen Mitglieder zur Hälfte von den Regierungen 
zur Hälfte von den Volksvertretungen der Einzelstaaten zu 
wählen seien. Dies, hieß es, sei der einzige Plan, dem 
sich Oestreich anschließen könne, aber auch der einzige dem 
es seine Zustimmung geben werde. In einem Schrei
ben a,n den östreichischen Bevollmächtigten der Centralge- 
gewalt Schmerling, von welchem dieser Antrag begleitet 
wurde hieß es ferner:

„Oestreich auf feine eigne Macht und Verfassung gestellt 
„kann seine Provinzen nicht aus dem innigen Verbände 
„reißen, der die Monarchie zur Einheit gestaltet. Wenn 
„Deutschland dies Bedürfniß nicht anerkennt, wird die 
„k. k. Regierung es beklagen, aber deshalb ihre Lebensbe- 
„dingung nicht aufgeben. Wer die Einheit Deutschlands 
„wirklich will, wird den Weg suchen der es Oestreich möglich



Zwölfter Vortrag.

Die Kaiserwahl und der letzte Kampf.
In der Zeit, welche zwischen der ersten und zweiten 

Lesung der Verfassung liegt, hatte sich die Physiognomie 
der Nationalversammlung zu Frankfurt wesentlich verändert. 
Wer damals noch die große Zahl von Fraktionen in der
selben suchte, die sich früher nach Maaßgabe der abweichen
den politischen Ueberzeugungen gebildet hatten, der würde 
sich getäuscht haben. Es hatte sich vielmehr die Gesammt- 
zahl der Abgeordneten vornehmlich in drei von einander 
getrennte Heerlager gesondert, die sich gegenwärtig weniger 
nach ihren politischen Prinzipien als nach den Interessen der 
Einzelstaaten gruppirten. Die größte Zahl bildete die Par
tei der Erbkaiscrlichen, die größtentheils aus der ursprüng
lichen Centrums-Partei unter der Führung Gagerns be
stand, aus welcher jedoch die Schmerlingsche Fraktion 
ausgeschieden war, während sie sich andererseits durch einen 
Theil der Rechten und auch durch mehrere Mitglieder der 
Linken gestärkt hatte. Ihr Streben war hauptsächlich dahin 
gerichtet, eine Einheit Deutschlands zu begründen, welche mit
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„macht, ohne Aufgabe seiner selbst im großen Gesammtva- 
„terlande zu verbleiben."

Diese Anträge, diese Erklärung und vor Allem die 
am 4. März für den östreichischen Gesammtstaat oktroyirte 
einheitliche Verfassung mußten auch dem Vertrauendsten das 
Auge öffnen über die Gefahr, die von Oestreich her dem 
Verfassungswerke und der Wiedergeburt Deutschlands drohte. 
Die Nationalversammlung erkannte, daß es Zeit sei zu han
deln. Aber sie versuchte erst zur That zu schreiten als es 
bereits zu spät war.
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Ausschließung Oestreichs die Suprematie Preußens sichern 
sollte, mit anderen Worten, auf ein Erbkaiserthum der hohen- 
zollernschen Dynastie. Neben diesen oder vielmehr ihnen 
schroff gegenüber stand diejenige bedeutend kleinere Fraktion, 
welche sich selbst den Namen der Großdeutschen beilegte, die 
aber richtiger als Oestreichische oder Oestreichisch-Bairische be
zeichnet werden konnte. Sie sprachen als Grundgedanken 
ihres Programms die Uniheilbarkeit Deutschlands also die 
Nothwendigkeit der Aufnahme Oestreichs in die Gesammtheit des 
deutschen Bundes aus; in Wahrheit aber verfolgten sie vor
nehmlich die Sonderinterefsen Oestreichs innerhalb des deut
schen Bundes und strebten dahin, die frühere Suprematie des 
Oestreichischen Kaiserhauses in Deutschland wieder herzustellen.

Ganz anders und allein noch auf ihre politischen Grund
sätze basirt stand die Linke; sie hatte festgehalten an dem 
demokratischen Prinzip, von dem sie von Anfang an aus
gegangen war. Sie konnte sich weder mit der einen noch 
mit der andern Partei vereinigen, die ursprünglich beide der 
konservativen Richtung angehört hatten. Denn wenn es 
einmal die Suprematie eines Einzelstaates galt, mußte sie 
sich zwar natürlich eher für Preußen als für Oestreich ent
scheiden, sie konnte aber andererseits nach ihren Grundsätzen 
eben so wenig in die Zerrissenheit Deutschlands willigen, 
wie sie überhaupt nicht viel Sympathie für ein erbliches 
Kaiserthum hatte.

Sehr bemerkbar ist es, daß auf diese Weise in der 
Nationalversammlung überhaupt keine Majorität vorhanden 
war, da alle drei Parteien nothwendig verschiedene zum 
Theil widerstrebende Wege gingen.

Die bei weitem größere von diesen dreien war freilich
27 
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die erbkaiserliche, die indessen doch noch nicht die Hälfte der 
Gesammtzahl umfaßte; sie war daher eifrig bemüht, sich zu 
verstärken, theils aus denen, die hierhin und dorthin schwank
ten, theils auch aus denjenigen, die, besonders auf der 
Linken, unter gewissen Bedingungen ihrem Plane sich anzu- 
schließen geneigt waren. Die bedeutend kleinere aus 120 
Personen bestehende Oestreichische Partei hingegen, obwohl 
sie entschieden konservativen Ansichten angehörte, zeigte sich 
bereit mit der ganzen Fraktion der Linken eine Coalition 
gegen die Erbkaiserltchen einzugehen, und hoffte so wenigstens 
das Werk zu vernichten, welches diese anstrebten, wenn sie 
auch ihr eignes Ziel nicht erreichen konnte. Von einem 
Mitgliede der erbkaiserlichen Partei wird behauptet, daß die 
Linke sich zu dieser Coalition geneigt gezeigt habe, daß Voigt 
von Gießen in seiner bekannten Weise geäußert habe: „Für 
jedes neu errungene Volksrecht ein Zoll vom Oberhaupt." 
Inzwischen war außer der in der ersten Lesung bereits vollen
deten Verfassung das Wahlgesetz zur Berathung und An
nahme gelangt und durch diese Hinneigung der Großdeutschen 
Partei zu den Bestrebungen der Linken war es gelungen, 
bei der Beschlußnahme über dasselbe entschieden demokratische 
Grundsätze zur Geltung zu bringen. Für die Bildung des 
Volkshauses war das allgemeine Wahlrecht jedes Mündigen, 
der direkte Wahlmodus und die geheime Abstimmung ange
nommen worden, während die Mitglieder des Staatenhauses 
zur Hälfte von den Regierungen zur Hälfte von den Volks
vertretungen der Einzelstaaten gewählt werden sollten. Wäh
rend dieser Zeit waren auch die Abänderungsvorschläge der 
preußischen und der mit ihr übereinstimmenden kleineren Re
gierungen eingegangen, die im Allgemeinen die Grundzüge 
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der von der Nationalversammlung in erster Lesung ange
nommenen Verfassung anerkannten. Es gelangten auch die 
weniger zustimmenden Erklärungen der Mittclstaaten und 
Baierns an die Nationalversammlung, und endlich nachdem 
von den Großdeutschen eine Deputation mit Welcker an der 
Spitze nach Wien gesandt worden war, trat auch die östrei
chische Regierung mit den bereits erwähnten Anträgen 
und Erklärungen in Bezug auf die künftige Gestaltung 
Deutschlands hervor. Diese Erkärungen der Oestreichischen 
Regierung, nur zu sehr im Einklänge mit der von der
selben oktroyirten Gesammtverfassung Oestreichs, drohten 
den Bestrebungen für die Wiedergeburt des einheitlichen 
Deutschlands mit vollkommener Vernichtung, sie mußten für 
Alle, denen es mit dieser Wiedergeburt ernst war, fast wie ein 
Aufruf zur entschiedenen That sein, sie mußten den Muth 
der Großdeutschen niederbeugen und die Erbkaiserlichen mit 
der Hoffnung auf ihren endlichen Sieg erfüllen. Diese er
kannten, daß jetzt der günstige Moment gekommen sei, in 
Welchem es galt, den Bestrebungen Oestreichs gegenüber eine 
unwiederrufliche Entscheidung herbeizuführen. Sie strengten 
alle Kräfte an sich zu verstärken, und es gelang ihnen nicht 
nur aus der Linken sondern selbst unter den ehrlichen 
Großdeutschen Anhänger zu gewinnen, da diese sich über
zeugt hatten, daß sie nicht hoffen konnten die Zustimmung 
des deutschen Volkes und der Nationalversammlung für die 
Absichten Oestreichs zu gewinnen.

Der entscheidende Schritt aber sollte grade von einem 
Manne ausgehen, der bis jetzt mit der größten Entschieden
heit und Beharrlichkeit die Pläne der Erbkaiserlichen be
kämpft und in ehrlich großdeutscher Gesinnung für den 

27*
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Anschluß Oestreichs an die Neugestaltung Deutschlands ge
wirkt hatte. Welcker, der langjährige Führer der Opposition, 
in der Badischen Kammer, der Theilnehmer an der Heidel
berger Versammlung und am Vorparlament und später 
Vertrauensmann beim reorganisirten Bundestag; Welcker 
der bis jetzt mit aller Energie deren er fähig war gegen 
die Loslösung Oestreichs von Deutschland und gegen die 
unbedingte Suprematie Preußens und seines Regentenhauses 
gekämpft hatte — er hatte sich jetzt überzeugt, daß im fried
lichen Einverständniß mit der östreichischen Regierung das 
Werk der Neugestaltung Deutschlands unmöglich sei, er 
hielt es vor Allem für Pflicht mit einer vollendeten That
sache diesen Prätensionen und Intriguen der östreichischen 
Regierung gegenüber zu treten, und im Hinblick auf die 
große Frage deren Lösung es galt, war er bereit seine 
Sympathien und Antipathien aufzugeben um das im Augen
blick allein mögliche Resultat zu erreichen. Der Ausdruck 
dieser Entschließung war der berühmte Antrag Welckers, 
der am 12. März in der Nationalversammlung zu Frankfurt 
Allen unerwartet von diesem Vorkämpfer Oestreichs gestellt 
wurde und der in seinem wesentlichsten Theile folgender
maßen lautet:

„1. Angesichts der wiederholten öffentlichen Nachrichten 
von fremder Einsprache gegen die von der deutschen Natio
nalversammlung zu beschließende Verfassung beschließt die 
Nationalversammlung gegen solche Eingriffe Auswärtiger in 
das heilige Urrecht freier Völker ihre Entrüstung, gegen 
jeden Deutschen aber sei er Fürst oder Bürger, welcher 
landesverrätherisch solche Eingriffe hervorrufen möchte, den 
tiefsten Abscheu und zugleich die feste Erwartung auszu- 
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sprechen, daß die deutsche Nation wie Ein Mann ihre Ehre 
vertheidigen und deren Verletzung zurückweisen werde.

2. Die gesammte deutsche Reichsverfassung wie sie jetzt 
nach der ersten Lesung und mit Berücksichtigung der Wünsche 
der Regierungen vom Verfassungs-Ausschusse redigirt vor- 
liegt, wird durch einen einzigen Gesammtbeschluß der Na
tionalversammlung angenommen, und jede etwa heilsame 
Verbesserung den nächsten verfassungsmäßigen Reichstagen 
Vorbehalten.

3. Die in der Verfassung festgestellte erbliche Kaiser- 
Würde wird Sr.Mäjestät dem Könige von Preußen übertragen.

4. Die sämmtlichen deutschen Fürsten werden einge
laden großherzig und patriotisch mit diesem Beschlusse über- 
einzustimmen und seine Verwirklichung nach Kräften zu 
fördern.

5. Seine Majestät der Kaiser von Oestreich als Fürst 
der deutsch-östreichischen Lande und sämmtliche Bruder
stämme in diesen Landen sind zum Eintritt in den deutschen 
Bund und seine Verfassung jetzt und zu aller Zeit einge
laden und aufgefordert.

6. Die deutsche Nationalversammlung legt gegen ein 
von der Regierung der deutsch-östreichischen Lande oder von 
diesen Landen selbst beanspruchtes Recht, von dem deutschen 
Vaterlande und aus der von seinem Gesammtwillen be
schlossenen Verfassung auszuscheiven, feierlichen Wider
spruch ein.

7. Sie ist aber bereit, so lange einer definitiven Ver
wirklichung des völligen Eintritts der deutsch-östreichischen 
Lande in die deutsche Reichsverfassung noch Schwierigkeiten 
im Wege stehen sollten, die bestehenden nationalen brüder
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lichen Verhältnisse, jedoch unbeschadet der Selbstständigkeit 
der deutschen Rcichsverfassung, zu erhalten."

Je unerwarteter dieser Antrag war um so mehr war er 
geeignet einen außerordentlichen Eindruck auf die Versamm
lung in Frankfurt hervorzubringen. In der That, es war 
als ob ein elektrischer Funke in dieser Versammlung ge
schlagen hätte, der Alles zu neuem Leben zu neuer Kraft 
erweckte. Es war in dem Moment Allen zum Bewußtsein 
gekommen, daß es jetzt eine That gelte, und Niemand schien 
zu zweifeln, daß nun endlich wenigstens durch die National
versammlung das Werk der Neugestaltung Deutschlands zu 
seiner Vollendung gelangen werde.

Wäre damals in Preußen ein Ministerium am Ruder 
gewesen, welches im eignen Lande Vertrauen genossen hätte, 
zu dem auch die Linke der Frankfurter Nationalversammlung 
im Interesse des Deutschen Volkes hätte Vertrauen fassen 
können, der Welckersche Antrag wäre an jenem Tage an
genommen und dann auch schwerlich von der Krone Preußens 
zurückgewiesen worden. Denn es ist wohl zu beachten, daß 
Welcker die Annahme der Verfassung in der Weise bean
tragte, wie diese vom Verfassungs-Ausschuß zur zweiten 
Lesung vorgelegt worden war, und dieser hatte unter dem 
Vorsitz Rießers die von der preußischen Regierung ausge
sprochenen Wünsche wesentlich berücksichtigt. Er hatte das 
früher beschlossene suspensive Veto in ein absolutes, hatte 
die geheime Abstimmung bei der Wahl der Abgeordneten 
in die öffentliche umgewandelt und auch in Bezug auf viele 
andere Punkte die von Preußen ausgcgangenen Vorschläge 
meist angenommen. Ich sage, hätte damals auch in diesem 
Theile der Versammlung das Vertrauen Wurzel fassen können, 
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daß die so an die Spitze Deutschlands gestellte Regierung 
auch die Rechte des Deutschen Volkes zu wahren entschlossen 
sei, es wäre im Momente der Begeisterung der Welckersche 
Antrag angenommen und damit vielleicht schweres unbe
rechenbares Unheil von Deutschland abgewendet worden.

Und in der That schien die Annahme dieses Antrages 
im ersten Augenblick Allen so gewiß, daß sofort die Nach
richt nach Berlin gelangte und in einer hiesigen Zeitung 
bekannt gemacht wurde, es habe die Frankfurter Versammlung 
die Erwählung des Königs zum erblichen Kaiser von Deutsch
land beschlossen. Dem aber war nicht also. Es wurde 
vielmehr der Antrag zunächst als dringlich anerkannt, und 
dem Verfassungs-Ausschuß zur schleunigen Berichterstattung 
überwiesen. Als er aber von diesem einige Tage später 
mit nicht ganz unwesentlichen Abänderungsvorschlägen der 
Versammlung wieder vorgelegt wurde, war die berauschende 
Begeisterung der ersten Ueberraschung wieder einer beson
nenen Haltung gewichen und die östreichische Partei hatte 
die Zeit trefflich benutzt um das Mißtrauen gegen die 
Preußische Regierung in der Linken lebendiger anzuregen. 
Diese aber konnte sich nicht entschließen, in der vorge
schlagenen Weise dem Antrag ihre Zustimmung zu geben, 
ohne zuvor festere Garantien für die Wahrung und Si
cherung der Volksrechte gewonnen zu haben, als die Ver
fassung in ihrer gegenwärtigen Gestalt ihnen darzubieten schien.

Die Verhandlungen über den Welckerschen Antrag 
dauerten bis zum 2t. März. In glänzender Rede ersuchte 
Rießer die Versammlung zur Annahme desselben zu be
stimmen, aber trotz des gewaltigen Eindrucks den diese Rede 
hervorrief wurde der Welckersche Antrag, sowie die darauf 



— 424 —

gestützten Anträge des Verfassungs-Ausschusses verworfen, 
und statt dessen von der Versammlung beschlossen: über die 
Verfassung, wie sie aus den Beschlüssen der Verfassungs- 
kommission hervorgegangen sei, in der Weise zu beschließen, 
daß über jeden einzelnen Paragraph ohne Debatte nur die 
einfache Abstimmung stattfinden, Amendements aber nur 
zugelassen werden sollten, wenn mindestens 50 Mitglieder 
dieselben unterstützten. Der Abschnitt über das Reichsober
haupt aber sollte zuletzt nach erfolgter Beschlußnahme über 
alle übrigen Abschnitte der Verfassung und des Wahlgesetzes 
zur Berathung kommen.

Auf diese Weise hatte man zunächst zwar die Sicher
heit gewonnen, daß man ohne Zögern zur endlichen Ent
scheidung gelangen würde. Aber die Linke, von welcher ein 
großer Theil entschlossen war, den Erbkaiserlichen sich anzu- 
schließen, wenn diese ihnen in Berücksichtigung ihrer Prin
zipien und Wünsche irgend entgegenkommen würden, wollte 
nicht anders in die Begründung eines erblichen Kaiser- 
thums willigen als wenn sie dieses von Institutionen um
geben wußten, die eine hinreichende Gewähr für die Rechte 
des Volkes und für die gebührende Theilnahme desselben 
an der Leitung seiner Geschicke darboten.

Der Moment war von der Linken günstig gewählt und 
die Verhältnisse Vortheilhaft benutzt um von den Erbkaiser
lichen die möglichsten Concessionen für das demokratische 
Prinzip zu erzielen. Aber so wenig glaubte mau auf dieser 
Seite in die Zuverlässigkeit und Consequenz dieser Partei, 
wenn sie einmal ihr Ziel erreicht sähe, Vertrauen setzen zu 
dürfen, daß man es für nothwendig hielt sich in bündigster 
Weise ihres unverbrüchlichen Festhaltens an den Be-
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Müssen der Nationalversammlung zu versichern, die auf diese 
Weise zu Stande kommen würden. Die Partei der Erb- 
kaiserlichen, jetzt mehr als je auf die Erfüllung ihrer Hoff
nungen, die sie schon so nahe geglaubt hatten, gespannt, 
fügte sich noch in diese Forderung und 80 Mitglieder des 
Centrums mit Gagern an der Spitze unterzeichneten ein 
ihnen von Heinrich Simon vorgelegtes Kompromiß, in 
welchem es hieß:

„Zur Beseitigung möglicher Zweifel erklären die unter- 
„zeichneten Mitglieder der Nationalversammlung, daß sie 
„die Verfassung, wie solche von der Nationalversammlung 
„beschlossen werden wird, für dergestalt endgültig aner- 
„kennen, daß sie für irgend eine wesentliche Abänderung 
„derselben, oder irgend erhebliche weitere Zugeständnisse, 
„von welcher Seite dieselben auch verlangt werden sollten, 
„nicht stimmen werden."

Es ist bekannt wie die Herren, die damals unterzeichnet 
haben, diesem schriftlich gegebenen Worte treu geblieben sind. 
Die Linke glaubte sich aber durch diese Erklärung gesichert, 
und die Beschlußnahme über die Verfassung erfolgte in der 
angeführten Weise. Aber in der Berathung selbst erlitt die 
konservative, erbkaiserliche Partei, erhebliche Niederlagen. 
Die Großdeutschen verfolgten jetzt mit eiserner Konsequenz, 
wir können nicht sagen, mit eben so viel sittlichem Recht, 
den Plan, wenn sie ihre eigenen Zwecke nicht zu erreichen 
vermögen, wenigstens die Zwecke der Gegenpartei zu ver
nichten. Sie hofften und diese Hoffnung hat sie nicht ge
täuscht, sobald es gelungen sei, der Verfassung einen entschie
den demokratischen Charakter zu geben, so würden die 
Regierungen Bedenken tragen dieselbe anzunehmen, und es 
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würde die eben beschlossene Verfassung und mit ihr das 
gefürchtete Erbkaiserthum der preußischen Dynastie dennoch 
nicht zur Wirklichkeit werden. In dieser nicht eben ehren- 
werthen Absicht sah man äußerst konservative Mitglieder der 
großdeutschen Partei jetzt konsequent mit der äußersten Linken 
stimmen, als es den definitiven Abschluß der Verfassung 
galt. Und so wurden die bereits vielfach besprochenen ersten 
Paragraphen „über das Reich" in demselben entschiedenen 
und einheitlichen Sinne wenn auch nicht mit denselben 
Worten angenommen wie in der ersten Lesung. Das sus- 
pensive Veto wurde trotz des entgegenstehenden Antrags der 
Verfassungskommission nicht nur aufrecht erhalten sondern 
sogar auch auf Verfassungs-Veränderungen ausgedehnt. 
Das Institut des Reichsraths, der zum Schutz der Einzel
regierung und des Staatsoberhauptes gegen die gesetzgeberische 
Alleinherrschaft des Reichsparlaments in der ersten Lesung 
beschlossen war, wurde in der zweiten verworfen, das Wahl
gesetz hingegen in allen seinen demokratischenBestimmungen un
verändert angenommen. Von den Veränderungs-Vorschlägen 
aber, welche die Verfassungskommission im Sinne der preußi
schen Circularnote beantragte, fand ein großer Theil nicht die 
Billigung der Versammlung. Und auf diese Weise ging die 
Verfassung aus der Berathung in einer Gestalt hervor, die 
nicht nur den Prinzipien der Demokratie, sondern auch einer 
straffen Einheit des Staats weit entschiedener entsprach als 
das Resultat der ersten Lesung.

Am 27. März war man endlich bis zur Oberhaupts
frage gekommen. Jetzt galt es die wichtigste Entscheidung; 
es galt für die Erbkaiserlichen den Preis der vielen Opfer, 
die sie bei dem Inhalt der Verfassung schon gebracht hatten.
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Die Männer des linken Centrums hielten Wort und stimm
ten mit ihnen. Dennoch schwankte die Wage der Entschei
dung, aber endlich ergab das Resultat der Abstimmung 267 
für und nur 263 gegen die Erblichkeit der Kaiserwürde. 
Der Sieg war errungen, denn mit der Erblichkeit der Kai
serwürde war natürlich auch die Wahl des Königs von 
Preußen zu dieser Würde gesichert. Und in der That war 
darüber am 28. März dem Tage der Wahl durch die Na
tionalversammlung in so fern Einstimmigkeit vorhanden, als 
294, die überhaupt an der Abstimmung Theil nahmen, 
ihre Wahl auf den König von Preußen lenkten, während 
freilich 240 sich an der Wahl überhaupt nicht betheiligten.

So war denn das große Werk vollendet, das Ziel 
unendlicher Geistesanstrengungen erreicht, das Resultat be
harrlicher Kämpfe gewonnen. Die deutsche Nationalver
sammlung hatte die Verfassung des neuerstandenen deutschen 
Reichs beschlossen.

Am 28. Allärz 1849 verkündigte die Nationalversamm
lung, kraft der ihr vom deutschen Volke übertragenen Souve- 
rainität, die Verfassung des deutschen Reiches als endgül
tiges Grundgesetz für die gesammte deutsche Nation. Das 
deutsche Volk hatte die Aufgabe gelöst für die es sich in 
der Revolution von 1848 einmüthig erhoben hatte. Wer 
konnte ahnen, daß der Moment, in dem das langersehnte 
Ziel endlich gewonnen schien, die theuersten Hoffnungen der 
Nation für lange Zeit, wir hoffen nicht für immer, ver
nichten sollte. Mit dem Momente, in welchem die National
versammlung diese seine Verfassung dem deutschen Volke 
verkündigte, trat innerhalb der ganzen Nation eine sichtbare 
Veränderung, eine wesentliche Neugestaltung des politischen
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Lebens ein. Es war, als ob diese Verkündigung nicht nur 
in der Nationalversammlung, sondern in dem ganzen Volke 
alle Partei-Unterschiede plötzlich verlöscht hätte. Selbst die 
heftigsten Gegner der Nationalversammlung erkannten das 
von ihr im Namen des deutschen Volkes geschaffene und 
vollendete Grundgesetz desselben freudig als eine heilige 
Errungenschaft an; und die demokratische Partei, die der 
Aufrichtung eines neuen Kaiserthums aufs Aeußerfte wider
strebt hatte, beeilte sich ihre Anerkennung für dasselbe laut 
auszusprechen, nachdem diese Würde kraft der Souverainität 
des Volkes von seinen freigewählten Vertretern geschaffen war.

Die in Parteiungen und Fraktionen gespaltene Nation 
fand sich plötzlich von dem erhebenden Bewußtsein wieder 
vereint, daß das große Werk der Wiedergeburt Deutsch
lands durch den Willen und die Kraft des Volkes, durch 
die vereinte Kraft aller seiner Glieder und aller Parteien 
vollbracht sei. Niemand konnte zweifeln und zögern sich 
diesem unzweideutigen Ausdruck des Gesammtwillens der 
Nation zu unterwerfen.

Eine große Deputation von 33 Mitgliedern der Na
tionalversammlung, an ihrer Spitze der Präsident Simson, 
wurde nun nach Berlin entsendet, um dem Könige von 
Preußen die freudige Botschaft zu überbringcn und ihn zur 
Annahme der Kaiserwürde aufzufordern, zu der ihn das 
deutsche Volk durch den Mund seiner Vertreter erhoben hatte. 
Die Reise, die sie durch einen großen Theil von Nord- 
Deutschland machten, gab ihnen Zeugniß von der völlig 
veränderten Stimmung des Volks, von dem völligen Er
löschen der Parteikämpfe in denen dasselbe bis zu diesem 
Augenblick gespalten war. In Berlin war die freudige 
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Einmüthigkeit über diese endliche Entscheidung um so größer 
als der Sieg für Berlin, für Preußen ein doppelter zu 
sein schien. Wenn gleich damals noch der Belagerungszu
stand auf dieser Stadt lastete, so konnte das doch nicht hin» 
dern, daß die Bevölkerung in der freudigsten Stimmung 
der Deputation entgegenging, die am 2. April daselbst an- 
kam, daß man überall ihnen kund gab, wie gern man in 
anderer Weise sie in der Residenzstadt des neuen Kaisers 
empfangen haben würde, wenn nicht die eisernen Verhält
nisse dem entgegengctreten wären. Doch mußte es einen 
eigenthümlichen Eindruck nicht nur auf die Bevölkerung 
Berlins hervorrufen, sondern es konnte auch für die Trä
ger einer so großen und freudigen Botschaft kein erfreuliches 
Vorzeichen sein, daß man ihr Erscheinen nicht benutzte um 
die Fesseln eines Ausnahmezustandes zu lösen, der für die 
Erhaltung der Ruhe und Ordnung längst nicht mehr noth
wendig erschien. Auch die hier bereits wieder zusammen
getretenen Kammern erklärten sofort in einer an den König 
gerichteten Adresse ihre freudige Zustimmung zu den Be
schlüssen der deutschen Nationalversammlung und sprachen 
den dringenden Wunsch aus, daß der König von Preußen 
die Krone, die ihm das deutsche Volk angetragen habe, an
nehmen möchte.

In der That glaubte Niemand an der Annahme dieser 
Wahl zweifeln zu dürfen, und nur hier und da wurde der 
Zweifel ausgesprochen ob die Annahme eine unbedingte sein, 
oder ob sie vielleicht nur unter der Voraussetzung erfolgen 
würde, daß die übrigen Fürsten Deutschlands ihre freie Zu
stimmung zu derselben nicht versagten.

Diese Voraussetzung war keinesweges nur aus den
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Wünschen und Hoffnungen des Volkes hervorgegangen, son
dern sie war eine vollkommen berechtigte, weil man wußte, 
daß die bedeutendsten Mitglieder der erbkaiserlichen Partei 
bis zum letzten Augenblick in naher Beziehung zur preußi
schen Regierung gestanden und gewissermaßen im Sinne und 
mit Zustimmung derselben gehandelt hatten. Auch direkte 
Mittheilungen, die sich durch wohlunterrichtete Personen an 
diesem Tage verbreiteten, bestätigten diese Erwartungen der 
Bevölkerung und der Deputation, und so erschien der 30. April, 
dieser geschichtlich denkwürdige Tag, an welchem ein Wort 
die Hoffnungen und vielleicht die Zukunft einer großen Na
tion vernichtete als sie nach unsäglichen Kämpfen und Opfern 
endlich ihrer Erfüllung gewiß zu sein glaubte.

Am 2. war der König nicht in Berlin anwesend; man 
sagte, er befinde sich in Freienwaldc. In den Frühstunden 
des 3. wurde die Deputation empfangen. Sie erlevigte sich 
in einfacher und würdiger Weise ihres ehrenvollen Auftra
ges, indem sie dem König im Namen des deutschen Volkes 
die Krone des deutschen Reiches, wie es durch den Willen 
der Nation neu begründet war, antrug und ihre Anrede 
mit den Worten schloß:

„In der Vollziehung dieses Auftrages stehen wir Ew. 
Majestät der Präsident der Reichsversammlung und 32 ihrer 
Mitglieder in der ehrfurchtsvollen Zuversicht, daß Ew. Maj. 
geruhen werden, die begeisterten Erwartungen des Vater
landes, welches Ew. Majestät als den Schirm und Schutz 
seiner Einheit, Freiheit und Macht zum Oberhaupt des Reichs 
erkoren hat, durch einen gesegneten Entschluß zur glücklichen 
Erfüllung zu führen." Der König erwiederte diese Anrede 
mit folgenden Worten:
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„Meine Herren.
Die Botschaft, als deren Träger Sie zu mir gekommen 
sind, hat mich tief ergriffen. Sie hat meinen Blick auf 
den König der Könige gelenkt und auf die heiligen und 
unantastbaren Pflichten, welche mir als dem Könige meines 
Volkes und als einem der mächtigsten deutschen Fürsten 
obliegen. Solch ein Blick meine Herren macht das Auge 
klar und das Herz gewiß."

„In dem Beschluß der deutschen Nationalversammlung, 
welchen Sie meine Herren mir überbringen, erkenne ich 
die Stimme der Vertreter des deutschen Volkes. Dieser 
Ruf giebt mir ein Anrecht dessen Werth ich zu schätzen 
weiß. Er fordert, wenn ich ihm folge, unermeßliche Opfer 
von mir. Er legt mir die schwersten Pflichten auf."

„Die deutsche Nationalversammlung hat auf mich vor 
Allem gezählt wo es gilt Deutschlands Einheit und 
Kraft zu gründen. Ich ehre ihr Vertrauen, sprechen Sie 
ihr meinen Dank dafür aus. Ich bin bereit, durch die 
That zu beweisen, daß die Männer sich nicht geirrt haben, 
welche ihre Zuversicht auf meine Hingebung auf meine 
Treue auf meine Liebe zum gemeinsamen deutschen Vater
lande stützen."

„Aber meine Herren ich würde Ihr Vertrauen nicht 
rechtfertigen, ich würde dem Vertrauen des deutschen 
Volkes nicht entsprechen, ich würde die Einheit Deutsch
lands nicht aufrichten, wollte ich mit Verletzung heiliger 
Rechte und meiner früheren ausdrücklichen und feierlichen 
Versicherungen ohne das freie Einverständniß der gekrön
ten Häupter der Fürsten und der freien Städte Deutsch
lands eine Entschließung fassen, welche für sie und für 
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die von ihnen regierten deutschen Stämme die entschei
dendsten Folgen haben muß."

„An den Regierungen der einzelnen deutschen Staaten 
wird es daher jetzt sein, in gemeinsamer Berathung zu 
prüfen, ob die Verfassung den Einzelnen wie dem Ganzen 
frommt, ob die mir zugedachten Rechte mich in den Stand 
setzen würden, mit starker Hand, wie ein solcher Beruf 
es von mir fordert, die Geschicke des großen deutschen 
Vaterlandes zu leiten und die Hoffnungen des deutschen 
Volkes zu erfüllen."

„Dessen aber möge Deutschland gewiß sein, und das 
meine Herren verkünden Sie in allen Gauen, bedarf 
es des preußischen Schildes und Schwertes gegen äußere 
und innere Feinde, so werde ich auch ohne Ruf nicht 
fehlem Ich werde dann getrost den Weg meines Hauses 
und meines Volkes gehen, den Weg der deutschen Ehre 
und Treue." —

Das waren die Worte, mit welchen der König von 
Preußen die ihm angetragene Krone Deutschlands ablehnte, 
die Worte mit welchen plötzlich uns Allen unerwartet Hoff
nungen zurückgedrängt und vernichtet wurden, deren Er
füllung man in diesen Tagen nicht nur nahe, sondern bereits 
gekommen glaubte. Diese Worte mußten nicht nur denen 
unerwartet und erschütternd sein, die an den König mit der 
großen Botschaft der Nation abgesendet waren, sondern auch 
eine gleich tiefe Erschütterung in der Bevölkerung Berlins 
und Deutschlands hervorrufen. Jetzt endlich hatte man ge
glaubt, daß für Deutschland und Preußen der Moment ge
kommen sei, wo beide in Gemeinschaft und in einander 
aufgehend die große Aufgabe der Deutschen Nation und des
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Preußischen Staates zu lösen im Stande sein würde. Jetzt 
endlich, hatte man geglaubt, werde die lange vergeblich ge
hegte Hoffnung des deutschen Volkes sich erfüllen, und Deutsch
land wieder einig und groß sein unter der neuen Verfassung, 
die es sich selbst gegeben; unter der Führung des Fürsten, den 
es selbst auf den Thron berufen hatte. Die Worte, die am 
3. April zur Deputation der Nationalversammlung gesprochen 
worden waren, vernichteten diese Hoffnung für lange Zeit. 
Wer weiß, welche Stürme über Deutschland hinweggehen, ehe 
jene wohlbegründete Hoffnung des preußischen des deutschen 
Volks sich einst erfüllen wird!

Ich will der Gerüchte nicht erwähnen, die damals in 
Berlin und auch in weiten: Kreisen verbreitet waren: es 
habe sich ein fremder Einfluß in den Stunden, die zwischen 
der Ankunft jener Deputation und der Antwort verflossen 
waren, geltend gemacht; ja man ging so weit zu behaupten, 
daß Metternich in der Nähe von Berlin gewesen sei, und 
Einfluß auf diesen verhängnißvollen Entschluß geübt habe. 
Ich gehe darüber hinweg. Die Thatsache ist gewiß, wenn 
Oestreich in Wahrheit in Frankfurt eine Niederlage erlitten 
hatte, so sind die Oestreichischen Wünsche, vielleicht wider 
Erwarten in Berlin vollkommen erfüllt worden. Es gelang 
das, was Oestreich wollte, und für verloren halten mußte, 
zu erreichen. Es wurde die Verfassung, es wurden die 
Frankfurter Beschlüsse nicht zur Wirklichkeit, und die Preußische 
Suprematie in Deutschland kann jetzt nur durch einen neuen 
blutigen Kampf erreicht werden.

Wie das deutsche Volk, nachdem diese Nachricht in 
weiter» Kreisen bekannt geworden, darüber dachte, kann nicht 
zweifelhaft sein. Der erste Eindruck war überall wie hier 

28
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ein erschüttender; aber sehr bald fühlte die Nation, daß jetzt 
noch einmal die unabweisliche Forderung an sie gestellt sei, 
durch die That zu beweisen, daß sie das, was sie selbst 
geschaffen habe, auch mit vollem Bewußtsein und mit voller 
Kraft zu wahren entschlossen sei. Das deutsche Volk, in diesem 
Moment einiger denn je, erhob sich einmüthig, laut und ver
nehmlich für die Verfassung und die Aufrechthaltung dersel
ben, wie sie in Frankfurt beschlossen worden war. Kein 
Unterschied, kein Gegensatz der bisher obgewaltet hatte! eine 
Einmüthigkeit, wie nie zuvor und auch seitdem nie wieder, 
beherrschte die Gemüther der ganzen Nation, und dennoch, 
wir müssen es mit tiefer Beschämung aussprechen, ist es ihr 
nicht gelungen, das von ihr angestrebte Ziel zu erreichen.

Die Nationalversammlung in Frankfurt aber sah sich 
nun plötzlich in derselben Lage, in der sich vor Kurzem die 
Versammlungen in Wien und Berlin befunden hatten, ohne 
daß es den Vertretern der gesammten deutschen Nation 
angemessen erschienen wäre, ihnen den Schutz und Beistand 
gegen die Willkührmaßregeln der Regierungen zu gewähren, 
dessen sie damals so dringend bedurften. Als die deutsche 
Nationalversammlung der Contrerevolution in Oestreich und 
Preußen keinen Widerstand leistete, glaubte sie nicht, oder 
wollte sie nicht glauben, daß die Regierungen, die sie gegen 
das Volk stark machte, die wiedergewonnene Kraft benutzen 
würden, um gemeinsam auch die Vertretung der gesammten 
Nation zu vernichten. Jetzt aber sah sie sich nicht nur von 
Oestreich, sondern eben so sehr von der preußischen Regie
rung verlassen und verleugnet, für deren Erhebung sie alle 
ihre Kraft verwendet hatte, und auf die sie sich mit voller 
Kraft stützen zu können glaubte.
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Der Weg, den die deutsche Nationalversammlung ein- 
zuschlagen hatte konnte jetzt nicht mehr zweifelhaft sein, 
wenn sie nicht freiwillig sich selbst und die Einheit und 
Freiheit Deutschlands aufgeben wollte. Es war derselbe, 
den die preußische Nationalversammlung betreten hatte, aber 
auf dem sie von ihrer Schwesterversammlung zu Frankfurt 
verlassen worden war; der Weg des entschiedenen Wider
standes gegen die Regierung, von der die Revolution und 
ihre Errungenschaft, von der das heiligste Recht der deut
schen Nation verleugnet wurde; der Weg, auf dem diesen 
Bestrebungen der Regierungen gegenüber der Wille und 
die Kraft des Volkes zur Geltung gebracht werden mußte.

Die Kaiser-Deputation hatte schon in Berlin erklärt, 
daß die Antwort des Königs als eine Ablehnung der ihm 
angetragenen Kaiserwürde angesehen werden müsse. Das 
Peußische Ministerium hatte jedoch diese Erklärung der De
putation nicht angenommen.

Am 11. April aber gab die Nationalversammlung selbst 
vor der gesammten Deutschen Nation die feierliche Erklä
rung ab: sie werde an der in der zweiten Lesung beschlosse
nen und verkündigten Reichsverfassung sowie an dem in zweiter 
Lesung beschlossenen Wahlgesetz umwandelbar festhalten. Zu
gleich wurde ein Ausschuß von 30 Mitgliedern erwählt, 
welcher weitere Maaßregeln vorzuschlagen habe und auf An
trag dieses Ausschusses beschloß die Nationalversammlung 
am 25. April, daß die Annahme der Kaiserwürde die An
erkennung der Reichsverfassung voraussetze; daß alle Regie
rungen zur Anerkennung dieser Verfassung und der Kaiser
wahl aufzufordern seien; daß diese Regierungen aber zugleich 
aufgefordert werden sollten, sich aller Anordnungen zu ent- 

28* 
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halten, durch welche dem Volke und seinen Vertretern die 
verfassungsmäßigen und gesetzlichen Mittel, seinen Willen 
kund zu geben, in diesem entscheidenden Augenblick geschmä
lert oder entzogen würden. Endlich aber, da bereits am 
5. April die Oestreichische Regierung ihre Abgeordneten aus 
Frankfurt abberufen, ihre Anwesenheit jetzt für unnöthig 
und ungesetzlich erklärt hatte, und ein Theil derselben 
dieser Aufforderung bereits Folge geleistet hatte, beschloß die 
Nationalversammlung, daß von nun an der Präsident der 
Versammlung ermächtigt sein solle, zu jeder Zeit und an 
jedem Ort die Nationalversammlung zu berufen, und daß für 
eine beschlußfähige Versammlung 150 Mitglieder ausrei
chend seien.

Dagegen hatte die preußische Regierung, um die Folgen 
der königlichen Antwort sofort unwiderruflich und von jedem 
Einspruch der eignen und der allgemeinen deutschen Volks
vertretung unabhängig zu machen, schon am 3. April eine 
Circularnote an sämmtliche deutsche Regierungen erlassen, 
in welcher die Antwort des Königs mitgetheilt wird, und 
in der es, im offenbaren Widerspruch mit der Note vom 
23. Januar und mit gänzlicher Verlängerung der zu Frank
furt beschlossenen Verfassung heißt:

„Der König habe daran festgehalten, daß die Ver
fassung Deutschlands nur im Wege der Vereinbarung 
festgestellt werden könne. Doch sei der König bereit, auf An
trag der deutschen Regierungen und unter Zustimmung der 
Nationalversammlung, die provisorische Leitung der Deutschen 
Angelegenheiten zu übernehmen, und überdies sei derselbe 
entschlossen, an die Spitze eines Bundesstaats zu treten, 
der aus den freiwillig sich anschließenden Staaten und 
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unter näher festzustellenden Formen jetzt erst sich bilden sollte; 
und um die Bildung eines solchen Bundesstaats herbeizu- 
führen sollten sofort Gesandte von allen deutschen Staaten in 
Frankfurt zusammentreten."

Die provisorische Centralgewalt ist trotz der unsäglichsten 
Anstrengungen der preußischen Regierung niemals in die 
Hand des Königs von Preußen gekommen, die aufgefor
derten Gesandten sind nicht erschienen, und Preußen hatte 
unmittelbar nach der ihm zugedachten Erhebung die erste 
Niederlage auf dem diplomatischen Gebiete erlitten. Die 
preußische Regierung hätte damals schon erkennen müssen, 
welchen Demüthigungen sie den Staat und die Krone Preußens 
durch das von ihr eingeschlagene System entgegenführte.

Dieser Thatsache gegenüber hatte nicht nur das deutsche 
Volk, sondern alle seine Vertretungen und die Mehrzahl der 
Einzelregierungen ihre Stimme für die Verfassung vom 
28. März laut und vernehmlich erhoben. In allen Staaten, in 
welchen noch die Kammern versammelt waren, hatten diese 
die unbedingte Gültigkeit der in Frankfurt beschlossenen Reichs
verfassung ausdrücklich anerkannt. Die Regierungen aller 
kleineren Staaten bis zu Baden hinauf hatten dieser Erklä
rung ihre Zustimmung gegeben, und ebenfalls die Reichsver
fassung vom 28. März als gültiges Grundgesetz der deutschen 
Nation, den König von Preußen als den erwählten Kaiser 
des deutschen Reichs anerkannt. Auch die zweite Preußische 
Kammer gab am 21. April die Erklärung, daß sie die in Frank
furt beschlossene Verfassung des deutschen Reichs als endgül
tiges Grundgesetz anerkenne, und nur in Würtemberg schien 
über diese Frage zuerst ein Konflikt zwischen der Regierung 
und dem Volke einzutreten. Auch dort hatten die Kammern 
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die Anerkennung der Verfassung vom 28. März ausge
sprochen, man erwarteten die Zustimmung des Ministeriums 
Römer der auch dem Könige das betreffende Zustimmungs
dekret verlegte; der König aber verweigerte die Unterzeich
nung. Die Kammern erneuten ihren Antrag energischer, 
das Volk, die Nationalgarde drängte zur Annahme desselben 
von Seiten des Königs. Dieser aber beharrte bei seiner Wei
gerung und erklärte offen: er wolle nicht ein Vasall der 
Hohenzollern sein. Er glaubte sich, trotz des allgemeinen 
Verlangens aus der Mitte des Volks, auf sein Heer stützen 
zu können. Aber als er auch diesem gegenübertrat, und 
auch von diesem die Erklärung entgegennehmen mußte; es 
würde nicht gegen das Volk kämpfen, das sich für die deutsche 
Verfassung erhoben hätte, da fühlte sich der König von 
Würtemberg endlich gezwungen, die Verfassung des deutschen 
Reichs und auch das Hohcnzollernsche Regentenhaus an der 
Spitze desselben anzuerkennen.

So hatten sich nun bereits 29 Regierungen entschieden 
für die Verfassung vom 28. März und für die Kaiserwürde 
Friedrich Wilhelms IV. erklärt, und man durfte erwarten, 
es würde auch endlich von der Preußischen Regierung die 
Zurücknahme der Weigerung erfolgen, die sie der Annahme 
der Verfassung und der Kaiserwürde entgcgengestellt hatte. 
Sie hatte die Zustimmung der deutschen Regierungen für 
nothwendig gehalten, und sie war von der überwiegenden Mehr
zahl derselben erfolgt. Nur Oestreich hatte, wie zu erwarten 
stand, gegen Beides protestirt. Sachsen, Hannover und 
Baiern hatten geschwiegen.

Um so unerwarteter und betrübender mußte daher für 
das deutsche Volk die am 28. April von der Krone und 



— 439

von der Regierung Preußens erfolgte Erklärung sein, daß 
derKönig mit dem Rath seines Ministeriums sich 
entschlossen habe, die aufGruud der in Frankfurt 
beschlossenen Verfassung ihm dargebotene Kai
serwürde abzulehnen.

Das verhängnißvolle dreimalige „Niemals" mit wel
chem der Ministerpräsident am 21. April in der preußischen 
Kammer der hochgehenden öffentlichen Meinung den Krieg er
klärt hatte, war in erschreckender Weise in Erfüllung ge
gangen. Deutschlands Einheit war zerrissen, Preußens Ver
gangenheit verleugnet und seine Zukunft schwer bedroht. 
Der einmüthige und der begeisterte Wille des preußischen 
wie des deutschen Volks war mit schwerer Mißachtung zurück
gestoßen worden.

Die Geschichte wird richten über diejenigen, die jenen 
Rath ertheilt haben, ja wir dürfen es sagen, sie hat in diesem 
Augenblick (8. Januar 1851) bereits gerichtet.

Jetzt erst fühlten sich auch die Regierungen von Han
nover und Sachsen ermuthigt, zwar nicht gleiche Erklärun
gen gegen die Gültigkeit der Reichsverfassung abzugeben, 
aber sofort ihre Volksvertretungen aufzulösen, damit sie sich 
nicht in der Nothwendigkeit sähen, eine solche Erklärung 
gegen den Willen der Kammern abzugeben.

Auch in Preußen war die Volksvertetung mit diesem 
Beschlusse der Regierung sofort aufgelöst worden, und der 
König von Barern endlich erklärte nun offen und entschie
den, daß er die in Frankfurt beschlossene Verfassung auch 
seinerseits nicht anerkennen werde.

Diesen Thatsachen gegenüber sah sich die Nationalver
sammlung in der Nothwendigkeit, auch ihrerseits entschiedene 
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Beschlüsse zu fassen. Sie mußte sich nun endlich mit voller 
Entschiedenheit auf das Volk und nur aufs Volk stützen, 
wenn ihre fast Jahrelange Arbeit, diese Jahrelange 
Hoffnung der Deutschen Nation nicht ganz vergeblich 
sein sollte.

Das Resultat dieser leider nur zu spät gewonnenen 
Ueberzeugung sind die Beschlüsse vom 4. Mai die freilich 
nur noch mit einer Majorität 190 gegen 188 gefaßt wur
den. Die wesentlichen Punkte derselben lauten;

„Die Nationalversammlung fordert die Regierungen, die 
gesetzgebenden Körper, die Gemeinden der Einzelstaaten, 
das gesammte deutsche Volk auf, die Verfassung des deutschen 
Reichs vom 28. März zur Anerkennung und Geltung zu 
bringen."

„Sie verordnet den Zusammentritt des ersten Reichstag 
auf Grund dieser Verfassung auf den 22. August, die Wahl 
der Abgeordneten auf den 15. Juli."

„Für den Fall des Nichtvertretenseins einzelner Staaten 
an dem Reichstage werden darauf bezügliche Verordnungen 
der Verfassung auf verfassungsmäßigem Wege vorbehalten."

„Bis zur Anerkennung der Verfassung durch Preußen 
fungirt das Oberhaupt des größten unter den vertretenen 
Staaten als Reichsoberhaupt."

Die Aufforderung der Nationalversammlung an das 
deutsche Volk, sich für die Verfassung und für die Verwirk
lichung derselben zu erheben, blieb nicht unbeantwortet.

Schon am 30. April hatte in der Bairischen Pfalz eine 
Erhebung stattgefunden, in welcher sich das ganze Volk für 
die Anerkennung der Deutschen Verfassung vereinigte, und 
im Widerspruch gegen seine Regierung erklärte, daß es stehen 
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und fallen würde mit der Reichsverfassung. Zu gleicher 
Zeit war in Preußen selbst und in den übrigen kleinen 
Staaten wenn auch nicht im offenen Kampf aber doch in 
entschiedener und energischer Weise überall eine gleiche Er
klärung abgegeben worden. Nach Kölln wurde eine Versamm
lung der rheinischen Gemeindevertretungen berufen, welche 
in einmüthigem Beschluß die Anerkennung und Durchführung 
der deutschen Reichsverfassung forderte, und sogar mit 
dem Abfall der Preußischen Rheinlande drohte, wenn die 
Regierung nicht nachgeben würde. Entschiedener aber trat 
der Kampf des Volkes gegen die Regierungen, welche die 
Verfassung nicht anerkennen wollten, zunächst in Dresden 
hervor.

In den ersten Tagen des Mai hatte sich hier das Volk 
erhoben, um den noch immer schwankenden und zaudernden 
König zur definitiven Beschlußnahme über die Annahme der 
deutschen Reichöverfassung zu bestimmen. Der König wei
gerte sich in Folge des Preußischen Beschlusses mit Ent
schiedenheit. Das Volk erhob sich mächtiger und drohender, 
der König mußte entfliehen und das Volk blieb nach einem 
kurzen Kampfe gegen das Militair Herr in Dresden, pro- 
klamirte die Gültigkeit der deutschen Reichsverfassung für 
Sachsen, und setzte, nach vergeblicher Aufforderung des Kö
nigs zur Rückkehr, eine provisorische Regierung ein. Der 
König von Sachsen würde unzweifelhaft, entweder, wie der 
König von Würremberg, zur Anerkennung der deutschen 
Reichsverfassung, oder zum Aufgeben seines Thrones genöthigt 
worden sein, wenn nicht die Preußische Regierung sich 
veranlaßt gefunden hätte, ihn in dem von ihm gefaßten 
Entschlüsse des Widerstandes gegen die deutsche Reichs-
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Verfassung und gegen den Willen seines Volkes zu bestärken 
und aufrecht zu halten; wenn nicht endlich Preußisches Mi
litär dem König von Sachsen zu Hülfe gekommen wäre, 
um ihn nach blutigem Kampfe gegen das Volk wiederum 
auf den Thron zu setzen. Freilich, das Wohlwollen, die 
Liebe seines Volkes konnten ihm die Preußischen Waffen 
nicht wiedergewinnen! Welchen Dank aber die Krone Preußens 
für dies Opfer, das sie dem sächsischen Regentenhause brächte, 
in spätern Tagen von demselben geerntct hat, welchen 
Dank sie noch gegenwärtig erntet, ist hinreichend und nur 
zu bekannt, als daß es hier einer näheren Erwähnung bedürfte.

Diese Ereignisse spornten und drängten die deutsche 
Nationalversammlung zu immer weiteren, immer entschie
deneren Schritten. Nachdem sie einmal das Volk aufge
rufen, nachdem das Volk ihrem Rufe gefolgt war, konnte 
sie nicht Zurückbleiben hinter der Strömung und Bewegung 
desselben. Sie durfte es nicht verlassen, wo dieser Bewegung 
durch übermächtige Gewalt eine Unterdrückung drohte. Und 
sie fand sich daher im Hinblicke auf die Ereignisse in Dresden 
am U). Mai veranlaßt zu beschließen:

„Dem schweren Bruche des Reichsfriedens, den die preu
ßische Regierung durch unbefugtes Einschreiten im König
reich Sachsen sich hat zu Schulden kommen lassen, ist durch 
alle zu Gebote stehenden Mittel entgegenzutreten."

„Neben Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe und Si
cherheit sind diejenigen Bestrebungen des Volkes und seiner 
Vertreter, welche zur Durchführung der endgültig beschlosse
nen Reichsverfassung geschehen gegen jeden Zwang und Un
terdrückung in Schutz zu nehmen."

Diese Anträge waren es, welche auch Gagern, in Ueber
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einstimmung mit dem Beschlusse der Nationalversammlung, 
wenn auch in etwas milderer Form dem Reichsverweser zur 
Annahme und Ausführung verlegte. Er erklärte, daß er 
zur Verwirklichung und Anerkennung der Verfassung Zwangs- 
maaßregln von Seiten der Centralgewalt nicht angewendet 
wissen wolle, daß man aber auch um keinen Preis Inter
ventionen im entgegengesetzten Sinne zulassen dürfte; daß 
er den Willen des Volkes nur auf gesetzlichem Wege durch 
seine moralische Kraft und ohne Aufstand gegen die Regie
rungen zur Geltung bringen wolle, wo aber ein offener 
Conflikt eintrete, überall die Vermittelung der Centralgewalt 
wolle eintreten lassen.

Der Reichsverweser aber verwarf dies Programm, und 
Gagern legte am 10. Mai sein Ministerium in die Hand 
desselben nieder.

Die Nationalversammlung sah nun auch ihre letzte 
Stütze wanken, die Centralgewalt und der Träger derselben, 
der Reichsverweser Erzherzog Johann von Oestreich hatte 
schon am 28. März erklärt, daß er seine Würde in die 
Hände des deutschen Volkes niederzulegen entschlossen sei. 
Nachdem aber der König von Preußen sich bereit erklärt 
hatte, die provisorische Centralgewalt zu übernehmen, hatte 
er auf den Wunsch Oestreichs sich entschlossen, sein schweres 
Amt noch weiter zu führen; und jetzt versagte er seine Mit
wirkung zur Durchführung der Reichsverfassung. Eine 
Deputation aus der Mitte der Nationalversammlung, die 
ihn zur Ausführung ihrer Beschlüsse und zur Annahme des 
Gagern'schen Programms dringend aufforderte, ward mit 
der Bemerkung zurückgewiesen, daß er nur nach seinen Prin
zipien handeln und als redlicher Mann seinePflicht thun werde.
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Je mehr ihr durch diese Weigerung des Reisverwe
sers jedes Mittel zur That fehlte, um so energischer waren 
die Beschlüsse zu denen sich jetzt die Nationalversammlung 
gedrängt fühlte; und so wurde am 12. Mai beschlossen:

„Die gesammte bewaffnete Macht Deutschlands einschließ
lich der Landwehr und der Bürgerwehr ist zur Aufrechthal
tung der endgültig beschlossenen Verfassung feierlichst zu ver
pflichten und die provisorische Centralgewalt wird aufgefordert, 
das demgemäß Erforderliche unverzüglich zu veranlassen."

Auf diesen Beschluß aber antwortete der Reichsver
weser in sehr bezeichnender und verständlicher Weise durch 
Ernennung des Ministeriums Grävell.

Diese Antwort war das letzte und entscheidendste Zeugniß, 
daß auch die Centralgewalt, oder der an der Spitze derselben 
stehende Reichsverweser, nicht beabsichtigte, die Beschlüsse der 
Nationalversammlung durchzuführen, oder überhaupt dafür 
zu wirken, daß die Reichsverfassung ausgeführt und ver
wirklicht werde.

Die Ernennung des Ministeriums Grävell war eine 
mißachtende Herausforderung des Erzherzogs Johann gegen 
die Nationalversammlung; denn anders konnte es nicht ge
deutet werden, wenn in einem so entscheidenden und bedeu
tungsschweren Augenblick die Leitung der Centralregierung 
in die Hand eines Mannes gelegt wurde, den man kaum 
dem Namen nach kannte, der den Forderungen dieses ent
scheidenden Moments in keiner Weise gewachsen war. Mit 
dieser Ernennung trat der Reichsverweser der Nationalver
sammlung offenbar nicht nur feindlich, sondern geringschätzig 
gegenüber, und erklärte stillschweigend, daß er, unbekümmert
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UM ihre Beschlüsse, den Weg zu gehen entschlossen sei, der 
ihm gefalle, oder der ihm von Wien her vorgezeichnet war.

Auf diese Weise sah sich die Nationalversammlung zum 
Aeußersten gedrängt. Von Oestreich bekämpft, von Preußen 
verlassen, das nun gleich Oestreich auch seine Abgeordneten 
zurückrief; von der Centralgewalt verhöhnt, keine Aussicht 
von ihr unterstützt zu werden; vom Volke überflügelt, und 
nicht mehr im Stande, die Erhebung desselben in die Bahn 
zu lenken, die sie ihm vorzuschreiben gewünscht hatte, mußte 
sie es endlich versuchen, dem Volke in seinem raschen Vor
schreiten zu folgen. Die Linke drängte; die Rechte hatte 
sich durch den Austritt vieler Obstreicher und Preußen ver
mindert, und so wurde am 19. Mai der Beschluß gefaßt: 
„sofort — wo möglich aus der Reihe der regierenden Für
sten einen Reichsstatthalter zu wählen, der die Rechte 
und Pflichten des Neichsoberhaupts nach Maaßgabe der 
Verfassung auszuüben, und sofort die geeigneten Schritte 
zur Berufung des Reichsparlaments zu rhun habe, bis zu 
dessen Zusammentritt die gegenwärtige Versammlung in alle 
Rechte desselben eintreten sollte. Mit dem Vollzüge dieses 
Beschlusses endlich sollte die Thätigkeit des provisorischen 
Reichsverwesers aufhören."

Auf diese Weise wollte man sich des gegenwärtigen 
und ^widerstrebenden Reichsverwesers entledigen, und sofort 
eine Gestaltung der Verhältnisse ins Leben rufen, mit der 
man den verfassungsfeindlichen Regierungen gegenübertreten 
zu können glaubte. Bis dahin war der drängenden und 
rasch vorschreitenden Linken auch die Gagernsche Partei 
gefolgt. Hier aber hielt sie inne; und nach diesen Beschlüssen 
gegen deren Annahme sie sich vergebens gesträubt hatte, 
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schieden etwa 80 Mitglieder dieser Partei aus; und die 
Versammlung schien nicht mehr beschlußfähig werden zu 
wollen.

Es ist bekannt, daß die Gagernsche Partei von diesem 
Moment an entschieden der preußischen Regierung sich an- 
schloß, und so lange sich zum willigen Werkzeug derselben 
machte, bis sie sich völlig abgenutzt und rücksichtslos von 
derselben beseitigt sah. Die Nationalversammlung selbst 
aber sah sich nun genöthigt, ihrerseits noch weiter in ihren 
Maaßregeln vorzugehen. Es wurde die Zahl einer be
schlußfähigen Versammlung von 150 Mitgliedern auf 100 
herabgesetzt, und am 25. Mai wurde beschlossen, daß die 
Truppen der verfassungsfeindlichen Staaten sofort auf die 
Reichsverfassung zu vereidigen seien. Am 26. erließ die 
Nationalversammlung in diesem Sinne einen Aufruf an 
das deutsche Volk, und beauftragte das Präsidium, mit den 
29 verfassungstreuen Regierungen gemeinsame Maaßregeln, 
insbesondere die schleunige Ausbildung ihrer Wehrkräfte, zur 
Durchführung der Verfassung zu verabreden; und endlich 
wurde der Beschluß gefaßt, den Sitz der Nationalversamm
lung von Frankfurt, wo man sich nicht mehr sicher glaubte, 
nach Stuttgart zu verlegen.

Inzwischen nämlich hatte sich die Bewegung des deut
schen Volkes in vielen Gebieten zur entschiedenen That ge
staltet. Besonders in einem Theile der Rheinprovinz und 
Westphalens war es zum Kampf gegen die Regierung ge
kommen, der aber nicht bedeutsam genug war, um den 
energischen Anstrengungen derselben lange Widerstand leisten 
zu können. Ein viel ernsterer Kampf aber bereitete sich in 
Baden vor, wo sich die Freunde der Verfassung und der 
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Volksfreiheit sammelten, um den entscheidenden Kampf gegen 
die verfafsungsfeindlichen Regierungen aufzunehmen. In 
Würtemberg schien das Volk sich entschieden für Baden er
klären zu wollen; die Pfalz hatte sich bereits in derselben 
Richtung erhoben und die Nationalversammlung glaubte 
daher durch ihre Verlegung nach Stuttgart in den Mittel
punkt derjenigen Bewegung einzutreten, durch welche die 
Neugestaltung Deutschlands, wenn auch nicht gesichert, doch 
angebahnt werden sollte. Es war der letzte Versuch des 
Volks und seiner Vertreter. Sie mußten nach einem kurzen 
aber muthvollen Kampfe der feindlichen Uebermacht unter
liegen.

In Stuttgart endlich war es, wo am 6. Juny die 
verhängnißvollen Beschlüsse gefaßt wurden, für welche der 
größte Theil derer, die an denselben Theil genommen, des 
Hochverraths angeklagt, größtenteils aber freigesprochen 
worden ist. Am 6. Juny nämlich wurde von der deut
schen Nationalversammlung zu Stuttgart die Einsetzung 
einer Reichsregentschaft beschlossen, und zu Mitgliedern der
selben sofort gewählt: Raveaur von Cöln, Vogt von 
Gießen, Schüler aus Zweibrücken, Heinrich Simon 
aus Breslau und Becher aus Stuttgart.

Ob die Mitglieder dieser Reichsregentschaft glaubten, 
die Macht gewinnen zu können, deren sie zur Durchführung 
ihrer Aufgabe bedurften, wir müssen's fast bezweifeln; wenn 
sie aber glaubten, auch mit geringer Hoffnung auf den end
lichen Sieg den Kampf für die heiligsten Rechte der deut
schen Nation nicht zurückweisen zu dürfen, so können wir 
diese Ueberzeugung nicht mißbilligen.

Sie erließen am 7. eine Proklamation an das deutsche 
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Volk, in der sie demselben die Uebernahme der Reichsgewalt, 
und somit auch des Oberbefehls über alle Reichstruppen 
verkündigten; sie stellten in Uebereinstimmung mit der Natio
nalversammlung die Erhebung Badens und der Pfalz unter 
den Schutz des Reiches, forderten den Befehlshaber in 
Schleswig auf, nur ihren Verfügungen Gehorsam zu leisten, 
und den Krieg gegen Dänemark mit Energie zu Ende zu 
führen, theilten dem Neichsverweser das Erlöschen seiner 
Würde mit, und forderten von demselben die Auslieferung 
des Staatseigenthums; erklärten die AmtSentsetzung des 
würtembergischen General-Lieutenants v. Miller; der sich 
geweigert hatte, ihren Befehlen zu gehorchen, und beschlossen 
endlich, zunächst aus dem Contingent der verfassungstreuen 
Staaten ein Reichsheer zum Schutz des Reichsgebiets und 
der Reichsverfassung zu bilden, zu welchem Zweck zunächst die 
würtembergische Regierung aufgefordert wurde, etwa 6000 
Mann ihren unmittelbaren Befehlen unterzuordnen.

Aber alle diese Beschlüsse, alle diese Anordnungen und 
Befehle fanden kein Organ der Ausführung. Die Reichs
regentschaft gewann bei den Trägern der Gewalt nirgends 
die gehoffte Anerkennung. Ihre Aufrufe und Befehle ver
hallten machtlos unter dem Donner der Geschütze, die bereits 
gegen den letzten Rest der Volkserhebung gerichtet waren. 
Und Römer selbst, der würtembergische Minister, der, einem 
widerstrebenden Fürsten gegenüber, vorangegangen war im 
Kampfe für die Anerkennung und Verwirklichung der Reichs
verfassung, der die Nationalversammlung nach Stuttgart 
eingeladen hatte, um ihr dort ein sicheres Asyl anzubieten 
er glaubte, als die nun noch alleinstehende Linke rücksichts
los in ihren Maaßnahmen immer weiter vorwärts ging,
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und Würtemberg zum Schauplatz des verzweifelten Kampfes 
erkoren zu haben schien, den man ohne Hoffnung auf Sieg 
gegen eine ungeheure Uebermacht beginnen wollte — er glaubte 
sich endlich in der Nothwendigkeit, das eigene Land, dessen 
Wohl er vor Allem zu vertreten hatte, vor dieser furchtbar 
drohenden Gefahr zu schützen. Und gewiß nicht ohne das 
Gefühl des bittersten Schmerzes faßte er den Entschluß, der 
Nationalversammlung das fernere Verbleiben in Stuttgart 
und Würtemberg zu versagen. Als aber diese sich weigerte, 
seiner Forderung nachzukommen, schreckte er nicht davor 
zurück, die deutsche Nationalversammlung, die erwählten 
und berufenen Vertreter des gesummten deutschen Volkes 
gewaltsam auseinander zu sprengen.

Die deutsche Nationalversammlung, die einzige gesetzliche 
Vertretung der deutschen Nation, der letzte noch übrig ge
bliebene und vollberechtigte Ausdruck der Erhebung von 1848; 
die letzte moralische Stütze für die Verwirklichung des ein- 
müthigen Strebens nach Einheit und Freiheit des deutschen 
Volkes — die Versammlung, die bis jetzt keine der ver- 
fassungsfeindlichen Regierungen gewaltsam anzugreifen und 
umzustürzen gewagt hatte — sie sollte durch die Regierung 
eines Volkes vernichtet werden, das sich mit Hingebung für 
die von ihr ausgegangene Verfassung erklärt, und durch einen 
Mann, der bis zum letzten Augenblick an ihrer Wirksam
keit Theil genommen hatte. — Wir wollen nicht allzustrenge 
urtheilen aber einen Mann wie Römer, der bis dahin sich 
große Verdienste um die Einheit und Freiheit Deutschlands 
erworben; die Geschichte wird richten, weniger über ihn, als 
über diejenigen, durch deren freiheitsfeindliche Bestrebungen 
ein Mann wie Römer in die Lage kommen konnte, mit 
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brutaler Gewalt gegen die geheiligte Versammlung der Ver
treter der deutschen Nation zu verfahren, um, wie er meinte, 
sein engeres Vaterland vor Gefahren zu retten, die nicht 
durch sie, sondern durch gemeinsame Feinde demselben drohten.

Die übrig gebliebenen Mitglieder der Nationalversamm
lung, die letzten und muthvollen Kämpfer für die von Ga- 
gern proklamirte und dann so schmählich verleugnete Souve- 
rainität der deutschen Nation, sie wahrten die Würde der 
Nation, die sie zu vertreten hatten, auch in diesem letzten 
Augenblick; und trennten sich, eingedenk des in Frankfurt 
gefaßten Parlamentsbeschlusscs, um sich als die allein be
rechtigten Vertreter des deutschen Volkes wieder zu versam
meln, wenn das Recht desselben wieder anerkannt sein würde.

Nachdem mit der deutschen Nationalversammlung die 
einheitliche Kraft des deutschen Volkes gebrochen war, konnte 
es den Regierungen nicht schwer werden, die vereinzelten 
Erhebungen für diese Einheit mit Gewalt der Waffen nie
derzuwerfen. Wir können hier den Kampf, der in der 
Pfalz und besonders in Baden gegen die ungeheure Ueber- 
macht des preußischen Heeres für die Verfassung des deut
schen Reichs geführt wurde, nicht im Einzelnen verfolgen. 
Die traurige Thatsache dieses Bruderkampfes, der mit be- 
wundernswerthem Muth, aber ohne Hoffnung auf den end
lichen Sieg geführt ward; der blutige aber rühmlose Sieg 
über ein kleines aber edles Volk, das für ganz Deutschland 
die Fahne seiner Einheit und Freiheit führen zu müssen 
glaubte, die standrechtlichen Hinrichtungen und Verurthei- 
lungen von Männern, die für eine gute Sache zu kämpfen 
überzeugt waren, und endlich der traurige Abschied den 
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nach sechswöchentlichem Kampfe so viele deutsche Männer 
von ihrem Vaterlande nehmen mußten, um auf fremdem Bo
den eine Zufluchtsstätte zu suchen, sie stehen noch zu lebhaft 
vor Aller Gedächtniß, als daß sie hier einer ausführlichen 
Darstellung bedürften.

Und so war denn, wie es schien, die Revolution des 
Jahres 1848 vernichtet. Die souveraine konstituirende 
deutsche Nationalversammlung war nicht mehr, wie die kon- 
stituirenden und vereinbarenden Nationalversammlungen 
Oestreichs und Preußen nicht mehr waren. Die Erhebung 
in Baden, in der Pfalz, am Rhein und in Westphalen 
vollständig unterdrückt; die Beschlüsse der Städtetage in 
Kölln und in Königsberg blieben ohne Erfolg; und selbst 
die Centralgewalt des Reichsverwesers, diese letzte Ruine der 
Revolution führte nur noch ein Schattendasein. Die Kontre- 
revolution hatte einen vollständigen Sieg errungen. Sie 
konnte nun ungestört an den Aufbau des Werkes gehen, 
das sie auf dem wiedergewonnenen Boden aufrichten zu kön
nen meinte. Wir aber^schließerk^hier unsere Darstellung 
die wir der Geschichte "des* deutschen Volkes in den 
Jahren 1848 und 1849 gewidmet haben. Denn an den 
Ereignissen, die noch den Rest des Jahres 1849 füllen, 
hat das deutsche Volk keinen Antheil und will an ihnen 
keinen Antheil haben. Die Geschichte des sogenannten 
Dreikönigsbündnisses, die Geschichte der Regierungspolitik 
in der wachsenden Zerrissenheit Deutschlands zu schreiben 
ist nicht unsere Aufgabe. Möge es uns vergönnt sein die 
Feder wieder zu ergreifen, wenn das deutsche Volk wieder 
handelnd auf die Bühne der Geschichte getreten ist.



Druck von G. NslerN Berlin.
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